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        Alles andere als eine Erfolgsgeschichte des Rechtsstaats
      


      
        

      


      
        Während Opfer der NS-Militärjustiz jahrzehntelang um ihre Rehabilitierung kämpfen mussten, machten ehemalige Wehrmachtjuristen wie Richard Börker, Hans Filbinger, Ernst Mantel und Erich Schwinge in der Bundesrepublik eine zweite Karriere als Richter, Staatsanwälte, Beamte oder Dozenten.
      


      
        

      


      
        Renommierte Historiker und Juristen rücken die Folgen der personellen Kontinuitäten für die demokratische Rechtsordnung und die Aufarbeitung der NS-Verbrechen ins Bewusststein: Die Amnestie von Schreibtischtätern wurde durchgesetzt, Verfahren wegen Justizverbrechen endeten mit Freisprüchen oder wurden eingestellt. Selbst-entlastungen früherer Kriegsrichter stützten die Legende von der »sauberen« Wehr-macht, eingeschlossen die Wehrmachtjustiz. Der politische Widerstand gegen Hitler, der vor allem auf die Wiederherstellung der Geltung des Rechts gerichtet war, da-gegen galt z.B. 1956 noch immer als strafrechtlich zu ahndendes Verbrechen. Erst über 50 Jahre nach Kriegsende hob der demokratische Gesetzgeber in mehreren Anläufen – zuletzt mit der Annullierung der Norm des Kriegsverrats – sämtliche Unrechtsurteile des Hitler-Regimes auf und gab den Opfern damit ihre Würde zurück.
      


      
        

      


      
        Hoch aktuell ist die differenzierte Auseinandersetzung mit Überlegungen zur Wieder-einführung einer Militärjustiz in der Bundesrepublik.
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  Aushöhlung des demokratischen Rechtsstaats durch Wehrmachtjuristen?

  Ein unbekanntes Kapitel der Geschichte der Bundesrepublik


  Die zeitgeschichtliche Forschung hat in den letzten Jahren einiges Licht in die Kontinuität deutscher Funktionseliten über die Zäsur von 1945 hinaus gebracht. Vereinzelt ist auch darauf hingewiesen worden, dass Wehrmachtjuristen in der Bonner Republik eine zweite Karriere machen konnten.


  Die Herausgeber haben die für sie überraschende Entdeckung gemacht, dass sich in Deutschland derzeit nicht wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen mit Aspekten des Fortwirkens ehemaliger Juristen der NS-Diktatur auseinandersetzen. Den geeigneten Anlass, die Forschungen zusammenzuführen und zu einem Austausch ihrer Ergebnisse anzuregen, bot das Symposium »Der Kampf um die Vergangenheit. Das Wirken ehemaliger Wehrmachtjuristen im demokratischen Rechtsstaat aus der Sicht der Opfer«, das am 17. und 18. April 2010 im Leibniz-Haus der Universität Hannover stattfand. Es wurde veranstaltet zu Ehren des Gründers des Forums Justizgeschichte, Helmut Kramer, der die Geschichte der NS-Justiz und die Nachkriegskarrieren NS-belasteter Juristen seit Langem ins Zentrum seiner Forschungen gestellt hat und der wahrscheinlich der beste Kenner der Materie ist.


  Gefördert und unterstützt wurde das Symposium von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, vom Forum Justizgeschichte e. V., von der Redaktion der Kritischen Justiz, vom Verein Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V., von der Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz, vom Arbeitskreis Historische Friedensforschung und von der Holtfort-Stiftung.


  |10|Da die Wehrmachtjustiz 1945 ihr Ende fand und nach der Gründung der Bundeswehr im Jahre 1955 keine neue Militärjustiz ins Leben gerufen wurde, vollzog sich das Weiterwirken ehemaliger Wehrmachtjuristen nicht im institutionellen Rahmen einer militärischen Sonderjustiz, sondern hauptsächlich in anderen Bereichen der bundesdeutschen Justiz.


  Während der Tagung wurde die berechtigte Frage gestellt, weshalb dieses Thema nicht schon vor drei oder vier Jahrzehnten untersucht worden sei, als die ehemaligen Militärjuristen noch in hohen Ämtern des demokratischen Staates tätig waren, allen voran der baden-württembergische Ministerpräsident Hans Karl Filbinger. Ein Grund war und ist zweifellos die prekäre Quellenlage. An viele Personalunterlagen kamen die Historiker nicht oder nur schwer heran. Allerdings spielte auch die Tatsache eine Rolle, dass der Einfluss der aus der NS-Zeit überkommenen Funktionselite der Militärjuristen auf die Geschichte der zweiten Republik beträchtlich war und eine kritische Beschäftigung mit der Materie behinderte.


  Es hat mehr als ein halbes Jahrhundert gedauert, bis sich die Forschung mit der Geschichte bestimmter Funktionseliten des NS-Staates beschäftigte, und noch länger, bis eine größere Öffentlichkeit von den Resultaten Notiz nahm. Dies geschah meist erst dann, als jene Funktionseliten aus dem Amt geschieden waren. Erinnert sei an die Geschichte der Wehrmacht, an die Rolle von Historikern, Medizinern, Germanisten, von Mitarbeitern der Max-Planck-Gesellschaft und Vertretern anderer akademischer Disziplinen in der NS-Diktatur, ebenso an die Geschichte des Bundeskriminalamts, des Bundesnachrichtendienstes und neuerdings an die Geschichte des Auswärtigen Amts.


  Das umfangreiche Werk von Eckart Conze, Norbert Frei, Peter Hayes und Moshe Zimmermann »Das Amt und die Vergangenheit« (München 2010) beschreibt die Rolle des Auswärtigen Amts in der NS-Zeit sowie die Nachkriegskarrieren von NS-Diplomaten. Ungeachtet früherer, nur begrenzt wahrgenommener Studien wie der von Hans-Jürgen Döscher wurde mit großer öffentlicher Wirkung dargestellt, in welchem Umfang »|11|Das Amt« durch diplomatische Abschirmung und eigenes Handeln den NS-Staat gestützt und insbesondere durch die Einwilligung in die Deportation für eine Etappe im Prozess der Vernichtung der Juden verantwortlich war. Zumindest ebenso großes Aufsehen erregte der Befund der Historiker, dass 1951, als das Auswärtige Amt wieder gegründet wurde, zwei Drittel der führenden Diplomaten ehemalige NSDAP-Mitglieder waren, dass sie über ein wirkungsvolles Netzwerk verfügten, mit dessen Hilfe sie die eigenen Leute protegierten und gleichzeitig Wege fanden, externe Konkurrenten, die im Widerstand gegen Hitler gestanden hatten oder aus Deutschland emigriert waren, den Eintritt in dieses einflussreiche Ministerium zu verwehren. Weder die alliierten Siegermächte noch einige kritisch eingestellte deutsche Presseorgane noch der Deutsche Bundestag konnten verhindern, dass die Personalrekrutierung für das neue Auswärtige Amt ganz im Geiste des alten geschah und die »Ehemaligen« führende Positionen besetzten.


  Konrad Adenauer, der sich ursprünglich für einen wirklichen Neuaufbau des Auswärtigen Amts eingesetzt, dann aber die Wiederverwendung der Diplomaten des Hitler-Regimes nicht verhindert, sondern gefördert hatte, ermahnte den SPD-Abgeordneten Fritz Erler im Oktober 1952 im Bundestag in bezeichnender Weise. Man solle mit der »Nazi-Riecherei« doch endlich Schluss machen, denn »wenn wir damit anfangen, weiß man nicht, wo es aufhört«. Damit artikulierte Adenauer den herrschenden Zeitgeist der frühen 1950er-Jahre. Die meisten Deutschen, allen voran die Funktionseliten Nazideutschlands, wollten von Kriegsverbrechen, von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, von den NS-Belastungen fast nichts mehr hören. Die NS-Vergangenheit wurde überwiegend verdrängt.


  Nach 1945 suchten Diplomaten der NS-Diktatur nach Wegen, sich in die neue Zeit hinüberzuretten. Zunächst legten sie den Mantel des Schweigens über ihre Überzeugungen und Handlungen in der Zeit des Nationalsozialismus und versuchten sich gegenseitig reinzuwaschen. Sodann entwickelten sie die Legende, das Auswärtige Amt sei »sauber« geblieben, ja, es sei geradezu ein Hort des Widerstands gewesen, zumindest |12|heimlich. Wir haben es mit einem Konstrukt zu tun, das eine große Ähnlichkeit mit der Legende von der »sauberen« Wehrmacht aufweist, die bald nach 1945 von ehemaligen Generälen in die Welt gesetzt wurde und die, seit den 1960er-Jahren von vielen historischen Studien vor allem zum Zusammenwirken von Wehrmacht und Einsatzgruppen widerlegt, erst in den 1990er-Jahren breitenwirksam überwunden werden konnte.


  Das Erscheinen des Buches »Das Amt« im Jahre 2010 wurde zum Medienereignis. Einer größeren historisch-politisch interessierten Öffentlichkeit waren die dargestellten Fakten offenbar kaum bekannt. Sie lösten bei ihr daher ein erschrockenes Staunen aus. Von wissenschaftlicher Seite wurde einerseits Lob, aber auch heftige Kritik an der Interpretation artikuliert. Offenbar hat das Werk einen Nerv getroffen. Es stellte sich der These von der Erfolgsgeschichte der Bonner Republik insbesondere deswegen entgegen, weil die Vorkehrungen der Rechtsschutzstelle des Auswärtigen Amts dafür gesorgt hatten, dass nationalsozialistische Verbrecher der Strafverfolgung entzogen wurden.


  Die vorgelegten Studien über die Karrieren und das Wirken ehemaliger Wehrmachtjuristen in der Bundesrepublik sind ihrerseits geeignet, empirisch fundiert die ideologischen Hindernisse zu beschreiben, die sich durch die personelle Kontinuität des Justizapparats der NS-Diktatur für die Konstituierung der demokratischen Rechtsordnung ergaben.


  Ungeachtet der grundlegenden Tatsache, dass der westdeutsche Staat Funktionseliten der NS-Diktatur weiter verwendete, wird die Geschichte der Bundesrepublik von vielen Zeithistorikern, Politikwissenschaftlern und Soziologen überwiegend als gelungene Konstituierung einer rechtsstaatlichen Demokratie beschrieben. Ralph Dahrendorf, der 1960 eine kritische Untersuchung zur sozialen Struktur der Richterschaft veröffentlicht hatte, drückte dies in einer Rede zum Gedenken an den Widerstand des 20. Juli 1944 folgendermaßen aus: Die Entwicklung der Bundesrepublik sei gekennzeichnet durch »eine demokratische Erfolgsgeschichte, die kaum ihresgleichen hat«. Andere Autoren wie Edgar Wolfrum und Manfred G. Schmidt |13|erklären die Bundesrepublik zu einer »geglückte[n] Demokratie«, deren Institutionen sich »sensationell erfolgreich« zu einem durchgängig rechtsstaatlichen »Machtverteilungsstaat« entwickelt hätten. Demgegenüber wurde der Begriff der Restauration, den Walter Dirks und Eugen Kogon zu Beginn der 1950er-Jahre in den »Frankfurter Heften« als Epochenbegriff zur Charakterisierung des Gewichts der einstigen Funktionseliten des Hitler-Regimes – der Wirtschaft, des Staatsapparats, der Justiz und der Universitäten – einführten, verworfen und zu einem, wie Rudolf Morsey schreibt, »destruktiven Interpretationskonzept« erklärt. Entsprechend heißt es bei Edgar Wolfrum im »Handbuch der deutschen Geschichte«, dass »in den 1950er-Jahren der Erfolgsweg zur demokratischen Gesellschaft begonnen« habe. Dabei war für diese Zeit die vielfache Blockierung der demokratischen Rechtsordnung charakteristisch, was vor allem im Umgang mit den nationalsozialistischen Verbrechen zum Ausdruck kam. Deren Verfolgung ging Anfang der 50er-Jahre stark zurück. Nach einer Auskunft des Justizministeriums gegenüber dem SPD-Abgeordneten Walter Menzel beruhte diese Tendenz zur Strafvereitelung darauf, dass man im Ministerium angesichts der Erörterungen über eine Generalamnestie für NS-Verbrechen Anfang der 1950er-Jahre »an eine Art Trend in der Öffentlichkeit [glaubte], auf die Verfolgung jener Delikte nicht mehr so Wert legen zu müssen«.


  Die These von der Erfolgsgeschichte hat freilich auch ihr Recht, wenn man die Funktionsfähigkeit des Parlamentarismus, den Wechsel der politischen Leitungen in Bund und Ländern durch allgemeine und freie Wahlen, die Rolle des Bundesverfassungsgerichts als Wahrerin der Grundrechte vor allem gegenüber der Exekutive, aber auch gegenüber einem die Grundrechtsbindung missachtenden Parlament ins Auge fasst.


  Die Rolle des Bundesverfassungsgerichts beruhte in der ersten Phase der Bundesrepublik wesentlich darauf, dass sich etwa die Hälfte der dort tätigen Richter während der NS-Diktatur dem Regime – sei es in der Emigration oder in Deutschland – auf unterschiedliche Weise entgegengestellt hatte. Der überwiegende Teil des Justizapparats unterschied sich jedoch vom |14|liberaldemokratischen Selbstverständnis des Bundesverfassungsgerichts.


  Die liberaldemokratisch eingestellten Juristen im Bundesverfassungsgericht hatten ein starkes Gewicht. Das Gericht konnte, wenn auch zum Teil uneinheitlich, der zentralen verfassungsrechtlichen Festlegung, wonach alle Zweige der öffentlichen Gewalt an die Grundrechte gebunden sind (Art. 1, Abs. 3 GG), über Jahrzehnte hinweg zur Wirksamkeit verhelfen. Diese Rechtsprechung steht in direktem Gegensatz zur Aufhebung der persönlichen und politischen Freiheitsrechte durch die Reichstagsbrandverordnung der NS-Diktatur vom 28. Februar 1933, der »Verfassungsurkunde« (Fraenkel) des Dritten Reichs, auf die insbesondere die Einweisung in die Konzentrationslager gestützt wurde.


  Ein großes Exempel für die Durchsetzung der Freiheitsrechte gegenüber einer autoritär werdenden Exekutive stellt das Fernsehurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1961 dar. Es qualifizierte die weitgehende Aufhebung der Meinungsfreiheit durch eine von der Regierung Adenauer beherrschte Deutschland-Fernseh-GmbH als Verstoß gegen die verfassungsrechtliche Garantie des Art. 5GG und wehrte damit den politischen Angriff auf das wichtigste, die Demokratie konstituierende Grundrecht ab. Der Schutz der Grundrechte, der in vielen Entscheidungen zum Ausdruck kommt, war für die Verfassungsrichter mit der – von Rechtfertigungsinteressen ungetrübten – Erkenntnis verbunden, dass das Hitler-Regime ein rechtsstaatlich fundiertes System war. Das Gericht konstatierte in den 1950er-Jahren, im Gegensatz zur seinerzeit in der Rechtslehre und der Justiz herrschenden Sicht, dass die Beamten des Regimes eine integrale Funktion in der NS-Herrschaft innehatten. Ihre Mitwirkung in der Diktatur reichte von der Normierung antisemitischer Gesetze, der Drangsalierung der Bekennenden Kirche bis zur terroristischen Anwendung des politischen Strafrechts gegen Vertreter der Arbeiterbewegung und des bürgerlichen Widerstands. Vor diesem Hintergrund erklärten die Verfassungsrichter die Rechte der Beamten des NS-Staats mit der Kapitulation vom 8. Mai 1945 für erloschen.


  |15|Vom rechtsstaatlich-demokratischen Bezugsrahmen des Bundesverfassungsgerichts unterschied sich vielfach die Rechtsprechung der ordentlichen Gerichtsbarkeit, deren Träger zu drei Vierteln aus dem Justizapparat der NS-Diktatur ins Rechtssystem der Bundesrepublik übernommen wurden. Die Folgen der Justizkontinuität und der Wiederaufstieg der einstigen rechtswissenschaftlichen Professoren sind jedoch in der Forschung über viele Jahre eher bagatellisiert als erkannt worden. Noch Horst Dreier, der im Jahre 2000 als Hauptreferent der Tagung der Vereinigung Deutscher Staatsrechtslehrer über den Gehalt und die Funktion des nationalsozialistischen Staatsrechts sprach, behauptete, es habe keine nennenswerten Nachwirkungen des NS-Rechtsdenkens im verfassungsrechtlichen Diskurs und in der Rechtsprechung der Bundesrepublik gegeben. Er schloss damit an einen einflussreichen Aufsatz von Hermann Lübbe an, der 1983 in der »Historischen Zeitschrift« veröffentlicht wurde. Die Frage nach der Wirkung des Nationalsozialismus im Bewusstsein der Gegenwart beantwortete Lübbe mit der – von vielen Autoren aufgegriffenen – These, »dass die Erbschaft nationalsozialistischer Vergangenheit, die diese Republik zu tragen hatte, […] ihr nicht hinderlich gewesen« sei.


  Wie wenig dies zutreffend ist, zeigen etwa Untersuchungen von Wolfgang Abendroth, Thilo Ramm und Heinrich Hannover zur Kontinuität nationalsozialistischen Rechtsdenkens im Verfassungsrecht, im Arbeitsrecht und im politischen Strafrecht. Carl Schmitts im NS-Staat besonders wirksam gewordenes Theorem, im Ausnahmezustand trete das Recht zurück, die Ordnung bliebe aber erhalten, diente der Bundesregierung bei der Einbringung des Notstandsverfassungsgesetzes im Jahre 1960 als Legitimation dafür, dass – anders als in westlichen Demokratien wie den USA – Kernprinzipien des demokratischen Rechtsstaats – wie die Sicherung der Stellung des Parlaments und der Grundrechte – im Ausnahmezustand suspendiert werden sollten. Das Ideologem von der Volksgemeinschaft, das den sozialen Gegensatz von Kapital und Arbeit aufzuheben vorgab, bildete in der frühen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts |16|ein Leitmotiv. Bei der Praktizierung des politischen Strafrechts von 1951 war die auf die Gesinnung anstelle der Erfüllung konkreter Tatbestände gestützte Pönalisierung politischen Verhaltens (zumeist von Kommunisten, die z. B. am 1. Mai eine rote Nelke trugen, die von der Justiz als Ausdruck von Staatsfeindlichkeit gewertet wurde), sehr verbreitet. Methodisch war die politische Justiz mit der nationalsozialistischen Strafrechtsdogmatik in mancher Beziehung vergleichbar. In der NS-Diktatur wirkte die Abwesenheit einer nationalsozialistischen Rechtsgesinnung strafbegründend, selbst wenn kein Rechtsgut verletzt wurde.


  Die Problematik einer Kontinuität nationalsozialistischen Rechtsdenkens, die in den meisten Untersuchungen zur Geschichte der Bundesrepublik als bloßes Randphänomen erscheint, wird in diesem Band – auch mit der Erschließung bisher nicht zugänglicher Quellen – an einzelnen exponierten Wehrmachtjuristen, die in der Justiz und in der universitären Rechtswissenschaft tätig waren, untersucht. Die Ergebnisse, die wir vorlegen, sind bemerkenswert.


  Im allgemeinen Bewusstsein wurde fast völlig verdrängt, dass sowohl die Alliierten als auch deutsche politische Kreise einen Bruch mit dem Justizapparat der NS-Diktatur anstrebten. Die Ansätze zur rechtsstaatlich-demokratischen Umgestaltung der gerichtlichen Institutionen in der ersten Nachkriegsperiode schlugen sich beispielsweise in einer frühen Äußerung Heinrich v. Brentanos nieder, des späteren Außenministers unter Adenauer und CDU-Fraktionsvorsitzenden: »Die deutsche Justiz hat zum großen Teil zu den Verbrechen des Dritten Reichs geschwiegen; sie hat zu großen Teilen die Verbrechen des Dritten Reichs gedeckt und sie hat zu großen Teilen Verbrechen begangen.« Zu dem von allen politischen Kräften – bis auf starke Kräfte in der FDP – intendierten Neubeginn gehörte der bis Anfang der 1950er-Jahre tätige Oberste Gerichtshof der Britischen Zone, dessen Rechtsprechung sich am Begriff des »gesetzlichen Unrechts« (Gustav Radbruch) orientierte.


  Das Ziel einer institutionellen Abkehr vom nationalsozialistischen |17|Justizsystem verlor erst durch eine Gegenbewegung an Bedeutung, die Ende der 1940er-Jahre vor allem von rechtswissenschaftlichen Professoren, von Beamtenverbänden und von maßgeblichen Kräften der CDU und der FDP getragen wurde. Die wichtige Rolle, die einstige Wehrmachtjuristen dabei spielten, wurde lange nicht erkannt, folgten ihre geschichtspolitischen Aktivitäten doch der These, die Wehrmacht habe – entsprechend den weitverbreiteten Memoiren von Albert Kesselring und Erich v. Manstein – mit den Massenverbrechen des NS-Systems nichts zu tun gehabt. Der Wehrmachtjustiz wurde rechtsstaatliche Distanz zur nationalsozialistischen Führung und besonders zu Hitler zugeschrieben. Kritik an der Rolle der Wehrmachtjuristen konnte sich nach 1945 kaum herausbilden, zumal auch bei den Besatzungsmächten, vor allem bei den Briten, die Auffassung verbreitet war, dass sie eine rechtlich korrekte Rolle gespielt hätten.


  Wie neuere Forschungen zeigen, führte die Inkorporation von Wehrmachtjuristen in die Justiz des demokratischen Rechtsstaats dazu, dass sie zentrale Entscheidungen prägen konnten. Dabei brachten sie Elemente der juristischen NS-Doktrin, die sich an den politischen Zielen des Regimes – zumal gegen bestehende Rechtsschranken – orientiert hatten, vielfach erneut in Geltung.


  Die Beiträge des Bandes beziehen sich im Wesentlichen auf drei miteinander verbundene Fragen: die Rolle der Militärjustiz in der NS-Diktatur, den Umgang mit ihr in der Bundesrepublik und der Rolle früherer Wehrmachtjuristen in der Nachkriegsperiode Westdeutschlands, verbunden mit einem kurzen Blick auf die DDR.


  Im Vordergrund steht zunächst eine an rechtsstaatlichen Maßstäben orientierte Darstellung der Wehrmachtjustiz und ihrer Adepten wie der vormaligen Gerichtsherren Kesselring, Eduard Schörner und Erich v. Manstein. Der frühere Kriegsrichter Otto Peter Schweling vertrat in einer Studie die Ansicht, bei der Wehrmachtjustiz habe es sich um eine unabhängige Gerichtsbarkeit gehandelt, die sich von den politischen Zielen des Hitler-Regimes klar unterschieden habe und allein nach rechtsstaatlichen |18|Prinzipien verfahren sei. Diese Auffassung herrschte in der Justiz und der Wissenschaft lange vor. So war es konsequent, wenn bei einer Stellenbewerbung einem Wehrmachtjuristen eine besondere Befähigung für die neu aufzubauende Justiz zugesprochen wurde und nicht wenige führende Wehrmachtjuristen in der Justiz und in rechtswissenschaftlichen Fakultäten der Bundesrepublik eine zentrale Rolle zu spielen begannen.


  Die Wiederverwendung von Wehrmachtjuristen führte dazu, dass die Opfer der Militärjustiz des Dritten Reichs wie oppositionelle Offiziere oder einfache Soldaten, die wegen Wehrkraftzersetzung – und das hieß die Infragestellung von Hitlers Krieg, in dem das Völkerrecht mit Füßen getreten wurde – angeklagt und meist zum Tode verurteilt wurden, unter den Bedingungen der Geltung des Völkerrechts in der Rechtsordnung der Bundesrepublik (Art. 24GG) weiter als Verräter galten und lange Zeit keine Entschädigungszahlungen erhielten. Die machtstaatliche Struktur der Wehrmachtjustiz wurde in der Bundesrepublik vor allem unter dem Einfluss von Erich Schwinge, dem früheren Kommentator des Militärstrafgesetzbuchs und späteren Strafrechtler an der Universität Marburg, weiter wirksam. Nicht wenige Verfahren wegen Justizverbrechen und völkerrechtswidriger Handlungen der Wehrmacht endeten mit Freisprüchen bzw. der Einstellung des Verfahrens. Das Ermittlungsverfahren gegen den Generalrichter Roeder, der im Reichskriegsgericht als Untersuchungsführer gegenüber Dietrich Bonhoeffer und der Widerstandsgruppe »Rote Kapelle« fungierte, endete auf Antrag der Staatsanwaltschaft mit der Einstellung des Verfahrens. Die Begründung des Lüneburger Staatsanwalts, der seit 1938 im Amt war, lautete, dass der politische Widerstand gegen Hitler, der vor allem auf die Wiederherstellung der unabdingbaren Geltung des Rechts gerichtet war, ein strafrechtlich zu ahndendes Verbrechen sei.


  Die Legitimation der Militärgerichtsbarkeit des NS-Regimes wurde erst 1991 durch ein Urteil des Bundessozialgerichts beendet. Die Entscheidung rezipiert Ernst Fraenkels klassische rechtstheoretische Analyse des nationalsozialistischen Maßnahmenstaats |19|(»Der Doppelstaat«), für den Rechtspositionen – ausgenommen das für sogenannte Arier geltende Privatrecht – keinerlei Schranken bildeten. Zugleich orientiert sich das Urteil an den bahnbrechenden historischen Forschungen Manfred Messerschmidts, der sich im vorliegenden Band mit den Opfern der Militärjustiz befasst. Messerschmidt hatte gezeigt, dass die Wehrmachtjustiz den politischen Vorgaben des Regimes folgte ungeachtet einiger Ausnahmen wie des – von Otto Gritschneder erforschten – Kampfes gegen ein geplantes Todesurteil gegen einen Halbwüchsigen.


  NS-Militärjuristen entfalteten – und auch dies ist bisher kaum im öffentlichen Bewusstsein – in Schlüsselfragen der allgemeinen Rechtsentwicklung eine prägende Wirkung. Die im Buch genauer analysierte Tätigkeit der ehemaligen Wehrmachtrichter Ernst Mantel, Rudolf Börker und Werner Massengeil, die am Bundesgerichtshof und an einem Amtsgericht tätig waren, lässt sich zeigen, in welchem Maße sie an der Auflösung rechtsstaatlicher Positionen beteiligt waren.


  Die Anwendung nationalsozialistischen Ausmerzungsrechts gegen Widerstandskämpfer wie Admiral Canaris und General Oster, die Anfang April 1945 in einem Schnellverfahren im Konzentrationslager Flossenbürg zum Tode verurteilt wurden, galt dem Bundesgerichtshof 1956, in dem der frühere Wehrmachtrichter Mantel als Berichterstatter fungierte, als rechtmäßig, weil man auch dem nationalsozialistischen Staat das »Recht auf Selbstbehauptung« nicht absprechen könne. Es war kein Zufall, dass die Frage, ob das SS-Gericht »gesetzliches Unrecht« (Radbruch) praktizierte, nicht aufgeworfen wurde, obgleich dies angesichts der Durchbrechung rechtsstaatlicher Verfahrensregeln – des Fehlens eines Verteidigers, des Einsatzes eines KZ-Kommandanten als Beisitzer, der kraft Amts für die Zerstörung der Freiheit der Person zuständig war – geboten war.


  Für die gerichtliche Absicherung einer von der Ministerialbürokratie in einem Nebengesetz versteckten, vom Deutschen Bundestag 1968 ermöglichten Amnestie von Schreibtischtätern der SS, die in der Neufassung des § 50 Abs. 2 des Strafgesetzbuchs |20|verborgen war, spielte der ehemalige Wehrmachtrichter Börker eine zentrale Rolle. Er war 1968/69 Berichterstatter des 5. Senats des Bundesgerichtshofs. Da die neue Norm zwischen tat- und täterbezogenen Merkmalen unterschied, war es möglich, die Besserstellung von Beamten des Reichssicherheitshauptamts, die massenhafte Tötungen vor allem von Juden angeordnet hatten, herbeizuführen. Tötungsbürokraten wiesen »lediglich« tatbezogene, nicht aber täterbezogene Merkmale auf. Befehlstaten konnten wegen der Verjährungsfrist von 15 Jahren nach 1960 nicht mehr verfolgt werden. Dabei wurden die für die Ingangsetzung der Tötungen Verantwortlichen gegenüber den Tatausführenden privilegiert und der Satz von der Gleichheit vor dem Gesetz (Art. 3 Abs. 1 GG) verletzt, an den auch die Justiz gebunden ist (Art. 1 Abs. 3 GG). Für den Berichterstatter und ehemaligen Wehrmachtrichter spielte dies jedoch keine Rolle. Entsprechend wurde der Kriminalbeamte der Sicherheitspolizei in Krakau, der die Tötung von Juden angeordnet hatte, vom Bundesgerichtshof außer Verfolgung gesetzt, obgleich eine Expertise des Generalbundesanwalts Martin vorlag. Martin hatte in einem Beitrag für die »Neue Juristische Wochenschrift« dargelegt, dass die Interpretation des neuen § 50 Abs. 2 StGB sich nach den Maßstäben des Gleichheitssatzes zu richten habe, die eine Bevorzugung derer, die Mordbefehle erteilen, ausschließt.


  Eine vergleichbare Rolle wie die beiden erwähnten Richter spielte der Wehrmachtrichter und spätere Amtsgerichtsdirektor Massengeil. Er entwickelte die These, jene Richter, die als überzeugte Nationalsozialisten ihre Opfer aufs Schafott geschickt hatten, hätten keinen Vorsatz für eine Rechtsbeugung besessen, denn sie hätten mit ihrer gesetzlich festgelegten Rolle vollständig übereingestimmt. So wurde gerade der überzeugte Nationalsozialist exkulpiert. Gegen diese Argumentation, die dem grundrechtsnegierenden NS-System unter den Bedingungen der Geltung der Freiheitsrechte weiterhin Geltung zusprach, wandten sich vor allem Günter Spendel und Fritz Bauer. Die Frage der Rechtsbeugung ist nach rechtsstaatlichen Kriterien und nicht nach den Maßstäben des Systems planmäßiger Willkür zu beurteilen. Das bedeutet: Eine Beugung des Rechts auf |21|Leben, das der NS-Staat umfassend zur Disposition stellte, das aber das Grundgesetz (Art. 2 GG) garantiert, impliziert nach den Kriterien des Rechtsstaats mindestens bedingten Vorsatz. Rechtsblindheit, die in der Übernahme der NS-Herrschaftsdoktrin besteht, schließt insofern den Vorsatz nicht aus. Doch diese Position spielte bei der durchgängigen Einstellung von Verfahren gegen NS-Richter und Staatsanwälte keine Rolle.


  Über 50 Jahre nach Kriegsende hob der demokratische Gesetzgeber, beginnend im Jahre 1998, in mehreren Anläufen – zuletzt mit der Annullierung der Norm des Kriegsverrats, der auch auf Retter von Juden angewandt wurde – sämtliche Unrechtsurteile des Hitler-Regimes auf. Für viele Opfer und ihre Angehörigen kam die Entscheidung zu spät. Sie lebten nicht mehr. Gleichwohl ist die gesetzliche Entlegitimierung der NS-Justiz auch für eine kritische Analyse der Geschichte der Bundesrepublik relevant. Sie liefert rechtsstaatliche Maßstäbe für die Analyse der Justiz der frühen Bundesrepublik, die lange Jahre die Menschenwürde der Opfer der NS-Justiz missachtete, als gäbe es das Grundgesetz nicht.
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  Die Ausschaltung des Justizapparats der NS-Diktatur – Voraussetzung des demokratischen Neubeginns


  


  I.


  


  Die Ausschaltung des Justizapparats der NS-Diktatur und die Außerkraftsetzung ihrer Normen war – neben vielen anderen Maßnahmen – eine Grundvoraussetzung für den demokratischen Neubeginn nach 1945. Im Vergleich zu anderen Regimewechseln bestand eine geschichtlich neue Lage. Die Transformation des wilhelminischen Obrigkeitsstaats in die Demokratie von Weimar war bekanntlich mit der Übernahme des Personals der Justiz des Kaiserreichs verbunden, die fatale Auswirkungen hatte. Die meisten Gerichte negierten, wie schon die Statistik zeigt, in politischen Strafsachen die Gleichheit vor dem Gesetz zulasten der politischen Linken.1 Aber die Justiz des Obrigkeitsstaats unterschied sich, trotz ihrer klassenpolitischen Orientierung, grundlegend von der NS-Justiz. Dies zeigt sich etwa an der Differenz der im Ersten und im Zweiten Weltkrieg von der Militärgerichtsbarkeit verhängten Todesstrafen. Im Dritten Reich waren es 19 600, nach 1914 waren es 48.2 Schon aus diesen Zahlen der durch NS-Militärjustiz verfügten exorbitanten Tötungen ist ersichtlich, dass das Problem der Auswechselung des Personals der Gerichte der NS-Diktatur eine noch tief greifendere Bedeutung hatte als nach 1918. Der Obrigkeitsstaat war eine teilweise, etwa im Verwaltungsgerichtsverfahren, rechtlich gebundene Ordnung, das NS-System war durch eine »bürokratisierte Rechtlosigkeit« (Fraenkel) bestimmt, deren Beseitigung für die Konstituierung einer rechtsstaatlichen Demokratie unabdingbar war. Folgerichtig wurde dies von Vertretern des politischen Widerstands und der Alliierten ins Zentrum gerückt.


  


  |23|II.


  


  Im politischen Widerstand steht die Aufhebung der rechtsstaatsfeindlichen NS-Normen im Vordergrund, die Auswechselung des nationalsozialistischen Justizapparats wird nur zum Teil zum Thema. Die wesentlich von der SPD, der SAP und der KPD getragene Volksfrontproklamation von 1936, die u. a. die Unterschriften von Rudolf Breitscheid, Wilhelm Pieck, Willy Brandt und Heinrich Mann trägt, zielt auf die »Aufhebung aller Ausnahme- und Terrorgesetze« und die Abschaffung der Konzentrationslager.3 Der Kreisauer Kreis fordert 1943 die »Bestrafung der Rechtsschänder […] zur Wiederaufrichtung der Herrschaft des Rechts«, dessen Verletzung »nach Art, Ausmaß und Willensrichtung schwerwiegend und verabscheuungswürdig« ist.4 Der Kerngedanke des von Johannes Popitz in Absprache mit Ludwig Beck und Ulrich v. Hassel entworfenen vorläufigen Staatsgrundgesetzes von 1943, demzufolge »die bisherige Staatsführung […] einen Zustand der Verfassungs- und Rechtlosigkeit herbeigeführt [hat]«5, wird im Aufruf der Verschwörer des 20. Juli 1944 aufgenommen: Weil »Hitler das Recht zerstört und das Glück von Millionen vernichtet hat«, ist es erforderlich, wie es in der geplanten Regierungserklärung heißt, »die Majestät des Rechts wiederaufzurichten«.6


  Zu dem Neubeginn gehört – dies wird von Vertretern des Widerstands klar gesehen – die Ausschaltung des bisherigen, für das System der Rechtlosigkeit verantwortlichen Herrschaftsapparats. Die Grundsatzerklärung des Kreisauer Kreises von 1943 enthält die Forderung: »Aus wichtigen Stellungen sind alle irgendwie führenden Nationalsozialisten grundsätzlich zu entfernen.« In dem erwähnten Entwurf von Popitz ist von der »Reinigung der Beamtenschaft von ungeeigneten Personen« die Rede, die »ihr Amt mißbraucht« haben.7


  Die Ausschaltung von juristischen Trägern des Regimes sollte auch durch die Ahndung von Straftaten des Staatsapparats erfolgen. In den Ausarbeitungen des Kreisauer Kreises werden die Tatbestände für die Ahndung nationalsozialistischer Staatsverbrechen im Einzelnen bestimmt. In einem Text vom Sommer |24|1943 heißt es unter der Überschrift »Bestrafung der Rechtsschänder«: »Es ist […] die Schaffung einer rückwirkenden deutschen Strafbestimmung nötig, welche im ordentlichen Strafrechtszuge den Rechtsschänder mit Freiheitsstrafe […] belegt.«8 Diese Regelung entspricht dem später von den Alliierten im Londoner Statut vom 8. 8. 1945 geschaffenen Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit, der gegeben war, wenn die Ermächtigungen der NS-Diktatur die Zerstörung zivilisatorischen Rechts legitimierten. Auch der exkulpierende Rekurs der Nazitäter auf den staatlichen Befehl wurde – wiederum in gewisser Parallele zu den späteren Normierungen der Alliierten – in weitem Maße ausgeschlossen: »Bei einer auf Befehl begangenen Rechtsschändung ist der Befehl kein Strafausschließungsgrund, es sei denn, dass es sich um eine unmittelbare Bedrohung von Leib und Leben des Täters handelt […] Insbesondere ist der Befehl kein Strafausschließungsgrund, wenn der Täter durch sein Verhalten vor, bei und nach der Tat erwiesen hat, dass er den Befehl billigt.«9 In der geplanten Regierungserklärung der Verschwörer des 20. Juli wird schließlich festgelegt, dass verantwortliche Personen des Hitler-Regimes, die das Recht dadurch gebrochen haben, dass sie Straffreiheitsverfügungen für strafwürdige Handlungen durchgesetzt haben, zur Rechenschaft gezogen werden.10


  Deutlicher als in der Opposition in Deutschland wird in der Programmatik der SPD im Exil die Ausschaltung des Justizapparats der NS-Diktatur ins Zentrum gerückt. Das Prager Manifest von 1934, das von Rudolf Hilferding, dem theoretischen Kopf der SPD, verfasst wurde, spielt für die Orientierung der sozialdemokratischen Widerstandstätigkeit eine wichtige Rolle. Die Forderungen des Manifests, die wenige Monate nach der Entfernung von Republikanern und Juden aus dem Staats- und Justizdienst aufgestellt werden, sind eindeutig: »Aburteilung der Staatsverbrecher, ihrer Mitschuldigen und Helfer in der […] Justiz wegen Verfassungsbruchs, Mords und Freiheitsberaubung […] Besetzung aller entscheidenden Stellen durch Vertrauensmänner der revolutionären Regierung, grundlegende Umgestaltung der Justiz durch Verstärkung des Laienelements.«11


  |25|Diese Linie findet in einem in England veröffentlichten Artikel von Wolfgang Abendroth von 1946 eine detaillierte Fortsetzung. Abendroth trat in dieser Zeit, auch in Abgrenzung zum Stalinismus, in die SPD ein, für deren führende Theoretiker wie beispielsweise Richard Löwenthal er ein wichtiger Diskussionspartner war. Zuvor hatte ihn sein in der Arbeiterbewegung verankerter politischer Widerstand gegen die NS-Diktatur vier Jahre ins Zuchthaus wegen sogenannten Hochverrats gebracht. Abendroth schrieb: »Im Dritten Reich wurde [der Richter] […] – wenige Ausnahmen bestätigen die Regel – gehorsamer Diener der nationalsozialistischen Rechtlosigkeit […] Die werdende neue Demokratie findet diese Juristenschicht vor. In ihrer Hand wäre die richterliche Unabhängigkeit eine Waffe gegen die Demokratie und ihre Träger. […] Deshalb darf diese Schicht nicht die Richter des neuen Staats stellen. […] Das Volk darf kein Vertrauen in einen Richter setzen, der Mitglied der NSDAP war, der in politischen Prozessen des Dritten Reiches tätig wurde oder in den Jahren von Weimar den Sturz der Republik vorbereiten half. Es darf auch keinem Leiter der Justizverwaltung vertrauen, der von der Notwendigkeit radikaler Säuberung des Richterstands nicht überzeugt ist. […] Mit den Schlüsselstellungen in der Justiz – den Justizministerialposten, den Präsidenten der Oberlandesgerichte und Landgerichte, den leitenden Positionen der Staatsanwaltschaft – müssen Juristen betraut werden, deren positiv demokratische Haltung durch ihre frühere politische Tätigkeit bewiesen ist, nicht aber ›unpolitische‹ Fachleute, die ihre alten Vorurteile durch formale Bedenken verdecken.«12


  


  III.


  


  Die von den Alliierten nach der Kapitulation Nazideutschlands betriebene Politik der Aufhebung der NS-Herrschaft zielte insbesondere auf die Außerkraftsetzung der nationalsozialistischen Gesetze und ihres gerichtlichen Durchsetzungsapparats.


  Die weitreichenden Maßnahmen, die der Kontrollrat und einzelne Besatzungsmächte ergriffen, werden erst verständlich, |26|wenn man sie auf dem Hintergrund der großen juristischen Analysen der NS-Diktatur betrachtet, die in den USA vor allem von Ernst Fraenkel und Franz L. Neumann vorgelegt wurden. Diese Arbeiten hatten, wie die im amerikanischen Außenministerium erstellten Expertisen der wesentlich von Juristen gebildeten Gruppe um Franz L. Neumann, John Herz und Otto Kirchheimer für die Deutschlandplanung der Regierung Roosevelt zeigen, einen starken politischen Einfluss auf die Erkenntnis der nationalsozialistischen Herrschaft und die Wahrnehmung der Probleme ihrer Überwindung in den Vereinigten Staaten.13 Fraenkel entwickelte in seinem 1938 abgeschlossenen, 1941 auf Englisch erschienen Buch »Der Doppelstaat«14 einen bis heute relevanten Schlüsselbegriff für das NS-System. Bis auf die Sphäre der kapitalistischen Wirtschaft, in der die Rechtsregeln des Privatrechts, allerdings nicht für Juden, gelten, die durch den sogenannten Normenstaat geschützt werden, ist die Justiz Teil des sogenannten Maßnahmenstaats, der sämtliche Rechtsgarantien von den Grundrechten bis zum Zivil- und Verwaltungsrecht zur Disposition der NS-Führung stellt. Bei Fraenkel heißt es: »Im politischen Sektor des Dritten Reichs gibt es weder ein objektives noch ein subjektives Recht, keine Rechtsgarantien, keine allgemein gültigen Verfahrensvorschriften und Zuständigkeitsbestimmungen – kurzum, kein auch die Betroffenen verpflichtendes und berechtigendes Verwaltungsrecht. In diesem politischen Sektor fehlen die Normen und herrschen die Maßnahmen.«15 Die Normbindung wird von der Justiz überwiegend zugunsten der politischen Vorgaben des Regimes beiseitegeschoben. Über Fraenkels Kategorie des für den politischen, nicht für den ökonomischen Sektor bestimmenden Maßnahmenstaats hinausgehend, begreift Neumann in seinem 1942 erschienen Buch »Behemoth« die NS-Herrschaft als System uneingeschränkter Rechtlosigkeit: »Das nationalsozialistische Rechtssystem ist nichts anderes als eine Technik der Manipulation der Massen durch Terror. Die Strafgerichte sind heute im Verein mit der Geheimen Staatspolizei, der Staatsanwaltschaft und den Henkern in erster Linie Praktiker der Gewalt und die Zivilgerichte sind primär |27|Vollzugsagenten der monopolistischen Wirtschaftsverbände.«16


  Die antirechtsstaatliche Struktur des NS-Systems hat viele Seiten. Sie reichen von Blankettnormen wie der Verordnung über die Strafrechtspflege gegen Polen und Juden von 1941, die Repressionsakte ohne begrenzende Tatbestandsmerkmale direkt mit den »Staatsnotwendigkeiten« der Besatzungsdiktatur legitimiert, bis zur herrschaftskonformen Umdeutung des tradierten Hochverratstatbestands, dessen zentrales Merkmal des gewaltsamen Angriffs auf den Staat zum Verschwinden gebracht wird, um regimekritische Äußerungen oppositioneller Gruppen der Arbeiterbewegung – in Zehntausenden von Verfahren – sanktionierbar zu machen. Ein außerordentliches Exempel der Rechtszerstörung durch die Justiz ist das Resultat der von Reichjustizminister Schlegelberger einberufenen Konferenz vom April 1941 zur justiziellen Absicherung des Anstaltsmords. Die Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte lassen sich dazu verpflichten, die strafrechtliche Garantie des Rechts auf Leben außer Kraft zu setzen und Klagen – Graf Galen hatte 1941 in einer Predigt Strafantrag wegen Mord gegen Verantwortliche des Regimes gestellt – niederzuschlagen. So wird die sogenannte Justizelite zum Komplizen der rechtswidrigen Tötung von über 70 000 Menschen.17


  


  IV.


  


  Die NS-Diktatur war kein bloß autoritäres Regime, nicht einmal eine klassische Tyrannis, die ihre Gegner bekämpft. Sie war ein System antizivilisatorischer, durch keinerlei Rechtsschranken begrenzter Gewalt, das die propagandistisch zu Feinden Erklärten – wie die psychisch Kranken, die Juden, die Roma und Sinti und andere – verfolgt und ausrottet. Die Überwindung dieses Systems sollte auf dem Feld des Rechts und der Justiz eine Form annehmen, die die Despotie von Grund auf beseitigt.


  Die Voraussetzung für den strukturellen Bruch mit der NS-Herrschaft wurde dadurch geschaffen, dass die Alliierten nach |28|der bedingungslosen Kapitulation in der Erklärung vom 6. Juni 1945 die oberste staatliche Gewalt auf legislativem, exekutivem und judikativem Gebiet übernahmen und damit die Ausübung der nationalsozialistischen Staatsgewalt beendeten. Diese Entscheidung hatte für die Überwindung des Hitler-Regimes konstitutive Bedeutung. Hans Kelsen, aus der Kölner Juristischen Fakultät 1933 unter Mithilfe von Carl Schmitt entfernt, Hochschullehrer in den USA, hat die mit der Übernahme der Staatsgewalt durch das Kondominium der Alliierten verbundene Intention klar formuliert: »Nachdem die Periode des Kondominiums beendet ist und die Souveränität Deutschlands wiederhergestellt ist, wäre Deutschland rechtlich ein neuer Staat. Es bestünde keine Kontinuität zwischen dem zerstörten Nazi-Staat und dem neuen demokratischen Deutschland. Nur als ein Gemeinwesen, das durch keine legale Verbindungen mit Nazi-Deutschland verknüpft ist, sollte das demokratische Deutschland in die internationalen Organisationen nach diesem Krieg eintreten.«18


  In den auf der Übernahme der deutschen Staatsgewalt beruhenden Normierungen des alliierten Kontrollrats steht die Neuordnung des Rechtssystems im Zentrum. Bestimmend sind die Aufhebung des nationalsozialistischen Normengefüges und die daran geknüpften Sanktionen gegen die Machtträger der NS-Diktatur und die personelle Ausschaltung ihres Justizapparats. Die Dimension dieser Aufgabe hat ein britischer Besatzungsoffizier 1945 in die Worte gefasst: »Die beste Lösung [ist] die Schließung der deutschen Gerichte auf zehn Jahre […] und die zwischenzeitliche Erziehung einer neuen Richtergeneration.«19 Tatsächlich steht die Ausbildung einer durch den Nationalsozialismus nicht kompromittierten Juristenschicht in allen Besatzungszonen – und nicht nur in der SBZ – im Vordergrund.


  In der amerikanischen Deutschlandplanung wird der Grundsatz des Vorrangs einer weitreichenden Entnazifizierung vor der technischen Effizienz des neuen Staatsapparats aufgestellt.20 In der Kontrollratsdirektive Nr. 24 vom 12. 1. 1946 heißt es ausdrücklich, dass politisch zuverlässige und möglicherweise |29|sachlich weniger geeignete Bewerber für die Justiz herangezogen werden sollen.21 Abendroth entwickelt konkrete Vorschläge für eine Umgestaltung der Justiz. Er plädiert 1946 von England aus dafür, zuverlässige demokratische Kräfte aus der Bevölkerung für Justizaufgaben auszubilden. »In mehrmonatlichen Kursen kann den erfahrenen und gereiften, besonders intellektuell begabten Menschen aus dem Volke [z. B. dem früheren Gewerkschaftsfunktionär] so viel Rechtskenntnis und juristisches Denken gelehrt werden, dass er im Bereich amtsgerichtlicher Zuständigkeit erfolgreich sein kann.« Im Blick auf die Effizienz eines neu zu bildenden Justizapparats argumentiert Abendroth ähnlich wie der Kontrollrat, dessen Haltung in der amerikanischen Deutschlandplanung vorgeformt wurde. Es sei besser, Laien heranzuziehen, »als wenn bewusst oder unbewusst auf Grund antidemokratischer Vorurteile Recht gesprochen wird«.22


  


  V.


  


  Die Umgestaltung der Justiz wird von den Alliierten im Einzelnen normiert. In den »Grundsätzen für die Umgestaltung der Rechtspflege« der Proklamation Nr. 3 des Kontrollrats vom 30. 10. 1945 heißt es: »Mit der Ausschaltung der Gewaltherrschaft Hitlers durch die Alliierten Mächte ist das terroristische System der Nazigerichte abgeschafft worden. An seine Stelle muss eine Rechtspflege treten, die sich auf die Errungenschaften der Demokratie, der Zivilisation und der Gerechtigkeit gründet.«23 Im Gesetz Nr. 1 vom 20. 9. 1945, im Gesetz Nr. 11 vom 30. 1. 1946 und im Gesetz vom 20. 6. 1947 werden die grundrechtsfeindlichen Normen des Hitler-Regimes aufgehoben. Außer Kraft gesetzt werden, um nur einige Beispiele zu nennen, die Reichstagsbrandverordnung vom 28. 2. 1933, die die Freiheitsrechte zur Disposition der nationalsozialistischen Staatsgewalt stellte und als Grundlage für die Einweisungen ins Konzentrationslager fungierte, das Gesetz über die Geheime Staatspolizei, das die Gestapo zur unkontrollierbaren Speerspitze des NS-Staats machte, die Nürnberger Gesetze, die die |30|Geltung des Gleichheitssatzes zulasten der Juden beseitigten, das Heimtückegesetz, das die Einschränkung der Meinungsfreiheit legitimierte, und die Kriegssonderstrafrechtsverordnung mit ihren drakonischen Strafandrohungen für Wehrkraftzersetzung und Fahnenflucht.24


  In der Proklamation Nr. 3 vom 30. 10. 1945 wird gefordert, dass »Verurteilungen, die unter dem Hitler-Regime ungerechtfertigterweise aus politischen, rassischen und religiösen Gründen erfolgten, aufgehoben werden«25 müssen. Dies geschieht in der amerikanischen Zone durch das »Gesetz zur Wiedergutmachung des nationalsozialistischen Unrechts in der Strafrechtspflege« vom 8. 5. 1946, durch das beispielsweise das Todesurteil gegen Dietrich Bonhoeffer im Konzentrationslager Flossenbürg, dessen Kommandant in dem Verfahren als Beisitzer fungierte, seine Gültigkeit verliert.26


  Die Aufhebung der Nazi-Normen ist verbunden mit der Ausschaltung des Justizapparats der Diktatur. Im Gesetz Nr. 4 vom 30. 10. 1945 wird der Grundsatz aufgestellt, dass das deutsche Gerichtswesen »auf der Grundlage des demokratischen Prinzips, der Gesetzmäßigkeit und der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz ohne Unterschied von Rasse, Staatsangehörigkeit oder Religion umgestaltetet werden muss«. Das führt zu der Konsequenz, »dass alle früheren Mitglieder der Nazi-Partei, die sich aktiv für deren Tätigkeit eingesetzt haben, und alle anderen Personen, die an den Strafmethoden des Hitler-Regimes direkten Anteil hatten, ihres Amtes als Richter und Staatsanwälte enthoben werden. Sie dürfen nicht zu solchen Ämtern zugelassen werden.«27 Aus dieser Zielsetzung resultierten entsprechend der Direktive Nr. 24 vom 12. 1. 1946 zahlreiche Einzelmaßnahmen gegen jene Träger des Justizapparats, »die nationalsozialistische Verbrechen, Rasseverfolgungen und ungleichmäßige und ungerechte Behandlung gutheißen oder an solchen Taten willig teilgenommen haben«28.


  Die aus ihren Stellungen entfernten Personen behalten, entsprechend der Direktive Nr. 24 vom 12. 1. 1946, keinen Anspruch auf Ruhegehälter oder andere Beamtenrechte. Die Maßnahmen, die in der Direktive auf einer Stufe mit dem Vorgehen gegen |31|die Leitungsstäbe der Konzentrationslager stehen, beziehen sich in den entsprechenden Einzelregelungen auf große Teile des Justizapparats. Ihre Funktionen verlieren alle Richter und Staatsanwälte des Volksgerichtshofs, alle Vorsitzenden und ständigen Richter und Staatsanwälte der Sondergerichte, der Präsident des Reichsgerichts und alle Staatsanwälte, alle Präsidenten, Vizepräsidenten und Generalstaatsanwälte der Oberlandesgerichte, alle Präsidenten der Landgerichte und Oberstaatsanwälte, alle dienstaufsichtsführenden Richter der Amtsgerichte.29


  Es fällt auf, dass keine Träger der Militärgerichtsbarkeit entlassen und keines ihrer Urteile aufgehoben wurde, obgleich einzelne von der Wehrmachtjustiz angewandte repressive Normen außer Kraft gesetzt wurden.30 Dies stand im Gegensatz zur Qualifizierung von Militärjuristen im OKW-Prozess der USA von 1948, in dem insbesondere die verbrecherische Normsetzung des juristischen Apparats der Wehrmacht im Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion geahndet wurde.31 Diese Sichtweise spielte jedoch für die Einordnung der nationalsozialistischen Militärjustiz in der Kontrollratsgesetzgebung keine Rolle, zumal es im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher ehemaligen Vertretern der Wehrmachtführung mit einem von Erich v. Manstein bestimmten Gutachten gelungen war, die Wehrmacht vom Odium der verbrecherischen Organisation zu befreien. Dass die Untaten der Wehrmacht im Nürnberger Urteil gleichwohl konkret festgehalten werden, hat in der Öffentlichkeit die Ausbildung der Ideologie von der sauberen Wehrmacht nicht behindert.32 Die Einordnung der Wehrmachtjuristen als unpolitische Funktionsträger, die ihrer wirklichen Rolle bei der – über Rechtsschranken vielfach hinausgehenden – Durchsetzung der politischen Ziele des Regimes nicht entspricht,33 trug dazu bei, dass nahezu sämtliche Hindernisse für den Wiederaufstieg der juristischen Fachelite des Militärs des Dritten Reiches wegfielen.


  


  |32|VI.


  


  Die mit der Niederringung der NS-Diktatur verbundene Aufgabe der normativen und personellen Konstituierung einer rechtsstaatlich-demokratischen Justiz war nicht allein das Ziel der Alliierten, sondern auch der maßgebenden deutschen politischen Kräfte. In der verfassunggebenden Versammlung von Groß-Hessen rückten 1946 die Sprecher der CDU, der SPD und der KPD die Notwendigkeit einer Ausschaltung der Träger der Justiz des Hitler-Regimes in den Mittelpunkt. In den Beratungen des Verfassungsausschusses erklärte der Abgeordnete der KPD, Leo Bauer, der als Berichterstatter fungierte, dass »ein großer Teil der Richter in der Nazi-Zeit den Nazis sich angeschlossen hat und dass diese Richter heute […] versuchen, das mit unmöglichen Argumenten zu entschuldigen«.34 Heinrich v. Brentano, der spätere Außenminister der Regierung Adenauer, wurde noch deutlicher. Er sagte: »Die deutsche Justiz hat zum großen Teil zu den Verbrechen des Dritten Reichs geschwiegen; sie hat zu großen Teilen die Verbrechen des Dritten Reichs gedeckt und sie hat zu großen Teilen Verbrechen begangen […] In meinen Augen ist der Justizmord das schwerste Verbrechen […], denn das Opfer ist dem, der diesen Justizmord begeht, wehrlos ausgeliefert.«35 Elisabeth Selbert (SPD), später Mitglied des Parlamentarischen Rats, setzte hinzu, dass »aus der Erfahrung der Vergangenheit heraus […] Sicherungen in der neuen Verfassung [ge]schaffen [werden müssen], um eine Justiz gegen die Demokratie ein für allemal zu verhindern«36.


  In der ersten Nachkriegszeit geht die Ausschaltung der NS-Justiz und ihrer Normen mit einer bemerkenswerten rechtsstaatlich-demokratischen Erneuerung einher. Der weitgehende personelle Bruch mit der Justiz des Hitler-Regimes, der beispielsweise bewirkt, dass die amerikanische Militärregierung von 302 Richtern des Oberlandesgerichtsbezirks Bamberg lediglich sieben im Amt belässt,37 führt dazu, dass das nationalsozialistische Diskriminierungs-, Verfolgungs- und Ausmerzungsrecht durch Entscheidungen der Gerichte überwunden wird.


  In dem am 15. 12. 1945 ergangenen Urteil des Landgerichts |33|Darmstadt wurden die Angeklagten, ehemalige SA-Leute, die sich am 9. 11. 1938 in Groß-Zimmern zu einem judenfeindlichen Pogrom zusammengerottet hatten, als »eigenverantwortliche Haupttäter« qualifiziert, die sich nicht damit herausreden könnten, »nur einem Befehl gehorcht zu haben«. Sie wurden wegen Landfriedensbruch zu einem halben Jahr Gefängnis verurteilt.38 Die in der Justiz der Bundesrepublik oftmals verdrängte Frage nach der politischen Übereinstimmung zwischen dem Befehlenden und dem Täter wurde angemessen behandelt. Das Handeln eines Deserteurs, der gegen das Hitler-Regime aufbegehrte und sich dem Todesurteil des nationalsozialistischen Kriegsgerichts durch Flucht entzog, wurde vom Dresdner Generalstaatsanwalt John-Ulrich Schroeder – trotz der starken Rolle der SED war das Justizsystem in den ersten zwei Jahren der Sowjetischen Besatzungszone noch nicht durchgängig Instrument der politischen Führung – auf der Grundlage der neuen demokratischen Rechtsordnung bewertet. Der Generalstaatsanwalt stellte das Verfahren gegen den Deserteur mit einer Begründung ein, die Gustav Radbruch, der für den Umgang mit dem NS-Recht den Begriff »gesetzliches Unrecht« geprägt hatte, so wiedergibt: »Was damals als Recht gelte, heute nicht mehr gelte. Fahnenflucht aus Hitlers Armee enthalte für unsere Rechtsauffassung keine Verfehlung, die den Flüchtigen entehre und seine Bestrafung rechtfertige; sie gereiche ihm nicht zur Schuld.«39


  Die gerichtliche Institution, die den Neubeginn der Justiz am deutlichsten markierte, war der 1948 geschaffene Oberste Gerichtshof der britischen Zone, der schon personell eine Alternative zur Justiz der NS-Diktatur darstellte. An dem Gerichtshof judizierten unter anderem der Sozialdemokrat Curt Staff, der von den Nazis entlassen und verfolgt wurde, und Ernst Wolff, der aus dem englischen Exil nach Deutschland zurückgekehrt war. Insgesamt standen die Richter dieses halb vergessenen Gerichts uneingeschränkt auf dem Boden der von den Alliierten erkämpften rechtsstaatlichen Demokratie. Programmatisch hieß es in einer Entscheidung: »Nach der Auffassung aller sittlich empfindenden Menschen wurde [durch] den |34|NS-Staat schweres Unrecht begangen, dessen Bestrafung rechtsstaatliche Pflicht gewesen wäre. Die nachträgliche Heilung solcher Pflichtversäumnisse […] entspricht der Gerechtigkeit. Das bedeutet auch keine Verletzung der Rechtssicherheit, sondern die Wiederherstellung ihrer Grundlage. Unrechtssicherung ist nicht Aufgabe von Rechtssicherheit.«40


  Diese Argumentation ist die Grundlage für eine ganze Reihe von Urteilen. In einem Urteil gegen einen Marinekriegsgerichtsrat, der einen U-Boot-Kommandanten wegen der Entfernung eines Hitlerbilds aus der Messe und kritischer Äußerungen zur Kriegspropaganda zum Tode verurteilt hatte, wurde die Rechtsgültigkeit des Todesurteils verneint, weil es durch das Missverhältnis zwischen dem tatsächlichen Geschehen und dem Todesurteil Ausdruck der nationalsozialistischen Willkürherrschaft war. Entsprechend wurde der Marinekriegsgerichtsrat wegen der Praktizierung von NS-Terrorrecht verurteilt.41


  


  VII.


  


  Der Bruch mit dem nationalsozialistischen Justizsystem wurde jedoch während der Besatzungsherrschaft, ungeachtet der eindeutigen Festlegungen der Kontrollratsgesetzgebung, keineswegs aufrechterhalten. So änderten die Westalliierten ihre Position von 1945/46 Ende der 40-er Jahre gegenüber Art. 131 des Grundgesetzes, der die Rekonstruktion des NS-Beamtenapparats ermöglichte, im Zuge der Ost-West-Konfrontation. Schon früh bildeten sich – wohl noch als Minderheitsströmung – personelle Kontinuitäten aus, die in bestimmten Fällen mit der Neulegitimation des NS-Rechts einhergingen.


  Während in der amerikanischen, der sowjetischen und der französischen Besatzungszone noch 1946 die strikte, in der Kontrollratsgesetzgebung niedergelegte Regel galt, frühere NSDAP-Mitglieder vom Justizdienst a limine auszuschließen, ging die britische Besatzungsmacht einen eigenen Weg. Abgesichert durch eine Ausnahmeregelung des Kontrollrats, die wohl aus der Übertragung von Erfahrungen der britischen |35|Kolonialpolitik und ihrer Kooperation mit einheimischen Führungsschichten beruhte, wurde der Justizapparat sukzessiv für ehemalige NSDAP-Mitglieder geöffnet. Einen erheblichen Einfluss auf die Personalentscheidungen der Briten hatten die neu ernannten Chefpräsidenten, die der NSDAP nicht angehört hatten, sich aber den rechtsstaatlich-demokratischen Gedanken des Neuanfangs nur begrenzt zu eigen machten. Dafür brachten sie für ehemalige NS-Juristen umso mehr Verständnis auf. Während der Präsident des Hamburger OLG, Kiesselbach, behauptete, dass die auf die Beseitigung der Freiheitsrechte gegründete Machtergreifung der Nazis mit der demokratischen Revolution der Vereinigten Staaten im Jahre 1776 vergleichbar sei, kritisierte der Präsident des OLG-Celle, v. Hodenberg, in Übereinstimmung mit den Verteidigern in den Nürnberger Prozessen den Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit des Kontrollratsgesetzes Nr. 10, das dazu diente, Straftaten des NS-Staats wie die Morde in der Reichspogromnacht, für die das Regime Sanktionsfreiheit zugesichert hatte, zu ahnden.42 Auf der Basis der rechtsstaatsfernen Vorstellungen der Chefpräsidenten konnte sich kein wirklich kritisches Bewusstsein gegenüber den einstigen NS-Juristen ausbilden.


  Die Inkorporation bestimmter Gruppen von NS-Juristen durch die britische Besatzungsmacht, die Ende Oktober 1945 mit der Einführung der sogenannten Huckepack-Klausel begann, der zufolge für einen Unbelasteten jeweils ein Belasteter in den Justizdienst zurückkehren konnte, wurde schon Mitte 1946 so ausgeweitet, dass sämtliche NSDAP-Mitglieder ein grundsätzliches Rückkehrrecht in die Justiz bekamen. Ein leitender Vertreter der britischen Justizadministration sprach am 21. 10. 1948 »vom Wiedereinströmen von Nazis in die deutsche Richterschaft und in den Justizdienst«. Tatsächlich waren 1948 in der britischen Zone die leitenden Posten bis zu 30 Prozent mit ehemaligen NSDAP-Mitgliedern besetzt. Bei den Landgerichtsräten und Landgerichtsdirektoren stieg der Anteil der früheren NSDAP-Mitglieder auf 80 bis 90 Prozent. Einen gewichtigen Anteil hatten dabei die früheren Wehrmachtrichter. |36|Sie galten, wie schon erwähnt, in den Augen der britischen Besatzungsmacht als generell unbelastet. Fast 10 Prozent der Richter an den Oberlandesgerichten waren frühere Wehrmachtrichter. Insgesamt war – mit Ausnahme des schon erwähnten Obersten Gerichtshofs – in der britischen Zone »unterhalb der Führungsebene […] der frühere Personalbestand wiederhergestellt«43.


  Die Auswirkungen der personellen Kontinuität des einstigen nationalsozialistischen Justizapparats können an einer ganzen Reihe von Entscheidungen abgelesen werden, die die juristische Machtordnung der NS-Diktatur erneut in Geltung setzen. In einer Entscheidung eines maßgebenden Obergerichts, des OLG Kiel, vom 26. 3. 1947 wird die Verurteilung eines Fahnenflüchtigen, der von der Wehrmachtjustiz der NS-Diktatur zum Tode verurteilt wurde und sich der Vollstreckung des Todesurteils entzogen hatte, rechtlich legitimiert. Entgegen der Argumentation der Verteidigung, die die gleiche Position wie der schon erwähnte Generalstaatsanwalt in Sachsen vertrat, »dass Fahnenflucht aus Hitlers Armee angesichts der Verkörperung des Unrechts durch den Hitlerstaat kein Verbrechen war«, löste das OLG den Tatbestand der Fahnenflucht aus dem geschichtlichen und juristischen Zusammenhang der im Dienst der NS-Diktatur stehenden Wehrmachtjustiz und erklärte, dass das Wehrmachtgericht, das die Todesstrafe für Fahnenflucht aus der Armee des NS-Regimes verhängte, »lediglich einen allgemeinen Ordnungsgedanken im Einzelfalle« realisiere. Daher sei das Todesurteil auch nach dem Untergang des Dritten Reichs rechtsgültig. Diese Verkennung der nationalsozialistischen Prägung des Militärrechts und seiner Anwendung, die insbesondere in den exorbitanten Todesurteilen für Fahnenflucht zum Ausdruck kam, fasste Adolf Arndt in die bitter ironische Formel, dass sich der Angeklagte, nach der Logik des Gerichts, seiner Rechtspflicht, sich totschießen zu lassen, entzogen hatte.44


  


  |37|VIII.


  


  Angesichts des widersprüchlichen Umgangs mit dem nationalsozialistischen Justizapparat und den Normen der NS-Diktatur brachen Ende der vierziger Jahre – auch infolge der von einflussreichen Juristen wie Eberhardt Schmidt und Emil Niethammer bestimmten öffentlich wirksamen Sichtweise, der zufolge die NS-Justiz keine eigene Verantwortung für ihre Rolle im Hitler-Regime trug und »nicht die Justiz [des Dritten Reichs], sondern ganz allein der Gesetzgeber [der Diktatur] die Fahne des Rechts verlassen« habe45 – im Parlamentarischen Rat fundamentale Differenzen im Blick auf den Umgang mit den Trägern der NS-Justiz auf. Der kurze Konsens der unmittelbaren Nachkriegszeit in Bezug auf die Ausschaltung des Justizapparats der Diktatur verschwand. Übereinstimmend mit den Sprechern der CDU, in der die frühen Positionen von Heinrich v. Brentano nicht mehr vertreten wurden, erklärte der Justizminister im ersten Kabinett Adenauer, Thomas Dehler (FDP), dass sich der deutsche Richter im Nationalsozialismus »heroisch […] im Rahmen des Möglichen für das ewige Recht eingesetzt hat« und dass es daher fragwürdig sei, wenn man »der Justiz aus der Vergangenheit […] mit Misstrauen« gegenübertrete.46 Gleichwohl fällte der Redaktionsausschuss des Parlamentarischen Rats im Dezember 1948 eine durch Georg August Zinn (SPD), Justizminister des Landes Hessen, herbeigeführte Entscheidung, die den Bruch mit dem Beamten- und Justizapparat der NS-Diktatur verfassungsrechtlich verankerte. In dem Ausschuss wurde beschlossen, in das Grundgesetz eine Bestimmung aufzunehmen, die einen Wiedereinstellungsanspruch der von den Alliierten entlassenen Beamten, zu denen auch Richter und Staatsanwälte des NS-Staats gehörten, definitiv ausschloss.47


  Diese weitreichende Entscheidung, die etwa 53 000 Beamte getroffen und eine andere Entwicklung des Rechtssystems herbeigeführt hätte, wurde jedoch nicht ins Grundgesetz aufgenommen. Nach heftigen politischen Interventionen der Beamtenverbände bei Konrad Adenauer, dem Vorsitzenden des Parlamentarischen Rats, machte der Justizminister von Nordrhein-Westfalen, |38|Sträter (CDU), die inzwischen verbreitete These der grundlegenden Differenz von Justiz und NS-Führung mit den Worten, dass »der deutsche Richter […] im Dritten Reich intakt geblieben ist [und] er nicht vor Hitler kapituliert [hat]«, zu einer wirksamen politischen Waffe. Sie wurde im Sinne der Intervention der Beamtenverbände gegen die Position des Redaktionsausschusses eingesetzt. Am Ende wurde der Art. 131 GG verabschiedet, der die Übernahme des Beamtenapparats des Hitler-Regimes zwar nicht gebietet, aber ermöglicht. Die SPD-Abgeordneten Zinn, Menzel und Katz, die an der Entscheidung des Redaktionsausschusses festhielten, waren in die Minderheit geraten.48


  


  IX.


  


  Durch die weitgehende Wiederherstellung des Justizapparats des Nationalsozialismus, die sich, wie die bahnbrechende empirische Untersuchung von Hubert Rottleuthner nachweist, in einer drei Viertel des Gerichtspersonals der NS-Diktatur umfassenden, nahezu 40 Prozent der Richter am Volksgerichtshof einschließenden Kontinuität niederschlug,49 trat jene Realität ein, die in der unmittelbaren Nachkriegsperiode angesichts der fessellosen Gewaltförmigkeit der Justiz der Nazidiktatur ausgeschlossen werden sollte. Die schon erwähnte Arbeitsgruppe des amerikanischen Außenministeriums zog in ihren 1949 abgeschlossenen Studien aus dem Scheitern der Ausschaltung der staatlichen Träger des Hitler-Regimes eine kritische Schlussfolgerung: Die Beendigung der Entnazifizierung »gefährdet die Demokratisierung Deutschlands und die politische Moral allgemein«, denn es sei »sehr zweifelhaft, ob die Masse der Einzugliedernden bereit sei, auf demokratische Art und Weise zu kooperieren«. Die Gefahr für die politische Moral bestehe darin, »dass die strafrechtliche Verfolgung von nationalsozialistischen Straftätern weitgehend vernachlässigt« werde.50


  Diese frühe Analyse weicht in der Historiographie der Bundesrepublik überwiegend der These, dass, wie Hermann Lübbe |39|schreibt, »die Erblast nationalsozialistischer Vergangenheit, die diese Republik zu tragen hatte, ihr nicht hinderlich gewesen ist«.51 Ein Blick auf den Umgang der Justiz der Bundesrepublik mit der NS-Herrschaft bestätigt jedoch, dass sie in ihrer Mehrheit, ungeachtet minoritärer, vom Bundesverfassungsgericht, von Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und anderen vertretener Positionen,52 den juristischen Machtstrukturen des NS-Staats in weitem Maße erneut Gültigkeit verschafft und die Sanktion seiner Mordpraxis systematisch minimiert hat.53


  Tatsächlich büßt das Grundgesetz durch die herrschende Rechtsprechung seine Geltungskraft bei der Bewertung von NS-Verbrechen vielfach ein. Wenn das ins Grundgesetz inkorporierte Völkerrecht (Art. 24 GG) – wie die Regelung zum Schutz der Nichtkombattanten – für die rechtliche Bewertung des Massakers der Wehrmacht im griechischen Kalavrita für die Dortmunder Staatsanwaltschaft bedeutungslos ist, wenn dem politischen Widerstand gegen Hitler entgegen der Gesetzgebung der Alliierten von 1946, die nach Art. 139GG ihre Gültigkeit behält, vom Bundesgerichtshof die Rechtmäßigkeit abgesprochen wird, wenn in einer Entscheidung des Landgerichts Nürnberg die Diskriminierung der Juden, entgegen Art. 3 Abs. 3GG, Gültigkeit behält und auf der Basis der Nürnberger Gesetze vom rechtswidrigen Geschlechtsverkehr zwischen einem sogenannten Arier und einem Juden gesprochen wird, läuft der normative Anspruch des Grundgesetzes ins Leere.54


  Sobald NS-Täter, zumal Mitglieder der SS, die in der Übereinstimmung mit ihrer nationalsozialistischen Weltanschauung Mordbefehle erlassen und eigenhändig töten, nicht als Täter, sondern ganz überwiegend als Gehilfen, die die Tat vorgeblich nicht als eigene wollten, qualifiziert werden und zu relativ niedrigen Strafen verurteilt werden, während sogenannte einfache Kriminelle, die einen Mord begehen, die volle Härte des Gesetzes trifft, wird die Gleichheit vor dem Gesetz (Art. 3 Abs. 1 GG) verletzt. 90 Prozent der Verantwortlichen der mobilen Tötungskommandos, die unter dem Schutz der Wehrmacht vor allem auf dem Gebiet der Sowjetunion Hunderttausende Juden ermordeten, werden von der Justiz zu Gehilfen |40|erklärt. So wurde der Leiter der Einsatzgruppe 8, SS Obersturmbannführer Dr. Otto Bradfisch, der 15 000 Juden töten ließ und selber mitschoss, vom Landgericht München I als Gehilfe eingestuft, dem vom Gericht, ungeachtet der systematischen Auslöschung der Existenz schuldloser, zu Feinden erklärter Menschen, eine feindselige Einstellung gegenüber den Juden abgesprochen wird.55 Eine derartige Judikatur, die die Täterrolle von nationalsozialistischen Gewaltverbrechern auflöst, hat zur Folge, dass, wie die Oberstaatsanwältin Barbara Just-Dahlmann errechnet hat, für einen Toten eine Strafe von 10 Minuten Gefängnis verhängt wurde.56


  Erst nachdem die Generation der einstigen Richter und Staatsanwälte der nationalsozialistischen Diktatur abgetreten ist, beginnt sich die Achtung des Grundgesetzes im Umgang mit nationalsozialistischen Verbrechen auch in der Justiz stärker durchzusetzen. Das am 11. 8. 2009 ergangene Urteil des Landgerichts München, das früher ein Exponent der Gehilfenjudikatur zugunsten von NS-Verbrechern war, verurteilte einen für die Tötung von zehn schuldlosen italienischen Zivilisten verantwortlichen Wehrmachtleutnant der Armee Hitlers, Josef Scheungraber, als Täter und schob die Verantwortung nicht auf den zuständigen Generalfeldmarschall Kesselring ab.57 Es bleibt zu hoffen, dass diese Linie vom Bundesgerichtshof, der die Umwandlung von Nazitätern in Gehilfen interpretativ vorangetrieben hat,58 aufgenommen wird.
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  Die NS-Militärjustiz in den Nürnberger Urteilen


  Um es gleich zu Beginn zu sagen: Wer eine Auseinandersetzung mit der NS-Militärjustiz in den Nürnberger Urteilen sucht, wird eine solche nicht finden. Es gibt kein Urteil eines alliierten Nürnberger Gerichts, das sich explizit mit der NS-Militärjustiz befasst. Wenn diese in einem Urteil behandelt wird, dann geschieht dies beinahe beiläufig, so als komme ihr kein eigener Unrechtsgehalt zu.


  Das Urteil gegen NS-Juristen, mit dem der dritte Nachfolgeprozess gegen hochrangige Vertreter des nationalsozialistischen Deutschland seinen Abschluss findet und in dem eine justizielle Abrechnung am ehesten ihren Platz gehabt hätte, erwähnt die Militärjustiz mit keinem Wort. Es bezieht sich zum Beispiel auf die Mitwirkung der Justiz am Zustandekommen und bei der Anwendung der »Volksschädlingsverordnung«, der »Polenstrafrechtsverordnung«, des »Blutschutzgesetzes« oder des »Nacht-und-Nebel-Erlasses«, mithin auf gesetzliche Regelungen, die insbesondere auf das Deutsche Reich und die annektierten beziehungsweise besetzten Gebiete beschränkt waren.1 Zuständig für Verstöße gegen diese gesetzlichen Regelungen waren denn auch zivile Strafgerichte, Sondergerichte und der Volksgerichtshof, nicht aber Kriegsgerichte. Und die Angeklagten im Juristenprozess waren dementsprechend Personen, die in diesen Justizbereichen aktiv waren, sei es als Staatssekretäre im Reichsjustizministerium oder hohe Reichsministerialbeamte, als Richter an Sondergerichten, als Richter am Volksgerichtshof oder als Reichsanwälte bei ebendiesem Gericht. Ein Militärjurist war nicht unter ihnen.2


  An dieser Stelle liegt der Einwand nahe, dass doch auch im |42|Juristenprozess über verbrecherische Verstöße gegen das Kriegsrecht geurteilt wurde. Beim Nacht-und-Nebel-Erlass beispielsweise, durch den die Verschleppung von im Widerstand gegen die NS-Besatzung aktiven Personen nach Deutschland, ihre Aburteilung durch Sondergerichte und häufige anschließende Ermordung angeordnet wurde, handelt es sich um eine eklatante Missachtung der Besatzungsbestimmungen, wie sie in der Haager Landkriegsordnung enthalten sind, und damit, wie der Gerichtshof feststellte, um ein Kriegsverbrechen.3 Aber diese implizite Behandlung kriegsrechtlicher Fragen ist eben keine Auseinandersetzung mit der NS-Militärjustiz. Wo das Kriegsvölkerrecht bestimmten Handlungen eine Grenze setzt und inwieweit diese Grenze überschritten wurde, ist eine Sache – eine andere aber ist es, wie eine Justiz funktionierte, die nach der amtlichen Begründung zur Verordnung über die Neufassung des Militärstrafgesetzbuchs vom Oktober 1940 »die besonderen Belange der Wehrmacht, vor allem ihre Sicherheit und die Manneszucht schützen soll[te]«4 und die darum in zynischer, menschenverachtender Weise – und zur Zufriedenheit höchster militärischer Stellen5 – die Beachtung eines ganzen Bündels von Gesetzen, Verordnungen und Erlassen sicherstellte, das als wesentliche Voraussetzung und Garant für die aggressive, eliminatorische Kriegführung der Wehrmacht galt.


  Der einzige NS-Militärrichter, der in Nürnberg vor Gericht gestellt und verurteilt wurde, war Rudolf Lehmann. Vor seiner Verhaftung war er Generaloberstabsrichter und Chef der Wehrmachtrechtsabteilung und damit sowohl mit der Praxis der Militärjustiz als auch mit der theoretischen Arbeit des hohen Militärverwaltungsjuristen vertraut. Angeklagt wurde Lehmann im Prozess gegen das Oberkommando der Wehrmacht, der als zwölfter und letzter der Nachfolgeprozesse im Dezember 1947 begann und bis April 1949 dauerte. Wegen der Begehung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurde er zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Seine Schuld bestand, so das Gericht, darin, dass er entscheidend an der Formulierung des Kriegsgerichtsbarkeitserlasses beteiligt war und darüber hinaus das Zustandekommen des |43|Kommandobefehls, des Nacht-und-Nebel-Erlasses und weiterer Terror- und Sabotage-Erlasse unterstützt hatte.6


  Hauptvorwurf und für das Strafmaß von besonderer Bedeutung war Lehmanns nachweisliche Mitwirkung an der Entstehung des Kriegsgerichtsbarkeitserlasses. Anders als der Nacht-und-Nebel-Erlass oder auch der Kommandobefehl betraf dieser unmittelbar den Bereich der Militärjustiz. Wegen der Gewaltdimension, die er gegen die sowjetische Zivilbevölkerung eröffnete, war der Kriegsgerichtsbarkeitserlass »tausendmal ruchloser«, um einen Ausdruck Telford Taylors, des Anklägers im OKW-Prozess, zu verwenden,7 als beispielsweise der Kommandobefehl. Obendrein war er wegweisend für die Radikalisierung der Militärjustiz im Westkrieg, vor allem in Frankreich.


  Vor Gericht spielte in erster Linie ein Schreiben Lehmanns eine Rolle, das er am 9. Mai 1941, wenige Tage vor der Bekanntgabe des Erlasses, verfasst hatte. In diesem Schreiben konzipierte Lehmann die, wie das Gericht sagte, »bösartigsten Teile« des Erlasses.8 Dass der Erlass die Gerichtsbarkeit über die sowjetische Zivilbevölkerung aufhob und sie der Willkür der Wehrmacht auslieferte, deren Soldaten unter Aufhebung des Verfolgungszwangs auch bei Begehung von militärischen Verbrechen straflos bleiben sollten, ist auf seine Initiative zurückzuführen. Es sollte nicht einmal ein Rest an Kriegsgerichtsbarkeit, wie ihn die Heeresführung bei kleineren, nicht per se todeswürdigen Delikten gefordert hatte, bestehen bleiben. »Wenn wir schon einmal diesen Schritt tun«, zitiert das Urteil aus dem Lehmann-Schreiben nach Abschaffung der Kriegsgerichtsbarkeit, »dann muss er auch ganz getan werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Truppe die Sachen, die ihr unbequem sind, an die Gerichte abschiebt und dass so […] das Gegenteil von dem eintritt, was erreicht werden soll.«9


  Die Kriegsgerichtsbarkeit hatte sich, wie Lehmann es in der Präambel zum Erlass geschrieben hatte, auf ihre Hauptaufgabe zu beschränken, nämlich auf die »Erhaltung der Manneszucht« der Wehrmachtsoldaten, mithin auf die Wahrung ihrer Disziplin und Kampfkraft. Darüber hinaus sollte sie nicht existieren. |44|Wenn es Wehrmachtsoldaten buchstäblich »danach war«, konnten auch am Kampfgeschehen völlig unbeteiligte Zivilisten getötet werden. Die Truppe »setzt sich schonungslos zur Wehr« – so umschrieb der Erlass diese Morde in völliger Verdrehung der Tatsachen und forderte: »Es wird ausdrücklich verboten, verdächtige Täter zu verwahren […]«10 Kriegsgerichtsverfahren störten da nur, denn sie bargen die Möglichkeit von Freisprüchen in sich. Und genau dazu sollte es nicht kommen, wie Lehmann vor Gericht erklärte: Schon während des Krieges in Polen habe Hitler die Militärgerichte wegen ihrer allzu großen Milde getadelt, das solle sich nicht wiederholen. Das Nürnberger Gericht kam daraufhin zu dem moralisch vernichtenden Schluss: »Um den Militärgerichten einen Tadel des Führers zu ersparen, war der Angeklagte offensichtlich bereit, das Leben unschuldiger Menschen zu opfern.«11


  Lehmann erschien als Zeuge oder Autor von Affidavits noch in anderen Verfahren, die die strafrechtliche Verantwortlichkeit für die Anwendung des Kriegsgerichtsbarkeitserlasses zum Gegenstand hatten. Der Tenor seiner Aussagen war dabei immer der gleiche: Die Strafen, die wegen Verbrechen an der Bevölkerung im Osten gegen Wehrmachtangehörige verhängt worden seien, seien hart gewesen; die Wehrmachtjustiz habe mit großer Beharrlichkeit versucht, sich gegen Hitlers Vorstellungen von Recht durchzusetzen.12


  Die Gerichte glaubten ihm nicht, zu deutlich sprachen die Fakten eine andere Sprache. So im Hauptkriegsverbrecherprozess im Verfahren gegen Wilhelm Keitel, der als Chef des Oberkommandos der Wehrmacht nach Hitler oberster Gerichtsherr gewesen war. Dass Keitel die Beachtung des Erlasses befohlen und der Erlass dann »mit deutscher Gründlichkeit«, wie in Nürnberg festgestellt wurde,13 seine Umsetzung erfahren hatte (die Zahl der Getöteten beträgt mehrere Hunderttausend),14 trug mit dazu bei, dass er u. a. wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt wurde. Dieser fatalen »deutschen Gründlichkeit«, gepaart mit ideologieverblendetem Diensteifer und Befehlsgläubigkeit, war es dann auch geschuldet, dass sich die Anwendung des Kriegsgerichtsbarkeitserlasses |45|als Tatvorwurf wie ein roter Faden durch die Verfahren gegen das Oberkommando der Wehrmacht zog.


  Eine Auseinandersetzung mit der Wehrmachtjustiz ist darin, um es noch einmal zu sagen, nicht zu sehen. Wohl aber die Feststellung ihres desaströsen Zustands, ihres Versagens angesichts der Vielzahl von Verbrechen. Und dieses Versagen war mitnichten nur begründet in der richterlichen Nichtreaktion auf evidentes Unrecht, es war ebenso begründet in dem Engagement, mit dem NS-Militärjuristen über ihre Mitwirkung an Befehlen und Erlassen fundamentale Normen des Kriegsrechts, zu denen vor allem der Schutz der unbeteiligten Zivilbevölkerung gehört, außer Kraft setzten.


  Dass diese doppelte Feststellung lediglich als Subtext aus den Nürnberger Urteilen hervorgeht, ist jedoch genau genommen nicht verwunderlich. Der von Deutschland begonnene Krieg war eben in weiten Teilen ein verbrecherischer Krieg, und die NS-Militärjustiz war daran, durch aktives Tun oder Unterlassen, in einem riesigen Ausmaß beteiligt. Selbst dort, wo das Militärrecht durchgesetzt werden sollte, wurde aus dem Versuch der Rechtsanwendung schlimmstes Unrecht. Denken wir nur an die vergleichsweise lächerlich geringen Strafen, die von Kriegsgerichten für mehr- bis zigfachen Mord verhängt und die danach häufig vom Gerichtsherrn aufgehoben wurden. Manneszucht war eben doch mit der Begehung von Kriegsverbrechen vereinbar. Dazu zwei Beispiele:


  Alwin Weisheit, Führer einer Jäger-Staffel, wurde im September 1942 wegen der Erschießung von 75 Juden, die er der Kollaboration mit Partisanen verdächtigt hatte, und zwar »Männer, Frauen und Kinder bis herab zu 2 Jahren«15, zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Nicht wegen eines Mordverbrechens, für das ohnehin die Todesstrafe vorgesehen war, auch nicht wegen Totschlags, der im Mindestmaß mit fünf Jahren Zuchthaus zu bestrafen gewesen wäre, nein, er wurde vom Kriegsgericht wegen Totschlags in einem minder schweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Für die Misshandlung seines Hundes, den er mit Fußtritten traktiert und mit einem Stock »häufig halb tot« geschlagen hatte, erhielt er im selben Verfahren |46|eine dreimonatige Gefängnisstrafe, neun Monate weniger als für den fünfundsiebzigfachen Mord.16 Der Kriegsrichter übrigens, der das Verfahren ursprünglich durchführen sollte, hatte sich geweigert. Er verstehe nicht, so sein Einwand, wie eine Anklage wegen fünfundsiebzigfachen Mordes an Juden hatte ergehen können, wo doch die Vernichtung des Judentums das erklärte Ziel des NS-Staates sei. Der Richter wurde versetzt, jedoch nicht weiter belangt. Im Gegenteil: Drei Monate später wurde er vom Kriegsgerichtsrat zum Oberkriegsgerichtsrat befördert.17


  Ein Offizier der Wehrmacht im Rang eines Majors hatte vier Menschen getötet, drei sowjetische Soldaten und eine ebenfalls bewaffnete Frau, die in Gefangenschaft geraten waren. Wahrscheinlich hatte er noch mehr Menschen getötet, doch sicher nachzuweisen waren ihm nur die vier Morde. Das zuständige Feldkriegsgericht verurteilte den Major wegen Totschlags, und zwar wiederum wegen eines minderschweren Falls, zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren Gefängnis. Das Gericht sei zu der Überzeugung gelangt, dass »eine Zuchthausstrafe als Sühne trotz allem doch nicht am Platz wäre«18. Schließlich hätten die getöteten Russen die Uniform des erbittertsten Feindes des nationalsozialistischen Deutschland getragen, und da der Krieg bei manchen eine Verwirrung aller ethischen Begriffe mit sich gebracht habe, könnten derartige Taten unmöglich mit gleichartigen, im Frieden begangenen Taten verglichen werden. Das Urteil erging im September 1942. Einen Monat später kam über Generalfeldmarschall Keitel folgender Befehl: »I. Ich hebe das Urteil auf. II. Das Verfahren schlage ich nieder. gez. Adolf Hitler.«19


  Doch ob nun trotz oder wegen der allgegenwärtigen Präsenz der NS-Militärjustiz im NS-Unrechtsregime, die Frage bleibt, warum mit Rudolf Lehmann in Nürnberg nur ein Militärrichter angeklagt und mit einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren recht milde bestraft wurde. Die Antwort ergibt sich vermutlich daraus, dass die alliierten bzw. US-amerikanischen Richter in Nürnberg die Militärjustiz – und zwar über die Nachsicht, die typischerweise und länderübergreifend Schreibtischtätern entgegengebracht |47|wird, hinaus – nicht in ihrer ganzen verbrecherischen, d. h. gewaltlegalisierenden und damit gewaltermöglichenden Dimension erfassten. Militärjustiz war für sie etwas, das zwar aus Gründen der Disziplinwahrung zum Militärischen gehörte, mit diesem irgendwie verwoben war, aber dennoch nur ein Werkzeug darstellte, mit dem die Funktionsfähigkeit des Militärs gesichert werden sollte. Die Vorgaben für die militärische Gewaltanwendung erfolgten durch das Militär, nicht durch die Justiz.20 Ganz konkret zeigte sich das daran, dass Rudolf Lehmann im Urteil entgegen der alphabetischen Reihung als Letzter genannt und sein Fall als Letzter behandelt wird, so erscheint er beinahe als eine Art Erfüllungsgehilfe der angeklagten Generäle. Das Gericht hebt deutlich hervor, dass Lehmann »nicht Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen« war und »die Akten nicht ergeben [haben], dass die Nationalsozialistische Partei ihm irgendwelche Auszeichnungen verliehen hat«.21


  Dass der Dolch des Mörders auch unter der Robe des NS-Militärrichters verborgen war,22 konnte so ein sorgsam gehütetes Geheimnis bleiben. Und aus diesem Geheimnis entwickelte sich bald, den verdrängungsfördernden Aufbaujahren in der Bundesrepublik Deutschland sei Dank, das Narrativ, das die NS-Militärjustiz zu einer unpolitischen Gerichtsbarkeit erklärte, geprägt von einer »Gemeinschaft« von Juristen, »die bis zum Schluss des Krieges ernsthaft bemüht war, objektiv und unbeeinflussbar Recht zu sprechen«.23 Wenn die Nürnberger Prozesse in ihrer Bilanz einen dunklen Flecken haben, dann ist er in der überaus halbherzigen und letztlich ausgebliebenen Aburteilung der NS-Militärjustiz zu sehen, die dieses hartnäckige und gesellschaftlich weithin konsentierte Selbstbild entstehen ließ.
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  »Meine Richter müssen lernen, Unrecht zu tun.« Generalfeldmarschall Ferdinand Schörner – ein ehemaliger »Gerichtsherr« auf der Anklagebank


  In gewundenen Formulierungen musste sich der Generalfeldmarschall a. D.1 in der Urteilsbegründung des Schwurgerichts beim Landgericht München I knapp zwölfeinhalb Jahre nach der Kapitulation des Deutschen Reichs Folgendes vorhalten lassen: »Das Bewusstsein, durch die Tötung eines Menschen, der keine Gelegenheit zur Verteidigung seines Verhaltens gehabt hatte, ein Unrecht zu begehen, war nicht deshalb ausgeschlossen, weil der Angeklagte ein Anhänger Hitlers war. Denn mit dieser Eigenschaft war nicht notwendig und in seinem Falle ganz sicher nicht eine Rechtsblindheit verbunden, die sich auch auf die Grundtatbestände des Strafrechts, insbesondere das Verbrechen der Tötung erstreckte.«2


  So unverhohlen ein Nazi genannt zu werden, mag Ferdinand Schörner sicherlich weitaus weniger empört haben als der Umstand, dass er zugleich zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren wegen Totschlags und zweifachen versuchten Totschlags verurteilt worden war.


  Johann Ferdinand Schörner kam am 12. Juni 1892 in München als Sohn des königlichen Polizei-Kommissärs Johann Schörner und dessen Gattin Anna, geborene Bauer, zur Welt. Am 7. August 1914 wurde er als Vizefeldwebel eingezogen. An verschiedenen Kriegsschauplätzen eingesetzt, wurde Schörner mehrfach verwundet und war bei Kriegsende bis zum Oberleutnant befördert worden. Noch wichtiger aber war 1917 seine Auszeichnung mit dem hohen Orden Pour le Mérite, den er als Kompanieführer an der italienischen Front erhielt. Diese Auszeichnung ermöglichte ihm weitere militärische Verwendung in der personell stark reduzierten Reichswehr, nachdem |49|er zuvor noch beim Freikorps seines ehemaligen Regimentskommandeurs Franz Xaver Ritter von Epp gewesen war. Bei der Reichswehr zum Hauptmann befördert, wurde er 1931 Taktiklehrer an der Kriegsschule der Infanterie in Dresden. Bereits hier soll Schörner unangenehm aufgefallen sein. Das Nachrichtenmagazin »Der Spiegel« veröffentlichte anlässlich Schörners Rückkehr aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft Anfang 1955 eine Titelgeschichte über ihn und ließ darin ehemalige Wegbegleiter, teils anonym, zu Wort kommen: »Als Taktiklehrer offenbarte Schörner schon alle jene Eigenschaften, die den späteren Befehlshaber zu einem Schrecken für seine Untergebenen werden ließen. Da war zunächst sein primitiver Ordnungssinn. […] Im übrigen tat der Taktiklehrer Schörner alles, um die jungen Fahnenjunker zu Landsknechten heranzubilden.«3


  Mittlerweile Major, wechselte er im Mai 1936 von Dresden nach Berlin ins Reichskriegsministerium, wo er in der 3. Abteilung des Generalstabes des Heeres mit der Auswertung von Informationen über fremde Heere beschäftigt war. Bereits als Oberstleutnant wurde er im Oktober 1937 zum Kommandeur eines Gebirgsjägerregimentes in Mittenwald ernannt, das er auch im Krieg gegen Polen führte. Den Krieg in Frankreich beendete er als Divisionskommandeur. In einer dienstlichen Beurteilung durch seinen vorgesetzten Generalfeldmarschall Wilhelm List vom 20. März 1941 heißt es über Schörner: »Impulsive Soldatennatur. Ausgeprägtes Geltungsbedürfnis. Neigt dazu, den Bogen zu überspannen. Unerschrocken und tapfer v[or] d[em] Feind bestens bew[ährt].«4 Im Balkanfeldzug kämpfte die Division des nunmehrigen Generalmajors Schörner in Griechenland. Anschließend an der arktischen Front eingesetzt, wurde er Anfang 1942 zum Generalleutnant und zum Kommandierenden General des Gebirgskorps Norwegen ernannt. Aus dieser Zeit stammt eine dienstliche Beurteilung durch seinen dortigen Vorgesetzten Generaloberst Eduard Dietl: »Sehr tüchtig, tatkräftig, hält Truppe in straffer Zucht. […] Rücksichtslos gegen sich selbst. Darf manchmal sein Temperament und Selbstbewusstsein etwas mehr zügeln, um seine |50|Untergebenen nicht in ihrer Verantwortungs- und Arbeitsfreudigkeit zu beeinträchtigen.«5


  Dass ihn das Landgericht München später durchaus nicht zu Unrecht als überzeugten Nationalsozialisten bezeichnete,6 belegt auch sein Eintritt in die NSDAP am 1. Januar 1943 mit der Mitgliedernummer 9 624 400. Schon wenige Tage später, am 30. Januar, erhielt er das Goldene Parteiabzeichen (Goldenes Ehrenzeichen der NSDAP)!7 In Norwegen wurde er zum Generalobersten befördert und dabei zuletzt als General der Gebirgstruppe eingesetzt. Bei immer kritischer werdender Lage übernahm Schörner für die deutschen Truppen an der Ostfront zunächst im Frühjahr 1944 für kurze Zeit den Oberbefehl über die Heeresgruppe Südukraine und im Juli das Kommando über die Heeresgruppe Nord in Kurland. Über das nun folgende knappe halbe Jahr urteilte die westdeutsche Presse später: »Hier wurde Schörner der Schöpfer seiner eigenen blutigen Legende.«8 Über Schörners überhartes, häufig eigenhändiges Eingreifen bei vermeintlichen wie tatsächlichen Verstößen von Soldaten, Offizieren und Beamten seines Kommandobereichs liegt, ebenso wie schon für sein Verhalten an der Eismeerfront, eine Vielzahl von Berichten unterschiedlichster Provenienz vor, deren Wahrheitsgehalt jedoch nicht immer zweifelsfrei zu überprüfen sein dürfte.


  In Presseberichten kamen jedoch auch namentlich bekannte, aufgrund ihrer damaligen Position durchaus glaubwürdige Wegbegleiter des damaligen Generalobersten zu Wort, wie etwa der Oberstrichter Freiherr von Dörnberg, damals Armeerichter beim Armeeoberkommando 16. Dieser berichtete nach dem Krieg über eine Begegnung mit dem Oberbefehlshaber der Heeresgruppe: »Das Gespräch eröffnete Schörner mit der Frage: ›Wieviel Leute haben Sie schon aufgehängt?‹ – ›Das Militärstrafgesetzbuch sieht nur die Todesstrafe durch Erschießen vor, Herr Generaloberst.‹ – ›Das soll heißen, dass Sie Ihre Leute immer noch erschießen. Dann will ich Ihnen sagen, wie wir das in anderen Einheiten machen. Wir hängen die Leute auf, und zwar nicht an irgendeinem abgelegenen Ort, wo sie niemand sieht, sondern vor den Frontleitstellen, vor den Urlauberheimen, an |51|Bahnhöfen. Drei Tage bleiben sie da hängen, bis sie stinken. Und wer sie dann noch nicht gesehen hat, der riecht es. Das stärkt die Manneszucht. Merken Sie sich, Herr Oberstrichter, meine Richter müssen lernen, Unrecht zu tun.‹«9


  Im gleichen Presseartikel wird auch der Bericht eines namentlich allerdings nicht genannten Stabsoffiziers Schörners wiedergegeben. Mit großer Wahrscheinlichkeit dürfte es sich dabei um Schörners damaligen Stabschef, den späteren Generalleutnant Oldwig von Natzmer (1904–1980), gehandelt haben, der mit weniger belastenden Aussagen über seinen ehemaligen Vorgesetzten namentlich erwähnt wird (und im Übrigen später, 1957, auch im Schwurgerichtsprozess gegen Schörner aussagte). »Den Gipfel seiner Machtvollkommenheit hatte Schörner erklommen, als er am 19. September 1944 von einem Besuch beim Führer Adolf Hitler auf dem Obersalzberg zurückkehrte. Seinen Offizieren berichtete er strahlend: ›Der Führer hat mir in der Festung Kurland Macht über Leben und Tod gegeben. Ich kann handeln, als wenn ich der Führer selbst wäre. Meine Herren, ich kämpfe gegen Stalin. Ich kann gegen ihn nur antreten, wenn ich stalinistische Methoden anwende.‹«10


  Wiederum im gleichen Artikel, während dessen Recherche ein Gespräch mit Ferdinand Schörner persönlich geführt worden war, bei dem man ihn auch über sein Verhalten als Heeresgruppenkommandierender befragte, wurde diese Stellungnahme des ehemaligen Generalfeldmarschalls wiedergegeben: »Heute sagt Schörner dazu: ›Es war mir recht, dass ich in der Etappe gefürchtet wurde. Ich habe dagegen gar nichts getan. Die Leute sollten Respekt vor mir haben. Das Stichwort: ›Der Ferdinand kommt‹, war für alle Soldaten eine Warnung. Sie wussten, in Kürze würde wieder Ordnung herrschen.‹«11


  Doch nichts von Schörners Willkürhandeln als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nord/Kurland erschien der westdeutschen Justiz in den 1950er-Jahren hinreichend strafwürdig, als dass es zu einer Anklageerhebung geführt hätte, obwohl in den seinerzeitigen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen auch Dutzende seiner Handlungen aus diesem zweiten Halbjahr 1944 Gegenstand von Nachforschungen gewesen waren. Zwar |52|konnte bei diesen Ermittlungen, die Anfang 1955 begannen, aber bereits im Mai wieder eingestellt wurden, sogar die Hinrichtung von fünf Soldaten unter Schörners Beteiligung nachgewiesen werden: »Mitte Okt[ober] 1944 hat der Beschuldigte Schörner auf halbem Wege zwischen Divisionsgefechtsstand und Hauptkampflinie den Feldwebel F. und 4 weitere Angehörige des Regiments 409 [der 122. Infanteriedivision (›Greif‹)] aufgegriffen. F. war leicht verwundet. Die übrigen 4 Soldaten wollten, so schützten sie vor, den leicht verwundeten F. zum Gefechtstross bringen. Schörner befahl eine Untersuchung, die vom Kriegsrichter sofort durchgeführt wurde und mit der Verurteilung der 5 Soldaten wegen Feigheit vor dem Feind zum Tode endete. […] Schörner lehnte eine Begnadigung der Verurteilten ab. Noch am gleichen Tag wurden die 5 Soldaten hingerichtet.«12


  Da die Ermittler auch zehn Jahre nach Kriegsende die Rechtmäßigkeit dieses Kriegsgerichtsverfahrens anerkannten, musste wiederum von einer Anklage gegen Schörner abgesehen werden. Dass bei diesen ersten Ermittlungen 1955 nicht noch mehr, darunter vielleicht justiziable Handlungen Schörners ermittelt werden konnten, liegt nicht zuletzt am Schicksal der Heeresgruppe Nord/Kurland.13 Das Ende Oktober 1944 eingekesselte Kurland wurde von Hitler zur Festung erklärt und den dort befindlichen Einheiten und Verbänden jeglicher Ausbruch in Richtung Ostpreußen untersagt, ein Zustand, der bis Kriegsende fortbestand. So ist es zu erklären, dass viele Zeugen des Treibens Schörners, der das Festhalten am Kessel auf Hitlers Befehl hin in den ersten Monaten der »Festung Kurland« als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe entscheidend mitbestimmte, in den harten Kämpfen der folgenden Monate ihr Leben ließen, an Kälte, Hunger oder Seuchen starben oder später die sowjetische Kriegsgefangenschaft, in die die allermeisten »Kurländer« gerieten, nicht überlebten.


  Erst aus Schörners nächstem und zugleich letztem Einsatz als Oberbefehlshaber einer Heeresgruppe ließen sich später Verfehlungen belegen, die schließlich 1957 zu einer Anklageerhebung führten. Mitte Januar 1945 nämlich übernahm er, in |53|militärisch fast aussichtsloser Lage, das Oberkommando über die Heeresgruppe Mitte, die inzwischen von der Roten Armee nach Schlesien und auf das Gebiet der späteren Tschechoslowakai zurückgedrängt worden war. Wieder tat er sich, angesichts der drohenden Niederlage noch weiter radikalisiert, durch härtestes Vorgehen gegen die eigenen Soldaten hervor. Hier scheint er als Oberkommandierender und Gerichtsherr noch häufiger Hinrichtungen aus teilweise geringfügigen Anlässen angeordnet zu haben als zuvor bei der Heeresgruppe Nord. Zwei derartige Anordnungen von Hinrichtungen in den letzten Kriegsmonaten sollten ihm später zum Verhängnis werden. Ihretwegen wurde er 1957 angeklagt und schließlich auch verurteilt.


  Doch zunächst verließ der im März 1945 von Hitler noch zum Generalfeldmarschall Ernannte am frühen Morgen des 9. Mai 1945, kurz nach Eintreten der Waffenruhe, seine Heeresgruppe in Zivilkleidung mit einem Kleinflugzeug in Richtung der österreichischen Alpen. Er landete bei Mittersill in Tirol und verbrachte die nächsten Tage auf einer Almhütte bei Zell am See; Mitte Mai stellte er sich den in Tirol stationierten US-Truppen. Er behauptete noch bis zu seinem Tod, Hitler habe ihm die Errichtung einer Alpenfront befohlen, und sein Flug unmittelbar nach Kriegsende habe der Vorbereitung dieses Unterfangens dienen sollen.14 Im Juni 1945 an die sowjetischen Behörden ausgeliefert, wurde er in die UdSSR gebracht und dort zunächst für einige Wochen im Kriegsgefangenenlager Krasnogorsk bei Moskau interniert, ehe man ihn im August ins Moskauer Gefängnis Lubjanka brachte. Im Februar 1952 verurteilte ihn das Oberste Kriegsgericht in Moskau zu 25 Jahren Haft, allerdings nicht wegen etwaiger auf dem Boden der Sowjetunion begangener Taten während des Zweiten Weltkrieges, sondern vielmehr vor allem wegen seiner Tätigkeit bei der Abteilung Fremde Heere im Reichskriegsministerium 1936/37! Diese Haft verbrachte er vor allem im rund 200 Kilometer von Moskau entfernten Wladimir. Dort wurde er an Weihnachten 1954 entlassen und durfte Mitte Januar 1955 mit dem Zug nach Ostberlin fahren. In den nächsten Tagen versuchte man, ihn zum Bleiben in der DDR zu bewegen.15 Schörner lehnte dies ab und |54|reiste Ende Januar 1955 nach München weiter, wo er bei seiner Tochter unterkam.


  In Westdeutschland waren inzwischen zahlreiche Presseartikel erschienen, die ausführlich über sein Verhalten als Kommandeur berichteten.16 In der Bevölkerung herrschte dadurch so großer Unmut gegen den Heimkehrer, dass das Rote Kreuz, welches ihn am 25. Januar 1955 an der innerdeutschen Grenze in Empfang genommen hatte, dringend vor einer sofortigen Weiterfahrt nach München warnte. »Auf dem Münchner Hauptbahnhof drängen sich an diesem Abend, als der Zug aus Hof gegen 18.30 Uhr auf Bahnsteig 24 erwartet wird, einige Hundert Menschen. ›Schörner kommt?‹ – ›Wer kommt?‹ – ›Schörner!‹ – ›Was? Na, der hat Mut!‹ – Eine Gruppe junger Leute hat sich zusammengeschart und nimmt schon Viertelstunden vor Ankunft des Zuges eine drohende Haltung ein. Polizei kommt auf den Bahnsteig. Die gereizte Stimmung steigt auf den Siedepunkt, als die Scheinwerfer der Lokomotive ankündigen, dass sich der Zug dem Bahnsteig langsam nähert. Da geht es durch die Wartenden: ›Schörner ist nicht im Zug, er ist schon in Freising ausgestiegen.‹«17


  Doch diese Haltung war nicht etwa lokal auf München oder auf kleine Teile der Bevölkerung beschränkt, sondern wurde sogar von der Politik geteilt.18 Stellvertretend hierfür steht die Forderung des damaligen Bundesministers für besondere Aufgaben und späteren Bundesverteidigungsministers (ab Oktober 1956) Franz Josef Strauß: »Nie wieder Schörners in einer deutschen Armee!«19


  Auch die Staatsanwaltschaft München sah sich veranlasst, aktiv zu werden, und leitete am 28. Januar 1955, nur drei Tage nachdem Schörner in München schließlich doch noch zu seiner Tochter gezogen war, gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen NS-Gewaltverbrechen ein.20 In der Presse forderte die Staatsanwaltschaft außerdem dazu auf, weitere belastende Aussagen gegen Schörner vorzubringen. In kurzer Zeit meldeten sich Dutzende von Belastungszeugen. Nach Prüfung von über sechzig belastbar erscheinenden Aussagen bei knapp hundert ihr bekannt gewordenen Fällen stellte die Generalstaatsanwaltschaft |55|bereits am 23. Mai 1955 das Verfahren wieder ein.21 Die ausführliche Würdigung jedes einzelnen der überprüften Fälle ergab entweder fehlende strafrechtliche Relevanz, oder es musste die Glaubwürdigkeit von Zeugen in Frage gestellt werden, da diese sich häufig nicht mehr an Details der mindestens zehn Jahre zurückliegenden Geschehnisse erinnern konnten. Ersteres traf etwa auf die oben schon geschilderte Hinrichtung der fünf Angehörigen des »Greif«-Regiments zu. An fehlenden Details scheiterten weitere Ermittlungen beispielsweise in Fällen, in denen Schörner die »Auskämmung« von Lazaretten angeordnet hatte, um so vermeintliche Simulanten oder seiner Ansicht nach bereits wieder Genesene umgehend an die Front zu beordern. Weiterhin soll er einmal »in Riga alle Besucher von Soldatenkinos ›beschlagnahmt‹ und diese […] der 93. ID zugeführt«22 haben. Insgesamt entstand allerdings der Eindruck, dass Schörner insbesondere gegenüber Angehörigen von nicht unmittelbar an der Front eingesetzten Einheiten, wie Versorgungs- oder Nachrichteneinheiten, gezielt überhart und willkürlich vorzugehen pflegte, glaubte er in diesen doch vor allem Drückeberger zu erblicken: »Seine Generalstäbler nannten diese Touren ihres Feldherrn [bei denen er auf Fahrten in seinem Kommandeurswagen bewusst nach vermeintlichen oder tatsächlichen Verstößen Ausschau hielt; P. S.] ›Ferdinands Kampf gegen die Unterwelt in den Bäckerei-Kompanien‹.«23


  Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen Schörner liefen noch, als das Innenministerium in Bonn ein Disziplinarverfahren gegen ihn einleiten ließ, das vor allem mit seinem Abflug von der Heeresgruppe Mitte am 9. Mai begründet wurde.24 Motiviert war dieses Vorgehen aber wesentlich dadurch, dass man Schörner seine Pensionsansprüche als Generalfeldmarschall a. D., die dieser bald nach seiner Rückkehr geltend machte, nicht gewähren wollte. Angesichts der seinerzeit in der Öffentlichkeit erregt geführten Debatte über die westdeutsche Wiederbewaffnung wollte man deren Gegnern wohl keine zusätzlichen Argumente durch die Anerkennung von Pensionsansprüchen liefern, die der weithin so unbeliebte Schörner im Zweiten Weltkrieg erworben hatte.25


  |56|Obwohl die Staatsanwaltschaft München ein erstes umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen Schörner schon im Mai 1955 wieder eingestellt hatte, wurde weiterhin gegen ihn ermittelt und schließlich am 31. August 1956 Anklage wegen versuchten und vollendeten Totschlags erhoben.26 Zum einen wurde ihm vorgeworfen, am 22. März 1945 den Kommandanten der zuvor zur Festung ernannten Stadt Neiße und dessen vermeintlichen Stellvertreter ohne jegliches militärgerichtliches Verfahren zum Tode verurteilt zu haben, da die Stadt angeblich weitgehend kampflos von der Roten Armee eingenommen worden war. Zum anderen wurde er angeklagt, am 24. März 1945 bei Mährisch-Ostrau einen Obergefreiten, Fahrer eines Munitionstransporters der 8. Panzer-Division, den er am Steuer schlafend angetroffen hatte, ohne Kriegs- oder Standgerichtsverfahren zum Tode verurteilt zu haben. Während die Hinrichtung der beiden Offiziere bei Neiße schließlich doch nicht durchgeführt worden war, hatte man den Obergefreiten tatsächlich erschossen. Deshalb wertete die Anklage das Geschehen bei Neiße als versuchten, die Erschießung des Obergefreiten als vollendeten Totschlag.


  Kaum wurden diese Anklageerhebung und der Prozesstermin für Anfang Oktober 1956 bekannt, herrschte erneut große öffentliche Aufregung. Doch mittlerweile hatten sich auch die Anhänger von Schörner zusammengefunden. Nun machten vor allem die inzwischen in ihren Divisionskameradschaften organisierten ehemaligen Gebirgsjäger mobil, die Schörner als ehemaligen Regiments- und Divisionskommandeur ihrer Waffengattung nach wie vor als einen der Ihren betrachteten und bei denen er sogar häufig ein hohes Ansehen, wenn nicht gar Verehrung genoss. Mit Leserbriefen, in öffentlichen Versammlungen und mit Unterschriftenlisten sowie Petitionen versuchten sie, sich gegen den geplanten Prozess zu wenden. Zahlreiche dieser Verehrer kontaktierten Schörner persönlich, um ihm ihre Unterstützung zu versichern: »Wenn Sie [,] hochverehrter Herr Generalfeldmarschall [,] wirklich vor den Schranken eines Gerichts stehen sollten, so haben Sie die Gewissheit, dass hinter Ihnen Hunderttausende stehen, die sich mitangeklagt fühlen und |57|dass Ihre Ehre [,] die man anzutasten wagt, die unsere ist und die Ehre unserer unvergessenen gefallenen Kameraden, die in den Weiten Europas, Russlands und Afrikas ruhen.«27


  Der Prozess gegen Schörner rief auch seine Gegner wieder auf den Plan. Als besonders radikal erwies sich dabei ein ehemaliger Oberschütze, der unter Schörner an der arktischen Front gedient hatte. Am dritten Verhandlungstag, dem 10. Oktober 1957, als Schörner seine Wohnung verließ, um zum Gericht zu gehen, wurde er von Roderich Böttner, einem Textildrucker aus dem oberbayrischen Bergen und mittlerweile Mitglied der Internationale der Kriegsdienstgegner, im Treppenhaus aufgehalten und mit einem Hieb aufs linke Auge zu Boden gestreckt. Schörner wurde nur leicht verletzt, der Prozess konnte noch am gleichen Tag fortgesetzt werden. Am nächsten Tag erhielt Schörner eine Postkarte von Böttner mit voller Absenderangabe und folgendem Text: »Im Namen der ermordeten Kameraden schlug ich Ihnen eben in die Fresse, Du Schuft. Selbst bist Du nachher auch getürmt. Mich hast Du außerdem persönlich tödlich beleidigt.«28 Als Motiv für sein Handeln gab Böttner später an, wie Schörner festhielt: »Er [Böttner; P. S.] habe bei einem Fest.Inf.-Btl. [Festungs-Infanteriebataillon] der 232. F.Inf.Div. [Festungs-Infanteriedivision] in Kirkenes gedient. Von dort sei eines Tages (1942 oder 1943) ein Btl. Angehöriger zu den Russen desertiert. Deshalb hätte ich [Schörner; P. S.] bei einem Btl. Appell das Bataillon arg beschimpft, wodurch B[öttner] sich beleidigt gefühlt habe usw.!«29


  Der Prozess gegen Schörner vor dem Schwurgericht des Landgerichts I München fand zwischen dem 1. und 15. Oktober 1955 statt. Verhandelt wurde am 1., 2., 3., 5. und 7. Oktober, das Urteil schließlich am 15. Oktober 1955 verkündet.


  Zum Anklagepunkt des zweifachen versuchten Totschlags am Kommandanten von Neiße und seinem vermeintlichen Stellvertreter stellte das Gericht folgenden Sachverhalt30 fest: Ende Januar 1945 war die Stadt Neiße zur Festung erklärt und Oberst Georg Sparre31, ein älterer, zudem herzkranker Offizier, zu ihrem Kommandanten ernannt worden. Am 23. März 1945 wurde die |58|Lage der Stadt immer bedrohlicher, Teile der Stadt gerieten zunehmend in die Hand der Roten Armee. Aufgrund unklarer Befehlslage der deutschen Kampfverbände, die Neiße verteidigen sollten, verließ Sparre am Abend die Stadt zu einer Lagebesprechung mit einem Divisionskommandeur, wurde jedoch unterwegs von dessen vorgesetztem Korps wieder zurückgerufen. Auf dem Rückweg geriet er am Stadtrand unter Beschuss und erlitt dabei einen Herzanfall, so dass man ihn in ein Lazarett bringen musste. Sparres Stabschef, Major Wilhelm Jüngling, der in Neiße auf die Rückkehr Sparres gewartet hatte, verließ daraufhin mit den Resten der deutschen Kampftruppen die Stadt, die dann vollständig von der Roten Armee besetzt wurde. Die Meldungen des Divisionskommandeurs, den Sparre hatte treffen sollen, über den Fall der Stadt und die Herzattacke ihres bisherigen Kommandanten veranlassten anderntags sowohl den kommandierenden General seines vorgesetzten XXXX. Armeekorps, General der Panzertruppe Siegfried Henrici (1889 –1964), wie auch den Oberbefehlshaber der wiederum vorgesetzten 17. Armee, General der Infanterie Friedrich Schulz (1897 – 1976), je einen ihnen unterstellten Kriegsrichter zur Vernehmung Sparres zu schicken. Oberstabsrichter Rudolf Enkhaus und Oberstrichter Artur Neumann vernahmen daraufhin gemeinsam Sparre und den irrtümlich, weil nie offiziell hierzu ernannt, für seinen Stellvertreter gehaltenen Jüngling. Sie kamen zu der Überzeugung, dass beiden kein Vorwurf zu machen sei. (Beide, Enkhaus mittlerweile Landgerichtsrat in Bückeburg, Neumann Senatspräsident am Berliner Landessozialgericht, traten im Übrigen 1957 bei Schörners Prozess als Zeugen auf, wo sie wegen des Verdachts der Teilnahme an Schörners Straftaten unvereidigt bleiben mussten.)32 Mittlerweile hatte Schörner als der wiederum vorgesetzte Oberkommandierende von den Ereignissen der vergangenen Nacht erfahren und war in großer Aufregung auf dem Gefechtsstand des Korps bei General Henrici erschienen: »General H. meldete ihm dazu, dass zur Untersuchung der Schuldfrage am Fall Neiße bereits kriegsgerichtliche Ermittlungen [gemeint: die Vernehmungen durch Enkhaus und Neumann; P. S.] stattfänden. |59|– Hierdurch bestärkt in der vorgefassten Meinung, dass Neiße ungeachtet seiner schwachen Verteidigungskräfte dem Feind nicht oder doch nicht so schnell in die Hand gefallen wäre, wenn die verantwortlichen Offiziere ihre Pflicht getan hätten, und in der Annahme, dass insbesondere Oberst Sp. seinen Posten feige verlassen habe, anstatt den festen Platz pflichtgemäss bis zum Äussersten zu verteidigen, gab der Angeklagte [Schörner; P. S.] in grosser Erregung mündlich den Befehl: ›Oberst Sp. ist zu erschiessen!‹ General H. stellte die Frage: ›Ohne Gerichtsurteil?‹, woraufhin der Angeklagte den Befehl wiederholte mit dem Zusatz: ›… ohne kriegsgerichtliche Untersuchung!‹ […] Hierauf erbat General H. diesen Befehl in schriftlicher Form. Der Angeklagte […] liess […] einen Schreiber […] herausrufen und diktierte diesem folgenden Befehl: ›Der Kampfkommandant von Neiße, Oberst Sp., und sein Stellvertreter sind sofort zu ergreifen und ohne Rücksicht auf ihren Gesundheitszustand und ohne kriegsgerichtliche Untersuchung standrechtlich zu erschiessen.‹«33 Die beiden Richter Enkhaus und Neumann beschlossen, die Hinrichtung Jünglings zunächst zu verzögern, da dieser gar nicht offiziell zum Stellvertreter des Kampfkommandanten ernannt worden war, ließen jedoch bereits alle Vorbereitungen für die Hinrichtung Sparres treffen: ein Exekutionskommando zusammentreten, ein Grab ausheben und einen Sarg bereitstellen. Sparre log ihnen nun in seiner Verzweiflung vor, mit dem Reichsleiter Martin Bormann verschwägert zu sein, was ihm vermutlich das Leben rettete. Durch diese Notlüge verunsichert, riefen die beiden Richter zunächst beim Korps-General Henrici mit der Bitte an, auch Sparres Hinrichtung zunächst aufzuschieben, wozu dieser aber seine Zustimmung verweigerte. Daraufhin riefen die Richter beim Armeeoberkommando an, wodurch General Schulz, der als Armeeoberkommandierender der eigentlich zuständige Gerichtsherr für Sparre und Jüngling war, überhaupt erst von Schörners Hinrichtungsbefehl erfuhr. Schulz schließlich setzte die Erschießung Sparres aus und bat Schörner um eine Besprechung. Diese fand am nächsten Tag statt und spielte sich laut Beweisaufnahme des Landgerichts |60|München so ab: »Der Angeklagte […] sagte: ›Sch., warum machen Sie mir solche Schwierigkeiten?‹ Dieser erwiderte: ›Herr Generaloberst, es geht nicht um Schwierigkeiten, sondern um das Leben von zwei Offizieren, und selbst sie oder irgendein anderer hätte Neiße nicht halten können, denn es waren keine Kräfte da.‹ Daraufhin verzichtete der Angeklagte auf die Durchführung des Befehls […].«34 Damit war jedoch die Gefahr für Major Jüngling noch keineswegs vorbei. Schörner nämlich ließ nun bei der Heeresgruppe ein Kriegsgericht gegen Jüngling zusammentreten. Als Vertreter der Anklage musste der schon erwähnte Oberstrichter Artur Neumann, dem Schörner zuvor unter vier Augen selbst mit Degradierung und sogar Erschießen gedroht hatte, die Todesstrafe gegen Jüngling beantragen. »J. wurde zum Tode verurteilt. Der Angeklagte [Schörner; P. S.] liess das Urteil jedoch nicht vollstrecken, sondern Dr. J. auf die Festung Glatz bringen.«35 Schörners Einlassungen hierzu als Angeklagter in München liefen darauf hinaus, er könne sich nicht mehr erinnern, was er in diesem Fall überhaupt veranlasst habe: »Ohne Zweifel sei er über das Verhalten des Kampfkommandanten von Neiße sehr empört gewesen, aber er erinnere sich nicht, überhaupt jemals einen Erschießungsbefehl gegeben zu haben. Wenn er, was gelegentlich vorgekommen sei, geäußert habe: ›Der Mann gehört erschossen‹, so sei das als Werturteil, nicht als Erschiessungsbefehl aufzufassen gewesen.«36 Angesichts solcher Äußerungen vermerkte das Gericht in seiner Urteilsbegründung resignierend: »Die Einlassung des Angeklagten trug nur wenig zur Aufklärung des Sachverhalts bei […].«37


  Zum Anklagepunkt der vollendeten Tötung gegen den als Munitionsfahrer eingesetzten Obergefreiten stellte das Gericht folgenden Sachverhalt38 fest: Der Obergefreite Walter Arndt war am 24. März 1945 bei Mährisch-Ostrau als Fahrer in einer »Kolonne von etwa 6 Lastkraftwagen eingesetzt worden, die, weil die Gefechtslage am Tage eine Erfüllung ihrer Aufgabe nicht zuliess, bis zum Abend im Dorfe Groß-Gorschütz zurückgehalten werden musste. […] Im Verlauf dieses Tages hatte Arndt zusammen mit seinen Kameraden während des Wartens |61|eine beträchtliche Menge Alkohol zu sich genommen […]. Als nach Einbruch der Dunkelheit die Fahrzeugkolonne in Marsch gesetzt worden war, war er alsbald zurückgeblieben, bei der Weiterfahrt zwischen andere Fahrzeuge geraten und während eines Halts eingeschlafen, so dass er den Anschluss verloren hatte und mit seinem Fahrzeug allein auf der Strasse stehen geblieben war. Sein Lastkraftwagen, an dessen Lenkrad er immer noch schlafend sass, stand mitten auf der schmalen Strasse und behinderte den in beiden Richtungen lebhaften Verkehr stark.«39 Unglücklicherweise für Arndt befuhr ausgerechnet Schörner an diesem Abend ebenjene Straße, stieg an dem haltenden Laster aus und ließ dessen schlafenden Fahrer umgehend festnehmen: »Auf dem Gefechtsstand des [XXXX. Armeekorps; P. S.] befahl der Angeklagte [Schörner; P. S.] dem 1. Ordonnanzoffizier Hauptmann St. [Wolfgang Stamp40; P. S.]: ›Schreiben Sie sofort einen Erschiessungsbefehl für diesen Mann; es handelt sich um einen Mann der 8. Division, er hat in betrunkenem Zustand die Strasse zur Front versperrt und dadurch die Versorgung der Truppe gefährdet‹ […].«41 Tatsächlich ließ der Hauptmann daraufhin einen entsprechenden Befehl tippen und legte diesen Schörner zur Unterschrift vor. Zum weiteren Verlauf des Geschehens auf dem Korpsgefechtsstand, nachdem Schörner diesen wieder verlassen hatte, stellte das Landgericht München fest: »Generalleutnant [Joachim; P. S.] v. Tresckow [Kommandierender General des XXXX. Armeekorps, 1894 –1958; P. S.] und die Offiziere seines Stabes zweifelten nicht daran, dass der Befehl rechtswidrig sei, wagten aber nicht, seine Ausführung zu verweigern. Um die unangenehme Aufgabe der Erschiessung nicht selbst übernehmen zu müssen, teilten sie der 8. Panzerdivision mit, dass diese ihren beim Korpsgefechtsstand eingelieferten Obergefreiten Arndt abzuholen und zu erschiessen habe. Der Divisionskommandeur Generalmajor Ha. [Heinrich Georg Hax42;P. S.] fragte bei General v. Tresckow zurück, was der Mann verbrochen habe. Daraufhin erhielt er von diesem zur Antwort, das könne er – v. Tresckow – nicht genau sagen, vermutlich habe der Mann als Kolonnenfahrer falsch geparkt und sei betrunken gewesen. Generalmajor Ha. fragte weiter, ob es sich um ein |62|Kriegsgerichts- oder ein Standgerichtsurteil handele, worauf General v. Tresckow erklärte: ›Es liegt mir nur ein kleiner Zettel vor, wonach der Mann zu erschiessen ist.‹ Generalmajor Ha. erwiderte darauf: ›Herr General, auf einen Zettel hin, auch vom Generalobersten Schörner, kann ich niemals einen Angehörigen meiner Division erschiessen lassen, den Befehl kann ich nicht ausführen.‹ General v. Tresckow wies darauf hin, dass Generaloberst Schörner vielleicht besondere Vollmachten habe. Generalmajor Ha. versetzte: ›Ich bin selbst Generalstabsoffizier in einer Heeresgruppe gewesen [1941/42 bei den Heeresgruppen A, Süd und B; P. S.], ich glaube das nicht. Ich melde, dass ich den Befehl nicht ausführe.‹«43 Schörner unterdessen drängte das Korps an diesem Abend mehrfach, per Fernschreiben und durch einige Telefonate, Arndt hinrichten zu lassen. Nach Mitternacht schließlich gab v. Tresckow diesem Drängen nach und ließ Walter Arndt im Park des Gutshofes von Groß-Gorschütz erschießen. Ein Strafverfahren gegen v. Tresckow wegen dieser Hinrichtung wurde am 26. 8. 1957 unter Bezug auf das Straffreiheitsgesetz von 1954 eingestellt.44


  Auch in diesem Fall behauptete Schörner wieder, sich nicht genau erinnern zu können, im Übrigen müsse sich Arndt wohl eines tätlichen Angriffs auf Vorgesetzte schuldig gemacht haben (was nachweislich nicht zutraf, da der schlaftrunkene und alkoholisierte Mann vom Fahrersitz seines Lasters weg verhaftet worden war). Weiterhin glaube er, Schörner, »die Verhängung der Todesstrafe könne er erwartet und ihre Beantragung befohlen haben, einen Erschiessungsbefehl aber habe er sicher nicht erteilt«45.


  Insgesamt beharrte Schörner im Prozess weitgehend auf der Notwendigkeit seiner harten Disziplinarmaßnahmen angesichts der Lage in den letzten Kriegsmonaten und stellte den Widerstand seiner Heeresgruppe gegen die Rote Armee als nicht nur militärisch, sondern auch moralisch begründet dar, wie er später einmal schriftlich niederlegte: »Wir kämpften für die Bewahrung der Heimat vor dem Bolschewismus und für die Rettung von Hunderttausenden von Ostfrontkämpfern, von Flüchtlingen der Trecks […].«46 Das Schwurgericht verurteilte ihn am |63|15. Oktober 1957 wegen Totschlags und zweifachen versuchten Totschlags zu vier Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe, wobei als strafmildernd Schörners damalige »ungeheure […] Nervenbelastung«47 sowie seine militärischen Verdienste und seine persönliche Tapferkeit berücksichtigt wurden. Der Staatsanwalt hatte zuvor auf acht Jahre Freiheitsentzug plädiert.48


  Als ihm im März 1958 der Münchener Stadtrat wegen dieser damals noch nicht rechtskräftigen Verurteilung die Gratisstraßenbahnkarte für Heimkehrer verweigerte, drohte Schörner mit rechtlichen Schritten und äußerte: »Er sei sich darüber klar, dass er noch einige Zeit den Spucknapf abgeben solle für die, die ihren Schleim über den deutschen Soldaten noch abführen wollen.«49 Trotz Revision50 und Versuch einer Verfassungsbeschwerde51 musste Schörner am 4. August 1958 in Landsberg am Lech seine Haftstrafe antreten, die jedoch genau zwei Jahre später unter Bewilligung von Bewährung ausgesetzt wurde. Kurz vor Weihnachten 1966 wurde ihm die Reststrafe schließlich erlassen. Er hatte also nicht einmal die Hälfte seiner Freiheitsstrafe absitzen müssen. In der Haft notierte er starrsinnig und in erstaunlicher Unbelehrbarkeit: »Wir müssen geduldig der Stunde harren, und unsere Gesundheit dafür erhalten, zu der diejenigen zur Rechenschaft gezogen werden, die ihre Pflicht nicht erfüllt und trotz der Niederlage für alle Zeiten ein gefährliches Beispiel gegeben haben. Der bedauerliche Zustand, daß man vorübergehend Pflichterfüllung in einer Zeit höchster Staats- und Volksnot auf der Suche nach strafrechtlichen, kriminellen Tatbeständen verfolgte, wird einst als verhängnisvolle Krankheit unserer Epoche zur Schande gereichen.«52


  Am 2. Juli 1973 starb Ferdinand Schörner in München. Der damalige Verteidigungsminister Georg Leber untersagte allen Bundeswehrangehörigen die Teilnahme in Uniform am Begräbnis in Mittenwald, die Teilnahme in Zivil wurde als unerwünscht bezeichnet.
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  Ehemalige Wehrmachtrichter in der SBZ/DDR Elitenaustausch und verhinderte Aufarbeitung


  I. Das frühere Personal der NS-Militärjustiz –

  kein Thema der SBZ/DDR-Forschung?


  »Ehemalige Nationalsozialisten in Pankows Diensten« – so lautete der Titel einer Propagandaschrift, die der in West-Berlin ansässige Untersuchungsausschuss Freiheitlicher Juristen (kurz: UFJ) im Juli 1965 in fünfter Auflage herausbrachte.1 Die erste Auflage der schmalen Broschüre war bereits 1958 erschienen, gut zwei Jahre nachdem die SED mit ihren Kampagnen gegen frühere NS-Juristen im westdeutschen Justizdienst begonnen hatte. Es war vor allem ein Ziel, das der UFJ und dessen Auftraggeber mit diesen und anderen Publikationen verfolgten: Man beabsichtigte, die vergangenheitspolitischen Angriffe Ost-Berlins dadurch zurückzuschlagen, indem man die DDR auf ihrer ureigenen Domäne, dem staatsoffiziellen Antifaschismus, in die Defensive drängte.


  Der Versuch stieß jedoch auf erhebliche Hindernisse. Dies lag zum einen am Thema selbst. Angesichts der Tatsache, dass es laut Schätzungen der ostdeutschen Propagandaspezialisten mehr als 1000 Juristen aus Sonder- und Standgerichten, dem Volksgerichtshof und der Wehrmachtjustiz gelungen war, in der Bundesrepublik wieder zu Amt und Würden zu kommen, liefen die Retourkutschen weitgehend ins Leere. Nicht nur ging die Behauptung, in der DDR seien zahlreiche frühere Nationalsozialisten wieder in »wichtige Schlüsselstellungen« von Politik und Verwaltung gelangt, überwiegend an der Realität vorbei; es wurde auch unterschlagen, dass sich Angehörige der NS-Funktionseliten – anders als in der Bundesrepublik – in der Regel zuvor von ihrer Vergangenheit distanzieren mussten, ehe in Einzelfällen eine Reaktivierung erfolgen konnte. Voraussetzung |65|dafür war allerdings, dass die DDR-Organe überhaupt von Belastungen Kenntnis erhalten hatten. Zum anderen aber fehlte es dem UFJ, einer Ende der vierziger Jahre mit Unterstützung der CIA gegründeten antikommunistischen Abwehrorganisation, an politisch-moralischer Legitimität: Viele seiner Mitglieder wiesen selbst NS-Belastungen auf, die zum Teil erheblich waren.


  Doch soll es im vorliegenden Beitrag nicht um die Frage gehen, warum der Versuch des Westens, die DDR im deutschdeutschen Systemkonflikt mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, letztlich zum Scheitern verurteilt war. Vielmehr möchte ich mich einem Teilaspekt der DDR-Justizgeschichte widmen, der bislang nur wenig Beachtung gefunden hat: Wie, so lautet der Ausgangspunkt meiner Überlegungen, ging eigentlich der ostdeutsche Teilstaat mit dem Personal der NS-Militärjustiz um? Fand zumindest ansatzweise so etwas wie staatliche Aufarbeitung statt und wenn ja, wie wirkte sie sich in gesellschaftlicher Hinsicht aus? Die Beschäftigung mit dieser Problematik, so viel sei vorweg angemerkt, erscheint alles andere als naheliegend. Zu umfassend und radikal war der in der SBZ/DDR durchgeführte Elitenaustausch bei Polizei, Justiz, Verwaltung und Schule, strategisch zentralen Schlüsselbereichen also, denen die sowjetische Besatzungsmacht von Anfang an höchste Priorität zumaß.2 Schätzungen gehen davon aus, dass in den ersten drei Nachkriegsjahren etwa 80 Prozent aller Justizjuristen aus ihren Positionen entlassen wurden.3 Diese Quote entsprach ziemlich genau dem Prozentsatz von Parteimitgliedern unter den Richtern und Staatsanwälten auf dem Gebiet der späteren SBZ im Stichjahr 1939.4 Zum Vergleich: In der späteren Bundesrepublik betrug der Anteil von Personen, die wegen NSDAP-Mitgliedschaft oder anderer Belastungen endgültig den Justizdienst verlassen mussten, gerade einmal ein Drittel. Wie Regionalstudien zeigen, gelang vielen Entlassenen der Wiedereinstieg in den öffentlichen Dienst nach Ablauf einer mehr oder weniger langen Karenzzeit. Ursache dafür, dass die westlichen Besatzungsmächte ihre Entnazifizierungsrichtlinien nach und nach lockerten, waren in erster Linie die Überalterung des reaktivierten |66|Justizpersonals und Probleme bei der Nachwuchsrekrutierung. Kriegsgerichtliche Verurteilungen wurden in der Bundesrepublik bis Anfang der neunziger Jahre nicht als nationalsozialistisches Unrecht wahrgenommen, daher konnten vor allem frühere Wehrmachtrichter problemlos in höchste Stellungen aufsteigen.5


  Während die westzonale Entnazifizierung mit wachsendem Zeitabstand zum Krieg und der sukzessiven Übernahme durch die Deutschen immer laxer gehandhabt wurde, wurde der ostdeutsche Justizdienst dauerhaft von tatsächlich oder vermeintlich belastetem Personal gesäubert. In der Lesart von Sowjetischer Militäradministration (SMAD) und Deutscher Justizverwaltung (DJV) galten nicht nur frühere Mitglieder der NSDAP und parteinaher Organisationen als kompromittiert. Betroffen von den Überprüfungen und Entlassungen waren grundsätzlich auch alle Juristen, die gemäß SMAD-Befehl Nr. 49 »an der Strafpolitik des Hitlerregimes unmittelbar teilgenommen« hatten, sowie Personen, die nach Auffassung der politischen Machthaber »formell unbelastet, im Grunde aber reaktionär« waren.6 Die meisten dürften nach ihrem erzwungenen Ausscheiden aus der Justiz in die Westzonen übergesiedelt sein. Denn anders als die Mediziner, die trotz individueller und kollektiver Belastungen auf eine »zweite Chance« unter sozialistischen Vorzeichen hoffen durften, ergaben sich für Juristen im kommunistischen Machtbereich außerhalb des Justizdienstes kaum berufliche Alternativen.7 Ganz im Gegenteil: Viele mussten damit rechnen, entweder durch die eiligst ausgebildeten »Volksrichter« aus ihren Positionen verdrängt oder aber von der Geheimpolizei verhaftet zu werden.8 Auch wenn es nach wie vor keine Spezialstudien gibt, die sich mit den Nachkriegsbiographien ehemaliger NS-Militärjuristen in der SBZ/DDR befassen, kann bis zum Beweis des Gegenteils davon ausgegangen werden, dass die Sowjets auf eine besonders gründliche Überprüfung dieser Gruppe gedrungen haben.


  Warum dann aber trotzdem eine Untersuchung zum Umgang der DDR mit ehemaligen NS-Militärjuristen? Der Erkenntniswert scheint mir vor allem auf zwei Ebenen zu liegen: |67|Angesichts der Tatsache, dass ungeachtet der weitaus rigider verlaufenden Entnazifizierung auch in der SBZ/DDR der eine oder andere ehemalige NS-Jurist, darunter auch einige wenige Wehrmachtrichter, wieder in der Rechtspflege oder der staatlichen Justizverwaltung unterkamen, soll zum einen anhand eines prominenten Fallbeispiels nach den Voraussetzungen und Bedingungen derartiger Karriereverläufe gefragt werden. Zweitens lässt die Frage nach der Verfolgung und Nichtverfolgung früherer NS-Militärjuristen nicht nur Rückschlüsse auf den allgemeinen Umgang mit NS-Justizverbrechen zu, sondern verweist auch auf damit zusammenhängende Probleme: Welche Konsequenzen ergaben sich etwa für den Wiederaufbau der Militärjustiz, der bereits Anfang der fünfziger Jahre im Zusammenhang mit der Aufstellung kasernierter Polizeiformationen eingeleitet wurde? Und was bedeutete es für die Militärjustizopfer, dass es in der SBZ/DDR weder zu einer strafrechtlichen noch zu einer historischen Aufarbeitung kam? Da bislang kaum Forschungen zu den genannten Fragestellungen existieren, möchte ich meinen Beitrag als den Versuch einer ersten thematischen Annäherung verstanden wissen.


  II. Vom Antifa-Lager ans Oberste Gericht –

  der Fall Kurt Schumann


  Unter den 100 bis 200 ostdeutschen Funktionären, die der UFJ in seinen Propagandabroschüren an den Pranger stellte, befand sich auch der frühere Kriegsgerichtsrat Kurt Schumann. 1908 als Sohn eines Postbeamten im thüringischen Eisenach geboren, war er Angehöriger einer Juristengeneration, die ihre ersten entscheidenden Karriereschritte zu einer Zeit absolvierten, als der »Führer-Staat« bereits in seine konsolidierte Phase eingetreten war. Nach dem Jurastudium legte Schumann 1931 sein erstes, 1935 sein zweites Staatsexamen ab. Danach war er einige Monate in Gera bei zwei Anwaltskanzleien tätig, bevor er im Dezember 1935 zunächst Richteranwärter, dann Richter an einem Heeresgericht in Würzburg wurde. Bereits vor der nationalsozialistischen |68|Machtübernahme hatte Schumann republikfeindlichen Parteien und Gruppierungen nahegestanden: Im September 1932 – bei den Reichstagswahlen hatte die NSDAP zwei Monate zuvor noch einmal zulegen können – war er Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) geworden, von Mai 1933 bis November 1933 gehörte er außerdem dem Wehrstahlhelm an. Ende 1933 trat er dann der SA, 1935 auch dem NS-Rechtswahrerbund bei.9 1936, bei seinem Eintritt in den Heeresjustizdienst, hatte Schumann den Dienstrang eines SA-Scharführers inne. Im Mai 1937 folgte schließlich die Aufnahme in die NSDAP.10


  Nach seiner Berufung zum Präsidenten des 1949 gegründeten Obersten Gerichts der DDR begründete Schumann seinen Eintritt in den Heeresjustizdienst damit, dass dies die einzige staatliche Verwaltung gewesen sei, die eine NSDAP-Mitgliedschaft nicht zur Vorbedingung für eine Einstellung gemacht habe. Ursprünglich habe er eine Bewerbung für den Reichsjustizdienst angestrebt, was aber daran gescheitert sei, dass er der Aufforderung des Jenaer OLG-Präsidenten, der SA beizutreten, nicht nachgekommen sei.11 Diese Behauptungen beruhten nicht nur auf falschen biographischen Angaben – wie erwähnt, war Schumann bereits 1933 SA-Mitglied geworden –, sondern decken sich auch nicht mit den Karriereverläufen anderer Juristen, die entweder keine Parteimitglieder waren oder der NSDAP mit Verzögerung beitraten. Vielmehr legt Schumanns Werdegang bis 1937 die Interpretation nahe, dass sich mit der Bewerbung für den Heeresjustizdienst handfeste Karriereerwartungen verbanden. So hoffte er, dort trotz noch nicht erfolgter, möglicherweise aber bereits beantragter NSDAP-Aufnahme reüssieren zu können.


  Schumanns weitere Laufbahn ist schwierig zu bestimmen: Im Oktober 1937 folgte die planmäßige Anstellung als Richter bei einem Heeresgericht der 2. Division in Stettin, wo er bis Kriegsausbruch verblieb. Von Oktober 1939 bis Oktober 1940 wirkte er in Polen und Frankreich als Kriegsrichter an einem Feldgericht des Höheren Kommandos XXXII. Ob er in dieser Funktion auch an Verfahren der nationalsozialistischen Terrorjustiz |69|gegen Soldaten und Zivilisten teilgenommen hat, liegt bislang im Dunkeln. Nach mehrmonatiger Krankheit wurde er im Mai 1941 juristischer Hilfsarbeiter bei der Heeresjustizverwaltung. Auch diese Tätigkeit versuchte Schumann nach dem Krieg als Folge seiner resistenten Haltung zum Regime hinzustellen. So berichtete er nicht nur von Auseinandersetzungen mit Franz Schwede (seit 1935: Schwede-Coburg), dem seit 1939 amtierenden Reichsverteidigungskommissar und Gauleiter von Pommern, sondern behauptete auch, er habe 1941 in einem Militärgerichtsverfahren wegen Plünderung, das sich gegen einen deutschen Soldaten gerichtet habe, einen Juden als Zeuge vernommen. Dies habe ihm eine Verwarnung durch den Chef der Heeresjustizverwaltung und eine Versetzung zur »Frontbewährung« im Ostfeldzug eingebracht, die er bei der 14. Panzer-Division ableistete.12 Zweifel an dieser Aussage sind jedoch angebracht: So erfolgte in dieser Zeit zum einen Schumanns Beförderung zum Kriegsgerichtsrat; zum anderen wurde er mit dem Kriegsverdienstkreuz II. Klasse für seine Teilnahme am Feldzug gegen Polen, Frankreich und die UdSSR ausgezeichnet.


  Erst Anfang 1943 wurde Schumanns stromlinienförmige Karriere jäh unterbrochen: Am 30. Januar 1943 geriet er laut eigener Aussage in seiner Funktion als Truppenoffizier, tatsächlich aber wohl als Wehrmachtjurist bei Stalingrad in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Wie er rückblickend schrieb, habe mit der Gefangennahme auch sein »aktiver Kampf gegen das Nazi-Regime« begonnen. So habe er nicht nur erkannt, dass das Regime »durch und durch verbrecherisch« sei, sondern auch, dass er sich durch die Teilnahme am Feldzug gegen die Sowjetunion selbst eines Verbrechens schuldig gemacht habe.13 In der Gefangenschaft schloss sich Schumann dem Bund Deutscher Offiziere (BDO) an, einer Organisation deutscher Generale und Soldaten, die sich im September 1943 auf Betreiben des von Moskau unterstützten Nationalkomitees Freies Deutschland (NKFD) gegründet hatte.14


  Während seiner bis September 1948 dauernden Kriegsgefangenschaft besuchte Schumann Lehrgänge in verschiedenen |70|Antifa-Schulen. Es ist davon auszugehen, dass er bereits in der UdSSR intensiv auf seine neue Rolle in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands vorbereitet wurde. Nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft im September 1948 wirkte er auf sowjetische Weisung am Aufbau der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NDPD) mit.15 Nach dem offiziellen Abbruch der Entnazifizierung sollte diese Partei als Auffangbecken für nominelle NSDAP-Mitglieder und kleine »Mitläufer« dienen. Eine der Hauptzielgruppen der NDPD waren ehemalige Wehrmachtoffiziere, die für die Ziele der sowjetischen Deutschlandpolitik gewonnen werden sollten. Doch trotz des großzügigen Rehabilitierungsangebots verhielten sich die meisten »Ehemaligen« gegenüber der neu gegründeten Blockpartei anfangs zögerlich: Bis Mai 1950 zählte die NDPD gerade einmal 41 000 Mitglieder, von denen schätzungsweise ein Drittel bis die Hälfte entnazifizierte Pg. gewesen sein dürften.16 Zum Vergleich: Der SED traten laut interner Bestandsaufnahme zwischen 1946 und 1954 etwa 100 000 ehemalige NSDAP-Mitglieder bei, dies allerdings vielfach unter Nichtangabe ihrer früheren Parteimitgliedschaft.17


  Dass die NSDAP-Parteimitgliedschaft, nicht aber die frühere Mitwirkung an einem Wehrmachtgericht zu diesem Zeitpunkt in der SBZ noch als der größere gesellschaftliche Makel galt, macht auch das Beispiel Kurt Schumanns deutlich. Aufgrund seiner Rolle als ehemaliges BDO-Mitglied galt er in der DDR als entnazifiziert. Als er im Oktober 1948 zuerst zum Richter, dann zum Landesgerichtspräsidenten im thüringischen Altenburg berufen wurde, gab er zwar seine frühere Tätigkeit als Kriegsgerichtsrat an, verschwieg jedoch die Zugehörigkeit zur NSDAP und anderen NS-Organisationen.18 Auch bei der Ernennung zum Präsidenten des neu gegründeten Obersten Gerichts der DDR im Dezember 1949 legte er die Mitgliedschaften und Funktionen in DNVP, Stahlhelm, SA und NSDAP nicht offen. Bezeichnend für die geschichtspolitische Programmatik der NDPD war jedoch, dass er seine frühere Zugehörigkeit zur Wehrmachtjustiz nicht nur nicht vertuschte, sondern dies sogar als ein Zeichen innerer Resistenz ausgab – eine Interpretation, |71|die auch von Seiten der SED, die in der Person der ehemaligen KPD-Anwältin und stellvertretenden OG-Präsidentin Hilde Benjamin ohnehin am OG die Zügel »fest in der Hand« hielt,19 zumindest nicht in Frage gestellt wurde.


  Es liegt auf der Hand, dass sich Schumann durch das Verschweigen wichtiger biographischer Daten angreifbar machte. Aus Sicht der SED-Führung erwies sich dies jedoch durchaus als Vorteil. Der frischgebackene OG-Präsident, der in den fünfziger Jahren in zahlreichen politischen Schauprozessen mitwirkte, verfügte nicht nur über solide juristische Kenntnisse, sondern galt zudem als leicht lenkbar und beeinflussbar. In einer Beurteilung, die die OG-Vizepräsidentin im Sommer 1951 für die ZK-Bürokratie verfasste, hieß es dementsprechend, Schumann sei in jeder Weise darum bemüht, eine »politisch richtige und fortschrittliche Rechtsprechung« zu unterstützen. Für ihm gegebene »Winke« sei er »stets aufgeschlossen«.20 Obwohl Schumann die ihm zugedachte Rolle als »Blockflöte« und linientreuer Jurist mit Bravour absolvierte, blieb er unter dauernder politischer Beobachtung. Benjamin selbst sorgte offenbar dafür, dass der Ehemann ihrer Hauswirtschafterin als Chauffeur bei Schumann installiert wurde.21 Ein vom MfS auf Schumann angesetzter IM berichtete Mitte der fünfziger Jahre, der OG-Präsident arbeite immer im Sinne der Blockpolitik und achte die Weisungen des ZK.22


  Erst im Sommer 1958 begann sich das Blatt für Schumann unverhofft zu wenden. Den Anlass dafür lieferte die erwähnte Propagandabroschüre des Westberliner UFJ. Dort wurde Schumann als Ex-Pg. aufgeführt; als Eintrittsdatum wurde der 1. Mai 1937 genannt. Die Hauptabteilung V/3 beim MfS, die mit der Untersuchung beauftragt wurde, entwickelte keine große Initiative, den geäußerten Vorwürfen nachzugehen oder gar weitere Belastungen aufspüren. Hinsichtlich des Verdachts der verschwiegenen NSDAP-Mitgliedschaft gab sich der Geheimdienst offenbar mit Schumanns Auskunft zufrieden, der Partei nicht beigetreten zu sein und einen Beitritt zur SA im Jahr 1933 abgelehnt zu haben. Angesichts der Tatsache, dass auch dem NDPD-Vorstand nichts über eine frühere NSDAP-Mitgliedschaft |72|bekannt war und Schumann sich zudem stets als politisch verlässlich gezeigt hatte, zog man es vor, die Sache auf sich beruhen zu lassen.23 Ebenso wie im Fall des ehemaligen ehrenamtlichen VGH-Richters Arno von Lenski, der nach seiner Rückkehr aus sowjetischer Antifa-Schulung die Panzerverbände der Kasernierten Volkspolizei aufgebaut hatte,24 sah man auch im Fall Schumann von weitergehenden Nachforschungen ab.


  Im Frühjahr 1960 trat jedoch eine Situation ein, die es aus Sicht der DDR-Partei- und Sicherheitsorgane rechtfertigte, Schumann aus taktischen Gründen von seinem Posten abzuziehen.25 Zu vermuten ist, dass Schumann einerseits nach den Enthüllungen über seine NSDAP-Mitgliedschaft politisch angeschlagen war. Andererseits dürfte es der SED wegen des unmittelbar bevorstehenden Schauprozesses gegen den westdeutschen Vertriebenenminister Theodor Oberländer als nicht mehr opportun erschienen sein, an einem früheren Kriegsgerichtsrat auf dem Stuhl des OG-Präsidenten festzuhalten. Wenig plausibel scheint mir indes die These des Rechtshistorikers Andreas Gängel zu sein, Schumanns Absetzung sei zu einem Zeitpunkt erfolgt, als dessen NS-Vergangenheit nicht mehr zu vertuschen gewesen sei.26 Denn spätestens seit der UFJ-Kampagne musste der SED-Führung klar gewesen sein, dass Schumann seine Vorkriegslaufbahn geschönt hatte. Wie im Fall des früheren Kammergerichtsrats Ernst Melsheimer, seit 1949 DDR-Generalstaatsanwalt, waren es nicht die fehlende Offenheit im Umgang mit der eigenen Biographie, sondern die selbst verursachten Handlungszwänge der DDR-Vergangenheitspolitik, die seine Demission erforderlich machten.


  Schumanns antifaschistischer Nimbus und seine Verdienste beim Aufbau einer »demokratischen« Justiz im Sinne der SED trugen allerdings dazu bei, dass er nach der Degradierung relativ weich fiel. Obwohl er über keinerlei akademische Qualifikationen verfügte – seit 1955 hielt er lediglich einen Ehrendoktortitel der Universität Halle-Wittenberg –, wurde er bereits im April 1960 an die Deutsche Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften »Walter Ulbricht« in Potsdam-Babelsberg berufen. |73|Drei Jahre später folgte die Versetzung an die Juristische Fakultät der Humboldt-Universität. Kurt Schumann starb – hochgeehrt mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold – wenige Monate vor dem Zusammenbruch des SED-Regimes, ohne dass seine Rolle innerhalb der Wehrmachtjustiz noch einmal öffentlich zur Sprache gekommen wäre.


  III. Verhinderte Aufarbeitung von

  NS-Militärjustizverbrechen


  Während frühzeitige Umerziehung in einem sowjetischen Kriegsgefangenenlager und anschließende »Bewährung« in der politischen Strafjustiz der SBZ/DDR dazu beitrugen, dass sich OG-Richter Schumann für seine frühere Tätigkeit als Wehrmachtjurist nicht mehr zu rechtfertigen brauchte, zeigte sich die SED-Führung in anderen Fällen weniger kulant. In einer nicht mehr genau bezifferbaren Zahl von Fällen beließ man es nicht bei Entlassungen, sondern ging auch strafrechtlich gegen ehemalige NS-Militärjuristen vor. Zwar liegen zur Spruchpraxis ostdeutscher Gerichte gegen Angehörige der NS-Ziviljustiz mittlerweile einige Fallstudien vor27, der juristische Umgang mit Militärjustizunrecht ist jedoch weitgehend unerforscht.


  Die Strafverfolgung von NS-Richtern und -Staatsanwälten in der SBZ/DDR erfolgte auf der Grundlage des Kontrollratsgesetzes Nr. 4 vom 30. Oktober 1945 und des Kontrollratsgesetzes Nr. 10 vom 20. Dezember 1945. Letzteres übernahm die Straftatbestände der Londoner IMT-Charta vom 8. August 1945 (Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit) und ergänzte diese um den Tatbestand der Organisationsverbrechen. Entgegen der Argumentation der deutschen Verteidiger, durch die Anwendung der alliierten Strafbestimmungen werde das Verbot rückwirkenden Strafens verletzt, verurteilte der amerikanische Militärgerichtshof Nr. III im Dezember 1947 zehn hochrangige NS-Juristen zu Freiheitsstrafen zwischen fünf Jahren und lebenslänglich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, |74|Kriegsverbrechen und Organisationsverbrechen (»Fall 3«).28 Während der Oberste Gerichtshof für die britische Zone (OGH) an dieses Urteil anknüpfte, indem er die Mitwirkung an der nationalsozialistischen Terrorjustiz, wie beispielsweise die Verhängung militärgerichtlicher Todesurteile, als NS-typische Gewaltmaßnahmen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bewertete, regte sich in der westdeutschen Justiz zwei Jahre nach Kriegsende zunehmend Widerspruch gegen die alliierte Spruchpraxis.29 Unter Verweis auf den Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit wandten sich die deutschen Kritiker dagegen, frühere NS-Richter wegen der bloßen Befolgung geltender Gesetze und Führererlasse zu bestrafen – auch wenn deren Unrechtscharakter evident war. Hochrangige ostdeutsche Juristen wie der sächsische Generalstaatsanwalt Rolf Helm führten die Einwände am rückwirkenden Charakter des alliierten Strafrechts auf den wachsenden politischen Einfluss ehemaliger NS-Juristen in der westzonalen Justiz zurück: Mit dem Argument »Gesetz ist Gesetz und Befehl ist Befehl« würden »praktisch alle Schandtaten der Nazi-Terrorjustiz« gebilligt und gedeckt.30 Die sogenannten 201er-Strafkammern (nach dem SMAD-Befehl Nr. 201 vom 16. August 1947), die in der SBZ/ DDR für die Ahndung von NS- und Kriegsverbrechen zuständig waren, wurden dementsprechend angewiesen, die Berufung der Täter auf die positive Gesetzeslage im Nationalsozialismus grundsätzlich abzulehnen.31


  Obwohl SMAD und SED durch ihre autoritären Vorgaben dafür sorgten, dass etwaige Bedenken wegen der Rückwirkungsproblematik innerhalb des anfangs noch bürgerlich geprägten ostdeutschen Rechtsstabes gar nicht erst aufkommen konnten, fanden in der SBZ/DDR nur wenige Verfahren wegen NS-Justizunrecht statt. Von den knapp 13 000 Verurteilungen, die in den Jahren zwischen 1945 und 1989 wegen NS- und Kriegsverbrechen ergingen, hatten nur knapp 150 Urteile einen Justizbezug.32 Zu berücksichtigen ist ferner, dass etwa 80 bis 90 Prozent aller in der SBZ/DDR angeklagten NS-Justizjuristen – also Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte – im Zuge der Waldheimer Geheim- und Schauprozesse verurteilt wurden. |75|Diese Tatsache verschwieg die DDR in ihrer 1965 herausgebrachten Dokumentation »Die Haltung der beiden deutschen Staaten zu den Nazi- und Kriegsverbrechen«.33 In den Verhandlungen vor den sechs in Waldheim tagenden 201er-Kammern, die infolge der Auflösung der letzten sowjetischen Speziallager und der dadurch bedingten Übergabe von rund 3400 nicht verurteilten Internierten an die DDR-Polizei- und Justizbehörden im Frühjahr 1950 in Gang kamen, erfolgte keine eigenständige Beweiserhebung. Vielmehr wurden in Routineverfahren schematische Urteile verhängt, die überwiegend auf Protokollen des sowjetischen Sicherheitsdienstes und den unter hohem Zeitdruck durchgeführten Untersuchungen eigens angelernter Volkspolizei-Schüler fußten.34 Im Prinzip hat der bereits vor Jahren geäußerte Stoßseufzer Hubert Rottleuthners, man wisse nichts Genaueres über den Hintergrund der meisten Verfahren, auch heute noch seine Berechtigung.35 Angesichts der schwerwiegenden prozessualen Verstöße ist es im Nachhinein kaum mehr möglich, die Umstände zu rekonstruieren, die seinerzeit zur Inhaftierung und Verurteilung der Betroffenen führten. So blieben nicht nur zahlreiche Sachverhalte unaufgeklärt, sondern in Einzelfällen bestrafte die DDR-Justiz auch Personen, die nachweislich versucht hatten, sich der drakonischen Strafpraxis des »Dritten Reichs« zu entziehen.


  Nach heutigem Kenntnisstand wurden in Waldheim mindestens 10 frühere Wehmachtrichter verurteilt. Darunter befanden sich ein ehemaliger Kriegsgerichtsrat der Luftwaffe (Johannes Müller), ein Oberkriegsgerichtsrat der Luftwaffe (Werner Zieger), ein Oberstabsrichter (Wilhelm Oskierski), ein Feldrichter und Oberstabsrichter (Walter Karl Schmidt), ein Kriegsgerichtsrat und Oberstabsrichter der Luftwaffe (Horst Rechenbach), ein Reichskriegsgerichtsrat beim Berliner Reichskriegsgericht (Hans-Ulrich Rottka), ein Oberkriegsgerichtsrat an dem 1943 nach Torgau verlegten Reichskriegsgericht und Ministerialdirigent im Reichsjustizministerium (Helmuth O. W. Kutzner), ein Kriegsgerichtsrat (Kurt Lüddemann), ein Oberfeldrichter (Alfred Herzog) sowie ein Kriegsrichter an einem Feldgericht (Johannes Hommel).36 Rechtsgrundlage der Verurteilungen |76|bildeten das Kontrollratsgesetz Nr. 10 und die Kontrollratsdirektive Nr. 38 vom 12. Oktober 1946, die auf Weisung der Sowjets in der SBZ/DDR, anders als im Westen, als echtes Strafgesetz angewendet wurden.


  Im Gegensatz zum Urteil im Nürnberger Juristenprozess, das keine Höchststrafen verhängt hatte – wie erwähnt, waren dort vier lebenslängliche Freiheitsstrafen und sechs Freiheitsstrafen zwischen fünf und 10 Jahren ausgeworfen worden, in vier weiteren Fällen kam es zum Freispruch –, verhängten die Waldheim-Richter gegen sechs angeklagte Militärjuristen die Todesstrafe (Herzog, Müller, Zieger, Schmidt, Rechenbach, Hommel). In vier Fällen wurde diese tatsächlich vollstreckt (Herzog, Schmidt, Rechenbach, Hommel), in zwei Fällen erfolgte eine Begnadigung zu lebenslänglichem Zuchthaus (Müller, Zieger). Problematisch an der Rechtsprechung der Waldheim-Kammern war vor allem, dass eine genauere Auseinandersetzung mit dem Einzelfall aufgrund Zeitmangels unterblieb. Dies führte nicht nur zu zirkulären Begründungen, sondern auch zu willkürlich wirkenden Schuldfeststellungen. Ausschlaggebend für die Verurteilung war in fast allen Fällen der Vorwurf, sich an Todesurteilen gegen deutsche Soldaten beteiligt zu haben, die wegen Fahnenflucht, Wehrkraftzersetzung oder anderer Delikte wie Plünderungen, militärischen Diebstahls oder tätlicher Angriffe gegen Vorgesetzte angeklagt gewesen waren. Lediglich zwei Verfahren wichen davon ab: Rottka war als Reichskriegsgerichtsrat an Todesurteilen wegen Hoch- und Landesverrats und Spionage beteiligt gewesen; der ehemals in Frankreich eingesetzte Oberkriegsgerichtsrat Kutzner hatte Todesurteile gegen mehrere französische Zivilisten zu verantworten.


  Die Verurteilung wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit – ein 1945 neu eingeführter Straftatbestand, der Massenverbrechen an Zivilisten ahnden sollte – wurde damit gerechtfertigt, dass deutsche Soldaten, die sich während des Krieges der Truppe entzogen oder Kritik an der deutschen Kriegführung geübt hatten, als »Zivilisten« und »Gegner des Faschismus« zu betrachten seien. Daraus wurde wiederum zuungunsten der angeklagten |77|Juristen geschlussfolgert, dass diese durch die Anwendung des Militärstrafrechts Justizmorde an »antifaschistischen Widerstandskämpfern« begangen hätten. Rechtlich fragwürdig an dieser Argumentation war, dass die 201er-Kammern die politische Gegnerschaft der verurteilten Soldaten pauschal als strafverschärfendes Faktum unterstellten, ohne sich mit den Hintergründen der jeweiligen Urteile auseinandergesetzt zu haben. Obwohl den Waldheimer Richtern bekannt war, dass der hochdekorierte Kriegsveteran Rottka zumindest zeitweise mit der NS-Führung in Konflikt geraten war – angeblich wegen zu milder Urteile gegen Zeugen Jehovas und andere politisch missliebige Personen hatte Hitler ihn im September 1942 in den vorzeitigen Ruhestand versetzt –, hatte dies keinen nachweisbaren Einfluss auf die Beurteilung seines Falls: Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, die er bis 1956 im Zuchthaus Bautzen absaß.37 Wie Norbert Haase in seiner Studie zum Personal des Reichskriegsgerichts schreibt, wurde Rottka nach seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik eine Wiedereinstellung im bundesdeutschen Justizdienst verweigert. Maßgeblich dafür seien die Aussagen führender Wehrmachtjuristen wie Ernst Kanter und Alexander Kraell gewesen, die behaupteten, Rottka sei wegen mangelnder Eignung vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden.38 Da es Rottka auch danach gestattet wurde, seine Rangabzeichen zu tragen, und er anlässlich Hitlers 50. Geburtstags am 20. April 1944 mit dem Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwert ausgezeichnet wurde, bedarf dieser Fall aber noch einer genaueren historischen Klärung.39


  Aufgrund fehlender empirischer Forschung lässt sich derzeit nur darüber spekulieren, welche langfristigen Folgen sich aus der teilweise grob rechtsstaatswidrigen, überwiegend aber völlig ausgebliebenen Strafverfolgung von NS-Militärjustizverbrechen in der SBZ/DDR ergaben. So zählt es zu den systemischen Besonderheiten der DDR-Justizgeschichte, dass offenbar ein Teil der Volksrichter, die in Waldheim auf Weisung des SED-Zentralkomitees harte Urteile gegen frühere NS-Militärjuristen verhängt hatten, einige Jahre nach Abschluss der Prozesse als Führungskader für den Aufbau der DDR-Militärstaatsanwaltschaft |78|herangezogen wurden. Zu deren vorrangigem Aufgabenbereich gehörte die strafrechtliche Verfolgung von Spionage, Geheimnisverrat und Desertion.40 Eine Rehabilitierung von NS-Militärjustizopfern fand in der SBZ/DDR nur in Ansätzen statt. Maßgeblich für die staatliche Anerkennung als »Opfer des Faschismus« (OdF), seit 1947 als »Verfolgter des Naziregimes« (VdN), waren die restriktiven Entschädigungsbestimmungen der SBZ/DDR: Grundsätzlich hatten die Opfer und ihre Angehörigen nur dann Anspruch auf Renten und sonstige staatliche Sozialleistungen, wenn sie nachweisen konnten, dass der Widerstand gegen das NS-Regime politisch motiviert gewesen war und dafür die Todesstrafe oder langjährige Haftstrafen verhängt worden waren.41


  Obwohl der Status ehemaliger Militärjustizopfer anfangs noch kontrovers diskutiert wurde, setzte sich innerhalb der kommunistisch dominierten Opferverbände zu Beginn der fünfziger Jahre mehr und mehr die Ansicht durch, ehemals verurteilte Wehrmachtsoldaten seien nur in wenigen Ausnahmefällen als Opfer der NS-Gewaltherrschaft zu betrachten. Nicht nur wurde ihnen zur Bedingung gemacht, ihre antifaschistische Haltung während der NS-Zeit glaubhaft zu belegen, sie mussten auch mindestens eine 18-monatige Haft abgesessen haben. Voraussetzung für die Anerkennung als »Verfolgter des Naziregimes« waren zudem ein einwandfreier Lebenswandel und eine aktive Beteiligung am Aufbau des sozialistischen Gesellschaftssystems. Da es nur wenigen Militärjustizopfern gelang, die geforderten Nachweise zu erbringen, blieben sie und ihre Nachkommen größtenteils von Entschädigungsleistungen und sonstiger offizieller Anerkennung ausgeschlossen. Dass ihre Taten von den DDR-Behörden in höchst widersprüchlicher Weise bewertet wurden – wie erwähnt, bildete die pauschale Annahme, jene seien aufgrund politischer Gegnerschaft zum NS-Regime erfolgt, einen entscheidenden Grund für die harten Urteile in den Waldheimer Prozessen –, dürfte den meisten Betroffenen gar nicht bewusst gewesen sein, war in Waldheim doch überwiegend unter Ausschluss der Öffentlichkeit »Recht« gesprochen worden. Aber selbst wenn dieser Sachverhalt bekannt |79|gewesen wäre, hätte dies an der diskriminierenden Praxis nichts geändert, weil es in der DDR keinen einklagbaren Rechtsanspruch auf Entschädigung gab. Damit waren in der DDR lebende Militärjustizopfer immer noch bessergestellt als ihre Schicksalsgenossen in der Bundesrepublik. Denn dort wurden entsprechende Anträge von der höchstrichterlichen Rechtsprechung noch bis Anfang der neunziger Jahre mit dem Argument zurückgewiesen, den Bestimmungen des NS-Militärstrafrechts könne der »Charakter der Rechtsstaatlichkeit« nicht abgesprochen werden.42


  Als 1992 die Waldheimer Urteile mit dem ersten bundesdeutschen SED-Unrechtsbereinigungsgesetz pauschal aufgehoben wurden, rief dies unter Opfern der NS-Militärjustiz Verärgerung und Empörung hervor. Sie sahen darin eine erneute Exkulpation der NS-Militärjustiz, denn ihnen hatte die Bundesrepublik bis dahin jede öffentliche Anerkennung und Entschädigung verweigert und mit der 1990 erfolgten Übernahme von Kasernen der Nationalen Volksarmee waren zudem als eine der ersten symbolischen Maßnahmen die Namen von Mitgliedern des Widerstandskreises »Rote Kapelle« getilgt worden.43 Die Antinomien der Rehabilitierungspraxis gegenüber NS- und SED-Opfern waren daher eine wesentliche Ursache dafür, dass die Debatte über die Nachgeschichte und das Nachwirken der NS-Militärjustiz in den neunziger Jahren wieder aufflammte. Nachdem die Urteile gegen Kriegsdienstverweigerer und »Wehrkraftzersetzer« mit dem 1998 beschlossenen Gesetz zur Aufhebung der NS-Unrechtsurteile (NS-AufhG) pauschal für unrechtmäßig erklärt worden waren, folgte vier Jahre später eine pauschale Rehabilitierung der Deserteure. Zu einer Aufhebung von Verurteilungen wegen »Kriegsverrat« hat sich die bundesdeutsche Politik erst 2009 durchringen können.


  |80|IV. Fazit


  Die Dichotomien des Kalten Krieges haben dazu geführt, dass die Nachwirkungen der NS-Militärjustiz ausschließlich als westdeutsches Problem betrachtet wurden. An dieser einseitigen Sichtweise hat sich auch heute, über 20 Jahre nach dem Mauerfall, kaum etwas geändert: Noch immer fehlen aus den Quellen gearbeitete Studien, die sich mit den politischen, juristischen und mentalen Nachwirkungen der Wehrmachtjustiz in der SBZ/DDR befassen, die den praktischen Umgang mit Justizverbrechen anhand konkreter Fallstudien beleuchten. Auch wenn sich im Vergleich zur Bundesrepublik nur wenige frühere NS-Militärjuristen dauerhaft im Osten Deutschlands niederließen und ihr Anteil am Personal von Politik, Justiz und Verwaltung alles in allem marginal blieb, haben die vor 1945 verübten Verbrechen an »Wehrkraftzersetzern«, »Kriegsverrätern« und Deserteuren auch dort tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis hinterlassen. Mit dem vorliegenden Beitrag sollte ein erster Anstoß gegeben werden, dieses vernachlässigte Kapitel der DDR-Justizgeschichte näher in den Blick zu nehmen.


  


  |81|II. DIE WEHRMACHTRICHTER UND IHRE OPFER
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  Frühe Selbstentlastung der Wehrmachtrichter – späte Rehabilitierung ihrer Opfer


  Der beispiellose Skandal: 30 000 Todesurteile


  Das Wirken der Wehrmachtjustiz in den Jahren 1933–1945 manifestierte sich auf dramatische Weise in ihrer exzessiven Todesstrafenpraxis.1 Glaubwürdigen Hochrechnungen zufolge sollen die Militärrichter des NS-Staates in den Jahren des Zweiten Weltkrieges etwa 30 000 Todesurteile gefällt haben, von denen mindestens 20 000 auch vollstreckt wurden. Die hauptsächlichen Delikte, die zu Todesstrafen führten, waren Fahnenflucht, Wehrkraftzersetzung, Kriegsdienstverweigerung und Kriegsverrat, also Handlungen, in denen man den Widerstand des kleinen Mannes in Uniform erkennen kann. Die massenhafte Verhängung von Todesstrafen stellte eine Terrormaßnahme dar, die im Dienste der deutschen Kriegführung und der Aufrechterhaltung der totalitären Diktatur Hitlers stand.


  Sowohl im nationalen als auch im internationalen Vergleich steht die besagte Bilanz an Todesstrafen in einem äußerst negativen Lichte da.2 Gleichwohl wäre es vorschnell, der NS-Militärjustiz den zweifelhaften Ruhm zu lassen, in ihrer Brutalität historisch einmalig gewesen zu sein. Denn die Militärjustiz der Roten Armee soll während des Zweiten Weltkrieges – nach Angaben des Präsidentenberaters Alexander Jakowlew in einem Gespräch mit deutschen Militärhistorikern am 27. April 2002 in Freiburg – sogar 150 000 Todesurteile gefällt und vollstreckt haben.3 Ob diese Zahl empirisch abgesichert ist, muss allerdings offenbleiben.


  |82|Hitlers Kritik an der Milde der Militärrichter im Weltkrieg 1914 –1918


  Welche Gründe für die mörderische Urteilspraxis der deutschen Militärjuristen während des Zweiten Weltkrieges lassen sich erkennen? Die Antwort auf diese Frage erschließt sich nicht ohne einen Rückblick auf den Ersten Weltkrieg und auf die Zwischenkriegszeit. Im Krieg von 1914 bis 1918 hatte die deutsche Militärjustiz eher maßvoll operiert und nur etwa 150 Todesurteile gefällt, von denen 48 vollstreckt wurden, weniger als in der britischen und in der französischen Armee. Aber gerade wegen dieser zurückhaltenden Rechtsprechung waren die Kriegsrichter nach dem Ende des Krieges in die Schusslinie der Nationalisten im Lande geraten. Insbesondere Hitler und die Nationalsozialisten machten den Militärjuristen nunmehr den schweren Vorwurf, sie seien nicht hart genug vorgegangen. Gegenüber Defätisten, Deserteuren und »Drückebergern« hätten sie zu große Milde walten lassen und daher keine abschreckende Wirkung entfaltet. Damit aber hätten sie, zumal in der Endphase des Krieges – ebenso wie die Juden, die Sozialisten, die Demokraten und die Pazifisten –, ihren Teil zum militärischen Zusammenbruch Deutschlands beigetragen.4 So wurden die Angehörigen der deutschen Militärjustiz der Jahre 1914–1918 zu ihrem großen Entsetzen zu einem Teil der Dolchstoßlegende, die im Zweiten Weltkrieg bekanntlich zur Begründung radikalster Durchhaltemaßnahmen herangezogen wurde.5


  Vorwürfe der besagten Art wollten sich die Militärrichter der NS-Zeit nicht noch einmal machen lassen. Daher kamen sie während des Zweiten Weltkrieges in einer Art von vorauseilendem Gehorsam Hitlers Aufforderung nach, gegenüber Deserteuren und anderen unbotmäßigen Soldaten keine Gnade walten zu lassen. Die rigide Todesurteilspraxis in den Jahren 1939 bis 1945 war also auch eine Reaktion auf die nationalistische Kritik an der angeblichen Laschheit der Kriegsrichter im Ersten Weltkrieg.


  |83|Wirkungsfelder der Wehrmachtjuristen


  Die empörende Zahl von 30 000 Todesurteilen, die während des Zweiten Weltkrieges von der Wehrmachtjustiz verhängt wurden, lässt den Betrachter häufig übersehen, dass die deutschen Militärjuristen bereits in den sogenannten Friedensjahren, also zwischen 1934 und 1939, selbstständig und aus eigener Überzeugung im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie aktiv tätig waren. Militärjuristen formulierten die Kriegssonderstrafrechtsverordnung und die Kriegsstrafverfahrensordnung, gesetzliche Regelungen also, die dazu dienten, die Zustimmung zu einer totalen völkischen Kriegspolitik auch mit juristischen Mitteln zu erzwingen.6 Außerdem schufen die Militärjuristen mit diesen Verordnungen eine Fassade, welche verbrecherisches Handeln während des Krieges als scheinbar rechtsstaatlich abgesichert erscheinen ließ.7


  Im Vorfeld des Überfalls auf die Sowjetunion waren es Militärjuristen in der Wehrmacht-Rechtsabteilung des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) und in den Rechtsabteilungen der Oberkommandos von Heer, Marine und Luftwaffe, die jene völkerrechtswidrigen Befehle ausarbeiteten, die wir heute als »verbrecherische Befehle« bezeichnen.8 Nach den Vorgaben Hitlers in seiner Rede vor den Generälen des künftigen Ostheeres am 30. März 19419 – Stichwort »keine Kameraden« – formulierten sie den Kommissarbefehl, den Kriegsgerichtsbarkeitserlass und den Befehl für den Umgang mit russischen Kriegsgefangenen.


  Mit der Formulierung dieser Befehle und einer Vielzahl anderer militärischer Erlasse in den folgenden Kriegsjahren10 beteiligten sich die höheren Verwaltungsinstanzen der Wehrmachtjustiz am Vernichtungskrieg, also an der völkerrechtswidrigen Vorgehensweise gegen Soldaten und Zivilisten der Feindmächte Polen und Sowjetunion, ebenso an den rassistisch motivierten Massenmorden. Militärjuristen bauten vor und während des Krieges mit ihrem juristischen Sachverstand und ihrer ideologischen Nähe zum Nationalsozialismus eine Legalitätskulisse auf, die den Massenmord als rechtens erscheinen |84|ließ. Damit waren sie an der Schaffung jenes »gesetzlichen Unrechts« (Gustav Radbruch) beteiligt, das für den NS-Staat charakteristisch war.


  Wenn man das gesetzgeberische Betätigungsfeld von Wehrmachtjuristen im OKW und in den Oberkommandos von Heer, Marine und Luftwaffe betrachtet und die Folgen der verbrecherischen Befehle mitbedenkt, die von Militärjuristen formuliert wurden, so weitet sich ihre Verantwortung – ungeachtet der schändlich hohen Zahl von 30 000 Todesurteilen gegen deutsche Soldaten – in noch ganz andere Dimensionen hinein aus.


  Generalrichter Rudolf Lehmann vor dem Nürnberger Militärtribunal


  Nach dem Krieg waren es zunächst allein die Siegermächte, die den vormaligen Kriegsrichtern der Wehrmacht etwas genauer auf die Finger schauten. In einem der Nürnberger Nachfolgeprozesse, dem OKW-Prozess11, war auch – stellvertretend für den gesamten Berufsstand – ein führender Militärjurist angeklagt. Es handelte sich um den vormaligen Generaloberstabsrichter Dr. Rudolf Lehmann, geboren 1890 in Posen als Sohn eines Rechtsprofessors. Er hatte seinerseits Jura studiert und wurde 1920 in Marburg promoviert. 1937 avancierte er zum Präsidenten eines Revisionssenats am Reichskriegsgericht, 1938 wurde er Ministerialdirektor im OKW und ebendort Chef der Rechtsabteilung. 1944 erhielt er den militärischen Rang eines Generaloberstabsrichters. Im OKW-Prozess erhielt Lehmann am 28. Oktober 1948 eine Gefängnisstrafe von 7 Jahren. Bereits Anfang 1950 wurde er aus der Haft entlassen.12


  Parallel zum OKW-Prozess fand im Jahre 1947 der Nürnberger Juristenprozess statt.13 Ein Angehöriger der militärischen Sonderjustiz war dort nicht angeklagt, vermutlich weil Generalrichter Lehmann bereits zu den Angeklagten im OKW-Prozess gehört hatte. Gleichwohl gilt für die Militärrichter in besonderem Maße das Diktum des amerikanischen Chefanklägers Telford Taylor, das auch Eingang in das OKW-Urteil fand: |85|»Der Dolch des Mörders war unter der Robe des Juristen verborgen.«14


  Nach 1949, als die Nürnberger Nachfolgeprozesse beendet waren, sah in Deutschland anscheinend niemand die Notwendigkeit, die Todesurteilspraxis der deutschen Militärgerichte und die Mitwirkung der Wehrmacht-Rechtsabteilungen am Zustandekommen von verbrecherischen Befehlen strafrechtlich zu untersuchen.15 Vom Nürnberger Juristenprozess der amerikanischen Besatzungsmacht ging keine Signalwirkung für das politische Leben in Westdeutschland aus. Das Urteil versank »im Meer des Beschweigens, in das die Vergangenheitspolitik alsbald mündete«16. Das Ziel der amerikanischen Richter, die Deutschen über das nationalsozialistische Unrechtssystem aufzuklären, wurde nicht erreicht. Es kam nicht einmal zu einer Rezeption des Nürnberger Juristenurteils in der Rechtspolitik und in den Rechtswissenschaften.


  Die Militärjustiz unter dem Schutzschirm der Legende von der »sauberen« Wehrmacht


  Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erfanden deutsche Generäle die Legende von der »sauberen« Wehrmacht, die mit den Massenverbrechen nichts zu tun gehabt haben wollte.17 Unter dem Schutzschirm, den diese Beschönigung bot, wussten sich auch die Wehrmachtjuristen vor Angriffen gedeckt. Tatsächlich nahm in den ersten Nachkriegsjahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland niemand Anstoß an ihrem Tun während der NS-Zeit. Dabei wimmelte es im Lande von »furchtbaren« Juristen, die selbstgerecht und unbußfertig auftraten und die sich systematisch gegenseitig deckten.


  Darüber hinaus behaupteten Wehrmachtjuristen nach dem Krieg, der ganze Berufsstand sei mehr oder weniger im Widerstand gegen Hitler gewesen. Dieser habe den Willkür- und Unrechtsstaat verkörpert, während die Wehrmachtjuristen dessen Befehle abgemildert und in rechtlich geordnete Bahnen gebracht hätten. Verschwiegen wurde dabei nicht nur die ideologische |86|Nähe der meisten Militärjuristen zum Nationalsozialismus, sondern auch das regelmäßige institutionelle Zusammenspiel von Wehrmachtbefehlshabern und Wehrmachtjuristen, das durch die Institution des militärischen Gerichtsherrn gegeben war.18


  Auf diese Weise organisierten sie einen »Freispruch in eigener Sache«19. In der Bundesrepublik Deutschland wurde kein einziger Militärrichter wegen seiner Todesstrafenpraxis angeklagt. Es gab ein paar Ermittlungen, aber sie wurden regelmäßig niedergeschlagen. Die bundesdeutsche Amnestiegesetzgebung der 1950er-Jahre20 bezog sich auf die NS-Täter, die in den Konzentrations- und Vernichtungslagern gemordet hatten.21 Gleiches gilt für die Verjährungsdebatte, die schließlich dazu führte, dass alle Straftaten außer Mord nicht mehr verfolgt werden konnten. Niemand dachte in diesem Kontext an die NS-Militärjuristen, die ja ihrerseits schwerste Verbrechen begangen hatten. Nach vorherrschender Meinung hatten sie ja nichts verbrochen, sondern unabhängig, maßvoll und in der Tendenz widerständig Recht gesprochen.


  Nachkriegskarrieren ehemaliger NS-Militärjuristen


  Eine sozialhistorische Untersuchung über die Nachkriegskarrieren der ehemaligen Wehrmachtjuristen – es sollen etwa 3000 gewesen sein – gibt es bislang noch nicht, wohl aber eine Reihe von biographischen Studien über einzelne Militärjuristen.22 Der Historiker Marc von Miquel hat in seiner 2004 erschienenen Untersuchung über »Westdeutsche Justiz und Vergangenheitspolitik in den sechziger Jahren« eine Übersicht über die NS-belasteten Juristen vorgelegt, aus der sich entnehmen lässt, dass ehemalige Wehrmachtjuristen in nahezu sämtlichen Bundesbehörden der Justiz tätig waren: im Bundesjustizministerium, im Bundesgerichtshof, in der Bundesanwaltschaft beim BGH, im Bundesverwaltungsgericht, im Bundesdisziplinarhof, in der Bundesanwaltschaft beim Bundesdisziplinarhof, im Bundesarbeitsgericht, im Bundessozialgericht und beim Bundesfinanzhof.|87|23 Miquel nennt jeweils die Namen der Juristen, ihre frühere Tätigkeit in der Wehrmachtjustiz sowie die Endposition in ihrer Nachkriegskarriere.


  Im Epilog seines 2005 erschienenen Standardwerkes über die Wehrmachtjustiz 1933 –1945 führt Manfred Messerschmidt, der wohl beste Kenner der Geschichte der Wehrmachtjustiz, seinerseits exemplarisch eine Reihe von Wehrmachtjuristen auf – in diesem Falle speziell Marinejuristen –, denen es früh gelang, in den Justizdienst der deutschen Länder übernommen zu werden. Eine im Bundesarchiv aufbewahrte »Anschriftenliste ehemals aktiver Heeresrichter« vom April 1956 weist 246 Namen aus. 107 von ihnen waren inzwischen Richter und Staatsanwälte, darunter zwei Bundesrichter, ein Oberlandesgerichtspräsident, ein Landgerichtspräsident, drei Senatspräsidenten, elf Landesgerichtsdirektoren und so weiter.24 Stark belastete Wehrmachtjuristen stiegen in der Bundesrepublik in wichtige Positionen auf; Werner Hülle wurde Oberlandesgerichtspräsident, Erich Schwinge Rektor der Universität Marburg, Ernst Kanter (ehemaliger Richter am Reichskriegsgericht) Senatspräsident am Bundesgerichtshof und Otfried Keller Landgerichtspräsident in Marburg.25


  Einige ehemalige Wehrmachtjuristen engagierten sich im Nürnberger Juristenprozess als Verteidiger für angeklagte Kameraden aus der Wehrmachtjustiz und übten dort die gängigen Rechtfertigungsformeln ein. Ehemalige Heeresrichter bauten in den 1950er-Jahren eine eigene Interessengemeinschaft auf, den »Verband ehemaliger Militärjuristen«. Treibende Kraft war der ehemalige Reichskriegsanwalt und Heeresgruppenrichter Hanns Dombrowski, seit 1933 NSDAP-Mitglied.26 Im Jahre 1957 beschloss diese Lobby ehemaliger NS-Militärjuristen, zur eigenen Imagepflege eine »Geschichte der deutschen Heeresjustiz« anzufertigen. Sie sollte die Abwehr von Angriffen und Vorwürfen gegen die Heeresjustiz erleichtern.27


  |88|Schwinge/Schweling:

  Eine apologetische Geschichte der Wehrmachtjustiz (1977)


  Durch den Anstoß des Münchener Instituts für Zeitgeschichte und unter tatkräftiger Mitwirkung der bereits erwähnten Lobby ehemaliger Wehrmachtrichter entstand in den 1960er-Jahren ein erstes Buchmanuskript über die Geschichte der Wehrmachtjustiz. Es stammte aus der Feder des ehemaligen Luftwaffenjuristen Otto Peter Schweling. Das Institut für Zeitgeschichte mochte das Werk wegen offenkundiger apologetischer Tendenzen nicht veröffentlichen. Daher machte sich nach dem Tode Schwelings der Marburger Strafrechtsprofessor Erich Schwinge an die Überarbeitung des Manuskripts. Er veröffentlichte es im Jahre 1977 unter dem Titel »Die deutsche Militärjustiz in der Zeit des Nationalsozialismus« im Elwert-Verlag Marburg, also unabhängig vom Institut für Zeitgeschichte.28 Da es sich um die erste Darstellung der Geschichte der Wehrmachtjustiz überhaupt handelte, hatte das Buch zu dieser Zeit die öffentliche Meinung konkurrenzlos besetzt.


  Die Darstellung von Schwinge/Schweling war »eine Aussage der Militärjustiz über sich selbst«.29 Die Argumentation war durchgängig apologetisch und ließ keinen Anflug von Selbstkritik erkennen. Hitler sei ein eingeschworener Gegner der Wehrmachtjustiz gewesen, wurde behauptet, und die Justiz selbst habe im Widerstand gegen den Nationalsozialismus gestanden.


  Vom Marinerichter zum Ministerpräsidenten:

  Der selbstgerechte Hans Filbinger (1978)


  Hans Filbinger, im Krieg Marinerichter und später Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg (CDU), ein Mann, den man als einen »furchtbaren Juristen« bezeichnen darf, erklärte noch in den 70er-Jahren, gleichsam als Sprachrohr der Ewiggestrigen: »Was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein.«30 Filbinger war in der NS-Zeit an Todesurteilen beteiligt gewesen. Was ihm jedoch politisch das Genick brach, war |89|seine Uneinsichtigkeit und Halsstarrigkeit, seine Unfähigkeit, auch Jahrzehnte nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Unrechtsstaats noch immer nicht begreifen zu können oder zu wollen, dass heute eben nicht Recht sein kann, was schon damals Unrecht war. Filbinger sprach für alle jene Wehrmachtjuristen, die nicht einsehen wollten, dass sie einem Unrechtsstaat gedient hatten, der auf Krieg und Vernichtung fixiert war, und dass sie mit ihrer Todesstrafenpraxis gehorsame Glieder einer mörderischen Terrorjustiz gewesen waren.


  Erste wissenschaftliche Forschungen zur NS-Militärjustiz


  Das Schweling/Schwinge-Buch wurde im Jahre 1977 publiziert. Filbingers Rücktritt erfolgte 1979. Von diesem Zeitpunkt an dauerte es noch fast ein Jahrzehnt, bis die erste wissenschaftliche Antwort auf diese Selbstrechtfertigungen vorgelegt wurde. Es handelte sich um die Gemeinschaftsarbeit des Wirtschaftsmanagers Fritz Wüllner und des Militärrechtshistorikers Manfred Messerschmidt. Ihr kritisches Buch über die Wehrmachtjustiz erheischte Aufmerksamkeit mit dem Untertitel »Das Ende einer Legende«. Das Buch erschien 1987. Es wurde sogleich von Erich Schwinge verhöhnt, aber in jenen gesellschaftlichen Kreisen positiv aufgenommen, die sich schon damals für eine Neubewertung der Wehrmachtdeserteure einsetzten. 1991 folgte Fritz Wüllners voluminöser Band über die NS-Militärjustiz. Norbert Haases Ausstellungskatalog über das Reichskriegsgericht lag 1993 vor.


  Hermine Wüllner publizierte 1997 eine Sammlung von Todesurteilen. Ständiger kritischer Begleiter der Aufarbeitung der Geschichte der NS-Militärjustiz war der Münchener Rechtsanwalt Otto Gritschneder. 1988 veröffentlichte er ein Buch über die »furchtbaren Richter«. Den krönenden Abschluss der Forschungsleistungen, die seit den 1980er-Jahren erbracht wurden, bildete Manfred Messerschmidts Standardwerk »Die Wehrmachtjustiz 1933–1945«, erschienen im Jahre 2005. Parallel dazu fanden immer mehr Forschungsergebnisse über die Opfer der |90|NS-Militärjustiz den Weg in die Öffentlichkeit, insbesondere über Kriegsdienstverweigerer, Deserteure und Wehrkraftzersetzer. Gerade auch im Bereich der Lokal- und Regionalgeschichte wurde auf diesem Gebiet vorbildliche Arbeit geleistet.31


  Ausstellung über das Reichskriegsgericht und seine Terrorjustiz


  Über einen langen Zeitraum hinweg hat die Schutzbehauptung der NS-Kriegsrichter, die Prozesse vor dem Reichskriegsgericht (RKG) seien »ordnungsgemäß abgelaufen und die Angeklagten zu Recht zum Tode verurteilt worden«, das kollektive Gedächtnis der Deutschen zu diesem Thema geprägt. Die von Norbert Haase in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand erarbeitete Ausstellung mit dem Titel »Das Reichskriegsgericht und der Widerstand gegen die nationalsozialistische Herrschaft«32, die in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre in Deutschland gezeigt wurde, hat diese apologetische Sicht korrigiert.


  Spätestens jetzt wurde der deutschen Öffentlichkeit, soweit sie sich für die Justizgeschichte in der NS-Zeit interessierte, deutlich, dass das Reichskriegsgericht entgegen dem hochtrabenden Namen der Behörde kein unabhängiges Gericht wie in einem Rechtsstaat gewesen war, sondern eine militärische Institution, die im Rahmen der militärischen Kommandogewalt agiert hatte. Wilhelm Keitel, der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, hatte diese Funktion der Militärjustiz in einem Erlass vom 26. September 1942 an leitende Generäle mit den folgenden Worten verdeutlicht: Die Militärjustiz sei »ein Organ der militärischen Führung«, und ihre Hauptaufgabe sei »die Aufrechterhaltung der Disziplin in der Wehrmacht«.33 Die Justiz habe die Weisungen und Befehle der Staatsführung und der obersten militärischen Führung »uneingeschränkt durchzusetzen«. Als Selbstverständlichkeit bezeichnete es Keitel in diesem Zusammenhang, »dass der Richter jeden Ranges fest in der nationalsozialistischen Weltanschauung wurzelt und seine Arbeit danach ausrichtet«.34


  |91|Das systemkonforme Funktionieren des Reichskriegsgerichts wurde dadurch erleichtert, dass der sogenannte Gerichtsherr, dem es oblag, Urteile zu bestätigen oder zu verwerfen, der also in dem gesamten Verfolgungsgeschehen das entscheidende Machtwort zu sprechen hatte, immer ein hoher Militär war.35 Als Präsident des Reichskriegsgerichts amtierte bis zum Oktober 1944 Admiral Max Bastian. Er hielt die Richter seines Gerichtshofes immer wieder dazu an, durch »rasche und strenge, aber auch gerechte Anwendung der Kriegsgesetze« die Schlagkraft der Wehrmacht zu gewährleisten.36 Das Reichskriegsgericht war eine der wichtigsten gerichtlichen Verfolgungsinstitutionen des NS-Staates.37 Ihm oblag die Verfolgung politischer Delikte von Soldaten, unter anderem von Hochverrat, Landesverrat und Kriegsverrat.


  Wendepunkte in der Rechtsprechung: Urteile des Bundessozialgerichts (BSG) 1991 und des Bundesgerichtshofs (BGH) 1995


  Einen Durchbruch in der Rechtsprechung über die Deserteure des Zweiten Weltkrieges und gleichzeitig über die Bewertung der NS-Militärjustiz brachte das Grundsatzurteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 11. September 1991.38 Fast ein halbes Jahrhundert nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bestimmte das Gericht – unter ausdrücklicher Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung –, dass den Hinterbliebenen von hingerichteten deutschen Soldaten, die von der NS-Militärjustiz wegen Fahnenflucht, Wehrkraftzersetzung, Befehlsverweigerung zum Tode verurteilt worden waren, eine Opferentschädigung zustehe. Bis dahin waren die Opfer der Militärjustiz aus der Rehabilitierung und Entschädigung vollständig ausgegrenzt worden.39 Die Rechtsprechung der Sozialgerichte hatte die Deserteure bis dahin deutlich schlechter gestellt als etwa die Angehörigen der Waffen-SS, was sich einmal mehr daraus erklärt, »dass in vielen Sozialgerichten bis hin zum BSG ehemalige Nazi- und Militärrichter saßen«40.


  |92|Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die militärgeschichtlichen und militärrechtshistorischen Forschungen von Manfred Messerschmidt und Fritz Wüllner sprach das Bundessoialgericht41 der NS-Militärjustiz die rechtsstaatliche Qualität ab und bezeichnete diese Institution des Dritten Reiches als »terroristisch« und »verbrecherisch«. Die Militärrichter hätten nicht unabhängig gerichtet, sondern nach den Weisungen des militärischen Gerichtsherrn. Die Todesurteile gegen Deserteure bewertete das BSG generell als »offensichtlich unrechtmäßig« und die Militärgerichte als »Gehilfen des NS-Terrors« und als Mittäter in einem »völkerrechtswidrigen Krieg«.


  Einen weiteren Wendepunkt in der Bewertung der NS-Militärjustiz bildete das – in der deutschen Öffentlichkeit als sensationell empfundene – Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) aus dem Jahre 1995. Der Bundesgerichtshof stellte fest, die Todesstrafenpraxis der Militärjustiz sei »rechtsbeugerisch« gewesen, was bedeutet, dass die Kriegsrichter das Recht bewusst falsch anwandten und damit ein Verbrechen begingen. Die Todesstrafenpraxis, so der Bundesgerichtshof weiter, hätte »in einer Vielzahl von Fällen zur Verurteilung von Richtern und Staatsanwälten des nationalsozialistischen Gewaltregimes führen müssen«. Aber »trotz des tausendfachen Missbrauchs der Todesstrafe« habe es derartige Verurteilungen nicht gegeben.42 Der Bundesgerichtshof bezeichnete die Richter, die in der NS-Militärjustiz tätig gewesen waren und danach in der Bundesrepublik ihre Laufbahn fortgesetzt hatten, als »Blutrichter«, die sich eigentlich »wegen Rechtsbeugung in Tateinheit mit Kapitalverbrechen hätten verantworten müssen«.43 Damit war nicht zuletzt das Personal des Reichskriegsgerichts gemeint.


  Wie kam es zu dieser Kehrtwendung in der Beurteilung der Wehrmachtjustiz? Sie ist den Angehörigen einer jüngeren Juristengeneration zu danken, die inzwischen Positionen in den Bundesgerichten erlangt hatten. Sie waren nunmehr bereit, das beschönigende und verfälschende Bild von einer »sauber« gebliebenen Wehrmachtjustiz grundlegend zu korrigieren. Der Justizkritiker Otto Gritschneder charakterisierte das besagte Urteil als »späte Beichte« des Bundesgerichtshofs.44


  |93|Rehabilitierung der Opfer der NS-Militärjustiz durch die Politik: 1998, 2002 und 2009


  Die bundesdeutsche Politik hat sich erst Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges dazu durchringen können, etappenweise die Opfer der NS-Militärjustiz zu rehabilitieren – und damit wenigstens indirekt die Wehrmachtjustiz ihres beschönigenden Schleiers zu entkleiden. Die erste Etappe wurde im Jahre 1998 erreicht. Am 28. Mai 1998 beschloss der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Aufhebung von NS-Unrechtsurteilen, das die Kriegsdienstverweigerer und Wehrkraftzersetzer der nationalsozialistischen Zeit rehabilitierte.45 Mit diesem Gesetz wurden auch jene Urteile der NS-Justiz aufgehoben, die wegen Landesverrats, Dienstpflichtverletzung im Felde, Übergabe an den Feind und Spionage gefällt worden waren. Den Opfern der NS-Militärjustiz, die wegen solcher Delikte mit dem Tode bestraft worden waren, zollte der Bundestag demonstrativ Anerkennung und Mitgefühl.


  Die zweite Etappe der Entkriminalisierung und Rehabilitierung folgte am 17. Mai 2002. Nach langen und heftigen Auseinandersetzungen, die sich alles in allem über zwei Jahrzehnte hingezogen hatten,46 beschloss der Deutsche Bundestag mit Mehrheit (SPD, Bündnis 90/Die Grünen, PDS), die Deserteure aus Hitlers Wehrmacht pauschal zu rehabilitieren.47 Am 23. Juli 2002 wurde das »Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege« verkündet.48 Endlich nahm das Parlament damit den Wehrmacht-Deserteuren den Makel des Kriminellen, der bis dahin an ihnen gehaftet hatte.


  Durch diese Gesetze wurde somit mehr als 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges dem Widerstand des »kleinen Mannes« in der Uniform der Wehrmacht insgesamt eine späte Anerkennung zuteil. In der Würdigung durch die Abgeordneten des Deutschen Bundestages kam zugleich zum Ausdruck, dass sich in der Zeit seit den frühen 80er-Jahren nicht nur bei den Parlamentariern, sondern zugleich in der deutschen Gesellschaft insgesamt ein fundamentaler Wertewandel vollzogen hatte.49 Kriegerische Denkweisen, wie sie in der Geschichte des |94|ersten deutschen Nationalstaats zwischen 1871 und 1945 dominierten, waren nun einem zivilen Habitus und einer friedfertigen Gesinnung gewichen.50


  Für die Bewusstseinsbildung einer breiteren deutschen Öffentlichkeit spielte unter anderem die 8. Synode der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) im Jahre 1996 eine Rolle. Die EKD gab folgende Erklärung ab: »1. Der Zweite Weltkrieg war ein Angriffs- und Vernichtungskrieg, ein vom nationalsozialistischen Deutschland verschuldetes Verbrechen. Auch die Kirche, die das seinerzeit nicht erkannt hat, muss das heute erkennen. 2. Wer sich weigert, sich an einem Verbrechen zu beteiligen, verdient Respekt. Schuldsprüche aufrecht zu erhalten, die wegen solcher Verweigerungen gefällt wurden, ist, seit der verbrecherische Charakter der nationalsozialistischen Diktatur und ihrer Kriegführung feststeht, absurd […]«51


  In Anlehnung an diese Kundgebung der EKD verabschiedete der Deutsche Bundestag am 15. Mai 1997, also noch unter der von Helmut Kohl (CDU) geführten konservativen Regierung, eine Entschließung, in welcher auch die folgende bedeutsame, weil in dieser Form erstmalige Feststellung getroffen wurde: »Der Zweite Weltkrieg war ein Angriffs- und Vernichtungskrieg, ein vom nationalsozialistischen Deutschland verschuldetes Verbrechen.«52


  Im Deutschen Bundestag gab es seit 1996 mehrfach Bestrebungen, die »Kriegsverräter« in die Rehabilitierung einzubeziehen. Aber sie blieben lange Zeit erfolglos, da die politischen Widerstände gegen einen solchen Schritt im Parlament wie auch in der von 1998 bis 2005 amtierenden rot-grünen Bundesregierung offenbar unüberwindlich waren. Vermutlich hat bei dieser Aussparung der Kriegsverräter aus der Rehabilitierungspolitik auch eine gehörige Portion Unkenntnis eine Rolle gespielt, Unkenntnis darüber, wer diese Menschen eigentlich waren. Es dauerte noch einmal sieben Jahre, bis der Deutsche Bundestag am 8. September 2009, unmittelbar vor der Bundestagswahl vom 27. September, mit den Stimmen von Abgeordneten aller Parteien auch die wegen »Kriegsverrats« verurteilten Soldaten pauschal rehabilitierte. Damit war das letzte Tabu endlich gefallen.53


  |95|Bilanz:

  Die furchtbaren Militärrichter des NS-Unrechtsstaates


  Der langjährige rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Norbert Geis, sperrte sich noch im Mai 2009 gegen die Rehabilitierung der wegen Kriegsverrats verurteilten Soldaten. Er befürchtete, damit könnte die Wehrmachtjustiz, die Todesurteile wegen dieses Delikts verhängt hatte, »pauschal verunglimpft« werden, denn »alle Urteile würden damit zu Unrechtsurteilen«.54 Mit dieser Inschutznahme der NS-Militärrichter und ihrer überbordenden Todesstrafenpraxis stand der konservative Hardliner damals allerdings ziemlich einsam da. Die deutsche Öffentlichkeit verharrte längst nicht mehr in solchen Positionen. Ihre Anteilnahme und Anerkennung galt schon seit Längerem den unbotmäßigen und widerständigen Soldaten, die von einer inhumanen und grausamen Militärjustiz mit der Todesstrafe belegt und justiziell ermordet worden waren.


  Der Befund, dass viele ehemalige NS-Militärrichter nach 1945 eine zweite Juristenkarriere machen konnten und dass keiner von ihnen je strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen worden ist, hat alle Autoren, die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, nachhaltig beschäftigt. Denn das war, mit den Worten von Ralph Giordano, »der perfekte, weil unbestrafte Mord«55. Diese juristische Elitenkontinuität ist gewiss kein Ruhmesblatt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Erst ein Generationswechsel und ein grundlegender gesellschaftlicher Meinungswandel haben den Durchbruch zu einer Neubewertung der NS-Militärjustiz ermöglicht. Es wurde erkannt, dass die »furchtbaren Wehrmachtjuristen« eine tragende Säule des nationalsozialistischen Unrechtsstaates waren, dass sie maßgeblichen Anteil an der juristischen Bemäntelung der nationalsozialistischen Verbrechen während des Krieges hatten und dass sie die volle Verantwortung für die terroristische Bekämpfung all jener deutschen Soldaten und Zivilisten trugen, die versucht hatten, sich dem deutschen Vernichtungskrieg auf irgendeine Weise zu entziehen oder ihn zu verkürzen. Die justizielle Ermordung von mehr als 20 000 deutschen Soldaten |96|wird als das ewige Schandmal dieser Justiz in Erinnerung bleiben.


  Da die meisten Opfer dieser Justiz inzwischen rehabilitiert sind – nämlich all jene, die wegen politischer Delikte vor NS-Kriegsrichtern standen –, wird sich die zeitgeschichtliche Forschung zukünftig voraussichtlich verstärkt mit dem Wirken ehemaliger NS-Militärjuristen in der Bundesrepublik seit 1949 auseinandersetzen.


  Eine neue Militärjustiz für die Bundeswehr?


  Der Richter und Justizkritiker Ulrich Vultejus stellte in seinem 1984 veröffentlichten Buch mit dem reißerischen Titel »Kampfanzug unter der Robe« eine bedenkenswerte Erwägung an: »Die Kriegsrichter des Zweiten Weltkrieges waren keine ausgewählte Schar von Bestien, sondern sehr durchschnittliche Juristen, wie sie auch heute an Universitäten und in Amtsstuben heranwachsen. Wenn wir nicht aus der Geschichte der Kriegsgerichte lernen, werden auch die Wehrstrafrichter der schon geplanten Zukunft ihren Kollegen der Vergangenheit gleichen.«56 Anlass für diese Betrachtungen boten seinerzeitige Bestrebungen, für die Bundeswehr eine neue Militärjustiz einzuführen. Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen zur Wiedereinführung einer Militärjustiz wurden damals durch eine gezielte Indiskretion der Gewerkschaft ÖTV zugespielt. Ulrich Vultejus hat sie dann im Jahre 1984 in vollem Wortlaut veröffentlicht.57 Es folgte ein Aufschrei in der deutschen Öffentlichkeit, der dazu führte, dass die Entwürfe sogleich wieder in den Schubladen der zuständigen Ministerien verschwanden. Die Erfahrungen mit der Wehrmachtjustiz versperrten noch immer den Weg zur Wiedereinführung einer militärischen Sonderjustiz in der Demokratie.


  Im Kontext der als »Neue Normalität« verharmlosten Praxis, die Bundeswehr zu weltweiten Befriedungs- und Kriegseinsätzen heranzuziehen, gibt es in unserem Lande neuerliche politische Bestrebungen, eine Sonderjustiz für das Militär einzuführen.|97|58 In jüngster Zeit – 2009 – sollen bereits Probesitzungen von Bundeswehr-Militärgerichten abgehalten worden sein, zu denen die Offiziersrichter in speziellen Roben erschienen.59 Die Regierungsparteien CDU,CSU und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag vom 26. Oktober 2009 die Einrichtung einer Instanz vorgesehen, die eine Wiedereinführung der Militärjustiz durch die Hintertür bedeuten könnte: »Wir schaffen eine zentrale Zuständigkeit der Justiz für die Verfolgung von Straftaten von Soldaten, die diesen in Ausübung ihres Dienstes im Ausland vorgeworfen werden.«60 Begründet wird das Vorhaben mit der besonderen Sachkunde einer spezifischen militärischen Staatsanwaltschaft, die in Potsdam, also in räumlicher Nähe zum Einsatzführungskommando der Bundeswehr, angesiedelt werden soll.61 Tatsächlich besteht jedoch die Gefahr, dass sich eine solche militärnahe Justiz weniger den Normen der zivilen Gesellschaft und der richterlichen Unabhängigkeit von politischen Vorgaben als vielmehr dem militärischen Milieu verpflichtet fühlen würde, insbesondere dem dort herrschenden Korpsgeist und der militärtypischen Geheimhaltungssucht.


  Unsere Kenntnisse über die Geschichte der Militärjustiz, insbesondere über das rechtsbeugerische Wirken der Wehrmachtjustiz in den Jahren 1939 –1945 können also durchaus auch eine aktuelle Bedeutung gewinnen. Sie legen der Politik nahe, auf eine neue Militärgerichtsbarkeit zu verzichten und nicht der Versuchung zu erliegen, durch kriegsrechtliche Sondernormen den strafrechtlichen Schutz kritischer Soldaten und der Zivilbevölkerung zu verringern. Die Zuständigkeit für militärische Straftaten soll auch künftig bei den juristischen Instanzen der Zivilgesellschaft belassen werden. Hier ist nicht zuletzt die politische Wachsamkeit einer kritischen Öffentlichkeit gefragt.


  
    
      
    


    |98|Jacqueline Roussety


    
      

    

  


  Der Politiker Hans K. Filbinger und der Soldat Walter Gröger Ein Essay


  Am 1. September 1939 begann um 4.45 Uhr mit dem Beschuss der vor Danzig gelegenen Halbinsel vom deutschen Schiff »Schleswig Holstein« aus der Zweite Weltkrieg. Nach sieben Tagen konnten die Verteidiger dem Angriff nicht mehr standhalten.


  Dieser Krieg endete mit mehr als 60 Millionen Todesopfern. In vielen Geschichtsbüchern, wissenschaftlichen Beiträgen und Vorträgen wirkt diese Zahl oft kalt und sachlich, baut eine Mauer auf, hinter die man sich oft nicht zu blicken traut. Dabei stehen hinter jeder einzelnen Zahl ein Mensch, eine Familie, unendlich viel Trauer und Schmerz.


  Ich greife aus diesen 60 Millionen einen Namen, einen jungen Menschen heraus, der eine Geschichte hinter sich, aber keine Zukunft mehr vor sich hatte: Walter Gröger.


  Die Lebensläufe von Walter Gröger (1923–1945) und Dr. Hans Karl Filbinger (1913 – 2007) könnten nicht unterschiedlicher sein: Deren Begegnung im März 1945 zieht für den einen eine »politische Affäre« nach sich, für den anderen bedeutet sie einen frühen, aus heutiger Sicht ungerechten Tod. Diese am Ende diametral gegenläufigen Vitae stehen exemplarisch für ein System, das sich in der Zeit 1933–1945 hinter menschenunwürdigen Paragraphen eines Terrorstaates jahrelang behaupten konnte und das bis tief in die Geschichte der Bundesrepublik seine gesellschaftlichen Schatten wirft.


  Als der CDU-Politiker Dr. Hans Karl Filbinger im Jahr 1978 als Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg zurücktreten muss, steht er in den Augen der Nachkriegs- und heranwachsenden |99|Wohlstandsgeneration als politische Symbolfigur für die nicht hinreichend aufgearbeitete Nazivergangenheit. Ihnen gilt er als Repräsentant derjenigen Karrierejuristen, die auch noch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ihre im NS-Staat praktizierte Terrorjustiz rechtfertigen oder beschönigen, ohne jemals dafür zur Rechenschaft gezogen worden zu sein. Im Gegenteil: Sie bekamen post bellum eine zweite Chance, als Pfeiler und Wortführer dem demokratischen Deutschland an den höchsten Stellen zu dienen, und galten als die Stützen der neuen Gesellschaft.


  Folgende Frage gilt es hier nun – aus politischer, gesellschaftlicher und kultureller Sicht – zu erörtern: Was hat letztlich zu diesem Skandal geführt, der zum Sturz eines der einflussreichsten Männer der Bundesrepublik Deutschland führte?


  Der Dramatiker Rolf Hochhuth veröffentlicht 1978 in der Wochenzeitung »Die Zeit« einen Vorabdruck aus seiner Novelle »Eine Liebe in Deutschland«, die während des Zweiten Weltkrieges spielt. Bei seinen Recherchen macht er Entdeckungen, die auf viele schockierend wirken. Zugleich beschreibt der Dramatiker die Schwierigkeiten bei seinen Nachforschungen und berichtet über die Vergangenheit Filbingers, die er beim Durchforsten alter Dokumente aus dem Krieg entdeckt hat. Letztendlich führt seine Veröffentlichung zum Eklat und zu einem monatelangen Streit, der Dr. Filbingers juristische und politische Karriere in relativ kurzer Zeit beendet.


  Im Fokus der Betrachtung Hochhuths steht vorerst der Obergefreite Kurt Petzold, den der Marinerichter Filbinger am 29. Mai 1945, der sich zu der Zeit selbst in britischer Gefangenschaft befand, mit Unrechtsgesetzen juristisch verfolgte und wegen »Wehrkraftzersetzung« verurteilte. Durch ein sogenanntes »Feldurteil« wird der Obergefreite zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt, weil der Angeklagte ein hohes Maß von Gesinnungsverfall gezeigt habe.


  Dieser bis dahin unbekannte Straftatbestand ist erst im Rahmen der »Kriegssonderstrafrechtsverordnung« im Jahre 1938 eingeführt und mit Beginn des Polenfeldzuges 1939 in Kraft gesetzt worden. Mit diesem Gesetz versucht die Wehrmacht, |100|ihren Soldaten und Matrosen jegliche Möglichkeit der Auflehnung zu nehmen, sie bewusst einzuschüchtern und von »wehrzersetzenden« Tätigkeiten abzuhalten.


  Kurt Petzold hat am 10. Mai 1945 einen Befehl mit den Worten verweigert: Die Zeiten sind jetzt vorbei. Ich bin ein freier Mann. Ihr habt jetzt ausgeschissen. Ihr Nazihunde. Ihr seid schuld an diesem Krieg. Ich werde bei den Engländern schon sagen, was ihr für Nazihunde seid, dann kommt meine Zeit …


  Adolf Hitler hat sich zu dem Zeitpunkt bereits selbst gerichtet. Die Kapitulation der Wehrmacht ist seit dem 7. beziehungsweise 9. Mai des Jahres amtlich. Filbinger rühmt indes noch immer staatstragend unseren geliebten Führer, der das Vaterland wieder hochgebracht hat.


  


  Rolf Hochhuth glaubt, dass ebendieser Marinerichter Filbinger nur dank des Schweigens »der Anderen« noch 1978 auf freiem Fuß ist. Diese »Anderen« waren mit ihm bekannt, waren teilweise selbst Teil des Nazisystems, führten damals wie eben auch 1978 gehorsam Befehle aus oder gaben selbst welche und werden durch bekannte Politiker vor der Aufdeckung ihrer eigenen Vergangenheit geschützt.


  »Autoren müssen das schlechte Gewissen ihrer Nation artikulieren, weil die Politiker ein so gutes haben.«Im Sinne dieses Zitats von 1965 sieht sich der Dramatiker nun erneut verpflichtet, die Nation u. a. von Filbingers Vergangenheit in Kenntnis zu setzen.


  Filbinger verklagt Hochhuth und »Die Zeit« auf Unterlassung. Der Schriftsteller bemüht sich mit Hilfe der Wochenzeitung und des Nachrichtenmagazins »Der Spiegel« um weitere Informationen. Im Rahmen dieser Recherche taucht ein neuer Name auf: Walter Gröger.


  Hier folgt nun ein kleiner Schwenk in die DDR. Fast zeitgleich, im Juni 1978, bekommt die Schwester von Walter Gröger unerwarteten Besuch in der Klinik in Kollwitz bei Cottbus. Sie steht kurz vor einer Operation, als eine Krankenschwester ihr ausrichtet, dass seltsamer Besuch sie im Besucherzimmer erwarte: Zwei Männer in schwarzen Ledermänteln säßen dort. |101|Auf dem Weg dorthin überlegt Grögers Schwester, ob sie es mit der Stasi zu tun bekommen hat.


  Es dauert eine Weile, bis sie begreift, dass diese Herren nicht von der Stasi sind, sondern aus dem Westen. Sie stellen sich als Mitarbeiter des Verlages »Volk und Wissen« aus Berlin vor. Sie seien auf Bitten des Schriftstellers Hochhuth aktiv geworden, weil dieser Dokumente zum Fall Walter Gröger entdeckt habe.


  Das Gesetz der Bundesrepublik Deutschland sieht vor, dass die Angehörigen ihre Erlaubnis erteilen müssen, um die Akten der Öffentlichkeit preiszugeben. In diesem Moment erfährt die Frau, dreißig Jahre später, die genauen Umstände des Todes ihres Bruders. Als sie nach einem Foto ihres verstorbenen Bruders gefragt wird, zieht sie eines aus ihrem Portemonnaie hervor. Während die Männer mit der Schwester reden, sind andere vom Verlag des »Spiegel« bei ihrem Ehemann, der ein Foto herausholt und weitergibt, das dann durch alle Medien gereicht wird.


  Plötzlich erlangt Walter Gröger tragische Berühmtheit: Sein Bild taucht in den Nachrichten auf. Beide Männer, Walter Gröger und Karl Filbinger, repräsentieren dreißig Jahre nach Kriegsende die jeweils andere Seite der ehemaligen Nazidiktatur, stehen in binärem Kontrast zueinander, wie es aus menschlicher Sicht erschütternder nicht sein kann. Im Kern ist dies nichts Ungewöhnliches: Schicksale der politischen Verfolgung, Unterdrückung, Verurteilung und massenweisen Tötungen treffen über 30 Jahre später auf diejenigen, die dafür verantwortlich zeichnen.


  Auf der einen Seite steht der Marinerichter Hans Karl Filbinger als eine der Systemstützen; auf der anderen Seite der einfache Matrose Walter Gröger als Betrogener, als ein Opfer der Willkürjustiz. Walter Gröger steht stellvertretend für seine Generation als einer von Millionen, der während des Nationalsozialismus in ein rigides System hineinwächst und am Ende als »unrühmlicher Fahnenflüchtling« mit dem Leben bezahlen muss.


  Ministerpräsident Filbinger verteidigt seine verhängnisvolle Tätigkeit als NS-Marinerichter mit dem Satz: Was damals Recht |102|war, kann heute nicht Unrecht sein! Damit löst er einen der bis dato größten politischen Skandale in der Geschichte der Bundesrepublik aus. Mehr als fünf Monate lang ist die deutsche Öffentlichkeit durch die Affäre Filbinger/Gröger geradezu elektrisiert. Kurz nachdem die Aktionen der RAF die deutsche Gesellschaft gespalten haben, gibt es wieder ein Pro und Contra zwischen Linken und Rechten.


  Nicht nur die Vergangenheit des uneinsichtigen Politikers, sondern auch das Schicksal Walter Grögers und seiner Familie wird ans Licht der Öffentlichkeit getragen, sie hinterlassen Spuren, die nie wieder verwischt werden können.


  Walter Gröger steht in diesem Zusammenhang auch stellvertretend für insgesamt 16 000 wegen Desertion verurteilte Wehrmachtsoldaten (davon etwa 10 000 vollstreckt), verhängt von deutschen Richtern gegen junge Männer, die sich sicherlich in verzweifelter Lage großteils gegen diesen aussichtslosen Krieg entschieden haben.


  Deserteure verdienen nichts anderes, lautete Hitlers Vorgabe. Dieses Statement verdeutlicht umso mehr, dass der Soldat Hitlers Ansicht nach sterben kann, der Deserteur aber sterben muss.


  Heute werden insgesamt 150 000 Strafakten und Urteilsabschriften der ehemaligen Wehrmachtsgerichtsbarkeit im Freiburger Bundesarchiv-Militärarchiv aufbewahrt. Insbesondere in der Marine wurden Todesurteile ohne Mitwirkung eines Verteidigers gefällt, da die Nichtbeachtung der Verteidigerpflicht nicht dazu führte, dass ein Urteil rechtswidrig wurde. Auch die zu den Verfahren zugelassenen Anwälte hatten oft nicht die Möglichkeit, alle Rechtsmittel einzusetzen, um ein Urteil wieder aufzuheben oder ein Gnadengesuch zu erwirken.


  Warum ging gerade die Marine so hart und brutal gegen ihre Rekruten vor? Hier wirkte besonders das Trauma von 1917/18 noch nach. Im Oktober 1918 hatten in Wilhelmshaven die Matrosen gegen eine letzte Seeschlacht gestreikt: Sie verweigerten ihrem Kaiser den Dienst an der Waffe, da sie von der Notwendigkeit weiterer Kriegshandlungen nicht überzeugt waren, nachdem schon alle Fronten verloren waren. Noch immer |103|hoffte Kaiser Wilhelm II., mit seiner Hochseeflotte, in die er über Jahre Unmengen an Geld und Material investiert hatte, einen im Sinne der Geschichtsschreibung rühmlichen Abgang zu finden. Aber die meisten Matrosen verließen damals ihre Schiffe und gingen mit den Fabrikarbeitern auf die Straße, um das Ende des Krieges zu forcieren. Schließlich musste der Kaiser abdanken; in Berlin wurde die Republik ausgerufen. Die Matrosen und Unteroffiziere der deutschen Marine hatten also maßgeblich Anteil am Sturz des alten Systems gehabt.


  Ungehorsam wollte man diesmal, im nächsten deutschen Weltkrieg, mit harter Hand begegnen. Der Krieg sollte bis zum Letzten ausgefochten werden, notfalls mit allen Mitteln und darauf zugeschnittenen Gesetzen.


  Rückblende: Wer war Walter Gröger?


  Walter Gröger wird am 27. Juni 1922 in Mohrau, einem streng katholischen Dorf in Oberschlesien, geboren. Er wächst in einer behüteten Umgebung auf, bleibt der einzige Junge neben vier Schwestern. Während der Weimarer Zeit lebt hier jeder in dem idyllischen Dorf so, wie es seit jeher in der Dorfgemeinschaft Brauch war. Mit dem Machtwechsel 1933 zieht allerdings allmählich die nationalsozialistische Gesinnung ein, und das Dorf wird von immer mehr Braunhemden geprägt.


  Walters Mutter Anna, die sich innerlich gegen den von ihr so bezeichneten »braunen Sumpf« auflehnt und dies auch nach außen trägt, kommt schließlich an einen Punkt, an dem sie sich und vor allem ihre Kinder dem totalitären System nicht mehr entziehen kann. Um ihre Familie in dieser engen Dorfgemeinschaft zu schützen, sieht sie sich gezwungen zu schweigen.


  Kinder und Jugendliche werden vom Hitler-Regime ganz bewusst manipuliert und schamlos für die gesteckten Ziele missbraucht. Ein massenweiser Zulauf zu den Jungorganisationen der NSDAP ist zu verzeichnen, da es der Partei wie keiner anderen zuvor gelungen ist, die jungen Menschen für sich zu gewinnen. Im Mittelpunkt der Nazireden an die deutsche |104|Jugend steht die Einheit der Jugend. Es wird ein ausgeklügeltes Programm für Kinder und Jugendliche entworfen, um diese ab ihrem achten Lebensjahr in eine Gemeinschaft zu drängen, in der sie gedrillt, gleichgeschaltet und auf den Krieg vorbereitet werden. Jeder soll für den Rest seines Lebens kontrollierbar bleiben und nur noch Teil einer gut funktionierenden Masse sein. Diese gedrillte Vielzahl soll, so will es die NS-Ideologie, die Welt erobern und das Tausendjährige Reich verteidigen. Baldur von Schirach führt 1928–1932 den NS-Studentenbund, ist 1931–1940 Reichsjugendführer der NSDAP sowie ab 1933 Jugendführer des »Deutschen Reiches« und damit formelles Oberhaupt und zugleich ideelle Leitfigur aller NS-Jugendorganisationen.


  1943 sind 97 Prozent der Kinder und Jugendlichen in der Hitlerjugend (HJ) bzw. im Bund deutscher Mädel (BdM). Diese Zahlen zeigen, dass sich kaum eine Familie diesem System entziehen kann. Auch Anna Gröger, Walters Mutter, gerät unter diesen politisch-gesellschaftlichen Druck. Der Bürgermeister von Mohrau fungiert gleichzeitig als Ortsbauernführer, läuft mitunter sogar auf dem Feld in der braunen Uniform herum. Die Frauen gruppieren sich zur »Frauenschaft«; irgendwie scheint jeder dabei zu sein. Die Kinder werden von der Straße weggeholt, üben sich in verordneter Kameradschaft, ziehen gemeinsam in die Ferienlager, singen, musizieren – alles ähnelt äußerlich dem harmlosen Pfadfinderleben. Schönreden gehört zur obersten Bürgerpflicht. Die Kinder von Mohrau wachsen mit dieser Ideologie auf. Ab 1934 ist Walter Gröger im Jungvolk, erhält seine Uniform, später wird er Mitglied der HJ. Er ist wie so viele andere junge Männer nicht nur vom Boxsport und seinem Idol Max Schmeling berauscht, sondern auch vom aufkommenden Kriegsgefühl. Die Saat, die die NSDAP systematisch sät, geht auch bei ihm auf.


  Seit 1938 besitzen die Grögers als eine der ersten Familien in Mohrau ein Radio. Bekannte und Nachbarn treffen sich bei ihnen in der Wohnstube, heftige Diskussionen für und wider Hitler werden geführt. Selbst in dieser Phase versucht die Mutter noch, eine Distanz zum verhassten System zu halten.


  |105|Ihr einziger Verbündeter scheint jetzt der Dorfpfarrer zu sein, der jedem Braunhemd den Zutritt in seine Kirche verweigert. Doch der Pfarrer wird verschleppt und offiziell nach § 175 verurteilt wegen homosexueller Handlungen mit Minderjährigen. Bis dato hat sich keine Familie über diesen Pfarrer beschwert; er wird nie wieder gesehen. Anna Gröger ist sich indes sicher, dass der Widerstand hier durch Unrecht gebrochen werden soll. Der neue Pfarrer hält sich an die Vorgaben, teilt auch mit den Braunhemden die Hostien und predigt von der Kanzel vom Tausendjährigen Reich. Das muss in Annas Ohren mehr als bedrohlich klingen.


  Eines Tages steht Alfred Gröger, der Vater und Ehemann, mitten in der guten Stube, gekleidet in die braune Uniform. Walter und seine Schwestern erleben daraufhin den schlimmsten Ehekrach, den sie bisher anhören mussten. Anna verbrennt die Uniform im Hof – ein Vergehen, das sie ins KZ bringen kann. Sie versucht alles, um ihre Familie wachzurütteln, ihr immer wieder die Augen zu öffnen.


  Als auch Walter 1940 beschließt, sich freiwillig zum Militärdienst zu melden, weiß die Mutter, dass sie mit ihrer ablehnenden Haltung in der Familie allein bleiben wird. Sie spürt instinktiv die Gefahren, denen alle ihre Angehörigen ausgesetzt sind und die letztendlich viele ins Verderben stürzen werden. Sie tröstet sich damit, dass die Marine als relativ sicher gilt, im Gegensatz zum Heer einen guten Ruf genießt und weit weg von der Front zu sein scheint, an der tagtäglich gestorben wird. So rät sie ihrem einzigen Sohn zu dieser Alternative. 1940 meldet sich Walter Gröger bei der Marine. Fast zeitgleich wird sein Vater an die Ostfront geschickt.


  Und Hans K. Filbinger?


  Filbinger, am 16. 9. 1913 geboren, stammt aus einer großbürgerlichen Familie. Er ist ein Paradebeispiel des elitären, akademisch gebildeten Typus von Tätern, die dann im Auftrag des Naziregimes systematisch dessen Ideologie vertreten. In Freiburg ist |106|er von 1933 bis 1936 als Mitglied des SA-Studentensturms registriert und tritt ganz bewusst in brauner Uniform auf. Wir reden hier nicht von einem 8-jährigen »Pimpf«, der der HJ beitreten muss, sondern von einem erwachsenen Mann, der sehr wohl weiß, welche Gesinnung er vertritt.


  Dies bezeugt ein Artikel, den Filbinger 1935 in der Zeitschrift »Werkblätter« (Heft 5 – 6, April 1935) verfasste, herausgegeben vom ND-Älterenbund (ND = Neudeutschland). Hier umschreibt er das Nazirecht als beispielhaft und rühmt die Verbesserungen gegenüber der Weimarer Republik.


  Erst der Nationalsozialismus schuf die geistigen Voraussetzungen für einen wirksamen Neubau des deutschen Rechts und in der Tat sind die Arbeiten schon so weit fortgeschritten, daß das deutsche Volk in Bälde sein neues Strafgesetzbuch erhalten wird […]


  Das Verbrechen gegen den Staat ist darum kein Schlag gegen eine bürokratische Institution, sondern Angriff gegen den Bestand der Volksgemeinschaft, also schwerstes Verbrechen, das die Rechtsordnung überhaupt kennt […]


  Die Volksgemeinschaft ist nach nationalsozialistischer Auffassung in erster Linie Blutsgemeinschaft. Diese Blutsgemeinschaft muß rein erhalten und die rassisch wertvollen Bestandteile des deutschen Volkes planvoll vorwärtsentwickelt werden […]


  Schädlinge am Volksganzen jedoch, deren offenkundiger verbrecherischer Hang immer wieder strafbare Handlungen hervorrufen wird, werden unschädlich gemacht […]


  Es darf nicht vergessen werden, daß ein Gesetz nur dann Eingang beim Volk findet, wenn es durch lebendige Richterpersönlichkeiten gesprochen und verkörpert wird.


  1937 tritt Hans Karl Filbinger der NSDAP bei, 1940 meldet er sich – ebenfalls freiwillig – zur Marine. Am 21. März 1943 wird er zum Marinerichter im Dienstbereich des Marineoberstkriegsgerichtsrates für den Nordseebereich berufen. Zu der Zeit sind die U-Boote noch Hitlers sogenannte »Glanzstreitmacht«. Damit wird Filbingers Behauptung widerlegt, dass er erst am Ende des Krieges Marinerichter wurde. Im Nachhinein |107|hat er diese Ernennung als »Himmelfahrtskommando« bezeichnet, dem er sich nicht entziehen konnte. Zudem habe er sein Menschenmögliches getan, um Unrecht abzuwenden. Im Falle des Matrosen Walter Gröger scheint diese menschliche Seite nicht vorhanden gewesen zu sein.


  Ein Krieg – zwei Welten


  Nach drei Jahren bitterer Kriegserfahrungen, im Frühsommer 1943, lehnt sich der Matrose Walter Gröger gegen das Kriegstreiben auf, nutzt jede Gelegenheit, sich gegen die Härte des Militärs zu wehren. Er steht vor seiner ersten Vernehmung, bekommt Arrest und kann nur noch über zensierte Post mit seiner Familie kommunizieren. Einzig die hinausgeschmuggelten Briefe können die wahren Gefühle vieler desillusionierter Soldaten und Matrosen in den letzten Jahren des Krieges vermitteln, Briefe, die wie Hilfeschreie an die Nation klingen.


  Seinen einzigen Fronturlaub kann sich Walter nur mit Hilfe seiner Familie erschleichen. Eine der Schwestern setzt ein Schreiben auf, in dem sie erklärt, wie krank die Mutter sei. Dieser Brief wird Walter bei der Marine laut vorgelesen, sein Vorgesetzter hat darunter gesetzt: […] und daher erlauben wir ihnen, Ihre kranke Mutter zu besuchen! Heil Hitler. Walter Gröger kommt im Sommer 1943 nach Mohrau. Die anfängliche Kriegseuphorie ist gänzlich verflogen, die Familie erlebt einen traumatisierten jungen Mann, der über die miserablen Zustände bei der Marine berichtet. Wie Sklaven werden die Matrosen schikaniert, und insbesondere Walter wird permanent bestraft, weil er sich zur Wehr setzt. Das, was zuerst von allen Seiten wie eine wunderbare »Stulle« angepriesen wurde, schmeckt nun bitter nach Blut und Tod. Walter fragt sich, ob Männer, mit denen man eigentlich einen Krieg gewinnen will, dermaßen schikaniert werden müssen.


  Nachts schreckt er aus Träumen schweißgebadet auf: Er liegt mit seiner Flottille in der Stadt Wilhelmshaven, die unter extremen Luftangriffen leidet. Die Engländer überschütten die Stadt |108|mit Bomben. Walter muss mit ansehen, wie junge Burschen, noch halbe Kinder, die an der Flak stehen, wie lodernde Fackeln brennen und in ihrer Not schreiend von Häusern und Kaminmauern ins Wasser springen.


  Ähnliche Bilder bringt auch der Vater aus dem Krieg mit, dem Walter in diesem Urlaub zum letzten Mal begegnet. In seinen Alpträumen sind es Frauen und Kinder, die hilflos dem Bombenhagel ausgeliefert sind.


  Walter weiß schon, dass er auf die »Scharnhorst« geschickt wird – das große deutsche Kriegsschiff. Aus einem anfänglichen Jugendtraum ist ein Alptraum geworden.


  1943 erleben die Mutter und die Schwestern wieder ein Weihnachten ohne Vater und Bruder. Wie immer lädt Anna auch in diesem Jahr ihre Freunde und Nachbarn am 25. 12. zu ihrem Geburtstag ein. Aber die Feiergesellschaft sitzt wie gebannt fast nur vor dem »Volksempfänger«. Bei allen ist die Euphorie gewichen, die Spannung steigert sich von Nachricht zu Nachricht. Mittlerweile gibt es kaum eine Familie, in der nicht der Verlust eines Sohnes, Bruders oder Vaters zu beklagen ist.


  Am 26. 12. meldet der Reichssender den Verlust der »Scharnhorst«. Der große deutsche Traum, einfach untergegangen. Die »Scharnhorst« ist nach einem Gefecht mit den Sicherungsschiffen des alliierten Konvois JW 55 B im Eismeer versunken. Die Nachricht von einigen Überlebenden erfährt Anna Gröger allerdings nicht aus dem Radio, sondern von einer Nachbarin, deren Mann in der Wehrmacht einen hohen Rang bekleidet. Anna hat zu schweigen, muss die Beileidsbekundungen annehmen; innerlich hofft sie auf ein Wunder. Dieses Wechselbad der Gefühle ist kaum mit Worten zu beschreiben.


  Ein paar Tage später erhält die Familie jedoch die amtliche Todesnachricht mit Bild: Ein wogendes Meer, darauf ein schwimmender Kranz mit Hakenkreuz. Nun bricht die Mutter zusammen, schreit ihre Wut gegen das Regime heraus, muss dabei noch aufpassen, nicht von den Nachbarn denunziert zu werden.


  Im Februar 1944, als die Mutter sich ihrem Schicksal ergeben hat, trifft überraschend ein Brief von Walter aus dem Wehrmachtsgefängnis |109|ein. Er war nach einer durchzechten Weihnachtsfeier nicht auf sein Schiff zurückgekehrt. In einer Klause traf er auf die Norwegerin Marie Lindgren, die den deutschen Matrosen mit nach Hause nahm. Ihr Bruder arbeitete zu dieser Zeit aktiv als Fluchthelfer. Mit dessen Hilfe wollten Walter und andere Partisanen versuchen, nach Schweden zu kommen. Das Vorhaben misslang, weil Lindgrens Bruder verhaftet wurde, nun wollte Walter sich eigentlich bei seinem Kommando stellen. Eine Woche später kam die Gestapo zu Marie Lindgren und nahm beide fest.


  Walter hatte Glück im Unglück. Der Richter glaubte, in ihm einen guten Kern zu erkennen, sah ihn nicht als Deserteur. Er wurde zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt und auf die Festung Akershus bei Oslo verbracht. Marie Lindgren beschreibt ihren Richter als grausamen und menschenverachtenden Despoten. Sie wurde zu zwei Jahren KZ verurteilt, die sie zeit ihres Lebens weder körperlich noch psychisch verarbeitete. Dreißig Jahre lang wird sie nicht erfahren, was aus dem deutschen Matrosen geworden ist, dem sie eigentlich nur helfen wollte.


  Am 17. Juni 1944 hebt Generaladmiral Otto Schniewind das Zuchthausurteil gegen Gröger auf und fordert die Todesstrafe. Somit sind die Weichen gestellt für die Begegnung von Hans K. Filbinger und Walter Gröger. Zwischen August 1943 und November 1944 dient Filbinger beim Gericht des Admirals der norwegischen Polarküste. Für die Zeit, in der er an den verschiedenen Gerichten tätig war, ist ihm die Mitwirkung an 234 Verfahren nachzuweisen. Am Kriegsgeschehen ist er selbst nie aktiv beteiligt, befindet sich nie in Gefahr, muss nie um sein Leben bangen.


  Das zweite Verfahren findet am 16. Januar 1945 in Oslo statt. Als Vertreter der Anklage fungiert Marinestabsrichter H. K. Filbinger. Nun wird Gröger auftragsgemäß zum Tode verurteilt. Filbinger drängt zur Umsetzung und pressiert den Termin der Vollstreckung. So schickt er am 23. Januar 1945 den Untersuchungsbericht, die Stellungnahme und das Gnadengesuch des Verteidigers zur Bestätigung an das Gericht des Führers der Kampfgruppe, die allerdings mit dem Vermerk zurückkommen, |110|das Gericht sei bereits aufgelöst worden. Unverzüglich sendet er ein Fernschreiben an den Marinechefrichter mit der Bitte um Bestätigung des Urteils, sucht Wege und Mittel, dieses Urteil zu vollstrecken.


  Nachdem das Urteil bestätigt ist, setzt er die nächsten Schritte konsequent um. Er bestellt sich selbst zum Leitenden Offizier des Vollstreckungsverfahrens. In dieser Funktion beaufsichtigt er die Hinrichtung. Am 16. März 1945, knapp zwei Stunden nach Urteilsverkündung, wird der 22-jährige Walter Gröger um 16 Uhr in der norwegischen Festung Akershus von einem zehnköpfigen Exekutionskommando erschossen. Die drei Tage Spielraum, die normalerweise jedem Verurteilten zustehen, lässt Filbinger ungenutzt. Auch wird Grögers Verteidiger nicht informiert, der in diesem Moment vielleicht noch die einzigen menschlichen Worte an ihn hätte richten können. Nach der Vollstreckung ordnet Filbinger an, dass der Familie der wahre Todesgrund nicht mitzuteilen sei. Und all das keine acht Wochen vor der deutschen Kapitulation.


  Ich konnte mehr erreichen, wenn ich dort,

  wo nichts zu erreichen war, mitmachte.


  Mit diesem Satz versucht Filbinger später sein Handeln zu erklären. Juristen und Wissenschaftler stellten allerdings im Nachhinein fest, dass im Fall Gröger gar keine Fahnenflucht vorlag, sondern »nur« unerlaubtes Entfernen von der Truppe, was niemals zu einer Todesstrafe hätte führen dürfen. Genau diesen Punkt hätte Filbinger als Jurist erkennen können und müssen.


  Er hätte aufgrund der Aktenlage seine Bedenken gegen die Anklage äußern müssen. Der 1938 verfasste Standardkommentar »Zur Neugestaltung des Strafverfahrens der Wehrmacht« sieht nämlich vor, dass ein richterlicher Militärjustizbeamter, der eine Weisung oder Entscheidung nicht für rechtmäßig hält, seine Bedenken vorzutragen und sie in den Akten zu vermerken hat, wenn seine Vorstellung erfolglos bleibt. Der Gerichtsherr trägt dann allein die Verantwortung. In selbstständigem |111|Gehorsam sollten Wehrmachtrichter die Grundgedanken des Führer-Gesetzgebers anwenden, frei vom Gefühl der Paragraphenabhängigkeit.


  In einem Interview bestätigt Filbinger genau diesen Absatz. Wenn ich die Weisung für rechtswidrig gehalten hätte, hätte ich Bedenken anmelden müssen. Im Fall Walter Gröger sah er keine Aussicht, etwas zu ändern. Filbinger stützt sich darauf, dass er als Anklagevertreter weisungs- und befehlsmäßig gehandelt habe. Jahrelang versucht er mit der Aussage, er habe das damalige Recht weisungsfrei und korrekt angewendet, die Unterschiede zwischen dem nationalsozialistischen Unrechtsstaat und dem demokratischen Rechtsstaat tendenziell einzuebnen und wird dabei von vielen unterstützt, die sehr ähnlich denken.


  Fast zeitgleich zum Todesurteil und zur Hinrichtung von Walter Gröger muss Walters Mutter mit den vier Schwestern im Februar 1945 aus Mohrau ins Sudetengebirge fliehen. Sie verladen ihr Hab und Gut auf einen Holzkarren und ziehen von dannen. Bei allem Unglück hält sich bei ihnen die irrtümliche Freude darüber, dass Walter noch lebt. Die Mutter hofft, bald den Sohn und den Vater und Ehemann zu Hause zu haben. Nach Wochen kommen sie ins geplünderte Dorf zurück, hoffen immer wieder auf eine Nachricht von Walter.


  1946 kehrt der Vater zurück, er ist schwer an Tuberkulose erkrankt. 1947 muss die gesamte Familie nach Hoyerswerda ins Lager Elsterhorst umsiedeln. 1948 erreicht sie die Nachricht, dass ihr Sohn Walter in Norwegen gestorben sei, die Todesursache sei jedoch unbekannt.


  Mit der Enthüllung der Vergangenheit Hans Filbingers gerät 1978 das Schicksal Walter Grögers und seiner Familie an die Öffentlichkeit, die Familie ist unmittelbar vom Politskandal betroffen. Makaber daran ist, dass zwar die Journalisten reibungslos vom Westen in den Osten kommen, dass es aber Walter Grögers Schwester nicht rechtzeitig gelingt, mit ihrer alten Mutter Anna zu telefonieren, die inzwischen im Westen lebt.


  So erfährt Anna Gröger die ganze Geschichte, als sie um 20.00 Uhr den Fernseher anschaltet und in der Tagesschau das Foto ihres hingerichteten Sohnes erblickt. Genugtuung und |112|Verzweiflung wechseln sich bei den Hinterbliebenen Walter Grögers ab. Ein ungeahnter Medienrummel bricht über die Familie Gröger herein. Einige wollen nicht an die Öffentlichkeit, scheuen die Journalisten und die Befragungen. Natürlich geht es der interessierten Öffentlichkeit nie wirklich um die Familie Gröger und ihren Schmerz, sondern nur um den Täter, den Politiker, und seine in Gefahr geratene Macht.


  Die Familie muss auch lernen, mit der Diffamierung umzugehen, da die Unterstützer Filbingers behaupten, dass Walter Gröger ein Krimineller gewesen sei und die Todesstrafe verdient habe. Diese Aussage trifft Tausende von Familien in Deutschland, die alle noch einmal spüren müssen, wie ihre hingerichteten Söhne, Brüder und Väter als Deserteure und Verräter abgestempelt werden, obwohl sie sich nur gegen den damaligen Terrorstaat aufgelehnt haben. Und wir sprechen vom Jahr 1977, also über dreißig Jahre nach Kriegsende.


  Der Eklat um den ehemaligen Nazijuristen und den Matrosen erreicht die Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Rechtsanwalt aus den USA will der Mutter Anna Gröger helfen, auf rechtlichem Wege eine Wiedergutmachung zu erwirken. Doch die alte Frau lehnt ab, sie will mit dem Tod ihres Sohnes kein Geld erstreiten. Statt früher 230 DDR-Mark bekomme sie in Westdeutschland nun 700 Mark. Bisher konnte sie von dieser bescheidenen Summe leben, und niemand hat sich zuvor um ihre Vergangenheit als Vertriebene gekümmert. Die Mutter erleidet im Zuge des Medienrummels einen Herzinfarkt, an dessen Folgen sie 1981 stirbt.


  Unbußfertigkeit bis zum Tod


  Während des Gerichtsverfahrens gegen »Die Zeit« und den Dramatiker Rolf Hochhuth im Jahr 1978 werden Fälle bekannt, bei denen Filbinger nachweislich an vier Todesurteilen mitgewirkt hat, von denen er zwei selbst fällte. Er selbst bezeichnet diese allerdings als »Phantomurteile«: Die Soldaten hätten sich schon erfolgreich in andere Länder abgesetzt gehabt und hätten |113|somit gar nicht zur Verantwortung gezogen werden können. Filbinger hat noch drei Wochen vor der Kapitulation nach Nazirecht gehandelt. Er will sein Unrecht nicht einsehen. Wie andere Wehrmachtjuristen verteidigt er sich immer wieder mit der Behauptung, sie hätten das damalige Recht weisungsfrei und korrekt angewendet. Er betont immer wieder: Ich habe kein einziges Todesurteil selbst gefällt. Jahrelang kämpft er für seine politische Rehabilitierung: Ich habe kein schlechtes Gewissen. Im Gegenteil. Ich habe ein gutes Gewissen.


  Nach Meinung vieler, die ihr Recht mit Füßen getreten sehen, ist die Anfang der 50er-Jahre oft zitierte These der Kollektivschuld des gesamten deutschen Volkes eigentlich nur eine perfekte Vertuschungschance für die wahrhaft Schuldigen. Es ist in der Auseinandersetzung um Filbinger nie primär um seine Vergangenheit, sondern um sein Verhältnis zu seiner Vergangenheit in der Gegenwart gegangen. Am 7. August 1978 muss er vom Amt des Ministerpräsidenten zurücktreten. Nicht das schlechte Gewissen war ausschlaggebend, sondern die fehlende Gefolgschaft seiner Partei. Er ist nicht mehr das Leittier der baden-württembergischen CDU.


  


  Hans Karl Filbinger gehört zu jener großen Gruppe erfolgreicher Nationalsozialisten, die in der Bundesrepublik fast nahtlos wieder auf politisch wichtige Posten gelangen. In der Restaurationszeit der 1950er Jahre in Westdeutschland wird nicht nach damaligen Vergehen und Missbrauch gefragt, es herrscht das große Verdrängen, um den Aufbau des Wirtschaftswunderlandes nicht zu gefährden. In Teilen der Justiz und der konservativen politischen Elite des Landes wird noch per Ideologie versucht, die NS-Diktatur in einen Rechtsstaat umzudeuten. Dies korrespondiert mit Filbingers Äußerung, sein Unrecht nicht einsehen zu wollen. Es gibt keinen, der ihn zur Rechenschaft zieht. Er und viele mit ihm verwischen die Grenzen zwischen nationalsozialistischem Unrechtsstaat und demokratischem Rechtsstaat. Erst mit der Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 wird der Begriff der »nationalsozialistischen Gewaltherrschaft« von einem maßgeblichen |114|Politiker öffentlich artikuliert. Daraus folgt unmissverständlich die Abgrenzung zwischen der Nazidiktatur und dem demokratischen Rechtsstaat des Grundgesetzes mit seinem klaren Bekenntnis zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten.


  Filbinger ist einer von ungefähr 3000 Juristen, die vormals als Richter, Ankläger oder Rechtsberater in der Wehrmacht Dienst getan haben. Kein ehemaliger Nazirichter wurde je für seine Taten zur Rechenschaft gezogen, der im vorauseilenden Gehorsam die Todesstrafe verhängte. Auch nach dem Krieg ist kein Richter wegen eines Terrorurteils bestraft worden. Filbinger ist derjenige, der es nach Kriegsende am weitesteten gebracht hat. Er bleibt finanziell und sozial abgesichert, im Gegensatz zu all den Familien, die ihre Angehörigen durch den Krieg oder diktatorische Willkür verloren haben. Trotz seines Rücktrittes bezieht er bis zu seinem Tod eine üppgie Pension.


  


  Fast zeitgleich mit Filbingers Rücktritt wird der Familie Gröger ein Einschreiben aus Norwegen zugestellt. Marie Lindgren hat genau wie Walters Mutter und Schwestern erst jetzt von seinem Tod und den genauen Umständen erfahren. Sie bietet an, ihnen ihre Geschichte mit dem Sohn bzw. Bruder zu erzählen. Reporter organisieren ein Treffen der Frauen.


  So plötzlich wie der ganze Rummel über die Familie Gröger hereingebrochen ist, so plötzlich wird es auch wieder still um sie. Zurück bleiben verstörte, irritierte und in ihren Gefühlen verletzte Angehörige. Die Ruhe vor dem Rummel kehrt zwar wieder ein, und doch ist alles anders geworden. Die Schwestern nehmen all ihren Mut zusammen, treten immer wieder bei wichtigen Anlässen öffentlich gegen Filbinger auf und versuchen über Jahre, die Geschichte ihres Bruders in Erinnerung zu rufen.


  Walter rief als Jugendlicher immer wieder aus: »Mensch, ich werde der Größte sein, einmal im Ring stehen, Mensch, was wäre das schön!« Walter konnte nie seine Träume verwirklichen. Er wurde nur 23 Jahre alt.


  


  Was damals Unrecht war, kann heute nicht Recht sein.


  
    
      
    


    |115|Peter Derleder


    
      

    

  


  Die Erzählung »Unruhige Nacht« von Albrecht Goes Ein Zeugnis aus der Kriegsgerichtsbarkeit während des Nationalsozialismus


  Der Dichter stammte aus dem schwäbischen evangelischen Pfarrhaus, aus Langenbeutingen im Hohenlohischen, Jahrgang 1908. Kindheit und Jugend waren nach dem frühen Tod der Mutter durch viele Ortswechsel geprägt. Er studierte Germanistik in Tübingen und Theologie in Berlin und wurde mit 22, also 1930, zum Pfarrer ordiniert. Seine erste Pfarrstelle erhielt er 1933. 1940 wurde er einberufen, zum Funker ausgebildet und dann im Osten als Kriegspfarrer eingesetzt, in Lazaretten und Gefängnissen. Seine erste große Erzählung »Unruhige Nacht« erschien 1950, als – in Thomas Manns Worten – der Blutgeruch über der in Deutschland während der NS-Zeit entstandenen Literatur hing. Seine Erzählung »Das Brandopfer« über die Judenverfolgung kam 1954 heraus. Vor ihrem Erscheinen gab Albrecht Goes seine Pfarrei auf und wurde freier Schriftsteller in Stuttgart, auch ein politischer, der die Wiederaufrüstung bekämpfte. Überwiegend war er Lyriker, mit stillen Gedichten in eher traditionellen Formen. In den 50er-Jahren, als er seine stärkste Wirkung erzielte, wurde er in den Schulen von den ehemaligen Nazilehrern weitgehend gemieden. Später fehlte ihm der Anschluss an die Forcierungen der Moderne und an die Postmoderne. Er ist 92 Jahre alt geworden und am 23. Februar 2000 gestorben, also vor zehn Jahren. Es ist heute, wo sich weltweite deutsche Militäreinsätze einbürgern, der richtige Zeitpunkt, seiner sich historisch verantwortlich fühlenden Erzählkunst zu gedenken und die Stille zu durchbrechen, die sich um ihn gelegt hat.


  In der Erzählung »Unruhige Nacht« erfährt man erst nach und nach etwas über den zum Tode verurteilten Fahnenflüchtigen |116|Fedor Baranowski. Der Kriegspfarrer ist es, dem wir an einem Oktobertag des Jahres 1942 auf einer kleinen Wanderung am Ufer des Bug in der besetzten Ukraine folgen, dem Ich-Erzähler. Er hat sonst die Kranken und die Sterbenden zu betreuen und muss sich in der Landschaft vor Partisanen in Acht nehmen. »Es ist Krieg, man darf nicht leben, wie man will. Aber sterben, wie man will, das darf man erst recht nicht«, heißt es, als ein Soldat nach einem Selbstmordversuch ins Lazarett eingeliefert wird. Nach der Rückkehr von der Wanderung erfährt der Kriegspfarrer, dass er für Abteilung III eingeteilt ist, fürs Kriegsgericht in Proskurow, ein paar Stunden entfernt. Auf der Fahrt dorthin reflektiert er über den Krieg. Bei einer Versetzung in eine andere Himmelsrichtung darf man nicht aussteigen, nicht einmal in der Heimatstadt, kann man höchstens aus dem Waggonfenster sehen, eventuell die eigene Terrasse. »Vielleicht hat man Glück und die Frau hängt Wäsche auf, dann sieht man ihr rotes Kleid und ihr schwarzes Haar.«


  In Proskurow erfährt der Kriegspfarrer, dass das Kriegsgerichtsurteil am nächsten Morgen vollstreckt werden soll. Der Verurteilte hat das Recht auf geistlichen Beistand. Der Kriegsgerichtsrat, in Reitstiefeln, überlässt dem Pfarrer immerhin die Akte zum Kennenlernen des Verurteilten. Das Grauen, das den Pfarrer vor den Nazis der Heeresbürokratie ergreift, mündet in den Satz für einen ihrer Protagonisten: »Es gibt Menschen, die es nicht geben darf.« Vom hinzukommenden General mit dem Trinkergesicht erfährt er, dass der eigentliche Kriegspfarrer wegen defätistischer Äußerungen bei einer Beerdigung abgelöst ist. Der Ersatzmann soll jetzt dafür sorgen, dass alles gutgeht.


  Ihm wird ein Zimmer im Wehrmachtheim zugeteilt. Er versucht den schwäbischen Dialekt des ihn einweisenden Soldaten tröstlich zu finden. Der Krieg ist nicht mehr zu gewinnen, die Quälereien des Soldatenalltags, die schlimmen Botschaften von daheim, der Mord an den Geisteskranken und die Judenpogrome sind das schreckliche Umfeld. Der Pfarrer möchte den Todeskandidaten noch am Abend kennenlernen, ohne dass dieser den wahren Grund erfährt. Er will ihm eine ruhige letzte Erdennacht lassen. Eine Kasernenstunde wird deswegen im |117|Gefängnis angesetzt. Der Pfarrer findet dabei unter den anderen Häftlingen den beiläufigen Ton im Gespräch mit Baranowski, Fedor, mit dem Vornamen Dostojewskis also, auf den das Peloton bei der vorgetäuschten zaristischen Exekution dann doch nicht schoss.


  Der Chef des Baubataillons, ein gebeugter Weltkriegsveteran, auch ein Pfarrer, ist von dem Naziprotagonisten als Führer des Erschießungskommandos eingeteilt. Er spricht mit dem Kriegspfarrer über das bessere Deutschland, Beethovens Musik, Fidelio. Wodurch unterscheiden sich die beiden von den Nazis, wo doch der eine trostreiche Worte als Plätzchen geben soll und der andere, nicht ganz so zuckerig, die Kugeln? Der Kriegspfarrer sagt dazu, eines Tages werde es mit dem Krieg und Hitler vorbei sein und dann werde man zur Stelle sein müssen, um ein inneres Bild von dieser Zeit zu geben. »Unsere Schuld aber ist, dass wir leben.« Der Mann vom Baubataillon wird am Morgen dann doch den Erschießungsbefehl geben.


  Zur Nachtzeit setzt sich der Kriegspfarrer an die Akte. Aber in seinem Zimmer muss noch zu guter Letzt ein anderer Schlafgast untergebracht werden, ein Hauptmann, für Stalingrad bestimmt, also zum Nimmerwiedersehen abgeordnet. Der bittet darum, auch seine Verlobte hereinschmuggeln zu dürfen, die in der Nähe als Krankenschwester Dienst tut. Während der Kriegspfarrer die Akte liest, liegt das Paar zusammen, vielleicht zum letzten Mal.


  Dann endlich wird der Todeskandidat Baranowski vorgestellt, das uneheliche Kind einer Kontoristin. Die Mutter heiratet später einen Textilhändler, heißt dann Frau Hoffmann und hat nur noch eine lose Verbindung mit dem Sohn. Regelmäßiger Schulbesuch findet nicht statt. Er arbeitet bei einem Altwarenhändler, wird bei Kriegsausbruch Soldat und erhält damit erstmals geordnete Verhältnisse einschließlich der Verpflegung. Baranowski wird zweimal verwundet, bekommt das Eiserne Kreuz zweiter Klasse, wird Obergefreiter. Nach einem Schuss in die Kniescheibe gelangt er ins militärische Hinterland, zu einer Bautruppe. Erstmals werden polnische und russische Sprachkenntnisse aus seinen Kinderjahren gefragt. Er wird Einkäufer |118|seiner Truppe und lernt in einem Dorf die Ukrainerin Ljuba kennen, eine junge Witwe mit Kind. Wenn er verlegt wird, schreibt er kleine Briefe an Ljuba, harmlose, aus denen sich aber die Truppenbewegungen erkennen lassen. Bei einer Razzia der SS werden diese Briefe gefunden, er kommt wegen Geheimnisverrats vor Gericht, erhält eine Gefängnisstrafe, die aber erst nach dem Krieg zu verbüßen ist. Stattdessen wird er sofort in eine Strafkompanie, ein sogenanntes Bewährungsbataillon, versetzt, das das Überleben unwahrscheinlich macht. Bei der Fahrt an die Front springt er aus dem fahrenden Zug, taucht unter, wird aber nach einigen Wochen bei einer Aktion gegen Partisanen gefasst. Der Tatbestand der Fahnenflucht ist eindeutig. Der Kriegspfarrer verschnürt die Akte wieder. »Wenn in zwei Stunden die Schüsse gefallen sind, dann fragt keine Menschenseele mehr nach der Sache dieses Mannes«, denkt er.


  Im Gefängnis soll es der Pfarrer dem Baranowski sagen. Es wird ein lakonischer Dialog. Wie wird es sein? Als Soldat wird er nicht den Strick, sondern die Kugel bekommen. Baranowski meint, dass es geschieht, weil er »auch einmal ein paar Wochen ein Mensch sein wollte«. Und dann wollte er dem langsamen Tod in der Strafkompanie entgehen. Der Pfarrer und der Gefangene haben noch eine Stunde Zeit. Sie schreiben einen Brief an Ljuba. Der Pfarrer kennt die kyrillischen Buchstaben, der Soldat diktiert. »Es sind Menschenworte«, versteht der Pfarrer. Der Soldat unterschreibt. Und später noch der Brief an Frau Hoffmann, die Mutter: »[…] muss Dir leider mitteilen, dass ich heute früh erschossen werde […] Der Herr Pastor wird Dir das Nähere schreiben […] Denke manchmal an Deinen Sohn.« Es entsteht ein Vertrauensverhältnis zum Pfarrer. Zum Abschied küsst der Todeskandidat den Pfarrer auf den Mund. Dieser verspricht, die Briefe in jedem Fall zu besorgen.


  Das Zeremoniell des Todes steht der Verurteilte gefasst durch. Vor der Erschießung wird dem Kriegspfarrer das Wort erteilt. Er sagt es dem Verurteilten ganz leise ins Ohr. Nachdem die Schüsse gefallen sind, lobt der Kriegsgerichtsrat den Pfarrer, dass er das tadellos hingekriegt habe. Der Pfarrer sagt mühsam, |119|es solle ihnen der Gerechtigkeit wegen nicht wohl sein. Der Kriegsgerichtsrat bietet ihm einen Schnaps an. Zur Vermeidung der Rückfahrt nimmt den Pfarrer ein Flieger, ein Widerstandsgeist, mit, den er kennt und mit dem ihn die Liebe zur Musik verbindet. Als der Flieger von der Exekution erfährt, sagt er: »Diese Bande. Na – alles aufs Konto.« Davon wird keiner mehr lebendig, meint der Pfarrer. Aber wenn der Hitler in den Tartarus fährt, machen die Geister Musik, sagt der Flieger, Gluck. Auf dem Rückflug im Oktobersturm denkt der Pfarrer über die Nazis nach: »Es ist ein weiter Weg, bis auch die Hasserfüllten verwandelt sind.«


  Albrecht Goes hätte diese Erzählung ohne eigene Kriegspfarrerpraxis nicht schreiben können. Seine Sprache ist einfach und authentisch. Landschaft, Personen und Geschehen fügen sich zusammen. Über den Ich-Erzähler erfährt man wenig, obwohl er die Hauptperson ist, des Dichters Alter Ego, wohl noch jung, aber mit großer Menschenkenntnis. Wenn man im Zug bei einer Versetzung an eine andere Front durch die Heimatstadt fährt und die eigene Frau auf der Terrasse vorbeifliegen sieht, dann gibt es wohl Heimat und Familie, auch für den Pfarrer. Die Hauptfigur bleibt aber ohne eigene Geschichte, weil durch sie nur das Funktionieren des Kriegs verständlich werden soll.


  Auch die Gegner des Kriegs funktionieren, der Kriegspfarrer ist durch ein falsches Wort seines Vorgängers in die Rolle des Seelsorgers geraten und gewährleistet – objektiv gesehen – eine reibungslose Exekution, paradoxerweise durch die von ihm dem Todeskandidaten angebotene und von diesem auch in Anspruch genommene Mitmenschlichkeit. Der den Erschießungsbefehl gibt, ein Theologe, ist von den Nazis sogar bewusst in der Mordmaschinerie zum Täter auserkoren. Der Hauptmann, der nach Stalingrad muss, trägt den Namen einer Familie, den man aus der deutschen Romantik kennt, Brentano. Und auch der Widerstandsgeist, der Flieger, der einen Fliegerhorst leitet, kann nichts Gegenwärtiges bewirken, sondern nur auf die große Abrechnung, aufs Konto, setzen.


  Die Botschaft formuliert das Opfer selbst: Wer auch einmal |120|Mensch sein will, muss in diesem Krieg untergehen. Für Fedor Baranowski, der Name signalisiert schon die Stellung zwischen den Kulturen, tritt das Exekutionskommando nicht zum Schein an wie bei Fedor Dostojewski. Er kommt von unten, unehelich, ohne sicheren Familienrückhalt, steigt als Soldat erst einmal in die Ordnung des Heeres auf, wird Obergefreiter, ist tapfer und wird nach einer Verwundung im Hinterland zu jemand, der etwas gilt und auch die Liebe einer Ukrainerin und ihres Kindes gewinnen kann. Es ist wenig, was man über ihn erfährt, aus seiner Akte, psychologisch ist nichts vermittelt, was den Kuss auf den Mund des Kriegspfarrers in der Stunde der Todesnot vorbereitet.


  Die Verurteilung wegen Geheimnisverrats durch Briefe erscheint äußerst fragwürdig und anfechtbar. Das Weglaufen aus der Strafkompanie ist aber nicht nur unerlaubte Entfernung von der Truppe, in der Absicht, sich zeitweilig dem Kriegsdienst zu entziehen, sondern nach dem Militärstrafgesetzbuch Fahnenflucht, das heißt mit der Absicht dauernder Entfernung. Die Subsumtion unter den Tatbestand der Fahnenflucht durch das Kriegsgericht war auch ohne Filbinger’schen Übereifer korrekt. Die Rechtsfolge, die Todesstrafe, die für den Überläufer vorgesehen war, war jedoch nicht zwingend, da Baranowskis Verbindung mit den Partisanen nicht geklärt war. In jedem Fall hat Fedor Baranowski den Krieg und sein Schicksal, wie seine Worte an den Pfarrer zeigen, mit dessen Hilfe verarbeitet. Er ist der Einzige, der seine Würde uneingeschränkt wahrt, die Theologen inbegriffen.


  Die Kriegssituation wird knapp skizziert. Noch ist es nicht der Winter 1943 nach Stalingrad, der absolute Tiefpunkt der deutschen Geschichte, durch Kempowskis Briefsammlung »Echolot« dokumentiert. Aber die Lage ist schon jetzt verzweifelt. An der Ostfront wartet der Tod. Es regieren die Menschen, die es nicht geben dürfte. Bruder Eichmann, das war die Formel Heinar Kipphardts vom ewigen Versager, der zur Leitung der NS-Holocaust-Industrie aufsteigt, das Dunkle bezeichnend, das in allen Menschen lauert. Ein Mensch, den es nicht geben dürfte, ist die antizipierte Antwort von Albrecht Goes. Davon |121|gibt es in der Erzählung des Menschenfreundes Goes überraschend wenige. Und der schlimmste von ihnen ist seinerseits ein abgebrochener Theologe, dem erst die Nazis Bedeutung gegeben haben.


  Wie es weitergehen wird, dafür gibt es die Stichworte zu den geschichtlichen Alternativen. Der Ich-Erzähler macht sich Gedanken darüber, wie nach dem durch Zoten und Kot geprägten Kriegsgeschwätz überhaupt langfristig eine Enkulturierung der Soldateska gelingen soll. Was wird sein, wenn Hitler in den Tartarus fährt? Der widerständige Flieger verweist auf Glucks »Orpheus und Eurydike«, wo im zweiten Akt der Chor der Dämonen am Eingang des Tartarus wartet, des Unterweltteils, wo die Strafen vollzogen werden an Tantalos, Sisyphos und Tityos, der Flieger denkt zusätzlich an Hitler, Goebbels und Himmler, die aber eigentlich keinen Platz neben Sisyphos verdienen. Der Ich-Erzähler selbst beschwört oft die deutsche Kultur, Beethoven, Brentano, Goethe. Aber der Faschismus, der nur ein einziges Mal beim Namen genannt wird, lässt ein schwerstgeschädigtes Deutschland zurück.


  Die Schuldfrage wird berührt. Wir wollen überleben, um von all dem Schrecken zu berichten, sagen sich die Theologen. »Unsere Schuld ist, dass wir leben«, das klingt nach der Erbsünde, ist aber nur auf das Funktionieren im nationalsozialistischen Krieg zu beziehen. Es geht jeweils um individuelle Schuld. Wie der historische Verarbeitungsprozess sein wird? Wir wissen es inzwischen. Primär waren das Vergessen und Verdrängen, gegen die beide Goes angeschrieben hat. Eine Abrechnung war auf dieser Basis ausgeschlossen. Was die Alliierten nicht erledigt haben, hat die Bundesrepublik zuerst gar nicht und dann fragmentarisch und zu spät aufgegriffen. Die Hasserfüllten umzuwandeln, diese Idee des Kriegspfarrers schloss die Integration der NS-Belasteten ein. Äußerlich fuhren diese dann von einem Tag zum anderen aus den Nazihemden und waren plötzlich als Demokraten verkleidet. Die innere Umkehr, an die Goes dachte, konnte das nicht sein. Erst 68 bestand darauf.


  Die Erzählung »Unruhige Nacht«, heute bis ins Reclam-Heft |122|hinein kanonisiert, lässt sich mit ihren über 60 Seiten nicht auf einmal vorlesen. Sie erhält auch keine heroische narrative Wendung, wie wir sie aus der Exilliteratur kennen. Sie thematisiert Menschlichkeit in einer unmenschlichen Kriegswelt. Sie beschönigt die Verstrickungen nicht und hat einen dokumentarischen Kern. Obwohl Albrecht Goes Pfarrer war und nach dem Krieg auch wieder eine Pfarrei erhielt, ist seine Erzählung Heinrich Böll mit seinen Kriegserzählungen näher als denjenigen, die in den 50er-Jahren als christliche Dichter gefragt waren, von Gertrud von le Fort bis zu Reinhold Schneider, die die Geschichte mit metaphysischer Aufladung entschärften.


  Als fast 80-Jähriger hat Albrecht Goes die Entstehung und die Wirkungsgeschichte der Erzählung rekapituliert. Eine stürmische Herbstnacht in einem schwäbischen Dorf weckte das Fieber der Erinnerung an Proskurow. Er machte sich in gewohnter Umständlichkeit ans Werk, das Wochen und Monate dauerte. Ein Becher Wahrheit sollte es sein, in zehn kleine Kapitel gegliedert. Verlag und Lektor waren dann schneller. Ein französischer Übersetzer, der Germanist Pierre Bertaux, Freund des Autors, aber auch Politiker und Geheimdienstler, strich den letzten Abschnitt und zog den Titel »Jusqu’à l’aube« vor, »Bis zum Morgengrauen«, was nicht wirklich besser ist, auch nicht im Französischen, wo Streichung und geänderter Titel bis heute aber so geblieben sind.


  In Deutschland und in Frankreich fand sich die größte Leserschaft, sonst gab es eher Einzelleser. Der DDR-Zensor verfügte nur geringfügige Streichungen. Thomas Mann, Primo Levi, Hermann Hesse, Carl Zuckmayer und André François-Poncet beglückwünschten den Dichter. Den Verfilmungsvorschlägen widerstand er zunächst. Aber dann wurde doch ein Film gedreht, Regisseur war Falk Harnack, selbst ein Widerstandskämpfer. Der Film war streng, unerbittlich und ohne Konzessionen, wie der Autor selbst einräumte. In einer Schatulle verwahrte Albrecht Goes die Leserbriefe aus zwanzig Jahren, wo ihm Lämmer und Wölfe schrieben. Es ist wenig, was aus der Literatur vom Anfang der 50er-Jahre Bestand hat wie diese Erzählung. Sie kann auch für die Richtigkeit der heutigen historischen |123|Forschung ein Maßstab sein. Nachdem der Eintritt in entfernte Weltkonflikte für das demokratische Deutschland Normalität geworden ist, sollte der menschenfeindliche Kontext des Krieges in unbegriffenen Regionen und Kulturen das fortdauernde Memento sein.


  


  |124|III. SELBSTRECHTFERTIGUNGEN UND FREISPRÜCHE IN EIGENER SACHE


  
    
      
    


    Claudia Bade


    
      

    

  


  »Als Hüter wahrer Disziplin …«

  Netzwerke ehemaliger Wehrmachtjuristen und ihre Geschichtspolitik


  Der Oberstrichter a. D. Dr. Artur Neumann trug am 8. Mai 1954 im Haus der Marburger Sängerschaft »Fridericiana« ein Gedicht vor, das der ehemalige Oberfeldrichter d. R. Willy Vogt aus Lingen/Ems eigens für ein jährliches Treffen verfasst hatte. Bei dieser Veranstaltung mit ca. 240 Teilnehmern handelte es sich um ein Treffen ehemaliger Heeresrichter der Wehrmacht. In den Jahren zuvor hatte es bereits zwei solcher Treffen in Hannover gegeben, nun aber wurde die Zusammenkunft in die Stadt an der Lahn verlegt. Der Organisator, Verwaltungsgerichtsdirektor Hanns Dombrowski,1 hatte Vogt beauftragt, eine »vortreffliche Hymne« für das Wiedersehenstreffen zu dichten; vorgetragen wurde sie auf dem Kameradschaftsabend. Es handelte sich um Gebrauchslyrik im Stile von Studenten- oder Trinkliedern – am Ende des Gedichtes spielt der Autor auf das bekannte Trinklied »Die Wirtin an der Lahn« an. Oberfeldrichter Willy Vogt ließ in dem Gedicht vor allem Erinnerungen an die Kriegszeit Revue passieren, ging aber auch auf die Befindlichkeiten ehemaliger Wehrmachtjuristen im Nachkriegsdeutschland ein.


  
    Wer je dem Heer in der Justiz


    In Ehren diente, immer zieht’s


    Den urgewaltig und mit Schwung


    Zu Festen der Erinnerung!


    […]


    Konnt’s auch wie einst feudal nicht sein


    Mit freiem Wehrmachtreiseschein,


    Mit dem man durch Europa brauste


    |125|Und schnell mal nach Paris hinsauste,


    […]


    Gemeinsam denkt man alter Zeiten,


    Die wie im Traum vorübergleiten,


    An ernste Arbeit bei den Akten,


    Die oft im Vormarsch wir verpackten,


    Das Strafgesetzbuch in der Tasche


    Wenn’s gut ging mit der Cognacflasche,


    Zum Richten Tag und Nacht bereit,


    Bemüht um die Gerechtigkeit


    Wo immer es je nötig schien


    Als Hüter wahrer Disziplin.


    […]


    Und, von paar Stars mal abgesehen,


    Ist allen Unrecht nur geschehen.


    Zivil im Dienst meist degradiert


    Ist das Gehalt stark reduziert.


    Die ganze Mannschaft glatt a. D.,


    Die schöne Uniform passée,


    die Orden kümmerlich und triste


    Versteckt in der Zigarrenkiste,


    Soweit nicht plump die Herren Sieger


    Beklauten einen müden Krieger.


    Ist etwas dennoch, meine Lieben,


    Ganz unverlierbar uns geblieben:


    Der Geist, der uns geformt zum Werke


    Für deutsche Einheit, deutsche Stärke.2

  


  Angenommen, man hätte keinerlei Vorstellung davon, was Heeresrichter in der Zeit des Zweiten Weltkrieges und danach getan haben, und würde dieses Gedicht lesen – vielleicht käme man auf die Idee, dass sie sich trafen, um in Erinnerungen an die Tätigkeit als »Hüter wahrer Disziplin« zu schwelgen und unter Männern zu trinken. Weitere Motive könnten gewesen sein, Selbstmitleid über das Unrecht, das ihnen in der Nachkriegszeit vermeintlich widerfahren war, Trauer über den Verlust von Orden und Uniform sowie Ansprüche an die Zukunft |126|und den neuen Staat zu artikulieren. Um es vorwegzunehmen: So falsch wäre dieser Eindruck nicht. Zieht man allerdings weitere Quellen zur Analyse heran, ergibt sich ein differenzierteres Bild von den Verbindungen und sozialen Beziehungen zwischen ehemaligen Wehrmachtrichtern. Vor allem wird deutlicher, welchem Zweck die Treffen dienten: Die ehemaligen Wehrmachtrichter ließen es durchaus nicht nur bei den Erinnerungen an »bessere« Zeiten bewenden, sondern ihre Aktivitäten hatten auch geschichtspolitische Auswirkungen.


  Netzwerke und Kameradschaften spielten in den bürgerlichen und männerbündischen Kreisen, aus denen die Richter der Wehrmacht zumeist stammten, stets eine große Rolle, und zwar nicht erst seit 1945. Diese Netzwerke dienten seit der Kaiserzeit sowohl der Persönlichkeitsbildung als auch dem beruflichen Fortkommen. Während der Aspekt der Persönlichkeitsbildung naturgemäß eher im Zentrum der Jugendbewegung stand – und insbesondere der bündischen Jugendbewegung nach dem Ersten Weltkrieg3 –, waren Männerbünde vor allem seit der Militarisierung von Burschenschaften und Studentenverbindungen gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch Sprungbretter für den sozialen und ökonomischen Aufstieg und Eintrittskarte in die jeweilige lokale und reichsweite Elite.4


  In den mehr als 800 von mir durchgesehenen Personalakten ehemaliger Wehrmachtrichter werden Freundschaftskreise und Netzwerke, teilweise seit den Jugendtagen, ersichtlich: Je nach Jahrgang waren die nachmaligen Richter manchmal in derselben Jugendbewegung, derselben Studentenverbindung oder im selben Freikorps. Manche Wehrmachtrichter waren lange gemeinsam beim selben Divisionsgericht oder derselben übergeordneten Dienststelle tätig, d. h., sie hatten ähnliche Erfahrungen im Krieg gemacht. Und nun, in der Nachkriegszeit, trafen sie sich jährlich bei diesen Veteranentreffen. Da die in den Männerbünden geschlossenen Freundschaften und Verbindungen als Lebensbünde galten, sind diese Zusammenhänge für gruppenbiographische Untersuchungen nicht unwichtig.


  Sicher unterschieden sich die Netzwerke der Kriegsrichter nach 1945 nicht allzu sehr von denen anderer Soldaten, und so |127|passten die Treffen der ehemaligen Kriegsrichter durchaus in die Veteranenkultur der frühen Bundesrepublik. Da diese Männer aber nicht nur ehemalige Soldaten, sondern auch zeitgenössische Juristen waren, wirkten ihre Anliegen gleichsam doppelt in die Gegenwart hinein: Sowohl als ehemalige NS-Juristen als auch als ehemalige Wehrmachtangehörige suchten sie ihren Weg in der Bundesrepublik. Rechtfertigung des eigenen Verhaltens während des »Dritten Reichs« und Neuorientierung als Juristen in einem anderen politischen System griffen ineinander.


  Ich möchte hier thesenhaft drei Etappen der Geschichtspolitik vorstellen, wie sie sich unter anderem auf den Richtertreffen entwickelten und manifestierten. Diese Etappen waren eng miteinander verzahnt, und die Aktivitäten erfolgten mitunter zeitgleich. Letztlich bildeten die gescheiterte justizielle Aufarbeitung der gesamten NS-Justiz, die Selbstrechtfertigungen der ehemaligen Wehrmachtrichter sowie die schnell wieder beginnenden Nachkriegskarrieren von Wehrmachtjuristen in der Bundesrepublik das Fundament für die bekannte, jahrzehntelang verzerrte Historiographie über die Wehrmachtgerichtsbarkeit.5


  I. Selbstvergewisserung


  Die Richtertreffen fanden in der Regel getrennt nach der ehemaligen Zugehörigkeit zur jeweiligen Teilstreitkraft statt, d. h., die Heeresrichter trafen sich an einem Ort und die Marinerichter an einem anderen. Die Organisatoren der jeweiligen Treffen hatten natürlich Kontakt untereinander; es gab aber auch Kontakte unter den hauptsächlichen »Strippenziehern« der Geschichtspolitik. Das erste offizielle bundesweite Heeresrichtertreffen fand 1952 in Hannover mit 85 Teilnehmern statt, und zwar in den Räumen des Hotels »Luisenhof«. Der Organisator war der ehemalige Heeresgruppenrichter Hanns Dombrowski. Die Marinerichter und die Luftwaffenrichter veranstalteten beinahe zeitgleich ähnliche Treffen. Von nun an kamen die Heeresrichter mindestens 20 Jahre lang jährlich zusammen. |128|Dombrowski protokollierte die Wiedersehensfeiern und schickte die Protokolle als Rundbriefe an die Teilnehmer. Diese Briefe sowie andere Korrespondenzen von ihm sind als Nachlass in den Militärgeschichtlichen Sammlungen des Freiburger Militärarchivs erhalten. Dombrowski gab als Grund für die Treffen zum einen seinen Ehrgeiz an, aktuelle Adressenlisten der ehemaligen aktiven Heeresrichter anzulegen, zum anderen aber seinen Stolz, »einer in jeder Hinsicht anständigen und in ihrer Rechtsprechung vorbildlichen Gemeinschaft angehört zu haben«.6 Gewiss sei, so Dombrowski weiter, die Zeit in der Wehrmachtjustiz für die meisten die schönste Zeit des Lebens gewesen.


  Zum Programm gehörte also von Anbeginn die Selbstvergewisserung: Die Teilnehmer gedachten der Toten und Vermissten aus ihren Reihen sowie derer, die noch in Gefangenschaft waren. Dabei galten, zumindest in den frühen 1950er-Jahren, alle Alliierten als Feinde, bei denen ehemalige Kameraden oder allgemein Wehrmachtangehörige in Gefangenschaft waren. Immer wieder wurden Grußadressen von und an Erich von Manstein vorgetragen, den »hochverehrten Feldmarschall«. Manstein ließ zum Marburger Treffen im Jahr 1954 ausrichten: »Die deutschen Heeresrichter können stolz sein auf ihr lediglich vom Recht getragenes Handeln während des Zweiten Weltkrieges.«7 Ihre Arbeit sei durch dreierlei bestimmt worden: »dem Recht zu dienen ohne Ansehen der Person und ohne Rücksicht auf politische Wünsche; die Ehre des deutschen Heeres zu wahren durch eine Rechtsprechung, die der Aufrechterhaltung der Manneszucht diente und da eingriff, wo Verstöße gegen die Forderungen echten, anständigen Soldatentums vorlagen; auch bei der Härte des Krieges doch die Gebote der Menschlichkeit zu achten und menschliches Verständnis zu zeigen, da, wo eine abzuurteilende Tat eher einem vorübergehenden Versagen als bewusster Pflichtwidrigkeit oder unlauteren Motiven entsprungen war«8.


  Sowohl bei den Heeresrichtern als auch bei den Marinerichtern wurden die ersten Treffen zum Austausch von Adressen genutzt, zur Suche nach ehemaligen Kollegen sowie zur Sammlung |129|von Spenden für das Hilfswerk, das auch die Angehörigen von noch in Kriegsgefangenschaft befindlichen Richtern finanziell unterstützte. Zugleich wurden Nachrufe auf verstorbene Kollegen formuliert oder verlesen. In den Nachrufen wurde immer wieder die Rechtmäßigkeit und Aufrichtigkeit des Handelns der betrauerten Person betont.9 Ein besonderer Anlass für einen Nachruf über die Grenzen der ehemaligen Waffengattungen hinweg war der Tod des ehemaligen Chefs der Wehrmachtjustiz, Rudolf Lehmann. Lehmann war der einzige hochrangige Wehrmachtjurist, der in Nürnberg verurteilt worden war, er hatte 1954 in Marburg noch zu den alten Kollegen gesprochen. Beim Treffen im Herbst 1955 sprachen mehrere prominente hochrangige ehemalige Wehrmachtjuristen Nachrufe auf ihn.10


  Die Kameradschaft der Heeresrichter entwickelte sich nie zu einem eingetragenen Verein oder einem offiziellen Verband; es blieb bei einer losen privaten Zusammenkunft. Hanns Dombrowski legte Wert darauf, dass jeder Teilnehmer einen bestimmten Betrag abgab, um seine Auslagen zu erstatten. Dies ist als eine Art »versteckter« Mitgliedsbeitrag zu verstehen, da er in fast jedem Rundbrief die noch nicht entrichteten Beiträge anmahnte.


  Das Netzwerk der Marinerichter war ähnlich strukturiert. Der ehemalige Marinekriegsgerichtsrat Helmut Sieber11 hatte es aufgebaut, er besuchte regelmäßig die Heeresrichtertreffen und war im Verteiler von Dombrowski. In der Zeit zwischen den Veteranentreffen meldeten sich ehemalige Wehrmachtrichter bei Dombrowski bzw. auch bei Sieber und baten um Hilfe in verschiedenen Angelegenheiten. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Bitte um Unterstützung bei der Suche nach einer Anstellung im Justiz- oder Verwaltungsdienst sowie um Rechtsbeistand bei staatsanwaltlichen Ermittlungen. Jeder, der sich an die beiden Netzwerker wandte, versuchte natürlich, sich selbst in einem möglichst positiven Licht darzustellen.


  In den folgenden Jahren, besonders nach dem »Umzug« des Treffens nach Marburg 1954, stieg die Zahl der Teilnehmer, zudem wurden die Töne erheblich aggressiver und die Inhalte |130|stärker nach außen gerichtet. Daran hatten zunächst jene ehemaligen Wehrmachtrichter einen großen Anteil, die bereits vor 1945 höchste Positionen in der Wehrmachtjustiz innehatten, wie der ehemalige Chef der Luftwaffenjustiz Christian von Hammerstein, der frühere Generalrichter am RKG, Erich Lattmann, sowie selbst posthum Rudolf Lehmann.12 Außerdem hatten diese Entwicklung jene zu verantworten, die allein durch die Positionen, die sie in der Nachkriegszeit erlangt hatten, großen Einfluss besaßen und zu Wortführern wurden wie der spätere Vertreter des Amtes Blank Elmar Brandstetter und selbstverständlich der Marburger Rechtsprofessor und ehemalige Heeresrichter Erich Schwinge.13


  II. Rechtshilfe und Neuorientierung


  Die Netzwerke ehemaliger Wehrmachtrichter organisierten auch konkrete Rechtshilfe, wenn gegen einen der ihren ermittelt wurde. Dafür möchte ich hier ein prominentes Beispiel anführen. Der Vater des 1944 wegen »Wehrkraftzersetzung« hingerichteten Oberleutnants zur See Oskar Kusch zeigte Anfang 1946 alle Mitglieder des Bordgerichtes an, welches das Urteil gegen seinen Sohn gesprochen hatte. Die Anzeige richtete sich auch gegen den ehemaligen Marineoberstabsrichter Karl Hagemann wegen Mordes; die Ermittlungen zogen sich über mehrere Jahre hin. Oskar Kusch war Kommandeur auf einem U-Boot gewesen und im Januar 1944 vom Ersten Offizier angezeigt worden. Er habe häufig politische Vorträge gehalten und dabei eine gegen die deutsche Führung gerichtete Einstellung gezeigt. Bereits im Mai 1944 wurde Kusch aufgrund des von Hagemann gesprochenen Urteils hingerichtet.14 Der Prozess gegen Karl Hagemann fand erst im Mai 1949 statt; Anklage war allerdings nicht wegen Mordes erhoben worden, sondern wegen »Verbrechen gegen die Menschlichkeit«. Zweimal wurde Hagemann vom Schwurgericht beim Landgericht Kiel freigesprochen, jeweils mit geradezu haarsträubenden Begründungen. Hauptsächlich wurde argumentiert, dass für das Gericht |131|beim Todesurteil gegen Kusch allein militärische Erwägungen eine Rolle gespielt hätten und keine politischen. Nur im letzteren Fall hätte es zu einer Verurteilung Hagemanns nach KRG 10 kommen können, so das Kieler Gericht. Zumindest – so ist es in der Urteilsbegründung formuliert – seien keine ausreichenden Beweise dafür erbracht, dass »das Kriegsgericht sich bei der Beurteilung der Frage, ob ein minderschwerer Fall vorliege, von politischen Erwägungen hat leiten lassen. […] Es erscheint nicht unglaubhaft, dass sie in Kusch nicht den politischen Gegner, sondern vielmehr einen Offizier sahen, der in schwerster Weise gegen die Disziplin verstoßen hat.«15 Der Fall ging in Revision; sowohl die Kieler Staatsanwaltschaft als auch der Oberste Gerichtshof für die Britische Zone bemühten sich um eine differenzierte rechtliche Beurteilung. Doch das Verfahren wurde an dasselbe Kieler Gericht zurückverwiesen und endete ein Jahr später wiederum mit einem Freispruch. Diesmal wurde der Freispruch rechtskräftig, da der Oberstaatsanwalt eine neuerliche Revision für aussichtslos hielt.


  Der Marine-Netzwerker Helmut Sieber begann bereits im Juli 1946, die ehemaligen Kameraden über den Fortgang des Falles Hagemann zu informieren und Entlastungszeugen zu suchen. Es entspann sich eine intensive Korrespondenz zu diesem Fall, vor allem zwischen Hagemann und Sieber, aber auch zwischen Sieber und anderen ehemaligen Angehörigen der Kriegsmarine. Diese Korrespondenzen sind heute auch deshalb so aufschlussreich, weil sie ein deutliches Bild von der Einstellung und der Rechtsauffassung der Beteiligten wiedergeben, da jeder der Briefschreiber annahm, dass seine Äußerungen niemals an die Öffentlichkeit dringen würden.16 Im ersten der beiden Prozesse gegen Hagemann wurden allein 14 ehemalige Wehrmachtrichter und Gerichtsherren von der Verteidigung als Zeugen aufgeboten.17 Verteidiger war der ehemalige Marinerichter Bernhard Leverenz, der später mehr als zehn Jahre lang Justizminister in Schleswig-Holstein war. Sieber war im Übrigen, wie andere ehemalige Marinerichter, nicht von Hagemanns Richterspruch 1944 überzeugt, denn dieser war in seinem Urteil über die Forderung des Anklagevertreters hinausgegangen. In |132|einem Brief an Hagemann schrieb Sieber bereits Ende Juli 1946: »Über Ihre Urteilsbegründung kann man geteilter Meinung sein. Nach der vorzüglichen Beurteilung des Verurteilten musste man eigentlich erwarten, dass Sie die mildere Alternative ergriffen hätten.«18 Dennoch ist er wohl – und zu diesem Schluss kommt auch Heinrich Walle in seinem Buch über den Fall Oskar Kusch – der im Hintergrund wirkende Organisator der Verteidigung Hagemanns gewesen. Er entwickelte eine durchaus erfolgreiche Strategie, die vor allem dazu dienen sollte, dass der Fall Hagemann kein Präzedenzfall wurde. Die hierbei – wie bereits im Nürnberger OKW-Prozess gegen Rudolf Lehmann – erprobten Verteidigungsstrategien und Argumentationsketten wurden auch in weiteren Prozessen gegen Wehrmachtangehörige angewandt.


  Die Richternetzwerke hatten noch eine ganz anders gelagerte praktische Bedeutung, die sich in den unterschiedlich erfolgreichen Versuchen der ehemaligen Kollegen zeigte, Sieber oder Dombrowski um Unterstützung für eine berufliche Neu- oder Wiederorientierung zu bitten. So schrieb der ehemalige Marineoberkriegsgerichtsrat Heinz Kannengießer 1956 an Helmut Sieber, der zu diesem Zeitpunkt bereits als Oberregierungsrat beim Bundesdisziplinaranwalt in Frankfurt/M. seinen Dienst tat: »Aus den Berichten, die mir zugegangen sind, entnehme ich, dass die Bundeswehr eine eigene Gerichtsbarkeit in Disziplinarsachen, in kleinem Umfang auch in Strafsachen bekommen soll. Glauben Sie, dass ich Aussicht habe, dabei Verwendung zu finden?«19 Sieber mochte in diesem Fall nicht so recht helfen, denn er spekulierte selbst auf einen Posten bei den zukünftigen Militärgerichtskammern, wie aus einem darauf folgenden Brief von Sieber an Otto Kranzbühler deutlich wurde. Für den ehemaligen Marinerichter Horst Charlet hingegen, der 1953 aus der Sowjetunion heimkehrte – er war dort zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden –, verwendete sich Sieber in Bonn beim Bundesministerium für Arbeit. Charlet hatte die Absicht, beim zukünftigen Bundesversicherungsamt anzufangen, das zu der Zeit in Berlin eingerichtet werden sollte. Siebers Ansprechpartner im Ministerium für Arbeit war der Ministerialdirektor Dr. Petz, |133|der grundsätzlich zustimmte, sich für Charlet zu verwenden. Vorher fragte er jedoch vertraulich bei Sieber an, welcher Partei Charlet angehörte. Sieber wusste es nicht genau, antwortete Petz aber: »Sie können das auch in politischer Hinsicht unbedenklich tun, da Herr Charlet in seiner Grundauffassung eindeutig hinter der Bundesregierung und hinter der Politik der letzten Jahre steht. Seine Verwendung bei der Verwaltung Berlins hat, wie ich aus verschiedenen Äußerungen von ihm weiß, wiederholt zu Spannungen mit Kollegen und Referenten geführt, die der SPD angehören.«20 Hier wird also deutlich, auf welche Weise – und durchaus mit politischer Konnotation – Karrieren geschmiedet wurden.


  Ein weiterer Punkt der beruflichen Neuorientierung, der sowohl in den erwähnten »Bittbriefen« an die Organisatoren der Netzwerke als auch bei den Richtertreffen eine Rolle spielte, war eine Tätigkeit in einer neu zu bildenden europäischen und schließlich auch bundesdeutschen Armee. In dem eingangs zitierten Gedicht von Oberfeldrichter a. D. Willy Vogt heißt es:


  
    Im klugen Bonn der EVG


    Kommt man nur schleppend auf den Dreh,


    dass neuer Dienst nur wird der echte


    Im Schutz der wohlerworbnen Rechte.

  


  Gemeint sind hierbei die Bemühungen um eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG). Dieser Vertrag wurde 1952 – also noch vor Gründung der Bundeswehr – von Frankreich, Italien, der Bundesrepublik Deutschland und den Beneluxstaaten unterschrieben und sah die Bildung einer europäischen Armee vor. Viele ehemalige Wehrmachtrichter, die mit Generalrichter a. D. Otto Grünewald und Oberfeldrichter a. D. Elmar Brandstetter zwei Vertreter im EVG-Interimsausschuss in Paris besaßen, hofften, dass sie nun wieder »zum Zuge« kommen könnten, weil eine Armee natürlich eine Militärjustiz brauchte. Erst »im Schutz der wohlerworbnen Rechte« könnte die neue Armee auch eine effektive – also sinnvolle – Armee sein; so muss man wohl den Vers im Gedicht interpretieren. |134|Bereits auf dem zweiten Hannoveraner Heeresrichter-Treffen 1953 begrüßte Dombrowski Brandstetter und Grünewald mit den Worten: »Durch Ihre Anwesenheit, meine Herren, die Sie gewissermaßen eine lebende Brücke zwischen unserer alten Heeresjustiz und der zukünftigen Justiz der ›Europaarmee‹ bilden […], hat unser Wiedersehenstreffen erst den richtigen Inhalt, seine hervorragende Bedeutung erhalten.«21 Brandstetter trug anschließend vor, was aus seiner Sicht die zukünftige europäische Militärgerichtsbarkeit ausmachen würde. Die versammelten Herren dürften ihm nicht in allen Punkten zugestimmt haben, denn er schlug vor, die Institution des Gerichtsherrn abzuschaffen, außerdem sollten – anders als in der Wehrmachtjustiz – die Richter der Streitkräfte nicht heute als Richter und morgen als Ankläger tätig sein und künftig weder Offiziere noch Militärbeamte sein, sondern stattdessen in Zivil Recht sprechen.22 Brandstetter warb anschließend um Bewerbungen bzw. schriftliche Interessenbekundungen jüngerer Kollegen, und bereits ein Jahr später bedankte er sich auf dem Richtertreffen dafür, dass sich schon viele Interessenten bei ihm gemeldet hatten.


  Doch die EVG-Verträge wurden nie ratifiziert; die Bundesrepublik trat nach Gründung der Bundeswehr 1955 der NATO bei. Mit Ministerialdirigent Dr. Barth nahm auch der Chef der Rechtsabteilung des Amtes Blank an den Treffen teil, was Dombrowski – sicher nicht ganz zu Unrecht – als Anerkennung des Bundeskanzleramtes für »die saubere Rechtsprechung unserer früheren Heeresjustiz« wertete.23 Im Jahr 1955 informierte Otto Grünewald die versammelten Richter über die Pläne zur Gerichtsbarkeit in den neuen deutschen Streitkräften, sehr schnell erwies sich jedoch, dass die Bundeswehr über keine eigene Militärgerichtsbarkeit verfügen würde. Einzig der Bundesdisziplinarhof in München besaß einen Wehrdienstsenat; verhandelt wurden dort allerdings nur Disziplinarsachen, keine Strafsachen.24


  |135|III. Schuldentlastung


  Die Netzwerke von Dombrowski und Sieber, die sich zunächst eher als Kommunikationsnetzwerke zur Selbstvergewisserung darstellten, entwickelten sehr schnell eine eindeutig politische Stoßrichtung. Noch wesentlich eindeutiger in diese Richtung tendierten andere Strategien zur Durchsetzung geschichtspolitischer Interessen, von denen ich hier beispielhaft drei herausgreifen will.


  Das 1949 gegründete Institut für Besatzungsfragen war an der Universität Tübingen ansässig. Zunächst wurde dort ausschließlich die alliierte Besatzung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg untersucht, ab 1952 konzentrierte sich die Forschung auf die deutsche Besatzungspolitik während des Zweiten Weltkrieges. Das Institut sammelte unter anderem Rechtsvorschriften, die in den besetzten Gebieten während des Krieges erlassen worden waren, und Erfahrungsberichte ehemaliger Wehrmachtrichter. Die Materialien sollten von Doktoranden aufbereitet und ausgewertet werden. Zwischen 1954 und 1957 veröffentlichte das Institut eine Reihe mit wissenschaftlichen Studien zur deutschen Besatzungsgerichtsbarkeit in den besetzten Gebieten.25 Freilich blieb die letzte Kontrolle in der Hand der ehemaligen Wehrmachtrichter, denn der Oberstrichter a. D. Werner Hülle übernahm die Überarbeitung der Manuskripte.26 Der Marine-Netzwerker Sieber und Hanns Dombrowski ließen auf den jeweiligen Richtertreffen für das Anliegen des Instituts werben. Elmar Brandstetter sammelte für das Institut Stellungnahmen von mindestens zwei Dutzend ehemaligen Wehrmachtrichtern zur Gerichtsbarkeit im besetzten Frankreich. In einem vertraulichen Brief an Dombrowski aus dem Jahr 1954 plädiert er dafür, dass »jeder ehemalige Wehrrichter Erfahrungen zur Verfügung stellt, die er bei der Rechtsprechung in den besetzten Gebieten gemacht hat. Da ausländische Autoren das, was in ihren Augen deutsche Stellen belasten könnte, weitestgehend zusammen getragen haben, ist es vor allem wichtig, alles darzustellen, was von Gerechtigkeit und rechtsstaatlicher Gesinnung gegenüber dem besetzten Land oder Landeseinwohnern |136|zeugt.«27 Hier tritt die Intention deutlich zutage, die Veröffentlichungen des Instituts zur Schuldabwehr und damit zur Rechtfertigung der deutschen Besatzung zu nutzen.


  Die Geschichtspolitik verschiedener Veteranennetzwerke hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Politik und die Gesetzgebung. Artikel 131 des Grundgesetzes, der NS-belasteten Juristen die Rückkehr in den Justizdienst gestattete, und § 116 des Richtergesetzes, der es einige Jahre später ebendiesen belasteten Juristen ermöglichte, sich bei Beibehaltung ihrer Pensionsbezüge in den Ruhestand versetzen zu lassen, sind nur zwei prägnante Beispiele dafür. Wie stark diese Geschichtspolitik auch in die konkrete parlamentarische Tagespolitik hineinwirkte, zeigt eine Debatte im Hessischen Landtag vom 29. Juni 1960. Die Landesregierung hatte kurz zuvor eine Anzahl hessischer Richter und Staatsanwälte schriftlich um Auskunft darüber gebeten, ob sie in der Wehrmachtjustiz bei Todesurteilen mitgewirkt hatten und ob ihnen Einzelheiten über Verfahren bekannt seien, die mit einem Todesurteil geendet hatten. Dies löste eine Große Anfrage der FDP aus, über die im Wiesbadener Landtag diskutiert wurde.28 Sowohl der Fragebogen als auch diese Debatte veranlassten einige der einflussreicheren Ex-Wehrmachtrichter, sich mit einer Entschließung an den hessischen Ministerpräsidenten, die Justizminister der Länder sowie an den damaligen Bundesjustizminister zu wenden, um sich gegen die angeblichen Angriffe zur Wehr zu setzen. Als ein solcher Angriff wurde nämlich das Ansinnen der hessischen Landesregierung gewertet, da der Fragebogen als pauschales Vorgehen gegen die Wehrmachtjustiz als Ganzes betrachtet wurde. Besonders Ministerialdirektor a. D. Freiherr von Hammerstein tat sich dabei als Anwalt der gesamten Berufsgruppe hervor.


  Am beeindruckendsten an der Wiesbadener Landtagsdebatte war der emotional aufgeladene Schlagabtausch zwischen zwei ehemaligen NS-Verfolgten, dem FDP-Abgeordneten Heinz-Herbert Karry und der SPD-Abgeordneten Nora Platiel.29 Karry argumentierte ganz und gar formaljuristisch und behauptete, |137|allein die Frage nach den Todesurteilen würde bereits den gesamten Berufsstand auf nicht rechtsstaatliche Weise verunglimpfen und dies sei ein neuerliches Unrecht. Platiel zeigte sich erschüttert über Karrys Redeweise. Sie setzte sich über eine rein juristische Argumentation hinweg und fragte: »Scheint es nicht so, als ob das Unrecht der Nazis plötzlich ›Rechtshandlungen‹ gewesen wären? ›Unrecht‹ hat offenbar der Staat, der sich bemüht, ein wenig von dem, was geschehen ist, wieder gutzumachen.«30 Wie könne es denn ein Unrecht sein, wenn man ehemalige Kriegsrichter bitte, ihr Gewissen zu erforschen, ob vielleicht dort ein Ansatzpunkt vorhanden sei, der helfen könne, das [in der NS-Zeit; CB] verletzte Recht in etwa wieder herzustellen? Anschließend zeigte die Juristin und ehemalige Richterin Platiel den Kern des Problems auf: »Es ist eine moralische Frage, was wir mit der unbewältigten Vergangenheit tun, wie wir sie bewältigen wollen und ob wir sie bewältigen wollen.«31 Und sie schloss mit den Worten: »Ich möchte […], dass nur ein Bruchteil des Mitgefühls mit den heute vielleicht von ›Verfolgung‹ bedrohten Staatsanwälten, Richtern, Rechtsanwälten, das aus der Großen Anfrage spricht, den Opfern entgegengebracht worden wäre, die zu tausenden und Millionen zur Richtstätte geschleppt wurden, bei denen man nicht gefragt hat, ob Frauen, Kinder, Greise Unrecht erlitten, […] als manche Richter Todesurteile unterschrieben und nicht aufstanden gegen das Unrecht – unter Berufung auf das Rechtsgefühl.«32


  Ein weiteres Instrument zur Schuldentlastung war das bekannte Werk von Schweling/Schwinge mit dem Titel »Die deutsche Militärjustiz in der Zeit des Nationalsozialismus«, dessen Vorgeschichte hier vor allem interessieren soll.33 Der ehemalige Vorsitzende des Bundesgerichtshofs Hermann Weinkauff wurde 1962 vom Institut für Zeitgeschichte (IfZ) mit der Leitung eines Forschungsvorhabens zur Geschichte der Justiz im Nationalsozialismus betraut. Den Band über die Wehrmachtjustiz sollte der ehemalige Luftwaffenrichter Otto Peter Schweling abfassen. Verschiedene ehemalige Wehrmachtrichter beteiligten sich daran oder korrigierten Schwelings Manuskripte. Seit 1963 wurde auf den Marburger Heeresrichtertreffen immer wieder |138|zur Mitwirkung aufgerufen, und man diskutierte Teilergebnisse. Das Richternetzwerk hatte ja seit den Schriften des Tübinger Instituts für Besatzungsfragen Erfahrung mit dieser Art der Gemeinschaftsarbeit. Als das Manuskript vorlag, verweigerte das IfZ die Veröffentlichung, da verschiedene Gutachten dem Werk eine deutliche Apologetik vorwarfen. Nachdem Schweling 1975 gestorben war, publizierte Erich Schwinge den »fehlenden« Teil über die Wehrmachtjustiz kurzerhand ohne die Zustimmung des IfZ 1977.


  Damit erreichte die Strategie der Schuldentlastung einen vorläufigen Höhepunkt, die nun sowohl in der Militärgeschichtsschreibung als auch in der Öffentlichkeit insgesamt massiven Widerspruch hervorrief. Sehr aufschlussreich ist die Korrespondenz zu diesem Thema, die in Dombrowskis Nachlass überliefert ist, zumal Schwinge und andere später verbreiteten, dass im Grunde das IfZ schuld am Tod von Schweling sei. In Wirklichkeit wurde Schweling von Beginn an von den Heeresrichtern um Dombrowski und Erich Lattmann massiv angefeindet. Zum einen wurde ihm als Luftwaffenrichter schlicht die Fähigkeit abgesprochen, die Wehrmachtgerichtsbarkeit in Gänze überblicken zu können, zum anderen wurde ihm vorgeworfen, dass er sich diese Aufgabe unter den Nagel gerissen habe, einfach weil er ein enger Kollege von Weinkauff in Karlsruhe gewesen sei.34 Schweling setzte sich zur Wehr und erinnerte die Heeresrichter daran, dass von ihnen keiner die Aufgabe habe übernehmen wollen. Dies war 1962 und 1963 Gegenstand heftiger brieflicher Auseinandersetzungen und Intrigen, an denen sich vor allem Dombrowski, Lattmann und der Generalrichter a. D. Eduard Hoffmann beteiligten. Sie waren sich nicht einmal zu schade, Erpressungsversuche zu starten, um Schweling auszubooten. In Briefen von Lattmann an Dombrowski liest man: »Entscheidend ist allein, dass die Redigierung des zur Verfügung stehenden Materials einer aus unseren Reihen macht«35 und »Ich muss auf jeden Fall sicherstellen, dass mir nicht irgend jemand die Arbeiten der Heeresjustiz vermanscht.«36 Selbstverständlich wollten sie die Kontrolle über Schwelings Text und die Hoheit über die Geschichtsdeutung behalten. Nach jahrelangem |139|zähem Ringen untereinander, aber auch mit dem IfZ gelang dies allerdings dann nach Schwelings Tod erst Erich Schwinge dadurch, dass er das Buch quasi im Alleingang herausbrachte. Und so wurde aus der anfänglichen Selbstvergewisserung gewiss nicht zufällig eine Schuldentlastung. Oberfeldrichter Willy Vogt beschreibt den Sinn – oder auch den eingangs erwähnten »Geist« – dieser Kameradschaft in seinem Gedicht abschließend folgendermaßen:


  
    Sie binden uns, die Lebenden,


    Die sich in Freundschaft Gebenden,


    Sie schließen die Vergangnen ein,


    Die nicht mehr bei uns können sein,


    Und die, die schuldlos in der Tat


    Noch schmachten hinter Stacheldraht!


    […]


    Es lebe dieser Richterstand –


    Vereint jetzt durch ein festes Band


    Die Herzen und die Freundschaftshand!

  


  
    
      
    


    |140|Detlef Garbe


    
      

    

  


  Prof. Dr. Erich Schwinge. Der ehemalige Kommentator und Vollstrecker nationalsozialistischen Kriegsrechts als Apologet der Wehrmachtjustiz nach 1945


  Der Gesetzeskommentator des nationalsozialistischen Kriegsrechts und langjährige Dekan der Marburger Juristischen Fakultät Professor Erich Schwinge gilt nicht nur als einer der führenden Militärstrafrechtsexperten des »Dritten Reiches«, sondern er prägte nach 1945 jahrzehntelang das Bild der Wehrmachtjustiz als Verteidiger, Gutachter und Historiograph in eigener Sache, als politischer Lobbyist und einflussreicher Strippenzieher im Netzwerk der ehemaligen Kriegsrichter.


  Dabei war der 1903 geborene und 1931 zum Professor berufene Schwinge kein Parteijurist im klassischen Sinne. Vielmehr verteidigte er die herkömmliche Rechtsdogmatik gegen das völkische »neue Rechtsdenken«. So widersprach er im Interesse einer juristischen Bestandswahrung Staatssekretär Freisler und anderen NS-Rechtspolitikern.1 Entschieden lehnte er den von der »Kieler Schule« geforderten Bruch mit der klassischen Rechtslehre, die »Einheit von Strafrecht und völkischer Sittenordnung«2 und die Voranstellung des »Volksempfindens« vor der Gesetzesbindung ab.3 Auch waren seine Schriften weitgehend frei von antisemitischen Propagandaformeln.4 Doch verdeutlicht die Biographie Schwinges in besonderer Weise, dass auch konservative Rechtslehrer an der Planung und Durchführung von NS-Justizverbrechen aktiv beteiligt waren. Mit der von ihm in seiner »Rechtsgutslehre« propagierten Zweckorientierung des Rechts wies er dem Wehrrecht, dem er sich Mitte der 1930er-Jahre zuwandte, ausschließlich eine den militärischen Bedürfnissen und später den Kriegsnotwendigkeiten dienende Funktion zu. Als Kommentator erklärte er zum Leitgedanken und allgemeinen Schutzobjekt des Militärstrafgesetzbuches |141|die »Aufrechterhaltung der Mannszucht und damit Sicherung des inneren Zusammenhalts, der Schlagkraft und der Schlagfertigkeit der Truppe«.5 Gefordert war eine rigorose Abschreckungsjustiz, die sich am »Gemeinwohl« orientierte, Individualrechte negierte, keine Milde kannte, und ein Kriegsstrafrecht, das es ermöglichte, um der Aufrechterhaltung der militärischen Disziplin oder der »Sicherheit der Truppe« willen »in jedem Einzelfall […] bis zur Todesstrafe zu gehen«6, wie Schwinge nach Einführung der Strafschärfungsvorschrift des § 5 a in die Kriegssonderstrafrechtsverordnung im November 1939 hervorhob.


  Obwohl die völkischen Scharfmacher des neuen Rechtsdenkens Schwinges Lehre von der Orientierung an den Rechtsgütern als »rationalistisch« ablehnten, in ihr den verachteten Liberalismus und das »Gift der Aufklärungsideologie«7 zu erkennen meinten und sie für die Auslegung des nationalsozialistischen Strafrechts kurzerhand »als unzulänglich und unbrauchbar«8 erklärten, konnten sich seine Vorstellungen in der Wehrmachtjustiz weitgehend durchsetzen. Als junger Hochschullehrer in Marburg (ab 1936) und Wien (ab 1940) war Schwinge innerhalb weniger Jahre zum führenden Militärstrafrechtsexperten des »Dritten Reiches« aufgestiegen, der als Gesetzeskommentator großen Einfluss auf die Ausgestaltung des nationalsozialistischen Kriegsrechts nahm. Denn in diesem Bereich kam der Ausrichtung am Pflichtgedanken, dessen Vernachlässigung Schwinge vorgeworfen wurde,9 keine vorrangige Bedeutung zu. Schwinge forderte hingegen, dass die Wehrmachtjustiz sich ganz an den militärischen »Notwendigkeiten« zu orientieren habe, der Gedanke einer Wehrgemeinschaft verwische demgegenüber die Grenzen zwischen militärischen Führern, Unterführern und Mannschaften, bei Pflichtenkollisionen gelte »als eisernes, unverrückbares Gebot der Satz: ›Mannszucht geht vor Kameradschaft‹«.10 An diesen obersten Leitgedanken habe sich die Wehrmachtjustiz zu orientieren: »Wenn die Erhaltung und Festigung der Mannszucht das oberste Ziel aller Normen des MStGB ist, so müssen naturnotwendig spezialpräventive Erwägungen zugunsten generalpräventiver |142|Zwecksetzungen zurücktreten. […] Im Wehrstrafrecht kommt notwendig der Abschreckung (des Täters und anderer) besondere Bedeutung zu.«11


  Wo die Steigerung der militärischen Schlagkraft in den Mittelpunkt rückte, es auf Außenwirkung und Erfolg ankam, war Schwinges Ansatz für das Regime letztlich funktionaler als die Ausrichtung an »ganzheitlichen« Werten wie Pflicht, Treue und Kameradschaft. In zahlreichen Fällen unterbreitete der nationalkonservative Jurist dem nationalsozialistischen Gesetzgeber Gesetzesvorschläge, die eine Verschärfung des geltenden Militärstrafrechts einforderten, etwa bei der Behandlung der sogenannten »Psychopathen« und »Kriegsneurotiker«, für die er die Bildung spezieller »Psychopathenkompanien« vorschlug, deren Einsatz »grundsätzlich nur in Richtung […] der Front«12 erfolgen sollte. Schwinges Gesetzeskommentar, der insgesamt sechs überarbeitete Auflagen erfuhr und zum führenden Werk seiner Zeit werden sollte, hatte großen Einfluss auf die Ausprägung des Kriegsrechts und dessen zunehmende Radikalisierung.


  An Schwinges Auffassung zeigt sich, dass in vielen Bereichen die Grenzen zwischen Nationalkonservativen und Nationalsozialisten fließend waren. Die gemeinsame Kampfansage der vom »Novembertrauma« geprägten deutschen Rechten galt den Kräften des »Dolchstoßes« und der »Zersetzung«. Im Antikommunismus und im Feldzug gegen den Bolschewismus war man sich einig. Als Schwinge 1942 im Dienste des Oberstkriegsgerichtsrats beim Wehrmachtbefehlshaber Ukraine vom Massenmord an den Juden erfuhr, kam für ihn als weiteres Motiv hinzu – so vertraute er es in einem Brief vom 19. November 1942 dem Freiburger Rechtsphilosophen Erik Wolf an: »Diesen Krieg dürfen wir nicht verlieren, sonst geht es uns schlecht!«13


  Auch Schwinges Spruchtätigkeit als Kriegsgerichtsrat der Reserve mit gelegentlichen Einsätzen bei Militärgerichten in Frankreich, Belgien und der Sowjetunion zeugt von jener Unerbittlichkeit. Allein für die Zeit vom Januar 1944 bis Februar 1945 sind 18 Fälle des Gerichts der Division Nr. 177 bekannt, in denen Schwinge an Todesurteilen mitwirkte.14 So verhängte |143|er am 9. Februar 1945 in einem Verfahren wegen »Zersetzung der Wehrkraft« gegen den 35-jährigen Obergefreiten Josef Ha., dem »Dienstentziehung durch Selbstverstümmelung« vorgeworfen wurde, die Todesstrafe. Im Urteil verneinte er die Zuerkennung von Milderungsgründen mit den folgenden Worten: »Bei der Strafzumessung hatte sich das Kriegsgericht die Frage vorzulegen, ob noch ein minder schwerer Fall im Sinne des 2. Absatzes des § 5 KSSVO angenommen werden könne. Obwohl vieles dafür sprach, nämlich die Unbescholtenheit des Angeklagten, seine sehr gute Führung in der Truppe, die Reue, die er über sein Vergehen zeigte, das Geständnis, das er schon im Ermittlungsverfahren abgelegt hat, der sehr gute Eindruck, den er bei Gericht hervorgerufen hat, schließlich auch der Umstand, daß er von drei Söhnen der einzige Überlebende ist, war das Gericht der Meinung, daß die außerordentlich heikle Ersatzlage es in Fällen der vorliegenden Art generell verbietet, Milde walten zu lassen. […] Einer solchen Pflichtwidrigkeit kann im Interesse der Mannszucht nur mit dem schärfsten Strafmittel – der Todesstrafe – begegnet werden.«15


  Juristen vom Schlage Schwinges waren zwar keine überzeugten Nationalsozialisten, gleichwohl aber ideologische Überzeugungstäter und »furchtbare Juristen« der übelsten Sorte. Hier zeigt sich eine Seelenverwandtschaft mit dem ehemaligen Marinerichter und späteren baden-württembergischen Ministerpräsidenten Hans Filbinger, dem ehemaligen Oberkriegsgerichtsrat beim Oberkommando des Heeres und späteren Senatspräsidenten am Oberlandesgericht Braunschweig Dr. Hans Meier-Branecke und vielen anderen.16 Mit der Frage nach der Verantwortung konservativer Juristen für eine grausame Rechtsprechung gewinnt die Frage nach den Kontinuitäten und damit nach der Rechtsentwicklung im Nachkriegsdeutschland zusätzliche Brisanz.


  Kurz vor Kriegsende, im März 1945, musste Professor Schwinge seine Tätigkeit als Hochschullehrer an der Wiener Universität beenden. Seit einigen Monaten Oberstabsrichter – und damit Offizier im Truppensonderdienst –, wurde er zu der in Norditalien kämpfenden Heeresgruppe C abkommandiert. In |144|Tirol geriet er in britische Kriegsgefangenschaft. Bereits ein halbes Jahr später konnte er nach Deutschland zurückkehren. Zum Wintersemester 1946/47 nahm er in Marburg erneut die Lehrtätigkeit auf, nachdem er zuvor bei der Entnazifizierung als »Entlasteter« eingestuft worden war. Wiederum nahm er neben seinen Hochschullehrerpflichten andere Aufgaben wahr und wechselte zeitweilig vom Hörsaal in den Gerichtsraum, nun allerdings nicht als Richter oder Ankläger, sondern als Verteidiger. Insbesondere vor französischen Gerichten stand er in insgesamt ca. 150 Strafverfahren neben Angehörigen von Divisionen der Waffen-SS vor allem Wehrmachtoffizieren, denen die Beteiligung an Kriegsverbrechen vorgeworfen wurde, als Verteidiger zur Seite.17


  Vor bundesdeutschen Gerichten trat Erich Schwinge in den 1950er und 1960er-Jahren als Sachverständiger zu Fragen der Militärstrafrechtspflege auf. So holte das Landgericht Hamburg im Verfahren gegen den Marinerichter Adolf Holzwig und den Gerichtsherrn, Kommodore der Schnellboote Rudolf Petersen, die beide noch nach der Kapitulation drei Matrosen wegen Fahnenflucht am 10. Mai 1945 hinrichten ließen,18 Schwinges Urteil zu der Frage ein, »ob die NS-Justizlenkung auch die Wehrmachtgerichtsbarkeit erfaßt hatte«19. Öffentliches Aufsehen erregte 1960 Schwinges Fürsprache vor dem Landgericht Ansbach für den ehemaligen General des 13. SS-Armee-Korps Max Simon, der in den letzten Kriegstagen im württembergischen Brettheim drei Zivilisten wegen der Entwaffnung einiger fanatisierter Hitlerjungen hinrichten ließ.20 Schwinge erklärte den Geschworenen, Simon sei geradezu verpflichtet gewesen, »mit aller Schärfe seine Truppen vor jeder Wehrkraftzersetzung«21 zu schützen.


  Eine besonders aktive Rolle übernahm Schwinge in den Kameradschaftskreisen ehemaliger Kriegsrichter, für die sich Marburg zu einem Zentrum entwickelte.22 Bei ihren Zusammenkünften tauschten die früheren Wehrmachtjuristen nicht nur Kriegserinnerungen aus. Vielmehr wurden die gemeinsamen Bande auch für eine gezielte Lobbyistenarbeit und Personalpolitik genutzt. Mithilfe dieses Netzwerkes versuchte man vor allem in den 1950er-Jahren, jene Kriegsrichter und Justizbeamten, |145|die noch nicht in gesicherte und einflussreiche Stellungen gelangt waren, in Justiz und Verwaltung unterzubringen. Die Bemühungen waren insgesamt recht erfolgreich.23 Den ehemaligen Kriegsrichtern kam zugute, dass sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf ihre NS-Kollegen von den Sondergerichten und dem Volksgerichtshof konzentrierte, während die Wehrmachtjustiz als politisch weitgehend unbelastet galt.


  Dieser Umstand war das Ergebnis eines gezielten und generalstabsmäßig geplanten Täuschungsmanövers. Die juristische und politisch-moralische Entlastung der NS-Militärjustiz gehörte zum vorrangigen Ziel der Kameradschaft ehemaliger Heeresrichter. Höhepunkt der Exkulpation und Geschichtsverfälschung war eine Untersuchung, die im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten und vom ersten Präsidenten des Bundesgerichtshofs, Dr. Hermann Weinkauff, koordinierten Projektes »Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus« des Münchener Instituts für Zeitgeschichte entstand. Die Autorenschaft wurde von Weinkauff dem Oberstaatsanwalt bei der Bundesanwaltschaft und ehemaligen Luftwaffenrichter Otto Peter Schweling übertragen. Die Leitlinien wurden bei Zusammenkünften der Kameradschaft gemeinsam besprochen und unter der Ägide des ehemaligen Generalrichters des Heeres Dr. Erich Lattmann festgelegt. Nach der heftig umstrittenen Ablehnung der Veröffentlichung durch das Institut für Zeitgeschichte und dem Tod Schwelings übernahm Erich Schwinge die Überarbeitung und Herausgabe des Buches, das 1977 im Marburger Universitäts-Verlag Elwert erschien. Aus heutiger Perspektive kann man kaum nachvollziehen, wie dieses über ein Jahrzehnt lang als Standardwerk zum Thema gelten konnte, obgleich der Nationalsozialismus und die Wehrmacht als »natürliche Gegner«24 bezeichnet und die NS-Kriegsrechtsverordnungen ebenso wie die massenhafte Verhängung der Todesstrafe aus Abschreckungsgründen gerechtfertigt werden: »Im Kriege wird keine Streitmacht umhin können, auf bestimmte Verhaltensweisen mit den schärfsten Mitteln zu reagieren. Wenn ein Soldat während der Kampfhandlungen die Waffe wegwirft und sich eigenmächtig aus der |146|Front entfernt, wenn er sich durch Selbstverstümmelung kampfunfähig macht oder Krankheiten simuliert, um ins Lazarett geschickt zu werden, wenn er fahnenflüchtig wird und davonläuft, kommt aus Gründen der Abschreckung nur eine einzige Strafe in Betracht: die Todesstrafe.«25


  Die Filbinger-Affäre, die durch eine Äußerung des Schriftstellers Rolf Hochhuth im Februar 1978 in der Wochenzeitung »Die Zeit« über Filbingers Tätigkeit als Marinestabsrichter im Zweiten Weltkrieg (jener habe »sogar noch in britischer Gefangenschaft nach Hitlers Tod einen deutschen Matrosen mit Nazi-Gesetzen verfolgt« und sei vermutlich »auf freiem Fuß nur dank des Schweigens derer, die ihn kannten«26) ausgelöst wurde, lenkte im Sommer 1978 – wenn auch nur für kurze Zeit – das öffentliche Interesse auf die Rolle der Wehrmachtjustiz. Das von Schwinge ein halbes Jahr zuvor herausgegebene »Standardwerk« fand auf diese Weise zusätzliche Beachtung. Neben der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, die ihre Besprechung unter die Überschrift »Wie Militärgerichtsbarkeit wirklich war«27 stellte, sah sich beispielsweise auch »Der Spiegel« veranlasst, das Werk von Schweling/Schwinge mit einem achtseitigen Artikel wohlwollend vorzustellen und dessen Darstellung in weiten Teilen unkritisch zu übernehmen. Das Fazit des »Spiegel« lautete denn auch: »Deutschlands Militärrichter waren besser als ihr Ruf. Sie hielten […] weitgehend an dem normativen Rechtsdenken ihres Standes fest […] und unterschieden sich grundsätzlich von denen, die man in der zivilen Justiz die Blutrichter Hitlers nannte. […] Denn die Wehrmachtjustiz besaß einen Freiraum, in den der Gleichschaltungsterror nicht drang.«28 Das führende deutsche Nachrichtenmagazin würdigte Schwinge sogar als einen gegen Gesetzesmanipulationen aufbegehrenden »kritische[n] Militärjuristen«29.


  Die Selbstentlastung und -reinwaschung ermöglichte nicht nur vielen ehemaligen Kriegsrichtern die Fortsetzung ihrer juristischen Karrieren, sondern bot auch die Voraussetzung dafür, dass sie ihr in den Kriegsgerichten erworbenes Expertenwissen dem demokratischen Staat andienen konnten. Als es um die Schaffung und Ausgestaltung des bundesdeutschen Wehrrechts |147|ging, meldeten sich die einstigen Kriegsrichter und Militärrechtsexperten schon lange vor Gründung der Bundeswehr wieder zur Stelle. In der »Dienststelle Blank«, die im Auftrag der Bundesregierung in den frühen 1950er-Jahren die Vorbereitungen für einen zukünftigen westdeutschen Wehrbeitrag traf und als Vorläufer des späteren Bundesverteidigungsministeriums bezeichnet werden kann, beschäftigte sich Ministerialrat und Oberkriegsgerichtsrat a. D. Brandstetter mit dem Bereich »Die Justiz in der neuen Wehrmacht«. Der nach Schwinge in der NS-Zeit wohl bedeutendste Interpret des Militärstrafgesetzbuches und ehemalige Oberstkriegsgerichtsrat Martin Rittau war bereits 1950 von der Dienststelle Blank gebeten worden, einen Entwurf für ein bundesdeutsches Militärstrafgesetzbuch zu erarbeiten. Nach Erlass des Wehrstrafgesetzes vom 30. März 1957 legte er einen Gesetzeskommentar vor, der an sein früheres Kommentarwerk zum Militärstrafgesetzbuch unmittelbar anknüpfte.30 Teilweise verwies er zur Begründung auf die Rechtsprechung des Reichskriegsgerichts, wobei er in der Auslegung den Begriff »Reich« durch das Wort »Bundesrepublik« ersetzte.31


  Allerdings konnten sich die beim Aufbau des bundesdeutschen Wehrrechts mitwirkenden ehemaligen Wehrmachtjuristen in der Bundesrepublik in zweifacher Hinsicht nicht durchsetzen: mit ihren Forderungen nach Wiedereinführung einer ständigen Militärstrafgerichtsbarkeit und nach einer Sondergesetzgebung mit verschärften Strafandrohungen und Ausweitungen der Tatbestände für den militärischen »Ernstfall«, also einem neuen Kriegsstrafrecht. Die ehemaligen Kriegsrichter erzürnte es, dass in der Bundesrepublik – weil der Parlamentarische Rat bei der Beratung des Grundgesetzes auf einen deutlichen Trennungsstrich zur unseligen militärjuristischen Vergangenheit bestanden hatte – die Organe der ordentlichen Gerichtsbarkeit bei Zuwiderhandlungen gegen das Wehrstrafgesetz die Rechtsprechung über Soldaten ausüben. Zwar konnten sich die Wehrrechtsexperten in ihrem jahrzehntelangen, bisher aber vergeblichen Kampf – wobei wir in Zeiten zunehmender Auslandseinsätze der Bundeswehr nicht wissen, was |148|die Zukunft bringen wird – um Schaffung einer bundesdeutschen Militärjustiz32 des Beistands und der aktiven Unterstützung ihres früheren Nestors Erich Schwinge erfreuen, doch agierte dieser hier eher im Hintergrund. Seine Rolle im »Dritten Reich« schien wohl zu exponiert zu sein, als dass er sich mit seiner Person aktiv in die Entwicklung des bundesdeutschen Wehrrechts hätte einbringen können.


  Von Beginn an zählte die seit Ende der 1950er-Jahre vom Leiter der Rechtsabteilung des Bundesverteidigungsministeriums, Ministerialdirigenten Eberhard Barth, herausgegebene »Neue Zeitschrift für Wehrrecht« Erich Schwinge zum Kreis ihrer ständigen Mitarbeiter. Hier dominierte der alte Kollegenkreis, der schon an der im »Dritten Reich« gegründeten und bis 1944 erschienenen »Zeitschrift für Wehrrecht«, dem Zentralorgan der NS-Militärjustiz, mitgewirkt hatte.


  In den 1950er-Jahren erlebte Erich Schwinges Karriere einen neuen Aufwind. Er wurde zum Dekan der rechtswissenschaftlichen Fakultät berufen – in dieser Funktion amtierte er über zwei Jahrzehnte –, und 1954 wählte ihn die Marburger Philipps-Universität zu ihrem Rektor. Zu dieser Zeit entwickelte Schwinge auch politische Aktivitäten: Mit dem Parteibuch der Freien Demokratischen Partei versehen, zog er in das Marburger Stadtparlament ein. Ende der fünfziger Jahre wählte ihn die hessische FDP zu ihrem stellvertretenden Landesvorsitzenden.


  Nach einer erfolglosen Kandidatur zum Bundestag zog sich Schwinge wieder aus der parteipolitischen Arbeit zurück und begann stattdessen mit einer umtriebigen schriftstellerischen Tätigkeit. Neben Typologien über Wissenschaftler, Juristen und Staatsmänner sowie Bekenntnisschriften mit philosophischen bzw. historischen Fragestellungen prägten vor allem populäre Darstellungen über berühmte Strafprozesse sein weiteres literarisches Schaffen. Die zwölf Bände der im Münchener Goldmann-Verlag herausgegebenen Reihe »Berühmte Strafprozesse« erreichten eine Gesamtauflage von über 650 000 Exemplaren.


  Kurz nachdem die ersten drei Bände im Handel waren, geriet Erich Schwinge auf andere Weise in die Schlagzeilen. Die |149|Marburger Studentenzeitung »5 vor 12« berichtete im Januar 1964 über Wolfgang Koppels Dokumentation »Justiz im Zwielicht«, erwähnte dabei auch kurz das frühere Schaffen Schwinges und versah dies mit einer Karikatur, die eine Ganovengruppe in hakenkreuzgeschmückten Richtertalaren zeigte.


  Schwinge veranlasste daraufhin den Rektor der Marburger Universität, den sechs studentischen Redakteuren per Disziplinarverfahren die Universitätspapiere zu sperren. Dies rief in der Studentenschaft Protest hervor.33 Nunmehr kursierten 1000 Exemplare einer neunseitigen unkommentierten Zitatensammlung aus seinen in der NS-Zeit erschienenen Schriften. Gegen die Verbreitung seiner Zitate beantragte Erich Schwinge beim Marburger Landgericht eine einstweilige Verfügung. Obwohl er sich mit seinem Antrag nur teilweise durchsetzen konnte, gelang ihm die Einschüchterung der Studenten, die sich zu einer öffentlichen Entschuldigung bereit erklärten.34


  Gegenüber der Öffentlichkeit verstand es Schwinge, die Angriffe auf seine Person als eine von der DDR inszenierte Affäre darzustellen. Er konnte dabei auf das 1965 erschienene »Braunbuch«35 verweisen sowie auf eine kleine Broschüre, die das »Komitee zum Studium der Verhältnisse an westdeutschen Hochschulen« an der Karl-Marx-Universität Leipzig unter dem Titel »Wer ist Professor Dr. Schwinge?« herausgegeben hatte und in der Schwinge als »Globke der Kriegsgerichte« und als »Massenmörder« bezeichnet wurde.36 Der ehemalige Kriegsrichter erschien fortan als Opfer einer Hetzkampagne, als zu Unrecht Angefeindeter.


  In den nächsten Jahren hatte die studentische Aktion noch in zahlreichen Gerichtssälen ein juristisches Nachspiel. Wann immer Journalisten und Presseorgane Erich Schwinge zum Beispiel als »politisch belastet« und »als mitschuldig am Nazismus«37 bezeichneten, ging er mit Unterlassungsklagen gegen sie vor. So wurde die Illustrierte »Revue«, die Anfang April 1964 in einem groß aufgemachten Bildartikel unter der Überschrift »Sofort erschießen – Rebellion in Marburger Hörsälen« die Amtsentfernung Schwinges gefordert hatte, durch das Oberlandesgericht München zu einer Schadensersatzzahlung wegen |150|Ehrverletzung von 30 000 DM38 und der Westdeutsche Rundfunk vom Kölner Oberlandesgericht zu 10 000 DM Schadensersatz verurteilt.39 Noch 1991 verklagte Schwinge Michael Lemling von der Marburger Geschichtswerkstatt, weil dieser bei einer Veranstaltung des evangelischen Landeskirchentages zum Thema »Deserteure und Wehrmachtjustiz« ihn als »widerlichsten Marburger« und als einen »unverschämten Kerl« beleidigt habe.


  Anfang September 1984 wartete das »Marburger Echo« mit der Meldung auf, dass Erich Schwinge zur Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen worden sei. Eine Woche später wurde beim hessischen Justizminister eine Strafanzeige gegen Schwinge wegen Rechtsbeugung und versuchten Mordes eingereicht. Unter den 6000 Verfahrensakten des Feldkriegsgerichts der Division Nr. 177 im Wiener Kriegsarchiv hatte der Heidelberger Forscher Fritz Wüllner ein am 14. September 1944 unter Schwinges Vorsitz gegen den 17-jährigen Anton Reschny ergangenes Todesurteil gefunden. Der junge Soldat – er war gerade erst eine Woche zuvor zum Ersatzheer eingezogen worden – hatte im August 1944 bei Bergungsarbeiten mitgeholfen und dabei in der Wohnung eines Staatsanwalts zwei Uhren und eine Geldbörse eingesteckt. Im Gegensatz zur Anklageverfügung, die von Diebstahl unter Ausnutzung der Kriegsverhältnisse (§ 242 RStGB) ausging, wertete Schwinge dies als besonders schweren Fall von Plünderung im Felde (§ 129 MStGB). Da das Militärstrafgesetzbuch eine Bestrafung »unabhängig vom Alter des Täters« (§ 50 MStGB) möglich machte, konnte Schwinge das Strafmaß am Gesichtspunkt größtmöglicher Abschreckung ausrichten: »Bei der Festsetzung der Strafe mußte […] auf Todesstrafe erkannt werden. In den großen Städten läßt sich bei der Entwicklung, die der Luftkrieg genommen hat, die Sicherung des Eigentums nur unter der Voraussetzung gewährleisten, daß jeder Fall von Plünderung ausnahmslos zur Todesstrafe führt. Kriminelle Elemente, die Lust in sich verspüren, sich am Eigentum von Bombengeschädigten zu bereichern, müssen wissen, daß sie ihren Kopf riskieren, falls sie dieser Neigung nachgeben; anders können |151|derartige Elemente nicht in Schach gehalten werden.«40 Erst ein Gnadenerweis Himmlers – in seiner Eigenschaft als Befehlshaber des Ersatzheeres – bewirkte, dass dieses Todesurteil nicht vollstreckt wurde und Anton Reschny überleben konnte.


  Die Strafanzeige des inzwischen 57-jährigen Reschny verwies auf das Missverhältnis zwischen Schuld und Strafe, vor allem aber auf die Verhandlungsführung und die eigenmächtige Ausdehnung der Anklage auf den Plünderungsparagraphen des Militärstrafgesetzbuches. All dies belege die seinerzeitige Absicht Schwinges, das Kriegsgerichtsverfahren mit einem Todesurteil abzuschließen.


  Nachdem im Oktober 1984 die Staatsanwaltschaft Marburg die Ermittlungen gegen Schwinge wegen versuchten Mordes aufgenommen hatte und der Fall verstärktes öffentliches Aufsehen fand, teilte die Wiesbadener Staatskanzlei mit, dass dem Antrag auf Verleihung des Bundesverdienstkreuzes nicht entsprochen werde. Doch das blieb der einzige Erfolg, denn das gegen Schwinge angestrengte Verfahren scheiterte. Zunächst stellte im März 1985 die Staatsanwaltschaft Marburg das Ermittlungsverfahren ein. Die Wertung der Fundunterschlagung als Plünderung nach § 129 MStGB sei »vertretbar« gewesen, wenn auch das Todesurteil gegen Reschny als »verfehlt« und »unverhältnismäßig hart« bezeichnet werden müsse. Schwinge könne jedoch keine Rechtsbeugung im Sinne des §336 StGB vorgeworfen werden, da die »subjektiven Merkmale einer Rechtsbeugung« nicht vorliegen und es sich um eine ins richterliche Ermessen gelegte Entscheidung gehandelt habe.41


  Die gegen die Einstellungsverfügung eingelegte Beschwerde wurde im Dezember 1985 vom hessischen Generalstaatsanwalt mit der Begründung zurückgewiesen, dass ein Tötungsvorsatz nicht zu erkennen sei, zumal Schwinge sich nach eigenen Angaben für eine Begnadigung Reschnys ausgesprochen habe. Ein dreiviertel Jahr später scheiterte auch das vor dem Frankfurter Oberlandesgericht angestrengte Klageerzwingungsverfahren.42 Denn – so das OLG – auch die Verhängung der Todesstrafe sei keine Verletzung des damals geltenden Rechts gewesen, weil sich das Kriegsgericht auf das Militärstrafgesetzbuch sowie auf |152|den Gesetzeskommentar stützen konnte. Professor Schwinge habe sich nicht »aus eigener Willkür zum Herrn über Leben und Tod gemacht«. So entlastete ihn schließlich sein eigener Gesetzeskommentar. Damit war der »Fall Schwinge« für die bundesdeutsche Justiz abgeschlossen.43


  Als die kritische Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit und der Rolle der Wehrmachtjustiz zunahm, verlegte Schwinge sein schriftstellerisches Schaffen verstärkt darauf, gegenüber dem »Geschichtsbild der Sieger« und den Darstellungen der Nachgeborenen »für die notwendigen Korrekturen zu sorgen«44. Seit der von ihm so betitelten »Holocaust-Kampagne« Ende der 1970er-Jahre sah er das deutsche Volk zu Unrecht an den Pranger gestellt.


  Ein großer Erfolg war seiner 1978 wiederum im Marburger Universitätsverlag Elwert veröffentlichten Schrift »Bilanz der Kriegsgeneration« beschieden. Neben der Rechtfertigung des eigenen Handelns und der Anklage der Alliierten, deren Forderung nach bedingungsloser Kapitulation und »Luftkriegsterror« das deutsche Volk in einen »Verzweifelungskampf«45 getrieben habe, steht im Mittelpunkt des Traktats die Huldigung der »Haltung der Deutschen im Krieg«, die in erster Linie durch die »unerschütterliche Kampfmoral« zu beschreiben sei. Aufgrund dieser Einstellung habe die Truppe das »Wunder im Osten« vollbracht, indem sie nach der kritischen Situation im Winter 1941/42 »der russischen Übermacht noch über drei Jahre den Zutritt zum deutschen Boden«46 verwehrt habe. In klassischer revisionistischer Sichtweise deutete Schwinge den deutschen Eroberungskrieg in eine Rettungsaktion für Westeuropa um: Hätte die Wehrmacht die sowjetischen Verbände nicht gebremst, »so wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz Europa kommunistisch geworden«47. Dieses verhindert zu haben sei eine Ruhmestat des deutschen Soldaten, eine »Leistung von welthistorischem Ausmaß«48.


  Keine drei Jahre nach Erscheinen lag die siebte Auflage der »Bilanz der Kriegsgeneration« vor, 1997 erschien die 17. Auflage. Insgesamt wurde die Schrift wohl über 50 000-mal verkauft.


  Nachdem durch die im Oktober 1987 erschienene Darstellung |153|von Manfred Messerschmidt und Fritz Wüllner über »Die Wehrmachtjustiz im Dienste des Nationalsozialismus. Zerstörung einer Legende« die Unhaltbarkeit der Rechtfertigungsgeschichtsschreibung Schwinges einer größeren Öffentlichkeit bekannt und der Marburger Emeritus in zahlreichen Presseorganen einer verharmlosenden und verfälschenden Sichtweise bezichtigt wurde, ergriff der hochbetagte Jurist nochmals das Wort in eigener Sache.


  1988 legte er mit »Verfälschung und Wahrheit. Das Bild der Wehrmachtgerichtsbarkeit« eine Abrechnung mit dem Werk von Messerschmidt und Wüllner vor. Das Büchlein erschien wie weitere Schriften Schwinges im Hohenrain-Verlag von Wigbert Grabert, der zu den größten und bekanntesten rechtsextremen Verlagen in der Bundesrepublik Deutschland zählt. Verbindungen zum organisierten Rechtsextremismus lassen sich bei Schwinge jedoch nur vereinzelt nachweisen. So trat er beispielsweise zum 40. Jahrestag des Kriegsbeginns auf einem »zeitgeschichtlichen Kongress« der »Gesellschaft für Freie Publizistik« auf, die der Verfassungsschutz noch immer als größte »rechtsextremistische Kulturvereinigung«49 einstuft. Da sein dort gehaltener Vortrag in der Zeitschrift »Nation Europa« veröffentlicht wurde, wissen wir, dass er in diesem Kreis die Verhängung von Todesurteilen gegen aus der Wehrmacht desertierte Soldaten als »ein elementares Gebot der Selbsterhaltung« bezeichnete und dies durch folgende Feststellung bekräftigte: »Die 10 000 bis 12 000 Todesurteile waren – das darf man nicht vergessen – der Preis dafür, daß Westeuropa vor bolschewistischer Überflutung bewahrt blieb.«50


  In den letzten Lebensjahren brachte Schwinge noch einige Bücher in der Schriftenreihe des Ringes Deutscher Soldatenverbände heraus, so »Bundeswehr und Wehrmacht. Zum Problem der Traditionswürdigkeit« (1992) und »Wehrmachtgerichtsbarkeit eine Terrorjustiz? Gedanken zu einem Urteil des Bundessozialgerichts« (1993).


  Erich Schwinge, der bis zuletzt – wie in einer Würdigung zu seinem 90. Geburtstag in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«51 – öffentliche Fürsprecher in bürgerlichen Kreisen fand, |154|starb 91-jährig am 30. April 1994 in Marburg. Seine Tochter Ursula gab 1997 unter dem Titel »Ein Juristenleben im 20. Jahrhundert« im Frankfurter Societäts-Verlag posthum die von ihm kurz vor seinem Tode abgeschlossenen Erinnerungen heraus, die belegen, dass er trotz seines enormen schriftstellerischen und wissenschaftlichen Schaffens zeitlebens nie in der Lage gewesen ist, sein eigenes Tun mit auch nur etwas Distanz zu betrachten. Im Vorwort heißt es zwar, es sei »dem Autor stets daran gelegen [gewesen], Situationen und Vorgänge wahrheitsgetreu und wirklichkeitsgerecht darzustellen«, aber vieles erweist sich bei näherer Prüfung als reine Apologetik und Exkulpation. Letztlich unterlag dieser selbstverliebte Jurist in seinem Drang nach Rechtfertigung seiner Person, nach Rehabilitierung der Wehrmachtjustiz und der Freisprechung der Kriegsgeneration, da er zum Perspektivenwechsel nicht in der Lage war, der Selbsttäuschung und hielt schlicht seine Sicht für die historische Wahrheit. Das ist weder selten noch besonders bemerkenswert. Ginge es allein um seine Person, so könnte man es dabei bewenden lassen. Doch steht Schwinge stellvertretend für viele andere Juristen, deren Tätigkeit im »Dritten Reich« zu ähnlich verheerenden Auswirkungen führte. Er repräsentiert die Janusköpfigkeit jener konservativen Juristenkreise, für die das Festhalten an gewissen verfahrensrechtlichen Standards und an der formalen Gesetzesbindung der Rechtsprechung und die gleichzeitige kalkulierte, kaltblütige Verhängung von drakonischen Urteilen, die der Stabilisierung des NS-Systems dienten, nicht im Widerspruch standen. Auch die Distanz zu Teilen der nationalsozialistischen Ideologie tat bei Schwinge der Bereitschaft, dem »Dritten Reich« zu dienen, keinen Abbruch. Wenn wir heute resümieren müssen, dass die militärjuristische Schreckensbilanz des »Dritten Reiches« folgenlos, dass 30 000 von den Kriegsgerichten wegen Desertion, »Zersetzung der Wehrkraft« und Kriegsverrat verhängte Todesurteile, die nun endlich ausnahmslos vom Deutschen Bundestag als Unrecht bezeichnet und aufgehoben worden sind, ungesühnt blieben, dass die Hinrichtung von 20 000 deutschen Soldaten unbestraft ist, weil kein einziger ehemaliger Kriegsrichter |155|dafür zur Rechenschaft gezogen worden ist, dann ist dies zu einem erheblichen Teil auch auf Erich Schwinge zurückzuführen.


  Heute verfängt die von Erich Schwinge maßgeblich beförderte Legende einer unpolitischen Militärjustiz, die sich der »brutalen Macht des nationalsozialistischen Regimes« erwehren musste und die trotzdem »alles in allem […] den Boden der Rechtsstaatlichkeit«52 nicht verlassen habe, nicht mehr. Das Bundessozialgericht erklärte 1991, dass bei den Todesurteilen der Wehrmachtjustiz grundsätzlich von »offensichtlichem Unrecht«53 auszugehen sei, der Bundesgerichtshof hielt 1995 den beteiligten Richtern Rechtsbeugung vor,54 der Deutsche Bundestag erklärte im Mai 1997 in einer von allen Fraktionen getragenen Entschließung, dass der Zweite Weltkrieg »ein Angriffs- und Vernichtungskrieg, ein vom nationalsozialistischen Deutschland verschuldetes Verbrechen«55 war, und erkannte die Kriegsdienstverweigerer, Deserteure und »Wehrkraftzersetzer« als Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft an. Seit 1998 fielen die wegen dieser Delikte verhängten kriegsgerichtlichen Urteile unter das Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege,56 2002 folgte die pauschale Aufhebung,57 und 2009 wurden auch die bis dahin ausgenommenen Urteile wegen »Kriegsverrats« aufgehoben.58 Das Unrecht der Nazizeit, das nach 1945 weiterhin nicht als solches anerkannt und jahrzehntelang von den Schwinges gerechtfertigt wurde, ist heute allgemein anerkannt. Dies kann den Opfern nicht mehr helfen, doch wenigstens hat jene Lüge vor der Geschichte keinen Bestand.


  
    
      
    


    |156|Kerstin von Lingen


    
      

    

  


  Kesselring vor Gericht Rechtfertigungsstrategien eines Gerichtsherrn nach 1945


  »Wer nicht in Ehren lebt, stirbt in Schande«, heißt es in einem Fernschreiben, mit dem der neu ernannte OB West, Feldmarschall Albert Kesselring, am 21. März 1945 die sofortige standgerichtliche Hinrichtung der vier Offiziere, die er für die Schuldigen an der nicht erfolgten Brückensprengung von Remagen am Rhein hielt, seinen Truppen zur Abschreckung bekannt gab.1 Gleichzeitig drohte er, in Zukunft rücksichtlos gegen Soldaten vorzugehen, die sich als angebliche »Drückeberger« im Hinterland der Front »herumtrieben«. Kesselring wies dazu das eigens zusammengestellte Feldjäger-Kommando III unter General Wilhelm Speidel an, das »Versprengten-Unwesen […] mit radikalsten Mitteln in kürzester Zeit auszurotten«, und machte die Ordnungshüter persönlich haftbar, wenn »nicht mit der vom Führer und mir befohlenen Härte« vorgegangen werde.2 Damit lehnte er sich sprachlich an ähnliche Radikalerlasse Feldmarschall Schörners an, der bereits Ende Januar 1945 »Geist und Haltung« der Feldjäger als zu lasch kritisiert hatte.


  Er musste jedoch als Oberbefehlshaber kaum noch selbst aktiv werden: Die Wehrmachtjustiz war eine gut geölte Maschinerie, die auch ohne persönliches Zutun des Armeeoberbefehlshabers mit aller Schärfe gegen vermeintliche Abweichler vorging. Seit zu Kriegsbeginn mit Erlass der Kriegssonderstrafrechtsverordnung (KSSVO) durch § 5a geregelt wurde, dass mit Todesstrafe zu belegen sei, wer die »Manneszucht oder die Sicherheit der Truppe« gefährde, fand die Höchststrafe exzessive Anwendung.3 Da es vom Ermessen des Kriegsrichters bzw. des Gerichtsherrn abhing, wann diese Gefährdungslage tatsächlich bestand, war willkürlicher Auslegung Tür und Tor geöffnet. |157|Zudem war den Richtern wie auch Gerichtsherren bekannt, dass Hitler eine harte Auslegung wünschte: »Wenn an der Front gerade die Besten ihr Leben für das Vaterland lassen müssten, könne niemand es verstehen, dass man zur gleichen Zeit Feiglinge und Saboteure in den Zuchthäusern konserviere.«4 Fortan wurde beispielsweise bereits bei minderschwerem Diebstahl (zuvor »Mundraub«) auf Todessstrafe erkannt.5


  Hauptbetätigungsfelder der Militärjustiz waren die eigenen Soldaten sowie die Bevölkerung der besetzten Gebiete, und Ziel war »Disziplinierung und Lenkung«.6 Die Gerichtsgewalt lag formal beim OKW, die militärische Kommandogewalt beim OKH; beide Machtbefugnisse waren also ursprünglich getrennt. In der Praxis war jedoch das OKH für die Militärgerichtsbarkeit in den besetzten Gebieten zuständig, setzte dort die von Hitler, d. h. dem OKW ausgearbeiteten Weisungen für die Kriegsführung um und nahm zudem, nachdem Hitler im Dezember 1941 auch noch Oberbefehlshaber des Heeres (OBdH) wurde, in seiner Funktion als Oberster Gerichtsherr nun auch für ihn die Funktion des Gnadenrechts wahr.7


  Im Folgenden werden für den italienischen Kriegsschauplatz die Handlungsfelder der Militärjustiz und die darin enthaltene Gerichtsherrn-Funktion dargelegt. Aufgrund großer Aktenlücken,8 besonders hinsichtlich seiner Tätigkeit als Oberbefehlshaber Südwest, ist es schwierig, Kesselrings Tätigkeit als Gerichtsherr in Italien so umfassend nachzuvollziehen, wie dies für Gerichtsherren anderer Frontabschnitte möglich ist. Allerdings haben sich punktuell Akten erhalten, die im ersten Teil der vorliegenden Untersuchung eine zumindest holzschnittartige Rekonstruktion der Kriegsgerichte auf Armee- und Divisionsebene in Italien erlauben; es ist bei den Todesurteilen davon auszugehen, dass sie Kesselring in seiner Funktion als Oberbefehlshaber vorgelegt wurden. Besser dokumentiert sind dagegen die eingangs geschilderten Praktiken auf dem Reichsgebiet in der Endphase, als Kesselring im März 1945 zum OB West befördert worden war. Diese Standgerichtspraktiken wurden von ihm als Gutachter vor Gericht in den 50er-Jahren vehement verteidigt. Daher stehen im zweiten Teil des Beitrages |158|seine Rechtfertigungsstrategien für die skizzierte unnachsichtige gerichtsherrliche Praxis der Endphase im Fokus, wie er sie in seinen Memoiren sowie als Gutachter vertrat. Wie sich zeigt, war dafür offenbar ein pervertierter Pflichtbegriff handlungsleitend.


  I. Gerichtsherr in Italien


  Die Wehrmacht führte unter Kesselrings Oberbefehl von 1943 bis 1945 in Italien einen Rückzugskrieg,9 der durch Sabotageaktionen der Widerstandsorganisation behindert wurde.10 Der Krieg der Resistenza aus dem Hinterhalt hat der Wehrmacht von Anfang an erhebliche Probleme bereitet,11 und die mit unglaublicher Brutalität durchgeführten »Sühnemaßnahmen« lassen den Stellenwert der Bedrohung ermessen, der von dem »zweiten Krieg hinter der Front« für die Wehrmacht auszugehen schien.12 In sogenannten »Bandenaktionen« kamen während der deutschen Besatzung in Italien zusätzlich zu den getöteten Partisanen noch ungefähr 9000 Frauen, Kinder und Greise ums Leben.13 Kesselring rechtfertigte 1946 in einer schriftlichen Zeugenaussage das harte Vorgehen der Wehrmacht damit, dass es damals seiner Information nach in Italien Orte und Zonen gegeben habe, in denen »jeder, gleichgültig ob Mann, Frau oder Kind – irgendwie mit den Banden, sei es als Kämpfer oder Mitläufer, verbunden war«.14 Im Hinblick auf die ergriffenen Gegenmittel sei es ihm »gleichgültig« gewesen, »ob diese Leute aus eigenem Drang mittaten oder aus sanftem Druck«, denn das habe sich »bei der Kugel, die den deutschen Soldaten traf, nicht unterschieden; es durfte daher nur militärisch, nicht gefühlsmäßig gesehen werden«.


  Grundsätzlich war das Vorgehen der Wehrmacht gegen Partisanen15 im Militärstrafgesetzbuch geregelt und den Soldaten durch die auf der Rückseite des Soldbuchs abgedruckten »10 Gebote« bekannt gemacht.16 In Bezug auf die Partisanenfrage hieß es dort, dass ein überführter Partisan nur dann hingerichtet werden durfte, wenn er zuvor von einem Standgericht zum Tode verurteilt worden war. Befolgte ein deutscher Soldat diesen |159|Grundsatz nicht, drohte ihm selbst ein Standgerichtsverfahren (KSSVO § 13 a). Während des Krieges pervertierte jedoch die Praxis der Militärjustiz zusehends. Da Hitler seit Dezember 1941 als Oberster Befehlshaber der Wehrmacht die höchste militärische Instanz darstellte, kam es zu einer verhängnisvollen Dynamik, indem geltendes Militärrecht durch parallel erlassene, politisch begründete Hitler-Befehle faktisch außer Kraft gesetzt wurde. Als Gerichtsherr setzte Hitler zudem das Recht um, das er selbst gesetzt hatte: Damit gab es unter dem Diktum maximaler Effizienz faktisch keine Gewaltenteilung mehr.17


  Da dem Frontabwehrkampf nach der Landung der Alliierten bei Salerno im September 1943 die größte Bedeutung zukam, gingen Gerichtsherren, im konkreten Fall die Armeeoberbefehlshaber der 10. und der 14. Armee in Italien, gegen innere und äußere »Saboteure« mit größter Härte vor. Zum einen fällten Wehrmachtgerichte also Urteile gegen die eigenen Soldaten, u. a. wegen Trunkenheit, Zersetzung der Wehrkraft, Unzucht unter Männern, Ungehorsam, Plünderung, Fledderei, Urkundenfälschung, Kraftfahrzeugunfällen und unvorsichtiger Behandlung von Waffen. Auf Fahnenflucht sowie Feigheit stand die Todesstrafe. Derartige Fälle bedurften der Bestätigung durch den Oberbefehlshaber, und hier ist Kesselrings Mitwirken anzunehmen. In einem Fall hat er eine Gefängnisstrafe für einen Fahnenflüchtigen als »zu milde« an die Gerichte zurückverwiesen, und man darf annehmen, dass es hernach zu einem schärferen Urteil, wahrscheinlich der Todesstrafe, gekommen ist.18 In anderen Fällen hatte der Oberbefehlshaber innerhalb von drei Monaten 38-mal Gnadenentscheide zu treffen, um strittige Verfahren zu entscheiden.19 Den Verfahren der Heeresgerichte gegen »fremdvölkische Hilfswillige« der Wehrmacht, meist Russen oder Kroaten, kam besondere Bedeutung zu, hier wurden in Italien durchweg sehr harte Urteile gefällt.20 Zudem nahm unter dieser Gruppe die Zahl der Fahnenflüchtigen ab Juni 1944, also mit dem Durchbruch der Alliierten bei Rom, exponentiell zu.21 Strafnormen zum Schutz der Zivilbevölkerung waren Tötungsdelikte, Körperverletzungsdelikte, Sexualdelikte |160|und Plünderung, die durch das Inkrafttreten der Wehrmacht-Disziplinarstrafordnung am 6. 6. 1942 für alle Truppenteile verbindlich geahndet werden konnten.22 Es sind tatsächlich Fälle in Italien aktenkundig geworden, die belegen, dass Offiziere wegen mangelnder Dienstaufsicht ihrer plündernden Untergebenen zu hohen Haftstrafen verurteilt worden sind.23 Plündernde Soldaten dagegen hatten mit der Todesstrafe zu rechnen, die sofort nach Urteilsverkündung auch vollstreckt wurde.24


  Zum anderen ahndete die Wehrmachtjustiz Straftaten von Zivilisten in den besetzten Gebieten, die sich, etwa als Saboteure, gegen die Wehrmacht gestellt hatten oder sich gegen Requirierung von Fahrzeugen oder Vieh gewehrt hatten. Gleichzeitig pervertierten Standgerichte zu einem Pro-forma-Verfahren im »Bandenkampf«. Ein Beispiel hierfür sind die Erschießungen von 20 Männern bei San Polo, die als Partisanen verdächtigt, geschlagen und hernach erschossen wurden. Ihr Grab wurde gesprengt, um »die Spuren der Misshandlungen zu verwischen«, wie ein interner Untersuchungsbericht festhielt.25


  Die sogenannte Bandenbekämpfung war im nationalsozialistischen Krieg eine justizielle Lenkungsmethode für die besetzten Völker, die Terror verbreiten sollte. In seiner »Kampfanweisung für die Partisanenbekämpfung im Osten« vom 16. 12. 1942 hatte Hitler scharfes Vorgehen gegen Partisanen und »Partisanenhelfer« zur »Pflicht« des Soldaten erklärt und vorsorglich klargestellt, »Rücksichten«, gleich welcher Art, seien ein »Verbrechen gegen das deutsche Volk und die Soldaten an der Front«. In seinem Befehl räumte Hitler jegliche Bedenken und etwaige Skrupel schon im Vorfeld aus und erklärte umgekehrt die Beachtung internationaler Rechtsnormen zum Verbrechen.26 In dem »Führerbefehl« vom 16. Dezember 1942 heißt es unter Ziffer 2 wörtlich: »Kein in der Bandenbekämpfung eingesetzter Deutscher darf wegen seines Verhaltens im Kampf gegen die Banden und ihre Mitläufer disziplinarisch oder kriegsgerichtlich zur Rechenschaft gezogen werden.«27 Auf diesen Punkt wurde bei der Weitergabe an die Divisionsrichter explizit hingewiesen.28 Der Befehl wurde zunächst für die Ostfront und |161|den Balkan erlassen, galt aber nach 1943 auch in Italien, wie die Weitergabe des Befehls im AOK 14 belegt.29


  Die deutsche Führung verschärfte angesichts wachsender Bedrohung der Nachschublinien durch Sabotagetätigkeit im Hinterland im Frühjahr 1944 in Italien die Richtlinien.30 Nachdem die Wehrmacht Rom am 4. Juni 1944 aufgeben musste, begann der Rückzug durch Mittelitalien. In dieser Situation erließ Kesselring kurz nacheinander zwei sogenannte Bandenbefehle. In seinem Partisanenkampfbefehl vom 17. 6. 44 sicherte Kesselring »jedem« absolute Deckung zu, »der über das bei uns übliche zurückhaltende Maß an Zurückhaltung hinausgeht«.31 Tatsächlich lag in der Weitergabe des Befehls besonderes Augenmerk auf der versprochenen Straffreiheit.32


  Kesselrings Befehle wurden stets auf dem normalen Dienstweg an die ihm untergeordneten Armeen und Divisionen weitergegeben.33 Kesselring sicherte seinen Truppenführern zudem in einem Zusatzbefehl weitgehende Handlungsfreiheit bei den »Bandenunternehmungen«, besonders bei Festsetzung der »Repressal-Quote« zu.34 Dies führte zu einer Kettenreaktion: Die bereits an anderen Fronten radikalisierten Unterführer35 trugen durch ihren Einfluss auf größtenteils schlecht ausgebildete junge Rekruten dazu bei, dass sich die Kriegsverbrechen im Sommer 1944 in Italien im Bereich bestimmter Formationen häuften. Ausschlaggebend war dafür eine »hochbrisante Kombination von Prägungen, Erfahrungen und Überzeugungen, die jederzeit in todbringende Aktion umschlagen konnte«.36


  Am 1. Juli 1944 verpflichtete Kesselring seine Soldaten erneut auf hartes Durchgreifen,37 gab aber gleichzeitig Order an seine Soldaten aus, dass Plünderer und Vergewaltiger an Ort und Stelle erschossen würden. Der ergänzende Befehl entsprang vor allem militärischem Kalkül – nur eine disziplinierte Truppe konnte die Abwehrschlachten in Italien überstehen. Es ist offensichtlich, dass der Disziplinarfrage größte Aufmerksamkeit geschenkt wurde und es wegen Vergehens gegen die »Manneszucht« im Sommer 1944 einige Standgerichtsverfahren in Italien gegeben hat, während für den gleichen Zeitraum kein einziges Verfahren wegen Ermordung von Zivilisten aktenkundig wurde.38


  |162|Der routinemäßig abgefasste Quartalsbericht des 14. Armeeoberkommandos (AOK), betreffend den Zeitraum April bis Juni 1944, bestätigt diesen Befund. »Standgerichtliche Verfahren nach § 13 a KSStVO sind in der Berichtszeit überhaupt nicht gemeldet worden; die Kommandeure haben offensichtlich eine Scheu, solche durchzuführen.«39 Auch im Bereich des AOK 10 vermerkte der Chefrichter kein einziges Strafverfahren gegen deutsche Soldaten wegen Übergriffen auf die Zivilbevölkerung bei sonstiger reger Rechtspflegetätigkeit (128 Verfahren im Berichtszeitraum).40 Ein Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen legtüberdies nahe, dass die Delikte nicht nennenswert zugenommen hatten oder dass neue Straftatbestände dazugekommen wären.41


  Es kann also nicht davon die Rede sein, dass generell keine kriegsgerichtlichen Verfahren in Italien stattgefunden hätten: Feldgerichte der Wehrmacht wie auch der Waffen-SS traten jedoch nicht wegen Tötungsdelikten zu Lasten der Zivilbevölkerung zusammen. Strikte Kontrollen durch die NS-Führung, nicht zuletzt durch den Reichsführer-SS persönlich,42 verhinderten eine Rücknahme des Hitlerbefehls bis zuletzt. Es hat daher bis zur Kapitulation am 2. Mai 1945 aus politischen Gründen keine deutschen Militärgerichtsverfahren wegen Kriegsverbrechen an Zivilisten in Italien gegeben.


  Kesselrings Pflichtbegriff hatte ihn selbst im letzten Moment noch einmal als Gerichtsherrn aktiv werden lassen: Als die von langer Hand geplante Kapitulation in Italien zum 29. April 1945 bekannt wurde, ließ Kesselring, als OB West noch immer formal auch für die Italienfront zuständig, Generaloberst von Vietinghoff-Scheel und dessen Generalstabschef Röttiger als »Defätisten« verhaften und ihnen ein Standgericht in Aussicht stellen.43 Selbst Jahre nach dem Krieg verteidigte Kesselring noch sein »Durchhalten bis zum Schluss« und verwahrte sich dagegen,44 er habe damals die falsche Entscheidung getroffen, als er seinen Eid als Treue zur Person des Oberbefehlshabers und nicht, wie Vietinghoff es forderte,45 als Treue gegenüber dem deutschen Volk auslegte.


  |163|II. Rechtfertigungsstrategien


  Doch die Pervertierung der Militärjustiz in den besetzten Gebieten blieb nicht ungestraft. Für den italienischen Kriegsschauplatz führten die Briten zwischen November 1946 und Juli 1947 vier Prozesse durch, da sie den Vorsitz in der alliierten Militärregierung innehatten: gegen Feldmarschall Albert Kesselring sowie gemeinsam gegen die Generale Eberhard von Mackensen und Kurt Mältzer, gegen Max Simon und gegen Eduard Crasemann.46 Die Rechtfertigungsstrategien der ehemaligen Gerichtsherren sind hier von Interesse.


  Die Anklage gegen Albert Kesselring lautete auf Durchführung einer Repressalie in den Fosse Ardeatine in Rom, bei der 335 Menschen den Tod fanden, und Aufstachelung der Truppe zum Krieg gegen die italienische Zivilbevölkerung. Letztlich stellte sie die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Erschießungen in den Fosse Ardeatine, und danach, ob die »Bandenbefehle« von Kesselring nicht bewusst so formuliert und ihre Ausführung nicht kontrolliert worden war, so dass man sie als Freibrief zum Töten auffassen konnte. Kesselring rechtfertigte sich, er habe stets die Kontrolle behalten: »Wie ein Arzt« habe er die ganze Zeit über »die Hand am Pulsschlag dieser ganzen Bewegung« gehabt und daher »sowohl erleichternde wie auch erschwerende Anordnungen« geben können.47


  Untersucht man Zeugenaussagen deutscher Generale aus dem Kesselring-Prozess, so zeigt sich, dass der Kreis der ehemaligen militärischen Führungselite sehr genau über den Missbrauch der Militärjustiz im Krieg gegen Zivilisten Bescheid wusste. General Herr gab an, wegen der Erschießungen bei San Polo bei Kesselring »protestiert« zu haben.48 Ein offener Protest bzw. die formale Einrichtung einer Untersuchungskommission war damit jedoch nicht gemeint, denn den Kommandeuren war zweifellos bekannt, dass Hitler keine Verfolgung der Soldaten wünschte. Nachforschungen der Kommandeure bei der Truppe »in freundschaftlichem Ton« zeitigten jedoch keine Verfahren, geben aber einen Hinweis auf den Korpsgeist.49


  |164|Am 6. Mai 1947 stellte das britische Militärgericht in Venedig Kesselrings Schuld fest und verkündete das Strafmaß: Tod durch Erschießen. Kesselring wie auch sein Rechtsanwalt Hans Laternser wurden von dem Urteil offenbar völlig überrascht. Kesselring sah sich selbst als »unpolitischen Soldaten«, der »nur seine Pflicht getan« habe. Damit stilisierte er sich zu einem Opfer seines Soldatenberufs und geriet in die »Viktimisierungsfalle«.50 Wer einmal in diese hineingetappt ist, den entbindet die »Pflicht«, ein alles durchdringender, gleichsam verinnerlichter Gehorsam, von der individuellen Verantwortung und vom Nachdenken über den Ort des Einzelnen in der großen Politik. Dabei wird das Töten legitimiert durch das Prinzip von Befehl und Gehorsam und den Verweis auf das »Dienstethos des Soldaten«, das die eigene Position in der Befehlskette als nicht bedeutsam definiert und durch wiederholten Rekurs auf die »Pflicht«, die man zu erfüllen gehabt habe, die eigene Verantwortung verschleiert.51


  Anders als zuvor bei deutschen Kriegsgerichten üblich, wurde der Feldmarschall jedoch nach erfolgtem Schuldspruch nicht exekutiert. Nachdem es die Italiener mit Verweis auf die Abschaffung der Todesstrafe abgelehnt hatten, die Hinrichtung durchzuführen, gab es in England eine Woge von Protesten gegen die geplante Hinrichtung Kesselrings. Dabei herrschte die militärische Argumentation vor, ein Kriegsgegner, der auf dem Schlachtfeld »ehrlich« oder »sauber« gekämpft habe, könne nicht von den Siegern wegen Kriegsverbrechen verurteilt werden.


  Flankiert wurde die Begnadigung von einer Pressekampagne, die die Rechtfertigungsmuster aufnahm. Die Politisierung der Kriegsverbrecherfrage sorgte dafür, daß auf eine sachliche Beurteilung der Einzelfälle verzichtet wurde zugunsten einer undifferenzierten Forderung nach Generalamnestie. Der individuelle Prozess der Umwidmung vom potentiellen Täter zum (Justiz-)Opfer gerann zum Bild von der Wehrmacht als »missbrauchter Armee«; der entstandene Opfermythos »verwandelte Macht in Ohnmacht, Aktivität in Passivität, Aggression in Verteidigung«.52 Kesselring wurde so ein letztes Mal |165|zum Leitkameraden, der Identifikationsmöglichkeit und Projektionsfläche der Hoffnungen zugleich bot.53 Seine Begnadigung ließ Soldatenkreise in Deutschland hoffen, dass eine generelle Rehabilitierung der Wehrmachtsoldaten möglich sein könnte, wie sie 1955 mit der Neuaufstellung der Truppen augenfällig wurde (und 1952 durch die »Ehrenerklärung Eisenhowers« und Adenauers vorbereitet worden war).54


  Die Rechtfertigungsmuster vor Gericht fanden zudem Eingang in das offizielle Geschichtsbild der Bundesrepublik. Im Rahmen der von der US - Abteilung der »Historical Division« in Auftrag gegebenen Studien zu strategischen oder taktischen Fragestellungen entwickelte sich bis 1950 ein erstes Bild vom Krieg.55 Vor allem Generalstabsoffiziere und Oberbefehlshaber zählten zu der militärischen Historikertruppe, die zumeist aus dem Gedächtnis Zusammenhänge rekapitulierte. Für den italienischen Kriegsschauplatz entstand auf dieser Grundlage ein Narrativ vom »sauberen Kriegsschauplatz Italien«, das zur Abgrenzung gegen andere Kriegsschauplätze diente: zur militärischen Abgrenzung gegen brutale Praktiken etwa an der Ostfront (besonders im Partisanenkrieg) und zur idellen gegen NS-Verbrechen an Juden und anderen Volksgruppen.56


  Angesichts des entlastenden Geschichtsbilds vom »sauberen« Krieg überrascht Kesselrings Entnazifizierungsverfahren nicht mehr, in welchem er 1951 behauptete: »daß sich die Soldaten, falls die Übergriffe vorgekommen sind und meinen Truppen zur Last gelegt werden können, was in keinem Fall bewiesen ist, aus einem nicht zu fesselnden Naturinstinkt heraus gegen die völkerrechtswidrigen brutalen Banden gewehrt haben«57. Neben der Notwehrtheorie präsentierte Kesselring auch gleich »neofaschistische, kommunistische italienische Gruppen und deutsche Deserteure« als eigentliche Täter. Sein damaliger Generalstabschef Röttiger sekundierte als Zeuge, es habe sich »bereits damals herausgestellt, daß die gemeldeten Übergriffe der bekanntlich sehr erfinderischen Phantasie der italienischen Bevölkerung entsprungen waren«58. All diese Bemühungen zeitigten den gewünschten Erfolg: Im Oktober 1952 konnte Kesselring aus dem Militärgefängnis Werl den Weg in |166|die Freiheit antreten und wurde umgehend zum Sprecher diverser Soldatenverbände ernannt.


  Wenige Monate nach seiner Entlassung erschienen Anfang 1953 Kesselrings Memoiren unter dem bezeichnenden Titel »Soldat bis zum letzten Tag«, die ein breites Echo fanden und Kesselrings Version vom Gentleman im Krieg stützten, der nur seine Pflicht getan habe und der die Verstrickungen in Kriegsverbrechen in Italien konsequent ausblendete. Ein Bericht des Verfassungsschutzes befand über Kesselrings Memoiren: »›Soldat bis zum letzten Tag‹ ist im Mund eines der höchsten militärischen Führer, dem – wie er selbst bezeugt, Einflußmöglichkeit sowohl auf Hitler, wie auch auf Göring gegeben war – eine etwas unbefriedigende Stellungnahme zu dem gerade im letzten Krieg so dringlich gestellten Problem der Gehorsamspflicht.«59 Die »Zeit« war enttäuscht über die »fragwürdige Tendenz« des Buches: »Befehl ist Befehl! Dieser ebenso lapidare wie dumme Satz hallt durch die ganzen 475 Seiten – bis zum letzten Tag.«60 Es sei bedauerlich, dass sich Kesselring bei all seiner Kompetenz »doch offensichtlich nie die Frage vorgelegt habe: Wo endet der Kadavergehorsam und wo beginnt das Verantwortungsbewusstsein wirksam zu werden, wenn nicht in den höchsten Kommandostellen?« Die »Süddeutsche Zeitung« fand: »›Bis zum letzten Tag‹ verurteilt alle, die vor Kesselrings letztem Tage, dem 9. Mai 1945, schlapp gemacht‹ haben.«61 Das amerikanische Magazin »The New Yorker« urteilte knapp, Kesselring sei »das beste Beispiel für gutgemeinte deutsche Intelligenz, die sich mit technischen Fähigkeiten und unglaublicher Hartnäckigkeit, gepaart mit Gehorsam, zu einem Substitut für Moral entwickelt habe«.62


  War die Selbstrechtfertigung Kesselrings in seinen Memoiren schon mit einiger Verärgerung in der Öffentlichkeit konstatiert worden, zerstörten seine Auftritte als Gutachter in den 50er-Jahren seinen Nimbus vom Gentleman im Kriege nachhaltig.63 Den sogenannten Generalsprozessen gegen deutsche Offiziere, die in der Endphase des Kriegs noch standgerichtliche Erschießungen befürwortet und durchgeführt hatten, kam große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu.64 Auch für eine mögliche |167|Wiederverwendung in der Bundeswehr war die Haltung bei Kriegsende von hoher Bedeutung. Dabei herrschte allgemeiner Konsens, dass Zivilcourage und das Abwenden unnötiger Zerstörungen sowie Schonung des Lebens der eigenen Soldaten, in Umkehrung der Wertung von 1945, als vorbildlich galten. Die Verfahren beschäftigten sich erstmals auch mit den unzähligen Opfern einer fragwürdigen Militärjustiz.


  Bereits in der ersten Verhandlung, in der Kesselring als »militärischer Sachverständiger« auftrat, dem »Penzberger Mordnacht«-Prozess im November 1953, zeigte er sich als harscher Gerichtsherr. Der Angeklagte, Oberst Ohm, war der Beihilfe zur Hinrichtung von sieben Bürgern aus Penzberg am 28. 4. 1945 angeklagt. Ohm hatte Befehl gegeben, den Ort zu räumen und Sprengungen durchzuführen, war aber von Einwohnern unter Führung des Bürgermeisters behindert worden, die er daraufhin erschießen ließ. Kesselring verteidigte die Erschießungen als »überlegt«, da der örtliche Widerstand den »ordnungsgemäßen Rückzug der Truppe gefährdet habe«.65 Dadurch lenkte er den Blick der Öffentlichkeit jedoch auf seine eigene Haltung als ›Scharfmacher‹ in den letzten Kriegstagen.66


  Es wurde deutlich, dass Kesselring keineswegs der »Allianz der Vernünftigen« zuzurechnen war, einer örtlichen Koalition von Ernüchterten und Besonnenen, die den Krieg in ihren Heimatorten so schnell wie möglich beenden wollten.67 Für ihn galt bis zuletzt ein Pflichtbegriff, der Nibelungentreue gleichkam und von Kameraden nach dem Krieg wiederholt geschildert worden ist.68 Spuren dieser Haltung finden sich selbst noch in seiner Begründung, als Gutachter vor Gericht aufzutreten.69 Er selbst sah den Gerichtssaal als Plattform an, um für die Wiederbewaffnung Deutschlands zu werben. Gleich zu Beginn seines zweistündigen Gutachtens war Kesselring mit der Bemerkung aufgefallen, »man werde für die neue Armee keine Soldaten finden, wenn man acht Jahre nach Kriegsende noch Prozesse gegen Soldaten führe«70. Er verkannte damit den normativen Charakter, der den Generalsprozessen hinsichtlich der Auslegung des Pflichtbegriffs zukam, und war überdies noch immer nicht in der Lage, sich von den Vorgaben der NS-Militärjustiz |168|und seiner eigenen Praxis als Gerichtsherr der Endphase zu lösen.


  Die »Süddeutsche Zeitung« fand, er werde »nachgerade zu einem öffentlichen Ärgernis«71, denn »man muss wohl obendrein auch Albert Kesselring heißen, um heute zu bestreiten, dass selbst in jenen verworrenen letzten Kriegstagen und allen ihren Gewissensqualen Menschen trotz geltender Befehle menschenwürdig handeln konnten – und dass es welche gab, die das nicht taten«. Leserbriefe pflichteten dem bei. So befand etwa Max Schollinger aus Mittenwald, die Generale sollten »endgültig ihren Mund halten«, wenn sie schon noch einmal davon gekommen seien, und »im Bewusstsein ihrer ungeheuren Mitverantwortung für diese verbrecherische Zeit im hintersten Winkel des Landes verschwinden, statt als Gerichtssachverständige eindeutige Naziverbrechen und Morde heute noch gutzuheißen«..72


  Franz Josef Strauß, damals designierter Verteidigungsminister für die im Aufbau befindlichen neuen Streikräfte, schaltete sich in die Diskussion ein und bezog eindeutig Position gegen Kesselring. Der Auseinandersetzung kam deshalb grundsätzliche Bedeutung zu, da Kesselring als Repräsentant mehrerer Traditionsverbände vom designierten Verteidigungsminister nicht ignoriert werden konnte. Strauß kommentierte sarkastisch den vermeintlichen Zwang, alle Befehle ausführen zu müssen: »Wenn wir damals die sinnlosen Befehle der letzten Kriegstage alle ausgeführt hätten, dann wäre noch viel mehr in die Luft gesprengt worden.«73 Die »Süddeutsche« lobte, Strauß habe »Mut zu Worten gefunden, die gewissen, in alten Vorstellungen befangenen Vertretern der Soldatenbünde nicht eben angenehm in den Ohren klingen mögen«, als er die »immer peinlicher werdenden Auftritte des ehemaligen Generalfeldmarschalls Kesselring kritisiert« habe.74 In der »Deutschen Soldatenzeitung« wie auch in der »Demokratischen Wehrpolitik« wurden Strauß’ Äußerungen genauer zitiert und ausgeführt, warum der Bundesminister Kesselrings Standpunkt für falsch und seine »Haltung als OB West in den letzten Monaten als fragwürdig« bezeichnet hatte. »Es geht nicht darum«, so Strauß, »heute an einem Mann, |169|der Leben oder Tod von sechs Mitmenschen so leicht nahm, Rache zu nehmen. Wohl aber geht es darum, diese Tat nicht zu rechtfertigen, sondern sie aus politischen und menschlichen Gründen aufs tiefste zu bedauern.«75


  Sogar in den eigenen Reihen wurde Kritik laut. Das Verbandsblatt »Der Stahlhelm« brachte neben dem Neujahrsaufruf ihres Präsidenten Kesselring einen offenen Brief des »ehemaligen Frontsoldaten« und SPD-Landtagsabgeordneten und Landesgeschäftsführers des Sozialverbands VdK, Karl Weishäupl aus München. Dieser rügte: »Im In- und Ausland haben Sie mit Ihrem Sachverständigengutachten den Eindruck erweckt, dass Sie nazistische Verbrechermethoden gutheißen.«76


  Dies hatte er offenbar als Gerichtsherr getan. In Lagebesprechungen soll sich Kesselring Ende April 1945 über die mangelhafte »Effizienz« der Standgerichte im Westen beschwert haben. Gersdorff zitiert anläßlich einer Besprechung zur katastrophalen Lage bei der 7. Armee die Schlussbemerkung Kesselrings, er sei »durch das ganze rückwärtige Armeegebiet gefahren« und habe »keinen einzigen Erhängten gesehen«: »Er verließ mich mit der Aufforderung, in Zukunft seine Befehle besser auszuführen.«77 Zweifelsfrei forderte Kesselrings harte Haltung in den letzten Kriegstagen noch zahllose Opfer unter seinen eigenen Soldaten, und selbst die eigene Begnadigung, die ihn 1947 vor der Todesstrafe bewahrt hatte, vermochte es augenscheinlich nicht, ein Umdenken auszulösen und an dieser Haltung etwas zu ändern, wie seine spätere Gutachtertätigkeit belegt.
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  Generalfeldmarschall Erich von Mansteins gerichtsherrliche Praxis im Zweiten Weltkrieg und seine Arbeit am Bild der »sauberen« Wehrmachtjustiz nach 1945


  Während des Zweiten Weltkrieges übte Erich von Manstein das Amt eines Gerichtsherrn aus, u. a. als Oberbefehlshaber der 11. Armee in den Jahren 1941 bis 1942. Als solcher war er formal der Herr von Gerichtsverfahren. Er konnte Richter berufen, Hauptverhandlungen ansetzen und Urteile bestätigen oder ablehnen. Dies regelte die Kriegsstrafverfahrensordnung (KStVO) vom 17. August 1938, die, gemeinsam mit der zeitgleich erlassenen Kriegssonderstrafrechtsverordnung (KSSVO) das Hauptinstrument der Wehrmachtjustiz im Zweiten Weltkrieg bildete.1 Die als Gerichtsherren berufenen Befehlshaber und Kommandeure, im Falle ihrer Verhinderung deren Stellvertreter, waren damit entscheidende Instanzen in den Verfahren der Gerichte von Heer, Ersatzheer, Luftwaffe und Kriegsmarine.2


  Im Folgenden sollen zwei Aspekte von Mansteins Wirken als Gerichtsherr dargestellt werde, erstens die Verantwortung gegenüber den eigenen Soldaten und zweitens die Verantwortung gegenüber der Zivilbevölkerung im Machtbereich der Truppenverbände, die ihm unterstanden. Grundlage der Darstellung bilden Beispiele, die aus meinen Forschungen zu Mansteins Rolle im Zweiten Weltkrieg resultieren. Im Zentrum meiner Ausführungen stehen seine nachträgliche Rechtfertigung der Praxis als Oberbefehlshaber im Osten und die exkulpierende Sicht auf Verbrechen der Wehrmacht nach 1945.3


  Was Manstein und viele andere Gerichtsherren in ihrer gerichtsherrlichen Praxis im Zweiten Weltkrieg antrieb, drückt am sinnfälligsten das nachfolgende Zitat aus:


  »Der tapfer kämpfende, anständige Soldat kann von seinen Vorgesetzten verlangen, dass sie notfalls mit drakonischen Mitteln |171|dafür sorgen, dass nicht die Tapferen geopfert werden, weil man zu schwach oder nachsichtig gegen Versager ist.«4


  Aus diesem Zitat geht weder hervor, welche »drakonischen Maßnahmen« ergriffen werden müssen, um Soldaten davor zu schützen, geopfert zu werden, noch drückt es direkt aus, dass nach Meinung des Verfassers Vorgesetzte sich in militärisch angespannten Situationen über geltendes Recht hinwegsetzen können sollten. Allerdings spiegelt sich in ihm die von der militärischen Elite im Nationalsozialismus mehrheitlich geteilte Überzeugung, dass Vorgesetzte weitgehende Machtbefugnisse ausüben dürften. Die Gegenüberstellung von »Tapferen« und »Versagern« legen ein für den deutschen Vernichtungskrieg im Osten grundlegendes Wertesystem im Handeln der Wehrmachtelite bloß. Ein Angehöriger der militärischen Elite, die nach Kriegsende von sich behauptete, mehrheitlich dem Nationalsozialismus distanziert gegenüber eingestellt gewesen zu sein, definierte hier, was in diesem Krieg erlaubt sein sollte.


  Das Zitat stammt nicht etwa aus der Zeit des Krieges und damit aus einer Situation der radikalen Umwertung des Rechts. Es ist einem Brief Mansteins vom August 1959 an den Rechtsanwalt Hans Laternser entnommen, der damals Hasso von Manteuffel, angesehenes Mitglied des Deutschen Bundestags für die FDP und Wehrmachtgeneral a. D., vor Gericht verteidigte. Das Festhalten an einer scheinbar zwingenden Logik militärischen Handelns, trotz des Wissens um das Verbrecherische des Krieges, wird hier deutlich. Manstein und Laternser hatten bereits vom Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess 1945 bis 1946 über die Nürnberger Nachfolgeprozesse 1946 bis 1948 und die britischen Militärgerichtsprozesse, in denen Manstein als letzter Angeklagter auf westdeutschem Boden Ende 1949 zu 18 Jahren Haft verurteilt wurde, bis zu jenen Entnazifizierungsverfahren der 1950er-Jahre, in denen Manstein und Kesselring sich um eine Revision der alliierten Urteile bemühten, eine langjährige Praxis ausgebildet, über den Zweiten Weltkrieg in ausschließlich militärischen Begriffen zu sprechen. Mit anderen Worten: sie hatten, der eine als Rechtsanwalt der Generalität, der andere als Angeklagter, Zeuge und Gutachter in |172|eigener und der Sache der Wehrmachtgeneralität als Ganzes, daran festgehalten, dass der Zweite Weltkrieg ein Krieg wie jeder andere gewesen sei und die Rolle der Wehrmachtgeneralität als mehrheitlich willige Anweiser und Exekutoren von Befehlen zu Massenverbrechen vollständig ausgeblendet.


  Worum aber ging es in dem Verfahren, für welche Tatbestände machten die genannten Akteure eine rein militärische Logik und die Überzeugung geltend, nach Recht und Gesetz gehandelt zu haben? Ging es tatsächlich darum, sinnlose Opfer zu vermeiden oder eine »niedrige Handlungsweise« zu ahnden? Folgender Sachverhalt wurde 1959 vor einem westdeutschen Gericht verhandelt: Manteuffel hatte in seiner Eigenschaft als Kommandeur der 7. Panzerdivision im Januar 1944 einen Gefreiten wegen »Feigheit vor dem Feind« erschießen lassen.5 Er hatte zuvor das anderslautende Urteil seines Divisionsrichters Rudolf Albrecht aufgehoben, die Proteste Albrechts wie die des Divisionspfarrers Hans-Rudolf Müller-Schwefe beiseitegewischt6 und die Erschießung ohne erneutes Verfahren angeordnet. In einem Tagebucheintrag vom 14. Januar 1944 brandmarkte Albrecht dieses Verhalten daher als »bedauerliche[n], aber bezeichnende[n] Fall von Willkür-Justiz«.7 Es handelte sich demnach mitnichten um eine militärisch zugespitzte Lage, in der durch den Tod eines sogenannten »Versagers« das Leben vieler gerettet worden wäre. Es ging um Abschreckung und darum, diesen Krieg bis zum bitteren Ende fortsetzen zu wollen.


  Manstein betrachtete wie viele andere während des Krieges sowie später die Erschießung als durch den Führerbefehl Nr. 7 vom 24. Februar 1943 gedeckt.8 Hitler hatte in diesem Befehl Offizieren, Unteroffizieren oder »in besonderen Lagen« jedem beherzten Mann befohlen, die Durchführung von Befehlen und die Aufrechterhaltung von Disziplin und Ordnung nötigenfalls mit Waffengewalt zu erzwingen und Ungehorsame auf der Stelle zu erschießen, keinesfalls aber auf eine gerichtliche Bestrafung zu warten. Alle Vorgesetzten, die sich diesem Befehl widersetzten, sollte nach Hitlers Willen »dieselbe Strafe [treffen] wie die Unbotmäßigen, gegen die sie nicht eingeschritten |173|sind«.9 Manstein selbst hatte den Befehl als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd 1943 an die ihm unterstehenden Einheiten mit dem Zusatz weitergeleitet: »Ich habe besondere Offiziers-Streifen bestimmt, die nach meinen Weisungen auf den Durchgangsstraßen die Tätigkeit der Vorgesetzten (einschl. Ortskommandanten) im Sinne des Führerbefehls überwachen.«10 In diesen Worten wird sein Einverständnis deutlich, das er auch 1959 noch vertrat.


  Manstein befasste sich mit Manteuffels Fall zehn Jahre nach seiner eigenen Verurteilung durch ein britisches Militärgericht im Jahr 1949 und sechs Jahre nach seiner Haftentlassung aus dem Kriegsverbrechergefängnis in Werl. Zum Zeitpunkt der Erschießung des Gefreiten war Manstein als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd Manteuffels Vorgesetzter gewesen und hatte dessen Handeln nicht beanstandet, als es ihm zur Kenntnis kam. Laut Rudolf Albrecht verfügte er Anfang 1944 vielmehr, Manteuffel habe mit seiner Entscheidung, den Gefreiten ohne erneutes Verfahren erschießen zu lassen, seine Befugnisse nicht überschritten. Nach Albrechts Ansicht war dies eine rechtsgültige gerichtsherrliche Entscheidung.11 Mit Albrecht hofften zahlreiche Wehrmachtoffiziere, die ohne Gerichtsurteil deutsche Soldaten hatten erschießen lassen, darauf, dass »eine erneute Aufrollung also die Verletzung des Grundsatzes ›ne bis in idem‹ darstellt«.12


  Das Gericht fegte allerdings die von Albrecht bestätigte, schriftlich jedoch nicht überlieferte nachträgliche Billigung der Exekution als »eine für die Zulässigkeit der jetzigen Strafverfolgung bedeutungslose Meinungsäußerung dieses Vorgesetzten«13 vom Tisch. Das Gericht bewies mit seinem Urteil eine deutliche und beachtliche Distanz zu den ehemaligen Wehrmachtgeneralen, die daran festhielten, dass die Erschießungen aus übergesetzlichem »Notstand« heraus zur Abwehr von Gefahren notwendig gewesen seien. Diese Position formulierte Manstein wenige Tage nach der Verurteilung Manteuffels und bat Hans Laternser, in seinem Revisionsantrag zur Begründung auf die gefährdete Frontlage im Südabschnitt der Front Anfang des Jahres 1944 zu verweisen.14


  |174|In Tradition seiner im Krieg gezeigten Radikalität bei der Wahl der Mittel zeigte sich der Feldmarschall a. D. in der Zivilgesellschaft weiterhin bereit, rechtswidriges Handeln der befehlgebenden Ebene und in der gerichtsherrlichen Praxis im Zweiten Weltkrieg durch den Verweis auf vermeintliche Kriegsnotwendigkeit zu legitimieren. Die Befolgung auch verbrecherischer Befehle betrachtete er im Sinne einer Güterabwägung als notwendig zur Aufrechterhaltung der soldatischen Disziplin. Wie Erich Schwinge vertrat Erich von Manstein zudem die Position, es gebe Straftaten, »die in einer Armee nicht einreissen dürfen«.15 Er war besonders während des Krieges gegen die Sowjetunion bereit, das ohnehin schon ausgehöhlte Militärstrafrecht zuungunsten der Angeklagten weiter auszuhöhlen. So schlug er im Herbst 1943 vor, »Strafen ohne Anhörung des Beschuldigten zu verhängen« und damit grundlegende Rechte zugunsten der Durchsetzung vermeintlich militärischer Interessen außer Kraft zu setzen.16


  Ausgeprägt tritt Mansteins Bereitschaft zum Rechtsbruch während der auch weltanschaulichen Radikalisierung zur Zeit des deutschen Ostkrieges im Herbst 1941 hervor. So lässt sein bekannt gewordener Befehl vom 20. November 1941 neben antisemitischen Stereotypen die Bereitschaft erkennen, Verbrechen gegen Zivilisten und Gefangene des Kriegsgegners als legitime Kriegsmittel einzusetzen, weil im Krieg gegen die Sowjetunion Kriegsrecht keine Anwendung zu finden brauche.17 Er unterstützte zugleich die Soldaten der ihm unterstellten Einheiten in der Überzeugung, dass die Massentötungen von Juden ein selbstverständlicher Teil des Krieges und die Hilfestellungen der Armee bei den Massakern notwendig wären: »Für die Notwendigkeit der harten Sühne am Judentum, dem geistigen Träger des bolschewistischen Terrors, muss der Soldat Verständnis aufbringen.«18 Die Vernichtung von Juden, die Repressalienmaßnahmen gegen Zivilisten und die Verbrechen im Kontext der Partisanenbekämpfung wurden jedoch auch nach dem Krieg mit dem Hinweis auf die sogenannte Kriegsnotwendigkeit legitimiert.19 Die Verbrechen an Juden und der Zivilbevölkerung und das harte Vorgehen gegen nonkonforme deutsche |175|Soldaten bildeten in dieser Logik zwei Seiten einer Medaille. Wie die Behandlung der Zivilbevölkerung (Ausnahme: die jüdische Bevölkerung) hing die Behandlung der eigenen nonkonformen Soldaten auch von der situativen Dynamik des Kriegsgeschehens ab. So setzte die 11. Armee vor Beginn des Angriffs auf die Festung Sewastopol am 7. Juli 1942 die Bestätigung von Todesurteilen zeitweise aus und verfügte Fronteinsatz. Bewährten sich die Verurteilten, kam es zu einer Abmilderung des Urteils.20 In anderen Fällen, wie etwa im Hinblick auf den Generalleutnant Hans Graf von Sponeck, der in seinen Augen militärisch versagt hatte, setzte sich Manstein nach anfänglicher Härte für eine Abmilderung der Strafe ein. Dies galt mitunter auch für Soldaten, die sich unerlaubt von der Truppe entfernten. In einem der überlieferten Fälle wandelte er das Todesurteil in 12 Jahre Haft um.21 In der Logik von Strafe und Bewährung hatte Manstein in seinen Memoiren »Verlorene Siege« 1955 zu seiner Rolle als Gerichtsherr und der Rolle der Kriegsgerichte ausgeführt: »Als Oberbefehlshaber einer Armee ist man auch deren oberster Gerichtsherr. Das schwerste, was an diesen herantritt, ist die Bestätigung von Todesurteilen. Einerseits ist es seine unausweichliche Pflicht, die Manneszucht aufrechtzuerhalten und im Interesse der Truppe Versagen im Kampf streng zu ahnden. Andererseits ist der Gedanke, durch die eigene Unterschrift ein Leben auszulöschen, schwer! […] Natürlich, wenn ein Soldat die Ehre der Armee durch eine niedrige Handlungsweise beschmutzt, wenn sein Verhalten den Kameraden Tod gebracht hatte, dann konnte und durfte es kein Mitleid geben. Aber es gab doch immer Fälle, denen menschlich erklärliches Versagen, nicht Niedrigkeit der Gesinnung zu Grunde lag. Trotzdem mußte das Kriegsgericht nach Recht und Gesetz die Todesstrafe aussprechen. Ich habe in keinem Fall, in dem es sich um ein Todesurteil handelte, mich mit dem Vortrag meiner übrigens vortrefflichen Armeerichter begnügt, sondern stets die Akten selbst genau studiert. […] Ich konnte das Urteil des Kriegsgerichts der Truppe nicht ohne weiteres aufheben. So half ich mir in diesem und ähnlichen Fällen nach Rücksprache mit dem Regimentskommandeur dadurch, daß ich die Bestätigung |176|des Todesurteils für vier Wochen aussetzte. Bewährte sich der Mann in dieser Zeit im Kampf, dann hob ich das Urteil auf. Versagte er nochmals, so trat es in Kraft.«22


  Im Umgang mit der Zivilbevölkerung verfolgte Manstein im Herbst 1941 eine extrem harte Gangart, die er, nachdem er erkannt hatte, dass diese Härte zu vehementem Widerstand führte, vorübergehend abmilderte. Die ihm eigene Logik einer angenommenen Kriegsnotwendigkeit beinhaltete auch schwerste Rechtsbrüche, die er selbst anordnete, wenn er sie für sinnvoll erachtete, aber auch anhaltenden Widerstand gegen Vorhaben, die er für kontraproduktiv hielt.23


  Nachfolgendes Beispiel zeigt, was Manstein im Herbst 1941 im Umgang mit der Zivilbevölkerung als kriegsbedingt erlaubt ansah. In den Kämpfen um die Krim landeten Anfang Januar 1942 bei Eupatoria russische Landungstruppen, Partisanen und Teile der Zivilbevölkerung unterstützten sie. Manstein beorderte zwei Bataillone des Infanterie-Regiments 105 unter Oberst Friedrich Wilhelm Müller dorthin und übertrug diesem den Befehl über die in Eupatoria eingesetzten deutschen Truppen. Der Abwehroffizier der 11. Armee (Ic/AO) Hans-Wolf Riesen wurde ebenfalls nach Eupatoria gesandt, um die Aktion in Absprache mit Müller zu koordinieren.24 Eingebunden waren auch Angehörige der Geheimen Feldpolizei (GFP) 647 unter der Leitung von Adalbert Herrman sowie der Leiter der Einsatzgruppe D, SS-Gruppenführer Otto Ohlendorf. Ohlendorf, der auf die deutschfreundlichen Teile der Bevölkerung angewiesen war zur reibungslosen Umsetzung seiner Massaker an der jüdischen Bevölkerung, sprach sich dagegen aus, die gesamte wehrfähige männliche Bevölkerung zu erschießen, was Manstein zuerst vorgesehen hatte.25


  Schließlich wurden am 7. Januar etwa 1200 willkürlich ausgewählte Personen ohne Standgerichtsurteil ermordet,26 durch Genickschüsse an einem Panzergraben außerhalb der Stadt. Riesen fasste am 30. Dezember 1942 den Vorgang wie folgt zusammen: »In Durchführung dieser Aktion wurden aus den bereits vor unserem Eintreffen in einem grossen Hof zusammengetriebenen Männern 1184 ausgewählt. Diese wurden in |177|geschlossenem Zuge unter Bewachung von 90 Flaksoldaten, einigen SS-Führern und mir in über einstündigem Marsche zu dem Exekutionsplatz geführt und dort erschossen.«27 Zudem wurden 150 reguläre Angehörige der Landungstruppen der Roten Armee am Ufergelände des Meeres getötet.28 Am 9. Januar meldete das AOK 11: »400 Gefallene, 203 gefangene Rotarmisten, 1306 Partisanen, Zivilisten und Soldaten in Zivil, die sich am Kampf beteiligt hatten, standrechtlich erschossen.«29


  Die Erschießungen riefen wehrmachtintern Kritik hervor. So hielt die in Eupatoria stationierte Ortskommandantur I/277 einen Teil der von ihr auf 1300 Personen bezifferten Opfer für unschuldig und beanstandete, dass keine genauere Überprüfung erfolgt war. Dagegen rechtfertigte der Stadtverteidigungskommandant in Eupatoria die Aktion mit Worten, die wohl auch von Manstein stammen könnten: »Das Leben eines deutschen Soldaten ist mehr wert als das von 100 verdächtigen Russen. Wenn einige davon nicht völlig überführt sind und mithingerichtet werden, und dadurch die Abschreckung der Bevölkerung gelingt, ist der Zweck der Aktion erreicht, selbst wenn ein Unschuldiger mitgefaßt worden sein sollte.«30


  Die Haltung Mansteins gegenüber der jüdischen Bevölkerung möchte ich mit einem weiteren Beispiel illustrieren. Vor Weihnachten 1941 beschleunigte das AOK 11 die Judenvernichtung in Simferopol. Heinz Schubert, der Adjutant Ohlendorfs, schilderte das Gesuch des AOK 11 nach dem Krieg folgendermaßen: »Als die Einsatzgruppe D nach Simferopol verlegt wurde, fanden wir dort bereits eine größere Anzahl von Juden vor, die von der Wehrmacht zusammengefangen und in einem Teil der Stadt, gewissermaßen in einem Ghetto untergebracht worden waren. Gegen diese Personen wurde zunächst nichts unternommen, bis eines Tages der Verbindungsoffizier Hauptsturmführer Seynstahl mitteilte, die Armee = v. Manstein wünsche die Liquidierung aller ›verdächtigen Personen‹ bis spätestens Weihnachten 1941.«31


  Treibende Kraft beim AOK 11 war die Quartiermeisterabteilung mit Friedrich Wilhelm Hauck an der Spitze, der die vorgezogene Erschießung mit der in Simferopol drohenden Hungersnot |178|und dem großen Wohnraummangel begründete.32 Die Quellen der 11. Armee und des Kommandanten des rückwärtigen Armeegebietes (Korück 553) beweisen, dass es der Armee darum ging, die angespannte Versorgungslage auf der Krim durch Massenmord zu lösen. Hauck selbst erklärte 1965 dagegen zur eigenen Entlastung die Forcierung der Judenvernichtung mit Erwägungen der Sicherheit und der Kriegsnotwendigkeit.33


  Innerhalb der verbrecherischen Strukturen spielte der Armeebefehlshaber Manstein insofern eine beachtliche Rolle, als er nicht gegen die Mordaktionen der unterstellten Einheiten einschritt. Er handelte, was die hier geschilderten Verbrechen anbelangt, also vor allem durch Unterlassen. Es gibt in der Tat zahlreiche Aussagen darüber, wie Manstein, informiert über die Massentötungen, sich weigerte, dagegen etwas zu unternehmen. So berichtete Ulrich Gunzert, Hauptmann in Generalstabsausbildung und zur Zeit des Krimfeldzuges zum Hauptquartier der 11. Armee kommandiert, dass er Manstein gebeten hatte, gegen die Erschießungsaktionen einzugreifen. »Er aber hat abgewehrt: er habe keinen Einfluß auf diese rückwärtigen Gebiete; im übrigen habe er jetzt andere Sorgen. Manstein hat sich auf seine militärischen Befugnisse zurückgezogen und mir befohlen, nicht mit anderen darüber zu reden.«34 Philipp Freiherr von Boeselager, Ordonnanzoffizier bei Feldmarschall Hans Günther von Kluge, fasste Mansteins Verhalten im Jahr 1998 in die Worte: »Als man ihm von den Greueltaten hinter seiner Front berichtete, daß Juden und Zigeuner zu Tausenden getötet wurden, wollte er das einfach nicht hören. Aber als Feldmarschall hätte er eigentlich auch die Verantwortung übernehmen müssen für alle Fehler und Verbrechen hinter der Front. Das hätte von ihm aber eine politische Entscheidung gegen Hitler verlangt, und dazu war er nicht in der Lage.«35


  Manstein gehörte später zu den Mitautoren der berühmten Denkschrift vom 19. November 1945, die im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess eine wesentliche Rolle bei der Verteidigung spielte und einen Großteil der Verbrechen als kriegsnotwendig legitimierte; auch war seine Zeugenaussage |179|vor dem Nürnberger Tribunal ein zentraler Teil der Verteidigungsstrategie. Seine bereits hier und während der nachfolgenden alliierten Prozesse entwickelten Positionen zur Notwendigkeit radikaler Abschreckungsmaßnahmen im Dienste von Disziplin und Ordnung hat der Generalfeldmarschall a. D. im Jahr 1949, selbst vor Gericht stehend, weiterentwickelt und verfeinert. Die Verantwortung für Massenverbrechen an Juden und Zivilisten in seinem Befehlsbereich bildeten Teil des Verfahrens. Er wurde auch für sein aktives Wegschauen zur Verantwortung gezogen in den Anklagepunkten, die den Massenmord an der jüdischen Bevölkerung betrafen.


  Die legitimierende Interpretation des Ostkrieges als »Abwehrkampf« gegen »Bolschewismus« und »Asiatentum« ermöglichte es Manstein in Vorbereitung auf seinen Prozess, zwischen kriegsnotwendigem militärischem Handeln und weltanschaulich motivierten Kriegsverbrechen zu trennen.36 Noch in den späten 1960er-Jahren, als er nicht mehr selbst zur Verantwortung gezogen werden konnte, hielt er daran fest, dass die meisten der verbrecherischen Befehle der Wehrmacht zur Judenvernichtung kriegsnotwendig gewesen seien. Im Prozess gegen Karl Rudolf Pallmann, der als Führer eines Feldgendarmerietrupps bei der Feldkommandantur 810 auf der Krim 1941 der 11. Armee unterstellt gewesen war,37 sagte Manstein im Februar 1965 vor einen westdeutschen Untersuchungsbeamten aus,38 dass die Ermordung einer jüdischen Frau als Partisanin legitim, die Ermordung ihrer Kinder dagegen illegitim gewesen sei: »Wenn die Kinder (ein 3jähriges und ein neugeborenes Kind) tatsächlich erschossen worden sind, so kann ich dafür keine Rechtfertigung finden.«39


  Allerdings betonte er, dass die Mordaktion durch den zweiten Absatz des Barbarossa-Kriegsgerichtsbarkeitsbefehls (dieser hob den Verfolgungszwang gegenüber Wehrmachtsoldaten auf, die Straftaten begingen) gedeckt war und verlieh dem Erlass Rechtsgültigkeit.40 In früheren Verfahren hatte er auch andere verbrecherische Befehle als notwendig und rechtsgültig angesehen, mit Ausnahme des Kommissarbefehls, der allerdings in seinem Befehlsbereich ebenfalls Anwendung fand.


  |180|Manstein führte 1965 das Verhalten der Angehörigen des Feldgendarmerietrupps in einer abschließenden Stellungnahme zum Pallmann-Verfahren darauf zurück, dass »die Betreffenden völlig von der nationalsozialistischen Ideologie (insbesondere von der »Untermenschen«-Theorie) geistig gefangen genommen waren«, da sie nicht in der Reichswehr gedient hätten, sondern erst im Laufe des Krieges eingezogen worden waren und demnach »also wohl dem Namen nach wieder oder neuerdings Soldaten waren, aber den soldatischen Begriffen doch mehr oder weniger fremd geworden waren«. In Pallmanns Fall lägen, so Manstein, Willkür wie Verletzung der »soldatischen Ehre« vor. Erstmals verurteilte er auch die Beteiligung von Wehrmachteinheiten an Massakern gegenüber der jüdischen Bevölkerung: »Für die Teilnahme der Feldgendarmerie an der Massenexekution von Juden in Feodosia gibt es keine Rechtfertigung.«41


  Allerdings verzichtete Manstein nicht gänzlich auf den bei ihm fast obligatorischen Hinweis, die Exekutionen von Juden hätten mit der Partisanenbekämpfung zu tun gehabt. Seine Unterscheidung der Tötungen von Juden als Mord (d. h. unschuldig bzw. eigenmächtig ermordete Juden) und als Kriegsnotwendigkeit (d. h. als Partisanen bzw. auf Armeebefehl ermordete Juden) behielt er im Grundsatz bei. Doch hatte das Argument der Kriegsnotwendigkeit knapp 25 Jahre nach Kriegsende selbst bei ihm an Bindekraft verloren. Nunmehr nicht mehr von Strafverfolgung bedroht, gestand er verklausuliert ein, dass die Beteiligung von Wehrmachtangehörigen an der Auslöschung der jüdischen Bevölkerung auf der Krim nicht zu rechtfertigen war.


  Die Täter waren jedoch bei ihm nur »dem Namen nach« Soldaten, in Wirklichkeit aber der »Theorie des Untermenschentums« verhaftete Nationalsozialisten. Er schloss auf diese Weise die Täter sprachlich aus der Wehrmacht aus, um sein Deutungsmuster aufrechterhalten zu können, die »wahren« Wehrmachtsoldaten hätten die Handlungsnorm der »soldatischen Ehre« erfüllt. In der Reichswehr sozialisierte Soldaten waren in dieser Logik von der NS-Herrschaft unberührt geblieben |181|und hätten solche von Manstein als Morde akzeptierte Taten niemals begehen können – ein neuerlicher Versuch, die soldatischen Traditionen der Reichswehr über den Nationalsozialismus hinwegzuretten.


  Die Entlastung der Reichswehrsoldaten diente Manstein dazu, sich selbst und seine Mitarbeiter als diejenige Instanz zu reetablieren, deren Handeln auf der Krim dem Maßstab der »soldatischen Ehre« gehorcht hatte. Dieses Deutungsmuster wurde vom Untersuchungsrichter übernommen und hatte damit erheblichen Einfluss auf die Urteilsbegründung. Pallmann wurde schließlich »wegen gemeinschaftlichen Mordes in 6 Fällen an insgesamt 109 Menschen zu sechs mal lebenslangem Zuchthaus verurteilt; im übrigen wird er freigesprochen«.42


  In der Presse wurde vor der Urteilsverkündung nur selten die Frage aufgeworfen, unter wessen Verantwortung die Verbrechen geschehen waren. So kritisierte etwa »Die Zeit« am 15. August 1969, der Staat, der hier »lebenslänglich« fordere, habe vor kurzer Zeit Manstein, der von seinen Soldaten Verständnis für die »harte Sühne am Judentum« verlangt hatte, durch die Bundeswehr mit einem Zapfenstreich ehren lassen. »Die Zeit« stellte die rhetorische Frage: »Aber ist die Autorität eines Staates glaubwürdig, welcher einen kleinen Polizeileutnant, der die Worte Ausrottung, Rache und Sühne ernst nahm, lebenslänglich hinter Gitter verbannen will, zugleich aber einen Feldmarschall, der die Tragweite solcher Worte in seinem Befehl erkennen mußte, mit militärischen Ehren überhäuft?«43


  Mit Hinweis auf diesen Zeitungsbericht zeigte der Rechtsanwalt Ernst Linz aus Jerusalem am 19. August 1969 Manstein beim Oberstaatsanwalt des Landgerichts Bonn an und löste damit letztmals in der Geschichte der Bundesrepublik Ermittlungen gegen diesen Wehrmachtgeneral aus. »Eindeutig ergibt sich, dass der Beschuldigte Massenmord in Täterschaft oder in Anstiftung, was auf dasselbe hinausläuft, beging. Diese Verbrechen sind noch nicht verjährt. Sollte die dortige Staatsanwaltschaft örtlich nicht zuständig sein, wird um Abgabe an die zuständige Staatsanwaltschaft gebeten.«44


  Die Staatsanwaltschaft in Bonn ermittelte daraufhin wegen |182|Mordverdachts. Ende Oktober 1969 fragte sie bei der Zentralen Stelle in Ludwigsburg an, ob zu Manstein Erkenntnisse vorlägen.45 Diese übersandte einzig eine Abschrift des Manstein-Befehls und der Aussage Mansteins vor dem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess. Kurz darauf gab die Staatsanwaltschaft Bonn das Ermittlungsverfahren nach München ab. Dort wurde das Verfahren am 31. Juli 1970 eingestellt: »I. Das Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten Erich von Manstein wegen Verdacht des Mordes (Erlaß des sog. ›Manstein-Befehls‹ vom 20. November 1941, AOK 11, Abt. I c/AO Nr. 2379/41) wird vorläufig eingestellt [unterstrichen im Original; d. Verf.], da die deutsche Gerichtsbarkeit durch Art. 3 Abs. 3 Buchstabe b des Überleitvertrages vom 26. Mai 1952 i[n] d[er] F[assung] vom 30. März 1955 ausgeschlossen ist. […]46 (Gr. Sen. BGB, Beschluß vom 14. Februar 1966, BGH St 21, S. 34/35). […] 3. Eine besondere Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und der britischen Regierung im Sinne von Art. 3, Abs. 2 des Überleitvertrages, durch die die Zuständigkeit der deutschen Strafverfolgungsbehörden wiederhergestellt worden wäre, ist bisher nicht getroffen worden. Da indes Art. 3, Abs. 2 des Überleitvertrages die Möglichkeit einer solchen Vereinbarung weiterhin offen läßt, kann das Verfahren lediglich vorläufig eingestellt werden (BGB, a. a. O., S. 36).«47


  Die Verfahrenseinstellung stellt den Endpunkt der strafrechtlichen Untersuchung von Verbrechen in Mansteins Befehlsbereich und seiner Verantwortung dafür dar. Sie ist durchaus repräsentativ für den Umgang der westdeutschen Justiz mit den Verbrechen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg nach 1945 und zeigt, dass das Instrumentarium der justiziellen Ahndung der Verbrechen bis zuletzt stumpf blieb. Die westdeutschen Strafverfahren gegen Wehrmachtangehörige zeichnen ein falsches Bild des Geschehens, weil sie zwar einige der unmittelbar am Morden Beteiligten bestraften, die Eliten jedoch weitgehend in Ruhe ließen oder gar entlasteten.


  Es gelang der Wehrmachtelite nach Kriegsende allerdings nicht vollständig, die gerichtsherrliche Praxis im Zweiten Weltkrieg zu legitimieren – versucht hat sie es bis zuletzt. Andererseits |183|blieben ihre Argumente nicht ungehört, wie das Beispiel des Pallmann-Verfahrens nachdrücklich beweist. Alles in allem gelang es Manstein durch seine unermüdliche Tätigkeit als Zeuge in Gerichtsverfahren, aber auch durch zahlreiche Publikationen, das Bild einer sauberen Wehrmachtgerichtsbarkeit aufrechtzuerhalten. Dass er insbesondere sich selbst dabei entlastete, war wohl ein durchaus willkommener Aspekt, die alleinige Antriebsquelle bildete die Selbstentlastung allerdings nicht. Denn ihm und anderen aktiven ehemaligen Generalen wie Kesselring, Halder, Guderian ging es um nicht weniger als die Ehrenrettung der durch den Vernichtungskrieg und die bis zuletzt gewahrte Loyalität zum NS-Regime nachhaltig diskreditierten Wehrmachtelite. Die Unterstützung von Massakern an Juden in den besetzten Gebieten teils auf Grundlage selbst erteilter Befehle, die Anweisung von Repressalien und Sanktionen gegen Zivilisten, die ganz und gar außerhalb aller durch geltende internationale Vereinbarungen geregelten Verhältnismäßigkeit standen, die jeglicher militärischer Logik entgegenstehende Politik des »Endkampfes« bis zum eigenen Untergang,48 die noch in den letzten Kriegsmonaten Hunderttausende Menschenleben kostete, sowie die Politik der Abschreckung gegen die eigenen Soldaten zur Verhinderung von Desertion – diese gerichtsherrliche Praxis trat erst in den letzten zwei Jahrzehnten wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit als Praxis, für die die Wehrmacht und hier insbesondere ihre Elite erhebliche Mitverantwortung trug.


  


  |184|IV. NACHKRIEGSKARRIEREN VON WEHRMACHTJURISTEN
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  Ganz normale Richter? Kriegserfahrung und Nachkriegskarrieren von Divisionsrichtern der Wehrmacht


  Als die Staatsanwaltschaft 1951 Ermittlungen aufnahm, um die Ermordung zweier 14-Jähriger durch Soldaten der 116. Panzerdivision im September 1944 in Aachen aufzuklären, spielte sich eine interessante Episode ab: Der ehemalige Divisionskommandeur, Gerhard Graf von Schwerin, gehörte zu den ersten Zeugen, die vernommen wurden, denn er hatte zum Tatzeitpunkt die Kontrolle im Raum Aachen inne und scharfe Befehle zur Wiederherstellung der Disziplin in der Stadt erlassen. Diese hatten die Grundlage für das Standgerichtsverfahren gebildet, in dessen Verlauf die zwei Jugendlichen wegen »Plünderei« zum Tode verurteilt und erschossen wurden. Schwerin erhielt innerhalb weniger Stunden Kenntnis von diesen Ereignissen. Nach dem Krieg war er vorübergehend zum Sicherheitsberater Adenauers aufgestiegen und machte sich 1951 durchaus gerechtfertigte Hoffnungen auf eine Wiederverwendung in der »Neuen Wehrmacht«, die sich in der ersten Planungsphase befand. Eine staatsanwaltschaftliche Untersuchung, gar ein Prozess zu diesem Zeitpunkt hätte seine Nachkriegskarriere empfindlich stören können. Doch er konnte sich auf seine alten Netzwerke verlassen.1


  Sein ehemaliger Divisionsrichter, nach 1945 in Koblenz zum Oberstaatsanwalt aufgestiegen, verfügte über gute Verbindungen zu seinen Aachener Kollegen, darunter auch ehemalige Wehrmachtjuristen2, die ihn über den Stand der Ermittlungen informierten. Der Ex-Divisionsrichter setzte darüber postwendend seinen General und Gerichtsherrn in Kenntnis, der sich wiederum mit einem seiner ehemaligen Generalstabsoffiziere beriet, der nun als Rechtsanwalt arbeitete. Als die Kriminalpolizei |185|bei Graf von Schwerin zur Vernehmung erschien, war dieser über den Stand der Ermittlungen informiert und konnte risikolos jede Kenntnis von den Erschießungen leugnen. Im weiteren Verfahren wälzten die Überlebenden die Schuld auf gefallene Mittäter ab, das Verfahren endete ergebnislos, die Verfolgung eines Kriegsverbrechens war vereitelt und die Grundlage für eine verlogene Selbstdeutung, die fünfzig Jahre lang halten sollte, gelegt.3


  Diese Episode zeigt exemplarisch, dass die Wehrmacht auf vielerlei Weise in der deutschen Nachkriegsgesellschaft fortlebte: In Veteranennetzwerken half man sich gegenseitig und durchdrang bundesrepublikanische Institutionen. In den 1950er-Jahren etablierten sich Teile der alten militärischen Führungs- und Funktionselite in Westdeutschland und besetzten wichtige Positionen in Wirtschaft, Gesellschaft und Staatsapparat.


  Der vorliegende Beitrag stellt Überlegungen an zu einem Teil dieser Elite, den Wehrmachtrichtern als spezifischem gesellschaftlichem, beruflichem und militärischem Kollektiv. Er versucht, das Hineinwirken des Krieges in die Nachkriegszeit anhand biographischer Strukturen zu erschließen, indem er zunächst nach Karrieremustern von Divisionsrichtern der Wehrmacht und den Erfahrungen bzw. Prägungen, die diese Gruppe bis 1945 kennzeichneten, fragt. Ein zweiter Schritt verfolgt die Karrierewege dieser Juristen nach dem Zweiten Weltkrieg und widmet sich der Bedeutung ihrer professionellen Sozialisation im »Dritten Reich« und Zweiten Weltkrieg im Hinblick auf ihr berufliches und gesellschaftliches Wirken im Nachkriegsdeutschland.


  Dabei soll der Blick weggelenkt werden von den prominenten Einzelfällen und den Ex-Spitzen dieses Apparates.4 Vielmehr steht der »Richter Jedermann«, also die Masse des Personals, das vor allem bei den Divisionsgerichten des Feld- und Ersatzheeres Dienst tat, im Mittelpunkt.5 Diese Fragestellung bewegt sich in noch wenig erforschtem Gebiet, denn es prägen vor allem Desiderate den Forschungsstand zu den Wehrmachtrichtern der ersten Instanz und ihren Karrieren vor und nach 1945.6


  |186|Eine Funktionselite:

  Betrachtungen zum Entstehen des Richterkollektivs


  Die demokratischen Parteien beseitigten nach der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg mit Artikel 106 der Weimarer Reichsverfassung eine eigenständige Militärjustiz in Friedenszeiten. Bis auf einige Dienststellen an Bord von Kriegsschiffen unterhielt die Reichswehr keine eigenen Militärgerichte im Frieden. Dieser Einschnitt unterbrach die seit dem 18. Jahrhundert ununterbrochene Existenz einer preußischen bzw. ab 1871 deutschen Militärjustiz und die kontinuierliche Ausbildung von Juristen für den militärischen Einsatz.7


  Infolgedessen verschwand auch die bis dahin fest etablierte Funktionselite der Militärjuristen, von denen die meisten jedoch im Zuge der Demobilmachung ins Zivilleben wechselten und ihre berufliche Karriere in der Privatwirtschaft fortsetzten. Die Situation 1919 ähnelte also jener des Jahres 1945. Eine wissenschaftliche Untersuchung dieser ersten Nachkriegsphase steht jedoch noch aus.8


  Die Unterordnung der Armee unter die zivile Rechtsprechung von 1919 bis 1933 stieß auf Widerstände. Konservative Juristen verbanden mit dem Ziel der »Wiederwehrhaftmachung« auch das Wiedererstehen einer Militärjustiz und gerieten auf diese Weise nicht selten ins Fahrwasser der Nationalsozialisten. Die Reichswehr ihrerseits arbeitete darauf hin, Teile ihrer Rechtspflege der zivilen Gerichtsbarkeit wieder zu entziehen. Die Regierungsübernahme durch die NSDAP eröffnete die Chance zur Verwirklichung dieser Pläne.


  Bereits im Mai 1933 ordnete Hitler die Wiedereinführung einer eigenständigen Militärjustiz an. Ihr Wiederaufbau vollzog sich während der 1930er-Jahre in verschiedenen Etappen. Zunächst wurde zwischen 1933 und 1935/36 die Einrichtung des Reichskriegsgerichts als oberste Instanz sowie eines Netzwerks von Gerichten der ersten und zweiten Instanz bei den Divisionen und Korps in den Wehrkreisen vorangetrieben. Jede Garnison der Reichswehr und jeder Großverband erhielt wieder ein zuständiges Militärgericht. Mit der Einführung der Wehrpflicht |187|1935 und dem Beginn der massiven Aufrüstung in den letzten Vorkriegsjahren wuchs auch die Zahl der Militärgerichte stark an. Die Mobilisierung der Wehrmacht für den Kriegseinsatz 1939 und die Aufstellung Hunderter neuer Großverbände leitete dann eine dritte Phase ein, in der die Zahl der Gerichte und der benötigten Richter sowie des übrigen Personals exponentiell anstieg.9


  Wie viele Kriegsgerichte Wehrmacht und Waffen-SS bis 1945 aufstellten und wie viele Richter, Gerichtsoffiziere und sonstige Beamte ihr Personal umfasste, ist nicht mehr exakt zu ermitteln. Illustrieren können die Expansion des Systems jedoch verlässliche Schätzungen: Hatte es 1933 nur eine Handvoll Juristen in der Reichswehr gegeben, so verteilten sich 1945 mehr als 3000 Richter auf über 1000 Kriegsgerichte. Unter Berücksichtigung der an den Prozessen der Kriegsgerichte beteiligten Gerichtsoffiziere und der Gerichtsherren sowie der natürlichen und kriegsbedingten Personal- und Funktionsfluktuation vervielfachte sich der Kreis der direkt beteiligten Funktionsträger. Rechnet man die von Verfahren zu Verfahren wechselnden Laienrichter und die Urkundenbeamten hinzu, erhöht sich die Zahl weiter, deren genauere Schätzung die Quellenlage indes verbietet. Es handelte sich bei den Akteuren der Militärgerichtsbarkeit, insbesondere aber bei den Kriegsrichtern, um ein bedeutendes Segment des militärischen Führungsapparates, das für das Funktionieren eines zentralen Machtorgans der nationalsozialistischen Kriegsmaschine Verantwortung trug. Die Militärgerichte dienten als mächtigstes Disziplinierungsinstrument, das der Staat gegen seine Soldaten einsetzen konnte, um ihr systemkonformes Handeln zu erzwingen.10


  Die Zusammensetzung des Militärrichterkorps entwickelte sich ab 1933 in enger Wechselwirkung mit den drei skizzierten Expansionsphasen des Apparates. Auf der Ebene der Divisionsgerichte, also der ersten Instanz, taten Richter aus einem breiten, sich etwa von 1880 bis 1915 erstreckenden Geburtsintervall Dienst. Ältere Richter waren bereits in Funktionen bei den oberen Kommandobehörden, also der zweiten Instanz der Militärjustiz, oder beim Reichskriegsgericht aufgerückt.


  |188|Eine Mehrheit der Divisionsrichter rekrutierte sich aus dem konservativen Bürgertum, nicht selten aus Beamten- oder Freiberuflerhaushalten. Nur ein kleiner Teil der Richter entstammte der Mittelschicht. Das erste Staatsexamen legten diese Männer mit 22 bis 24 Jahren ab, drei bis vier Jahre später folgte das zweite Staatsexamen. Eine Mehrzahl absolvierte die Ausbildung also noch in der Weimarer Republik. Die jüngeren Wehrmachtjuristen gerieten aber bereits unter den Einfluss nationalsozialistisch geprägter beruflicher Sozialisation. Etwa mit Ende zwanzig begann für die späteren Kriegsrichter ihre eigentliche Laufbahn. Diese biographischen Verläufe geben erste Anhaltspunkte für strukturbiographische Betrachtungen.11


  Durch eine Verbindung der Laufbahnmuster der Wehrmachtrichter und der Entwicklung der Wehrmachtjustiz als Institution lässt sich das Bild des Richterkorps differenzieren. Dieser Zugriff offenbart vier deutlich unterscheidbare Strukturgruppen. In der ersten Hälfte der 1930er-Jahre rückten zunächst ältere Juristen, meist Veteranen des Ersten Weltkriegs, in den Heeresjustizdienst auf. Eine zweite Gruppe entstand zwischen 1935 und 1939. In dieser Zeit absolvierten Juristen der Jahrgänge 1900 bis 1907 – teils Freiberufler, teils bereits Beamte – zunächst eine dreimonatige militärische Grundausbildung und drei Wehrübungen, aus denen sie als Leutnants der Reserve hervorgingen. Nicht wenige von ihnen entschieden sich dann dazu, einen Antrag auf die Übernahme in den Justizdienst der Wehrmacht zu stellen. Kurz vor Kriegsbeginn bewarben sich als dritte Gruppe die ersten Volljuristen, die ihre Ausbildung vollständig im »Dritten Reich« erhalten und keinerlei sonstige Berufserfahrung aufzuweisen hatten, um Aufnahme in den Heeresjustizdienst. Für sie bot das Militär schlicht einen möglichen Karriereweg im NS-Staat.


  Nach Kriegsbeginn folgte eine weitere Diversifizierung. Nun berief die Wehrmacht vor allem ältere Beamte mit juristischer Ausbildung und Rechtsanwälte für ihre Kriegsgerichte ein, die eine Laufbahn als Militärrichter nie als Karriere angestrebt hatten. Zugleich setzte sich die Rekrutierung frischer Volljuristen fort, so dass bei Kriegsende die jüngsten Kriegsrichter |189|aus den Geburtsjahrgängen 1914 und 1915 stammten.


  Neben der Generationsstruktur zeigt ein Blick auf die Feldgerichte der ersten Instanz interessante Mobilitätsmuster. Zum einen bildete sich bei den größeren Gerichten des Ersatzheeres ein Kern von meist älteren Richtern heraus, die über längere Zeiträume hinweg bei einer Dienststelle arbeiteten.12 Die Mehrheit des Richterkorps bewegte sich hingegen relativ schnell zwischen verschiedenen Kriegsgerichten und zwischen Feld- und Ersatzheer.13 Auf den belastenden Dienst an der Front folgten Erholungspausen in der Heimat oder in rückwärtigen Gebieten. Zugleich stiegen viele Richter turnusmäßig im Rang auf, es gelang jedoch nur wenigen in eine Verwendung bei Gerichten der zweiten Instanz zu gelangen. Hierfür kamen nur erfahrene Juristen in Frage, die vor Kriegsausbruch für den aktiven Dienst rekrutiert worden waren. Für die Quereinsteiger der Kriegszeit und die aufgerückten Gerichtsoffiziere war dieser Karriereschritt nicht vorgesehen.


  Erfahrungen und Handlungsmuster, die das Wirken der Wehrmachtrichter auf Divisionsebene bis Kriegsende geprägt haben, kann dieser Beitrag nur holzschnittartig herausarbeiten. Die Forschung macht überdeutlich, dass eine erdrückende Mehrheit nicht nur der nationalsozialistischen Überformung des Normengerüsts folgte, sondern seine Anwendung im Dienst des Herrschaftssystems von Wehrmacht und NS-Staat aktiv mittrug. Als Indikator für die Besonderheiten der professionellen bzw. biographischen Prägung der Wehrmachtjuristen lässt sich die Anwendung der Todesstrafe heranziehen. In Relation zur Gruppengröße von 3000 plus X Personen wird die extreme Situation der Jahre 1933 bis 1945 deutlich. Nie haben deutsche Gerichte, militärische wie zivile, mehr Todesurteile gefällt und vollstrecken lassen. Die Forschung geht von 16 500 Todesurteilen der ordentlichen Gerichte sowie der Sondergerichte und 30 000 Todesurteilen der Wehrmachtjustiz aus, von denen ein Großteil auf die Kriegsjahre entfiel.


  Dabei standen beispielsweise 1944 rund 3000 Wehrmachtrichter etwa 12 000 in der zivilen Justiz tätigen Richtern gegenüber. |190|Die Militärrichter waren also keine kleine Gruppierung, sondern stellten immerhin gut 20 Prozent der im »Dritten Reich« aktiven Richter. Rein rechnerisch entfielen auf jeden Wehrmachtrichter zehn gefällte und sieben vollstreckte Todesurteile. Die tatsächliche Verteilung der Todesurteile auf die Richter lässt sich vermutlich als eine Normalverteilung vorstellen: Auf ein relativ kleines Segment der Richter entfiel eine überdurchschnittliche Anzahl von Todesurteilen. Ein breiteres Richtersegment verhängte durchschnittlich oft die Todesstrafe, während ein kleiner Anteil wenige oder gar keine Todesurteile fällte. Der quantitative Vergleich mit der Todesurteilspraxis ziviler Richter ist signifikant. So unterzeichneten diese jeweils statistisch »nur« ca. 1,3 Todesurteile. Bedenkt man den hohen Anteil der Sondergerichte und des Volksgerichtshofes an den von Zivilgerichten verhängten Todesurteilen und den Teil der Richterschaft, der nicht in der Strafjustiz oder in der politischen Justiz tätig war, sinkt dieser Durchschnittswert mit Sicherheit noch beträchtlich. Gemeinsam mit den Richtern der Sondergerichte arbeiteten die Wehrmachtrichter also im Herzen einer dem Nationalsozialismus und seinen Zielen dienenden Rechtsprechung, die auf normativer und praktischer Ebene vom NS-Staat entgrenzt und korrumpiert, zum Herrschaftsinstrument verkommen war. Diese Pervertierung wird nicht nur in der Urteils- und Vollzugspraxis und in den vielfach von NS-Jargon beherrschten Urteilsbegründungen deutlich, sondern insbesondere auch im Duktus der noch zu selten systematisch ausgewerteten Verhandlungsprotokolle.


  Ein weiterer zentraler Aspekt, auch im Hinblick auf die Nachkriegszeit, ist daneben die Erfahrung des Verlustes der richterlichen Unabhängigkeit durch die Unterordnung unter den militärischen Vorgesetzten als Gerichtsherrn, der sein Kriegsgericht sehr direkt als Herrschaftsinstrument einsetzen konnte. Bei den Großverbänden der Wehrmacht übernahm der kommandierende General die Funktion des Gerichtsherrn. Er musste die Tätigkeit seines Gerichts überwachen, insbesondere hohe Freiheitsstrafen und Todesurteile prüfen und besaß vielfältige Steuerungsmöglichkeiten.


  |191|Dies wird durch den Blick auf das Fallbeispiel des Gerichts der 253. Infanteriedivision und ihres Ersatztruppenteils im Wehrkreis VI, dem Gericht der Division Nr. 526, deutlich. Von August 1939 bis Mai 1945 folgten bei diesem Gericht, das in der Regel nur mit einem Richter besetzt war, vier Divisionsrichter einander ins Amt. Jeder Richter blieb länger als ein Jahr bei der Division.14


  Zwischen 1939 und 1945 kommandierten drei Generäle die 253. Infanteriedivision und agierten zugleich als deren Gerichtsherrn.15 Jeder Kommandeur hatte es mit zwei Richtern zu tun, da sich Wechsel im Divisionskommando stets mit dem Wechsel des Divisionsgerichts überlappte. Ein neuer Kommandeur traf also auf einen im Umgang mit der Division erfahrenen Richter. Später sah sich ein neuer Richter einem bereits mit seiner Rolle und dem Gericht vertrauten Gerichtsherrn gegenüber.16 Die beiden ersten Kommandeure der Division, Generalleutnant Fritz Kühne (geb. 1883; Kdr. 1939–1941) und Generalleutnant Otto Schellert (geb. 1889, Kdr. 1941–1943), gehörten der älteren Offiziersgeneration an, die bereits im Ersten Weltkrieg als Stabsoffiziere gedient hatte und in der Anfangsphase des Zweiten Weltkrieges die niederen Generalsränge bei den Frontverbänden bekleidete. Im Verlauf des Krieges ersetzten zunehmend jüngere Offiziere diese Kommandeursgeneration, wie etwa Carl Becker (geb. 1895, Kdr. 1943–1945), der 1943 das Divisionskommando übernahm und kurz darauf den Generalsrang erhielt. Der Vergleich zwischen diesen verschiedenen Gerichtsherren gewährt Einblicke in die Mechanismen der Radikalisierung im Kriegsverlauf. Bei der 253. Infanteriedivision kam unter dem Kommando des als bedächtig geltenden Kühne ebenso wie unter seinem Nachfolger Schellert von 1939 bis 1943 kein Todesurteil zur Vollstreckung.17 Alle sieben vollstreckten Todesurteile der Division fielen in den Verantwortungsbereich ihres dritten Kommandeurs, der sich in allen dokumentierten Fällen vehement für die Exekution der Verurteilten aussprach und nur ein einziges Todesurteil aussetzte. Den Kommandostil dieses Vertreters der jungen Generation von Frontgenerälen, die ein starker nationalsozialistischer Militarismus prägte, bestimmten einerseits eine |192|enge Kameraderie mit seinen Soldaten, andererseits bedingungslose Härte in der Führung.


  Der Zusammenarbeit zwischen Richtern und Gerichtsherren muss prägende Bedeutung für die Urteilspraxis eines Gerichts zugemessen werden. Unter einem eher schwachen Kommandeur konnten harte oder nachsichtige Richter ihre Handlungsspielräume ausnutzen. Ein durchsetzungsfähiger, aber milder Gerichtsherr war in der Lage, auch strenge Richter im Zaum zu halten, ein fanatisierter General als Gerichtsherr hingegen konnte von seinen Richtern harte Urteile erzwingen. Entsprechend mussten sich Kombinationen ähnlich ausgerichteter Richter und Gerichtsherren in die eine oder andere Richtung verstärkend auswirken.18


  Wie viele Verfahren der komplexe militärjuristische Apparat bis 1945 führte und wie viele Soldaten und Zivilisten ihm zum Opfer fielen, lässt sich nicht mehr exakt bestimmen. Während für höhere Instanzen, etwa für das Reichskriegsgericht, das ausschließlich politische Tatbestände verfolgte, recht verlässliche Zahlen vorliegen, ist die Quellenlage auf den unteren Ebenen der Korps- oder Divisionsgerichte extrem disparat. Die Forschung geht insgesamt von rund 2,5 Millionen Verfahren zwischen 1939 und 1945 und bis zu 900 000 Urteilen aus.19 Auf ein Gericht entfielen damit durchschnittlich rund 2000 Verfahren, auf einen Richter etwa 900. Ein durchschnittlicher Divisionsrichter konnte demnach während des Krieges an mehreren Tausend Verfahren beteiligt sein, wobei – wie im Fall der 253. Infanteriedivision – auf jeden Richter allein bei einer Division im Durchschnitt zwischen 400 und 600 Prozesse entfielen.20


  Schon der Blick auf ein ganz normales Kriegsgericht der Wehrmacht offenbart damit komplexe Zusammenhänge auf der institutionellen, personalpolitischen und individuellen Ebene, die bei einer Analyse wichtiger Akteursgruppen innerhalb der Militärjustiz berücksichtigt werden müssen. Hierzu zählen neben der schnellen Expansion des Richterkorps die hohe Fluktuation der Richter innerhalb der Strukturen der Wehrmacht, die daraus resultierende hohe Zahl von Richtern, |193|die an einzelnen Gerichten zeitweise präsent waren, und die Bewegungsmuster von Richtern, Gerichtsherren und Gerichtsoffizieren.


  Neben der bereits diskutierten Zusammenarbeit von Richter und Gerichtsherrn bzw. übergeordneten Instanzen trug im Verlauf des Zweiten Weltkrieges eine Vielzahl institutioneller, individueller und situativer Faktoren zur Radikalisierung des Apparates bei. So gaben die sogenannten Richterbriefe, die im Justizapparat der Wehrmacht zirkulierten, den Juristen die vom NS-System gewünschte Richtung der Urteilspraxis vor. Zugleich erfolgte in Personalbeurteilungen eine Überprüfung von Verfahrensführung und Urteilen mit entsprechenden Korrekturhinweisen, von denen bei einer Häufung eine für die Juristen durchaus spürbare Bedrohung ihrer Laufbahn ausging. Schließlich erteilte auch Hitler selbst mehrfach Weisungen zur Verschärfung der Urteilspraxis – insbesondere bei Fluchtdelikten. Im Jahr 1941 unterminierte etwa der »Gerichtsbarkeitserlass«, der den Schutz der Zivilbevölkerung auf dem östlichen Kriegsschauplatz durch die deutschen Militärgerichte fast zur Gänze beseitigte, die Anwendung des Kriegsvölkerrechts durch die Wehrmacht.


  Ein Blick auf die Nachkriegszeit


  Beim Blick auf die Richtergenerationen am Ende des Zweiten Weltkrieges und ihre Karrieremuster nach 1945 gewinnen zunächst zwei Befunde an Bedeutung. Es existierte zu Kriegsende eine ältere und eine jüngere Gruppe, die bewusst den Weg in die Wehrmachtjustiz gewählt hatten, sowie ein dazwischenliegendes Segment von Juristen, die es im Zuge der Mobilmachung aufgrund ihrer Qualifikation nach dort verschlagen hatte. Die älteren Militärjuristen konnten im Justizwesen der Bundesrepublik ab den 1950er-Jahren keine direkte Rolle mehr spielen, da sie schon zu dicht vor dem Ruhestand waren. Mit der endgültigen Klärung ihrer Pensionsansprüche 1949/1950 waren diese Richter beruflich saturiert. Die zum Kriegsdienst einberufenen Juristen gliederten sich, sofern sie persönlich dazu in der Lage |194|waren, in ihr ziviles Berufsleben zurück, übernahmen also wieder ihre freiberufliche bzw. ihre Beamtentätigkeit. Die milde Entnazifizierung und die äußerst oberflächliche juristische Verfolgung der NS-Justiz nach 1945 legten hierfür genauso wie bei den zivilen NS-Juristen den Grundstein.21 Interessant ist die Frage nach der jungen Generation aus den Geburtsjahrgängen ab 1900, die vor allem ab 1935 in den Militärjustizdienst eingetreten waren. Für diese Männer, bei Kriegsende zwischen 30 und 45 Jahre alt, stand hinter jeder beruflichen Zukunft zunächst ein Fragezeichen. Männer wie Erich Schwinge22, Jahrgang 1903, oder Hans Filbinger23, geboren 1913, markieren exponierte Eckpunkte dieser Generation.


  Sie hatten zumeist erst im »Dritten Reich« zu Position und Karriere gefunden und die Regeln dieses Staates als Grundlage ihres Handelns akzeptiert – teils über dessen Ende hinaus. Dabei lässt sich aufgrund ihrer Sozialisierung im Nationalsozialismus eine grundsätzliche und sich mit steigendem Geburtsjahr verstärkende Affinität zur NS-Politik oder zumindest zum NS-Staat vermuten. Die extremen biographischen, insbesondere aber professionellen Erfahrungen und Prägungen dieser Richtergeneration und eine hohe Identifikation mit Position und Aufgabe in der Zeit vor 1945 stützen diese These.


  Für diese ehemaligen Wehrmachtjuristen, die entweder Berufsoffiziere oder Wehrmachtbeamte gewesen waren, erschien eine weitere Karriere im ursprünglichen Tätigkeitsfeld, der Militärjustiz, wie für alle Berufsmilitärs zunächst ausgeschlossen. Der Alliierte Kontrollrat, der am 30. August 1945 offiziell die Regierungsgewalt in Deutschland übernommen hatte, machte bereits in seiner zweiten Proklamation vom 20. September 194524 deutlich, dass die Alliierten am Ziel der vollständigen Demilitarisierung Deutschlands festhielten. Das Kontrollratsgesetz Nr. 8 von Ende November 194525 verbot entsprechend jedwede Form von militärischer oder militärbezogener Tätigkeit in Deutschland. Durch das Gesetz Nr. 34 vom 20. August 194626 wurde schließlich die Wehrmacht, gemäß der Proklamation Nr. 2, auch offiziell aufgelöst. Artikel 3 hob »sämtliche die Organisation der Wehrmacht und der militärähnlichen Verbände |195|betreffenden gesetzlichen Vorschriften sowie alle Gesetze, […], das Militärstrafgesetzbuch und die Militärstrafgerichtsordnung und sonstige gesetzliche Bestimmungen über Militärdienst, […] die Disziplinargewalt, die rechtliche und wirtschaftliche Stellung und die Vorrechte von Angehörigen oder ehemaligen Angehörigen der Wehrmacht, von Mitgliedern militärähnlicher Organisationen und deren Familien«27 auf. Wiederum wurden drastische Strafen bis hin zur Todesstrafe für Verstöße angedroht. Die Militärjuristen verloren durch diese Gesetze nicht nur die Aussicht auf eine Weiterbeschäftigung, sondern auch ihre bisherigen Pensions- und Versorgungsansprüche. Die überwiegende Mehrheit dieser Männer, entnazifiziert und juristisch nicht verfolgt, orientierte sich bereits in dieser Phase zivil neu. Hier liegt der große Unterschied zur breiten Masse der ehemaligen Berufsoffiziere höherer Ränge. Während die Offiziere oft über keine andere adäquate Berufsausbildung als die militärische verfügten, konnten sich die zu Volljuristen ausgebildeten Militärrichter leichter in Zivilberufen qualifizieren und integrieren.


  Nachdem sich die Bundesrepublik Deutschland im Mai 1949 konstituiert hatte, keimte für diejenigen Militärjuristen Hoffnung auf, die sich nach wie vor eine Wiederverwendung im alten Tätigkeitsfeld wünschten. In den Stellen, die sich ab 1950 inoffiziell mit der durch die Zuspitzung der Koreakrise akut gewordenen Planung für einen »deutschen Sicherheitsbeitrag« auseinandersetzen, begann die Diskussion um die zukünftige Militärjustiz. Heftig wurde erörtert, ob die zu schaffende »Neue Wehrmacht« über ihre eigene Rechtsprechung verfügen sollte.28 Eine Diskussion, die bis in die jüngste Vergangenheit immer wieder aufgeflammt ist, zuletzt im Zusammenhang mit dem Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan.29


  Auch im Laufe der Bundeswehrreformdiskussion der 1960er-Jahre wurde die Einführung eigener Bundeswehrgerichte gefordert, so unter anderem durch die Verteidigungsminister Franz Josef Strauß (CSU) und Kai-Uwe von Hassel (CDU). Der CDU-Minister wurde 1967 mit den Worten zitiert: »Ein Soldat gehört grundsätzlich vor ein Militärstrafgericht.«30 Diese |196|Diskussion setzte sich auch in den darauffolgenden Jahrzehnten fort, auch weil die Presse aufdeckte, dass das Bundesverteidigungs- und das Bundesjustizministerium Verwaltungsvorbereitungen für die Militärjustiz im Verteidigungsfall trafen und die für die Wehrstrafgerichte vorgesehenen Reserveoffiziere mit juristischer Ausbildung sich in Manövern auf ihre Aufgaben vorbereiteten.31 Der letzte aktive Versuch, ein Wehrjustizgesetz oder eine Wehrstrafgerichtsordnung durch den Bundestag beschließen zu lassen, datiert aus dem Jahr 1987.32


  Keine dieser Bemühungen konnte jedoch den Konsens von 1955/1956 nachhaltig gefährden, keine eigene Bundeswehrgerichtsbarkeit zu schaffen. Lediglich im Verteidigungsfall sieht das Grundgesetz die Möglichkeit zur Schaffung einer Sonderjustiz: Im Artikel 96 in der Form von 1956 hieß es: »[…] (2) Der Bund kann Wehrstrafgerichte für die Streitkräfte als Bundesgerichte errichten. Sie können die Strafgerichtsbarkeit nur im Verteidigungsfalle sowie über Angehörige der Streitkräfte ausüben, die in das Ausland entsandt oder an Bord von Kriegsschiffen eingeschifft sind. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Diese Gerichte gehören zum Geschäftsbereich des Bundesjustizministers. Ihre hauptamtlichen Richter müssen die Befähigung zum Richteramt haben.«33


  Mit dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft 1954 und der daraus resultierenden alternativen Regelung für die militärische Integration Westdeutschlands in Form des Beitritts zur Westeuropäischen Union und zur NATO gelangte die konkrete rechtliche und organisatorische Ausgestaltung der neuen deutschen Streitkräfte in die Zuständigkeit der bundesdeutschen Gesetzgebung.34


  Das Wehrstrafgesetz vom 30. März 1957 und die Wehrdisziplinarordnung vom 15. März 1957 sahen vor, dass die Armee lediglich disziplinarische Vergehen selbst ahnden durfte.35 Bei einfacheren Vergehen erhielten hierfür die Vorgesetzten, bei schwereren Vergehen neu einzurichtende Truppendienstgerichte als Teil der neuen Wehrdienstgerichtsbarkeit die notwendigen Befugnisse. Stellten Disziplinarvergehen gleichzeitig eine Straftat im Sinne des Strafgesetzbuches dar, so ordnete sich die |197|disziplinarische Verfolgung grundsätzlich den Ermittlungen ziviler Staatsanwaltschaften unter.


  Die in diesem Bereich agierenden Juristen, also die Richter und Wehrdisziplinaranwälte, stehen zwar unter Aufsicht des Bundesministeriums der Verteidigung, sind aber zivile Beamte und keine Soldaten. Als Verteidiger kommen neben Angehörigen der Bundeswehr auch zivile Verteidiger in Betracht.36


  Diese Wehrdienstgerichtsbarkeit der Bundeswehr bot ehemaligen Wehrmachtjuristen also durchaus ein Betätigungsfeld. So brachte es der 1908 geborene ehemalige Wehrmachtoberfeldrichter Elmar Brandstetter bis zum Bundeswehrdisziplinaranwalt beim Wehrdienstsenat des Bundesdisziplinarhofs,37 also einer mit dem Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof vergleichbaren Stellung, in der er nur an die Weisungen des Bundesverteidigungsministers gebunden war.38 Auf wie vielen der neuen Planstellen sich tatsächlich ehemalige Wehrmachtjuristen wiederfanden, wird erst eine konsequente Auswertung der Personalakten dieser neu ernannten Richter zeigen. Fest steht, dass die Einrichtung der Wehrdisziplinargerichtsbarkeit und juristischer Beraterstellen beim Bundesministerium für Verteidigung39 nur einen Bruchteil der ehemaligen Militärjuristen aufnehmen konnte.


  Nachdem also eine weitere militärische Verwendung nur einem kleinen Teil der ehemaligen Wehrmachtjuristen offenstand, bot auch nach 1955 der im Aufbau befindliche und zudem stetig wachsende ziviljuristische Apparat der Bundesrepublik eine Vielzahl von Einstiegs- und Aufstiegsangeboten. Auf struktureller Ebene offenbaren die als Quelle durchaus nicht unproblematischen »Braunbücher« aus der DDR40 einige interessante Kontinuitätslinien aus der Wehrmacht in den Beamtenapparat der Bundesrepublik. Erstens zeigt der Vergleich der Dienstränge bzw. Amtsbezeichnungen vor und nach 1945 für die Mehrheit einen ungebrochenen Aufstieg, der insbesondere bei den hohen Dienstgraden der Wehrmachtjustiz nicht von Einschnitten in die Laufbahn gezeichnet war. Ein signifikanter Anteil der Wehrmachtrichter konnte also den vor 1945 gewonnenen Status in die Nachkriegszeit hinüberretten und darauf seine weitere Karriere |198|aufbauen. Zumindest scheinen der Rang auf der Karriereleiter im NS-Staat und die Position in der BRD deutlich miteinander zu korrelieren.


  Zweitens ist der Anteil der Wehrmachtjuristen unter den in den Braunbüchern aufgelisteten Personen im Verhältnis zu ihrem Anteil an den Richtern in Deutschland vor 1945 sogar überproportional hoch. Das mag an der Quellengrundlage liegen, deutet aber zumindest darauf hin, dass der Wechsel vom Dienst in der Wehrmacht in die bundesrepublikanische Rechtspflege vielen geglückt ist.


  Erkenntnisse


  Der Aufbau und die Expansion der Wehrmachtjustiz haben also für die Bundesrepublik nicht zuletzt drei bedenkenswerte Folgen gehabt.


  Erstens ist bis 1945 neben den bei den zivilen Gerichten tätigen Richtern und Staatsanwälten ein Pool ausgebildeter und zum Richteramt befähigter Juristen entstanden, in dem sich, bedingt durch die Bedarfssituation und die Mobilisierung jüngerer Bevölkerungssegmente für den Kriegsdienst, ein großer Teil der jüngeren Juristen befand. Aus diesem Reservoir konnte die Bundesrepublik beim Aufbau ihrer Strukturen schöpfen und die Lücke, die durch die Unterbrechung bzw. Drosselung der Juristenausbildung im Krieg und in der unmittelbaren Nachkriegszeit entstanden war, überbrücken. Dieser Zusammenhang öffnete den Wehrmachtrichtern in den späten 1940er- bzw. 1950er-Jahren ein Zeitfenster für einen schnellen und reibungslosen Einstieg in den Apparat . Zweitens verteilte sich auf diese Weise eine Gruppe von Juristen über die Bundesrepublik, die sehr spezielle und prägende berufliche Erfahrungen aus dem Krieg mitbrachten, die sich negativ auf die hohen ethischen Anforderungen an eine Tätigkeit in der Rechtspflege auswirkten. Drittens entstand mit dem Ankommen der Wehrmachtrichter in bundesdeutschen Gerichtssälen ein Netzwerk mit dichten Binnen- und vielfältigen Außenbeziehungen, dessen Einfluss sicher von der Karriereförderung über die Geschichtspolitik bis zur Beeinflussung |199|der Aufarbeitung von NS-Unrecht jenseits von Gerichtsverfahren und Urteilen reichte. Die Wirkung einer so geprägten Richter- und Staatsanwaltschaft auf die Anwendung der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland bleibt eine noch zu schließende Lücke in der Erforschung der Lebensleistung der Kriegsrichter des »Dritten Reiches« über dessen Ende hinaus.


  
    
      
    


    |200|Norbert Haase


    
      

    

  


  Die Richter am Reichskriegsgericht und ihre Nachkriegskarrieren


  Eine bestimmte Berufsgruppe der NS-Justiz im Hinblick auf ihren spezifischen Werdegang nach 1945 zu identifizieren bereitet Schwierigkeiten, die in der Natur der Sache liegen: Als »Richter« am Reichskriegsgericht (RKG) müssten im Grunde sowohl die zum Richteramt befähigten Juristen am erkennenden Gericht, d. h. die Senatspräsidenten und RKG-Räte eines der vier RKG-Senate, die Offiziersrichter als diesen ebenfalls planmäßig angehörende militärische Beisitzer sowie richterliche Militärjustizbeamte als Hilfsrichter einbezogen werden. Außerdem solche Militärjuristen, welche ausschließlich für die dem RKG zugeordnete Reichskriegsanwaltschaft (RKA), also als Untersuchungsrichter und Anklagevertreter, tätig waren.1


  Die Senatspräsidenten und RKG-Räte waren nach der Militärstrafgerichtsordnung bis 1944 richterliche Militärjustizbeamte, die auf Vorschlag des Reichskriegsministers von Hitler als Führer und Reichskanzler auf Lebenszeit ernannt wurden. Mit der Einführung des »Truppensonderdienstes« am 1. 5. 1944 erhielten sie eine besondere Rechtsstellung, die sie stärker in die Befehlsgewalt der militärischen und politischen Führung einband.


  Während die Senatspräsidenten über längere Zeit diese Funktion auf Planstellen ausübten, waren viele Kriegsrichter lediglich für ein oder mehrere Monate zum RKG kommandiert. Eine präzise quantitative Analyse der Gruppe der RKG-Richter ist angesichts solcher Abgrenzungsprobleme und lückenhafter Überlieferung erschwert, auch wenn eine Liste im Prager Militärhistorischen Archiv (MHA) eine Zahl von 190 Richtern ausweist.2


  |201|»Nachkriegskarrieren« meint, so indifferent der Karrierebegriff gegen die Phänomene des Aufstiegs, Abstiegs, Stillstands und Aussteigens auch sein mag,3 dass die Berufswege der Akteure nach 1945 – trotz ihrer Verantwortung für eine rechtsstaatswidrige Spruchpraxis und eine beispiellose Todesurteilsbilanz – im demokratischen Rechtsstaat erfolgreich verliefen. »Karrieren« meint – unabhängig von der Berufslaufbahn – aber auch Lebensläufe und Lebensstationen der Nachkriegszeit und damit in Verbindung stehende Rechtfertigungsstrategien und geschichtspolitische Aktivitäten. Die Frage der Eingliederung der militärischen Beisitzer am RKG in die Bundeswehr (und in die Nationale Volksarmee) bleibt bislang ein Forschungsdesiderat.


  Das am 1. 10. 1936 eingerichtete RKG verstand sich als institutionelle Fortsetzung des Reichsmilitärgerichts des Kaiserreichs. Es spielte im System der Wehrmachtjustiz eine besondere Rolle.4 Zumeist wurde es mit Richtern besetzt, die ihre juristische Ausbildung im Kaiserreich oder in der Weimarer Republik absolviert hatten. Einige hatten schon vor 1933 bzw. vor 1919 Erfahrungen in der Militärjustiz gesammelt, die meisten waren allerdings in der zivilen Justiz tätig gewesen. Ihre Karrierewege führten oft über die Heeresrechtsabteilung oder über die RKA. Die Juristen-, Pfarrers-, Ingenieurs- oder Offizierssöhne kamen zumeist aus dem bürgerlichen Milieu, hatten vereinzelt am Kapp-Putsch teilgenommen oder waren Mitglied der NSDAP.5


  Das RKG unterstützte durch seine Spruchpraxis das NS-Regime und die völkerrechtswidrigen Angriffskriege der Wehrmacht. Seine Richter setzten in erheblichem Umfang die Normen des NS-Unrechts in ihren Entscheidungen um oder betrieben dessen extensive Auslegung. Während des Krieges stieg die Zahl der RKG-Senate auf vier an. Fallweise wurden auch Sondersenate einberufen. Die Zuständigkeit des RKG erstreckte sich auf staatspolitisch relevante Straftaten, insbesondere auf die Aburteilung von Kriegsdienstverweigerern (»Zersetzung der Wehrkraft«). Eine RKG-interne »Übersicht über die in der Zeit vom 26. 8. 39 bis 7. 2. 1945 beim Reichskriegsgericht ergangenen und vollstreckten Todesurteile« weist 1049 vollstreckte Todesurteile aus.6 Bis Kriegsende waren es deutlich mehr.


  |202|Wie die Erfahrungen der Forschungsstelle Militärjustiz in Torgau zeigen, ist die Erfassung vollständiger Namensübersichten der Kriegsrichter anhand unterschiedlicher Parallelüberlieferungen schwierig. Ihre Richter-Datenbank basiert bisher wesentlich auf Listen und Einzelnachweisen sowohl in RKG-Primärquellen als auch in Protokollen der Heeresrichtertreffen.7 64 Personen dieser Datenbank sind dem RKG zuzuordnen, nicht erfasst wurde aber bislang, ob eine Person bei der RKA oder in einem der RKG-Senate wirkte, denn oftmals geben das selbst die Personalnachweise im MHA Prag nicht her.


  Das in der DDR als Propagandaschrift herausgegebene »Braunbuch«8 weist lediglich drei frühere RKG-Richter aus:


  
    	
      Dr. Konrad Lenski, geboren am 13. 6. 1901, in den 1950er-Jahren Landgerichtsdirektor am Landgericht Lüneburg

    


    	
      Dr. Erich Schlichting, geboren am 12. 5. 1897, bis August 1965 Senatspräsident beim Oberlandesgericht in Schleswig

    


    	
      Heinz Wodtke, geboren am 22. 12. 1908, in den 1960er-Jahren Amtsgerichtsdirektor in Siegen.

    

  


  Detlev Godau-Schüttke setzt sich in seiner Geschichte des Bundesgerichtshofes (BGH) auch mit der Nazivergangenheit von dessen Richtern auseinander.9 Ein so prominenter ehemaliger RKG-Richter wie Ernst Kanter findet keine Erwähnung, doch macht er beim BGH 10 ehemalige Wehrmachtrichter aus, 17,3 Prozent der Richterschaft des BGH. Als einziger ehemaliger RKG-Rat wird ein Wilhelm Weber genannt. Hubert Rottleuthner verzichtet in seiner umfangreichen Dokumentation zu NS-Juristen und ihrem Nachkriegswerdegang weitestgehend auf die Rekonstruktion der Berufswege der Kriegsrichter.10


  Die aktuelle Forschungs- und Quellenlage bringt es mit sich, dass uns die Richter am RKG nicht als geschlossene Gruppe erscheinen. Besonders detailliert sind die Biographien derjenigen aufgearbeitet, die durch Inhaftierung an einer Fortsetzung ihrer Berufskarriere gehindert wurden11 oder die Nachkriegszeit nicht erlebten, weil sie Selbstmord begingen. Beispiele hierfür sind der Senatspräsident am RKG Werner Lueben bzw. Karl Sack, Richter am RKG und späterer Chef der Heeresjustiz. Er |203|wurde als Mitverschwörer im Umfeld des 20. Juli 1944 am 9. 4. 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg ermordet. Die Selbstmorde dreier ehemaliger leitender RKG-Richter zu Ende des Zweiten Weltkrieges weisen darauf hin, dass sich zumindest einige wenige ihrer Rolle im Unrechtsstaat bewusst gewesen sein können.12 Die Nachkriegskarrieren ehemaliger RKG-Richter werden im Folgenden exemplarisch und chronologisch dargestellt.


  Speziallager, Waldheimprozesse:

  Hans-Ulrich Rottka und Ernst Beringer


  Die erste für die Gruppe der RKG-Richter relevante Zäsur nach dem Krieg war die Erfahrung von Kriegsgefangenschaft, Internierung und Beteiligung an den Kriegsverbrecherprozessen.


  Einer der bisher bekannten RKG-Richter, die in der sowjetisch besetzten Zone verhaftet wurden, ist Hans-Ulrich Rottka. Am 21. 9. 1895 als Sohn eines Offiziers in Bautzen geboren,13 meldete er sich nach dem Abitur freiwillig zum Kriegsdienst. Nach dem Ersten Weltkrieg Beteiligung am Kapp-Putsch. 1920 bis 1926 Studium der Rechtswissenschaften und Philosophie in Freiburg und Leipzig, Promotion. In der Weimarer Republik Landgerichtsrat beim Landgericht Dresden, seit 1936 als Luftwaffenrichter am RKG. Im Herbst 1940 Versetzung gegen seinen Willen an die RKA, im September 1942 Abschiebung auf einen Posten zur wissenschaftlichen Dokumentation der RKG-Rechtsprechung. Anfang 1944 endgültiges Ausscheiden aus der Wehrmachtjustiz, da er sich nach eigenen Angaben gegen den Todesurteil-Automatismus bei Kriegsdienstverweigerern aufgelehnt hatte. Vor seiner beabsichtigten Rückkehr in die sächsische Justiz Verhaftung in seiner sächsischen Heimat Ende Juli 1945 durch die Sowjets, Verurteilung in den Waldheimprozessen am 13. 6. 1950 nach Kontrollratsdirektive 38 in Verbindung mit Kontrollratsgesetz Nr. 10 zu lebenslanger Haft. In seiner Urteilsschrift wurden Richter und Staatsanwälte pauschal als »Hörige des faschistischen Systems« qualifiziert, die NS-Gegner und Kriegsgegner |204|abgestraft hätten. In dieser Lesart hatten Entlastungsargumente, die Rottka für sich vorbrachte, keine Aussicht auf Erfolg. Er verbrachte Jahre in den sowjetischen Speziallagern Mühlberg, Buchenwald und Bautzen – bis 1956. Nach Haftentlassung und Übersiedlung in den Westen unternahm er erfolglos Versuche, seine laufbahn- und versorgungsrechtlichen Nachteile angesichts seiner politisch begründeten RKG-Entlassung zu korrigieren, sah sich aber dem Netzwerk der ehemaligen Berufskollegen gegenüber, die inzwischen im Dienst der Bundesrepublik Tritt gefasst hatten. Seine Korrespondenzpartner, ehemalige RKG-Kollegen, die Ende der 1950er-Jahre in den Bonner Ministerien für Inneres, für Justiz und für Verteidigung tätig waren, konnten und wollten sich an die politischen Zwangslagen Rottkas während des Krieges nicht erinnern und zeigten ihm die kalte Schulter. Ernst Kanter etwa bescheinigte Rottka in einem Schreiben an den Berliner Innensenator am 21. 11. 1957 zwar dessen aufrechte Haltung gegenüber nationalsozialistischen Forderungen, dass er aber aus politischen Gründen suspendiert worden sei, wollte Kanter nicht bestätigen: »Nach Auffassung [des Widerständlers; NH] Sack[s], die übrigens von vielen ehemaligen Kollegen Rottkas geteilt wurde, war dieser für seine Aufgabe fachlich ungeeignet.«14


  RKG-Rat Martin Rittau, damals Referent in der Abteilung Wiedergutmachung des Bundesinnenministeriums, empfahl Rottka am 10. 9. 1959, die Untadeligkeit des Admirals Max Bastian zu berücksichtigen, der als RKG-Präsident die Entlassung Rottkas zu verantworten hatte, und sich im Übrigen an den früheren Oberreichskriegsanwalt (ORKA) Alexander Kraell zu wenden. Doch stellte dieser sich – wobei er seinen eigenen Karriereschritt im September 1942 zum ORKA verschwieg – auf den Standpunkt, »daß bei der Wehrmachtjustiz während der Nazi-Zeit überhaupt keine Unkorrektheiten vorgekommen seien«15. Rottka zog sich ins Privatleben zurück und arbeitete an einem philosophischen Werk.


  Aus dem Kreis der Richter des RKG ist lediglich noch ein Fall bekannt, der mit Rottkas Schicksal zu vergleichen ist: Ernst Beringer, der im Sommer 1942 an dem Verfahren gegen eine |205|Gruppe norwegischer Widerstandskämpfer um Roald Alvaer beteiligt war. Am 24. 2. 1896 in Berlin-Charlottenburg geboren, Vater: Ingenieur. Nach dem Abitur 1905 Studium der Rechtswissenschaften in Freiburg und Berlin, Erstes und Zweites juristisches Staatsexamen 1909 bzw. 1914. Seit 1914 verheiratet, keine Kinder. Von Oktober 1909 bis September 1911 freiwillige Meldung zum 3. Garderegiment Berlin. Als Leutnant Teilnahme am Ersten Weltkrieg 1914/15, krankheitsbedingt in das Reichsinnenministerium versetzt. 1917 bis 1921 als »Reichskommissar« eingesetzt. In der Weimarer Zeit Aufstieg am Landgericht Berlin bis zum Landgerichtsdirektor (1929 bis 1940). Seit 1939 Mitglied der NSDAP, des NSRB und RLSB, im Frühsommer 1940 als Reserveoffizier in die Wehrmachtjustiz überführt – als Kriegsgerichtsrat beim Feldgericht des Kommandierenden Generals und Befehlshabers im Luftgau III. Im Mai 1942 zum RKG nach Berlin kommandiert, bis 1944 mehrfach befördert. Am 11. 7. 1946 Verhaftung und Inhaftierung im Zuchthaus Waldheim. In den Waldheimprozessen, die in der bundesdeutschen Rechtsprechung als Justizunrecht bewertet wurden, wurde Beringer wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Seine Haft verbüßte er in den Haftanstalten Waldheim, Bautzen und Brandenburg. Begnadigung am 3. 4. 1957 infolge eines Amnestieerlasses und auf freien Fuß gesetzt. Über sein weiteres Schicksal ist bislang nichts bekannt.16


  Internierung, Nürnberger Prozess: Rudolf Lehmann


  Als Pendant in den Westzonen ist das Schicksal des ranghöchsten Militärjuristen des »Dritten Reiches« zu benennen: Rudolf Lehmann, Generaloberstabsrichter.17 Er wurde am 24. 10. 1947 von den US-Amerikanern im Kriegsgefangenenlager Hersbruck bei Nürnberg verhaftet.


  Am 11. 12. 1890 in einem protestantischen Elternhaus in Posen als Sohn eines Juristen geboren, wuchs er in Breslau und Hanau auf. Studium der Rechtswissenschaften in München, Freiburg, Leipzig und Marburg. 1912 Erste juristische Staatsprüfung |206|in Kassel, Referendarzeit in der hessischen Justiz. Als Kriegsfreiwilliger Teilnahme am Ersten Weltkrieg, Eisernes Kreuz. 1919 Promotion an der Universität Marburg, Zweite Staatsprüfung 1920. 1922 bis 1925 Landgerichtsrat am Landgericht II Berlin, 1925 Wechsel ins Reichsjustizministerium, später zur Wehrmachtjustiz. Im sogenannten OKW-Prozess (»Fall 12«) am 28. 10. 1948 Verurteilung zu sieben Jahren Gefängnis – wegen Beteiligung an der Urheberschaft der »verbrecherischen Befehle«, nicht wegen der Tätigkeit als RKG-Senatspräsident seit Oktober 1937. 1938 wurde Lehmann Chef der Wehrmachtrechtsabteilung im OKW. In dieser Dienststellung trug er Mitverantwortung für die Strafrechtsverschärfung und andere schwerwiegende Unrechtstatbestände im Umfeld des OKW.


  Nach Internierung, Haft und frühzeitiger Entlassung 1950 war Lehmann für eine abermalige Verbeamtung vermutlich bereits zu alt. Er fand in der Wirtschaft eine Betätigung, wurde Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung »Bergbau« e. V. mit Sitz in Bad Godesberg. Lehmann zog aber mit den ehemaligen Kollegen Dombrowski, Lattmann, Kraell und Schwinge an einem Strang, das Geschichtsbild der Wehrmachtjustiz so aufzupolieren, dass eine reibungslose Integration ihrer Protagonisten in die bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft gelingen konnte. Zuletzt sprach er im Mai 1954 in Marburg auf einem Kameradschaftstreffen der ehemaligen Heeresrichter. Lehmann starb am 26. 7. 1955 in Bonn, wo er unter Anteilnahme zahlreicher Weggenossen beerdigt wurde.


  Vor dem französischen Tribunal Général:

  Max Bastian und andere


  1945 wurden mehrere RKG-Angehörige in der Festung Rastatt von der französischen Besatzungsmacht interniert, wo am 19. 5.


  1946 ein Verfahren vor dem Tribunal Général gegen sie eröffnet wurde. Die Liste der Namen umfasst die Senatspräsidenten Barwinski, Fischer, Ernst, Neumann und Schmauser sowie die |207|Ex-Kriegsrichter Hoffmann, van de Loo, Rittau, Servaes und die beiden Präsidenten von Scheele und seinen Vorgänger Bastian.


  Max Bastian soll hier näher betrachtet werden. Als Präsident des RKG übte er zugleich die Funktion von dessen Gerichtsherrn aus – mit weitreichenden Folgen für den Strafvollzug der Urteile des RKG. Zudem hat er sich frühzeitig und in besonderer Weise in der Entwicklung von Selbstrechtfertigungsstrategien der RKG-Richter hervorgetan. 1883 in Spandau geboren, trat er nach dem Abitur als Seekadett in die Marine ein. Vom Kapitänleutnant im Ersten Weltkrieg stieg er bis 1934 zum 2. Admiral der Ostseestation auf. 1935 bis 1938 Chef des Allgemeinen Marineamtes im OKM, Präsident des Reichsfürsorge- und Versorgungsgerichts, seit September 1939 bis Oktober 1944 Präsident des RKG.


  Bastian verfasste in alliierter Haft ein 27-seitiges, eng beschriebenes Memorandum. In »Meine Grundsätze« beschwor er das Gewissen als »höchste richterliche Instanz«. Man solle »lieber hundert Schuldige laufen lassen als auch nur einen unschuldig zu verurteilen, auch im Kriege«. Es sei eine gesunde Synthese zwischen Volkswohl und vertretbarer Rücksicht auf das Wehe des Einzelnen die »schwerste Aufgabe des Gerichtsherrn«. Sein Fazit: »[…] eine Schuld gegenüber Menschen lehne ich mit reinem Gewissen ab.«


  Auch die Einlassungen anderer Inhaftierter hoben auf die »saubere und unbeeinflusste Rechtsprechung der Wehrmachtgerichte, insbesondere des RKG« gegenüber der politischen NS-Führung ab.18 Hier wird deutlich, dass bereits während der Verteidigung vor alliierten Gerichten die ehemaligen Wehrmachtjuristen eine Exkulpierungsstrategie anstrengten, in der sie sich auf den Widerstandskämpfer Sack, auf die eigene Gewissens- und rechtsstaatliche Grundsatztreue gegenüber dem NS-Regime beriefen. Als Kronzeuge wird auch Senatspräsident Lueben angeführt, der sich im Gewissenskonflikt 1944 das Leben genommen hatte.


  Bastian hatte es in Eingaben an die Regierungschefs der westlichen Siegermächte als Anmaßung bezeichnet, »die Rechtsprechung |208|eines Deutschen Reichsgerichts im Kriege der strafrechtlichen Verfolgung durch ein französisches Gericht zu unterwerfen«. Nach dem Krieg engagierte er sich, »um irgendwelche nachteilige Folgen für das große Heer der Wehrmachtjuristen, die ja nun nach Aufhebung der deutschen Wehrmacht brotlos geworden waren, beim Einschleusen in das zivile Leben zu vermeiden«.19


  In seinen unveröffentlichten »Erinnerungen« nahm Bastian 1956 kurz vor seinem Tod diese Argumentation wieder auf. Die RKG-Rechtsprechung sei grundsätzlich von »Behutsamkeit«, »Rücksicht« und »Verantwortung« geprägt gewesen. Das RKG habe »niemals Abschreckungsurteile« ausgesprochen. Konzessionen an den Nationalsozialismus habe es nicht gegeben: »Die persönliche innere Unabhängigkeit in der Urteilsfindung und -fällung blieb gewahrt […] und jeder von ihnen wäre lieber in eine noch so schmerzliche Verbannung gegangen, als dass er sich in Gegensatz zu Eid, Gewissen und ethischen Grundsätzen gesetzt hätte.«20


  Bastian hoffte im Frühjahr 1957, ein Jahr vor seinem Tod, den alten Geist des RKG noch einmal heraufbeschwören zu können. Nachdem offenbar bereits 1952 in Bad Nenndorf ein »Treffen ehemaliger Angehöriger des alten Reichskriegsgerichts« stattgefunden hatte, beabsichtigte er mit Rundschreiben vom 11. 4. 1957, für den September 1957 in Bad Homburg ein »zwangloses Zusammensein« zu initiieren, das »einer tragfähigen Kameradschaft auch für die Zukunft« dienen sollte. Im März 1958 starb Bastian und wurde in Wilhelmshaven mit militärischen Ehren der Bundesmarine beigesetzt. Ein Marinejugendheim wurde nach ihm benannt.21


  Durch Akteneinsicht Angehöriger in Unterlagen des Tribunal Général in Rastatt im französischen Archiv in Colmar sind vereinzelte Informationen überliefert, so auch, dass sich RKG-Senatspräsident a. D. Walter Biron (geboren am 16. 9. 1890) am 14. 2. 1946 in Untersuchungshaft das Leben nahm. Über die genaueren Beweggründe seines Selbstmordes ist nichts bekannt.22 Sein Kollege Rottka hielt ihn rückblickend für einen sorgfältigen Richter und Gegner des NS-Regimes.


  |209|Die Richter am RKG wurden von den Alliierten nicht abschließend zur Rechenschaft gezogen. Das französische Tribunal Général musste seine Ermittlungen wegen Justizmordes 1948 einstellen, ohne dass es zu einer Anklageerhebung gekommen war.


  Mitglied einer Wiesbadener Anwaltssozietät:

  Alexander Kraell


  Zu den Karrierewegen nach 1945 gehörten nach der Entlassung aus der Gefangenschaft auch die Aufnahme freier Berufe oder Tätigkeiten für Wirtschaftsunternehmen – beispielhaft der Werdegang des Generalrichters Dr. Eduard Hoffmann, der in den 1950er-Jahren vom Schaffner zum Syndikus der Deutschen Schlafwagen- und Speisewagengesellschaft aufstieg, oder der bereits erwähnte Rudolf Lehmann. Für ehemalige Juristen, die keine Übernahme in den Staatsdienst anstrebten, stand der Anwaltsberuf offen. Auf diese Weise wurde auch der ehemalige ORKA Kraell Mitglied einer Anwaltskanzlei.


  Alexander Kraell, geboren am 13. 5. 1894 in Kirch-Berfurth im Odenwald, evangelisch, Vater: Bauer. Am Ende des Ersten Weltkrieges Leutnant der Reserve. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Gießen seit 1925 Staatsanwalt in Offenbach. 1930 Landgerichtsrat, seit Oktober 1933 Oberstaatsanwalt in Darmstadt. Kraell war verheiratet und hatte 2 Kinder. Seit 1. 5. 1933 NSDAP-Mitglied. Baldiger Übertritt in die Militärjustiz, 1938 Reichskriegsanwalt, ab dem 1. 10. 1942 Senatspräsident beim RKG, mit Wirkung vom 1. 4. 1943 ORKA, zuletzt als Generalstabsrichter. Für seine Führungsfunktion hatte er sich bei den politischen Machthabern auch deshalb empfohlen, weil unter seinem Vorsitz etliche Mitglieder des Widerstandskreises »Rote Kapelle« zum Tode verurteilt worden waren. Nach dem Krieg wurde er Mitglied der Anwaltskanzlei des Mitverschworenen des 20. Juli 1944 Fabian von Schlabrendorff in Wiesbaden. Immer wieder brachte sich Kraell in den 1950er-Jahren als Sachverständiger ein, wenn seine Berufskollegen aus der früheren Wehrmachtjustiz ihn brauchten. Wie taktisch er |210|und andere vorgingen, zeigen Äußerungen Kraells in einem Schreiben an Bastian vom 15. 8. 1949, in dem er für Zurückhaltung – »wir vom RKG« – in der öffentlichen Urteilsschelte in Bezug auf das Verfahren Holzwig/Petersen 1948/49 plädierte.23


  Besonders bemerkenswert ist seine Rolle in zwei Fällen, in denen Angehörige von Opfern des RKG Verfahren gegen die am Tode ihrer Familienmitglieder beteiligten Juristen anstrengten. Der beschuldigte frühere Ermittlungsrichter der RKA, Manfred Roeder, konnte sich sowohl im Falle Adolf Grimmes als auch im Falle des hingerichteten Generals Karl von Dewitz-Krebs auf Kraells Schützenhilfe verlassen.


  Als die Witwe des vom RKG verurteilten und hingerichteten Widerstandskämpfers Rudolf von Scheliha nach 1950 vergeblich eine juristische Rehabilitierung ihres ermordeten Mannes anstrebte, begab auch sie sich in die Obhut der Anwaltskanzlei von Schlabrendorffs. Dabei war es Sozius Kraell in seinem »früheren Leben« gewesen, der als Senatspräsident des 2. RKG-Senats ihren Mann zum Tode verurteilt hatte.24


  Im Verfahren gegen Roeder wurde Kraell nicht als Mitbeschuldigter – immerhin hatte er als Senatspräsident zahlreiche Urteile gegen die Mitglieder der »Roten Kapelle« zu verantworten –, sondern als Zeuge und Sachverständiger hinzugezogen. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg würdigte ihn als »menschlich großartige Persönlichkeit«. Die von Roeder erwirkten und u. a. von Kraell und Lattmann verhängten Todesurteile galten mithin der Staatsanwaltschaft Lüneburg als unvermeidlich. Die Lüneburger Juristen legitimierten sechs Jahre nach Kriegsende quasi die Kriminalisierung von Widerstand als »Landesverrat«.


  Bürgermeister im Taunus: Manfred Roeder


  Dr. Manfred Roeder, geboren am 20. 8. 1900 in Kiel, verheiratet, ein Sohn.25 Als Oberstkriegsgerichtsrat der RKA war er als Untersuchungsführer an den häufig mit Todesstrafen endenden RKG-Verfahren gegen die Mitglieder der Widerstandsorganisation »Rote Kapelle«, aber auch gegen Dietrich Bonhoeffer, |211|Wilhelm Canaris und Hans von Dohnanyi maßgeblich beteiligt. Noch im Januar 1945 wurde er zum Generalrichter ernannt.


  Dr. Adolf Grimme, ehemaliger preußischer Kultusminister, Freund und Mitstreiter des hingerichteten Widerstandskämpfers Adam Kuckhoff, erstattete am 15. 9. 1945 Strafanzeige gegen Roeder wegen Rechtsbeugung in den RKG-Verfahren gegen die »Rote Kapelle«. Die niedersächsische Justiz nahm Roeder in Schutz. Das Verfahren wurde von der Staatsanwaltschaft Lüneburg mangels Anfangsverdachts 1951 eingestellt. Grimme versuchte zusammen mit Günther Weisenborn und Greta Kuckhoff einen Prozess gegen Roeder zu erzwingen. Dieses Verfahren wurde von der Staatsanwaltschaft Lüneburg erst Ende der 1960er-Jahre abgeschlossen und eingestellt. Nach dem Krieg war Roeder aktives CDU-Mitglied und jahrelang stellvertretender Bürgermeister von Glashütten im Taunus. Dort starb er am 18. 10. 1971.


  Oberamtsrichter am Amtsgericht Clausthal-Zellerfeld:

  Erich Lattmann


  Dr. Erich Lattmann, wurde am 11. 12. 1894 in Goslar geboren, evangelisch-lutherisch, Vater: Fabrikbesitzer. 1912 Abitur, 1927 bis 1930 Studium der Rechtswissenschaften in Göttingen. Erste juristische Staatsprüfung und Promotion 1930, danach bis 1933 Referendariat und Zweite Staatsprüfung. Verheiratet, zwei Kinder. 1919 im Freikorps Eulenburg, November 1933 bis März 1934 Ausbilder im Referendarlager Jüterbog als Lehrer für militärischen Unterricht. 1912/1913 Einjährig-Freiwilliger, 1913 zum Leutnant befördert. Kriegsdienst ab 1914, 1917 Oberleutnant. 1918 bis 1919 in englischer Kriegsgefangenschaft. 1920 Entlassung aus dem Heeresdienst und zum Hauptmann befördert. Probedienst im Heeresjustizdienst ab 1934 bei verschiedenen Kriegsgerichten, ab Oktober 1936 zum RKM (HR) kommandiert. Seit Kriegsbeginn war Lattmann beim OKH-Gen.Qu. eingesetzt, mit Wirkung vom 1. 10. 1942 RKG-Rat, Ende 1942 dortiger Dienstantritt. Letzter Dienstrang war der |212|eines Generalrichters.26 Als Vorsitzender des 4. Senats des RKG war er an 23 Todesurteilen beteiligt, auch gegen Zeugen Jehovas oder Mitglieder der »Roten Kapelle«. In der Heeresrechtsabteilung hatte er an der Bestätigung von Todesurteilen mitgewirkt und für ein Zurücktreten des »Rechtsempfindens hinter den Kriegsnotwendigkeiten« plädiert, gar den »Kommissarbefehl« mit entworfen.


  1949 wurde Lattmann Amtsgerichtsrat, später Oberamtsrichter am Amtsgericht Clausthal-Zellerfeld. In einer Beurteilung heißt es: »Für Strafsachen ist er dadurch besonders qualifiziert, dass er seit dem 1. März 1934 bis zum Zusammenbruch in der Heeresjustiz beschäftigt war […] Diese mehrjährige Tätigkeit am Reichskriegsgericht dürfte ihn für ein Mitglied des Strafsenates des Bundesgerichtes besonders qualifizieren.« Er habe sich als Strafrichter in Clausthal-Zellerfeld »erneut bewährt«. Er sei »eine saubere, eindrucksvolle Persönlichkeit«, die »durch hohe menschliche Qualitäten, insbesondere Zuverlässigkeit und Charakterstärke und Entschlussfreudigkeit ausgezeichnet ist«.27


  Netzwerker und Verwaltungsgerichtsdirektor:

  Hanns Dombrowski


  Der Staatsdienst der Bundesrepublik stand einigen der RKG-Ehemaligen auch als Verwaltungsjuristen, insbesondere im justiznahen Bereich, offen.


  Hanns Dombrowski. 1901 in Schöneberg geboren, Vater: Studienrat.28 1919 Meldung zur Reichswehr und Beitritt zu einem Freikorps, Mitwirkung am Kapp-Putsch. Ab 1921 Studium der Rechtswissenschaften in Berlin und Jena, 1925 Referendarexamen am Kammergericht, 1929 Gerichtsassessor. Nach einer Beschäftigung bei der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin 1931 zum Staatsanwalt ernannt. Im Mai 1933 NSDAP-Beitritt, später leitende Funktion im NSRB. 1935 Einberufung zum höheren Heeresjustizdienst, dann Kriegsgerichtsrat am Gericht der Kommandantur Berlin. Vom RKM 1939 zum RKG kommandiert, jedoch als Leutnant im Sommer |213|1940 in Westfrankreich im Kriegseinsatz. Anschließende Tätigkeit bei der RKA bis Kriegsende, unterbrochen durch Einsatz als Heeresgruppenrichter im Oberkommando der Heeresgruppe Süd von Anfang 1943 bis Mai 1944.


  Bis in die frühen 1950er-Jahre war Dombrowski in Hannover tätig, dann in Frankfurt am Main. In der Bundesrepublik brachte er es zum Leitenden Verwaltungsgerichtsdirektor bei den dort ansässigen Bundesdisziplinarkammern. Diese Behörde scheint eine Art Auffangbecken gewesen zu sein, denn neben Dombrowski und anderen früheren Kriegsrichtern kamen in der Frankfurter Behörde zeitweilig auch die RKG-Kollegen Otto Barwinski und Eduard Hoffmann unter. Zusätzlich fand Dombrowski, der 1942 einen maßgebenden Kommentar zum Kriegsstrafrecht verfasst hatte, im Ordensrecht der Bundesrepublik ein neues Betätigungsfeld und schrieb hierzu den einschlägigen Gesetzeskommentar.


  Für die Disziplinargerichtsbarkeit sah die Bundesdisziplinarordnung eine zweistufige Gerichtsorganisation vor. Als Bundesdisziplinargerichte bestimmte sie die Bundesdisziplinarkammern und den Bundesdiziplinarhof (§ 31). Die Errichtung der Bundesdisziplinarkammern war nicht in der BDO selbst erfolgt, vielmehr durch Organisationserlass des Bundesministers des Innern, der 13 Bundesdisziplinarkammern für jeweils bestimmte Gebietsbereiche der Bundesrepublik und das Land Berlin mit Sitz in Frankfurt am Main errichtete.29


  Bemerkenswert für die frühe Bundesrepublik ist, dass die Beamtenschaft des demokratischen Rechtsstaates disziplinarrechtlich mithin von Juristen beaufsichtigt wurde, deren Erfahrung ein Jahrzehnt zuvor darin bestanden hatte, die Disziplin eines Millionenheeres im Kriegseinsatz mit den Mitteln des Justizterrors zu erzwingen. Dombrowski war neben dem Marburger Militärstrafrechtler Erich Schwinge seit den 1950er-Jahren eine der Schlüsselfiguren im Bemühen um eine Generalabsolution für das ehemalige Wehrmachtrichterkorps.


  Die RKG-Ehemaligen waren, wie auch andere Kriegsrichter der NS-Zeit, in die Kameradschaftstreffen eingebunden, die seit den 1950er-Jahren regelmäßig vor allem im Rhein-Main-Gebiet |214|ausgerichtet wurden. Es handelte sich dabei keineswegs um konspirative Zusammenkünfte, wie die Tatsache belegt, dass etwa 1957 in Bad Homburg der Abteilungsleiter aus dem Bundesverteidigungsministerium Dr. Eberhard Barth zu den Anwesenden sprach und die Grüße des Ministers überbrachte. Diese Treffen verfolgten neben der Wiedererrichtung einer Militärgerichtsbarkeit und der juristischen wie politisch-moralischen Generalabsolution sowie pensionsrechtlicher Besitzstandswahrung vor allem das Ziel, die eigene Deutungshoheit über die Geschichte des eigenen Wirkens zu zementieren. An diesem groß angelegten, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Täuschungsmanöver waren auch ehemalige RKG-Angehörige beteiligt. Dombrowski schrieb am 14. 1. 1958 an die Kameraden: »Jeder von uns weiß, daß diese Arbeit geleistet werden muss, um jeden Makel von unserer früheren Tätigkeit zu nehmen.« Das aus der Mitarbeit vieler ehemaliger Kriegsrichter entwickelte Projekt einer historischen Darstellung wurde zeitweilig von Ex-RKG-Richter Lattmann betreut und gelangte Mitte der sechziger Jahre zur Fertigstellung. Lattmann sagte am 8./9. Mai 1965 auf dem Heeresrichtertreffen im Hause der studentischen Verbindung »Hasso-Nassovia« in Marburg: »Bei einigen Kameraden sei der Eindruck entstanden, die bisherige Darstellung sei zu positiv. Das mag in gewissem Umfang zutreffen […], aber die Tatsache, daß unverhältnismäßig viele ehemalige Wehrmachtrichter in der Nachkriegszeit recht bald in Spitzenstellungen aufgerückt sind, zeige doch, daß in der Wehrmachtjustiz gute Kräfte sachliche Arbeit geleistet haben.«30


  Vom Bundesbeamten zum Bundesrichter: Ernst Kanter


  Dr. Ernst Kanter war unter den RKG-Richtern derjenige, der es nach 1945 im Öffentlichen Dienst am weitesten brachte. Auch bei ihm findet sich der Topos, zur Wehrmachtjustiz gewechselt zu sein, um dem Einfluss der Parteidienststellen auf die ordentliche Justiz zu entgehen. Geboren am 8. 8. 1895 in St. Johann im Saarland, römisch-katholisch, Sohn eines Amtmannes. |215|Seit dem 1. 5. 1933 Mitglied der NSDAP, außerdem NSRB und NSV. Seit dem 1. 10. 1934 Beschäftigung im höheren Heeresjustizdienst. Letzter Dienstrang RKG-Rat. Kanter war unverheiratet.


  Von der Heeresrechtsabteilung kam Kanter zum RKG, wo er als Senatspräsident des 2. Senats an Todesurteilen gegen Widerständige verantwortlich beteiligt war. 1943 gab es für ihn einen weiteren Karriereschritt. Er wurde zum Generalrichter befördert und Wehrmachtchefrichter in Dänemark. Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Bestätigung der zahlreichen Todesurteile gegen dänische Widerstandskämpfer und deutsche Soldaten. Mindestens 103 Todesurteile gegen dänische Widerstandskämpfer gingen über seinen Tisch, und persönlich hat er 12 Todesurteile gegen deutsche Soldaten zu verantworten. Seit dieser Zeit stand er auf vertrautem Fuße mit dem Reichskommissar, dem NS-Obergruppenführer Werner Best.31


  Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland schaffte Kanter seine Wiedereingliederung als Ministerialdirigent und Abteilungsleiter im Bundesministerium der Justiz ab 1949. Dort war er maßgeblich mit der Prüfung der gegen NS-Juristen erhobenen Vorwürfe und dem Entwurf des ersten Amnestiegesetzes befasst. Gleichzeitig versuchte er im Sinne der Bestrebungen von Werner Best auf eine weitgehende Straffreiheit für NS-Gewaltverbrechen hinzuwirken.32 Dagegen widersetzte er sich im Jahr 1957 einer Amnestie für im Rahmen der politischen Justiz der Bundesrepublik verurteilte KPD-Mitglieder.33


  Als Bevollmächtigter der Bundesregierung unterzeichnete er Anfang 1958 in Brüssel das Rechtshilfeabkommen zwischen dem Königreich Belgien und der Bundesrepublik. Artikel 9 dieses Vertrages enthielt für den Fall einer drohenden Todesstrafe die Ausnahmeregelung, eine Auslieferung des Beschuldigten abzulehnen, »sofern nicht die ersuchende Partei eine von der ersuchten Partei als ausreichend erachtete Zusicherung gibt, dass die Todesstrafe nicht vollstreckt wird«.34 Auch wenn Belgien 1950 das letzte Todesurteil vollstrecken ließ, dauerte die Abschaffung bis 1990. Man mag diesen Zusammenhang angesichts der Biographie Kanters als Ironie der Geschichte sehen. |216|1958 ging er an den BGH und wurde Vorsitzender des (3.) Staatsschutzsenates.


  Dass ein hochbelasteter NS-Richter im Staatsdienst der jungen Bundesrepublik am Aufbau einer rechtsstaatlichen Justiz mitwirken konnte, beunruhigte etwa den Labour-Abgeordneten des britischen Unterhauses Arthur Lewis, der am 16. 2. 1959 an den Staatssekretär im Foreign Office die Anfrage richtete, ob die Untersuchungskommission (Committee of Investigation) der Tatsache nachgehe, dass 596 Juristen von Hitlers Sondergerichten (»Special Courts«) wieder im Dienst seien und dass Kanter, dessen Funktionen bei der Wehrmachtjustiz in Großbritannien seinerzeit bekannt waren, jetzt den Vorsitz beim 3.BGH-Senat innehabe. Staatssekretär Robert Allan antwortete, es sei Sache der Bundesregierung, zu entscheiden, welche Untersuchungen zu veranlassen seien. Diese habe das Foreign Office informiert, dass Kanters Fall nach gründlicher Untersuchung keine Entfernung aus der deutschen Justiz rechtfertige.35 Erst auf massiven öffentlichen Druck – der auch aus der DDR befeuert wurde – ließ Kanter sich im September 1959 »aus gesundheitlichen Gründen« in den Ruhestand versetzen. Ernst Kanter starb am 20. 11. 1979.36


  Als Autor hatte er der Rechtfertigungsschrift ehemaliger Kriegsrichter, dem »Schweling/Schwinge«, zugearbeitet.37 Er selbst konnte auf die Camouflage anderer Berufskollegen zählen, denn nach dem Landgerichtspräsidenten Hubert Schorn, der auch Kanters Wechsel zum RKG als alternativlos und als Ausdruck »höchsten Mutes« beschrieb, trug er »die Last seines richterlichen Amtes nur deshalb weiter, weil er hoffte, mit dem ganzen Einsatz seiner Persönlichkeit Ungerechtigkeiten begegnen und harte, unbegründete Strafen abwenden zu können«.38


  Urheber des bundesdeutschen Wehrstrafrechts:

  Martin Rittau


  Martin Rittau (1887–1973) im Zweiten Weltkrieg Oberstkriegsgerichtsrat, Armeerichter beim Panzer-Armeeoberkommando 1 und Generalrichter am RKG. Kommentator des Wehrgesetzes |217|von 1921 und des Militärstrafgesetzbuches von 1926 und 1940 sowie Mitglied im Wehrrechtsausschuss der »Akademie für Deutsches Recht«. Seit 1948 Staatsanwalt in Frankfurt am Main, zuletzt Behördenleiter und Oberstaatsanwalt in Darmstadt. Zugleich verfasste Rittau Kommentare zum bundesdeutschen Soldaten- und zum Wehrstrafgesetz. Nach seiner Pensionierung 1952 übernahm ihn das Bundesministerium des Innern als Referenten. Von der »Dienststelle Blank« wurde er beauftragt, den Entwurf eines bundesdeutschen Militärstrafgesetzbuches zu erarbeiten. Nach Erlass des Wehrstrafgesetzes vom 30. 3. 1957 legte Rittau 1958 hierzu einen Gesetzeskommentar vor, der sich in seiner Diktion wenig von seinem früheren Kommentar des Militärstrafgesetzbuches unterschied und sich gar auf die Rechtsprechung des RKG berief.39


  Juraprofessor und Hochschulrektor:

  Ulrich Stock


  Eine Ausnahme bildete der Werdegang vom RKG-Richter zum Juraprofessor, der gleichwohl in das Netzwerk der Ehemaligen eingebunden blieb: Ulrich Stock, geboren am 8. Mai 1896 in Leipzig, evangelisch-lutherisch, Vater: Generaloberstabsarzt.40 Stock ging in Freiberg, Borna und Dresden zur Schule, Abitur 1914. 1914/15 und nach dem Kriegsdienst Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in Leipzig und München. 1921 und 1924 Promotion zum Dr. jur. beziehungsweise Dr. rer. pol. Sein Berufsweg führte ihn vom Assessor in der Sächsischen Finanzverwaltung 1925 zum Landesfinanzamt Brandenburg, später zur Reichsmonopolverwaltung für Branntwein und ab 1927 in das Reichsfinanzministerium mit Tätigkeitsfeld Zollgesetzgebung. 1931 Habilitation in Leipzig mit einer Arbeit über »Amtsverbrechen« in Strafrecht und Strafprozessrecht. 1934 Lehrstuhlvertretung für Strafrecht in Halle, seit 1936 Dozent an der Universität Berlin, Ernennung zum RKG-Rat. 1937 Lehrauftrag für Wehrrecht, 1938 nicht beamteter außerordentlicher Professor, 1941 Ordinariat an der Universität Marburg, |218|1942 bis 1945 Dekan der dortigen juristischen Fakultät. Obwohl Stock für eine ausgedehnte Anwendung der Todesstrafe plädierte, setzte er sich 1943 am RKG für den Romanisten Werner Krauss ein. Mitglied der DNVP, seit Februar 1933 der NSDAP, 1936 auch des NSDB.


  Stock wurde 1945 acht Monate interniert. Bereits 1948 erhielt er einen Ruf an die Universität Saarbrücken. 1950 vertrat er den Lehrstuhl für Strafrecht an der Universität Marburg, 1951 nahm er einen Ruf an die Universität Würzburg an, deren Rektor er 1957/1958 war, wo er sich auch mit kritischen Studenten auseinanderzusetzen hatte, die an seiner NS-Vergangenheit Interesse zeigten. 1962 folgte seine Emeritierung. Ulrich Stock starb am 12. 12. 1974 in Würzburg.


  


  Die hier zwischen Gefangenschaft, Wiedereinstieg und verschiedenen Berufsfeldern sowie bis in die Jugendzeit zurückreichenden Netzwerken und Deutungsclaims sichtbar gewordenen Biographien von RKG-Richtern zeigen, dass diese ihren Einfluss fortan in unterschiedlichen Rechtsgebieten geltend machten. Sie richteten sich als Verwaltungsjuristen und Justizjuristen oder als Rechtsanwälte in der jungen Bundesrepublik ein. Sie konnten an Gesetzen und Gesetzeskommentaren zum Wehrrecht oder auch dem Ordensrecht mitwirken. Nur eines blieb ihnen trotz offenkundiger Einflussnahme auf die Hardthöhe verwehrt: die Wiedereinführung einer Militärgerichtsbarkeit.


  Die geographische Häufung von RKG-Richterbiographien und -kameradschaftstreffen in Hessen, sowohl bezüglich der Herkunft vor sowie der einschlägigen Arbeitsfelder nach 1945, ist auffällig. Teilweise wirkten sie als Gegenspieler des hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer, eines unermüdlichen Aufklärers nationalsozialistischen Unrechts.


  Für diejenigen Militärjuristen am RKG, die bereits im Ersten Weltkrieg ihren Beruf ausgeübt hatten, war mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges die berufliche Karriere an ein Ende gelangt. Es ging für diese Klientel nur noch um die Behauptung pensionsrechtlicher Ansprüche in der postdiktatorischen Ordnung |219|der jungen Bundesrepublik. Kein Wunder also, dass bei den jährlichen Heeresrichtertreffen der 1950er- bis 1970er-Jahre versorgungsrechtliche Fragen der Mitglieder dieses Netzwerkes auf der Tagesordnung standen. Der praktizierte Corpsgeist ehemaliger Wehrmachtrichter sicherte auf diese Weise den Repräsentanten der mörderischen Justiz einen vergleichsweise angenehmen Lebensabend, der den Opfern dieser Justiz zumeist verwehrt blieb.


  Das Ende der Karrieren war jedenfalls nicht von juristischem Verfolgungsdruck geprägt. Das Gespür für Kontinuitäten in der deutschen Justizverwaltung der fünfziger Jahre reichte so weit, dass im RKG-Gebäude in Berlin, in dem unterdessen das Kammergericht untergebracht war, der 5. Strafsenat des BGH eingerichtet wurde.


  Kaum einer der früheren Akteure wird indes die Bundestagsbeschlüsse zur NS-Unrechtsjustiz der 1990er-Jahre und des ersten Jahrzehnts nach 2000 noch rezipiert haben, ebenso wenig wie die Aufhebungsentscheidungen z. B. des Landgerichts Berlin im Hinblick auf einzelne Todesurteile des Reichskriegsgerichts. Es konnte auch keiner von ihnen miterleben, wie das Berliner Dienstgebäude in der Witzlebenstraße nach dem Mauerfall in eine exklusive Wohnresidenz umgebaut wurde – ein Symbol für die im Umgang mit der Institution über lange Zeit gepflegte Geschichtsvergessenheit.41


  
    
      
    


    |220|Georg D. Falk


    
      

    

  


  Die Karrieren des Kriegsrichters und späteren Marburger Amtsgerichtsdirektors Massengeil


  Die Biographie des Richters Werner Massengeil ist besonders interessant, weil sich in der Person dieses Mannes die verschiedenen Teile der Justiz genau in dem funktional-dienenden Sinne vereinten, in dem der NS-Staat sich das vorstellte. Werner Massengeil war als Richter eines kleinen Amtgerichts ein »normaler« Durchschnittsrichter; zeitgleich war er auch Richter am Marburger Kriegsgericht, und darüber hinaus war er Richter am politischen Strafsenat des Oberlandesgerichts Kassel.1


  Herkunft und Werdegang


  Bei oberflächlicher Betrachtung seines Lebenslaufs scheint Werner Massengeil zunächst ein nicht besonders auffallender Amtsrichter gewesen zu sein. Er wird am 7. August 1895 in einem kleinen Ort im Westerwald als Sohn eines evangelischen Pfarrers geboren.2 Mit 19 Jahren zieht er als Soldat in den ersten Weltkrieg, aus dem er 1918 als Frontkämpfer ohne Verwundung und hochdekoriert im Range eines Leutnants der Reserve zurückkehrt. Die militärische Karriere, die für viele Richter damals von herausragender Bedeutung für das eigene Selbstverständnis war, wird er nach 1933 fortsetzen und sich durch zahlreiche Abordnungen zur Wehrmacht zum Major der Reserve hochdienen. Bleiben wir noch einen Moment bei dem Studenten Massengeil. Er studiert in der Nachkriegszeit in Frankfurt a. M. Jura. Dort legt er am 6. April 1921 das erste Staatsexamen mit der Note »ausreichend« ab. Es ist die Zeit der mühsamen Etablierung der ersten deutschen Republik, täglich von Putschisten bedroht und durch politisch motivierte Morde und Straßenkämpfe |221|erschüttert. Die Justiz, gerade in den Anfangsjahren der Republik in besonderer Weise auf dem rechten Auge blind, schützt die reaktionären Kräfte, also diejenigen, die für die Folgen des von ihnen selbst zu verantwortenden Krieges die erste deutsche Demokratie verantwortlich machen, die sie als »Judenrepublik« beschimpfen: deren Repräsentanten hätten mit einem Dolchstoß in den Rücken der tapferen Armee hochverräterisch die Niederlage herbeigeführt. Unzählige Urteile vor und nach 1933 machen deutlich, wie diese Dolchstoßlegende das Selbstverständnis der Justiz geprägt hat. Diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden die Studentenzeit von Werner Massengeil bestimmt haben. Auch er fand seine politische Orientierung im Kampf gegen die Republik. Das dürfte eine Eintragung in der nach 1933 neu angelegten Personalakte belegen. Hier gab es jetzt eine Rubrik »Frühere Zugehörigkeit zu politischen Parteien«. Damit wollte die NS-Justizadministration politisch unzuverlässige Richter aufspüren. Werner Massengeil nutzt das damit verbundene Interesse der Justizverwaltung mit einer gewissen Bauernschläue aus, um auf sich aufmerksam zu machen. Er hatte etwas vorzuweisen: Er war nämlich bereits in den Jahren 1923 und 1924 Mitglied der NSDAP gewesen. Das betrifft seine Referendarzeit und auffallenderweise gerade den Zeitraum, in dem die Partei eigentlich verboten war. Jahre später war im NS-Staat für derart früh Engagierte die ehrenvoll-anerkennend gemeinte Bezeichnung »Alter Kämpfer der Bewegung« gebräuchlich.


  Werner Massengeil ist kein glanzvoller, allenfalls ein durchschnittlicher Jurist. Sein zweites Staatsexamen besteht er erst im zweiten Anlauf am 10. Dezember 1925 und erneut nur mit »ausreichend«. 1927 wird er Richter im Landgerichtsbezirk Limburg, wo er im Wesentlichen Zivilsachen bearbeitet. Seine Rechtskenntnisse werden weiterhin lediglich mit »ausreichend« bewertet, aber er wird als besonders fleißig, energisch und entschlusskräftig beschrieben, Eigenschaften, die ihn später für höhere Aufgaben besonders qualifiziert haben dürften. 1931 wechselt er zum Landgericht Marburg, und in diesem Landgerichtsbezirk wird er zum Amtsgerichtsrat in Kirchhain ernannt.


  |222|Richter im NS-Staat


  Unmittelbar nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wird er am 1. Mai 1933 wieder Mitglied der Partei und gehört diversen nationalsozialistischen Organisationen an, der NS-Volksfürsorge, dem NS-Rechtswahrerbund und dem NS-Kriegerbund. Dem örtlichen NS-Reichskolonialbund (das war ein NS-Zusammenschluss aller Kolonialvereine, der Zeitungen und eine Vielzahl von Agitationsschriften herausgab, Vorträge organisierte und mit diversen Mitteln darum warb, die »koloniale Frage« offenzuhalten) stand er als Vorsitzender vor. 1934 wird er Stellvertreter des Landrats im Kreisverwaltungsgericht.3 Das alles dürfte die Bewertung rechtfertigen: Dieser Mann hatte die Zeichen der Zeit erkannt und sich dem NS-Staat von Beginn an aktiv zur Verfügung gestellt.


  Er ist zunächst überwiegend weiter als Zivilrichter tätig. In einem Zeugnis aus dem Jahr 1937 attestiert ihm der Präsident des Landgerichts, Otto Koch, auch ein »alter Kämpfer«, der im Zuge der Machtergreifung 1933 vom einfachen Landgerichtsrat in Kassel in das Marburger Präsidentenamt katapultiert worden war, schon ein deutlich positiveres Leistungsniveau: »[...] Befähigung und Leistungen sind gut. Er ist gewandt im Umgang, macht einen frischen und gesunden Eindruck, ist ein offener, pflichttreuer Charakter mit Entschlussfreudigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Massengeil ist Mitglied der NSDAP und steht auf dem Boden nationalsozialistischer Weltanschauung [...]«4


  In einer späteren Beurteilung5 heißt es dann, Massengeil sei »politisch unbedingt zuverlässig«. Das ihm attestierte Verantwortungsbewusstsein ist so ausgeprägt, dass er noch in den letzten Monaten der Barbarei Ende Januar 1945 auf seinen Wunsch zu einem Führerlehrgang für Volkssturmführer abkommandiert wird. »Volkssturm« – das waren ältere Männer und 14, 15-jährige Jugendliche, die in der letzten Schlacht gegen die herannahenden Alliierten geopfert wurden. Ihre Führer waren in der Regel besonders fanatische Nazis, die gnaden- und rücksichtslos an den Endsieg glaubten und die ihnen anvertrauten |223|Jugendlichen in den Tod hetzten. Engagement für den NS-Staat beweist der Mann aber auch in seiner richterlichen Profession. Er hatte inzwischen weitere Aufgaben auch am Amtsgericht Marburg übernommen. Dort tritt er als Strafrichter bei der Verurteilung von Zwangsarbeitern in Erscheinung.6 Im Dezember 1943 lässt er sich unter Beibehaltung seiner bisherigen Dienstgeschäfte bei den Amtsgerichten in Kirchhain und Marburg als Hilfsrichter an das Oberlandesgericht in Kassel abordnen. Das ließ sich logistisch bewältigen, denn er war für den politischen Strafsenat vorgesehen, und dieser war im Januar 1944 von Kassel nach Marburg verlegt worden. Verhandelt wird in den damaligen Räumen des Landgerichts unterhalb des Landgrafenschlosses. Damit aber noch nicht genug an Engagement. Massengeil muss nur wenige hundert Meter gehen, um zu dem Verbindungshaus der »Turnerschaft Saxonia« in der Lutherstraße 9 zu gelangen. Dort war der Sitz des Kriegsgerichts der 159. bzw. später 409. Division. An dieses Gericht war Massengeil schon seit 1940 wiederholt vertretungsweise abkommandiert. Später vertritt er langfristig erkrankte oder verhinderte Kriegsrichter.7 In den Protokollen der Verhandlungen, die die Richter in Uniform und mit »deutschem Gruß« eröffnen, wird er als »Hauptmann Massengeil, kommandiert zum Gericht, Kriegsrichter kraft Auftrags« bezeichnet.8


  An der Biographie Werner Massengeils kann man erkennen, dass die gerade und in besonderem Maße von früheren Kriegsrichtern immer wieder aufgestellte Behauptung von der politischen Distanz der Kriegsrichter zum NS-Staat9 eine interessengesteuerte Unwahrheit ist. Tatsächlich untersagte zwar das Wehrgesetz von 1933 Soldaten die politische Betätigung und die Zugehörigkeit zu politischen Vereinen.10 Aber die Wirklichkeit sah anders aus. Am Marburger Kriegsgericht waren zahlreiche Richter Mitglied der NSDAP. Und mit einer Ausnahme waren sie das schon im Jahr 1933 geworden.11 Diese Richter, die hier in der ruhigen Provinz fernab vom blutigen Gemetzel an der Front arbeiteten, trugen ihren Teil zum Funktionieren der NS-Kriegsmaschinerie bei. Auch Werner Massengeil wirkte an der Verurteilung deutscher Soldaten mit, die sich dem Krieg zu entziehen |224|versuchten. Am 10. April 1942 ist er als Vertreter der Anklage beteiligt an einem Urteil, das das Kriegsgericht unter Vorsitz des Kriegsgerichtsrats Dr. Daudt gegen den 26-jährigen Gefreiten Josef R. aus Ulm verhängt.12 Der Soldat war im Oktober 1941 bei einem Diebstahl von Stoff, einer Hose und einem Paar Laufschuhen ertappt worden und hatte sich daraufhin mit einem Trommelrevolver in den linken Unterschenkel geschossen. Man nannte das Selbstverstümmelung und wandte darauf wegen »Zersetzung der Wehrkraft« den von NS-Juristen neu geschaffenen § 5 Abs. 1 Ziff. 3 der Kriegssonderstrafrechtsverordnung (KSSVO) an.


  Das alte Strafrecht hatte in § 142 Strafgesetzbuch (StGB) für Selbstverstümmelung nur eine Strafe von einem bis fünf Jahren Gefängnis angedroht. § 5 KSSVO sah dagegen die Todesstrafe vor; jedoch konnten die Richter es wie bei allen anderen Normen der Militärstrafgesetze auch in »minderschweren Fällen« nach § 5 Abs. 2KSSVO bei einer Freiheitsstrafe bewenden lassen. Also war alles möglich, vom Freispruch über einen Tag Gefängnis bis zum Tod.13 Und überhaupt: Wann lag denn »Zersetzung der Wehrkraft« vor? Schon angesichts der fehlenden Normklarheit hätte man von rechtsstaatlich denkenden Juristen eine vorsichtige, einengende Auslegung bei der Annahme dieses Delikts erwarten müssen. Denn diese Verordnung ist ein typisches nationalsozialistisches Unrechtsgesetz und ein klassisches Beispiel für normatives Unrecht. Mit dem Ziel einer generalpräventiven Wirkung schaffen die NS-Juristen einen Straftatbestand ohne präzise Normmerkmale, der bei der Feststellung des strafrechtlich relevanten Tatbestandes ebenso wie beim Strafausspruch der Willkür Tür und Tor öffnet. Viele Todesurteile wegen »Zersetzung der Wehrkraft« sind gerade erst aufgrund einer missbräuchlichen grenzenlosen Auslegung zustande gekommen.14 Der qualitative Sprung war in großem Maße von dem Blick auf den Tätertyp beeinflusst. War der Angeklagte früher politisch aktiv als Mitglied der KPD oder SPD, dann hatte er schlechte Karten.15 Das Willkürliche der auf dieser Norm beruhenden Urteilspraxis wird auch daran deutlich, dass die als Regelstrafe in Absatz 1 vorgesehene Todesstrafe keineswegs die Regel war. Das |225|sieht man sogar an der Spruchpraxis des Volksgerichtshofs, der in weniger als der Hälfte aller Verurteilungen auf die Todesstrafe erkannt hat.16 Auch beim politischen Strafsenat des OLG Kassel werden von 221 Angeklagten »nur« 6 zum Tode verurteilt.17 Bei den Kriegsgerichten trat mit der Ausrichtung an militärstrategischen Interessen zwar ein weiterer Strafzweck hinzu; denn »Wehrkraftzersetzung«, das war per se im Sinne des die Strafideologie der Kriegsrichter konstituierenden Selbstverständnisses »manneszuchtgefährdend«. Dennoch wurden auch beim Marburger Kriegsgericht bei insgesamt 76 Verfahren in mehr als der Hälfte »nur« Gefängnisstrafen verhängt.18 Und bezeichnend erscheint besonders, dass die Richter für die Begründung der Regelstrafe häufig einen höheren Begründungsaufwand bemühen als für die Annahme eines minderschweren Falles. Das zeigt, dass sie sich des Unverhältnismäßigen der Todesstrafe als Regelstrafe durchaus bewusst waren.


  Zurück zu Werner Massengeil und dem Soldaten Josef R.; der hatte zu seiner Rechtfertigung vorgetragen, er habe aus Furcht vor Bestrafung wegen des Diebstahls den Entschluss gefasst, sich umzubringen. Ihm habe dann aber der Mut gefehlt, sich eine tödliche Verletzung beizubringen. Er habe sich nicht dem Wehrdienst entziehen wollen, sondern nur von seiner Batterie wegkommen wollen. Anklagevertreter und Kriegsgericht begründen nicht, warum sie das nicht glauben. Aber während Massengeil als Vertreter der Anklage wegen der Selbstverstümmelung die Todesstrafe verlangt, erkennt das Kriegsgericht auf einen minderschweren Fall. Der Angeklagte sei sich wegen des Vorwurfs des Diebstahls und der insoweit befürchteten Strafe der Schwere seiner Tat der Selbstverstümmelung nicht voll bewusst gewesen. Deshalb verhängt das Kriegsgericht nicht die Todesstrafe, sondern 15 Jahre Zuchthaus. Der Gerichtsherr bestätigt nach Einholung eines Rechtsgutachtens des Heeresrechtsamtes das Urteil. Joseph R. kommt erst in das Konzentrationslager Esterwegen und wird Ende 1943 wegen »Moorunfähigkeit« in das Zuchthaus in Celle überstellt.


  Wir sehen an diesem Fall beispielhaft die Entscheidungsspielräume auch der Kriegsrichter. Diese Spielräume bestanden |226|nicht nur bei der Straffolge, sondern auch bei den tatsächlichen Feststellungen, die die Juristen ihrer rechtlichen Würdigung zugrunde legten. Die Forderung des Anklägers Massengeil nach der Todesstrafe war nicht zwingend. Es bestätigt sich der Befund, dass Militärrichter gerade in der Rolle als Anklagevertreter großes Engagement aufbrachten, um zu möglichst harten Urteilen zu gelangen.


  Werner Massengeil fällt aber nicht nur als engagierter Kriegsrichter auf.


  Er trägt auch die Verantwortung für mehrere Todesurteile seines Strafsenats am OLG Kassel. Hier ist er einer der am häufigsten zum Einsatz kommenden Richter. Zwischen 1933 und 1945 sind dort insgesamt 63 Richter in 843 Verfahren eingesetzt worden.19 Die wirkliche Bedeutung des einzelnen Richters für die Spruchpraxis des Senats wird deutlich, wenn man die Anzahl der Beteiligung an den Verfahren und die Dauer der Tätigkeit ins Verhältnis setzt. Massengeil war dort nur 1944 tätig, aber in diesem Jahr an 119 Verfahren beteiligt;20 er muss daher in dieser Zeit eine erhebliche Bedeutung für die Spruchpraxis des Strafsenats gehabt haben. Über ein Todesurteil als markantes Beispiel seines richterlichen Handelns in dieser Zeit wird noch zu berichten sein.


  Wir können aber hier schon zum richterlichen Berufsalltag dieses damals 48-jährigen Richters konstatieren: Auf der einen Seite als Amtsrichter vielleicht eine ganz herkömmlich begründete Verurteilung zur Kaufpreiszahlung, auf der anderen Seite Terrorurteile. Die Richter, die solche Urteile sprachen, waren keine besonderen Richter, sie waren da, man musste sie nicht suchen.21


  Wie geht das zusammen, sozusagen vormittags traditionelle Zivilrechtsprechung, nachmittags Blutjustiz?


  Massengeils Weg zum Amtsgerichtsdirektor


  12 Jahre war dieser Mann ein treuer Diener Adolf Hitlers. Und dann kommt im Frühjahr 1945 die bedingungslose Kapitulation des Dritten Reichs. Was geschieht jetzt mit solchen Richtern?


  Die westlichen Alliierten schlossen die Gerichte. Es wurden |227|zwar nicht wie in der sowjetisch besetzten Zone alle aktiven Justizbeamte aus dem Dienst entfernt, aber es wurden zunächst alle Amtsträger, die Mitglied der NSDAP oder SS bzw. SA gewesen waren, entlassen. Um die Chance auf eine Wiedereinstellung zu haben, mussten sich die Richter wie alle Deutschen in den Westzonen einer sogenannten Denazifizierung stellen.22 Das war ein justizförmig geregeltes Verfahren mit Anklage, rechtlichem Gehör, Beweisaufnahme, Verteidigung, Rechtsmitteln, Öffentlichkeit und abgestuften Sanktionsmöglichkeiten. Diese Spruchkammerverfahren wurden auf der Grundlage eines von den Betroffenen selbst ausgefüllten Fragebogens, in dem nach der Mitgliedschaft in NS-Organisationen gefragt wurde, und gegebenenfalls vorhandener weiterer Informationen durchgeführt. Bis 1948 hatten sich rund 900 000 Hessen diesen Verfahren stellen müssen. Als Hauptschuldige eingestuft wurden ganze 331, als Aktivisten 4252.23 Die Träger des Nationalsozialismus hatten sich in Luft aufgelöst, plötzlich waren alle Deutschen schon immer dagegen gewesen. Bei den Richtern war es nicht anders. Freiwillig verzichtete nur ein ganz kleiner Teil auf die Fortsetzung der Berufslaufbahn.24 Auf der Führungsebene der OLG-Präsidenten und Generalstaatsanwälte agierten zwar in der Regel keine NS-Aktivisten, aber die Justiz als Ganzes hatte jetzt eine höhere Dichte alter Parteigenossen als im Dritten Reich selbst.25


  Im Spruchkammerverfahren von Werner Massengeil finden sich alle die historische Wahrheit verfälschenden Rechtfertigungsstrategien, die wir aus der Literatur kennen.26 Der Militärregierung lagen über das Wirken Massengeils keine Informationen vor. Dennoch hatte der Mann Sorgen. Aus Angst, dass er nicht wieder eingestellt werden könnte, ließ er sich von einigen Honoratioren seines Wohnortes Kirchhain Zeugnisse geben, dass er kein Nazi gewesen sei.27 Das nannte man im Volksmund nach dem Waschmittel »Persilschein«. Sie bescheinigten ihm mit den gängigen Exkulpationsformeln, er sei »kein Aktivist« gewesen, »kein nazistischer Richter«, der Partei sei er »nur aus Existenzangst beigetreten«, seine »Anständigkeit sei bekannt«, schlicht »ein bloßer Mitläufer«. Der liberal demokratische Alt-Bürgermeister |228|attestiert, Massengeil sei durch seine Mitgliedschaft in der Partei »nicht besonders hervorgetreten«. Der SPD-Vorsitzende bescheinigt ihm, er habe sich immer für die Belange der Arbeiterschaft eingesetzt; auch den Juden sei er nach 1933 ein »gerechter Richter« gewesen und habe sie mit »richterlichem Rat stets unterstützt«. Sogar der Vorsitzende der örtlichen KPD setzt sich für ihn ein; Massengeil habe ihn nach seiner Gefängnisentlassung ohne Verwendung des Hitlergrußes begrüßt. Zugleich blendet dieser politisch denkende Mann aber die Wirklichkeit aus, wenn er bescheinigt, Massengeil habe »für den Volkssturm nichts übrig gehabt«. Die Fakten belegen das Gegenteil. Und natürlich wird auch das Leumundszeugnis eines gerade noch rechtzeitig emigrierten jüdischen Bürgers präsentiert. Der schreibt, Massengeil sei »ein anständiger Richter gewesen, trotzdem er Nazi war«. Das soll den Amtsgerichtsrat ebenso entlasten wie die eidesstattliche Versicherung einer Aufseherin aus dem nahe gelegenen Außenlager Münchmühle des KZ Buchenwald, der Richter habe verschiedentlich gefangene Frauen verhört und sei von diesen »als freundlich und gerecht gelobt« worden.


  Entgegen dieser Apologetik in den »Persilscheinen« behauptet Massengeil28 selbst mit keinem Wort, der NSDAP nur aus Existenzangst beigetreten zu sein. Nein, im Gegenteil, er traut sich in die Offensive. Er habe damit nichts Verwerfliches getan, die Partei sei doch seinerzeit international anerkannt gewesen. Er beruft sich auf sein christliches Elternhaus, immer sei er öffentlich für das Christentum eingetreten und habe Juden in Schutz genommen. Aber nicht nur das: In der Partei habe er wegen des Nichteintritts in SA und SS als politisch unzuverlässig gegolten. Das ist natürlich grober Unfug. Die Untersuchung der Biographien aller an den politischen Strafsenaten der Oberlandesgerichte Kassel und Darmstadt tätigen Richter hat ergeben, dass für den Einsatz an diesen exponierten Senaten die Kirchenmitgliedschaft ebenso wenig wie die Mitgliedschaft in SA und SS von irgendeiner Bedeutung war.29 Die Parteimitgliedschaft reichte häufig schon aus, um diesen Richtern die Bereitschaft zu bescheinigen, »jederzeit für die national-sozialistische |229|Bewegung einzutreten«.30 Das bewiesen sie ja täglich mit ihrer Spruchpraxis.


  In seiner Einlassung schreckt Massengeil nicht einmal davor zurück, als »Beweis« für seine Benachteiligungen in der NS-Zeit wegen vermeintlich politischer Unzuverlässigkeit darauf zu verweisen, dass er bei Bildung des Volkssturms 1944 zunächst keine Führungsfunktion bekommen habe; obschon Reserveoffizier, sei er »als Major ins Glied gestellt« worden. Er fühlte sich offenbar gekränkt. Es mag also nicht nur politische Überzeugung, sondern auch gekränkte Eitelkeit gewesen sein, die ihn Ende Januar 1945 den Antrag auf Abkommandierung zu einem Führerlehrgang für Volkssturmführer stellen ließ. In diesem Zusammenhang aber von einer politisch veranlassten Benachteiligung zu sprechen, ist nicht nur aus heutiger Sicht grotesk. Die zynische Selbstinszenierung gipfelt in der Heroisierung als Widerständler, eine Rechtfertigungsstrategie, die wir bei vielen Kriegsrichtern wiederfinden. Gegenüber der Spruchkammer führt Massengeil aus: »Ich bemühte mich, im Rahmen meiner Kräfte den Gewaltmethoden des Nationalsozialismus Widerstand zu leisten, Opfern des Systems zu helfen und in meiner Rechtsprechung sachlich, objektiv und gerecht zu bleiben, auch wenn dies der NSDAP und ihren Vertretern nicht gepasst haben sollte. Alles in allem bin ich im Sinne des Gesetzes vom 3. Mai 1946 eindeutig und klar erkennbar frühzeitig vom Nationalsozialismus abgerückt und habe nicht mehr als nominell am Nationalsozialismus teilgenommen sowie als Mitglied der NSDAP lediglich Mitgliedsbeiträge bezahlt und an Versammlungen, bei denen Besuch Zwang war, teilgenommen. Darüber hinaus habe ich trotz der formellen Mitgliedschaft mich nicht nur passiv verhalten, sondern nach Maß meiner Kräfte aktiv Widerstand geleistet und Nachteile erlitten.«31


  Jetzt wartet man gespannt darauf, was dieser Richter als aktive Widerstandshandlung aufzuweisen hat und was ihm deshalb an Nachteilen im NS-Staat widerfahren ist. Und dann kommt Folgendes: »Diese Nachteile […] sind wohl nicht so sehr nur handgreifliche Leiden, wie Freiheitsbeschränkung, Vermögensverlust, Verlust von Amt oder Stellung […]«


  |230|Man stolpert schon über den ersten Satz. Hier verliert der Richter offensichtlich die gedankliche Kontrolle; denn diese Nachteile können sich nur darauf beziehen, dass er nach dem Einmarsch der Amerikaner zunächst »Amt und Stellung« verlor. Oder die Formulierung ist missglückt, und er will einräumen, dass er solche Konsequenzen im NS-Staat gerade nicht erlitten hat. Aber auch danach folgen keine konkreten Tatsachen: »(Diese Nachteile […] sind) […] vielmehr alle auch weniger wichtige Minderungen der Lebenssphäre, wie insbesondere schwere seelische Belastung. Ich verweise in diesem Zusammenhang u. a. auf […] die dauernde Zurücksetzung durch den Kreisleiter […], das dauernde Gefühl der Beschnüffelung, Missgunst bei der SS und Hoheitsträgern, Drohungen anlässlich religiöser Gespräche, die öffentliche schwere Zurücksetzung bei Bildung des Volkssturmes […]«


  Was meint dieser Mann mit aktivem Widerstand? Wo sind die Nachteile? Zurücksetzung bei Bildung des Volkssturms – meint er das ernst? Es kann dann schon nicht mehr überraschen, dass sich dieser furchtbare Richter am Ende seiner Schutzschrift nicht scheut zu beantragen, ihn in die Gruppe V, also als Entlasteten, einzustufen.


  Aber Werner Massengeil geht in seinem Spruchkammerverfahren noch einen Schritt über die üblichen Rechtfertigungsstrategien hinaus. Um die Wiedereinstellung als Richter zu erreichen, scheut er vor handfesten falschen Angaben nicht zurück. Entgegen der eigenen Darstellung in der alten Personalakte gibt er in dem Meldebogen für das Spruchkammerverfahren als Zeitraum seiner Mitgliedschaft in der NSDAP nur die Zeit ab 1933 an. Entsprechend taucht in der neuen Personalakte die seinen Status als »Alter Kämpfer« der Nazis ausweisende Mitgliedschaft in den Jahren nach 1923/1924 nicht mehr auf. Und die doch eigentlich eine besondere Befähigung belegende Tätigkeit als Richter am OLG bleibt ebenso unerwähnt wie die Tätigkeit als Kriegsrichter. Der öffentliche Ankläger hält Massengeil angesichts der durch Persilscheine gekennzeichneten Aktenlage zwar zugute, er sei kein »nazistischer Richter« gewesen, die zu seiner Entlastung vorgetragenen Tatsachen reichten |231|aber nicht aus, um ihn als »entlastet« einstufen zu können; denn Massengeil habe während der NS-Zeit entgegen seiner Einlassung aufgrund seiner Haltung keine Nachteile erlitten. Deshalb beantragt der Ankläger die Einstufung Massengeils als »Mitläufer« in die Gruppe IV und Festsetzung einer Sühneleistung von 2000 RM. Der Vorsitzende der Spruchkammer teilt demgegenüber mit, dass die Einreihung des Betroffenen auch in die Gruppe III – das ist die Gruppe der sogenannten Minderbelasteten nach Hauptschuldigen und Hauptbelasteten – in Betracht komme. Es gab nämlich inzwischen Gerüchte über die Mitwirkung Massengeils an der Verurteilung eines in der KPD organisierten Arbeiters durch den Strafsenat des OLG. In diesem Zusammenhang wurden Äußerungen Massengeils kolportiert wie: »Heute haben wir eine Sache, da wackelt der Kopf.«32 Der Spruchkammervorsitzende kündigte eine nähere Aufklärung für den Fall an, dass sich Massengeil nicht mit der Einreihung in die Gruppe der Minderbelasteten einverstanden erkläre. Natürlich kämpfte der starrsinnig weiter um die Einordnung als völlig Entlasteter. Die Spruchkammer vernimmt daher als Zeugen den vom Strafsenat verurteilten Richard Sebastiani aus Niederklein und einen Landwirt, Ortsbauernführer in der NS-Zeit. Sebastiani war seinerzeit Wehrkraftzersetzung und Vorbereitung zum Hochverrat vorgeworfen worden, weil er gegenüber dem Bauern über eine Erkrankung Hitlers und in deren Folge von der Beseitigung des Nationalsozialismus gesprochen hatte. Besonders die Aussage des Landwirts33 macht die aggressiv-einschüchternde Atmosphäre deutlich, in der dieser OLG-Senat unter dem Vorsitz des Senatspräsidenten Dr. Kessler34 verhandelt hatte. Der Landwirt war als Belastungszeuge kurzfristig geladen worden. Aber seine Aussage reichte den Richtern entgegen ihren Erwartungen nicht, um den Angeklagten Sebastiani auch wegen Hochverrats verurteilen zu können. Deshalb beschimpften sie den Zeugen: »Wie können Sie sich unterstehen und können so etwas sagen, Sie gehören wie der Angeklagte auch ins Zuchthaus!«35 Und sogar noch nach der Sitzung schüchterte Massengeil den Zeugen ein: »Wie konnten Sie so etwas nur sagen, ich bin für Sie eingetreten. Wenn ich Sie |232|nicht ganz gut gekannt hätte, wären Sie vielleicht mit dem Sebastiani zusammen ins Zuchthaus gekommen«.36 Der sei als Staatsfeind verurteilt worden, deshalb solle der Zeuge sich von dessen Familie fernhalten. Um zu dieser Verurteilung wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu gelangen, hatten die Richter dem Angeklagten sein letztes Wort im Munde herumgedreht. Im Urteil heißt es nämlich: »Dass er einen gewaltsamen Umsturz im Auge hatte, geht vor allem aus den letzten Worten: ›dann gibt es eine andere Wendung‹ völlig eindeutig hervor37.


  Es ist für uns heute zwar schwer verständlich, aber dem Richter Massengeil gereicht jetzt im Spruchkammerverfahren diese Mitwirkung an der Verurteilung Sebastianis und eine solche Urteilsbegründung nicht zum Nachteil; vielmehr wird zu seinen Gunsten gewertet, dass er sich für den Zeugen eingesetzt und ihn geschützt habe. Die Spruchkammer verzichtet deshalb auf die Einstufung in die Gruppe III als Minderbelasteter und stuft ihn zwar nicht als entlastet, aber nur in die Gruppe IV als Mitläufer ein. Das Unwohlsein dabei ist spürbar, denn über den Antrag des öffentlichen Klägers auf Zahlung von 2000 Reichsmark hinaus setzt die Spruchkammer als weitere Sühneleistung die Abgabe bestimmter Gegenstände in gebrauchsfähigem Zustand fest: »ein vollständiges Gebett, ein Schrank, ein Tisch, sechs Handtücher«.38


  Mit dieser Einstufung ist der Weg für Massengeil frei. Er beantragt die Wiederaufnahme in den Justizdienst und darf alsbald als Richter auf Widerruf am Amtsgericht in Biedenkopf seiner Arbeit wieder nachgehen. Zunächst allerdings nur für kurze Zeit. Denn der Minister für politische Befreiung im Hessischen Staatsministerium macht von seinem Recht der Aufhebung der Spruchkammerentscheidung Gebrauch. Die Begründung ist zwiespältig und lässt unterschiedliche Interpretationen zu. Er weist darauf hin, dass der Antrag des öffentlichen Klägers auf Einstufung als Mitläufer gegen das Gesetz verstoße, denn die Abgabe von Sachwerten könne bei Mitläufern nicht angeordnet werden. Nun hatte dies der öffentliche Kläger auch gar nicht gefordert, sondern es war sozusagen eine zusätzliche Strafe, die die Spruchkammer verhängt hatte. Auf diesem Hintergrund |233|spricht einiges dafür, dass man im Ministerium die Einstufung Massengeils als Mitläufer für unangemessen milde hielt. Man verweist die Sache an die Spruchkammer Gießen-Land. Diese geht den Weg der schnellsten Verfahrensbeendigung, reiht den Richter erneut in die Gruppe der Mitläufer ein, verzichtet aber auf die Abgabe von Sachwerten. Gegen Zahlung einer Buße von 2000 Reichsmark steht der Fortsetzung der Richterkarriere nichts mehr im Weg. Massengeil muss in Biedenkopf nicht lange auf seine Beförderung warten. Am 2. November 1951 wird er der erste Direktor des Amtsgerichts Marburg. Das bleibt er bis zu seiner Pensionierung zum 1. Januar 1961.


  Massengeils ungesühnte Verbrechen


  Kurz bevor Werner Massengeil vom Hessischen Minister der Justiz mit Dank »für seine treuen Dienste« in den Ruhestand verabschiedet wird, holt ihn dann doch (beinahe) noch seine blutige Vergangenheit ein. Im Jahr 1960 wird gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.39 16 Jahre vorher hatte Massengeil an einem Urteil des Strafsenats des OLG mitgewirkt. Mit diesem Urteil wurde am 7. Juli 1944 der 60-jährige schwer kriegsbeschädigte Paul Kroll aus Göttingen wegen Zersetzung der Wehrkraft und Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens zum Tode verurteilt.40 Er wurde am 29. August 1944 in Preungesheim hingerichtet. Paul Kroll, der vor 1933 Mitglied der KPD gewesen war, hatte im Sommer 1943 in einem Kurheim in Bad Pyrmont gegenüber zwei Angestellten Äußerungen formuliert, die als zersetzend angesehen wurden. So hatte er schwadroniert, Deutschland werde den Krieg verlieren, dann würde den Kapitalisten, zuerst Hitler und Mussolini, der Kopf abgeschnitten. Einer der beiden Frauen, einer Südtirolerin, deren Vater deutscher Soldat war, hatte er geraten, ihrem Vater zu schreiben, er solle Fahnenflucht begehen, wenn er an die Front komme; außerdem hatte er ihr zwei feindliche Flugblätter gezeigt. Das war von den Richtern als schwerer Fall der Zersetzung der Wehrkraft und als Vorbereitung zum Hochverrat nach |234|§§ 83 Abs. 2, 80 Abs. 2, 87 StGB gewertet worden. Der Senat musste aber dem Angeklagten »wegen leichten Schwachsinns in Verbindung mit Haltlosigkeit und Willensschwäche« eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit nach § 51 Abs. 2StGB a. F. zubilligen. Wie kommt man da zur Todesstrafe? Die Richter begründen das mit ganzen zwei Sätzen. Zum einen sei das Verbrechen mehr Folge der feindlichen Gesinnung als der Erkrankung; zum anderen müsse solchen labilen Tätern »mit Härte und Strenge begegnet werden, die der Schutz der äußeren und inneren Front der Rechtspflege zur besonderen Pflicht machen«.


  Angesichts der schweren Kriegsbeschädigung und der verminderten Schuldfähigkeit des Angeklagten war schon die Annahme eines schweren Falls der Wehrkraftzersetzung problematisch; jedenfalls war auch unter Zugrundelegung damaliger Maßstäbe die Ablehnung einer Strafmilderung wegen der verminderten Schuldfähigkeit eindeutig unrichtig. Die verhängte Todesstrafe war daher unangemessen schwer und deshalb rechtswidrig. Gleichwohl kommt der hessische Generalstaatsanwalt am 22. November 1960 zu einer Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen Werner Massengeil. Der große Fritz Bauer persönlich, aus einer jüdischen Familie stammend, als Richter in Stuttgart 1933 von den Nazis ins KZ geworfen, Emigrant und nach 1945 hoch engagiert in dem Bemühen, die NS-Täter vor Gericht zu bringen,41 begründet die Einstellung mit folgenden Sätzen: »Rückschauend betrachtet war die Strafe unangemessen schwer und deshalb rechtswidrig. Es kann jedoch nicht festgestellt werden, dass Amtsgerichtsdirektor Massengeil sich damals dessen bewusst war. Es sind insbesondere keine Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass die Ablehnung einer Strafmilderung aufgrund des § 51 Abs. 2 StGB auf einem bewussten Ermessensmissbrauch beruhte […]«42


  Die Verbrechen, an denen Werner Massengeil beteiligt war, sind deshalb ungesühnt geblieben.


  |235|Ein Nachwort


  Warum hat der hessische Generalstaatsanwalt keine Anklage gegen Werner Massengeil erhoben? Fritz Bauer sah sich im Fall von Justizverbrechen aufgrund der Rechtsprechung der Obergerichte in 99 Prozent der Fälle zu Einstellungsverfügungen gezwungen.43 Er hat das Problem in seinem Aufsatz »Justiz als Symptom« (1962) so beschrieben: »Sollen aber Staatsanwälte oder Richter etwa wegen exzessiver Todesurteile zur Rechenschaft gezogen werden, so beteuern sie, seinerzeit in ungetrübter Übereinstimmung mit ihrem Gewissen verfolgt und gerichtet zu haben, womit nach herrschendem Juristenrecht Rechtsbeugung und Totschlag entfallen.«44


  Um die Nazirichter der Bestrafung zu entziehen, hatten die Richter der Bundesrepublik eine juristische Begründung gesucht und gefunden. Ihr »Freispruch für die Nazi-Justiz« beruht auf einer willkürlichen Einschränkung des Tatbestands der Rechtsbeugung. Nach deutschem Recht kann die Verurteilung eines Richters wegen einer durch ein Urteil begangenen Straftat nur erfolgen, wenn der Richter sich bei dieser Entscheidung einer vorsätzlichen Rechtsbeugung schuldig gemacht hat. Wegen der richterlichen Unabhängigkeit kann ein Richter nicht bestraft werden, wenn er, ohne das Recht zu beugen, fahrlässig ein falsches Urteil fällt. Die NS-Richter hätten also wegen begangener Tötungsdelikte nur bestraft werden können, wenn sie seinerzeit bei der Verurteilung vorsätzlich Recht gebeugt hätten. Nun kennen die Juristen zwei unterschiedliche Vorsatzformen, den »direkten« und den »indirekten« Vorsatz. Bei den NS-Richtern vertraten die Gerichte plötzlich die These, dass die Rechtsbeugung den »direkten Vorsatz« voraussetze. Das stützt sich auf die allerdings erst nach 1945 überwiegend vertretene Ansicht, dass der Tatbestand der Rechtsbeugung den sogenannten direkten Vorsatz voraussetze. Eine »direkt«-vorsätzliche Rechtsbeugung hätte aber nur vorgelegen, wenn die Richter absichtlich oder wissentlich gegen Recht verstoßen hätten. Bezogen auf das Todesurteil gegen Paul Kroll, hätte der Richter Massengeil also nur dann Rechtsbeugung begangen, wenn er bei der |236|Verurteilung bewusst sein Ermessen missbraucht hätte. Hätte er das nur für möglich gehalten und das Urteil lediglich als möglicherweise zu hart in Kauf genommen, dann hätte Massengeil mit dem sogenannten »indirekten« Vorsatz gehandelt, und es fehlte dann an einer Rechtsbeugung. Die Konsequenz liegt auf der Hand: Je fanatischer, desto rechtsblinder, desto weniger vorsätzlich. Dass da einiges durcheinandergeraten ist, ist offenkundig. Diese Beschränkung des subjektiven Tatbestandes auf den sog. direkten oder unbedingten Vorsatz kann nur mit irrationalen Motiven, insbesondere mit der eigenen Verstrickung vieler dieser Richter in das NS-Unrechtssystem erklärt werden. Rechtsdogmatisch war das nicht zu rechtfertigen. Denn eine der einfachsten strafrechtlichen Grundregeln, die seit Schaffung des deutschen StGB Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute gilt, lautet: Wenn sich aus dem Gesetz nichts anderes ergibt, reicht jede Form des Vorsatzes aus. Der Rechtsbeugungstatbestand des StGB setzte und setzt nach seinem eindeutigen Wortlaut den unbedingten Vorsatz, also eine absichtliche oder wissentliche Rechtsverletzung nicht voraus. Die Hinnahme eines als möglicherweise falsch erkannten Urteils, also der bedingte Vorsatz, reicht aus. Diese Auffassung hatte auch der Bundesgerichtshof nach 1945 zunächst selbst vertreten. Eine Bestrafung nach § 336StGB setze, so ausdrücklich der 2. Strafsenat noch im Jahre 1952, voraus, dass das Urteil objektiv rechtswidrig gewesen sei und der Täter dies erkannt oder wenigstens damit gerechnet habe.45 Dass Richter und ein Teil der Rechtswissenschaft davon abweichend für die Dauer eines schmalen historischen Zeitfensters ausgerechnet bei der juristischen Auseinandersetzung mit der NS-Justiz den Rechtsbeugungsvorsatz auf seine direkte Form beschränkten, ist nichts anderes als der Versuch der Manipulierung des Gesetzes durch Schaffung eines verfassungswidrigen willkürlichen Justizprivilegs. Diese Verweigerung der strafrechtlichen Aufarbeitung der Verbrechen der NS-Justiz ist kennzeichnend für die gesellschaftliche Situation der Bundesrepublik Anfang der fünfziger Jahre. Die Haltung »Jetzt muss Schluss sein« war kennzeichnend für die politische und ökonomische Restauration der 50er-Jahre. Die |237|erste Hälfte der 50er-Jahre, das war die Zeit der Heimatfilme, der heilen Welt. Alle Nazis waren wie durch ein Wunder verschwunden. In den noch anhängigen Strafverfahren gegen Nichtjuristen hagelte es Freisprüche, die verhängten Strafen sogar wegen Tötungsdelikten bewegten sich auf dem Niveau der Bestrafung von Einbruchdiebstählen. Dementsprechend setzte in der Zeit bis 1960 ein ganz drastischer Rückgang der Strafverfahren wegen NS-Verbrechen ein, und erst nach den ersten zaghaften Schritten zur Überwindung des Kalten Krieges kehrte sich die Tendenz um, so dass seit 1961 die Anzahl der Strafverfahren gegen NS-Täter wieder erheblich zunahm.46


  Das spezielle Versagen der Justiz bei der Aufarbeitung der Justizverbrechen hatte aber noch andere Gründe. Zum einen: Die Justiz hatte das Wesen des bürokratisch-individuellen Staatsverbrechens der Nazis nicht erkannt. Eine Diktatur wie die der Nazis funktioniert nicht so, dass ein Diktator einem hilf- und willenlosen Volk seinen Willen aufzwingt. Ein solcher Staat gründet vielmehr auch auf der Loyalität der Massen und ihrer Bereitschaft, die von der Staatsführung gestellten Aufgaben effizient und konsequent zu erfüllen. In diesem Sinne waren auch die Beamten der Reichsbahn, die in ausgeklügelten Plänen Millionen von Menschen quer durch Europa bis nach Polen zur Tötung transportierten, Teil des arbeitsteilig operierenden Gesamtsystems; ebenso aber auch die Richter und Staatsanwälte, die teils durch korrekte Rechtsprechung das Vertrauen in den Staat förderten, teils durch Anwendung der NS-Gesetze und manchmal auch unter Überschreitung dieser und anderer gesetzlicher Rahmenbestimmungen die Vernichtungsmaschinerie des nationalsozialistischen Staats unterstützten. Dieser Einsicht verschlossen sich die Gerichte der Bundesrepublik, indem sie die Gerichte des NS-Staates als normale »ordentliche« Gerichte und die Gesetze der Nazis nahezu ausnahmslos als formal gültiges Recht akzeptierten. Die Justiz der Bundesrepublik wollte nicht wahrhaben, dass ein Staatsverbrechen immer ein legalisiertes ist.


  Der andere Grund für das Versagen der Justiz nach 1945 ist schlicht der fehlende Wille zu einer wirklichen Aufarbeitung. |238|Für zu viele Richter und Staatsanwälte wäre es eine Auseinandersetzung mit der eigenen persönlichen Vergangenheit gewesen.47 Das kann man unmittelbar anhand der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs deutlich machen. Nach dem Krieg wurde zunächst die Denunziantin des vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilten und ermordeten Priesters Dr. Metzger vom Landgericht Kassel wegen Beihilfe zu schwerer Freiheitsberaubung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt.


  Der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs bestätigte im Jahr 1956 mit einem respektablen Urteil diese Entscheidung: »Der Missbrauch des § 91 b StGB durch den Volksgerichtshof […] hat daher mit Rechtsprechung nichts zu tun. Er ist nur eine Ausnutzung gerichtlicher Formen zur widerrechtlichen Tötung. Folgerichtig weiter gedacht erfasst eine derartige ›Rechtsanwendung‹ alle Menschen, die nicht jede Gelegenheit wahrnehmen, das Gewaltregime zu fördern, sondern die es stattdessen beim Namen nennen. Sie dient dann nur noch der Vernichtung des politischen Gegners und verletzt den unantastbaren rechtlichen Kernbereich. Gerade dadurch enthüllt eine derartige ›Rechtsprechung‹ ihr wahres Wesen als Terrorinstrument. […] Die Verurteilung Dr. Metzgers und die Vollstreckung des Todesurteils gegen ihn waren daher eine vorsätzliche rechtswidrige Tötung unter dem Deckmantel der Strafrechtspflege.«48


  1956! Wäre diese Rechtsprechung ernst genommen worden, so hätte man zu dieser Zeit noch Hunderte von Nazirichtern entsprechend verurteilen müssen, von denen inzwischen viele zum Teil in hohen Ämtern in der Bundesrepublik wieder Recht sprachen. Das wollte die Justiz der Bundesrepublik nicht.49 In besonderer Weise wurde dies im Jahre 1968 nochmals deutlich, als der Bundesgerichtshof über den Richter am Volksgerichtshof Rehse zu entscheiden hatte. Es ging wieder um die juristische Aufarbeitung des Todesurteils gegen den Priester Dr. Metzger durch den Volksgerichtshof. Jetzt stand der Täter vor Gericht. Die Denunziantin hatte der Bundesgerichtshof – wie gesagt – 1956 als Gehilfin bei einer vorsätzlichen rechtswidrigen |239|Tötung durch den Volksgerichtshof »unter dem Deckmantel der Strafrechtspflege« qualifiziert. 1968 verneint der Bundesgerichtshof bei dem angeklagten Richter Rehse, der an diesem Justizmord als Täter selbst beteiligt war, die Strafbarkeit und hebt ein Urteil des Landgerichts Berlin auf, das Rehse wegen Beihilfe zum Mord immerhin zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt hatte.50


  12 Jahre nach der Verurteilung der Denunziantin heißt es im Freispruch für den Richter: »Als Mitglied eines Kollegialgerichts war der Angeklagte bei der Abstimmung nach dem auch damals geltenden Recht unabhängig, gleichberechtigt, nur dem Gesetz unterworfen und seinem Gewissen verantwortlich. Seine Pflicht forderte, allein der eigenen Rechtsüberzeugung zu folgen.«51


  Kein Wort mehr von Rechtsprechung als Terrorinstrument. Der Richter ist wieder der unabhängige Richter, der sich nur strafbar macht, wenn er gegen seine richterliche Überzeugung von der Rechtslage entscheidet. Dass es sich hier um eine ganz bewusste Privilegierung der Richter des NS-Staates handelt, belegt wiederum eindrucksvoll die eigene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Ein in der Zeit des Kalten Krieges aus der DDR in den Westen geflüchteter früherer Vorsitzender der 6. Strafkammer des Landgerichts Magdeburg war angeklagt, weil er Angehörige der Zeugen Jehovas aufgrund in der DDR geltender Strafgesetze zu Zuchthausstrafen zwischen 3 und 10 Jahren verurteilt hatte. Hier entschied der Bundesgerichtshof im Jahre 1960 kühl und knapp: »Ein Strafrichter begeht, mag auch sein Schuldspruch keine vorsätzliche Rechtsbeugung enthalten, dennoch Rechtsbeugung, wenn er bewusst eine Strafe verhängt, die nach Art oder Höhe in einem unerträglichen Missverhältnis zu der Schwere der Tat und der Schuld des Täters steht […] Der Angeklagte ist Volljurist, von dem erwartet werden kann, dass er ein Gefühl dafür hat, ob eine Strafe in unerträglichem Missverhältnis zur Schwere der Tat und zur Schuld des Täters steht […]«52


  Die große Wende kam im Schatten der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten, und sie ereignete sich – welch eine |240|Ironie der deutschen Zeitgeschichte! – anlässlich eines Strafverfahrens wegen Rechtsbeugung gegen DDR-Richter. Die DDR war gewiss kein Rechtsstaat. Aber es ist eine Verharmlosung der NS-Justiz, wenn man sie mit der Justiz der DDR gleichsetzt. Die westdeutschen Richter, die nun über ihre Kollegen aus dem anderen Teil Deutschlands urteilen sollten, wollten sich nicht noch einmal den Vorwurf eines historischen Versagens machen lassen. Sie verurteilten ihre Ost-Kollegen wegen Rechtsbeugung, aber maßvoll im Strafmaß. Daraufhin kamen die ersten Revisionen zum Bundesgerichtshof, und am 16. November 1995 folgte die große historische Wende in der Beurteilung der Justizverbrechen des NS-Staats. Jetzt endlich kam der Bundesgerichtshof zu der Erkenntnis: »Ein Richter, der in blindem Gehorsam gegenüber staatlichen Machthabern meint, sich auch dann im Einklang mit Recht und Gesetz zu befinden, wenn erüber die Grenzen des gesetzlich Zulässigen hinaus den Willen der Staatsführung vollzieht und dabei in der geschilderten Weise Menschenrechte verletzt, unterliegt keinem den Vorsatz berührenden Irrtum […] Hätte sich die Rechtsprechung schon damals bei der Prüfung richterlicher […] Todesurteile an Kriterien orientiert, wie sie der Senat in seiner heutigen Entscheidung für Recht erkennt, hätte eine Vielzahl ehemaliger NS-Richter strafrechtlich wegen Rechtsbeugung in Tateinheit mit Kapitalverbrechen zur Verantwortung gezogen werden müssen […] Darin, dass dies nicht geschehen ist, liegt ein folgenschweres Versagen der deutschen Strafjustiz […]«53


  


  |241|V. ZUM WIRKEN VON WEHRMACHTRICHTERN IN DER BUNDESREPUBLIK
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  Freispruch für Bonhoeffers Richter Personelle Kontinuität als strukturelle Hypothek für die Rechtsprechung in der Bundesrepublik am Beispiel des NS-Juristen und Richters am BGH Ernst Mantel


  Im Juni 1956 verurteilte der Bundesgerichtshof (BGH) Walter Huppenkothen zu sechs Jahren Haft wegen Beihilfe zum Mord.1 Der Jurist Huppenkothen hatte als Regierungsdirektor die Spionageabwehr im Reichssicherheitshauptamt geleitet und am 6. und 8. April 1945 als Ankläger in sogenannten SS-Standgerichtsverfahren in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Flossenbürg die Todesstrafe für sechs Widerstandskämpfer gefordert. Admiral Wilhelm Canaris, Generalmajor Hans Oster, dessen Mitarbeiter Hauptmann Ludwig Gehre, Dietrich Bonhoeffer und Generalstabsrichter Dr. Karl Sack wurden nur wenige Stunden nach Verkündung des Todesurteils im Konzentrationslager Flossenbürg, Reichsgerichtsrat Hans von Dohnanyi im Konzentrationslager Sachsenhausen ermordet. Der ehemalige Chefrichter beim SS- und Polizeigericht in München, Dr. Otto Thorbeck, der den »Standgerichten« in Flossenbürg vorsaß und die Regimegegner zum Tode verurteilt hatte, wurde mit selbem Urteil vom BGH im Juni 1956 freigesprochen. Der BGH stellte zwar fest, dass in den »Verfahren« gegen die Widerstandskämpfer in Flossenbürg weder Verteidiger zugelassen noch Protokoll geführt worden waren und dass als beisitzender Richter der Kommandant des Konzentrationslagers fungiert hatte.2 Dennoch meinten die Richter des erkennenden Senats: »Es müsse einmal festgehalten werden: Einem Richter, der damals einen Widerstandskämpfer […] abzuurteilen hatte und ihn in einem einwandfreien Verfahren für überführt erachtete, kann heute in strafrechtlicher Hinsicht kein Vorwurf gemacht werden.«3 Walter Huppenkothen dagegen wurde vom BGH verurteilt, |242|weil keine Bestätigung der Urteile eingeholt worden war und er als »Ankläger« bei den Hinrichtungen nicht hätte anwesend sein dürfen. Ihm waren zwei Formfehler unterlaufen.


  Das höchste Gericht für die Straf- und Ziviljustiz der Bundesrepublik vollzog mit dem Freispruch von Otto Thorbeck und der sich ausschließlich auf Formfehler beziehenden Verurteilung von Walter Huppenkothen im Juni 1956 eine zweite Aburteilung der Gegner des NS-Unrechtsregimes. Der BGH stellte ausdrücklich fest: »Die Widerstandskämpfer hatten nach den damals geltenden und in ihrer rechtlichen Wirksamkeit an sich nicht bestreitbaren Gesetzen die Merkmale des Landesverrats – mindestens teilweise auch des Hochverrats – und damit des Kriegsverrats im Sinne des § 57 MStGB verwirklicht.«4 Die Rechtsauffassung des urteilenden Senats markiert einen Höhepunkt der Entlegitimierung von Widerstand in der frühen Bundesrepublik. Die Negation eines Widerstandsrechts gegen den NS-Staat wurde im Verfahren gegen Huppenkothen und Thorbeck von ehemaligen NS-Juristen durchgesetzt, die die Mehrheit des fünfköpfigen ersten Senats am BGH bildeten. Dem im Juni 1956 erkennenden Senat gehörten die im Justizwesen des NS-Staates als Richter oder Staatsanwälte tätigen Bundesrichter Max Hörchner, Ludwig Peetz, der spätere Generalbundesanwalt Ludwig Martin und Ernst Mantel an.5


  Beispielhaft zeigt die Biographie des ehemaligen Spitzenrepräsentanten der NS-Justiz Mantel, dass die in der Historiographie weit verbreitete These von der gelungenen Integration des ehemaligen Personals des nationalsozialistischen Unrechtsregimes in die Institutionen der Demokratie allenfalls eine begrenzte Gültigkeit hat. Die Jurisdiktion des ersten Senats des BGH im Verfahren gegen Huppenkothen und Thorbeck weist auf jene Beschädigungen der demokratischen Ordnung hin, die Folge der personellen Restauration nach 1945 und einer mit ihr in Kauf genommenen Inkorporation antidemokratischer und antirechtsstaatlicher Denktraditionen waren.


  |243|Ernst Mantel – eine Karriere im NS-Staat und in der Bundesrepublik


  Ernst Mantel hatte seine Laufbahn 1925 im bayerischen Justizdienst begonnen und sich schnell zum ersten Staatsanwalt hochgearbeitet.6 Zwar war Mantel kein Mitglied der NSDAP, galt seinen Vorgesetzten aber als Jurist, der sich »jederzeit« für den nationalsozialistischen Staat einsetzen und ihn »wirksam« vertreten würde.7 Mantel machte im Justizwesen des NS-Unrechtsstaates Karriere. Während mit dem »Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« vom 7. April 1933 jüdische und republiktreue Beamte als »Volksschädlinge« aus dem Staatsdienst entlassen wurden, wurde Mantel im September 1933 Landgerichtsrat am Landgericht München I. Wenige Wochen später, im Dezember 1933, wechselte er als ordentliches Mitglied an das Sondergericht München. Mantel gehörte zu den ersten Juristen, die an den in der Tradition politischer Gerichtsbarkeit stehenden Sondergerichten8 die Aufgabe übernahmen, die nationalsozialistische Herrschaft durchzusetzen und Gegner des neuen Regimes auszuschalten. Mantels Vorgesetzter lobte seine Arbeit. Auf seinem »verantwortungsvollen Posten« am Sondergericht München, »der an den Richter ganz besondere Anforderungen« stelle, habe Ernst Mantel sich »hervorragend bewährt«.9 Zum 1. August 1934 ließ sich Mantel an den Volksgerichtshof abordnen. Er war nun am höchsten deutschen Gericht für politische Strafsachen tätig. Als Untersuchungsrichter bearbeitete er Voruntersuchungen wegen Hochverrats, Landesverrats und Verrats militärischer Geheimnisse. Erneut hatte er also mit den Gegnern des NS-Regimes zu tun. 1937 setzte Mantel seine Karriere im Heeresjustizdienst fort und wurde noch 1937 zum Oberkriegsgerichtsrat ernannt. 1938 wechselte er in die Rechtsabteilung des Oberkommandos des Heeres (OKH), wurde Oberregierungsrat und schließlich 1940 zum Ministerialrat befördert. Mantel arbeitete eng mit seinem Vorgesetzten Generalleutnant Eugen Müller zusammen.


  Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion schworen Mantel und Müller die Befehlshaber verschiedener Armeen |244|auf den von Müller ausgearbeiteten sogenannten Kommissarbefehl ein. Der am 6. Juni 1941 erlassene völkerrechtswidrige Befehl wies die Soldaten der Wehrmacht an, Politische Kommissare der sowjetischen Armee nicht als Kriegsgefangene zu behandeln, sondern sie ohne Verhandlung zu erschießen. Auch Eugen Müller lobte als Vorgesetzter Mantels Arbeit vorbehaltlos und setzte sich 1943 für dessen »bevorzugte Beförderung« ein.10 Am 20. April 1945 wurde Mantel Generalrichter. Noch in den letzten Kriegstagen verfasste er für den Chef der Herresjustiz im OKH gutachterliche Stellungnahmen zu Gnadengesuchen von verurteilten Soldaten und Offizieren. Bis zum Zusammenbruch des NS-Regimes war Ernst Mantel ein Repräsentant des Justizwesens, das in organisiertem arbeitsteiligem Zusammenwirken mit anderen Institutionen des Staatsapparates die nationalsozialistische Herrschaft stützte und dessen Sondergerichte im Nürnberger Juristenprozess 1947 als Terrorinstrumente der Diktatur qualifiziert wurden.11


  Obwohl Mantels Laufbahn in der Justiz des NS-Staates in seiner Personalakte dokumentiert war, konnte er seine Karriere in der Justiz der Bundesrepublik nahezu bruchlos fortsetzen. 1949 wurde er Behördenchef der Staatsanwaltschaft in Kempten, dann leitete er die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Nürnberg. 1950 wurde Mantel auf Vorschlag des bayerischen Staatsministers der Justiz Bundesrichter am neu gegründeten Bundesgerichtshof. Mantel gehörte zu den 27 der 40 nach Karlsruhe berufenen Bundesrichtern, die zuvor im Justizapparat des NS-Systems tätig gewesen waren.12


  Politische und juristische Entlegitimierung von Widerstand


  Die personelle Dominanz ehemaliger NS-Funktionäre am BGH steht einer seit 1945 allmählichen systematischen Marginalisierung der ehemaligen Angehörigen des Widerstandes gegenüber. Unmittelbar nach der Kapitulation des Dritten Reiches hatten die Angehörigen des Widerstandes die Hoffnung, die Ächtung der Diktatur, die Aufklärung der nationalsozialistischen |245|Terrorherrschaft und die Anerkennung des Kampfes gegen das Unrechtsregime würden den politischen Neubeginn prägen. »Unter Berufung auf den Widerstand«, so hofften sie, sollte Deutschland seine »politische Selbstbestimmung […] nach Hitler« zurückgewinnen.13 Der Schriftsteller Günther Weisenborn skizzierte 1946 in einer Rede über die deutsche Widerstandsbewegung14 im Berliner Hebbel - Theater die ideelle Breite des Widerstandes und erinnerte dabei sowohl an die Geschwister Scholl als auch an die Gruppen um Anton Saefkow und Harro und Libertas Schulze-Boysen. Die »Zusammenstellung von Tatsachen und Zahlen über die deutsche Widerstandsbewegung« werde »die Welt in Erstaunen versetzen«, schrieb Weisenborn im Dezember 1946 in der »Rhein-Neckar-Zeitung« (RNZ).15 Männer und Frauen aus dem Widerstand engagierten sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Parteien, Kirchen, Militär, Kultur und beim Wiederaufbau einer freien Presse. Der Einfluss der Überlebenden des Widerstandes auf die Politik stagnierte jedoch schon in der frühen Bundesrepublik.16


  Die Ursachen waren vielfältig. Vor allem die von Kanzler Konrad Adenauer betriebene Integrationspolitik setzte de facto eine personelle Restauration und die Verdrängung der Angehörigen des Widerstandes durch. Ermöglicht durch die internationalen und nationalen politischen Interessen im sich verschärfenden Kalten Krieg und flankiert vom Abbruch der Entnazifizierung, den weitreichenden Amnestien und Begnadigungen verurteilter NS-Verbrecher, kehrten die ehemaligen Träger und Stützen des NS-Regimes in die Institutionen des Staatsapparates zurück. 1950/51 wurden fast alle im Nürnberger Juristenprozess verurteilten NS-Juristen aus der Haft entlassen.17 Die Gnadenpraxis entwertete die Urteile und beförderte die weit verbreitete Einschätzung, es habe sich bei den Nürnberger Prozessen nicht um eine rechtsstaatliche Aufklärung der Diktatur und ihrer Terrorinstrumente gehandelt, sondern um eine politisch initiierte Justiz der Sieger.


  Im bundesrepublikanischen Diskurs über die Vergangenheit erreichte in diesem Klima die Negation der Legitimität des |246|Widerstandes einen ersten Höhepunkt. Westdeutsche Politiker hatten unter den politischen Rahmenbedingungen des Kalten Krieges vor allem das von Claus Schenk Graf von Stauffenberg in der Wolfschanze verübte Attentat auf Hitler genutzt, um den Vorwurf einer Kollektivschuld der Deutschen zurückzuweisen und Deutschland auf der internationalen politischen Bühne in Stellung zu bringen. So rechtfertigte Bundeskanzler Adenauer mit Verweis auf den Widerstand vom 20. Juli als der nationalen Freiheitsbewegung den deutschen Anspruch auf Souveränität. Während Adenauer diese geschichtspolitische Deutung des Widerstandes gegenüber internationalen Gesprächspartnern bemühte, verzichtete er gegenüber der deutschen Gesellschaft auf klare Worte zum Widerstand. Im Inland wurden jene Stimmen lauter, die Widerstand als Verrat betrachteten.


  Seit dem Frühjahr 1951 spitzte sich die Situation zu. Funktionäre der 1949 als Nachfolgepartei der NSDAP gegründeten rechtsextremen Sozialistischen Reichspartei (SRP), Mitglieder der Deutschen Partei (DP) und Funktionäre der Soldatenverbände stellten die Legitimität des Widerstandes öffentlich in Frage. Am 5. Mai 1951 berichtete die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« (F. A. Z.) unter der Überschrift »Remer greift Widerstandskämpfer an« von einer öffentlichen Rede, in der Otto Ernst Remer als Mitglied des Vorstandes der SRP den Widerstand vom 20. Juli 1944 als Verrat bezeichnet hatte. Die Widerstandskämpfer seien »in sehr starkem Maße Landesverräter gewesen […], die vom Ausland bezahlt wurden«.18 Auch der kommissarische Vorsitzende des erst wenige Wochen zuvor gegründeten Verbandes deutscher Soldaten (VdS), Generaloberst a. D. Hans Frießner, distanzierte sich öffentlich von den Männern des 20. Juli 1944.19 Und nur wenige Tage später berichteten die Zeitungen von einer Rede des Vorsitzenden des bayerischen Landesverbandes des VdS, Ludwig Gümbel, und seiner »Fortsetzung der Frießnerschen Entgleisungen«.20 »Soldatenverband in Bayern will keine Widerstandskämpfer aufnehmen«, titelte die »Süddeutsche Zeitung« (SZ) am 1. Oktober 1951. Gümbel erwarte von den Widerstandskämpfern, »daß sie jeden Versuch, |247|in dieses Soldatentum zurückzukehren und hier Einfluss zu nehmen, unterlassen. Ihre Rückkehr könne zu einer Gefährdung des soldatischen Geistes führen, ohne den ein deutscher Wehrbeitrag undenkbar sei.«21


  Vertreter und Angehörige der Widerstandskämpfer empfanden die Äußerungen aus den Reihen der Soldatenverbände und von rechtsextremen politischen Akteuren als eine »ungeheure Beleidigung«.22 Dennoch riet auch Theodor Heuss den Angehörigen ab, wegen der Verleumdungen der Widerstandskämpfer Gerichtsverfahren anzustrengen. Die Justiz sei, so argumentierte der Bundespräsident, »für solche Geschichtsurteile, die keine Gerichtsurteile sind, unzuständig«23.


  Das fehlende Bewusstsein von der Legalität des Widerstandes war auch Folge der bis 1951 etablierten westdeutschen Rechtsprechung. Richtungweisend hatten drei Verfahren gewirkt: Im Februar 1950 sprach das Landgericht Kiel den Bundestagsabgeordneten der Deutschen Partei (DP), Wolfgang Hedler, vom Vorwurf der Verleumdung der Widerstandskämpfer frei. Brisant war die Bemerkung des Richters, Hedler habe wohl in seiner Rede eine nachträgliche Überbewertung der Widerstandskämpfer kritisiert. Dabei handele es sich aber um die politische Meinung des Abgeordneten, über die das Gericht ebenso wenig zu urteilen habe wie über die Widerstandskämpfer. Nach dem Freispruch Hedlers stand in der westdeutschen Öffentlichkeit die Frage zur Debatte, ob die Verleumdung des Widerstandes als Meinungsfreiheit strafrechtlich für unbedenklich zu qualifizieren und die Position der Gegner des NS-Unrechtsregimes damit als eine mögliche politische Haltung neben anderen zu bewerten war.24 Oder wurde »den Opfern und Gegnern des Naziterrors« hier nicht, wie Erich Ollenhauer hervorhob, »ihr Recht verweigert«?25


  Zum ersten Mal beschäftigte im Februar 1951 auch der Fall Huppenkothen ein Gericht. Das Landgericht München I sprach Walter Huppenkothen vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord frei. Die »Standgerichtsverfahren« gegen die Regimegegner Sack, Oster, Gehre, Bonhoeffer, Canaris und Dohnanyi, bei denen Huppenkothen als Ankläger aufgetreten war, hätten das |248|»gerichtliche Gesicht gewahrt«. Nach damaliger Rechtslage hätten die sechs Widerstandskämpfer den Tatbestand des Hoch- und Landesverrats erfüllt.26


  Noch im selben Jahr stellte auch ein Lüneburger Untersuchungsrichter ein Ermittlungsverfahren gegen Manfred Roeder ein. Roeder hatte seit April 1943 am Reichskriegsgericht die Untersuchung und Anklage gegen Mitglieder jener Berliner Widerstandsorganisation, die von der Gestapo der »Roten Kapelle« zugeordnet wurden, sowie die Untersuchungen gegen Dietrich Bonhoeffer und Hans von Dohnanyi geleitet und die Anklage gegen sie verfasst.27 Der Prozess gegen die Mitglieder der »Roten Kapelle« war nach Auffassung des Lüneburger Untersuchungsrichters kein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, vielmehr sei nach der damaligen Gesetzeslage Recht gesprochen worden und das Verhalten der Regimegegner als Landesverrat mit dem Tode zu bestrafen gewesen. Die Ermordung der Widerstandskämpfer wurde von dem zuständigen Staatsanwalt nicht als unrechtmäßiger Akt nationalsozialistischer Repression gedeutet, sondern als Folge des von den Widerstandskämpfern begangenen »Landesverrats«. Der Staatsanwalt ging davon aus, dass von Bonhoeffer, von Dohnanyi und »der Gruppe des 20. Juli in umfassendem Maße Landesverrat und Spionage betrieben worden ist«. Die Militäropposition habe ein »ungeheures Maß an Schuld auf sich genommen. […] Blut deutscher Soldaten« sei »unnütz und unschuldig durch ihre Verratshandlungen geflossen«. Schließlich kam der Staatsanwalt zu dem Ergebnis, es habe »für das Flossenbürger Standgericht keine andere Möglichkeit als das Todesurteil« gegeben.28


  Anlässlich des siebten Jahrestages des Attentats von Claus Schenk Graf von Stauffenberg auf Hitler verfasste Claus Jacobi für »Die Zeit« eine pessimistische Einschätzung zur Situation der Angehörigen des Widerstandes: »Sieben Jahre ist es jetzt her«, bilanzierte Jacobi am 19. Juli 1951, »und die ›Verräter‹ von damals gelten beinahe schon wieder als ›Verräter‹. Vergessen sind die Zeiten, da das Leben und der Tod dieser Männer vereinsamt in der Aktiva-Spalte des Hauptbuches deutscher Geschichte standen, einem unermesslichen Schuldkonto gegenüber. |249|In Deutschland geht es wieder aufwärts. Der Neonazismus marschiert. […] Wenn diese Entwicklung so weitergeht, werden die Überlebenden des 20. Juli spätestens den zehnten Jahrestag ihres Aufstandes gegen die Diktatur als Emigranten im Ausland erleben. […] Wenn sie [die Neonazis] das Spiel noch einmal gewinnen sollten, wenn sich das deutsche Volk noch einmal unter ihrem Einfluss von jenen Männern [den Widerstandskämpfern] abwenden sollte, […] dann könnte mancher Deutsche mit Bitterkeit sagen, es lohne sich nicht mehr, in diesem Lande zu leben.«29


  Anerkennung des Widerstandsrechts unter internationalem politischem Druck


  Die Entlegitimierung des Widerstandes durch Gerichte, vor allem aber die von ehemaligen Soldaten der Wehrmacht initiierten Verleumdungskampagnen gegen die Angehörigen des Widerstandes forderten öffentliche Kritik heraus. Diese rekurrierte allerdings nicht auf das Widerstandsrecht. Die Presse zeigte sich wegen des zu erwartenden politischen Schadens besorgt, den Deutschland erleiden werde, wenn sich die Gesellschaft nicht an die von der Bundesregierung zugesagte Distanzierung vom Nationalsozialismus halte. Paul Sethe beklagte in der F. A. Z. den außenpolitischen Imageschaden für die junge Demokratie,30 und »Die Welt« berichtete Anfang Oktober 1951, im Ausland verfestige sich bereits der Eindruck, die Deutschen hätten »nichts begriffen und nichts gelernt«31.


  Die von ehemaligen Soldaten der Wehrmacht wie Remer initiierten Verratskampagnen hatten die Bundesregierung 1951 in eine höchst unangenehme Lage gebracht. Bundeskanzler Adenauer hatte mit Verweis auf den Widerstand nicht nur den Souveränitätsanspruch der Bundesrepublik gegenüber den Alliierten begründet. Er hatte in seiner ersten Regierungserklärung im September 1949 zudem erklärt, die Abwehr jeder rechten Propaganda sei für die junge Demokratie auf dem Weg ihrer Konsolidierung entscheidend. Diese Ausgrenzung neonazistischer |250|Positionen schien nun nicht mehr glaubwürdig. Innenminister Robert Lehr verlangte zwar schon im April 1951 ein Verbot der SRP, konnte sich aber im Kabinett nicht durchsetzen. Die SRP gewann stattdessen bei der Landtagswahl in Niedersachsen im Mai 1951, anlässlich deren Remer die Verratskampagne gegen den 20. Juli 1944 entfacht hatte, elf Prozent der Stimmen und zog als Fraktion in den Landtag ein. Der Erfolg der SRP wies auf ein Wählerpotential in der westdeutschen Gesellschaft hin, das Anfang der 1950er-Jahre für neofaschistische Ideologie und Programmatik zu gewinnen war. Der amerikanische Hohe Kommissar John McCloy und sein britischer Amtskollege Sir Ivone Kirkpatrick übten in Gesprächen mit dem Kanzler Kritik an den öffentlichen Auftritten der ehemaligen Soldaten. Am 2. Oktober 1951 gab die Regierung deshalb – auf Drängen der Alliierten – eine Ehrenerklärung für den Widerstand vom 20. Juli 1944 ab. Sie sicherte Unterstützung für die im Hilfswerk 20. Juli zusammengeschlossenen Hinterbliebenen und Überlebenden des Widerstandes zu und kritisierte die Verratskampagnen.32 Im November 1951 beantragte die Bundesregierung schließlich beim Bundesverfassungsgericht ein Verbot der SRP. Neben den Innenministern der Länder hatten auch in diesem Fall die Besatzungsmächte Druck ausgeübt.


  Nach dem Wahlerfolg der SRP und der öffentlichen Agitation der Soldatenverbände standen Regierung und Justiz unter internationaler Beobachtung. Im Herbst 1951 und im Frühjahr 1952 herrschte in der Bundesrepublik ein politisches Klima, das zwei in der Rechtsprechung exzeptionelle Urteile zum Widerstand möglich machte: Im Februar 1952 hob der BGH als zuständige Revisionsinstanz das Urteil des Landgerichts München I im Fall Huppenkothen auf und wies das Verfahren zur erneuten Verhandlung an das Schwurgericht München zurück. Anders als die Münchner Richter kritisierte der BGH die verfahrensrechtliche und materiellrechtliche Legalität der in den Konzentrationslagern durchgeführten »Standgerichtsverfahren« gegen die Widerstandskämpfer. Er stellte die Frage, »ob gegen die sechs Opfer ein irgendwie geartetes gerichtliches Verfahren durchgeführt worden« sei oder ob die Widerstandskämpfer nicht »in Wahrheit |251|in einem gesetzlosen Verfahren willkürlich getötet wurden« und die Urteile der »Standgerichte« nicht nur »in Urteilsform gekleidete willkürliche Machtansprüche« durchgesetzt hatten? Der BGH zog die Rechtsgrundlage für eine Verurteilung der Widerstandskämpfer in Frage: »Die Machthaber des nationalsozialistischen Staates haben […] zahlreiche Vorschriften erlassen, die mit dem Anspruch auftreten, ›Recht‹ zu setzen und dem ›Recht‹ zu entsprechen, die aber trotzdem der Rechtsnatur ermangelten, weil sie jene rechtlichen Grundsätze verletzten, die unabhängig von jeder staatlichen Anerkennung gelten und stärker sind als ihnen entgegenstehende obrigkeitliche Akte […] Obrigkeitliche Anordnungen, die die Gerechtigkeit nicht einmal erstreben, den Gedanken der Gleichheit bewusst verleugnen und allen Kulturvölkern gemeinsame Rechtsüberzeugungen von Wert und Würde der menschlichen Persönlichkeit gröblich mißachten, schaffen […] kein materielles Recht.«33


  Damit rezipierte der urteilende Senat die von Gustav Radbruch 1946 in einem Aufsatz über »Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht« als Antwort des Rechtsstaates auf die Diktatur entwickelte »Verleugnungsthese«. Nach Radbruch hat ein Gesetz keine »Rechtsnatur«, wenn es »Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt« und »Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts bewußt verleugnet wurde«.34 Der BGH konnte sich auch auf die »Kernbereichstheorie« stützen, die das Gericht schon in einem anderen Fall angewendet hatte und die besagt, dass »im Bewußtsein der zivilisierten Völker ein gewisser Kernbereich des Rechts (besteht), der […] von keinem Gesetz und keiner sonstigen obrigkeitlichen Maßnahme verletzt werden darf«.35 Neben der Feststellung der objektiven Unrechtmäßigkeit der »Standgerichte« sah der BGH auch eine subjektive Verantwortlichkeit Huppenkothens gegeben. Vor allem Huppenkothens leitende Position im Reichssicherheitshauptamt (RSHA), seinen Zugang zu den Lagern und sein Wissen über die Verbrechen in den Konzentrationslagern bewertete der BGH als Indiz für einen Eventualvorsatz Huppenkothens zu einer Beihilfe zum Mord oder zum Totschlag.36


  |252|Der Bundesgerichtshof hat mit seinem Urteil den normativen Bruch mit dem NS-Staat vollzogen und Willkür und Terrorjustiz als Instrumente der Machtsicherung in der Diktatur klar benannt. Das Urteil legte zudem die rechtsstaatlichen Kriterien für eine Aburteilung von Verbrechen der nationalsozialistischen Justiz und für die Legitimierung des Widerstandes dar. Im 1952 urteilenden Senat, dem auch mit Ernst Mantel mehrheitlich ehemalige NS-Juristen angehörten, war es offensichtlich zwei Richtern gelungen, die internationale politische Erwartungshaltung zugunsten der Anerkennung des Widerstandes zu nutzen. Die beiden Richter des ersten Senats Friedrich-Wilhelm Geier und Heinrich Jagusch hatten zuvor am Obersten Gerichtshof der Britischen Zone (OGH) judiziert und die dort in den Jahren 1948 bis 1950 entwickelten Kriterien zur Aburteilung von NS-Justizverbrechen37 erneut zur Geltung gebracht.


  Auch die zweite im Frühjahr 1952 im Braunschweiger Remer-Prozess durchgesetzte exzeptionelle Rehabilitierung des Widerstandes nutzte das politische Klima, in dem eine Abgrenzung von neonazistischen Positionen und die Anerkennung des Widerstandes vom 20. Juli erwartet wurde. Der zu diesem Zeitpunkt in Braunschweig tätige Generalstaatsanwalt Fritz Bauer klagte den Vorsitzenden der SRP Otto Ernst Remer wegen dessen Verleumdung der Widerstandskämpfer an und initiierte mit ausdrücklichem Hinweis auf die Ehrenerklärung der Bundesregierung zugunsten der Männer um Stauffenberg einen »Prozess um den 20. Juli«. Bauer ging es dabei nicht um eine politische Rechtfertigung des Widerstandes. Seine Klage zielte auf die Rehabilitierung des Widerstandsrechts, das nach Bauer »in der deutschen Rechtslehre und Praxis völlig verkümmert und in das Raritätenkabinett der Rechtsgeschichte verbannt war«.38 In das Zentrum der Verteidigung des Widerstandes als rechtmäßiges Handeln rückte Bauer die Qualifizierung des NS-Staates als Unrechtsstaat. Widerstand gegen den Unrechtsstaat bedeutete die Wiederherstellung von Recht. Auch Bauers Argumentation knüpfte an die Tradition der alliierten Rechtsprechung in den Nürnberger Verfahren und an die Rechtsphilosophie Gustav Radbruchs an.39


  |253|Als das Braunschweiger Landgericht am 15. März 1952 Remer tatsächlich wegen übler Nachrede und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener verurteilte,40 stellte damit ein westdeutsches Gericht zum ersten Mal explizit fest, dass die Widerstandskämpfer um Stauffenberg keinen Landesverrat begangen hatten. Die Aussagen der Angehörigen und Überlebenden des Widerstandes hatten eindrucksvoll bewiesen, dass die Männer um Stauffenberg Deutschland nicht schaden wollten, und nur dann wäre ihr Handeln nach § 88 StGB strafbar gewesen. Als Zeuge berichtete etwa Karl-Friedrich Bonhoeffer, sein Bruder Dietrich Bonhoeffer habe »mit allen Fasern seines Herzens« an Deutschland gehangen.41 Mit einem Gutachten stützte der damalige Referent für Zeitgeschichte am Institut für Völkerrecht der Universität Göttingen, Hans-Günther Seraphim, die Aussagen. Ziel des Widerstandes sei die »Wiederherstellung geordneter Verhältnisse in Deutschland durch Beseitigung des Regimes« und die »Erhaltung des deutschen Volkes und Staates in Freiheit und Unabhängigkeit« gewesen.42 Pressevertreter aus dem In- und Ausland hatten den Prozess gegen Remer mit großem Interesse verfolgt, und die Tageszeitungen dokumentierten die vollzogene Rehabilitierung des Widerstandes vom 20. Juli 1944. Das Stigma des Verrats schien in diesen Tagen öffentlich entkräftet.


  Das Urteil gegen Remer markierte eine Zäsur in der Bewertung des Widerstandes. Sieben Jahre nachdem die Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944 hingerichtet worden waren, erkannte ein westdeutsches Gericht deren Handeln als rechtmäßigen Widerstand gegen das NS-Unrechtsregime an. Gerhard Leibholz, Ehemann von Dietrich Bonhoeffers Zwillingsschwester, Freund Hans von Dohnanyis und seit seiner Rückkehr aus der Emigration Richter am Bundesverfassungsgericht, hatte den Freispruch Huppenkothens durch das Münchner Gericht als »Hohn« empfunden43 und dankte jetzt Bauer für dessen »eindrucksvoll[es], ausgezeichnete[s] Plädoyer«, mit dem er im Prozess gegen Remer die Legalität und Legitimität des Widerstandes begründet hatte.44


  |254|Deutungshoheit von NS-Juristen und Reproduktion eines staatszentrierten autoritären Rechtsbegriffs in der Bundesrepublik


  Das Urteil im Prozess gegen Remer und das im Februar 1952 ergangene BGH-Urteil im Verfahren gegen Huppenkothen blieben – wie die von Radbruch und in den alliierten Verfahren zur Qualifizierung des NS-Unrechtsstaates dargelegten rechtsstaatlichen Kriterien insgesamt – für die weitere Rechtsprechung nahezu wirkungslos.


  Der Fall Huppenkothen beschäftigte zunächst das Schwurgericht München, das die Rechtsposition des BGH negierte und Huppenkothen am 5. November 1952 erneut freisprach. In einer zweiten Revisionsentscheidung hob der BGH dieses Urteil am 30. November 1954 wiederum auf, nahm allerdings keinen Bezug mehr auf seine Entscheidung aus dem Jahr 1952. Das Schwurgericht Augsburg verurteilte schließlich am 25. Oktober 1955 Huppenkothen und Thorbeck. Die Augsburger Richter qualifizierten die »Standgerichtsverfahren« gegen die Widerstandskämpfer als unrechtmäßig, sie erkannten aber das NS-Recht an. Die Richter stellten fest, dass »die in Sachsenhausen-Oranienburg und in Flossenbürg verkündeten Urteile als solche mit dem zum Zeitpunkt ihrer Erlassung vorhandenen gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich ihres formellen Zustandekommens noch in gewisser Übereinstimmung standen«.45


  Als der BGH 1956 abschließend mit dem Verfahren gegen Huppenkothen befasst war, bildete die frühere Rechtsauffassung des erkennenden Senats keinen Bezugspunkt mehr. Formal richtig bemerkte der Senat, die erneute Urteilsfindung sei nicht an die Rechtsauffassung von 1952 gebunden, weil das Verfahren damals nur dem Angeklagten Huppenkothen gegolten habe, nun aber gegen Huppenkothen und Thorbeck zu verhandeln gewesen sei.46


  Auffällig ist zunächst, dass der BGH die verfahrensrechtlichen Unzulässigkeiten der 1945 geführten »Standgerichtsverfahren« zwar referierte, ihnen für die Beurteilung der Taten der Angeklagten 1956 aber keine Bedeutung beimaß.47 Die dann |255|folgende materiellrechtliche Qualifizierung der Taten der Angeklagten und die Beurteilung des Widerstandes konnte der erste BGH-Senat schließlich im ideellen Einverständnis mit der Rechtsauffassung des Präsidenten des BGH entwickeln. Hermann Weinkauff dozierte öffentlich, in zahlreichen Vorträgen und Aufsätzen über das Widerstandsrecht. Nur wenige Wochen vor dem Huppenkothen-Urteil von 1956 legte er seine Rechtsauffassung zum Widerstand vor der Juristischen Studiengesellschaft in Karlsruhe dar. Nach Weinkauff müsse in jeder historischen Situation zunächst die Sicherheit des Staates garantiert werden. Auch gegenüber einem Staat, der Recht bricht, dürften nur institutionelle Organe des Staates, die »unversehrt« geblieben sind und sich »dem Recht noch verpflichtet fühlen«, Widerstand leisten. Denn nur sie, keinesfalls der einzelne Soldat oder Staatsbürger können sich nach Weinkauff ein »klares und sicheres Urteil« über die politische Lage »zutrauen« und wirkungsvoll Widerstand leisten.48


  Diese staatsfixierte Rechtsauffassung machte auch der erste Senat des BGH 1956 zum »Ausgangspunkt« seiner Feststellungen. Im Huppenkothen-Urteil normalisierte der BGH den NS-Staat: Jeder Staat habe »das Recht […] auf Selbstbehauptung. In einem Kampf um Sein oder Nichtsein sind […] bei allen Völkern von jeher strenge Gesetze zum Staatsschutz erlassen worden. Auch dem nationalsozialistischen Staate kann man nicht ohne weiteres das Recht absprechen, dass er solche Gesetze erlassen hat.«49 Die zur Stabilisierung des Herrschaftssystems der Diktatur dienenden Normen erkannte der BGH an. Damit hatte der erste Senat den Begriff des »gesetzlichen Unrechts«, der die Grundlage für das Urteil von 1952 bildete, verworfen. Der BGH entlastete nach der Normalisierung des NS-Staates auch die NS-Juristen von einer subjektiven Verantwortlichkeit. Demnach hatten die Juristen nach Gesetzeslage und im Glauben, rechtmäßig zu handeln, entschieden. Dass ihnen somit keine willentliche Rechtsbeugung nachzuweisen war, exkulpierte die Juristen. Thorbeck, urteilte der BGH 1956, habe sich der »Aufgabe« gestellt, »nach der Gesetzeslage und den […] Gegebenheiten zur Tatzeit« seiner Arbeit als Jurist nachzugehen. |256|Er sei der »Unerbittlichkeit der damals geltenden Gesetze […] unterworfen« gewesen.


  Der BGH folgte der Aussage des ehemaligen NS-Richters, er habe »sich in seiner richterlichen Tätigkeit völlig frei gefühlt«, also keine »reinen Scheinverfahren« geführt.50 Der Legitimation des NS-Staates und der Exkulpation der NS-Juristen folgte im Urteil gegen Huppenkothen und Thorbeck schließlich die – auch bei Weinkauff zu findende – sprachliche Verwandlung der Widerstandskämpfer in Täter.


  Die Angehörigen des Widerstandes hätten »sich aufgelehnt« und gegen ihre »Gehorsamspflicht« verstoßen.51 Damit reproduzierte der BGH 1956 die Perspektive des NS-Staates. Schließlich negierte der BGH die Rechtsqualität von Widerstand prinzipiell und reduzierte widerständiges Verhalten auf eine individuelle moralische Handlungsoption. Denn die Beurteilung von Widerstand berühre »die Grenze dessen […], was mit den Mitteln irdischer Rechtsprechung entschieden werden kann«52.


  Die beiden Bundesrichter Geier und Jagusch waren an der Entscheidung von 1956 nicht mehr beteiligt. Die Rechtsprechung des BGH von 1956 spiegelt die in den 1950er-Jahren sich stetig verfestigende Deutungshoheit der ehemaligen NS-Eliten. Hermann Weinkauff, Ernst Mantel und die Mehrheit des 1956 im Verfahren gegen Huppenkothen und Thorbeck erkennenden ersten Senats gehörten zu den Mitte der 1950er-Jahre nun nahezu 80 Prozent der am BGH tätigen Richter, die ihre Laufbahn in der Weimarer Republik begonnen, in der NS-Diktatur und schließlich in der Bundesrepublik fortgesetzt hatten.53 Weinkauff hatte 1937 ein Richteramt am dritten Strafsenat des Reichsgerichts unter Reichsgerichtspräsident Erwin Bumke übernommen und gehörte bis 1945 dem höchsten Gericht der nationalsozialistischen Diktatur an.54 Mit der Inkorporation der ehemaligen NS-Juristen in den Justizapparat der Bundesrepublik gewann eine Rechtsauffassung innerjuristische Deutungshoheit, die tief verwurzelt war in einer Gedankenwelt, wie sie schon die Mehrheit der Juristen der Weimarer Republik vertreten hatte. Es war eine in der Frontstellung zur Demokratie |257|verankerte Denktradition, wonach ein Widerstandsrecht nicht durch die Absicherung der Menschenrechte gültig ist, der zufolge vielmehr der Staat als das zu schützende Rechtsgut gilt, ohne dass dabei nach dem Zweck oder dem Inhalt staatlicher Ordnung gefragt wird. Diese Auffassung repräsentiert einen abstrakten Staatsbegriff, der die Ordnungsfunktion des Staates als rein formale Kategorie beinhaltet.


  Die 1952 von Fritz Bauer entwickelte Rechtsposition zum Widerstand, die an die Verankerung der Volkssouveränität im Grundgesetz anknüpft, die den Bürger als ein politisch verantwortungsvoll handelndes Subjekt zum Ausgangspunkt von Recht macht, die staatliche Ordnung vom Individuum aus denkt und die Rechte des Menschen zum Kern des Widerstandsrechts zählt, wurde vom BGH systematisch marginalisiert. Weinkauff erwähnte Bauer, der in zahlreichen Publikationen und öffentlichen Stellungnahmen das Widerstandsrecht begründete und als hessischer Generalstaatsanwalt einer der entschlossensten Aufklärer des NS-Unrechtsregimes war,55 in seinen Vorträgen nie. Der BGH charakterisierte Bauers Rechtsauffassung im abschließenden Huppenkothen-Urteil 1956 en passant als nicht »ernst zu nehmend«.56


  Ernst Mantel – Prototyp der Restauration


  Ernst Mantel kann – wie auch Hermann Weinkauff – als restaurative Gegenfigur zu Fritz Bauer charakterisiert werden. Die Biographien und das Wirken von Mantel und Weinkauff zeigen, dass durch die Integration des ehemaligen Personals des NS-Staates in die Institutionen der Demokratie ein autoritäres Staatsverständnis inkorporiert wurde. Die Ergebnisse der neueren rechtssoziologischen Forschung bestätigen, dass die auch vom BGH 1956 entwickelte Reproduktion der NS-Normen und exkulpierende Privilegierung der NS-Juristen auf einer »Verständnisinnigkeit« zwischen den urteilenden Bundesrichtern und den Angeklagten NS-Juristen beruhen. »Schon aufgrund einer ähnlichen Ausbildung und Karriere und dann der Vertrautheit mit der Gerichtspraxis im NS« waren die Juristen |258|der Bundesrepublik »mit der Frage konfrontiert […], wie sie denn entschieden hätten«.57 Diese Art der »Krähenjustiz«, wonach – in Anlehnung an das Sprichwort »Eine Krähe hackt der andern kein Auge aus« – Juristen vergleichbarer sozialer und biographischer Herkunft einander exkulpieren, erklärt auch das abschließende BGH-Urteil im Verfahren gegen Huppenkothen und Thorbeck. Bei Ernst Mantel bestand diese Nähe zu den angeklagten Juristen Huppenkothen und Thorbeck, denn er selbst hatte als Jurist am Sondergericht München und am Volksgerichtshof mit dem Kampf gegen die Widerstandskämpfer zu tun. Für den Berufsrichter Thorbeck war das Verständnis der BGH-Richter noch größer als für den Laienrichter Huppenkothen.58


  Die unter Beteiligung des ehemaligen Spitzenpersonals der NS-Justiz entwickelte Entlegitimierung des Widerstandes fand während der Formatierungsphase der Bundesrepublik statt. Der junge demokratische Staat machte die ersten Schritte auf seinem – im geschichtswissenschaftlichen Rückblick bilanzierten – »Erfolgsweg zur demokratischen Gesellschaft«. Grundlage dieser »überaus glücklich« verlaufenen Entwicklung der Bundesrepublik waren demnach eine Modernisierung und Demokratisierung von Staat und Gesellschaft.59 Der mit der Integration der NS-Eliten vollzogenen personellen Kontinuität und der mit ihr wirksam werdenden »traditionellen Autorität« wurde bisweilen sogar eine positiv »stabilisierende« Funktion zugesprochen.60 Der Fall Mantel und die Rechtsprechung des BGH zum Widerstand zeigen aber, dass das in das Institutionengefüge des Rechtsstaates eingegliederte ehemalige Personal des NS-Staates nicht sogleich rechtsstaatliche Werte und Normen anwendete. Im Gegenteil: Ehemalige Repräsentanten der NS-Justiz etablierten am BGH eine Rechtsprechung, die die Machtverhältnisse zugunsten der früheren Träger des NS-Regimes stabilisierte, ihre Denktraditionen festigte und die partielle antirechtsstaatliche Gestaltung des jungen Staates ermöglichte. Wenn die von der Regierung Adenauer betriebene Integrationspolitik gegenüber ehemaligen Stützen des NS-Regimes als erfolgreiches Mittel zur Neuordnung von Staat und Gesellschaft nach 1945 bewertet |259|wird, werden ihre Folgen – etwa die Entlegitimierung des Widerstandes durch den BGH – verharmlost. Diese waren nicht nur Kollateralschäden eines erfolgreichen Modernisierungsprozesses, sondern eine strukturelle Hypothek des Modernisierungsprozesses. Arnold Brecht hatte schon 1953 das Problem der Eingliederung früherer NS-Trägerschichten in die Institutionen der Demokratie als Strukturproblem erfasst: »Der große Defekt […] liegt in dem Konflikt zwischen der autoritären Tradition und der bürokratischen Struktur auf der einen Seite und den wesentlichen Prinzipien einer demokratischen Gesellschaft auf der anderen.« Auch bezogen auf die Mehrheit der Mitte der 1950er-Jahre am BGH tätigen Juristen, trifft Brechts Feststellung zu, wonach »genau die Charakteristika, die […] unter dem totalitären Regime die Stärke des Beamtentums waren – Klasseninstinkt, Exklusivität, eine ausgeprägt hierarchische Struktur – […] ihren Wert in der Demokratie ein[schränkten]«61.


  Anlässlich des 100. Geburtstags von Hans von Dohnanyi im März 2002 kritisierte der Präsident des BGH, Günter Hirsch, in seiner Ansprache das Huppenkothen-Urteil von 1956. Es sei beschämend und »ein Schlag ins Gesicht« der Widerstandskämpfer gewesen. Hirsch wies auf den Einfluss der NS-Juristen auf die frühe Rechtsprechung des BGH hin.62 Öffentliche Kritik durch die Initiative »Gerechtigkeit für Dietrich Bonhoeffer« sowie die von Bürgerrechtlern initiierte Skandalisierung der Rechtfertigung der NS-Justiz durch den BGH, die begleitende Berichterstattung in den großen Zeitungen und ein von Studenten der Evangelischen Fachhochschule Hannover an die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin gerichtetes Wiederaufnahmebegehren hatten zuvor die Feststellung des Landgerichts Berlin vom 1. August 1996 bewirkt, der zufolge das Urteil des »Standgerichtsverfahrens« aus dem Konzentrationslager Flossenbürg bereits durch das bayerische Gesetz Nr. 21 zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts auf dem Gebiet des Strafrechts vom 28. Mai 1946 aufgehoben sei. Der BGH hatte 1956 diese auf den normativen Bruch mit der NS-Unrechtsherrschaft gerichtete Gesetzgebung nicht rezipiert.63


  |260|Rückzug und Würdigung von Ernst Mantel 1959


  Ernst Mantel ging im August 1959 aus gesundheitlichen Gründen in den vorzeitigen Ruhestand.64 Sein Ausscheiden aus dem Justizdienst warf noch einmal ein grelles Licht auf die zeitgeschichtlichen Konstellationen. Offensichtlich hatte in den späten 1950er-Jahren der Druck auf Mantel zugenommen. In einem Verfahren gegen den ehemaligen Generalfeldmarschall Ferdinand Schörner kam 1957 der Verdacht zur Sprache, Mantel sei als Heeresrichter an Standgerichten gegen Soldaten beteiligt gewesen.65 Der »Spiegel« skandalisierte die Auftritte von vier ehemaligen Wehrmachtrichtern im Prozess gegen Schörner, weil alle vier Zeugen führende Positionen in der bundesrepublikanischen Justiz inne hatten.66 Mantel war wegen des Verdachts einer Beteiligung nicht als Zeuge vernommen worden und wurde im »Spiegel«-Artikel deshalb nicht namentlich erwähnt. Im selben Jahr, 1957, startete zudem die DDR ihre Kampagne gegen »Hitlers Blutrichter im Dienst des Adenauer-Regimes«. Halbjährlich veröffentlichte der Ausschuss für Deutsche Einheit (ADE) die Namen von 200 belasteten Juristen.67 Als im August 1958 im Ulmer Einsatzgruppenprozess zehn Angehörige eines Einsatzkommandos wegen 1941 in Litauen begangener Beihilfe zum Mord an jeweils mehreren hundert bis mehreren tausend Juden und Kommunisten verurteilt wurden, forderten Kritiker der versäumten juristischen Aufklärung von NS-Verbrechen den Beginn einer systematischen Aufarbeitung der Vergangenheit.


  Infolge der etwa von Ernst Müller-Meiningen in der »Süddeutschen Zeitung« publizierten Kritik wurde Anfang Oktober 1958 die Gründung der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen mit Sitz in Ludwigsburg durchgesetzt.68 Auch die 1959 von Studenten auf Basis einer Auswertung von Straf- und Personalakten westdeutscher Juristen initiierte Ausstellung »Ungesühnte Nazijustiz« nahm die Bundesrichter und ihre NS-Vergangenheit ins Visier.69 Eine systematische Überprüfung der noch in der Bundesrepublik amtierenden Richter von Volks- und Sondergerichten wurde nun in verschiedenen Bundesländern |261|diskutiert. Ende der 1950er-Jahre zeigte die von wenigen Akteuren geübte Kritik an der versäumten Aufklärung von NS-Verbrechen immer mehr Wirkung. Rückzüge in den Ruhestand wurden in diesem Klima fällig, aufgeklärt wurde dennoch kaum. Kennzeichnend für das herrschende Klima war das – noch immer selbst bei jenen von einer NS-Vergangenheit unbelasteten politischen Akteuren existente – Verständnis für die ehemaligen NS-Juristen. Als Ernst Mantel 1959 in den vorzeitigen Ruhestand ging, würdigte Bundespräsident Theodor Heuss seine Verdienste um die höchstrichterliche Rechtsprechung und verlieh ihm das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.70


  
    
      
    


    |262|Stephan Alexander Glienke


    
      

    

  


  Die De-facto-Amnestie von Schreibtischtätern


  Rechtzeitig vor der zweiten großen Diskussion um die Verjährung von NS-Morden führte das, was später als »Irrtum« des Gesetzgebers bezeichnet wurde, zur vorzeitigen Verjährung fast aller Fälle von Beihilfe zum Mord, die in der Zeit des Nationalsozialismus begangen wurden. Als das Einführungsgesetz zum Ordnungswidrigkeitengesetz (EGOWiG) am 1. Oktober 1968 in Kraft trat,1 enthielt dessen Artikel 6 Nr. 1 – in der Abänderung des § 50 StGB – eine Passage, die man getrost als justizpolitische Tretmine bezeichnen darf.


  In der bis zum 30. September 1968 gültigen Fassung hatte der § 50 StGB gelautet:


  
    	
      Sind mehrere an einer Tat beteiligt, so ist jeder ohne Rücksicht auf die Schuld des anderen nach seiner Schuld strafbar.

    


    	
      Bestimmt das Gesetz, daß besondere persönliche Eigenschaften oder Verhältnisse die Strafe schärfen, mildern oder ausschließen, so gilt dies nur für den Täter oder Teilnehmer, bei dem sie vorliegen.

    

  


  Mit einem unscheinbaren Gesetz, das der Bundestag ohne Debatte einstimmig verabschiedete, wurde ein neuer § 50 Abs. 2 ins Strafgesetzbuch eingefügt:


  Ab 1. Oktober 1968 galt § 50 StGB nunmehr in der folgenden Fassung:


  
    	
      Sind mehrere an einer Tat beteiligt, so ist jeder ohne Rücksicht auf die Schuld des anderen nach seiner Schuld strafbar.

    


    	
      Fehlen besondere persönliche Eigenschaften, Verhältnisse oder Umstände (besondere persönliche Merkmale), welche die Strafbarkeit des Täters begründen, beim Teilnehmer, so |263|ist dessen Strafe nach den Vorschriften über die Bestrafung des Versuchs zu mildern.

    


    	
      Bestimmt das Gesetz, daß besondere persönliche Merkmale die Strafe schärfen, mildern oder ausschließen, so gilt dies nur für den Täter oder Teilnehmer, bei dem sie vorliegen.


      

    

  


  Was im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zum neuen Ordnungswidrigkeitengesetz nicht thematisiert wurde und was scheinbar auch bei der Abstimmung im Bundestag nur die wenigsten ahnten, war der Umstand, dass sich aus der Gesetzesnovelle ein fataler Nebeneffekt für die weitere Verfolgung von nationalsozialistischen Gewaltverbrechen (NSG-Verbrechen) ergab. Der »rechtspolitische Sprengstoff«2 wurde in der breiten Öffentlichkeit jedoch erst nach der Verabschiedung durch den Bundestag im Mai 1968 bekannt, als sich im Winter 1968/69 Teile der Presse mit den möglichen Folgen für die NSG-Strafverfolgung befassten.


  Als erstes Printmedium machte die »Bild am Sonntag« im Dezember 1968 auf die möglichen Auswirkungen der neuen Gesetzgebung auf die Verjährungsbestimmungen von NS-Straftaten aufmerksam. »Der Spiegel« folgte im Januar 1969 mit einer Aufklärungskampagne. Als Nutznießer der neuen Gesetzgebung machte das Magazin in erster Linie die Schreibtischtäter aus, die fortan strafrechtlich nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden könnten.3


  Eine erste relevante Stellungnahme aus der Gerichtsbarkeit erfolgte am 6. Januar 1969 durch das Berliner Kammergericht.4 Unter Hinweis auf den neu eingeführten § 50.II beantragte die Verteidigung von Otto Bovensiepen, dem ehemaligen Leiter der größten Berliner Gestapo-Leitstelle, die Aufhebung des Haftbefehls. Bovensiepen wurde zur Last gelegt, zwischen 1941 und 1943 in zentraler Funktion an der Deportation von rund 40 000 Berliner Juden beteiligt gewesen zu sein. Bovensiepens Anwalt, der ehemalige Sonderrichter Heinz Meurin, vertrat die Auffassung, dass der Angeklagte als mutmaßlicher Tatgehilfe in den Genuss der durch § 50.II obligatorischen Strafmilderung für Tatteilnehmer kommen musste. In diesem Fall sei die Strafverfolgungsfrist |264|bereits verjährt und der Strafverfolgungsanspruch gegen seinen Mandanten erloschen.5 Im Januar 1969 schrieb Meurin an Werner Best, den ehemaligen Reichsbevollmächtigten in Dänemark und Organisator der SS-Einsatzgruppen im besetzten Polen: »Wenn sich unsere Auffassung durchsetzt bzw. bestätigt, könnte kein nur der Beihilfe Beschuldigter noch bestraft werden, wenn bei ihnen selbst nicht niedrigere Beweggründe nachgewiesen werden können.«6 Best selbst hatte seit den 1950er-Jahren maßgeblich an mehreren Amnestiekampagnen für NS-Täter mitgewirkt.


  Das Berliner Gericht lehnte den Antrag als unbegründet ab. Die Richter erklärten, es bestehe der dringende Verdacht, dass Bovensiepen die niedrigen Beweggründe der Initiatoren des Genozids nicht nur gekannt, sondern sie sich auch zu eigen gemacht habe. Die Regelung des § 50.II sei daher in seinem Fall nicht von Bedeutung. Zwar bestimme die Vorschrift eine zwingende Strafmilderung für den Gehilfen, wenn diesem besondere Merkmale fehlten, die die Strafbarkeit des Täters begründen, doch gelte dies nur im Hinblick auf die täterbezogenen Merkmale. Niedrige Beweggründe seien jedoch ein inneres Mordmerkmal, »das in erster Linie die Tat als besonders schwer erscheinen lässt«.7


  Die Neuberechnung des Beginns der Strafverfolgungsverjährung von zur Zeit des Dritten Reiches begangenen Mord-Verbrechen ergab sich aus dem am 23. März 1965 im Bundestag verabschiedeten »Gesetz zur Berechnung strafrechtlicher Verjährungsfristen« sowie der Festlegung des Beginns der Verjährungsfrist auf den 31. Dezember 1949. Zu dem damit zum Ausdruck gebrachten Willen des Gesetzgebers zur Strafverfolgung von NSG-Verbrechen8 erklärte das Gericht: »Andernfalls wäre die Einfügung des § 50 Abs. 2 StGB […] eine verschleierte Amnestie für den größten Teil der Gehilfen bei nationalsozialistischen Gewaltverbrechen, gegen die das Verfahren dann wegen Verjährung eingestellt werden müsste. Der Senat hält es für ausgeschlossen, dass der Gesetzgeber solche Konsequenzen der neuen Vorschrift […] gewollt hat.«9


  Mit dieser Entscheidung des Kammergerichts Berlin war ein |265|Weg aufgezeigt, auf dem die problematischen Auswirkungen der Novellierung des § 50.II auf die Verfolgbarkeit von NS-Verbrechen bei einer tatbezogenen Interpretation des Mordmerkmals der niedrigen Beweggründe durchaus umgangen werden konnten. Generalbundesanwalt Ludwig Martin unterstützte die Argumentation des Berliner Kammergerichts und betonte, dass im Bereich staatlich organisierter Makrokriminalität – namentlich bei der Vernichtung der europäischen Juden – an der tatbezogenen Auffassung des niedrigen Beweggrundes Rassenhass festgehalten würde. Die Privilegierung der Tätergruppe des Reichssicherheitshauptamts (RSHA) durch die Konstruktion ihrer Tatferne und die Besserstellung der Mordplaner gegenüber den Mordausführenden verstoße gegen den im Grundgesetz festgelegten Gleichheitsgrundsatz. Schließlich sei »kein einleuchtender Grund dafür zu erkennen, weshalb derjenige, der als Gehilfe bei einer aus Rassenhass begangenen Tötung mitwirkt und dabei weiß, dass sie ein Beitrag zur Ausrottung einer ganzen Volksgruppe ist, besser gestellt werden soll als der Teilnehmer z. B. am heimtückisch begangenen Mord«.10 Martin betonte die grundlegenden Differenzen zwischen einem klassischen, etwa aus Eifersucht begangenen Mord und der planmäßig betriebenen Vernichtung eines ganzen Kollektivs. »Solche Tötungen«, so Martin, »unterscheiden sich bereits in ihrem äußeren Erscheinungsbild wesentlich von einer Tötung, die von einer Einzelperson an einer Einzelperson aus niedrigen Beweggründen begangen wird.«11 Dieser Deutung widersprach der Bundesgerichtshof in der Revisionsverhandlung eines anderen NSG-Verfahrens.


  


  Der ehemalige SS-Oberscharführer Hermann Heinrich hatte sich als Referent für Judenfragen beim Kommandeur der Sipo und des SD in Krakau schwerster Verbrechen schuldig gemacht und war vom Landgericht Kiel wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in sechs Fällen zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt worden.12 Als Angehöriger der Sicherheitspolizei war Heinrich nicht nur »Schreibtischtäter«. Er war »tatnah« an der Deportation von bis zu 37 600 Krakauer |266|Juden beteiligt. Im Prozess vor dem Kieler Landgericht wurde ihm die leitende Rolle bei zwei »Selektionsaktionen« und die eigenhändige Ermordung zweier Juden während der Räumung des Krakauer Ghettos im Oktober 1942 nachgewiesen. Zudem wurden die jüdischen Opfer mit seinem Wissen nach Arbeitsfähigkeit selektiert und zu Zehntausenden in das Vernichtungslager Bełżec transportiert und dort vergast. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Heinrich bei der Aussonderung der nicht arbeitsfähigen Juden nach eigenem Ermessen vorgegangen war und auch mehrfach eigenhändig an deren Erschießung teilgenommen hatte.13


  Nach Inkrafttreten des § 50.II StGB strebten Heinrichs Anwälte die Revision des Urteils an; sie stützten ihre Begehren auf das Argument, ihr Mandant falle, da er ohne eigene niedrige Motive gehandelt habe, unter die Regelung dieses Paragraphen, die Tat sei verjährt, das Strafverfahren gegen ihn müsse eingestellt und ihr Mandant aus der Haft entlassen werden.14


  


  Dem Bundesgerichtshof bot sich nun die Gelegenheit, in einem Grundsatzurteil zum Zusammenhang der legislativen Neuregelung des §50.II StGB und der weiteren Verfolgbarkeit von NS-Mordgehilfen Stellung zu nehmen. In seiner am 20. Mai 1969 verkündeten Entscheidung folgte der Fünfte Strafsenat dem Revisionsbegehren der Verteidigung. Das Urteil beinhaltete im Wesentlichen eine Zurückweisung der von Generalbundesanwalt Martin und dem Berliner Kammergericht vorgebrachten Argumente, setzte sich jedoch nicht wirklich mit ihnen auseinander. Nach Auffassung des 5. Senats waren die dem einstigen SS-Mann Heinrich angelasteten Verbrechen ohne eigene niedere Beweggründe verübt worden. Hier wurde die in der neuen Fassung des §50.II StGB festgelegte Unterscheidung von Täter und Teilnehmer relevant. Nach §26 f.StGB werden Anstifter oder Gehilfen als Teilnehmer an einer Straftat angesehen, wobei nach der zeitgenössischen Rechtsprechung der Gehilfe die Tat eigenhändig ausgeführt haben konnte, während der Täter nicht unmittelbar, also nicht persönlich in die Umsetzung der Tat involviert war und im Hintergrund blieb.


  |267|Mit § 50 Abs. 2 StGB in der neuen Fassung wurden persönliche Merkmale in die Begründung der Strafbarkeit des Täters eingeführt. Der Grundgedanke hierbei war, dass jeder der an der Tat Beteiligten nach dem Grad seiner individuellen Schuld behandelt werden sollte. Bei Unterscheidung von »Täter« und »Teilnehmer« können im Einzelfall beim Täter strafbegründende Merkmale vorliegen, jedoch nicht beim Gehilfen oder beim Anstifter zur Tat, oder falls diese vorliegen, sind es unter Umständen andere als beim Täter. Heinrichs Tatanteil an dem verübten Mord wurde vom BGH daher als Beihilfe klassifiziert. Folgenreich war hier insbesondere die Trennung des Tatbeitrags des Gehilfen von der Haupttat.


  Bis zur Verabschiedung des Einführungsgesetzes zum Ordnungswidrigkeitsgesetz von 1968, dem neuen § 50 Abs. 2 StGB, war die Strafe des Tatgehilfen nach § 49 Abs. 2 StGB nach dem Gesetz festzusetzen, das auf die Handlung Anwendung fand, zu der er wissentlich Hilfe geleistet hatte. Die Strafe konnte ermäßigt werden, musste es aber nicht. Sie konnte prinzipiell so hoch sein wie für die Haupttat – bei Mord also lebenslänglich. Bisher hatte sich die Verjährungsfrist für Beihilfe an der Verjährungsfrist für die Haupttat orientiert und betrug daher ursprünglich auch bei Beihilfe zum Mord 20 Jahre. Durch die Einführung des § 50.II StGB richtete sich die Verjährungsfrist nach der individuellen Teiltat. Da die Höchststrafe für Beihilfe zum Mord nunmehr nur noch 15 Jahre betrug, endete auch die Verjährungsfrist bereits nach 15 Jahren. Zusätzlich erklärte der BGH, nicht ein bereits vorhandenes niederes Tatmotiv, sondern erst die Schaffung eines umfangreichen Vernichtungsapparats sei für die Tat bestimmend gewesen.15


  Schließlich mochte der 5. Senat einen »einleuchtenden Grund, weshalb derjenige, der als Gehilfe bei einer aus Rassenhass begangenen Tötung mitwirkt und dabei weiß, dass sie ein Beitrag zur Ausrottung einer ganzen Volksgruppe ist, besser gestellt werden soll als der Teilnehmer z. B. am heimtückisch begangenen Mord«, ebenso wenig erkennen wie der Generalbundesanwalt. Rechtliche Konsequenzen wurden aus dieser nicht begründbaren Ungleichstellung von Schreibtischtätern und |268|Tätern vor Ort allerdings nicht abgeleitet. »Das ungereimte Ergebnis« hielten die Senatsmitglieder für eine Schlampigkeit des Gesetzgebers, der die Konsequenzen der Neuregelung des § 50 für das Verjährungsproblem offensichtlich übersehen habe. Dies allerdings könne »bei der Auslegung nicht berücksichtigt werden«16. Ein Handeln aus »niederen Beweggründen« lag beim Angeklagten als Gehilfen nach Auffassung des Gerichts nicht vor, daher betrug das Höchstmaß seiner Strafe 15 Jahre.


  Da die Ermittlungen gegen Heinrich erst im Jahre 1965 eingeleitet worden waren und somit die Verjährungsfrist nicht bis zum 8. Mai 1960 unterbrochen worden war, war nach Ansicht des 5. Senats des BGH die Frist für die Strafverfolgung dieser Tat abgelaufen und das Verfahren müsse eingestellt werden.17 Hermann Heinrich, der einstige Sachbearbeiter im Krakauer Judenreferat, der Tausende selektiert und Alte und Kranke eigenhändig erschossen hatte, verließ den Gerichtssaal als freier Mann. Er sollte nicht der einzige NS-Täter bleiben, der aufgrund des § 50.II keine Strafverfolgung zu fürchten brauchte. Dies verdankte er jedoch nicht allein dem unglücklich formulierten Gesetzestext, sondern der Deutungsmacht des BGH und seiner exekutiven Quasi-Amnestierung von Schreibtischtätern.


  Auch Gehilfen von NS-Mordverbrechen konnten seither unter diese Verjährungsbestimmung fallen und waren so vor Strafverfolgung wirksam geschützt, da ihre Strafe nach Versuchsgrundsätzen gemildert werden musste, wenn ihnen nicht besondere persönliche strafbegründende Merkmale nachzuweisen waren – also in erster Linie niedere Beweggründe – und zweitens keine tatbezogenen Mordmerkmale (Heimtücke, grausame Tatausführung, Gebrauch gemeingefährlicher Mittel) vorlagen sowie die Verjährungsfrist nicht durch richterliche Tätigkeit vor dem 8. Mai 1960 unterbrochen war.18


  


  Diese weitreichende gerichtliche Entscheidung wurde maßgeblich von Rudolf Börker beeinflusst, einem Richter, dessen berufliche Vita ihn für ein derart sensibles Thema eigentlich disqualifizierte. Ab 1936 hatte Börker als Landgerichtsrat in Magdeburg und anschließend als Kriegsgerichtsrat im Wehrmachtgefängnis |269|Torgau amtiert. Erst 1968 hatte er im Berliner »Tagesspiegel« den prekären Freispruch von Hans-Joachim Rehse, der als Beisitzer am Volksgerichtshof an über 100 Todesurteilen beteiligt gewesen war, durch den 5. Senat in einem Leserbrief vehement gerechtfertigt.19 Zu alledem war Börker an Rehses Freispruch persönlich beteiligt gewesen. Nun spielte er als Berichterstatter und Mitglied des Senats eine Schlüsselrolle in dem Prozess gegen Heinrich und bereitete dessen Freispruch mit einem Gutachten Punkt für Punkt vor.


  Börker schrieb in seinem Gutachten, Heinrich habe sich »bei seiner Beteiligung an den Aktionen nicht durch besondere Brutalität hervorgetan«. Dies gelte »bei nüchterner Betrachtungsweise und bei Berücksichtigung der Umstände, wie sie nun einmal bei den Aktionen tatsächlich herrschten, auch für die Oktoberaktion in Krakau, in deren Verlauf der Angeklagte eine 14jährige niedergeschlagen und bei der er in drei Fällen mitgeschossen und mitgetötet hat«. Daher, so Börker, müsse auch Heinrich von § 50 Abs. 2 StGB profitieren. Es sei nicht Aufgabe der Rechtsprechung, »ein Versagen des Gesetzgebers zu Lasten des Angeklagten zu korrigieren«.20 In einem Schreiben an Bundesrichter Rudolf Schmitt argumentierte Börker, das Schwurgericht habe »nicht widerlegt, daß Heinrich an der Erschießung der Altenheim-Insassen ›nur widerwillig beteiligt war‹«. Er habe daher nicht aus »gefühlloser, unbarmherziger Gesinnung« gehandelt, deren Beleg zum Nachweis des Mordmerkmals der Grausamkeit notwendig sei.21


  Vor allem für die Strafverfolgung nationalsozialistischer »Schreibtischtäter«, gegen die zumeist wegen »Beihilfe zum Mord« ermittelt wurde, hatte die Neuregelung dramatische Auswirkungen.22 Unmittelbar nach dem entscheidenden BGH-Urteil begannen Staatsanwaltschaften und Schwurgerichte mit Verfahrenseinstellungen nach § 50.II. Praktisch über Nacht wurden aufgrund der verkürzten Verjährungsfristen Hunderte von Verfahren eingestellt.


  


  Der erste gravierende Fall ereignete sich im Juni 1969: Über mehrere Jahre hinweg hatte die Berliner Staatsanwaltschaft |270|intensive Ermittlungen zum RSHA-Komplex angestellt. Mit dem BGH-Urteil platzte die größte in der Bundesrepublik geplante Prozess-Serie. Elf Staatsanwälte und 23 Polizeibeamte hatten in Berlin 150 000 Ordner ausgewertet. 2700 Zeugen waren namhaft gemacht und 18 Verfahren bis zur Anklagereife vorbereitet worden. Mit den RSHA-Verfahren hatte endlich die Entscheidungszentrale der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik ins Visier genommen werden sollen. In Berlin ging es somit um das Kernstück der Bemühungen der westdeutschen Justiz, die Verbrechen des NS-Regimes strafrechtlich zu ahnden.23


  Aufgrund der Neufassung von § 50.II platzte ein Verfahren gegen acht ehemalige Mitarbeiter des Schutzhaftreferats bereits einen knappen Monat, nachdem es eröffnet worden war. Noch im selben Jahr folgte die Einstellung von sechs weiteren RSHA-Verfahren. Die Schreibtischtäter, die im Reichssicherheitshauptamt an zentraler Stelle die nationalsozialistischen Massenmorde koordiniert hatten, blieben von der Justiz unbehelligt. Fast 300 Beschuldigte und Angeklagte, denen die Ermittler eine Beteiligung an NSG-Verbrechen zur Last legten, wurden außer Verfolgung gesetzt. Gleiches galt für die Befehlsgeber der Deportation der Juden aus den Ghettos Białystok und Grodno in die nationalsozialistischen Vernichtungslager. Das Schwurgericht Bielefeld befand, die Ermordung von Kleinkindern sei nicht grausam im Sinne des § 211 StGB gewesen, und stellte das Verfahren ein.24


  


  Die Bundesregierung (Große Koalition aus CDU/CSU und SPD) und das mittlerweile sozialdemokratisch geführte Bundesjustizministerium, das für die Gesetzesänderung die Verantwortung trug, bemühten sich angesichts der insbesondere seit Jahresbeginn 1969 einsetzenden kritischen Berichterstattung über die möglichen Folgen von § 50.II – also noch vor dem BGH-Urteil – darum, die Tragweite der Gesetzesnovelle zu relativieren und sich des Verdachts zu erwehren, bewusst eine »verschleierte Amnestie« herbeigeführt zu haben. Von Seiten des Bundesjustizministeriums wurde erklärt, viele Gehilfen |271|hätten auch aus niedrigen Beweggründen gehandelt und seien daher von der neuen Gesetzgebung nicht betroffen.25


  Im Frühjahr 1969 erkannte das Bundesjustizministerium schließlich nach Auswertung der Verurteilungen wegen Beihilfe zum Mord in den Jahren 1966 bis 1968, dass die Gerichte in 53 Prozent der Fälle möglicherweise zu anderen Entscheidungen gelangt wären, hätte der neue § 50.II bereits seit 1966 gegolten.26 Bundesjustizminister Horst Ehmke gestand am 11. Juni 1969 ein, es könne »nicht ausgeschlossen werden«, dass nach der Entscheidung des 5. Strafsenats des BGH »auch sogenannte Schreibtischtäter, die nicht zu den kleinen Leuten gehörten, nicht mehr verfolgt werden können«. Diese Folgen, so Ehmke, seien jedoch nicht gewollt gewesen und offensichtlich bei den Beratungen übersehen worden.27


  An dieser Darstellung kamen allerdings bald Zweifel auf. Es wurde gemutmaßt, dass die fatalen Auswirkungen, die das Gesetz auf die Verfolgung nationalsozialistischer Täter hatte, durchaus gewollt waren. Teile der bundesdeutschen Öffentlichkeit, besonders aber Opferverbände und ausländische Beobachter reagierten empört. Jüdische Organisationen in den Vereinigten Staaten sahen einen engen Zusammenhang des § 50.II mit den Amnestieplänen für NS-Gehilfen im Rahmen der Verjährungsdebatte für Mord.28 Das Comité International des Camps und der Zentralrat der Juden in Deutschland äußerten harsche Kritik, und in der israelischen Presse wurde das BGH-Urteil als weitgehende Amnestie für NS-Mordgehilfen kommentiert.29


  Die Eile, mit der das Gesetz im Bundestag behandelt und abgesegnet worden war, gaben dem Misstrauen zusätzlich Nahrung. Tatsächlich darf man sich wundern, dass keiner der hoch qualifizierten Juristen, die in der Großen Strafrechtskommission an dem Gesetz gearbeitet hatten, sowie keiner der Referenten im Bundesjustizministerium, in den Landesjustizverwaltungen und der Bundesanwaltschaft die Folgewirkungen dieser sogenannten »Panne« hatte absehen können.30


  Dabei war schon frühzeitig auf die möglichen Nebenwirkungen für die strafrechtliche Verfolgung von NS-Verbrechen |272|hingewiesen worden, und zwar nicht in einer abseitigen Publikation mit kleiner Auflage, sondern an prominenter Stelle: in der »Neuen Juristischen Wochenschrift«. Dort hatte der Düsseldorfer Rechtsanwalt Anton Roesen Anfang 1964 die obligatorische Strafminderung für Beihilfe zum Mord im Entwurf des künftigen StGB angesprochen und den Kontext zwischen § 50.II und der Verjährung der Strafverfolgungsfristen für bestimmte NS-Tatgehilfen thematisiert und darauf hingewiesen, dass es über die Verjährungsklausel zu Verfahrenseinstellungen im Bereich der NS-Gewaltverbrechen kommen könnte. Der Beitrag erregte in der Rechtswissenschaft großes Aufsehen, weil er u. a. die bereits in der unmittelbaren Nachkriegszeit beantwortete Frage nach der Rechtmäßigkeit von »Euthanasie« und »Endlösung« im Rahmen des NS-»Rechts« erneut aufwarf. Sehr deutlich erklärte Roesen: »Würde mithin das künftige StGB in der Fassung des Entwurfs verkündet, so müsste eine erst nach dem 8. 5. 1960 wegen Beihilfe zum Mord begonnene Strafverfolgung nach § 2 StGB eingestellt werden – es sei denn, man wollte bestimmte Gruppen unter ein Ausnahmerecht stellen.«31


  Zwar musste Michael Greve bei seiner wissenschaftlichen Untersuchung zum justiziellen und rechtspolitischen Umgang mit den NS-Gewaltverbrechen erkennen, dass sich der Verlauf der Diskussionen zur Strafrechtsreform innerhalb des Bundesjustizministeriums anhand der überlieferten Aktenlage nicht konstruieren lässt.32 Doch ist es gängige Praxis, dass die entsprechenden Fachreferenten in den Bundesministerien die Diskussionen über aktuelle Gesetzesentwürfe in den einschlägigen juristischen Fachzeitschriften rezipieren, zumal dann, wenn ein solcher Diskussionsbeitrag in einem der führenden juristischen Fachorgane platziert ist. Dass dieser Kritikpunkt bei der Vorbereitung der Entwürfe für die Strafrechtsreform offenbar vollkommen unberücksichtigt blieb, kann nicht allein dem Versagen des Bundesjustizministeriums angelastet werden, da der Entwurf des EGOWiG mit dem Änderungsvorschlag zum § 50 StGB im Juni 1965 den Landesjustizverwaltungen, dem BGH und dem Generalbundesanwalt zur Prüfung übergeben worden ist. Doch weder die Landesjustizverwaltungen noch der |273|Präsident des Bundesgerichtshofs erhoben Einwände zur Neufassung des Paragraphen. Tatsächlich gaben sie nicht einmal eine Stellungnahme ab.


  Generalbundesanwalt Martin, der nach Verabschiedung des Entwurfs durch alternative Auslegungen um Schadensbegrenzung bemüht war, brachte zwar einen Verbesserungsvorschlag ein, dieser betraf jedoch nicht die Frage der Strafverfolgungsfristen.33 Dass die modifizierte Fassung des § 50.II StGB praktisch gleichbedeutend war mit einer Amnestie eines Teils der NS-Gehilfen, scheint nicht erkannt worden zu sein.


  Am 20. Januar 1967 wurde der Gesetzentwurf dem Bundestag zugeleitet. Der Bundestagsrechtsausschuss nahm noch einige Änderungen am Einführungsgesetz vor. Die sich im Nachhinein als für die NS-Strafverfolgung äußerst fatal erweisende Neufassung des § 50.II StGB ließ der Ausschuss jedoch ohne Einwände passieren. In der Sitzung vom 10. Mai 1968 stimmte der Deutsche Bundestag dem Einführungsgesetz ohne Beratung einstimmig zu, und das Gesetz trat am 1. Oktober 1968 in Kraft.34


  


  Die nachträglichen Versuche, das Zustandekommen dieser Entscheidung zu erklären, konzentrieren sich heute weitgehend auf Eduard Dreher,35 den für die Abfassung von § 50. II StGB hauptverantwortlichen Leiter der Strafrechtsabteilung im Bonner Justizministerium. Dreher hatte zuvor bereits im Dienst der NS-Judikatur gestanden und als Staatsanwalt am Sondergericht Innsbruck wiederholt rechtsstaatlich nicht vertretbare Strafanträge gestellt. Beispielsweise hatte er für den Diebstahl von Lebensmitteln die Todesstrafe gefordert. In den 1950er-Jahren arbeitete er im Bundesjustizministerium an einer Amnestieregelung für NS-Täter und unterhielt dabei enge Kontakte zur Kanzlei des Rechtsanwaltes Ernst Achenbach, der sich gemeinsam mit dem ehemaligen SS-Ideologen und Heydrich-Stellvertreter Werner Best auf die juristische Beratung schwer belasteter ehemaliger Gestapo-, SS- und SD-Mitarbeiter spezialisiert hatte. Achenbach wie auch Best waren als umtriebige und einflussreiche Verfechter der Forderung nach |274|einer Generalamnestie für NS-Verbrecher in Erscheinung getreten.36 Dieses Ziel ließ sich nicht verwirklichen. Daher war die Möglichkeit, eine »kalte Amnestie« gewissermaßen durch die Hintertür über ein anderes Gesetz zu erreichen, von Best bereits seit Beginn der 1960er-Jahre angedacht worden.37


  In Anbetracht von Drehers eigener Karriere zur Zeit des Dritten Reiches und angesichts der großen Anzahl von Anklageerhebungen wegen Beteiligung an NSG-Verbrechen, mit denen Ende der 1960er-Jahre zu rechnen war, mag der Gedanke naheliegen, dass er nach Möglichkeiten zur Amnestierung von Schreibtischtätern gesucht hat und diese in der Neufassung des § 50.II StGB der Strafrechtsreform gefunden zu haben glaubte. In diesem Fall eine Verschwörung straff organisierter ehemaliger NS-Seilschaften zu vermuten, die dem demokratischen Deutschland ein gerissen formuliertes Gesetz untergeschoben haben, verstellt den Blick auf die eigentliche Problematik. Auch wenn Dreher maßgeblich an der Formulierung des Gesetzentwurfs beteiligt war, so hatte er auf die Verabschiedung des Paragraphen im Bundestag keinen Einfluss. Noch vor der Novellierung hätte zudem der Rechtsausschuss des Bundestages Gelegenheit zur Umformulierung des Textes gehabt. Auch die Landesjustizverwaltungen, der BGH und die Bundesanwaltschaft hatten frühzeitig Gelegenheit, sich mit dem Entwurf und seinen potentiellen Folgen vertraut zu machen und Einwände zu erheben. Sie hatten diese Möglichkeiten jedoch nicht genutzt.


  


  Um seine spätere fatale Wirkung für die NSG-Strafverfolgung entfalten zu können, war das Urteil des 5. Senats des Bundesgerichtshofs in der Revisionsverhandlung von Hermann Heinrich vom 20. Mai 1969 eine maßgebliche Vorbedingung.38 Hier kann die Rolle des Berichterstatters und Gutachters Rudolf Börker, dessen Auslegung des § 50.II StGB eine faktische Amnestie für Mordgehilfen und Schreibtischtäter zur Folge hatte, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auch auf dieses Urteil konnte Dreher keinen Einfluss haben, auch wenn wohl zu Recht davon ausgegangen werden darf, dass im Berliner Senat in der Frage der Verjährung für nicht nachweisbare »niedrige |275|Beweggründe« kein Dissens bestand. Schon früh hatte sich Senatspräsident Werner Sarstedt in dieser Sache festgelegt und in der juristischen Öffentlichkeit bekannt gegeben, dass die Gesetzesnovelle zwangsläufig zur Verjährung der Mordbeihilfe führen müsse.39 Er wie auch seine Senatskollegen hatten in der NS-Justiz typische Karrieren durchlaufen.40 Obwohl Börker eine unbestreitbar bedeutende Rolle für das Zustandekommen des EGOWiG zukommt, gehen alle Verschwörungstheorien an der zeitgenössischen Realität vorbei. Denn nach Verabschiedung des Gesetzes und sogar noch nach der Entscheidung des 5. Senats des BGH gab es juristisch begründbare alternative Auslegungen, mit denen die späteren Folgen hätten vermieden, zumindest jedoch deutlich hätten gemindert werden können.


  Anstatt auf Erklärungsmustern zu beharren, die von der Annahme eines koordinierten Vorgehens vormaliger NS-Justizjuristen ausgehen, ist eine viel näherliegende Konstellation zu vermuten, nämlich eine Kombination aus deckungsgleichen Interessenlagen einer Anzahl von ehemaligen NS-Funktionsträgern an relevanten Stellen von Justiz und Ministerialverwaltung, dem Versagen von Justizverwaltungen und Bundestag sowie der weitgehend unwidersprochenen Hinnahme der BGH-Rechtsprechung und der Akzeptanz ihrer Deutungshoheit durch die bundesdeutsche Justiz. Nicht zuletzt ist zu bedenken, dass auch im Deutschen Bundestag ehemalige Opfer des NS-Regimes vertreten waren, von denen angenommen werden darf, dass sie dem EGOWiG ihre Zustimmung verweigert hätten, wenn sie auch nur eine Ahnung von dessen Folgen gehabt hätten. Das Gesetz wurde jedoch einstimmig verabschiedet. Sogar einige der Landesjustizverwaltungen, die bereits in der Vergangenheit ihr Bemühen um die strafrechtliche Verfolgung von NSG-Verbrechen unter Beweis gestellt hatten, wie beispielsweise die Landesjustizverwaltungen Hamburg und Hessen, hatten keine Einwände gegen den Gesetzentwurf geltend gemacht, obwohl auch ihnen genügend juristische Fachkompetenz zur Verfügung stand, um dessen mögliche Folgen erkennen zu können.


  |276|Unabhängig davon, ob und in welchem Maße ehemalige Justizjuristen des Regimes an der Abfassung des § 50.II StGB beteiligt waren bzw. wie zielgerichtet sie tatsächlich dabei vorgegangen sind, verdanken die vielen NS-Täter, die nach der Verabschiedung der Gesetzesnovelle nicht mehr strafrechtlich verfolgt wurden, ihre Freiheit nicht allein dem – zugegebenermaßen unglücklich formulierten – Gesetzestext. Vielmehr danken sie die Verfolgungsfreiheit der Deutungsmacht des BGH und seiner exekutiven Quasi-Amnestierung von Schreibtischtätern,41 aber auch der weitestgehenden Hinnahme und Anwendung der BGH-Interpretation. Dass es durchaus juristisch begründbare alternative Auslegungen des Gesetzes gab, zeigen die genannten Entscheidung des Berliner Kammergerichts und die Äußerungen von Generalbundesanwalt Ludwig Martin.


  Zudem hätte die Rückwirkung des Gesetzes auf bereits abgeschlossene Verfahrensabschnitte, also die rückwirkende Geltung des § 50.II, durchaus abgelehnt werden können, da in Einzelfällen die Ermittlungen aufgenommen worden waren, als die Verjährung nach der neuen Regelung noch nicht eingetreten war. Die RSHA-Verfahren hätten also auch nach dem neuen Gesetz nicht zwingend eingestellt werden müssen. Zudem hatte der Gesetzgeber durch die Neuberechnung des Beginns der Strafverfolgungsfrist für Mord und Mordbeihilfe bis zum 30. Dezember 1969 bereits seinem Wunsch nach einer weiteren strafrechtlichen Verfolgung dieser Taten Ausdruck verliehen. Allein diese Willensbekundung des Gesetzgebers hätte bei dem Urteil des BGH Berücksichtigung finden und der diesem Willen widersprechende Paragraph untergeordnet werden müssen. Auch das Mordmerkmal niedrige Beweggründe hätte nachfolgend nicht derart täterfreundlich ausgelegt werden müssen. Allzu oft hat die Rechtsprechung dieses Tatmerkmal jedoch auf die Frage des Rassenhasses verengt und andere relevante Motive außer Acht gelassen. Daher ist es durchaus stimmig, dass ein Täter zwar nicht selbst aus Rassenhass handelte, sich aber die Rassenhassideologie zur Erreichung seiner egoistischen Ziele zu Nutze machte. Auch in diesem Fall hatte er ein persönliches Interesse an der Tat. So jedoch geriet Opportunismus |277|zum Strafmilderungsgrund und befreite aufgrund der eingetretenen Verjährung von Strafe.


  Oft genug hatten Täter auch vor Verabschiedung des § 50.II StGB mit Milde rechnen können, und nicht selten waren sie mit ihren Taten nicht entsprechenden geringen Strafen davongekommen. Anfang der 1960er-Jahre waren zahlreiche Urteile ergangen, die eine geradezu maßlose Überdehnung der Gehilfenrechtsprechung erkennen ließen.42 Doch war dies zu einer Zeit geschehen, wo die oftmals selbst zuvor an entscheidender Stelle im Dritten Reich tätigen Justizjuristen mit dem Unwillen, zumindest aber mit dem weitgehenden Desinteresse weiter Teile der Bevölkerung an konsequenter Strafverfolgung rechnen konnten. Im Laufe der 1960er-Jahre hatte sich die Lage, nicht zuletzt unter dem Eindruck des Frankfurter Auschwitz-Prozesses und des Jerusalemer Eichmann-Prozesses, gewandelt.43 Die Abänderung des § 50 Abs. 2 StGB machte daher die Strafverfolgung eines Großteils dieser Taten gerade zu dem Zeitpunkt unmöglich, als sich das gesellschaftliche Klima zusehends zugunsten einer strafrechtlichen Verfolgung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen veränderte.


  


  |278|VI. DER LANGE KAMPF DER JUSTIZOPFER UM IHRE WÜRDE


  
    
      
    


    Manfred Messerschmidt


    
      

    

  


  Die Opfer der NS-Militärjustiz


  Nach Meinung der Gegner einer pauschalen Rehabilitierung sind verurteilte Soldaten nicht Opfer, wenn der Spruch des Gerichts im Rahmen des vorgeschriebenen Verfahrens und der festgesetzten Strafnormen ergeht. Der Bundestag hat das in der Kriegsstrafverfahrensordnung (KStVO) vorgeschriebene Verfahren mit keinem Wort kritisiert. Die KStVO ist im NS-AufhG ÄndG Art. 1, Ziff.2 nicht erwähnt, obwohl sie ein korrektes Verfahren nicht garantieren konnte: Schon zwei Monate nach Kriegsbeginn, am 1. November 1939, stellte die als § 5 a in die KSSVO (Kriegssonderstrafrechtsverordnung) eingefügte Vorschrift der Wehrmachtjustiz ein Instrument zur Verfügung, das ein Musterbeispiel geschriebenen Unrechts darstellte. Der § 5 a sah bei allen Tatbeständen die Überschreitung des regelmäßigen Strafrahmens bis zur Todesstrafe vor, »wenn es die Aufrechterhaltung der Manneszucht oder die Sicherheit der Truppe erfordert«. Keitel informierte am 21. November die höchsten Gerichtsherren darüber, dass Hitler grundsätzlich für bestimmte schwere Verfehlungen ausschließlich die Androhung der Todesstrafe im Gesetz für angemessen halte. Da dies bei der Vielgestaltigkeit der Fälle nicht ratsam sei, »sei es um so wichtiger, daß die Handhabung der Gesetze im Kriege in der richtigen Weise erfolge«.1 Es lag nun an den Gerichtsherren und Gerichten, die »richtige Weise« zu praktizieren. Im »militärrichterlichen Alltag« boten sich Tatbestände wie Unterschlagung, Diebstahl, Bestechung, falsche Meldung, unerlaubte Entfernung, Rauschtat u. a. als geeignet für die Verhängung der Todesstrafe an. Hitler hatte wiederholt eine »elastische« Rechtsprechung verlangt. Die Heeresrechtsabteilung im OKH |279|nahm im 7. Mob.-Sammelerlaß Gelegenheit, Gerichtsherren und Richter darauf hinzuweisen, dass § 5 a KSSVO auch anzuwenden sei, wenn sich die Schwere der Gefährdung der Manneszucht aus den persönlichen Verhältnissen des Täters ergebe.2


  Die NS-Verbrechenslehre präparierte die dazu passenden Tat- und Tätertypen heraus. Erich Schwinge dozierte schon 1936 in seinem Kommentar zum Militärstrafgesetzbuch, der Richter sei verpflichtet, das Gesetz an die Bedürfnisse und Anschauungen der Gegenwart anzupassen, auch wenn dabei der Zweckgedanke des Gesetzgebers überschritten oder verlassen werde. Der Freiburger Professor Erik Wolf systematisierte diese Auffassung 1939 in seinem Aufsatz »Tattypus und Tätertypus. Zur Frage der Neugliederung der Verbrechenslehre«.3 Seine Erkenntnis: der Täter stelle die Existenz der Gemeinschaft in Frage.


  § 5a KSSVO stellt sich als Schlussfolgerung aus dieser »Rechtslehre« dar. Ein weites Anwendungsfeld bot sich dem Militärrichter beim Begriff Manneszucht an, der inzwischen auch die ideologische Zuverlässigkeit des Soldaten umfasste.


  Die Opfergruppe § 5 a KSSVO


  Bald bildeten die aufgrund der Anwendung des § 5a KSSVO zu Zuchthaus oder zum Tode verurteilten Soldaten eine Opfergruppe. Rudolf Lehmann, Chef der Rechtsabteilung im OKW, teilte 1942 mit, auf die Verschärfung der Strafen wegen unerlaubter Entfernung könne geschlossen werden, denn die Todes- und Zuchthausurteile hätten zugenommen.4 Wie hoch der Anteil geschärfter Strafen ohne Nachweis einer Gefährdung der Manneszucht war, ist statistisch nicht erfasst, aber er war bei diesem Kautschukbegriff sicherlich hoch. Beispiele für die Entschlossenheit des Heereschefrichters Sack, die »Lücke« zwischen unerlaubter Entfernung und Fahnenflucht zu schließen, finden sich in den Mob.-Sammelerlassen, den Sammelerlassen für die Oberstkriegsgerichtsräte und Erfahrungsberichten |280|in Bestätigungssachen (Todes- und Zuchthausurteile). So heißt es im Bericht 1: »Nach der Bestätigung (eines Zuchthausurteils) gehört der Verurteilte der Wehrmacht nicht mehr an. Sein Wehrdienstverhältnis ist erloschen. Nunmehr kann seine Flucht nur noch als unerlaubte Entfernung bestraft werden […] Es besteht aber die Möglichkeit, wenn es die Sachlage erfordert, über § 5 a KSSVO auf Todesstrafe zu erkennen, Fälle unerlaubter Entfernung, die einer Fahnenflucht im äußeren Verlauf und in ihrer Wirkung nahekommen, verdienen die gleiche Ahndung, also auch unter den bekannten Voraussetzungen der Führerrichtlinien für Fahnenflucht die Todesstrafe. Hier ist entschlossen von § 5a KSSVO Gebrauch zu machen.«5 Die »Lücke« zwischen unerlaubter Entfernung und Fahnenflucht, wenn der Nachweis der Absicht, sich dauernd von der Truppe abzusetzen, nicht gelang, ließ sich überdies durch Rückgriff auf die Tätertypenlehre schließen. Schwinge bot eine praktikable Lösung an: der Schluss auf Fahnenflucht »wird insbesondere auch dann gezogen werden können, wenn es sich um einen asozialen oder gar antisozialen Menschen handelt. Erfahrungsgemäß versagen diese am ehesten, wenn es heißt, sich in einen festen geordneten Pflichtenkreis einzuordnen.«6


  Opfer im Nachprüfungsverfahren


  Mit dieser sozialen Negativsonde ließen sich die Berücksichtigung mildernder Umstände und positive Gnadenentscheidungen verhindern – ein reiches Betätigungsfeld für Gutachter und das Dreiecksgeflecht Gutachter – Richter – Gerichtsherr. Als ein Exempel gehorchender Rechtsprechung sei folgender Fall angeführt: Der Matrose H. K. wurde durch Urteil des Feldkriegsgerichts des Admirals der Westküste Norwegen vom 4. April 1941 wegen Fahnenflucht und Bedrohung eines Vorgesetzten zu lebenslangem Zuchthaus und zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Der Gutachter Marineoberkriegsgerichtsrat Dr. Meißner befand, für die Fahnenflucht sei die Todesstrafe erforderlich. Der Angeklagte sei ein »ausgesprochen disziplinärer |281|Schädling schlimmster Art«. Aus disziplinären Gründen sei deshalb die Todesstrafe geboten. Admiral Warzecha, Vorgesetzter der Marinerechtsabteilung, übernahm diese Formulierung fast wörtlich und sprach darüber hinaus von der Gefahr der Zersetzung der Front durch Fahnenfluchtverbrechen »minderwertiger Elemente«. Großadmiral Raeder hob das Urteil auf. Das neu berufene Gericht verhängte die Todesstrafe.7


  In der Marine- und Heeresgerichtsbarkeit wurden Zuchthausurteile mit Begründungen »Schädling«, »minderwertig« u. ä. aufgehoben und im zweiten Urteil die Todesstrafe verhängt. Um dies zu erreichen, gingen Gerichte sogar über Hitlers Richtlinien für die Strafzumessung vom April 1940 hinaus und ließen sie häufig da, wo eine mildere Entscheidung möglich gewesen wäre (kein Todesurteil bei jugendlicher Unüberlegtheit), unberücksichtigt.


  Opfergruppen Wehrkraftzersetzung


  Leicht zu fassen waren die »Verweigerer« aus religiösen Gründen, insbesondere die Zeugen Jehovas oder Ernste Bibelforscher. Ihre Aburteilung gehörte zur Zuständigkeit des Reichskriegsgerichts (RKG). § 5KSSVO erwähnt die Verweigerer nicht speziell; auf sie wurde die lapidare Formel in Absatz 1 Ziffer 3 angewandt: »Wer es unternimmt, […] sich […] auf andere Weise der Erfüllung des Wehrdienstes ganz, teilweise oder zeitweise zu entziehen«. Wie in den anderen Fällen von § 5 konnte »in minder schweren Fällen« auf Zuchthaus oder Gefängnis erkannt werden. Die Zeugen Jehovas zählten im Jahr 1933 etwa 20 000 bis 30 000 Mitglieder, zusammengefasst in der schon im Juni 1933 verbotenen »Bibelforscher-Vereinigung«. Die Anzahl der Wehrpflichtigen war entsprechend gering, der Anteil der Verweigerer allerdings hoch. Sie hielten an den Grundsätzen ihrer Gemeinschaft fest, die den Kriegsdienst ablehnten. Es kann von einer Gesamtzahl der Verweigerer in der Wehrmacht und in Konzentrationslagern von über 1000 ausgegangen werden.8 Das Reichskriegsgericht hat über 200 Todesurteile verhängt.


  Admiral Bastian, Gerichtsherr des RKG, charakterisierte in |282|seinem Tätigkeitsbericht für Keitel vom 30. Mai 1940 für die Zeit vom 26. August 1939 bis 30. April 19409 die Opfer der in diesem Zeitraum gefällten 63 Todesurteile so: Es habe sich meist um ältere Männer gehandelt, »fast alles primitiv denkende Menschen mit niedrigem Bildungsgrad«. Die bei Kriegsbeginn aufgetretene »Massendienstverweigerung der Bibelforscher« sei abgeklungen. Bis Ende September 1940 erhöhte sich die Zahl der vollstreckten Todesurteile gegen Verweigerer auf 112.10 Der Verfolgungseifer des RKG wird deutlich an dem Verhältnis dieser Zahl zur Gesamtzahl der rechtskräftigen Todesurteile der Wehrmachtjustiz laut WM-Kriminalstatistik für 1939/40: 668 = knapp 17 Prozent.


  Der Verfolgungseifer schlug sich in den »Rechtsgrundsätzen des Reichskriegsgerichts zu § 5 KSSVO11 nieder: »Gegen den hartnäckigen Überzeugungstäter (Bibelforscher) wird wegen der propagandistischen Wirkung seines Verhaltens im Normalfall die Todesstrafe angebracht sein.«


  Von einer propagandistischen Wirkung kann keine Rede sein. In sämtlichen überprüften Urteilen konnten keine tatsächlichen Hinweise auf eine solche Wirkung gegeben werden. Monoton gehen die Urteile von der Behauptung einer »gefährlichen Werbekraft« aus. Die hauptsächlich wohl der Arbeitsersparnis dienende Floskel erübrigte, sich mit der Frage von Milderungsgründen zu beschäftigen.


  Die »gefährliche Werbekraft« bemühten die fünf Richter des 1. Senats (wie stets zwei Juristen und drei hochrangige Offiziere) auch im Todesurteil vom 27. Juni 194412 gegen einen Soldaten, der erklärt hatte: »Die Ablegung des Eides lehne ich aus biblischen Gründen ganz allgemein ab und kann deshalb auch den von mir in der Wehrmacht verlangten Eid nicht leisten. Ich bekenne mich zu den Zeugen Jehovas.« Sein Kompaniechef hatte erklärt, seine Kameraden hätten ausgesagt, er habe sich über seine Einstellung mit ihnen nicht unterhalten, »geschweige denn zersetzende Äußerungen von sich gegeben«. Bastian bestätigte das Urteil und ordnete am 7. Juli 1944 die Vollstreckung an.


  Der in den Rechtsgrundsätzen des Reichskriegsgerichts zu § 5 KSSVO unterstellte »Normalfall« hatte sich wieder ereignet. Stolz konnte die beim RKG wirkende Richterprominenz |283|auf eine Mitteilung des Chefs OKW, Feldmarschall Keitel, vom 10. Juni 1940 zurückblicken: die Behandlung der Bibelforscher entspreche »nach wie vor der Willensmeinung des Führers«. Das RKG habe durch sein scharfes Zupacken »bewahrend und verhütend menschlich viel Gutes getan« und sich um die Erhaltung der Wehrkraft des Volkes ein Verdienst erworben.13 Bei solcher prinzipiellen Übereinstimmung zwischen Gericht und Gerichtsherrn erscheint die hohe Vollstreckungsrate von ca. 80 Prozent konsequent.14


  Die politischen Opfer: »Wehrkraftzersetzer«


  Der Untertatbestand § 5 Abs. 1, Ziffer 1 KSSVO hat mit der Dolchstoßlegende und dem Weltkriegstrauma zu tun. Er war konzipiert um Erscheinungen wie Auflösung, Defaitismus, Kriegsmüdigkeit, letztlich um revolutionäre Entwicklungen unmöglich zu machen. Das RKG – im Ersatzheer für die Aburteilung zuständig – erblickte im § 5 KSSVO ein Instrument zum »Schutz der Wehrkraft in ihren physischen und seelischen Grundlagen«.15 An den Wortlaut der Vorschrift fühlten sich die Militärjuristen nicht gebunden. Er setzte eine öffentliche Aufforderung zur Verweigerung der Dienstpflicht in der Wehrmacht oder »den öffentlichen Versuch, den Willen des deutschen oder verbündeten Volkes zur wehrhaften Selbstbehauptung zu lähmen oder zu zersetzen«, voraus.


  Am 28. Februar 1940 entschied der 3. Senat, dass für § 5, Abs. 1, Ziff.1KSSVO die Auslegung, die der Begriff der Öffentlichkeit im Friedensstrafrecht gefunden habe, nicht maßgebend sei. Nunmehr galt als öffentlich, was zuhause gesagt wurde, weil es möglicherweise draußen bekannt werden konnte. Damit programmierte das RKG rechtsbeugerisch die kommenden zahlreichen Urteile, darunter viele Todesurteile, und so die Opfergruppe der wegen Wehrkraftzersetzung »aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossenen« zu Zuchthaus und zum Tode verurteilten Soldaten. Das OKW gab in dem Sonderheft »Gesetzesdienst für die Wehrmachtgerichte« schon 1940 die neuen |284|Grundsätze bekannt. Der Zweck des § 5, Abs. 1, Ziff.1KSSVO sei, die Unterhöhlung des Wehrwillens durch einen unbestimmten Personenkreis zu verhindern. Schon eine einzelne Person könne diesen unbestimmten Personenkreis verkörpern. Ob ein minder schwerer Fall vorliege, solle von den Belangen »der um ihre Existenz ringenden Volksgemeinschaft« aus beurteilt werden. Marinerichter Dr. Gwinner empfahl, das Wort »öffentlich« aus dem Wortlaut zu streichen, damit der Richter nicht gezwungen sei, einen »salto mortale« zu schlagen.16


  


  Inzwischen schlugen viele Gerichte den Salto mortale. Die Urteilszahlen stiegen ständig.
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  Entsprechend der Anteil der Todesurteile und Zuchthausurteile:
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  Hochrechnungen nehmen für das letzte Kriegsjahr für alle Untertatbestände von § 5KSSVO mindestens 2000 Todesurteile an.18


  Dennoch war die Rechtsprechung nicht einheitlich, vor allem wegen unterschiedlicher Täterprofile. Einige Urteile können dies näher exemplifizieren: Noch 1941 behandelte das RKG Äußerungen von Offizieren wohlwollender als kritische Aussagen von Soldaten und Unteroffizieren. Am 5. Mai 1941 hieß es in einem Urteil des 1. Senats: Äußerungen im Kasino seien nicht als öffentlich anzusehen.19 Im 13. Mob.-Sammelerlass vom 20. November 1944 wurde festgestellt, die Entscheidung des RKG sei »durch die Rechtsentwicklung überholt«. Das war sie längst, wie das Urteil gegen den Kommandanten von »U 154«, Oberleutnant z. S. Oskar Kusch, vom 26. Januar 1944 zeigt. Schon vorher hatte der Chef des Heerespersonalamtes, General Schmundt, im Erlass »Zersetzung der Wehrkraft« vom 5. Januar 194420 die Vollstreckung von 7 einschlägigen Todesurteilen gegen Offiziere bekanntgegeben.


  |285|Im Urteil des Gerichts des Admirals Atlantikküste gegen den Maschinenassistenten Arthur W.21 passte alles zusammen: »Tätertyp«, Verschärfung des Urteils, Nichtberücksichtigung verminderter Schuldfähigkeit wegen Trunkenheit. Der Soldat hatte in Gegenwart von Bordflaksoldaten beim Anblick eines Bildes, das seiner Meinung nach Hitler hinter Gittern zeigte, geäußert: »Gott sei Dank, daß sie diesen Spinner hinter schwedische Gardinen gebracht haben, ihm haben wir diesen Krieg zu verdanken, er hat diesen Krieg gewollt.« Das Gericht verhängte 10 Jahre Zuchthaus. OB Nord hob das Urteil auf, weil die Todesstrafe erforderlich sei. Dönitz lehnte einen Gnadenerweis ab und ordnete Vollstreckung an. Das zweite Gericht hatte gehorsam »Recht gesprochen«.


  Weitere »Zersetzungsurteile« beschworen die Gefahr, die von »Sozialschädlingen« und Psychopathen für die Volks- und Wehrgemeinschaft ausgehe. Informationen dazu bot die militärjuristische Literatur.22 Eine Urteilsgruppe bildet die durch Rechtsbeugung erzeugte Verwandlung anderer Tatbestände in Wehrkraftzersetzungsfälle: Unterschlagung von Feldpostpäckchen durch Postabholer. Sogenannte »Feldpostmarder« sind unter Anwendung von § 5 a KSSVO oder der Volksschädlingsverordnung zum Tode verurteilt worden. Nach der Einrichtung der Organisation der NS-Führungsoffiziere Ende 1943 gelangte ein Feldpostpäckchen-Urteil eines Marinegerichts zur Kenntnis der Parteikanzlei, die die Auffassung vertrat, in solchen Fällen sei stets ein Verstoß gegen die Volksschädlingsverordnung gegeben. Willfährig informierte der Chefrichter der Marine, Admiralstabsrichter Rudolphi, die leitenden Marinerichter, es sei darauf zu achten, »daß auch die erkennenden Gerichte sich diese Auffassung zu eigen machen«.23


  »Rauschtäter«, die nur mit Gefängnis bestraft werden konnten (330 a StGB), wurden zu Wehrkraftzersetzern gemacht, wie im Urteil des erst im April 1944 errichteten Zentralgerichts des Heeres, hier Außenstelle Wien, vom 25. 5. 44. Ein 31-jähriger Gefreiter, Hilfsarbeiter, bis 1940 SA-Mann, dem die Gestapo bescheinigte, er sei politisch nicht ungünstig in Erscheinung getreten, erhielt 2 Jahre Zuchthaus, weil er im Gasthaus volltrunken |286|gesungen hatte »Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, erst geht der Führer und dann die Partei«. KGRat Dr. Würfel befand: »Dieses Gedicht befaßt sich mit der Beseitigung des Führers und der Partei«, und es habe den »Wunsch nach einer Ablösung der jetzigen Staatsform zum Ausdruck gebracht«. Die Aufrechterhaltung der Manneszucht (ein anderer Soldat war nicht anwesend) erfordere eine Überschreitung des regelmäßigen Strafrahmens.


  Das Gesamtbild der Urteile der Wiener Außenstelle zeigt erhebliche Unterschiede im Strafmaß, abhängig von der Richterpersönlichkeit und der politischen Stellungnahmen von Gestapo/Partei. Bei 119 erfassten Urteilen ergingen 36 Gefängnisstrafen von zwei oder mehr Jahren, 18 Zuchthaus- und eine Todesstrafe, der Rest betraf Gefängnisstrafen zwischen 1 und 2 Jahren. Das Todesurteil betraf einen Urlauber (27. 4. 44), der in der TH Wien u. a. gesagt hatte, in Wien stünden Organisationen für den Umschwung bereit. Man müsse sich zu der Partei stellen, die an führender Stelle stehe. Das werde in Kürze die kommunistische Partei sein. General v. Hase, Stadtkommandant von Berlin und Gerichtsherr des ZGH, befürwortete das Gnadengesuch der Mutter nicht (14. Juli 1944). Himmler, seit dem 20. Juli Befehlshaber des Ersatzheeres, setzte die Vollstreckung aus und verfügte Arbeitseinsatz in einem KZ zur Überprüfung der Gnadenwürdigkeit.24


  § 5, Abs. 1, Ziff.1 ist zum Tatbestand des »kleinen Mannes« geworden. Er war der Hauptkritiker am Krieg, an den Endsiegphantastereien und der Führung. Insbesondere im Feldheer ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Im Ersatzheer sind viele Soldaten von Zivilisten denunziert worden.25


  Zu den »Zersetzern« zählte Ziffer 1, 3 der KSSVO auch die »Selbstverstümmler« und Soldaten, die sich durch Täuschung der Erfüllung des Wehrdienstes zu entziehen suchten. Militärjuristen waren sich nicht einig, ob der Nachweis eines Zersetzungswillens erforderlich sei. Die härtere Linie vertrat u. a. Erich Schwinge in seinem Kommentar: »Wäre Nr. 3 auf Handlungen beschränkt, die auch das Merkmal der Wehrkraftzersetzung erfüllen, so läge darin eine Einschränkung des Strafschutzes, |287|die praktisch untragbar und rechtspolitisch untragbar wäre.«26


  Eine solche Einschränkung nahmen Gerichte häufig nicht hin, dadurch kamen Urteile zustande, die einsichtige Gerichtsherren milderten oder aufhoben. So lautet etwa die Begründung des Todesurteils des Gerichts der Division Nr. 409, Zweigstelle Marburg/Lahn vom 29. Oktober 1942 gegen den Schützen Walter Nessmann, der sich durch die rechte Hand geschossen hatte: die Tat liege unter seinem »eigentlichen sittlichen Niveau«. Er sei zur Tatzeit durch die berechtigte Sorge um seine kranke Frau »moralisch erschüttert«gewesen, dennoch: »zur Abschreckung, Aufrechterhaltung der Mannszucht und Erhaltung des Kampfgeistes bei der Truppe erschien der Ausspruch eines Todesurteils geboten«. Generaloberst Fromm, Befehlshaber des Ersatzheeres, wandelte die Strafe in 15 Jahre Gefängnis um, zu vollziehen in einer Feldstrafgefangenenabteilung.27 Das Gericht der 260. Infanteriedivision begründete das Todesurteil gegen den Schützen Josef Kerner, der sich bei schweren Arbeiten in der Feldstrafgefangenenabteilung 15 Erfrierungen an den Ringfingern zugezogen hatte, die er nicht meldete, um ins Krankenrevier zu kommen, so: Die Tat sei geeignet, Schule zu machen. Der Angeklagte habe gezeigt, dass er »in jeder Hinsicht wehrfeindlich eingestellt« sei. Drei Bestrafungen wegen unerlaubter Entfernungen »kennzeichnen den Angeklagten als ein Element, das in jeder Hinsicht geeignet ist, den Wehrwillen des Deutschen Volkes zu schädigen«. Das Gericht sei überzeugt, dass Elemente wie er »auch nach siegreicher Beendigung des Krieges immer nur eine Belastung auch bei den Anforderungen sein werden, die dann an das Deutsche Volk gestellt werden«.


  Der Gerichtsherr und Divisionskommandeur befürwortete einen Gnadenerweis nicht und bat um Bestätigung und Vollstreckung. Die Wende kam mit dem Rechtsgutachten des Oberkriegsgerichtsrats Dr. Coenen beim Armeeoberkommando 4. Er stellte fest, bei der Tat habe es sich um Drückebergerei gehandelt, die dem Anwendungsbereich von § 5 entzogen sei. Er schlug die Aufhebung des Urteils vor und eine disziplinare |288|Erledigung. Tags darauf, am 18. April 1944, hob der OB der 4. Armee, Generaloberst Heinrici, das Urteil auf.28


  Der bisherige Kenntnisstand erlaubt die vorläufige Annahme einer beträchtlichen Diversifikationsbreite des Ahndungsspektrums und damit des Schicksals der Angehörigen der Opfergruppe »Selbstverstümmler«. Einige Beispiele zeigen:
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  1 Todesurteil bestätigt und vollstreckt (OB 6. Armee)


  2 Todesurteile in 10 Jahre Zuchthaus umgewandelt und in Gefängnis verwandelt, um Gelegenheit zur Feindbewährung zu geben, ein angesichts der hohen Verluste häufig angewandtes Verfahren bei Zuchthausurteilen.


  Bei der 18. Armee kann von einer Tendenz zur Todesstrafe gesprochen werden.29


  Im Verfolgungseifer gegen die Abweichler der Zersetzungstatbestände wandten sich Militärjuristen auch der Frage zu, ob ein Selbstmordversuch als Selbstverstümmelung oder Fahnenflucht strafbar sei. Die überwiegende Meinung tendierte dahin, dass § 5, Abs. 1, Ziff.3 anwendbar sei, wenn der Täter in Betracht gezogen hatte, im Falle der Rettung dienstunbrauchbar zu werden.


  Die Opfergruppe »Kriegsverräter«30


  Definiert war Landesverrat als Vorschubleisten für die feindliche Macht oder als Zufügung eines Nachteils für die Kriegsmacht des Reiches oder seiner Bundesgenossen. Und »Kriegsverrat« war von Soldaten begangener Landesverrat im Kriegsfall (§ 57 MStGB). Diese allgemein gehaltenen Tatbestandsmerkmale ließen den Richtern des RKG großen Spielraum, der erlaubte, Feindbilder unterzubringen und Sachverhalte, die mit der Verursachung |289|von Nachteilen für die Wehrmacht oder mit Feindbegünstigung nichts zu tun hatten, zu todeswürdigen Verbrechen umzufunktionieren. In den Händen dieser Richter wurde § 57 MSt zum rechtsbeugerischen Mordinstrument. Wer verfolgten Juden helfen wollte, Kontakte mit Kriegsgefangenen aufnahm, verfiel ihrem Verfolgungseifer.


  Eine Reihe Urteile wegen Kriegsverrat und Fahnenflucht wurden wegen der ausschließlichen Zuständigkeit in Verratssachen vom RKG verhängt. Allein der 4. Senat fällte 1944 mindestens neun solcher Urteile,31 am 21. Dezember 1944 u. a. gegen die Soldaten Johann Bachler, Peter Kapper, Georg Winzig und Hermann Prischelsberger.


  Ideologische Besessenheit legte das Reichskriegsgericht bei Angeklagten an den Tag, die als kommunistische Parteigänger verdächtigt werden konnten. Kommunisten liefen Gefahr, Opfer dieses Staatsfeindbildes selbst bei karitativen Aktivitäten zu werden. Das RKG gebärdete sich hier als moderne Politinquisition. Präsident, Oberreichskriegsanwalt (ORKA), Ankläger und Richter beteiligten sich.


  Der Soldat Johann Kosir hatte kleine Geldbeträge (meist monatliche Beiträge von einer bis drei Reichsmark) für Familien inhaftierter Kommunisten gesammelt. In der Anklageverfügung, von Admiral Bastian und in Vertretung des ORKA von Reichskriegsanwalt Eichler unterzeichnet, hieß es: »Die Bestrebungen der illegalen KPÖ, mit Gewalt einen Umsturz der bestehenden Verhältnisse herbeizuführen, waren dem Beschuldigten als altem Marxisten bekannt. Spendensammlungen für die Angehörigen festgenommener Kommunisten dienen aber nicht nur zu wohltätigen, sondern auch zu hochverräterischen Zwecken. Durch derartige Unterstützungsaktionen sollen die Gesinnungsgenossen vor Entmutigung geschützt, das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt und damit die revolutionäre Stoßkraft gefestigt werden.«32


  Der Chef des OKW – übergeordneter Gerichtsherr des RKG – beseitigte das Urteil des 2. Senats gegen den Bausoldaten Anton Brezína über drei Jahre Zuchthaus wegen »erschwerter Vorbereitung zum Hochverrat«. Die nochmalige Verhandlung oblag |290|dem 4. Senat. Urteil erging am 11. Januar 1945.33 Verhandlungsleiter, Generalrichter Dr. Lattmann, fand eine noch passendere Schuldzuweisung für die Todesstrafe: »Für die Zeit nach dem Kriegsausbruch mit Sowjetrußland, durch den der Kommunismus aus dem inneren politischen Gegenspieler zum offenen militärischen Gegner geworden ist, bedeutet eine jede Mitwirkung zur Erreichung seiner Ziele eine unmittelbare Unterstützung des äußeren Feindes auch eine Schädigung der eigenen Kriegsmacht.«


  Lattmanns Begründung des Todesurteils vom 11. Januar 1945 gegen den Bausoldaten Anton Brezína zeigt, dass das Rechtsempfinden selbst hinter nicht vorhandene Notwendigkeiten zurücktreten konnte. Bei Angehörigen der Opfergruppe Religiöse Verweigerer und Kriegsverräter ist dieses Phänomen anzutreffen.


  Die größte Opfergruppe: die Deserteure


  Fahnenflucht, Wehrkraftzersetzung und unerlaubte Entfernung zeigten in vielen Fällen eine Zunahme von Distanzgewinnung zum Krieg und zum NS-System an. Die von der Wehrmachtkriminalstatistik bis Mitte 1944 gezählten rechtskräftigen Urteile geben einen Begriff von der Progression bei diesen Tatbeständen:


  
    
      
        
          	


          	
            1939/40

          

          	
            1941

          

          	
            bis Mitte 1944

          
        


        
          	
            Fahnenflucht

          

          	
            1019

          

          	
            1378

          

          	
            3664

          
        


        
          	
            Wehrkraftzersetzung

          

          	
            1087

          

          	
            1386

          

          	
            3720

          
        


        
          	
            Unerl. Entfernung

          

          	
            9928

          

          	
            16473

          

          	
            23732

          
        

      
    

  


  Auf Fahnenflucht und Zersetzung entfiel die größte Zahl der Todesurteile, deren Progression die Kriminalstatistik bis Mitte 1944 so beziffert:
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  |291|Bis Kriegsende gehen Hochrechnungen (Hennicke) von weiteren 4950 Todesurteilen allein gegen Soldaten und Wehrmachtbeamte aus – eine bei weitem zu niedrig angesetzte Zahl. Eine handschriftlich geführte Liste von HR II b weist schon für die Zeit Juli – November 1944 ohne Reichskriegsgericht 2524 Todesurteile aus.35 Bei der Progression ab 1944 ist zu berücksichtigen, dass die Personalstärke der Wehrmacht schrumpfte und die Zahl der Gerichte infolge der Rückzüge aus weiten Teilen Europas abnahm. Ein sprechendes Zeugnis hierfür ist das Verhältnis der rechtskräftigen Verurteilungen im Feld- und Ersatzheer, das 1941 bei 30 340 zu 23 879 lag (27 Prozent Mehranfall im Feldheer), 1944 bis Juli bei 61 693 zu 52 414 = 18 Prozent Mehranfall im Feldheer.


  Die Vollstreckungszahlen sind unterschiedlich. Maria Fritsche fand in einem Bestand von 1662 Urteilen 380 Todesurteile, von denen 234 vollstreckt wurden. Auf Soldaten entfielen 315 Todesurteile mit einer Vollstreckungsquote von 169 = rd. 53 Prozent.36 Aus der Marinejustiz sind nur wenige Fälle von Nichtvollstreckung des Todesurteils bekannt geworden, etwa die Umwandlung eines rechtskräftigen Urteils in Zuchthaus im Gnadenwege durch Großadmiral Raeder. Beim Heer sind Fälle dieser Art häufiger vorgekommen, besonders seit 1942/43 wegen der hohen Verluste in Russland der Bedarf an Soldaten in den sogenannten Bewährungsbataillonen schnell stieg: Drei Soldaten der 3. Geb.Division, die der 1. Pz-Armee/Heeresgruppe Süd unterstand, wurden am 19. Dezember 1943 zum Tode verurteilt. Alle drei, 22-jährig, hatten verabredet, sich gemeinsam von der Truppe zu entfernen, sie waren alle militärisch vorbestraft. Im Urteil heißt es: »Die 3. Geb.Division steht seit längerer Zeit im schwersten Einsatz. Aus dem Gesichtspunkt der Abschreckung kann nur die Todesstrafe die unbedingt erforderliche Manneszucht in diesem Verband gewährleisten.« General Hube bestätigte das Urteil, setzte aber bei einem Soldaten die Vollstreckung aus und ordnete die Einstellung in die Bewährungskompanie der 46. Infanteriedivision an.OKH Keitel wandelte die Todesstrafe bei beiden anderen Soldaten in achtjährige Gefängnisstrafen zwecks Frontbewährung um.37


  |292|Bei der 11. Armee auf der Krim wurde vor Beginn des Angriffs auf Sewastopol im Juni 1942 die Bestätigung von Todesurteilen teilweise ausgesetzt und Fronteinsatz verfügt. Wenn Verurteilte »versagten«, wurde die Bestätigung nachgeholt. Es sollten so viel Gefangene als möglich freigelassen werden, obwohl bei und nach der Räumung der Halbinsel Kertsch die »Kriminalität« erheblich angestiegen war. Der Armeerichter notierte in seinem Erfahrungsbericht für die Zeit vom 1. November 1941 bis 31. März 1942: »Doch überwiegen die Fälle, in denen gute Erfahrungen gemacht wurden. Wenn die zur Bewährung Eingesetzten ihre Pflicht erfüllten, besondere Mutbeweise erbrachten oder nicht erbringen konnten, wurden die Urteile bestätigt und später im Gnadenwege gemildert. In einigen Fällen hervorragender Bewährung wurden die Strafen erheblich herabgesetzt, teilweise ganz erlassen.«38


  Für die 6. Armee lassen sich die Vollstreckungszahlen für die Zeit der Kämpfe um Stalingrad kaum exakt ermitteln. Der Kriegsberichterstatter Heinz Schröter erwähnt allein für einen Zeitraum von acht Tagen bei vier Divisionen 364 Todesurteile.39 Generaloberst Lindemann, 18. Armee, stand eher für kompromisslose Vollstreckung von Todesurteilen.


  Im Ersatzheer sind in der Endphase Urteile meist vollstreckt worden, nicht nur die zahlreichen Standgerichtsurteile. Beispielsweise im Wehrkreis X. Hier gab General Wetzel am 30. März 1945 die Exekution von 21 wegen Fahnenflucht zum Tode verurteilten Soldaten bekannt: »Jeden Drückeberger und Feigling trifft ohne Gnade das gleiche Schicksal.«40 Göring gab mit dem »Reichsmarschallbefehl« Nr. 11 vom 16. Januar 194541 die Vollstreckung zahlreicher Todesurteile von Stand- und Sondergerichten bekannt, darunter 30 gegen Soldaten. Unter den 14 Offizieren waren zwei Leutnante, drei Oberleutnante, ein Hauptmann, drei Majore, zwei Oberstleutnante, zwei Obristen und ein General. Im Befehl vom 17. Oktober 1944 hatte er schon auf »beschämendes Versagen einzelner Leute und ganzer Verbände« hingewiesen. Stäbe und Truppenteile hätten in »schmählicher Flucht« ihre Waffen unzerstört dem Feind preisgegeben.42


  |293|Die Opferkontroverse


  Wer waren diese Opfer der Militärjustiz, die »Zersetzer« und Deserteure? Kriegsrichter Schwinge war sich da ganz sicher: »Erfahrungsgemäß rekrutieren sich die Fahnenflüchtigen zum größten Teil aus psychopathischen Minderwertigen, deren Anteil an der Gesamtzahl der Verurteilten sich nach ärztlichen Schätzungen zwischen 50 – 90 v. H. bewegt.«43 Zu seinen Quellen gehörte eine Arbeit des Militärpsychiaters Ewald Stier aus dem Jahr 1905. Admiral Warzecha sprach von Fahnenfluchtverbrechen minderwertiger Elemente. Der Oberstkriegsgerichtsrat des Dienstaufsichtsbezirks 2 (Kassel) plante 1943 einen Bericht, aus dem sich ergeben sollte, »daß es sich bei den Todesurteilen aus dem Bereich der Heeresgerichtsbarkeit um eine mit großem Verantwortungsbewußtsein geführte Reinigungsarbeit, nicht nur von den soldatischen Geist zersetzenden, sondern schlechthin asozialen Elementen handelte.«44


  Aber schon 1940 zeigte sich die Fragwürdigkeit solcher in der Militärjuristenschaft weit verbreiteten Auffassungen. Selbst Schweling/Schwinge räumen in ihrer Darstellung »Die deutsche Militärjustiz in der Zeit des Nationalsozialismus« ein, dass bereits im Polenfeldzug die Strafen unangemessen hoch ausgefallen seien. Dies sei der Anlass für Hitlers Richtlinien für die Strafzumessung bei Fahnenflucht vom April 1940 gewesen, die der Chef der Wehrmachtrechtsabteilung, Rudolf Lehmann, vorgeschlagen habe.45 Hitlers Richtlinien belegen, dass Fahnenflüchtige zum Tode verurteilt worden waren, die ganz und gar nicht ins Bild des asozialen Minderwertigen und Schädlings passten: Soldaten, die gehandelt hatten aus jugendlicher Unüberlegtheit, wegen schwieriger häuslicher Verhältnisse, falscher dienstlicher Behandlung und anderen »nicht unehrenhaften Beweggründen«.


  Die weitere Entwicklung zeigt jedoch, dass die Richtlinien, insoweit sie die Milderung der Strafen bezweckten, kaum Anwendung fanden. Politische Gegner des Nationalsozialismus, Männer, die zum Dienst mit der Waffe gezwungen worden waren, verschwanden hinter der Metapher Wehrmachtschädling. |294|Franz Seidler behauptet unbeeindruckt 1993 in seinem Buch »Fahnenflucht. Der Soldat zwischen Eid und Gewissen«, in manchem Fall sei deutlich, dass es sich um »kriminelle Routiniers« handelte. Zwecks sozialer Begründung dieser These lässt er wissen, die Hälfte bis drei Viertel der wegen Fahnenflucht Angeklagten seien bei wechselnden Arbeitgebern als bloße Hilfsarbeiter beschäftigt gewesen und die Zahl der Fahnenflüchtigen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung hatten, sei doppelt so hoch gewesen wie die derjenigen, die ihre Berufsausbildung zu Ende geführt hatten.


  Lothar Walmrath hat für die Tätergruppe Abwesenheitsdelikte – unerlaubte Entfernung, Fahnenflucht – bei der Kriegsmarine ein gänzlich anderes soziales Profil nachgewiesen: 32,4 Prozent Handwerker, 13,4 Prozent Facharbeiter und nur 9,7 Prozent Hilfsarbeiter und Gehilfen.46 Beim Heer, dessen Verurteilungen nicht berufsspezifisch speziell aufgeschlüsselt sind, lagen die Verhältnisse nicht auf gleichem Niveau. Zu bedenken ist aber, dass die Jahrgänge 1913–1922 am stärksten zum Wehrdienst herangezogen worden sind,47 gerade jene, die von den Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges auf den Arbeitsmarkt besonders betroffen wurden. Die an der Minderwertigkeitsthese festhaltenden Apologeten der »Rechtsprechung« der Wehrmachtjustiz würdigen politische Motive kaum. Diese fallen für sie, wie es scheint, ebenfalls unter das Diktum der Minderwertigkeit.


  Es ist an die politisch verfolgten Sozialdemokraten, Kommunisten und Pazifisten zu erinnern, die gegen den anfänglichen Widerstand der Partei aus Konzentrationslagern und Zuchthäusern herausgeholt und in die sogenannten 999er Bataillone gesteckt wurden. Auf diese Weise zum Wehrdienst gezwungen wurden insbesondere Elsässer, Lothringer und Luxemburger. OKH/HR lieferte am 3. November 1943 dem OKW eine Übersicht über Verfahren gegen solche Soldaten zwischen Januar und September 1943, die einen Anstieg bei Fahnenflucht und »Wehrkraftzersetzung« von 38 auf 548 Fälle auswies.48 Eine detaillierte Übersicht für diese Monate bietet eine Notiz der Amtsgruppe HR über die Anzahl der Verfahren:


  


  |295|Fahnenflucht, Zersetzung der Wehrkraft und Selbstverstümmelung


  Elsässer 406, Lothringer 496, Luxemburger 446.49


  


  Was wissen die Apologeten der Wehrmachtjustiz über Motive und Befindlichkeiten von mehr als 11 000 flüchtigen Soldaten, die im Oktober 1944 von den Fahndungsstellen des Zentralgerichts des Heeres in Gera, Danzig und Straßburg registriert waren?50 Ende Januar waren allein in Danzig weitere 500 Soldaten und Wehrmachtbeamte erfasst. In den unvollständigen Listen der Wehrmachtkommandantur Berlin standen ab Januar/Februar 1945 über 20 000 Fälle. Sie alle wären nach Festnahme Todeskandidaten gewesen. Ihre Entscheidung hatte auch mit realistischer Einschätzung der Lage vor dem Ende der NS-Herrschaft zu tun. 1945 wurde diese Haltung zum Massenphänomen, während bis 1944 Widerständigkeit, Desertion, freiwilliger Gang in Gefangenschaft und Zersetzung überwiegend als individuelle Reaktion auf Kriegserlebnisse, als Ablehnung der Methoden der Kriegführung, als Sorge um die vom Bombenkrieg bedrohte Familie verstanden werden kann, was von Gerichten meist als persönliches Versagen interpretiert worden ist.


  Schon im 1. Quartal 1945 befanden sich ca. 510 000 Soldaten in amerikanischer, britischer und französischer Gefangenschaft, bis Mai wurden es 4,6 Millionen. Die Blickrichtung von Gerichtsherren und Richtern blieb dagegen bis zuletzt im NS-Pflicht- und Ehrendenken befangen. Feldmarschall Model mutete seinen Offizieren am 29. März 1945, kurz vor seinem Selbstmord, noch folgende Verheißung zu: »In unserem Kampf für die Ideenwelt des nationalen Sozialismus gegen die Seelenöde des materialistischen Bolschewismus müssen wir mit mathematischer Sicherheit siegen, wenn wir im Willen und Glauben unerschüttert bleiben.«51 Unerschüttert blieb der Geschwaderrichter Otto Blumenhagen vom Marine-Oberkommando Nordsee, der am 16. Februar 1945 in seinem Rechtsgutachten eine Strafe von 2 Jahren und 4 Monaten Zuchthaus wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Entfernung für nicht ausreichend erklärte: Ein |296|derartiges Verhalten eines Unteroffiziers »erfordere zur Erhaltung der Mannszucht unter Anwendung von § 5 a KSSVO die Todesstrafe«.52 Blumenhagen war nach Kriegsende bald Staatsanwalt in Oldenburg. Es ist Zeit, mit der Motivforschung bei Richtern und Gerichtsherren zu beginnen, wobei die bahnbrechenden Urteile des BSG und BGH hilfreich sein werden.
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  Von der allmählichen Anerkennung des Unrechts und der Entschädigung der Militärjustizopfer


  


  Vorbemerkungen

  I.


  


  Dieser eher essayistische Beitrag beschreibt aus dem großen thematischen Feld des politischen und rechtlichen Umgangs mit der NS-Militärjustiz und ihren Opfern im Nachkriegsdeutschland zwar nur einen kleinen Ausschnitt, erhebt aber den Anspruch, dies »typisierend« zu tun: Die hier vorgetragenen Sachverhalte sind nach vorliegenden Erkenntnissen prototypisch für eine »Generallinie«.


  Der Beitrag will exemplarisch aufzeigen, wie nach der langjährigen Leugnung des Unrechts allmählich der steinige Weg zu einer objektiven Beurteilung des Wesens der Militärjustiz als NS-Unrecht beschritten wurde, der umgekehrt ein langer Anlauf zu einer Rehabilitierung und Entschädigung ihrer Opfer war. Er skizziert den vormaligen Ausschluss dieser Opfer aus dem Entschädigungsrecht und den Wandel insbesondere in den letzten gut zwanzig Jahren, der eine Änderung in der politischen Bewertung des Wesens der Militärjustiz und ihrer Opfer bedeutete.


  Dabei ging es – wie illustriert wird – offenbar keinesfalls allein um einen »allmählichen Erkenntnisprozess durch neues Wissen«, das den Deutschen Bundestag veranlasste, vormalige rechtliche Regelungen zu überdenken, sondern um eine gesellschaftspolitische1 und staatspolitische2 Auseinandersetzung: War die Militärjustiz während des NS-Regimes eine im Wesentlichen (auch unter Berücksichtigung der Zeitumstände) rechtsstaatliche Justiz und wurden somit Deserteure, Kriegsverräter |298|etc. »rechtmäßig« von ihr verurteilt, handelte es sich um »gerechte Strafen für Feiglinge und Vaterlandsverräter«, die gar noch »ihre Kameraden in Gefahr« gebracht hatten? Würde die Identifizierung der Militärjustiz als Unrechtsjustiz nicht »das Ansehen der (angeblich im Krieg neutralen) Wehrmacht und ihrer tapfer kämpfenden Soldaten oder gar der Bundeswehr« beschädigen und sich somit auf den heutigen inneren Bestand der Bundeswehr auswirken? Oder stand den Opfern eine Respektbezeugung für ihren Mut, sich einem verbrecherischen Regime verweigert zu haben, eine volle Rehabilitierung und ein angemessener Schadensausgleich (Entschädigung) für das Erlittene zu?


  Umfangreich dokumentiert sind bereits die Verfolgung seitens der NS-Militärjustiz3 sowie anschließend (bis zum Jahr 1995) die allmähliche Rehabilitierung der Opfer (gerade durch den Deutschen Bundestag)4. Sehr viel weniger untersucht ist aber die diesbezügliche, alles andere als »lineare« Entwicklung im Entschädigungsrecht. Aus diesem Grunde konzentriere ich mich – quasi mit Indizfunktion – auf diesen Bereich und beleuchte nur schlagwortartig den politischen Prozess5 der Rehabilitierung. Es ist aber offenkundig, dass es sich um einen »korrespondierenden«, wenngleich mit vielen Ungleichzeitigkeiten behafteten Aufarbeitungsprozess in den ansonsten systematisch voneinander getrennten Rechtsbereichen – Rehabilitierung, Entschädigung und Versorgung – handelte und noch handelt.6 Dabei standen die Bemühungen um die Rehabilitierung in der Debatte7 stets im Vordergrund, auch weil die »Wiederherstellung ihrer Würde« und nicht ein Entschädigungsanspruch das wichtigste Anliegen der von den Betroffenen gegründeten Selbstorganisation8 war.


  


  II.


  


  Wenn hier vom Umgang »Nachkriegsdeutschlands« mit NS-Unrecht die Rede ist, wird dies zunächst mit Blick auf die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1989 |299|und sodann für den Zeitraum ab der deutschen Einigung im Jahre 1990 für den deutschen Gesamtstaat dargelegt. In gleicher Aufmerksamkeit müsste diese Frage grundsätzlich auch für die DDR im Zeitraum von 1949 bis 1989 bearbeitet werden. Gerade hier ist die Forschungslage noch unterentwickelt.


  


  III.


  


  Jede qualifizierte Auseinandersetzung mit einem historischen Sachverhalt setzt voraus, dass detailliertes Wissen darüber verfügbar ist und zugänglich gemacht wird. Im Hinblick auf nationalsozialistisches Unrecht ist festzustellen, dass interessierte Kreise lange Zeit Sorge dafür getragen hatten, dass für viele Bereiche in der Nachkriegszeit solches Wissen nicht preisgegeben, nicht zugänglich gemacht, es nicht systematisch erfasst, wissenschaftlich erforscht und aufbereitet, publiziert und in die Politik und Öffentlichkeit eingespeist wurde. Just dies war ja das Wesen der Verleugnung. Vielfach wollte man es dort seinerzeit auch gar nicht wissen. Erst 35 Jahre nach Kriegsende wurde z. B. öffentlich dokumentiert, dass im NS-Staat nicht nur 6 Millionen Juden ermordet wurden, sondern auch 350 000 Zwangssterilisierungen stattgefunden hatten oder bis zu 500 000 Sinti und Roma vernichtet wurden. Noch später wurde bekannt, wie viele Millionen Zwangsarbeiter nach Deutschland deportiert oder dass annähernd 30 000 Todesurteile von der Militärjustiz gefällt worden waren (ganz abgesehen von 100 000 weiteren politisch motivierten und offenkundig rechtsstaatswidrigen Verurteilungen).9 Bemerkenswert, wie die Bundesregierung ihren Erkenntnisstand noch im Jahre 1989 – als Antwort auf die allererste eigenständige parlamentarische Anfrage im Bundestag10 bezüglich der Opfer der NS-Militärjustiz – zusammenfasste: »Die historische Forschung hat umfassende Werke über die deutsche Justiz im Nationalsozialismus […] vorgelegt. Die Militärjustiz ist darin weitgehend ausgeklammert.«11 Ihr lägen nur Statistiken vor, die die Zahl der Todesurteile in der Zeit von 1939 bis 1945 mit 10 000 bezifferten.


  |300|Solche Angaben und Zahlen sind nicht nur eine Illustration der Leugnung eines umfangreichen Unrechts. Es ist zugleich nachweisbar, dass erst durch die allmähliche Kenntnis von Qualitäten und Quantitäten der NS-Charakter systematischer Verfolgung und Justizunrechts deutlich wurde und darum in seiner Evidenz ab dem Ende der 1980er-Jahre ein Handlungsbedarf zur Neubewertung des Unrechts »politisch« eingeklagt wurde. Eine Standardbegründung der Nachkriegszeit – nicht allein im Hinblick auf das Wirken der Kriegsgerichtsbarkeit, sondern etwa auch der Erbgesundheitsgerichte – lautete ja: Solche Unrechtstatbestände seien »Ausnahmen vom Regelfall ansonsten rechtsstaatlicher Institutionen« gewesen, »so etwas habe es auch in anderen Staaten gegeben« und könne deshalb kein NS-Unrecht gewesen sein.


  Ausgrenzung aus der »Wiedergutmachung«


  Wie haben nun beim »Wiedergutmachungsrecht«12 die Gesetzgebung Deutschlands, die Entschädigungsbehörden und – nur das ist ja meistens öffentlich dokumentiert – die in Streitfragen zuständigen obersten Gerichte Anträge auf Entschädigung für erlittenes Unrecht durch die Militärjustiz der NS-Zeit bewertet?


  Ich konzentriere mich auf das einschlägige Gesetz zum Schadensausgleich für NS-Unrecht, das Bundesentschädigungsgesetz (BEG), und gehe dann auf spätere »Härteregelungen« des Bundes ein. Sodann werfe ich einen Blick auf die bis 1990 in der DDR geltenden Regelungen. Wollte man die (Nicht-)Berücksichtigung zu dem übergreifenden Thema »Schadensausgleich« ausführlich untersuchen und systematisch darstellen, müsste man sich mit einer fast unübersehbaren Fülle von Regelungen befassen.13


  Grundlegend für die Entschädigung von NS-Unrecht,14 wenngleich aus heutiger Sicht von seinen Prinzipien her schwer zu verstehen, ist das »Bundesentschädigungsgesetz« (BEG) von 1956, das 1965 letztmalig als BEG-Schlussgesetz novelliert |301|wurde. Deswegen und weil es zugleich Eingangsschleuse und Verweisungsgrundlage zu weiteren Regelungsbereichen (etwa zum Rentenschadensausgleich in der Altersversorgung) ist, steht es hier im Mittelpunkt.


  Das BEG löste das sogenannte »Bundesergänzungsgesetz« (BErgG) von 1953 ab, das unzumutbare Regelungen für Antragsteller (etwa zur Beweislast) enthalten hatte. Aber auch das BEG hatte es »in sich«. Keinesfalls wollte der Gesetzgeber (vor allem – aber nicht nur – aus finanziellen Gründen), dass alle Opfer von NS-Unrecht einen vollständigen Schadensausgleich für das Erlittene erhalten sollten. Dieser sollte als »Entschädigung« allein dem Opfer »typischen NS-Unrechts« – dem »Verfolgten« – zustehen. Wenn jemand ein »anerkannter Verfolgter« ist, ist er als anerkanntes Opfer (und ggf. Leistungsberechtigter) nach dem BEG anerkannt. Sonst gilt er rechtlich allenfalls als »Geschädigter« oder »NS-Opfer«.


  Der »Verfolgungsbegriff« des BEG wurde in § 1 Abs. 1 normiert. »Verfolgter« im Sinne des BEG war nur, »wer aus Gründen politischer Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus oder aus Gründen, der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung durch ns. Gewaltmaßnahmen verfolgt worden ist und hierdurch Schaden an Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Vermögen, in seinem beruflichen oder in seinem wirtschaftlichen Fortkommen erlitten hat«.


  Gleichgestellt wurde diesem Verfolgten in § 1 Abs. 2 u. a. eine Person, die »sich auf Grund eigener Gewissensentscheidung unter Gefährdung seiner Person aktiv gegen die Missachtung der Menschenwürde oder gegen die sittlich, auch durch den Krieg nicht gerechtfertigte Vernichtung von Menschenleben eingesetzt hat«.


  Mit diesen einschränkenden Bestimmungen charakterisierte der Gesetzgeber das sogenannte »typische NS-Unrecht«, das sich ausdrücklich vom »sonstigen NS-Unrecht«, erst recht von »sonstigem Unrecht«, das es in Deutschland wie auch in anderen Staaten gegeben habe, in kriegführenden Staaten zumal, abheben sollte.


  Nicht etwa die Tatsache, dass man in ein KZ gekommen war, |302|konstituierte bereits einen entschädigungspflichtigen Verfolgungstatbestand. Nur wenn eine der genannten, spezifischen »Verfolgungsmotivationen« durch den NS-Staat – also »aus Gründen der politischen Gegnerschaft, der Rasse, Religion und Weltanschauung« – einer schädigenden Maßnahme (wie einer KZ-Haft) zugrunde lag, handelte es sich um eine nach dem BEG entschädigungspflichtige »Verfolgung«. Dies wurde lange Zeit für Sinti und Roma, ansonsten grundsätzlich für Zwangssterilisierte, sogenannte Asoziale, Homosexuelle, »Euthanasie«-Opfer etc. im Rahmen des BEG bestritten. Auch Deserteure, Kriegsdienstverweigerer, »Wehrkraftzersetzer«, erst recht »Kriegsverräter«, wurden grundsätzlich nicht als Opfer nationalsozialistischer Gewaltmaßnahmen gemäß § 1 BErgG bzw. ab 1956 gemäß § 1BEG anerkannt. Zentrale Begründung: Derartige Delikte seien zur gleichen Zeit auch in rechtsstaatlichen Staaten mit schwerer Strafe bedroht und entsprechend gesühnt worden.15 Es sei mit rechtsstaatlichen Grundsätzen vereinbar, dass in Kriegszeiten gegen Personen mit schweren Strafen vorgegangen werde, die »den Wehrwillen zersetzten«(!).16 Indem eine entscheidende legitimatorische Grundlage der kriegsgerichtlichen Verurteilungen nachgeliefert wurde (»Erhaltung der Wehrkraft«), negierten die Richter eine Verfolgungshandlung.17


  Diese von den Entschädigungsbehörden und Gerichten verwendete Argumentation missachtete den zentralen rechtlichen Unterschied, ob sich jemand in einem Rechtsstaat der Abwehr eines verbrecherischen Krieges oder in einem Unrechtsstaat der Führung eines solchen entzieht.


  Ein weiteres wichtiges Indiz für die Qualifizierung der Verurteilungen als »typisches NS-Unrecht« wäre die Bewertung des Charakters der zugrundeliegenden Strafrechts- und Verfahrensvorschriften der Militärjustiz gewesen. Ein wichtiges Instrument, die Expansionspläne des Dritten Reiches juristisch abzusichern, war neben den entsprechenden Vorschriften des Militärstrafgesetzbuches (z. B. § 64 MStGB – unerlaubte Entfernung und § 69 MStGB – Fahnenflucht, § 57 Kriegsverrat) in erster Linie die 1938 erlassene Kriegssonderstrafrechtsverordnung |303|(KSSVO). Zweck dieser war einem Erlass der Reichskriegsanwaltschaft von 1940 zufolge, »die Zersetzung der Wehrkraft« zu verhindern, die eine »Störung oder Beeinträchtigung der totalen völkischen Einsatzbereitschaft zur Erringung des Endsieges« darstellte.18


  Die Entschädigungsbehörden und die Rechtsprechung negierten den grundsätzlich nationalsozialistischen Charakter der KSSVO und stuften dessen § 5 als noch rechtsstaatliche Norm ein. Deshalb stellte nach Verständnis des Bundesgerichtshofes ein Todesurteil wegen »Wehrkraftzersetzung« aufgrund § 5KSSVO nach herrschender Auffassung grundsätzlich keine nationalsozialistische Gewaltmaßnahme im Sinne des § 1 BEG dar. Diese läge nur dann vor, wenn »der Bestrafte auch [Herv. G. S.] wegen seiner politischen, religiösen oder weltanschaulichen Gegnerschaft zum Nationalsozialismus getroffen werden sollte«19.


  Die Richter wollten bei der Bewertung eines Urteils gegen einen Zeugen Jehovas auch nicht der Mindermeinung folgen, wonach eine Bestrafung mit dem Tode bereits als Indiz für einen Verfolgungstatbestand des totalitären Staates anzusehen sei. Wiederum zeigten die Richter volles Verständnis für ihre Richterkollegen, die ja die Todesurteile ausgesprochen haben könnten, »um die Widerstandskraft des deutschen Volkes im Kriege zu schützen«. Auch in Entscheidungen oberster Strafgerichte (diese waren für die Frage einer nachträglichen Aufhebung eines kriegsgerichtlichen Urteils, somit für eine rechtliche Rehabilitierung des Opfers zuständig), auf die die Entschädigungsrechtsprechung in ihren Begründungen mehrfach verwies, wurde eine Verurteilung nach § 5 KSSVO nur in engen Ausnahmefallen als objektiv rechtswidrig anerkannt.


  Für das BEG maßgeblich war u. a. die Verfolgermotivation bezüglich der Feststellung des »Verfolgungsgrundes«. Eigentlich hatte der Gesetzgeber eine opferfreundliche Regelung beabsichtigt, als er bei der Schaffung des BEG die Tatbestandsmerkmale der politischen Verfolgung von der Verfolgtenseite auf die Verfolgerseite verlagerte. Denn die vorherige Auffassung des BErgG, wonach nur achtbare Widerstandsmotive berücksichtigt |304|wurden und der Antragsteller diese nachzuweisen hätte, hielt er zu Recht für zu restriktiv. Die neue Rechtskonstruktion des BEG führte jedoch in ihrer Interpretation durch die Gerichte erneut zu einer Wendung gegen die Opfer. Selbst Mitgliedern der Zeugen Jehovas, die aus innerster Überzeugung den Dienst in der Wehrmacht verweigerten, wurde die Verfolgteneigenschaft bestritten, weil laut BGH »für den Kriegsrichter der Beweggrund, aus dem der Kriegsdienst verweigert worden ist, unerheblich gewesen sei, soweit es auf die Feststellung des Straftatbestandes der ›Wehrkraftzersetzung‹ ankam«.20


  Über die häufig »nicht nachweisbaren« Verfolgungsgründe des § 1 BEG hinaus hätten die Betroffenen dann ggf. Leistungen erhalten können, wenn sie die Bedingungen eines »Widerstandskämpfers« im Sinne der Präambel des BEG erfüllten. Das war aber nach herrschender Rechtsprechung bis 1966 nur dann der Fall, wenn die Handlung, für die man verfolgt worden war, »Teil eines Gesamtverhaltens war, das eine gewisse Dauer und Nachdrücklichkeit erkennen ließ und gewisse Erfolgsaussichten hatte«.21


  Der BGH verneinte die Charakterisierung als Widerstandskämpfer für den kriegsgerichtlich Verurteilten Georg Bock, der sich einem Einberufungsbefehl widersetzt und sich später geweigert hatte, Minen zu legen, folgendermaßen: Erstens habe seine Handlung für die Wehrmacht nur einen verschwindenden Ausfall bedeutet, zweitens habe er durch seine Weigerung möglicherweise andere Wehrmachtsangehörige in Gefahr gebracht. Sein Verhalten habe zudem gar seine Familie gefährdet (!). Die Tat musste also geeignet gewesen sein, das NS-Regime erheblich zu schwächen. Für die Desertion wurde dies verneint. Erst später schränkte der BGH diese Rechtsprechung insoweit ein, dass es auf die Erfolgsaussichten der Tat nicht mehr ankomme.


  Schließlich brachte die Rechtsprechung auch nicht § 1 Abs. 2 Nr. 1 BEG zur Anwendung. Hiernach wäre als Verfolgter anerkannt worden, wer sich »auf Grund eigener Gewissensentscheidung unter Gefährdung seiner Person aktiv gegen die |305|Missachtung der Menschenwürde oder gegen die sittlich, auch nicht durch den Krieg gerechtfertigte Vernichtung von Menschenleben eingesetzt hat«. Mit Hilfe dieser Norm, ursprünglich auf die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 gemünzt, hätte bei wohlwollender Auslegung auch ein großer Teil der Deserteure, »Wehrkraftzersetzer« oder »Kriegsverräter« anerkannt werden können.


  Neben dieser restriktiven Rechtsprechung trug eine Vielzahl von Verfahrensvorschriften, u. a. die engen Antragsfristen, dazu bei, die Opfer der Wehrmachtjustiz nahezu ausnahmslos von Leistungen nach dem BEG auszuschließen: Eine Antragsfrist bestand für das BEG nur von 1956 bis 1958 und dann im Rahmen des BEG-SG noch einmal von 1965 bis maximal 1969. Seit über 40 Jahren sind Neuanträge nach dem BEG also nicht mehr möglich. Daher waren die Entschädigungsgerichte ab den frühen siebziger Jahren auch immer weniger mit strittigen Fällen befasst.


  Nach dem BEG entschädigungsberechtigt zu sein, hieß ohnehin keinesfalls bereits, materiell einen umfangreichen Schadensausgleich zu erhalten. Es ist auch für den Vergleich, was in späteren Härteregelungen des Bundes vorgesehen wurde,22 erwähnenswert, dass als Kapitalentschädigung für einen Hafttag im KZ 5,– DM gewährt wurden, eine KZ-Inhaftierung von einem Jahr (!) somit nach dem BEG weniger als 1000 € einmalige Haftentschädigung bedeutete.


  Damalige Position der Bundesregierung


  Die Bewertungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung bis Ende der 80er-Jahre prägten auch die Beurteilungen der Militärjustiz durch Bundestag und Bundesregierung. Noch im Jahre 1986 kam diese in einer Unterrichtung an den Bundestag zu dem Ergebnis: »Verurteilungen wegen Kriegsdienstverweigerung, Fahnenflucht oder Zersetzung der Wehrkraft haben im allgemeinen nicht gegen rechtsstaatliche Grundsätze verstoßen, da solche Handlungen auch in Ländern mit rechtsstaatlicher |306|Verfassung, z. B. in den westeuropäischen Staaten, während des Krieges mit Strafe bedroht waren.«23


  Opfer der Militärjustiz als Verfolgte im Sinne des BEG oder überhaupt nur grundsätzlich als Opfer des NS-Regimes einzustufen, sah die Bundesregierung zu dieser Zeit als unbegründet an.


  Auf die ab 1986 und verstärkt ab 198724 im Bundestag bezüglich des Entschädigungsrechts erhobene Forderung der damaligen Oppositionsfraktionen SPD und DIE GRÜNEN, für die zuvor von der Entschädigung nach dem BEG ausgeschlossenen Gruppen von NS-Unrecht,25 darunter als eine Gruppe auch die Opfer der Militärjustiz, eine gesetzliche Neuregelung in Gestalt einer eigenen »Bundesstiftung zur Entschädigung von NS-Unrecht« zu schaffen, reagierte die Regierung lediglich mit der Einführung einer außergesetzlichen Sonderregelung. Die damit erfassten Opfergruppen erhielten darüber auch keinen Status als Verfolgte im Sinne des BEG, sondern wurden auf den Normenbestand des »Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes« (AKG) von 195726 verwiesen, das sich mit sogenannten »sonstigen« – also minder schwerem – Kriegs- oder NS-Unrecht befasst. Dabei griff man im März 1988 zu dem Werkzeug einer auf das AKG bezogenen Härterichtlinie,27 einer außergesetzlichen Regelung ohne Rechtsansprüche für die Antragsteller. Ansprüche von Militärjustizopfern galten darin erneut nur als Ausnahmefälle:


  Nach § 2 Abs. 2 der Härterichtlinien galten als NS-Unrecht im Sinne des AKG fortan »auch gesetzmäßig verhängte Strafen, wenn sie auch unter Berücksichtigung der Zeit-, insbesondere der Kriegsumstände, als übermäßig bewertet werden müssen«.


  Was sich hinter dieser nebulösen Formulierung zum Übermaßverbot verbarg, war allein der Auslegung durch die Bundesbehörden vorbehalten. Zudem wurde dann nur eine Einmalzahlung »bis zu (!) 5000 DM« gewährt, laufende Leistungen nur unter sehr eingeschränkten Umständen. Auf dem Hintergrund der oben zitierten grundsätzlichen Bewertung der Bundesregierung (haben im Allgemeinen nicht gegen rechtsstaatliche Grundsätze verstoßen) war es nicht verwunderlich, dass es in den |307|folgenden zwei Jahren (bis 1990) bundesweit nur sieben Betroffenen gelang, eine Einmalleistung »bis 5000.– DM« zu bekommen, niemandem wurde eine laufende Leistung (Entschädigungsrente) zugesprochen. Bis April 2010 haben nur fünf Personen bundesweit aus dem Kreis der Militärjustizopfer28 nach der weitergehenden Härteregelung zum AKG eine laufende Leistung – also Rente – erhalten.29 Just diese Misere trieb die Oppositionsfraktionen im Bundestag zu immer neuen parlamentarischen Anträgen an.30


  Der Ausschluss aus dem Versorgungsrecht


  Nicht viel anders als bei der Handhabung des BEG wurden jahrzehntelang die Militärjustiz und ihre Opfer im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) bewertet. Ich habe dieses Thema in mehreren Aufsätzen zusammen mit Franz Dillmann31 dargelegt; es soll hier nicht noch einmal breiter ausgeführt werden.


  Die restriktive Rechtspraxis zum BVG änderte sich erst durch ein sensationelles Urteil des BSG vom September 1991,32 das auch die seinerzeitige Debatte im Bundestag33 über die politische und rechtliche Neubewertung der Militärjustiz maßgeblich beeinflusste. Die Entscheidungen der Militärgerichte seien grundsätzlich »offensichtliches Unrecht« und rechtsstaatswidrig gewesen.


  Die Behandlung der Opfer der NS-Militärjustiz durch die DDR


  Ab 1990 stellte sich im neuen Gesamtdeutschland die Frage, wie die DDR mit NS-Unrecht im Allgemeinen und mit der Frage einer Entschädigung umgegangen war und welche Regelungen fortan gelten sollten.


  Eines belegen die vorliegenden Studien34 über die rechtliche Systematik, aber auch Erkenntnisse aus Regionalstudien35 und bei Gedenkstätten, deutlich: Das als »Ehrenpensionen« ausgestattete Entschädigungssystem der DDR unterschied (auch in |308|der Leistungshöhe) zwischen Verfolgten (»Opfer des Faschismus«, OdF) und »sozialistischen« Widerstandskämpfern. Einen einklagbaren Rechtsanspruch auf eine Entschädigung gab es nicht. Nicht von ungefähr bedeutete sogar der Begriff »Ehrenpension«, dass die Leistung einer »Würdigkeitsprüfung« unterlag, deshalb »verliehen wurde«.


  Würdig (oder gar berechtigt) zum Erhalt einer Entschädigung war man als NS-Opfer in der DDR nicht allein dadurch, dass man NS-Unrecht erlitten hatte, sondern im Grundsatz erst dann, wenn man sich eine »sozialistische Gesinnung« erhalten hatte. Im Gegensatz zu den politisch motivierten – und folglich vom DDR-System bevorzugten – »sozialistischen Widerstandskämpfern« waren Verfolgte (»Opfer des Faschismus«, OdF) bei der Leistungshöhe NS-Opfer minderen Rangs. Es findet sich zudem in der oben genannten Literatur kein Hinweis, dass die DDR die vormalige Militärjustiz als typische NS-Justiz bewertet hätte und Militärjustizopfer (Deserteure etc.) als Widerstandskämpfer anzusehen seien. Zitiert werden sie zumeist als (nicht politisch motivierte) »Gelegenheitstäter‹, vergleichbar den Zeugen Jehovas. Letztlich erhielten nur sehr wenige NS-Opfer in der DDR eine Ehrenpension.36


  Die Opfer der Militärjustiz blieben in der DDR, soweit das heute durch Quellenanalyse belegt ist, merkwürdigerweise mit ähnlichen Begründungen unberücksichtigt wie im westdeutschen Entschädigungsrecht. Da die NS-Militärjustiz nicht als spezifische Terrorjustiz identifiziert worden war, mussten NS-Opfer für den Erhalt einer Leistung Widerstandskämpfer gewesen bzw. aus nachweislich politischen Gründen gehandelt haben und durften die Verweigerungshandlung umgekehrt nicht aus Feigheit begangen haben.37


  Neuregelung im »Entschädigungsrentengesetz«?


  Der Deutsche Bundestag bewertete nach der Wiedervereinigung die bis dato in der DDR geltende »Ehrenpensionsregelung« als willkürlich und rechtsstaatswidrig. Er erließ 1992 als |309|Nachfolgeregelung das »Entschädigungsrentengesetz«38 für Leistungsberechtigte in den neuen Bundesländern (ERG). Es beinhaltete eine weitgehende Bestandsgarantie für von der DDR zugesprochene Ehrenpensionen. Für diejenigen, die aus rechtsstaatswidrigen Gründen vom Erhalt einer Leistung ausgeschlossen worden waren, wurde befristet die Möglichkeit eines erneuten Antrags geschaffen.


  Durch die Neuregelung des ERG wurden die Opfer der NS-Militärjustiz offensichtlich nicht in den Berechtigtenkreis aufgenommen. Eine eigene Statistik hat man darüber in der zuständigen Bundesbehörde nicht geführt.39 Zwei übergreifende Hinweise erhärten diesen Befund: Einerseits verweist das ERG auf die Notwendigkeit, dass für die Leistungsberechtigung entweder die Verfolgteneigenschaft i. S. des § 1 BEG oder nach § 2 der Anordnung über Ehrenpensionen vorliegen müsse. Andererseits bezog die Bundesregierung die Opfer der Militärjustiz in o. g. Umfang in die genannte Härteregelung zum AKG ein, deren Geltungsbereich ab 1991 auf die Beitrittsländer ausgeweitet wurde. Der Status als Berechtigter nach der AKG- Härteregelung schließt aber die Verfolgteneigenschaft nach dem BEG systematisch aus.


  Beginn des »Umdenkens« ab 1990 –

  zunächst ohne Änderungen


  Noch im Jahre 1989 verabschiedete der Deutsche Bundestag eine Erklärung, die (soweit es die Entschädigungsfrage betraf) ausdrücklich »der geltenden Rechtslage entspricht«(!)40 und erledigte damit im Eilverfahren das (erneute) Begehr der Opposition41 auf Änderung. Alle weitergehenden parlamentarischen Vorstöße – gar zu einer eigenständigen gesetzlichen Entschädigungsregelung42 – blieben bis 1997 erfolglos.


  Erst ab 1990 trat allmählich, in einem komplexen langwierigen und quälenden politischen Prozess, eine Änderung der politischen und rechtlichen Bewertung der NS-Militärjustiz ein – für die Opfer allerdings bezogen allein auf das Feld einer »politischen Rehabilitierung«. Dabei konzentrierte sich die Diskussion |310|(zunächst) auf drei zentrale politische Delikte: die Verurteilungen wegen Kriegsdienstverweigerung, Fahnenflucht (Desertion) und Wehrkraftzersetzung. Zu einer rechtlichen Änderung – gar einer Aufhebung der Urteile durch Gesetz – kam es in den Folgejahren zunächst noch nicht. Die entsprechenden Entschließungen des Bundestages waren bis 199743 ausschließlich politische (rechtlich unverbindliche) Erklärungen, die allerdings allmählich die Basis für eine gesetzliche Rehabilitierungsregelung für diese und weitergehende Gruppen von NS-Opfern ab dem Jahr 1998 schufen. Sie waren in ihrer Philosophie noch von dem Geiste getragen, mit einer Rehabilitierung der Militärjustizopfer »keine Abwertung der deutschen Soldaten des Zweiten Weltkrieges« zu beabsichtigen.


  Eine eigenständige symbolische Entschädigung


  Erst im Mai des Jahres 1997 gelang es im Rahmen einer Entschließung44 des Bundestages, einen (ggf. zu den AKG-Härteleistungen zusätzlichen) einmaligen Entschädigungsbetrag durchzusetzen, der seitens der Bundesregierung auf 7500 DM festgelegt wurde. Dieser Betrag galt allein für den Personenkreis der Militärjustizopfer, der auch Gegenstand der seinerzeitigen Rehabilitierungserklärungen des Bundestages war, also allein für Deserteure, Kriegsdienstverweigerer und »Wehrkraftzersetzer«. Im Gegensatz zur Systematik des BEG, das für konkrete Schadenstatbestände (Haft, Gesundheitsschäden, Ausbildungsschäden etc.) jeweils eigenständige Leistungsbeträge vorsah, handelte es sich hier um einen pauschalierten »Anerkennungsbetrag«. Die Antragsfrist war auf 1999 begrenzt. Das bedeutet, wie das zuständige Bundesministerium der Finanzen (BMF) auf Anfrage mitteilte,45 dass die mittlerweile nach der gesetzlichen Neuregelung zum NS-Aufhebungsgesetz von 2009 rehabilitierten »Kriegsverräter« keinen Zugang mehr zu dieser Einmalleistung erhielten. Insgesamt, so das BMF46 in einer Statistik von 2009, hätten seinerzeit über 500 Personen diese einmalige Härteleistung des Bundes in Höhe von 7500 DM erhalten.


  |311|Opfer der Militärjustiz im Rahmen des EVZStiftG


  Ohne Prüfung des Verfolgungsgrundes wie im BEG und auch ohne irgendeine Mindestdauer konnte jedes NS-Opfer, das in einem KZ oder einer KZ-ähnlichen Haftstätte inhaftiert war und Zwangsarbeit geleistet hatte, auf Antrag ab dem Jahr 2000 eine Leistung nach dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung »Erinnerung, Verantwortung und Zukunft« (EVZStiftG) in Höhe von 15 000 DM – also 7569 € – erhalten, auch die Militärjustizopfer. Dieser Betrag wurde nicht auf vorherige oder andere Leistungen angerechnet.47


  Rehabilitierung Teil 2


  Den wirklichen Durchbruch in der Rehabilitierung erreichte erst das 1998 erlassene NS-Aufhebungsgesetz48, dies aber erst im zweiten und dritten Anlauf49: 1998, 2002 und 200950. Während die erste Gesetzesfassung noch in Zweifelsfällen für die oben genannten Delikte die Einzelfallprüfung durch die Gerichte vorsah, wurde dies in eine Regelaufhebung durch Gesetz umgewandelt. Erst 2009 gelang es, auch die Verurteilten wegen »Kriegsverrat« als Begünstigte des NS-AufhG zu verankern.


  Abschließende Thesen


  Kein Thema der Aufarbeitung von NS-Unrecht hat in den letzten 20 Jahren den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung so oft und so intensiv in parlamentarischen Anträgen und Gesetzentwürfen, Debatten und öffentlichen Anhörungen beschäftigt wie die Auseinandersetzung mit der NS-Militärjustiz. Angesichts der geringen Zahl der verbliebenen Opfer kann man sich die Zähigkeit dieser Debatte nicht mit der Sorge um eine nicht finanzierbare Entschädigungsregelung erklären. Den Betroffenen, den Überlebenden der Militärjustiz, ging es stets nur nachrangig um Entschädigungsansprüche und vorrangig um die Wiederherstellung ihrer Würde, um die Tilgung des |312|Makels, »zu Recht« verurteilt und somit vorbestraft gewesen zu sein.


  Die »Zähigkeit und Schwierigkeit des Willensbildungsprozesses« im Deutschen Bundestag zum Umgang mit der Militärjustiz und ihren Opfern markierte und markiert bis heute in ihrem tiefsten Kern eine politische und kulturelle Identitätsdebatte der Bundesrepublik selbst. Sie hat rechtspolitisch und rechtsphilosophisch die Urgründe der Demokratie berührt, etwa auch ihr Verhältnis zum Staat in Ausnahmesituationen und ihr Verhältnis zu Wehrmacht und Bundeswehr. Ob es allen Beteiligten in den letzten 20 Jahren bewusst war oder nicht: Die Auseinandersetzung über die NS-Militärjustiz bedeutete und beinhaltete nicht nur die Frage der Rehabilitierung einer vormals »vergessenen« Opfergruppe des NS-Regimes, sondern zugleich einen demokratischen Reifungsprozess bei der Konfrontation mit historischem Unrecht, der »Identitäten« berührte. So erklären sich auch die politischen Widerstände über Jahrzehnte.


  Die überlebenden Opfer der Militärjustiz haben ungewollt der Demokratie in Deutschland mit ihrer Beharrlichkeit objektiv einen großen Dienst erwiesen, mit Hinwies auf ihr persönliches Schicksal zugleich der Demokratie einen Spiegel vorgehalten. Sie haben das Parlament damit veranlasst, sein Verhältnis zu Demokratie und Unrecht in einer ganz existentiellen Frage zu definieren. (Das ist nicht bei allen Parlamentariern gelungen.) Dafür haben wir diesen Opfern in unserem eigenen Interesse zu danken. Dieser Bewusstseinsprozess der politischen Kultur scheint noch nicht abgeschlossen zu sein.


  
    
      
    


    |313|Manfred Messerschmidt


    
      

    

  


  Otto Gritschneder Zeuge und Gegenspieler der Wehrmachtjustiz


  Otto Gritschneder begann mit 22 Jahren im Mai 1936 die Referendarausbildung beim Amtsgericht Wolfratshausen. Der junge Jurist hatte in München reichlich Gelegenheit, Eindrücke von der NS-Justiz zu gewinnen, vor allem als Zuhörer bei Prozessen vor dem Sondergericht. Er konnte im Juli 1937 die Hauptverhandlung gegen seinen Bundesbruder Pater Rupert Mayer mitstenographieren. Als Gerichtsreferendar hatte er Pflichtverteidigungen am Sondergericht München wahrzunehmen, obwohl nach den Ausführungsbestimmungen zum Heimtückegesetz die Sondergerichte mit drei Berufsrichtern besetzt waren. In seiner Autobiographie1 bezeichnet er die Sondergerichte als justizförmig getarnte Terrorapparate. 1938 beantragte er in der Hauptverhandlung gegen zwei »Anstreicher«, die wegen »heimtückischer Angriffe auf eine hohe Persönlichkeit der NSDAP, zugleich Mitglied der bayerischen Staatsregierung« angeklagt waren, Freispruch, weil nicht festgestellt werden konnte, wer von beiden geäußert hatte: »Der Gauleiter Wagner hat auch einen olympischen Rekord. Er kann im Künstlerhaus zugleich saufen, schnarchen und …«. Das Gericht folgte dem Antrag und erkannte auf Freispruch. An der Tür erwarteten zwei SS-Leute die Freigesprochenen.2


  Die Biographie beschreibt weitere Beispiele seltenen Juristenmutes. Gritschneder hat uns selbst einen Schlüssel zum Verständnis seiner Haltung in NS-Zeit, Krieg und Nachkriegszeit an die Hand gegeben, als er seinen Beitrag zur Festschrift für Diether Posser 1997 mit einem Titel versah, der als Appell gegen die Rechtfertigungsversuche von Nazijuristen verstanden wurde: »Das Gesetz als Feind des Rechts«. Edmund Mezger |314|nahm den Gerichtsreferendar 1937 als Promotionskandidaten an und stellte ihn mit einem Thema zur Frage der entsprechenden Anwendung der Strafgesetze und der Wahlfeststellung, die seit der Änderung des StGB 1935 möglich geworden waren, mitten in die vom Nationalsozialismus provozierte strafrechtliche Problematik. Das strafrechtliche Analogieverbot war beseitigt, das »gesunde Volksempfinden« dem Richter als Maßstab für sein Urteil an die Hand gegeben. Gritschneder hat nicht mitgeteilt, ob ihm Mezgers Stellungnahme in der Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht aus dem Jahre 1937 damals bekannt geworden ist. Sie hätte ihn möglicherweise abschrecken können. Mezger bescheinigte hier der Schrift von Schwinge-Zimmerl »Wesensschau und konkretes Ordnungsdenken im Strafrecht« (1937), sie habe »das Gemeinschaftsdenken im Sinn des Nationalsozialismus der deutschen Gegenwart immer von neuem wieder unterstrichen«. In der Dissertation stellte Gritschneder die provokatorische Frage: »War das ›crucifige‹, mit dem das emotional aufgeheizte Volk seinerzeit am ersten Karfreitag die Hinrichtung des unschuldigen Juden Jesus Christus erzwang, ein ›gesundes Volksempfinden‹?« Edmund Mezger empfahl dringend, die Stelle zu streichen. Professor Mezger bat im Sommer 1945 den nunmehrigen Rechtsanwalt Dr. Gritschneder um einen »Persilschein«. Er habe seine Kritik an der NS-Gesetzgebung erkannt und ihm dennoch ein »sehr gut« gegeben. Er erhielt die erbetene Erklärung. Eine Klausur im 2. Staatsexamen 1939 zum Thema »Die Ergebnisse der Erb- und Rassenforschung und ihre Auswirkungen in den Gesetzen und Maßnahmen des ›Dritten Reiches‹ nutzte Gritschneder zur Auseinandersetzung mit Alfred Rosenbergs »Mythos des XX. Jahrhunderts«. Er formulierte u. a., niemand wisse so recht zu sagen, was Rasse sei. Das Werk enthalte zahlreiche Fehler, es sei »ein schlechter, missverstandener Aufguss des ›Essai sur l’inégalité des races humaines‹ des Atheisten Gobineau und der ›Grundlagen des 19. Jahrhunderts‹ von Houston Stewart Chamberlain«.3 Wiederum hatte er Glück. Der Prüfungsvorsitzende Kammergerichtsrat Ulrich Hoche hielt die Arbeit für die beste. Wie Professor Mezger erbat auch er nach dem Krieg einen |315|»Persilschein«. Korrektor der Klausur war, wie Gritschneder erst nach dem Krieg erfuhr, Dr. Friedrich Welsch, nach 1945 Präsident des Oberlandesgerichts München und Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes. Auf Gritschneders Bitte bestätigte er im Juli 1947 brieflich diese »Examensgeschichte«. Die Herren hielten dicht. Dennoch wurde sein Antrag auf Zulassung zum anwaltschaftlichen Probedienst vom OLG München in Übereinstimmung mit dem Gauführer des NS-Rechtswahrerbundes und dem Präsidenten der Rechtsanwaltskammer nicht befürwortet. Die Gauleitung München-Oberbayern erklärte den Antragsteller für politisch unzuverlässig und ungeeignet für die Aufnahme in den öffentlichen Dienst. Entsprechend fiel die Entscheidung des Reichsministers der Justiz vom 2. August 1939 aus.


  Der NS-Staat sorgte indessen für eine andere Beschäftigung des abgewiesenen Assessors. Am 5. Oktober 1939 wurde er einberufen. Als Sanitätssoldat der Luftwaffe blieb er als Ausbilder für Sanitätskurse von Sommer 1941 bis Sommer 1944 in München. Hier hatte er Gelegenheit, weitere Erkenntnisse über die NS-Justiz zu gewinnen. Als Zuhörer bei einer Hauptverhandlung vor dem Strafsenat des OLG München gegen einen Ernsten Bibelforscher wegen Kriegsdienstverweigerung erlebte er eine der Tempoprozeduren mit Todesurteil. Das Reichskriegsgericht, sonst richtungsweisend für derartige Geschwindschrittverfahren, kam hier deshalb nicht zum Zuge, weil der Angeklagte nicht Soldat war und wohl nur geäußert hatte, keinesfalls zum Militär gehen zu wollen. Im Februar 1943 erlebte Gritschneder die zynische Verhandlungsführung Freislers im Verfahren gegen Mitglieder der »Weißen Rose«. Ein ›Deal‹ von OKW-Chef Keitel und Reichsleiter Bormann hatte dieses Verfahren vor dem Volksgerichtshof erst ermöglicht. Allerdings hätte das an sich zuständige Reichskriegsgericht wohl ebenso überzeugt von der Todesstrafe Gebrauch gemacht.


  Gritschneder konnte im Herbst 1944 als Beisitzer eines im Luftwaffenlazarett München-Oberföhring tagenden Kriegsgerichts dabei mitwirken, dass der Lebensfaden eines 18-jährigen Soldaten nicht abriss. Die Anklageschrift warf ihm die Vortäuschung |316|einer Krankheit vor. Die Lazarettärzte hatten keinen Grund für das Dauerfieber um 38° finden können. Die Anklage unterstellte Manipulation des Thermometers und damit einen Fall der mit der Todesstrafe bedrohten Wehrkraftzersetzung gemäß § 5 Abs. 1, Ziffer 3 Kriegssonderstrafrechtsverordnung (KSSVO): »Wer es unternimmt, sich […] durch ein auf Täuschung berechnetes Mittel der Erfüllung des Wehrdienstes ganz, teilweise oder zeitweise zu entziehen […]« Die Situation wurde nach der Aussage der Lazarettärzte bedrohlich. Nach Auffassung des die Anklage vertretenden Wehrmachtjuristen war der Vorwurf so gut wie bewiesen.


  Otto Gritschneder hatte sich zuvor mit dem Psychiater des Lazaretts, Stabsarzt Freiherr von Amelunxen, besprochen und stellte nun dem Psychiater die Frage, ob es ausgeschlossen sei, »dass bei einem etwas introvertierten spätpubertierenden jungen Mann febrile Erscheinungen durch psychische Vorstellungen erzeugt werden können?« Das, so der Sachverständige unter Eid, könne man nicht ausschließen. Bei der Abstimmung der Richter während der Urteilsberatung hatte Gritschneder als Jüngster zu beginnen. Er steuerte nicht direkt auf Freispruch los, sondern betonte, von einer lückenlosen Beweiskette im Sinne der Anklage, die auf Todesurteil plädiert hatte, könne nicht gesprochen werden. Es sei doch möglich, dass psychische Vorstellungen fieberauslösend gewirkt hätten. Der Offizierbeisitzer schloss sich an, dem Vorsitzenden blieb nur noch übrig, das freisprechende Urteil zu Papier zu bringen.4


  Otto Gritschneder brachte für seine anwaltliche Tätigkeit nach dem Krieg eine reiche Erfahrung mit über die Haltung von Juristen im Unrechtssystem des NS. Ihm war klar, was die personelle Kontinuität in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik für ihre Rechtskultur bedeuten konnte, namentlich für die Aufarbeitung der strafjustiziellen Situation.


  In einem weiteren Sinne beschäftigte Gritschneder, den ich als kritischen Katholiken kennzeichnen möchte, die personelle Kontinuität im Bereich der Wissenschaft, soweit es sich um prominente Katholiken handelte, die ihre Nazikarrieren als frischgebackene Demokraten vergessen machen konnten. In |317|unmittelbarer Nähe erlebte er dieses Phänomen in der CV-Verbindung Aenania, deren Mitglied er Ende 1933 wurde. Hier, wo ihm auch der Jesuitenpater Rupert Mayer begegnete, gab es, wie er später erfuhr, auch »braune Schafe«: Theodor Maunz, bis 1964 bayerischer Kultusminister; Willi Geiger, im Krieg am Sondergericht Bamberg, wo er einige Todesurteile gegen junge Polen »erfolgreich« beantragt hatte (Geiger wurde 1951 Bundesverfassungsrichter, 1966 Präsident des Deutschen Katholikentages in Bamberg); Karl Groll, CV-Vorortspräsident von 1933, bekannt durch sein Ergebenheitstelegramm an Hitler, 1940 Feldkriegsgerichtsrat. Er erzählte dem Bundesbruder Gritschneder, er habe mehrere Todesurteile gegen Kriegsunwillige fällen müssen. Und schließlich erwähnt Gritschneder auch den »Rat« Kardinal Faulhabers vom März 1933 an die bayerischen Bischöfe, mehr Toleranz gegenüber der neuen Regierung zu üben, sie sei rechtmäßig wie noch keine revolutionäre Partei in den Besitz der Macht gelangt.


  Dem ersten, ihn ganz persönlich betreffenden, vom NS-Staat geübten Gewissensdruck sah er sich bei dem geforderten Eid als Gerichtsreferendar auf Hitler gegenüber. Für ihn war ein Eid auf den wiederholt vorbestraften Hitler keine das Gewissen verpflichtende Erklärung. Sollte er sich durch Verweigerung seine Lebensplanung verbauen?


  Nach dem Krieg ist Otto Gritschneder schon im Juli 1945 durch die US-Militärregierung zum Anwaltsberuf zugelassen worden. Er wurde auch ein politischer Anwalt, ein politischer Publizist, der keiner der wieder gegründeten Parteien beitreten wollte, die ihn an die Zeit vor 1933 erinnerten: »zumal ja gerade in den konservativen Parteien sich auch immer wieder echte Nazis breitmachten«.5 Er gründete die Gruppe »Parteilose Katholiken« und zog 1948 in den Münchener Stadtrat ein. Mit einem Antrag hatte er Erfolg: eine Straße nach Papst Pius XII. zu benennen, die Pacellistraße. Erfolgreich blieb er auch 1952 mit dem Gang zum Bayerischen Verfassungsgerichtshof mit dem Antrag, die 5-Prozent Sperrvorschrift des Gemeindewahlgesetzes vom 16. Februar 1952 aufzuheben. Trotz positiver Entscheidung kandidierte er nicht wieder, zumal Kardinal |318|Faulhaber und der Katholikenausschuss München ihm bedeutet hatten, es sei besser, in den christlichen Parteien zu wirken. Gerade dies aber hielt er für kontraproduktiv, weil er sich fragte, welche Partei der Bürger wählen könne, wenn er »sowohl die persönlichkeitsverletzende allgemeine Wehrpflicht ablehnt, ebenso aber auch die Tötung von Kindern im Mutterleib als rechtswidrig bekämpft? Beide Bestrebungen haben dasselbe im Gewissen und im Naturrecht gründende Motiv.«6 Für Gritschneders Auffassung in Grundfragen der Politik und des Rechts sind Gewissen und das Naturrecht Orientierungsschlüssel geblieben, wesentlich entwickelt aus der Erfahrung der Ohnmacht, aber auch der Verführbarkeit – insbesondere der sogenannten Eliten – in der Zeit der NS-Herrschaft. In seinen publizistischen Arbeiten verweist er daher häufig auf Widerständige und Mitmacher, die ihm begegnet sind, so den Vorsitzenden des Verfassungsgerichtshofs 1952, Dr. Friedrich Welsch, der 1939 als Korrektor seine Anti-Rosenberg-Klausur positiv beurteilt hatte, sowie den Landgerichtsrat Schwingenschlögl, der die Urteilsbegründung formulierte, in der Rupert Mayer als staatsfeindlicher Hetzer beschimpft wurde, und einen jungen Polen wegen Herabsetzung des Deutschtums zum Tode verurteilte. Benannt wird auch der Staatsanwalt Ernst Großer, der die Anklage gegen Mayer vertrat. Er versuchte, Gritschneder von der Publikation des Buches über den Sondergerichtsprozess abzuhalten.7 Unterschrieben war die Anklageschrift von Oberstaatsanwalt Alfred Resch, dessen Karriere als Beispiel zum Thema personelle Kontinuität Gritschneder anführt: Die bayerische Justiz machte ihn nach dem Krieg ohne die geringsten Bedenken zum Präsidenten des Oberlandesgerichts München.


  Damit schlug Gritschneder eine Brücke zur Militärgerichtsbarkeit, die immer stärker sein Interesse und seine Kritik in Anspruch nehmen sollte: »Auch viele dieser NS-Kriegsrichter wurden nach dem Krieg anstandslos in die Justiz der Bundesrepublik übernommen, der Marinekriegsrichter Hans Filbinger wurde von einer wertblinden CDU sogar zum Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg gemacht.«8


  |319|Das Münchener politische Umfeld brachte wenig Verständnis für seine Aktivitäten und Grundsätze auf. Der Landtag klagte erfolglos gegen ihn wegen seiner scharfen Kritik an den Entnazifizierungs-Spruchkammern in der von ihm gegründeten Wochenzeitung »Münchner Allgemeine«; u. a. war der Verteidiger Hitlers und Fricks im Hitler-Prozess Februar/März 1924 als Minderbelasteter eingestuft worden.9 Vergebens attackierte 1970 die Rechtsanwaltskammer vor dem Ehrengerichtshof für Rechtsanwälte den Juristischen Pressedienst, den Gritschneder für Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunkredaktionen seit 1953 herausgab. Im Widerrufsprozess Franz Josef Strauß gegen Rudolf Augstein vertrat Gritschneder 1962/ 1994 den Herausgeber des »Spiegel«. Nach Ende der mündlichen Verhandlung im Münchner Justizpalast schrie Strauß ihn an: »Das werden Sie noch bereuen, Herr Rechtsanwalt!« Die Antwort war, er habe sich zwar im Dritten Reich gefürchtet, aber nicht mehr im Vierten Reich, und »Sie, Herr Strauß« schon gar nicht.


  Die Herausgeber der Wochenzeitung »Mann in der Zeit«, für die er juristische Kommentare geschrieben hatte, entschieden nunmehr, dass weiter keine Artikel von ihm gedruckt werden dürften. Herausgeber waren Bayerns katholische Bischöfe (1965). Gritschneder war und blieb ein streitbarer Verfechter seiner erfahrungsgesättigten Grundsätze. So ging er bis zum Bundesverfassungsgericht im Kampf gegen das neue Scheidungsrecht, mit dem das Zerrüttungsprinzip anstelle des Verschuldensprinzips eingeführt wurde. Für ihn eine Verletzung der Schöpfungsordnung und des Grundgesetzes. Hier unterlag er im Februar 1980.


  In der Auseinandersetzung um die Rehabilitierung der Opfer der Wehrmachtjustiz nimmt Gritschneder als Jurist, Publizist und Zeitzeuge eine wichtige Position ein. Schon Jahre bevor das Bundessozialgericht und der Bundesgerichtshof ihre Rechtsprechung prinzipiell gegen ihre eher wohlwollenden Wehrmachtjustizurteile aufgaben, engagierte Gritschneder sich publizistisch in Fragen der juristischen »Bewältigung« von Folgen der NS-Justiz. Die unter dem Titel »Randbemerkungen«|320|10 und »Weitere Randbemerkungen«11 erschienenen Beiträge vermitteln zusammen mit zahlreichen Zeitungsartikeln eine Vorstellung von Umfang und Intensität seiner einschlägigen rechtspolitischen Aufklärungsarbeit.


  Die Entschädigungsrechtsprechung für – genauer: gegen – Opfer und Opferangehörige bot ein enttäuschendes Bild vom Umgang der Bundesgerichte mit der NS-Rechtsrealität. Es zeigte sich u. a. exemplarisch in der Urteilsbegründung des IV. Zivilsenats des BGH vom 14. Juli 1961 im Rechtsstreit Hansestadt Bremen gegen Georg Bock (IV ZR 71/61). Der Senat lehnte den Entschädigungsanspruch des Kriegsdienstverweigerers mit der Begründung ab, ein gegen eine bestehende Unrechtsherrschaft geleisteter Widerstand sei nur dann sinnvoll, wenn er nach Art und Gewicht eine gewisse Erfolgsaussicht biete, eine Wende zum Besseren herbeizuführen, nur dann könne die den Widerstand ahndende staatliche Maßnahme – gemeint war das Urteil des Wehrmachtgerichts – als Unrecht im Rechtssinne angesehen werden. Für diese verharmlosende Auffassung des NS-Systems und seiner Justiz beriefen sich die Bundesrichter noch auf den bis 1960 amtierenden Präsidenten des Bundesgerichtshofs Hermann Weinkauff.12 Gegen diese vom BSG jahrzehntelang vertretene »enge Betrachtungsweise«, für die Unrecht der Ausnahmefall war, stellte Gritschneder sich quer. Diese »enge« Auffassung vertraten ehemalige Militärjuristen ebenso jahrzehntelang mit Erfolg.


  Es war konsequent, dass die NJW nach dem Urteil des BSG vom 11. September 199113 – das mit seiner Vermutung, »dass grundsätzlich die Todesurteile der Wehrmachtgerichte offensichtlich unrechtmäßig« seien, den Anstoß zu einer radikalen Wende in der Entschädigungsrechtsprechung und weit darüber hinaus gab – ihr Forum für die Gegenüberstellung der Kontrahenten Schwinge und Gritschneder zur Verfügung stellte.14 Erich Schwinge, selbst Wehrmachtrichter und verantwortlich für Todesurteile sowie für ein scharfes und rechtsbeugerisches Zupacken der Gerichte mit entsprechenden Ratschlägen in verschiedenen Schriften, vor allem in seinem 1944 in 6. Auflage vorliegenden Kommentar zum MStGB, setzte die exkulpatorische |321|Linie der von ihm überarbeiteten Darstellung der Militärjustiz von Otto Peter Schweling einfach fort (1977) mit der lapidaren Antithese zum BSG-Urteil: »Die Vermutung spricht deshalb nicht – wie das Gericht mit Messerschmidt und Wüllner feststellen zu können meint – für ›offensichtliche Unrechtmäßigkeit‹, sondern für ›offensichtliche Rechtmäßigkeit‹.«15 Womit er die in der Rehabilitierungsdebatte vorherrschende Position insbesondere der CSU (Norbert Geis, Prof. Rupert Scholz) inspiriert haben wird.


  Otto Gritschneder betonte den Fortschritt der BSG-Entscheidung für die »Bewältigung« der NS-Vergangenheit. Der Charakterisierung der Kriegsgerichte als Gehilfen des NS-Terrorsystems sei das BSG mit höchst beachtenswerten Feststellungen nachgegangen. Die Folgerung aus dem Grundsatzurteil müsse zur Beantwortung der Frage führen, »ob man die unter dem Namen ›Kriegsgerichte‹ tätigen Institutionen als wirkliche Gerichte anerkennen kann. Nicht jeder, der einen Geigenkasten unter dem Arm trägt, ist ein Paganini.«16


  Wo der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion die Bewältigungsarbeit zu stoppen suchte, war Gritschneder für die Förderung der Fortsetzung des eingeschlagenen Weges, der über den Gesetzgeber führen musste. Auf diesem Weg lag die bedeutsame Entscheidung des 5. Strafsenats des BGH vom 16. November 1995.17 Diese Entscheidung befasste sich mit der Rechtsbeugung eines Richters der DDR durch Mitwirkung an Todesurteilen. Bereits am 15. September 1995 hatte der Senat entschieden, dass eine Beugung des Rechts durch das Verhängen einer überhöhten Strafe möglich sei. Für die Kennzeichnung des Unrechtssystems Wehrmachtjustiz wurden die Ausführungen des 5. Strafsenats so wichtig, dass von einer Impulsgebung im Sinne der Forderungen Gritschneders gesprochen werden kann: »Eine besonders kritische Überprüfung von Todesurteilen ist namentlich vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der NS-Diktatur notwendig. Das menschenverachtende nationalsozialistische Regime wurde durch willfährige Richter und Staatsanwälte gestützt, die das Recht pervertierten.« Jede gerichtlich verhängte Strafe habe vor dem |322|Willkürverbot nur Bestand, wenn sie in einer angemessenen Relation zum begangenen Unrecht bleibe. Der 5. Strafsenat hob hervor, dass keiner der am Volksgerichtshof, an den Sondergerichten und Kriegsgerichten tätigen Anwälte und Richter wegen Rechtsbeugung verurteilt wurde. Hieran habe die Rechtsprechung des BGH wesentlichen Anteil gehabt. Gegenüber politischen Machthabern abgestumpfte Täter einer Rechtsbeugung seien nicht aus subjektiven Gründen straflos.


  Der Gesetzgeber hat diese Feststellungen nicht zum Anlass genommen, das Kapitel Rechtsbeugung mit Blick auf die Täter in seine Überlegungen einzubeziehen. Die weitergehende Debatte profitierte allerdings in der Frage der Rehabilitierung der Opfer. Gritschneder sprach deshalb von der »späten Beichte« des BGH. Die jahrzehntelang zugunsten der NS-Richter beibehaltene skandalöse Fehlinterpretation des Begriffs Rechtsbeugung sei nun beseitigt.18


  Beseitigt in den Köpfen vieler Bürger war sie indessen keineswegs. Und Gritschneders Folgerung aus diesem Urteil fand erst recht geteilte Zustimmung: »Nationalsozialistische ›Blutrichter‹ hätten wegen Rechtsbeugung verurteilt werden müssen.«19


  Bei der Anhörung der Sachverständigen und Anhörpersonen im Rechtsausschuss des Bundestages während der 31. Sitzung am 29. November 1995, knapp zwei Wochen nach dem Urteil des 5. Senats, konnten sich die fünf von den Oppositionsparteien aufgebotenen Sachverständigen von der mangelnden Resonanz des Urteils überzeugen.20 Berichterstatter waren Norbert Geis (CDU/CSU), Volker Kröning (SPD), Volker Beck (Bündnis 90/Die Grünen). Anhörungsthema waren Rehabilitierung, Entschädigung und Versorgung (Antrag der Abgeordneten Volker Beck, Winfried Nachtwei, Christa Nickels u. a.), sowie Antrag Volker Kröning, Dieter Wiefelspütz, Dr. Herta Däubler-Gmelin u. a. zum Thema Unrechtsurteile wegen Fahnenflucht, Wehrkraftzersetzung oder Wehrdienstverweigerung.


  Gritschneder umriss seine Position unmissverständlich: »Die Debatte hat nur einen Sinn, wenn wir alle davon ausgehen, dass diese Raub- und Mordfeldzüge Hitlers und seiner hörigen Generale |323|extremes Unrecht waren. Wer daran zweifelt, beendet die Debatte.«21 Es war kein Durchkommen. Alfred de Zayas erklärte, bei den Urteilen der Wehrmachtgerichte seien rechtsstaatliche Verfahren die Regel gewesen. Nach Ansicht des ehemaligen Wehrmachtrichters Otfried Keller diente die Strafverfahrensordnung sogar dem Wohl der Angeklagten. Insgesamt hatten die von den Regierungsparteien benannten Sachverständigen22 Probleme damit, die Wehrmachtjustiz als Herrschaftsmittel des NS-Systems zu begreifen.23 Drei Wochen nach der Anhörung berichtete Prof. Franz Seidler am 20. Dezember 1995 vor dem Arbeitskreis »Wehrfragen« der Arbeitsgemeinschaft der Reservisten-, Soldaten- und Traditionsverbände (ARST) in Bayern e. V. Man war besorgt, »ob sich bei der kommenden Abstimmung im Bundestag eine Mehrheit für die Ablehnung der pauschalen Rehabilitierung der Deserteure finden wird«24, und beschloss »um hier weiteres Unheil zu verhindern«, dass die in der ARST vertretenen Verbände politisch tätig werden müssten. Die Medien, vorwiegend linkslastig, seien nicht bereit, dieses Problem unvoreingenommen zu kommentieren. Es setzte eine verbissene, mit persönlichen Attacken gewürzte Agitation einschlägiger Blätter, z. B. »Soldat im Volk«, gegen die befürchtete Rehabilitierung der Wehrmachtjustizopfer ein. Beteiligt war auch der von CDU/CSU benannte Sachverständige Generalmajor a. D. Jürgen Schreiber, der im Rechtsausschuss wohl auch für seinen Vater sprach, der als Generalrichter im Reichskriegsgericht u. a. beim Todesurteil gegen Franz Jägerstätter mitgewirkt hat, ferner erhob hier der Jesuitenpater Lothar Groppe seine Stimme gegen die Rehabilitierung.


  Als der Würzburger Professor Günter Spendel vor der Entscheidung des Gesetzgebers in seinem Aufsatz »zur Aufhebung von Unrechtsurteilen«25 gegen eine pauschale Aufhebung von Kriegsgerichtsurteilen erhebliche Bedenken vorbrachte und eine Verurteilung wegen Desertion in bestimmten Fällen nicht als Unrecht ansah, schrieb Gritschneder ihm: »Das halte ich nicht für richtig«, und lieferte dazu eine juristische Begründung.26


  |324|Das Parlament einigte sich darauf, dass die Wehrmachtjustiz-Urteile unter Anlegung rechtsstaatlicher Wertmaßstäbe Unrecht gewesen seien – für Gritschneder ein Wortspiel, weil er mit gutem Grund davon überzeugt war, dass es sich bei den Wehrmachtinstitutionen, um die es hier ging, gar nicht um Gerichte handeln konnte.


  Das »Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege« (NS-AufhG) vom 25. August 1998 nahm alle Tatbestände des Militärstrafgesetzbuchs von der pauschalen Aufhebung aus, damit vor allem die Urteile wegen Fahnenflucht, unerlaubter Entfernung und Kriegsverrats. CDU/CSU waren zufriedengestellt. Keine zwei Wochen später antwortete Gritschneder in Torgau mit dem Vortrag »Von Anfang an nichtig«, womit gesagt war, dass die unterschiedliche Behandlung der auf dem MStGB beruhenden Urteile nicht hinnehmbar sei. Sein 1998 erschienenes Buch »Furchtbare Richter. Verbrecherische Todesurteile deutscher Kriegsgerichte« lag schon vor. Kam es zu spät? Für die CDU/CSU war das gleichgültig. Das »Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege« vom 23. Juli 2002 erhielt von den nun zur Opposition gehörenden »christlichen« Parteien keine Zustimmung. Mit ihm wurden endlich auch die Urteile gegen Deserteure pauschal aufgehoben. Otto Gritschneder hatte im Januar 2002 noch einmal sein »Von Anfang an nichtig« unterstrichen.27


  


  Am 22. 11. 2002 sandte er mir Peter Jakob Kocks Würdigung »Juristischer Querdenker« aus der Bayerischen Staatszeitung 5/2002 vom 15. November. Ein »Querdenker« für Recht und Wahrheit ist er bis zuletzt geblieben. Nicht nur die deutsche Rechtsgeschichte hat ihm zu danken. Er starb, 91 Jahre alt, am 4. März 2005.


  
    
      
    


    |325|Ludwig Baumann


    
      

    

  


  Ein Kampf um Würde. Die Bundesvereinigung »Opfer der NS-Militärjustiz«


  Hitler sagte: »Der Soldat an der Front kann sterben, der Deserteur muss sterben.« Das haben die Wehrmachtrichter umgesetzt. Sie haben an uns Wehrmachtdeserteuren die blutigste juristische Verfolgung der deutschen Geschichte begangen: Über 30 000 Todesurteile, über 20 000 Hinrichtungen und bis zu 100 000 Verurteilte, die Konzentrationslager, Straflager oder Strafbataillone nicht überlebten. Viele der Richter haben nach dem Krieg Karriere gemacht, einige sind sogar bis zu Bundesrichtern aufgestiegen. Sie haben die Nachkriegsrechtsprechung entscheidend mitgeprägt. Hätten sie uns rehabilitiert, hätten sie befürchten müssen, selbst angeklagt zu werden. Erst als keiner mehr von ihnen im Amt war, hat der Bundesgerichtshof, vielleicht in später Reue, festgestellt: Die Wehrmachtjustiz war eine »Blutjustiz«. Die Richter hätten sich – so der Bundesgerichtshof wörtlich – wegen Rechtsbeugung in Tateinheit mit Kapitalverbrechen verantworten müssen. Im Westen ist nicht einer von ihnen bestraft worden. Die wenigen Richter, die in der DDR bestraft wurden, wurden 1992 mit dem sogenannten Ersten SED-Unrechtsbereinigungsgesetz alle rehabilitiert, die Urteile aufgehoben, auch wenn sie Dutzende oder Hunderte Todesurteile gefällt hatten. Wir waren dagegen bis zum Jahre 2002 vorbestraft!


  Anfang 1941 wurde ich zur Kriegsmarine eingezogen. Ich kam an die Kanalküste und später zur Hafenkompanie nach Bordeaux. Warum ich desertieren wollte – das ist die schwierigste Frage. Also ich kann mich erinnern, dass Hitler im Radio und in den Wochenschauen immer wieder »Lebensraum für das deutsche Volk im Osten« forderte und ich mich – ganz unpolitisch |326|wie ich war – gefragt habe, was das denn für die Menschen, die dort im Osten leben, bedeutet. Sollen diese nun vertrieben werden oder Schlimmeres?


  Die Wehrmacht hat die Länder Europas überfallen, eines nach dem anderen, auch die Sowjetunion. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Bis 1942 sahen wir in der Heimat und an der Front, auch in Frankreich, wo kein wirklicher Krieg war, die Bilder von Siegesmeldungen. Und wir sahen die Bilder der riesigen Kesselschlachten, wo Hunderttausende sowjetische Kriegsgefangene auf freiem Feld eingekesselt waren. Bis Moskau – ein Blitzsieg sollte das ja werden, genau wie in Polen und Frankreich. Und dann kam der frühe und extrem kalte Winter 1941/42. Da erfroren auch deutsche Soldaten. In der Heimat liefen deshalb Kleidersammlungen, aber die liefen nur für deutsche Soldaten. Wir, mein Freund Kurt Oldenburg – auch aus Hamburg – und ich, haben uns gefragt, was ist mit den russischen Kriegsgefangenen, die mit leichter Kleidung auf freiem Feld, zu Hunderttausenden, zu Millionen, ausharren mussten? Die müssen ja alle erfrieren und verhungern! So war es dann auch. Wir haben uns gesagt: Also diesen Krieg wollen wir nicht mitmachen. Ich wollte vor allen Dingen kein Soldat sein, wollte keine Menschen töten, keine Verbrechen begehen. Ich wollte ganz einfach leben.


  Wir beide desertierten 1942, wurden an der Grenze zum unbesetzten Frankreich verhaftet und in Bordeaux zum Tode verurteilt. Sowohl bei der Vernehmung als auch in der Todeszelle wurden wir gefoltert, weil wir ihnen unsere Freunde und Fluchthelfer nicht verraten haben. Ich war zehn Monate in der Todeszelle. Tag und Nacht an Händen und Füßen gefesselt. Jeden Morgen, wenn die Wachen wechselten, dachte ich, jetzt holen die mich raus. Es war so ein Grauen! Es verfolgt mich bis heute. Warum sie uns gefesselt haben? Wir hatten mit Spaniern, wir sagten: Rotspanier, einen Ausbruchversuch geplant. Sie waren vor Franco, vor dem Krieg geflüchtet. Es waren etwa 90 Männer, auch Jungs dabei, von zehn, elf, zwölf Jahren. Dieser Ausbruchversuch ist aufgeflogen. Etwa drei Wochen später wurden die Angehörigen dieser spanischen Geiseln auf den |327|Gefängnishof gebracht. Und wir konnten durch die Gitter sehen, dass sie ihre Männer und Kinder in die Arme nahmen, schrieen und sie nicht loslassen wollten. Wir sahen Soldaten, die sie auseinander rissen, brutal, und die Geiseln und die Kinder, die wurden alle umgebracht.


  Beim Heer und bei der Luftwaffe wurden ca. 30 Prozent der Verurteilten begnadigt. Das hieß aber nicht, dass sie auch überlebten: Die meisten Begnadigten sind dann in KZs oder Straflagern umgekommen. Bei der Marine wurden im Allgemeinen, wohl vor dem Hintergrund, dass die Meutereien am Ende des Ersten Weltkriegs von der Marine kamen, nicht begnadigt. Und Dönitz – seit Januar 1943 Nachfolger von Großadmiral Raeder als Oberbefehlshaber der Marine, hat ganz klar gesagt und schriftlich festgelegt: Bei ihm wird kein Deserteur begnadigt.


  


  Großadmiral Raeder hat einem Geschäftsfreund meines Vaters, der sich für mich an seinen früheren Kameraden Raeder wandte, geantwortet, dass er sich durch persönliche Beziehungen nicht beeinflussen lasse. Er könne ihm aber mitteilen, dass er den jungen Baumann und den jungen Oldenburg begnadigt habe und es jetzt bei ihnen liege, dem Führer durch Mut und Tapferkeit zu beweisen, dass sie der Begnadigung würdig seien. Meine Schwester ist nach Berlin zum Marineministerium gefahren und hat das offiziell erfahren. Weil ich die Franzosen nicht verraten habe und weil wir einen Ausbruchversuch gemacht hatten, war noch gar nicht klar, ob neue Anklage erhoben werden sollte. Wir durften schreiben, meist einmal im Monat, manchmal auch öfters. Post empfangen durften wir auch, nur die Post meines Vaters und meiner Schwester bekam ich nicht ausgehändigt, weil etwas über meine Begnadigung drin stand. Mein Vater und meine Schwester konnten aus meiner Post wiederum sehen, dass ich von meiner Begnadigung nichts wusste.


  Aus meiner Akte habe ich erfahren, dass ich am 29. April 1943 dem Kommandanten des Gefängnisses in Bordeaux gefesselt vorgeführt worden bin. Mir wurde die Gnadenentscheidung des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine vom 20. August 1942 mitgeteilt. Ich war also nach sieben Wochen begnadigt |328|worden, habe es aber nicht erfahren. Acht Monate war ich begnadigt in der Todeszelle. Und mein Vater – das ist ganz tragisch –, der hat immer voller Angst gedacht, nun erfährt er mit der nächsten Post, dass ich doch hingerichtet worden sei. Er hat deshalb sogar nochmals bei offizieller Seite nachgefragt: »Ich erlaube mir höflichst, mich auf Ihr obiges Schreiben zu beziehen. Da mein Sohn von seiner Begnadigung noch nichts weiß, kommen mir Zweifel, ob diese vielleicht inzwischen rückgängig gemacht worden ist. Ich bitte Sie darum recht höflich um Mitteilung, ob die vom Herrn Großadmiral ausgesprochene Begnadigung auf zwölf Jahre Zuchthaus noch in Kraft ist oder inzwischen geändert wurde.«


  Wir, mein Freund Kurt Oldenburg und ich, kamen dann nach Esterwegen, ein KZ im Emsland. Im Krieg gab es dort mehrere Lager für Wehrmachtsoldaten, die mit Zuchthaus bestraft und wehrunwürdig waren oder gegen die ein Todesurteil gefällt worden war, wenn sie begnadigt wurden. Wenn die Verurteilten die Emslandlager überlebten, kamen sie in andere Wehrmachtgefängnisse, meist in die Wehrmachtgefängnisse in Torgau, an den zentralen Ort unserer Verfolgung, wo ab 1943 auch das Reichskriegsgericht tagte. Dort wurden wir geprüft, ob wir körperlich und charakterlich geeignet seien, Soldat zu sein. Letztlich waren wir es alle, damit wir als Kanonenfutter verheizt werden konnten. Über 1300 Torgauhäftlinge wurden erschossen, erhängt oder enthauptet. Auch mussten wir oft bei Hinrichtungen zusehen – zur Abschreckung, wie es hieß. Weit über 10 000 Menschen haben die Haftbedingungen nicht überlebt oder sind durch Folter umgekommen. Manchmal bekamen wir Jacken, die hatten vorne einen kleinen Flicken, hinten einen großen Flicken. Dann wussten wir: In dieser Jacke war jemand erschossen worden. Diejenigen, die Torgau überlebten, kamen zu den Strafbataillonen. Bei Kriegsende sind diese Bataillone nur noch an der zusammenbrechenden Ostfront eingesetzt worden, dort, wo mit der Taktik der »verbrannten Erde« alles niedergemacht wurde, ganze Dörfer mitsamt den Einwohnern. Dort wurden wir hereingeschmissen, um mit unserem Leben den chaotischen deutschen Rückzug zu decken. Fast keiner von |329|uns hat überlebt. Auch mein Freund Kurt Oldenburg nicht. Wenn bei uns im Strafbataillon jemand schwer verwundet war, einen Arm oder ein Bein verloren hat oder andere schwere Verwundungen davontrug, haben wir ihn beglückwünscht, dass er nun vielleicht doch nach Hause kam und überleben konnte.


  Ich wurde verwundet und kam nach Brünn ins Lazarett. Dort war ich auch mit Soldaten anderer Einheiten zusammen, also solchen aus den Bewährungsbataillonen. Ein tschechischer Arzt, der dort dienstverpflichtet war, behandelte meine Verwundung so, dass sie nur langsam heilte und ich dort fast bis zum Kriegsende bleiben konnte. Wenn das herausgekommen wäre, wäre das als Selbstverstümmelung ausgelegt worden. Wir wären schwer bestraft worden. Einer der Kameraden sollte zurück ins Strafbataillon. Das wollte er natürlich nicht. Deshalb hat er sich im Bad, wo auch der Heizkessel war, eine ganze Schüssel kochendes Wasser über den nackten Körper gegossen, nur damit er da nicht wieder hin musste. Sehr wenige von uns haben den Krieg überlebt.


  


  Nach dem Krieg haben wir gehofft, dass unsere Handlungen anerkannt werden würden. Wir sind aber nur als Feiglinge, als Kriminelle, als Vorbestrafte, als Verräter beschimpft worden, wenn wir uns gemeldet haben. Zuerst hatten wir überhaupt keine Verbündeten, später, viel später hatten wir in der Friedensbewegung der 80er-Jahre einzelne Verbündete, die sich zum Beispiel für Deserteursdenkmäler einsetzten. Das erste Deserteursdenkmal wurde in Kassel aufgestellt, dann eins in Bremen und so fort. Das waren ganz kleine Gruppen, meist Privatinitiativen. Wir sind wirklich an diesem deutschen Staat verzweifelt, und die meisten von uns, die wenigen Überlebenden, sind einfach entwürdigt gestorben – viel zu früh, weil man ohne Würde nicht leben kann. Mein Vater ist auch an Kummer gestorben, der hat das im Krieg alles mitbekommen – auch nach dem Krieg, wie sie mit mir umgegangen sind, hat er mitbekommen. Ich war so traumatisiert, dass ich dem Alkohol verfallen bin. Es ist ja so: Wenn man so weit herunter ist, kann man die Ursachen nicht erkennen. Ich habe seinen ganzen Besitz |330|in kürzerer Zeit mit Anderen, die auch kaputt waren, vertrunken. Dann bin ich nach Bremen gekommen und habe meine Frau kennen gelernt. Trotzdem habe ich mich nicht fangen können und weiter getrunken. Meine Frau war natürlich unglücklich, weil es auch am Nötigsten fehlte. Und dann ist meine Frau bei der Geburt des sechsten Kindes verstorben. Erst von da an habe ich Verantwortung für die Kinder und auch für mich übernehmen können, dürfen. Ich habe das erste Jahr gar nicht zum Grab meiner Frau gehen können. Mein zweitjüngster Sohn ist öfter hingegangen. Jetzt fahre ich jede Woche mit dem Fahrrad hin. Und ich denke, es ist in Ordnung. Mit Schuldgefühlen habe ich meinen Kindern auch nicht helfen können. Im Gegenteil. Aber ich kriege diese Schuldgefühle nicht ganz weg. Da kommt vieles zusammen. Ich hatte auch meine eigene Geschichte als Deserteur nicht mehr wahrgenommen. Und dann ist in Bremen-Vegesack, wo ich wohne, ein kleines Deserteurdenkmal eingeweiht worden. Das steht heute noch da. Wenn wir einen Film drehen, drehen wir ihn oft bei diesem kleinen Ding. Später sagte unser damaliger Bürgermeister Wedemeier: Immer wenn er zur Hardthöhe, zu Verteidigungsminister Wörner muss, dann muss er sich anhören, dass das Denkmal weg müsse. Sonst bekomme Bremen keine Rüstungsaufträge mehr. Ich war ja in der Friedensbewegung, aber mein Schicksal hatte ich einfach nicht so wahrgenommen. Mir ist klar geworden: Rüstung hat ja auch heute mit Krieg zu tun. Und seitdem beziehen wir das kleine Deserteurdenkmal in unseren Kampf ein. Das war 1986 und hat mich damals dazu gebracht, mein Schicksal wieder in die Hand zu nehmen und darum auch zu kämpfen.


  Ähnlich ging es den meisten Opfern der Kriegsgerichte: Unsere Leute waren einfach kaputt, auch weil sie nach dem Krieg so demütigend behandelt wurden. Wir haben keine richtige Arbeit bekommen, wir waren ja vorbestraft.


  


  Die Gründung unserer Bundesvereinigung war auch von Friedensbewegten aus Initiativen für Deserteurdenkmäler, dem renommierten Historiker Manfred Messerschmidt und anderen |331|angeregt worden. Diese Initiativen und Leute haben zu uns ehemaligen Deserteuren gesagt: Ihr müsst das machen. Wir bleiben eure Lobby, wir kriegen das aber alleine nicht hin; ihr müsst das in die Hand nehmen. Ich wollte das eigentlich nicht, weil ich mich in der Friedensbewegung recht wohl fühlte. Ich habe dann aber zugestimmt. Wir haben Adressen aus dem Emsland bekommen, wo im Krieg viele von uns inhaftiert waren. 37 Leute, Überlebende, darunter eine Frau (Luise Röhrs aus Bremen) sind Ende Oktober 1990 zusammengekommen. Wie ich schon sagte, waren wir meist ziemlich kaputt, daher haben die Angehörigen sie meist begleitet. Es war schon spannend: Wir haben uns am Vorabend der Vereinsgründung, einem Freitagabend, getroffen – diesen ersten Abend, den hätte man aufzeichnen müssen! Viele haben ihr Leben lang, auch gegenüber den Angehörigen, nicht darüber sprechen können. Und dann haben einige gesprochen. Andere haben geweint. Das war wirklich ein ganz ergreifender Abend. Am nächsten Tag ging es ans Eingemachte. Dann war da die Satzung. Die war aus Sicht einiger Leute eher für einen Sportverein geeignet, und jeder wollte seine Meinung einbringen. Wir haben gemerkt, wir kommen so nicht zu einem Ende, am Sonntagmittag musste Schluss sein. Wenn wir es bis dann nicht geschafft hätten, hätten wir nie wieder zusammengefunden. Manfred Messerschmidt hat gesagt, Ludwig, jetzt übernimm du mal die Sache. Ja, und dann habe ich gesagt: Jetzt wird nicht lange debattiert. Ja oder nein, Hand hoch oder nicht. Dann wurde die Satzung umgearbeitet – wir hatten gute Leute, die uns begleiteten. Sonntagmittag bis zum Mittagessen, sozusagen mit dem Gongschlag, hatten wir es geschafft und die Bundesvereinigung der Opfer der NS-Militärjustiz e. V. gegründet. Seitdem kämpfen wir in der Öffentlichkeit, aber besonders auch im Bundestag um Rehabilitierung, um Aufhebung der Urteile, um unsere späte Würde.


  Als wir anfingen zu kämpfen, habe ich mich an viele Leute in Bonn gewandt, das damals Bundeshauptstadt war. Da wir kein Geld hatten, konnte ich dort in der Evangelischen Studentengemeinde wohnen. Ich hatte auch mit Prominenten, die auf unserer Seite waren, zum Beispiel mit Frau Süssmuth, Gespräche. |332|Willy Brandt hat nicht geantwortet. Ich kann nur vermuten, dass er wegen der Diffamierungen als Vaterlandsverräter gegen ihn und seine Vergangenheit – dass er es wohl darum nicht getan hat.


  Wir sind in den zuständigen Ausschüssen für Verteidigung, Innenpolitik und im Rechtsausschuss sowie im Plenum des Bundestags immer wieder gescheitert. Die Begründung unserer Gegner war immer: Wir können nicht rehabilitiert werden, weil damit alle anderen Soldaten der Wehrmacht ins Unrecht gesetzt werden würden. Und – ganz offiziell – wir können nicht rehabilitiert werden, weil damit der Auftrag und die Moral der Bundeswehr untergraben werde. Nun möchte ich Desertion gar nicht glorifizieren. Aber wir Deserteure der Wehrmacht sollten ja eigentlich Vorbilder für die Bundeswehr sein. Denn wollte sie einen Krieg führen wie die Wehrmacht, so wären alle Soldaten der Bundeswehr nach der Verfassung in der Pflicht zu desertieren; verbrecherische Kriege und Befehle sowie ihre Befolgung stehen heute unter Strafe. Und wir könnten ja auch in der Geschichte sehen und, wenn wir wollten, aus ihr lernen, dass die Soldaten bei uns immer – nicht nur im Zweiten Weltkrieg – missbraucht wurden und sich haben missbrauchen lassen, alles zu zerstören: fremde Länder, das eigene Land, auch sich selbst. Und sie haben ja hinterher nie sagen können, was der, den sie töteten, ihnen getan hat.


  Vor dem Krieg der NATO gegen Jugoslawien 1999 waren die allermeisten aus der SPD auf unserer Seite, die Grünen auch. Bei den anderen Fraktionen war Norbert Blüm sehr auf unserer Seite. Blüm wollte das Grundsatzurteil des Bundessozialgerichts vom 11. September 1991, in dem die Wehrmachtjustiz als eine Terrorjustiz und die Richter als Blutrichter bezeichnet werden, in seinem Ressort umsetzen. Im Gegensatz dazu wollte Klaus Kinkel, der damalige Justizminister, es nicht umsetzen und der damalige Finanzminister Theo Waigel hat jede Entschädigung abgelehnt. Aber Blüm hat gesagt, er setzt das Urteil um. Dieses Urteil war ein Grundsatzurteil für die Aufhebung – nein, nicht für Aufhebung: für die Unrechtserklärung aller Urteile gegen uns. Vom Bundestag wurde das nicht übernommen. |333|Trotzdem hat uns dieses Urteil sehr geholfen. Das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 16. November 1995 hat uns auch sehr geholfen. Aber das hat die Bundesregierung nicht von ihrer Meinung abgebracht. Die wollte Wehrmachtdeserteure nicht rehabilitieren.


  Erst aufgrund einer Entschließung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland wurde 1996 ein neuer Antrag für unsere Rehabilitierung in den Bundestag eingebracht. Der erste Punkt lautete: Der Zweite Weltkrieg war ein Angriffs- und Vernichtungskrieg, ein vom nationalsozialistischen Deutschland verschuldetes Verbrechen. Diese Formulierung hat der Bundestag auf Anregung von Herta Däubler-Gmelin, damals in der Opposition, übernommen. Allerdings wurde der Antrag so verwässert, dass zumindest die Deserteure sich damit nicht rehabilitiert fühlen konnten, auch nicht symbolisch. Der damalige Justizminister Edzard Schmidt-Jortzig (FDP) hat später einen Antrag zur Aufhebung aller NS-Unrechtsurteile eingebracht. Gemeint waren die Urteile des Volksgerichtshofs der Sondergerichte und die Urteile gegen uns – zwei Drittel aller Todesurteile waren ja gegen uns Deserteure gefällt worden. Die SPD und die Grünen haben den Antrag noch verbessert. Das ging aber nicht mit der CDU/CSU, die auf ihrem Standpunkt beharrte: »Deserteure, das geht auf keinen Fall!« Am 27. Mai 1998 wurden wir aus dem Gesetzentwurf rausgeschmissen, bevor das Gesetz am 28. Mai 1998 verabschiedet wurde. Als die SPD und die Grünen im September 1998 die Wahlen gewannen, hat es Frau Däubler-Gmelin als Bundesjustizministerin mir schriftlich gegeben, dass unsere Urteile pauschal aufgehoben werden sollen.


  Dann allerdings hat die NATO Krieg geführt gegen Jugoslawien, gegen das Völkerrecht und ohne UNO-Mandat. Deutschland war dabei, obwohl die Wehrmacht schwerste Kriegsverbrechen an den Serben begangen hatte. Scharping und Fischer wollten »ein zweites Auschwitz« verhindern – welch eine schamlose Verhöhnung der Auschwitz-Opfer! – und damit hatten wir auch unter Rot-Grün verloren. Frau Däubler-Gmelin hat mit uns weiter versucht, die Urteile aufzuheben; es ist ihr |334|nicht gelungen. Nach zwei Jahren haben wir uns an die PDS gewandt, die auf unseren Wunsch hin den früheren SPD-Gesetzentwurf wörtlich in den Bundestag eingebracht hat. Dabei ist der SPD zu unserem Glück eine Panne passiert. Sie hat zu ihrem eigenen früheren Gesetzentwurf zu Protokoll gegeben, dass dieser Gesetzentwurf »nicht das Papier wert sei, auf dem er steht, dass er nicht die Zeit wert sei, die man brauche, um ihn abzulehnen«. Das kam natürlich in die Presse und war sehr peinlich. Die SPD hat sich später im Plenum bei uns entschuldigt. Erst dann ist es positiv gelaufen. Allerdings wurden 2002 die Urteile wegen Kriegsverrat nicht mit aufgehoben. »Kriegsverrat« war Landesverrat im Krieg. Die Fälle, die inzwischen bekannt sind – es sind nicht viele –, sind alle moralisch, ethisch, politisch motiviert. Die Verfolgten haben Juden versteckt, sie haben Kriegsgefangenen geholfen, sie sind zu den Partisanen gegangen. Gegen sie gab es nur die Todesstrafe und keine Begnadigung. Die Begründung, warum diese Urteile im Jahr 2002 nicht mit aufgehoben wurden, war und ist wirklich ein Skandal vor der Geschichte! Es hieß damals: Trotz der vielen tausend Todesurteile der NS-Militärjustiz können nicht alle aufgehoben werden, und es werden vier »Straftatbestände« als Ausnahme exemplarisch genannt: Misshandlung von Untergebenen, Kriegsverrat, Plünderung und Leichenfledderei. Kriegsverrat in diesem Kontext! Und die zweite Begründung ist vor der Geschichte noch skandalöser: Es hätte eine nicht auszuschließende Lebensgefährdung der deutschen Soldaten durch Kriegsverrat gegeben. Nun war ja nicht jeder Soldat ein Täter, aber alle dienten in den Armeen der Wehrmacht, die den Vernichtungskrieg führte. Ich habe damals im Bundestag gesagt, es hätten ja Millionen von KZ-Insassen und Zivilisten und auch Soldaten nicht mehr zu sterben brauchen, wenn mehr Kriegsverrat begangen worden wäre! Und wenn man die nicht auszuschließende Lebensgefährdung für deutsche Soldaten höher stellt als die mögliche Rettung von Zivilisten und KZ-Insassen, die millionenfach nicht mehr hätten zu sterben brauchen, dann hat Deutschland mit seiner Nazivergangenheit nicht eindeutig gebrochen. Bundesjustizministerin Zypries hat die Argumente, |335|also u. a. die durch Kriegsverrat nicht auszuschließende Lebensgefährdung für deutsche Soldaten, noch im Jahr 2006 wiederholt. Erst als 2007 die Ausstellung »Was damals Recht war …« eröffnet wurde, erschien das Buch mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen Erforschung der Verurteilungen wegen Kriegsverrat. In Kenntnis dessen hat Bundesministerin Zypries bei der Ausstellungseröffnung angekündigt, dass die Urteile wohl doch aufgehoben werden können. Aber das hat noch lange gedauert. In der großen Koalition der Bundesregierung gab es erneute Diskussionen, und Frau Zypries hat ihre Zusage zwischendurch wieder relativiert. Die CDU/CSU-Fraktion, allen voran der CSU-Rechtsexperte Norbert Geis, wollte eine Rehabilitierung der »Kriegsverräter« überhaupt nicht. Daher wurde eine Entscheidung immer wieder verschoben, immer wieder neue Anhörungen. Am 16. August 2009 hat Peter Struck im Bundestag gesagt: Wenn jetzt die CDU/CSU nicht mitzieht, dann lösen wir den Fraktionszwang bei der Abstimmung auf und setzen die Rehabilitation mit Hilfe der Grünen-Fraktion durch. Erst dann hat die CDU mit Verweis auf die neuen Forschungen zugestimmt.


  Am 8. September 2009 sind die Urteile wegen Kriegsverrats schließlich pauschal aufgehoben worden. Die Linksfraktion hatte dafür dreieinhalb Jahre gekämpft, dann haben sich die Grünen entschlossen, für die Aufhebung zu stimmen, schließlich auch Teile der SPD. Die Forschung war eindeutig. Auch die CDU/CSU und FDP haben schlussendlich unter der Bedingung, dass die Linksfraktion nicht beim gemeinsamen Antrag dabei sein darf, zugestimmt. Über diese Diskussionen wurde viel in den Medien, im Fernsehen, in der Tagesschau usw. berichtet. Es ging offensichtlich gar nicht mehr um die Opfer – ja, es ist ein Skandal, wie sie mit uns umgegangen sind.


  Die Rehabilitierung der Kriegsverräter wurde beschlossen, weil die Politiker nicht mehr anders konnten. Was bedeutet das für heute, wenn wir so mit der Geschichte umgehen? Was haben wir zum Beispiel am Hindukusch zu suchen? Welche Interessen verteidigen wir da militärisch? Was wäre denn, wenn die armen Länder, die von unseren Ländern seit Jahrhunderten |336|ausgebeutet wurden, Millionen Opfer, Hungeropfer erbracht haben und erbringen – wenn die nun militärisch stärker wären und ihre Interessen am Rhein oder in den Alpen verteidigen würden? Es ist für mich ganz unverständlich: In Deutschland führen wir gegen den Willen der großen Mehrheit der Bevölkerung Krieg am Hindukusch! Mich macht das fassungslos, wie wir mit unserer Geschichte umgehen. Wir in diesem reichen Land, von keinem bedroht, mit unserer Geschichte, sind zu gewaltfreiem Handeln aufgerufen, uns für Gerechtigkeit, für das Leben und für den Frieden einzusetzen


  


  |337|VII. LIEBÄUGELN MIT EINER NEUEN MILITÄRJUSTIZ?
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  Neue Militärjustiz? Überlegungen zu ihrer Wiedereinführung in der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 2010


  Problemstellung


  Nach der Bundestagswahl 2009 vereinbarten CDU/CSU und FDP in ihrem Koalitionsvertrag, eine »zentrale Zuständigkeit für die Verfolgung der Straftaten der Soldaten … im Ausland« zu schaffen.1 Schon wenige Monate später wurde ein Referentenentwurf vorgelegt, über dessen Einzelheiten seitdem diskutiert wird.2 Es kann davon ausgegangen werden, dass diese »Zuständigkeit« noch in der laufenden Legislaturperiode institutionalisiert wird.


  Dies ist bekanntlich nicht der erste Versuch in der Geschichte der Bundesrepublik, eine zentrale Militärjustiz einzurichten. Nachdem 1956 das Grundgesetz durch den Artikel 96a – heute Artikel 96 Absatz 2 – ergänzt worden war, begann man schon sehr schnell mit entsprechenden Vorbereitungen. Das Projekt endete zu Beginn der 1980er-Jahre unter dem Stichwort »Schubladengesetze« mit einem politischen Eklat, weil die Planer im Bundesjustizministerium den Bundestag als Gesetzgeber übergangen und inhaltliche Vorgaben des Grundgesetzes nicht eingehalten hatten.3 Ein Versuch von Bundesjustizminister Engelhard Mitte der 1980er-Jahre, das Vorhaben erneut politisch beschlussfähig zu machen, scheiterte ebenfalls. Nach der Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland am Jugoslawien-Krieg und verschiedenen Auslandseinsätzen der Bundeswehr forderten insbesondere Kreise aus der Bundeswehr erneut die Einrichtung einer zentralen Militärjustiz. Diese Bestrebungen führten sehr schnell zu entsprechenden parlamentarischen Initiativen der FDP. Insofern kann das |338|jetzige Vorhaben der »schwarz-gelben« Koalitionsregierung als Versuch gesehen werden, diesen Vorstellungen mit einem Gesetz zu entsprechen.


  Der Umstand, dass die Vorstellung, es bedürfe nach Gründung der Bundeswehr einer neuen Militärjustiz, beinahe – sieht man von den 1990er-Jahren ab – die gesamte Geschichte der Bundesrepublik durchzieht, kann nicht als selbstverständlich angesehen werden. Denn die Einrichtung einer besonderen militärischen Gerichtsbarkeit war nicht nur immer schon grundsätzlich umstritten, sondern von ihr war auch in der Zeit des Naziregimes eine Verfolgung ausgegangen, die sogar die des »Volksgerichtshofs« übertroffen hatte.


  Zirka 30 000 Todesurteile hatte sie gefällt, von denen weit über 20 000 vollstreckt worden waren.4 1995 stellte der Bundesgerichtshof deshalb fest, sie könne zu Recht als »Blutjustiz« bezeichnet werden.5 Selbst eine solch dezidiert negative Beurteilung scheint auf den ersten Blick kaum Auswirkungen auf die vorherrschenden gesellschaftlichen Sichtweisen gehabt zu haben. Bei näherem Betrachten werden doch differierende Vorstellungen in den unterschiedlichen Phasen der bundesrepublikanischen Entwicklung erkennbar. Sie sollen deshalb im Folgenden skizziert werden, bevor am Schluss die Frage erörtert wird, ob der heutige Reflexionsstand den demokratischen Standards sowie den militärischen Notwendigkeiten und der geschichtlichen Erfahrung angemessen ist.


  Artikel 96 Absatz 2 GG


  Mit den Plänen für eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft Anfang der 50er-Jahre und dann mit der Gründung der Bundeswehr kamen Überlegungen auf, eine zentrale Militärjustiz einzurichten. Sie führten 1956 zu einer Ergänzung des Grundgesetzes durch den Artikel 96 a. Die vorbereitenden Diskussionen fanden im Ausschuss für Verteidigung und im federführenden Rechtsausschuss statt. Das Konzept der Regierung wird an einem Redebeitrag des ersten Bundesverteidigungsministers |339|deutlich. Theodor Blank erklärte 1955 im Bundestag: »[…] die Wehrstrafgerichtsbarkeit wird zunächst durch die ordentlichen Strafgerichte auszuüben sein […] Es kann dahingestellt bleiben, ob man sich zu einer eigenen Militärgerichtsbarkeit des Bundes, für die mancherlei Gründe sprechen, später entschließen wird. Dazu müßte das Grundgesetz ergänzt werden. Auch in diesem Fall würde eine Militärgerichtsbarkeit mit Eingliederung in militärische Stäbe, in der einem militärischen Gerichtsherrn maßgebender Einfluß zustand, nicht wiederkehren. Vielmehr würden unabhängige zivile Berufsrichter in den Gerichten vorsitzen.«6


  Im Verteidigungsausschuss wurde vor allem über drei Fragen kontrovers diskutiert. Zum einen kritisierten Abgeordnete aus den Reihen von CDU und CSU die Beschränkung auf eine fakultative Regelung und Erwägungen, diese Justiz auf Kriegszeiten einzugrenzen. Sie müsse rechtzeitig eingeübt werden, um im Kriegsfall richterliches Unvermögen und vielleicht sogar ein Rechtschaos zu vermeiden, trugen sie als Einwand gegen die Einschränkungsversuche vor. Über die Aufgabe der juristischen Figur des traditionellen Gerichtsherrn und damit der Aufgabe der direkten Unterstellung der Gerichte unter das Militär und seine Interessen herrschte allerdings weitgehend Einigkeit. Doch war das Problem damit nicht gelöst. Denn es gab weiterhin CDU/CSU-Abgeordnete, die zivile Richter ablehnten und nach dem alten Schema eine Militärgerichtsbarkeit mit Richtern forderten, deren zentrales Merkmal Truppenerfahrung und entsprechende militärische Verbundenheit ist. Folgerichtig kam es auch zu Differenzen über die Frage, ob die Militärjustiz dem Verteidigungs- oder dem Justizministerium unterstellt sein solle. Eine Mittelposition nahm der Vertreter des Bundesverteidigungsministeriums Dr. Barth mit der Feststellung ein, »daß das, was wir unter dem Staatsbürger in Uniform verstehen und woran wir auch bisher mit aller Zähigkeit festgehalten haben, am besten und am sichersten in die Wirklichkeit umgesetzt wird, wenn wir Gerichte haben, die zwar völlig unabhängig sind, sich aber infolge ihrer Nähe zu den Streitkräften in deren neuen Geist so einfühlen können, daß |340|ihnen die Grundsätze des inneren Gefüges in Fleisch und Blut übergehen«7.


  Allgemein ablehnend verhielt sich die SPD-Opposition. So sprach sich der Abgeordnete und spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt gegen die Option für eine Militärjustiz mit der Begründung aus, wenn man die Gerichte jetzt nicht dringend brauche, sei es falsch, sie für die Zukunft prinzipiell zu ermöglichen, weil dann mit ihrem Aufbau vermutlich unverzüglich begonnen werde. Allerdings lehnte er ihre Einrichtung für den Verteidigungsfall nicht ab, wies aber daraufhin, dass die deutschen Militärgerichte in einem schlechten Ruf stünden und in der Bevölkerung große Skepsis ihnen gegenüber herrsche. Der Abgeordnete Dr. Schmid (Frankfurt) wiederum betonte, die unterschiedliche Behandlung von Bürger und Soldat vor Gericht sei eine »negative Privilegierung« und ein Abrücken vom Leitbild des Soldaten als »Bürger in Uniform«.8 Fritz Erler weitete dieses Argument schließlich zu einer Warnung vor der Abtrennung des Militärs vom allgemeinen Recht und letztlich vor dem Entstehen eines »Staates im Staat« aus. Damit schlug er einen Bogen, der bis zum Erfurter Programm seiner Partei aus dem Jahre 1891und zu Debatten im Preußischen Abgeordnetenhaus reichte, in denen die Sozialdemokraten in der Militärgerichtsbarkeit einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz gesehen und deshalb deren Abschaffung gefordert hatten.9 In der SPD-Position mischten sich also grundsätzliche und pragmatische Argumente.


  Nachdem im Rechtsausschuss insbesondere über die zeitlich unbegrenzte Einrichtung einer Militärjustiz diskutiert worden war, kam es nach der über den Bundesrat eingebrachten »Niedersachsenklausel«10 zu einem Kompromiss. Der beschlossene Artikel 96 a GG ermöglicht – knapp formuliert – die fakultative Zulassung von Wehrstrafgerichten des Bundes für die Streitkräfte im Verteidigungsfall, zudem für dessen Angehörige im Auslandseinsatz und an Bord von Kriegsschiffen. Die nähere Ausgestaltung wird durch ein Bundesgesetz geregelt. Hierfür formulierte man die Vorgaben, dass die Gerichte dem Bundesjustizministerium zugeordnet werden, ihre hauptamtlichen Richter die Befähigung zum Richteramt haben müssen und als |341|Oberes Bundesgericht der Bundesgerichtshof fungiert. Damit war selbst unter den Bedingungen des »Kalten Kriegs« auf die sofortige Einführung einer Militärjustiz verzichtet worden. Die Beschränkung des unmittelbaren militärischen Einflusses sollte zudem Distanz zu den bisherigen Formen deutscher Militärjustiz, speziell der NS-Militärjustiz, zum Ausdruck bringen.


  »Schubladengesetze«


  Die Befürchtungen des Abgeordneten Schmidt (Hamburg) erfüllten sich schneller, als er selbst es wohl erwartet hatte. Denn bald nach der Grundgesetzänderung begann das Bundesjustizministerium mit Vorarbeiten für die Einrichtung von Militärgerichten. Sie wurden später durch eine Wehrstrafkommission systematisiert, die in der Zeit von 1963 bis 1966 erste geheime Entwürfe erstellte. Verstärkt ab 1975 rekrutierte das Bundesjustizministerium mit Unterstützung der Länderjustizministerien das erforderliche Personal. Durch einen Nebenposten in der Haushaltsplanung aufgedeckt, gerieten die Vorbereitungen unter dem Stichwort »Schubladengesetze« in der ersten Hälfte der 1980er-Jahre zu einem politischen Skandal, weil ohne Unterrichtung des Parlaments und ohne gesetzliche Grundlage über Jahre hinweg die neue Militärjustiz konzipiert und in Planspielen eingeübt worden war. Als Grund hierfür vermutete man, dass die Exekutive für ihr Vorhaben keine parlamentarische Mehrheit sah und den geschaffenen Apparat im sogenannten Verteidigungsfall durch ein Notparlament legalisieren lassen wollte.11


  Aber auch das Konzept erregte Empörung. So war nach der Darstellung von Spring nicht nur die Anbindung der Wehrgerichte an militärische Kommandoebenen geplant, sondern die Richter sollten auch an Kampfhandlungen teilnehmen, also den Kombattantenstatus erhalten,12 und der umfassenden Befehlsgewalt ihrer militärischen Vorgesetzten unterstehen. Zusätzlich gestand man ihnen zwar formal zu, dass militärische Entscheidungen nicht die richterliche Unabhängigkeit beeinträchtigen |342|dürften, doch heißt es etwa in § 54 des Entwurfs für ein Wehrjustizgesetz: »Das gilt nicht, soweit zwingende militärische Gründe entgegenstehen.«13 Der militärische Befehlshaber hatte außerdem jederzeit die Möglichkeit, die Gerichtsakten einzusehen, die Anklage zu erzwingen oder die Nachprüfung von Urteilen durch das Oberwehrgericht zu beantragen. Insofern ähnelten seine Möglichkeiten der Einflussnahme denen des alten Gerichtsherrn. Auch der Rechtsweg wurde verkürzt. So sollte der Bundesgerichtshof als Oberstes Gericht nur beschränkte Entscheidungsmöglichkeiten haben.14 Das Recht auf Verteidigung wurde ebenfalls erheblich beschnitten. Jemand, der »aufgrund bestimmter Tatsachen« nicht zur Verfügung steht, durfte zum Beispiel nicht als Verteidiger benannt werden. Die Verkürzung der Ladefrist bis auf zwölf Stunden gab diesem Punkt besondere Brisanz. Bezüglich des Strafmaßes kam es zu Verschärfungen wie der Einführung neuer Strafbestimmungen und neuer Strafvollzugsmöglichkeiten wie der Einführung strafbataillonsähnlicher Verbände.


  An der Konzipierung dieser Militärjustiz wirkten in starkem Ausmaß Personen mit, die bereits in der Zeit des Nationalsozialismus federführend waren. Beispielhaft seien Martin Rittau und Eduard Dreher erwähnt.


  Rittau war ein ehemaliger Oberstkriegsgerichtsrat und einer der einflussreichsten Interpreten des Militärstrafgesetzbuches in der NS-Zeit. Nach Erlass des »Wehrstrafgesetzes vom 30. März 1957« verfasste er einen vom alten Denken geprägten Kommentar, in dem es u. a. hieß, dass es »bereits eine Gefahr für die Schlagfertigkeit der Truppe und für die Sicherheit der Bundesrepublik [bedeute], wenn nur die Möglichkeit besteht, dass ein Wehrpflichtiger sich seiner Pflicht, die er für die Verteidigung des Landes an der ihm zugewiesenen Stelle zu erfüllen hat, entzieht (RKG I, 127)«. Das Kürzel verweist auf ein Grundsatzurteil des obersten Wehrmachtgerichtes vom 20. Januar 1938, das der Absicherung der Mobilmachung für den Zweiten Weltkrieg diente. Detlef Garbe vermerkte hierzu, dass es zwischen den beiden Fassungen lediglich einen Unterschied gebe: die Ersetzung des Begriffs »Reich« durch »Bundesrepublik«.15


  |343|Auf Seiten des Bundesjustizministeriums war der Jurist und hohe Ministerialbeamte Eduard Dreher16 an der Konzipierung der Militärgerichtsbarkeit beteiligt. Dreher war von 1938 bis 1945 Staatsanwalt in Dresden und Leipzig, ab 1943 Erster Staatsanwalt in Innsbruck, wo er durch mehrfaches Insistieren auf der Todesstrafe auffiel. Nach 1945 wurde er einer der einflussreichsten bundesdeutschen Strafrechtler der 1960er-Jahre, insbesondere als Generalreferent für die »Große Strafrechtsreform«. In diesem Amt trug er die Mitverantwortung für die faktische Amnestie von NS-Tätern durch die entlastende Zuschreibung eines »Gehilfen«-Status im Zuge der Neufassung des § 50 Abs. 2 StGB. Er war auch federführend an der Schaffung der Wehrstrafgesetzgebung beteiligt. Juristen mit einem ähnlichen Hintergrund wie Rittau und Dreher etablierten sich zudem als Mitarbeiter der »Neuen Zeitschrift für Wehrrecht«, die in der Nachfolge der »Zeitschrift für Wehrrecht« steht. Der Zeitgeist kommt im Vorwort des Herausgebers und der ständigen Mitarbeiter im ersten Heft 1959 zum Ausdruck. Ihr Verhältnis zur vorausgegangenen »Zeitschrift für Wehrrecht« bestimmten sie durch den Hinweis, mit dem Adjektiv »neu« wolle man »keine höhere Wertung im Vergleich zu der früheren Zeitschrift zum Ausdruck bringen oder als Ziel bezeichnen«17.


  Die Bestrebungen des Justizministeriums wurden in den 1960er-Jahren von einer Debatte in den einschlägigen Fachzeitschriften begleitet. Im Mittelpunkt stand dabei natürlich die zentrale Aufgabe einer jeden Militärjustiz: die Aufrechterhaltung der Disziplin, für die insbesondere schnelles Abstrafen als wichtigste Voraussetzung gilt. Zivile Gerichte hielt man aus zwei Gründen für nicht geeignet. Zum einen komplizierten sie die Urteilsfindung durch eine differenzierte Rechtsmittelstruktur im Interesse des Angeklagten, zum anderen fehle ihnen die notwendige Kenntnis der Anforderungen militärischer Ordnung bzw. der Besonderheiten des Lebens in und mit der »Truppe«. So argumentierte Berthold Schirmer 1965 in der NZ-Wehrr, nur Richter aus dem Bereich des Militärs könnten ein gerechtes Urteil über Soldaten fällen, da sie sich mit der Verfassung der Streitkräfte, den militärischen Grundsätzen und Vorschriften, |344|dem Wesen und der Natur der modernen Streitkräfte, den Waffen, dem Geist und der Schlagkraft der Einheit auskennten.18


  Dieses Argument klingt vertraut. Denn mit der Kenntnis der besonderen Umstände hatte der NS-Militärrichter Erich Schwinge zu begründen versucht, warum nur er und seine Kameraden in der Lage seien, eine wissenschaftliche Darstellung der NS-Militärjustiz zu verfassen.19 Generell ist festzuhalten, dass die Fachkreise, die in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik mit der Schaffung einer neuen Militärjustiz befasst waren, dies vielfach im Geiste der NS-Militärgerichtsbarkeit taten. Insofern ist deren Denkweise nicht nur Ausdruck allgemeiner ideologischer Kontinuitäten in der Rechtspolitik, sondern sie steht auch für das Rechtsverständnis, mit dem Justizpolitik auf militärischem Gebiet konkret betrieben wurde. Joachim Perels hat bei seiner Untersuchung zum Verhältnis von Verfassung und politischer Realentwicklung für diese Zeit eine signifikante Diskrepanz konstatiert.20 Für die ersten Versuche, eine neue Militärjustiz zu schaffen, gilt dies offensichtlich ebenso.


  Rettungsversuch


  Der Skandal um die »Schubladengesetze« hatte nicht nur die Legalisierung der Militärjustiz erheblich erschwert, sondern auch zu Auflösungserscheinungen des bereits geschaffenen Militärjustizapparats geführt. 240 der zirka 900 herangezogenen Richter waren zum Beispiel aus ihrem Amt ausgeschieden, seit SPD-Justizminister Jürgen Schmude die Übungsspiele der Phantom-Justiz gestoppt hatte. Hans A. Engelhard, FDP-Justizminister in der unter dem Vorzeichen der »geistig-moralischen Wende« angetretenen Kohl-Regierung, sah es deshalb 1985 als seine Aufgabe an, dem »gegenwärtigen Abbröckelungszustand« ein Ende zu setzen. Er wollte die Schubladengesetze vom Bundestag genehmigen lassen. Seine Begründung: »Der Rechtsstaat kann auch in einem Verteidigungsfall nicht die Gefahr hinnehmen, dass die Truppe in besonderen Notlagen, |345|wenn unverzügliche rechtsstaatliche Sanktionen nicht zur Verfügung stehen, zu rechtswidriger Selbstjustiz greift und dass die Vorgesetzten Befehle mit der Waffe durchsetzen.«21 Zur Vorbereitung der politischen Beschlussfassung wollte er eine fünfzehnköpfige Kommission einsetzen, die aus Bundes- und Landespolitikern, Ex-Militärs, Strafprozess- sowie Völkerrechtlern bestehen sollte. Mit ihr verband er die Hoffnung, die öffentliche Diskussion zwar nicht beenden, doch »versachlichen« zu können. Am 23. April 1986 stimmte der Bundessicherheitsrat diesem Vorhaben zu.


  Doch war der Plan zum Scheitern verurteilt. Zwar hatte man mit dem ehemaligen Bundesinnenminister Hermann Höcherl einen Vorsitzenden gefunden, aber schon die Besetzung des Co-Vorsitzes – u. a. hatte der ehemalige Verteidigungsminister Georg Leber das Amt abgelehnt – gelang nicht. Insbesondere die SPD-regierten Bundesländer verweigerten ebenfalls die Mitarbeit. Hierbei spielte auch der Aspekt eine Rolle, dass in Zeiten der Friedensbewegung und einer überaus großen Ablehnungsquote unter den Soldaten die Gehorsamserzwingung qua Einrichtung einer Militärjustiz nicht opportun erschien. So formulierte zum Beispiel der damalige Bremer Justizsenator Volker Kröning nach einer Durchdeklination der die »Schubladengesetze« prägenden rechteinschränkenden Bestimmungen seine Kritik an den vorliegenden Plänen als Kritik an den aggressiven Vorstellungen eines »Bewegungskriegs«, wie sie der deutschen Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg zugrunde gelegen hätten. »Wenn endlich von diesem Kriegsbild abgegangen wird, […] reicht die ordentliche Gerichtsbarkeit auch für die Bundeswehr im Verteidigungsfall aus.« In einem Schreiben an den Bundesjustizminister teilte er 1987 folglich mit, »dass Bremen sich an einer solchen Kommission nicht beteiligt«.22


  Allerdings hatte Engelhard in der Zwischenzeit seine Position verändert. Angesichts des politischen und allgemein gesellschaftlichen Widerstands gegen sein Vorhaben hatte er sich für eine neue Begrifflichkeit entschieden. Fortan solle es bei den Aufgaben der Militärjustiz nicht mehr um die Sicherung von |346|Disziplin und um die Vermeidung militärischer Selbstjustiz, sondern um Schutzrechte gehen. In einem internen Schreiben an die Landesjustizminister mit dem Titel »Probleme der Strafgerichtsbarkeit über Soldaten in einem Verteidigungsfall« hieß es, es gehe »nicht in erster Linie um militärische Hintergründe wie die Disziplin der Truppe«, »maßgeblich« seien vielmehr »die Gesichtspunkte des Schutzes des Soldaten und der Zivilbevölkerung sowie die Verpflichtung zur Einhaltung des Kriegsvölkerrechts«.23 Engelhards überraschender Formulierungswechsel markierte also eine verbale Distanzierung von den Denkmustern der NS-Militärjustiz und den Vorstellungen ihrer Apologeten in den frühen Jahren der Bundesrepublik. Die Kommission ist dennoch nicht einmal zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Mit der Begründung, die Einrichtung von Wehrstrafgerichten sei auch in längerfristiger Perspektive nicht zu erwarten, strich der Haushaltsausschuss des Bundestags den Punkt Wehrstrafgerichtsbarkeit für das Haushaltsjahr 1999 schließlich vollständig aus seinem Plan.


  Neuansatz


  Seit der Beteiligung Deutschlands am Jugoslawienkrieg und nachfolgenden sogenannten Auslandseinsätzen ist die veränderte Aufgabenstellung der Bundeswehr nach dem Ende des »Kalten Kriegs« auch in praktischer Hinsicht deutlich geworden. Verschiedene Vorkommnisse bei den Auslandseinsätzen waren der Anlass zur Einleitung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen. Beim Überwinden des Zauns eines Bundeswehrlagers wurde zum Beispiel 1994 in Somalia ein Somali von einem Bundeswehrsoldaten erschossen. 1997 starben in Bosnien-Herzegowina zwei deutsche Soldaten in einem Transportpanzer durch einen Feuerstoß, der kurz vor der gemeinsamen Patrouille aus einem dahinter stehenden Spähpanzer abgegeben worden war. 2006 wiederum gingen Fotos von Bundeswehrsoldaten durch die Presse, die mit menschlichen Knochen posierten. Um in solchen Fällen zügig handeln zu können, war zwischen dem |347|Heeresführungskommando und der Staatsanwaltschaft Koblenz die Vereinbarung getroffen worden, dass diese Fälle im Rahmen einer »Eilzuständigkeitslösung« zunächst an die Staatsanwaltschaft Koblenz gehen sollten, die juristische Eilmaßnahmen einleitete, und entsprechend dem Wohnsitz des Beschuldigten die zuständige – zivile – Staatsanwaltschaft ermittelte, um dann das Verfahren an diese abzugeben.24


  Bereits 2004 wurde von Bundeswehrkreisen und befassten Staatsanwaltschaften eine Diskussionsveranstaltung zum Thema »Brauchen wir eine deutsche Militärgerichtsbarkeit?« angesetzt. Besondere Beachtung fanden Fragen nach der gerichtlichen Zuständigkeit und der Möglichkeit einer effektiven Strafverfolgung deutscher Behörden im Ausland. Insbesondere die »Eilzuständigkeitslösung« wurde mit dem Argument kritisiert, durch die Zwischenschaltung einer ursprünglich nicht vorgesehenen juristischen Instanz sei die Rechtssicherheit der Soldaten nicht gewährleistet.25 Zwar wurde dem Treffen in der Öffentlichkeit keine besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht, doch war das Thema damit erneut gestellt.


  In der Folgezeit entwickelte die FDP-Bundestagsfraktion zwei Gesetzesinitiativen in der 15. und 16. Legislaturperiode.26 Mit der ersten wollte sie das Gerichtsverfassungsgesetz ändern, um neue Zuständigkeitsregelungen zu schaffen. Durch eine Neuformulierung von § 74 f. beabsichtigte man, das Gericht am Standort des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr für Straftaten von Bundeswehrangehörigen im Auslandseinsatz für zuständig zu erklären. Außerdem sollten Feldjäger im Ausland ermitteln dürfen. Der an den Rechtsausschuss überwiesene Antrag erledigte sich durch das Ende der Legislaturperiode. Im zweiten Gesetzentwurf von 2006 wiederholte die Fraktion lediglich die Forderung nach der Zuständigkeit des Gerichts am Sitz des Einsatzführungskommandos. Die Vorstellung von Ermittlungsbefugnissen der Feldjäger im Ausland wurde im Hinblick auf mögliche Souveränitätskonflikte fallen gelassen.


  


  Unter diesen Vorzeichen wird heute erneut versucht, eine zentrale Strafjustiz für Soldaten im Einsatz außerhalb des deutschen |348|Territoriums aufzubauen. Als Begründung hierfür heißt es in einem Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums,27 es sollten die Voraussetzungen für eine »effektive und zügige Strafverfolgung« geschaffen werden. Hierfür seien »Einheiten mit besonderem Fachwissen«, das insbesondere militärische Abläufe und Strukturen, Erfahrungen bei speziellen Ermittlungen mit Auslandsbezug sowie dienstrechtliche Besonderheiten betreffe, erforderlich. Die alten militärjuristischen Zentralbegriffe wie schnelle Strafverfolgung (zur Aufrechterhaltung der Disziplin) und besonderes Fachwissen hinsichtlich militärischer Belange (Einfühlungsvermögen) prägen hier also bemerkenswert offen die Grundkonzeption. Aber auch der engelhardsche Ton fehlt nicht. So heißt es an anderer Stelle, das Vorhaben stärke die Rechtssicherheit sowie die Opferrechte. Hierdurch wolle man vermeiden, dass die Soldaten durch eine lange Verfahrensdauer unnötig psychisch belastet werden. Ob diese Bestrebungen auf eine »komplette« Militärjustiz hinauslaufen werden, ist aktuell nicht absehbar und hängt wohl letztlich von den gesellschaftlichen und speziell militärischen Umständen ab. Auf jeden Fall steht jedoch die Beschlussfassung über Grundzüge dieser Justiz an, die den juristischen Entscheidungsprozess wesentlich verändern werden.


  Dabei stehen unterschiedliche Modelle zur Diskussion. Laut Referentenentwurf sollen Tötungsdelikte nach dem 2002 eingeführten Völkerstrafgesetzbuch von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bearbeitet werden, die anderen Fälle nicht mehr vom zuständigen Gericht am Wohnort der Beschuldigten, sondern zentral von einem dauerhaft zuständigen Zivilgericht. Ursprünglich war Potsdam hierfür vorgesehen, weil dort das Einsatzführungskommando der Bundeswehr seinen Sitz hat. Im jetzigen Entwurf ist jedoch die Rede von Leipzig, wo das Bundesverwaltungsgericht mit zwei Wehrsenaten angesiedelt ist. Außerdem hat der saarländische Ministerpräsident Peter Müller einen Entwurf in den Bundesrat eingebracht, der auf die Bearbeitung aller Verfahren in Karlsruhe abzielt. Damit will er Kompetenzstreitigkeiten und eventuelle Doppelermittlungen vermeiden. Weder gibt es also zur Zeit eine Entscheidung über |349|die Grundstruktur dieser Justiz, noch ist die Standortfrage geklärt. Beides ist jedoch für ihre Ausrichtung von Bedeutung.


  Einige Fachorganisationen wie der Deutsche Anwaltsverein haben sich grundsätzlich gegen diese Pläne ausgesprochen. Sie begründen ihre Ablehnung mit dem Hinweis, dass den Gerichten grundsätzlich Fachkenntnisse für unterschiedlichste Verfahren abgefordert würden, eine Sonderbehandlung der Soldaten deshalb nicht nachvollziehbar sei. In der Regel wird die Begründung der Regierung für die Neuorganisation der militärischen Strafverfolgung jedoch akzeptiert und Zufriedenheit darüber geäußert, dass es lediglich um eine spezialisierte Tätigkeit normaler Richter und Staatsanwälte gehe.


  Diese Beurteilung verkennt jedoch das Problem. Denn es wird übersehen, dass mit dem Völkerstrafgesetzbuch auch ein neues Strafrecht zur Anwendung kommt. In welchem Ausmaß dadurch die Maßstäbe zugunsten der militärischen Interessen verschoben werden, macht das Kunduz-Verfahren gegen Oberst Klein deutlich. Ihm hätte im Falle seiner Verurteilung nicht nur die Unverhältnismäßig seines Handelns nachgewiesen werden müssen, sondern auch, dass er die Anzahl der Toten »als sicher« erwartete.28


  Doch auch über die Unabhängigkeit der Juristen gibt es problematische Vorstellungen. Dies muss für den Fall der Bundesanwaltschaft nicht näher ausgeführt werden. Sie setzt sich bekanntlich aus Juristen zusammen, die vom Bundesjustizministerium direkt ernannt werden und deshalb, obgleich an das Gesetz gebunden, oftmals durch eine besondere Loyalitätsbeziehung geprägt sind. Die Möglichkeiten einer Einwirkung auf Staatsanwälte, für die ja das Unabhängigkeitsprivileg der Richter nicht gilt, erweitern sich dadurch, dass es sich bei ihnen künftig um einen fest umrissenen Personenkreis handeln wird und nicht um durch das Zufallsprinzip »Wohnort« Bestimmte. Aber selbst die richterliche Unabhängigkeit ist in Militärangelegenheiten nicht garantiert. So gilt für die Leipziger Wehrdienstsenate die Vorschrift, dass das zuständige Präsidium des Bundesverwaltungsgerichts nur solche Richter ernennen darf, die zuvor vom Bundesjustizministerium bestimmt wurden. Bereits |350|2005 ist darüber hinaus in der Zeitschrift »Betrifft Justiz« nachgewiesen worden, dass sogar das Bundesverteidigungsministerium, das in diesen Verfahren Eigen- bzw. Sonderinteressen vertritt, an dieser Auswahl beteiligt ist.29


  Durch die vorgesehene Zentralisierung der Verfahren wird also nicht nur das gewünschte Personal in Position gebracht, sondern auch die Möglichkeit der politischen Einflussnahme gestärkt. Eine solche Ausgangssituation ist – wie die Geschichte der Militärjustiz bis hin zur Diskrepanz zwischen Grundgesetzartikel und tatsächlichem Handeln in den 1960er- und 1970er-Jahren gezeigt hat – offen für weitere Veränderungen, seien sie einem allgemeinen »Zwang der Verhältnisse« oder einer konkreten »militärischen Lage« geschuldet. Auch der vorgesehene zivile Status der Richter ist hiergegen kein hinreichender Schutz. Denn wie der zitierte Dr. Barth schon postulierte, werden den Richtern infolge ihrer Nähe zu den Streitkräften »die Grundsätze des inneren Gefüges [der Streitkräfte, d. V.] in Fleisch und Blut übergehen« und damit ihr Funktionieren im Rahmen der militärischen Anforderungen gewährleistet sein.


  Schlussbemerkungen


  Die Geschichte der Bundesrepublik ist also von sehr unterschiedlichen Diskussionen über die erneute Einrichtung einer Militärjustiz geprägt. Während ihre Betreiber in den 1960er- und 1970er-Jahren bewusst unter Ausschluss des Gesetzgebers und gegen Festlegungen des Grundgesetzes agierten, scheinen wir es in den letzten Jahren mit rein pragmatischen, allein aus den Auslandseinsätzen der Bundeswehr resultierenden, sachorientierten Reformvorschlägen zu tun zu haben. Zweifellos ist schon auf den ersten Blick ein deutliches Abrücken vom bekannten nazistisch beeinflussten Rechtsdenken auf dem Gebiet der Militärjustiz zu konstatieren und zu begrüßen. Doch greift es zu kurz, lediglich diese Veränderung zu thematisieren. Deshalb sollen im Folgenden die Aporien und Gefahren der aktuellen politischen Bestrebungen skizziert werden.


  |351|Zunächst überrascht die Intensität der Forderung nach Einrichtung einer neuen Militärjustiz. Denn von lediglich zirka 150 Vorfällen ist die Rede, die in den letzten Jahren juristisches Eingreifen veranlasst haben sollen. Sieht man sich die genannten viel diskutierten Beispiele an, so drängt sich nicht der Eindruck auf, dass ihre Bearbeitung die Schaffung neuer juristischer Einrichtungen erforderlich macht. Vielmehr wären Zweifel an der Güte der allgemeinen Justiz angebracht, wenn ihr die sachgerechte Bearbeitung dieser Delikte nicht zugetraut würde. Umgekehrt hat der wohl mit Abstand wichtigste Fall – die Bombardierung zweier Tanklastzüge bei Kunduz mit der Konsequenz von vermutlich über hundert zivilen Toten – wegen vielfältiger militärischer und verteidigungspolitischer Informationsverweigerungen und Beurteilungsschwankungen sowie der abschließenden Niederschlagung des Verfahrens den Eindruck entstehen lassen, dass es hier an zivilen Aufklärungsmöglichkeiten mangelte. Signifikante Zeichen hierfür sind der erfolgte Ministerwechsel und die Einsetzung eines Bundestagsuntersuchungsauschusses.


  Allerdings legitimiert sich der Vorstoß für neue juristische Regelungen im militärischen Bereich auch nicht in erster Linie durch eine Kritik an den bisherigen Entscheidungen der Justiz. Hervorgehobener Topos ist vielmehr die Rechtssicherheit des Soldaten. Sie wird vor allem durch die Vorschaltung einer Zwischeninstanz zur Ermittlung des eigentlichen Verhandlungsorts für gefährdet gehalten. Dies führe zu einer zeitlichen Verzögerung, die dem Soldaten nicht zugemutet werden könne und ihn unnötig belaste. In diesem Argument verbindet sich also auf bemerkenswerte Weise das militärische Interesse an unverzüglicher Prozessführung zwecks Aufrechterhaltung der Disziplin mit vorgeblicher Fürsorge gegenüber dem Soldaten. Es wird auch nicht reflektiert, ob die Schaffung neuer militärischer Entscheidungsstrukturen dessen Rechtsposition tendentiell verschlechtern könnte. Vor allem aber trifft es die eigentliche Belastungssituation der Soldaten in der aktuellen Lage nicht.


  Denn was ein juristisches Problem zu sein scheint, ist tatsächlich vor allem ein politisches. Exemplarisch steht hierfür die |352|krampfhafte Vermeidung des Wortes »Krieg« für den Militäreinsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Der Grund hierfür ist klar: Die Gewöhnung der Öffentlichkeit an deutsche Kriegsführung ist noch nicht abgeschlossen. Am Anfang stand, man denke an die militärische Zerschlagung Jugoslawiens in den neunziger Jahren, der bekannte Paradigmenwechsel, der Kriegseinsätze jenseits der Verteidigungssituation durch die Berufung auf Auschwitz als moralisches Ausnahmerecht rechtfertigte. Angesichts der zunehmenden Bundeswehreinsätze »out of area« müssen die Verantwortlichen jetzt in einer zweiten Phase die vorgebliche Ausnahmesituation als Teil der gesellschaftlichen Normalität legitimieren, was zum Beispiel in Bezug auf Afghanistan die Neuformulierung der alten Einsatzdoktrin als bewaffneter Schutz für Entwicklungs- und Emanzipationsprojekte im Sinne eines Kriegs- oder kriegsähnlichen Einsatzes bedeuten würde. Dies ist jedoch bisher vermieden worden.


  Als Konsequenz ergibt sich für den Soldaten eine Diskrepanz zwischen dem Einsatzbefehl und den Einsatzbedingungen, also eine inadäquate Rechtsstellung. Zwar wurden die Verhaltensanweisungen für sie, formuliert in der individuell verfügbaren »Taschenkarte«, in der Zwischenzeit im Hinblick auf umfassendere militärische Handlungsmöglichkeiten umgeschrieben, doch das Grundproblem damit nicht gelöst. Es fehlt der einem Kriegseinsatz entsprechende Handlungsspielraum. Hieraus folgt eine weitgehende Individualisierung der Verantwortung für militärische Entscheidungen. Wenn jetzt »Krieg« genannt würde, was im Wesentlichen Krieg ist, wäre das juristische Problem an diesem Punkt entschärft.30 Doch ist die Vermutung falsch, Soldaten seien angesichts der politischen und juristischen Neuformulierungsbestrebungen die Gewinner. Für die Bundeswehrangehörigen hat die aktuelle Entwicklung auch eine Kehrseite. Denn damit werden sie in Rechtsverhältnisse eingepasst, in denen sie für die individuelle Verantwortungsentlastung mit der verschärften Einbindung in die Erfordernisse der Kriegsführung zahlen.


  An der aktuellen Debatte über die Einführung einer Militärjustiz überrascht also nicht nur, wie schnell sie ohne zwingenden |353|Anlass auf die Tagesordnung gesetzt wurde, sondern auch ihre wenig stichhaltige Begründung. Es hat deshalb den Anschein, als sollten Entscheidungen getroffen werden, ohne dass deren Tragweite für die interessierte Öffentlichkeit erkennbar wird. Angesichts der Vorgeschichte dieser Justiz und ihrer weiterhin andauernden grundsätzlichen Umstrittenheit – in der Schweiz scheiterte zum Beispiel vor einiger Zeit ein Volksbegehren mit dem Ziel ihrer Abschaffung – wird diese Vorgehensweise der Problematik nicht gerecht.


  Ähnliches gilt für die ausgesparte historische Dimension des Themas. Ihre Ignorierung verwundert zunächst deswegen, weil gemeinhin der Erinnerungskultur große gesellschaftliche Bedeutung beigemessen wird. Deshalb hätte man erwarten dürfen, dass sie ein selbstverständlicher Bestandteil des politischen Vorstoßes hätte sein müssen. Dies wäre gerade deshalb wichtig, weil zunächst die Verweigerung der Aufarbeitung und dann deren Mängel die Geschichte der Bundesrepublik durchziehen. Besondere Brisanz entsteht zusätzlich dadurch, dass der Bundestag das zentrale politische Gremium ist, bei dem die Aufarbeitung der Verbrechen in Form der Rehabilitierung und Entschädigung ihrer Opfer und die Beschlussfassung über neue Ansätze einer Militärjustiz zusammenfallen.


  Weil die Defizite der Aufarbeitung an dieser Stelle nicht umfassend dargestellt werden können, seien einige Punkte einfach benannt.31 An deren Beginn stand eine scheinbar selbstverständliche Rechtskontinuität, die die Beibehaltung zumindest von Diskriminierungsmustern gegenüber den Opfern der NS-Militärjustiz implizierte. Erst seit dem Filbinger-Skandal, also seit den 1970er-Jahren, hat das Thema gesellschaftliche Relevanz bekommen. Im weiteren Verlauf waren es gerade die Opfer dieser Justiz selbst, die immer wieder auf politisch-gesellschaftliche Stellungnahmen drängten und drängen mussten. Dennoch kam es erst 1997 zur ersten Beschlussfassung des Bundestags in dieser Frage. Da sie völlig unzureichend ausfiel, gab es 1998 (NS-Unrechtsaufhebungsgesetz), 2002 (Wehrmachtdeserteure) und 2009 (Kriegsverrat) weitere Bundestagsbeschlüsse. Abgesehen davon, dass die partiellen Rehabilitierungsentscheidungen nie mit |354|Entschädigungsleistungen auf dem Niveau des Bundesentschädigungsgesetzes verbunden wurden und damit nicht einmal »Wiedergutmachungsleistungen« im üblichen Sinn sind,32 hat dieser politische Aufarbeitungsprozess zwei strukturelle Schwächen: Zum einen gab es bisher immer nur Entscheidungen zu einzelnen Straftatbeständen unter dem Leitbegriff der »Differenzierung« zwischen rechtmäßigen und Unrechtsurteilen, so dass die große Masse der Urteile weiterhin Bestand hat.33 Damit bleibt, wie schon Wolfgang Staudte mit seinem Film »Rosen für den Staatsanwalt« Anfang der 1960er-Jahre einem großen Publikum vor Augen führte, ein immenses Unrechtspotential bestehen, ohne dass sich der Bundestag zum Handeln veranlasst fühlt. Zum anderen ergeben sich hieraus rechtspolitische Konsequenzen. Denn der grundsätzliche Unrechtscharakter der NS-Militärjustiz – nicht zuletzt war Hitler als oberster Gerichtsherr die höchste Entscheidungsinstanz – ist weiterhin nicht festgestellt und dürfte angesichts der bisherigen Bundestagsdebatten auch kaum beschlussfähig sein. Damit ergibt sich nicht nur eine merkwürdige Diskrepanz zur Sichtweise bezüglich des in der DDR verübten Unrechts. Hier hatte der Bundestag mit dem 1.SED-Unrechtsbereinigungsgesetz sehr schnell die Waldheim-Urteile, mit denen die DDR-Justiz nach Auflösung der sowjetischen Speziallager der weiteren Inhaftierung u. a. von vielen Nazitätern eine formalrechtliche Grundlage geben wollte, unabhängig von der konkreten Schuld der Tatverdächtigen wegen der Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien pauschal für Unrecht erklärt. Da dies bezüglich der NS-Militärjustiz trotz der seit fast vierzig Jahren geführten Auseinandersetzung nicht geschehen ist und auf die Opfer-Vorstöße lediglich zögerlich und einschränkend reagiert wurde, muss davon ausgegangen werden, dass eine ähnlich große Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien in der Rechtsprechung der NS-Militärjustiz nicht gesehen wird. Insofern ist die Filbinger-Debatte – das mag überraschend klingen – immer noch nicht abgeschlossen.


  Hieraus ergeben sich zwangsläufig Konsequenzen bezüglich einer neuen Militärjustiz. Denn der offene Widerspruch zwischen der scheinbar pragmatischen Einführung einer solchen |355|Justiz und dem zähen Beharren auf der prinzipiellen Rechtmäßigkeit der NS-Militärjustiz eröffnet einen erheblichen Spielraum für die »Slippery-Slope«-Dimension, die dieser Justiz prinzipiell eigen ist. Mit dem Motto »Kriegsjustiz durch die Hintertür« hat Helmut Kramer das Problem durchaus treffend charakterisiert.34


  Diese Bestrebungen fügen sich in eine allgemeine Entwicklung der Verschärfung des Straf- und Haftrechts in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen ein. Es wäre deshalb nicht nur falsch, die Entwicklungsdimension der aktuellen Bestrebungen zur Neuregelung von Strafverfahren im militärischen Bereich außer Acht zu lassen, sondern auch, den rechtspolitischen Kontext zu ignorieren. Doch reicht die Bedeutung der anstehenden Entscheidung über den juristischen Bereich hinaus. Denn die Anfänge der Abtrennung der militärischen von der allgemeinen Rechtsprechung finden in einer Zeit statt, in der die Bundeswehr grundsätzlich umstrukturiert wird, worunter nicht zuletzt die Suspendierung der allgemeinen Wehrpflicht als einem in prinzipieller Hinsicht zentralen Element demokratischer Militärverfassung fällt. Hier eröffnet sich also erneut ein Ausgangspunkt für die Frage nach dem grundsätzlichen Verhältnis von Militär und Gesellschaft.


  
    
      
    


    |356|Helmut Kramer


    
      

    

  


  Kriegsjustiz durch die Hintertür


  Kaum haben sich kurz vor der Bundestagswahl vom 27. September 2009 die Unionsparteien und in ihrem Schlepptau SPD und FDP auf öffentlichen Druck dazu durchgerungen, ebenso wie die Linkspartei das Unrecht der Wehrmachtjustiz beim Namen zu nennen und die »Kriegsverräter« zu rehabilitieren,1 wird der Versuch unternommen, wieder eine eigene Militärgerichtsbarkeit einzuführen, oder, was im Ergebnis auf dasselbe hinausläuft, Soldaten Straffreiheit für leichtfertig angerichtete »Kollateralschäden« zu garantieren.


  Angesichts schlimmer Erfahrungen im Kaiserreich war die Militärjustiz 1919 und, nach ihrer Wiedererrichtung durch die Nazis, im Jahre 1946 erneut abgeschafft worden. Der im Rahmen der Wiederaufrüstung der Bundesrepublik 1956 ins Grundgesetz eingefügte Art. 96 hatte zwar die theoretische Möglichkeit einer Wehrstrafgerichtsbarkeit eröffnet. Wegen des zu erwartendenöffentlichen Widerstandes scheute man aber schon die bloße Diskussion darüber. Dennoch machten sich bald nach Gründung der Bundeswehr Juristen im Bundesjustiz- und Bundesverteidigungsministerium in aller Heimlichkeit an die Planung einer eigenständigen Militärjustiz. In den Schubladen wurden bis zum Jahre 1975 fertig erarbeitete Gesetzentwürfe2 bereitgelegt, die für Deserteure und andere Beschuldigte einen drastisch verkürzten Rechtsschutz vorsahen, außerdem Eingriffsrechte des jeweils kommandierenden Generals als »Gerichtsherr« unseligen Angedenkens sowie die Aufstellung von Sondereinheiten, vergleichbar den Bewährungskompanien der Wehrmacht. Ebenso vor der Öffentlichkeit verborgen, selbst unter Kollegen verheimlicht, ließen sich die als künftige Militärrichter bereits vorgesehenen |357|Juristen nach Sardinien und Kreta fliegen, um dort in simulierten Gerichtsverhandlungen mit Staatsanwälten, Richtern und Angeklagten ihre künftige Tätigkeit einzuüben. Neben Schreibkräften hatten sie auch Bücherkisten mit juristischen Kommentaren und Lexika in Polnisch, Russisch und Tschechisch dabei, dazu Roben (mit dem »Tätigkeitsabzeichen« einer vom Schwert gekreuzten Waage), unter denen der Kampfanzug getragen wurde. Als der Skandal durch eine »Panne« (im Haushaltsplan der Bundesregierung von 1984 wurde ein verkappter Posten3 entdeckt) und durch das Buch »Kampfanzug unter der Robe« von Ulrich Vultejus4 ans Tageslicht kam, musste die Planung abgebrochen werden.


  Strafrechtliche Privilegierung von Soldaten?


  Dass die alte Forderung nach einer Sondergerichtsbarkeit fürs Militär heute wieder aufkommt, ist kein Zufall in einer Zeit, da in den Kriegen unter Beteiligung der Bundeswehr in besetzten Ländern zunehmend Zivilisten Opfer von Bombenangriffen und anderen militärischen Exzessen werden. Diese Gefahr hat im Zuge einer Waffenentwicklung zugenommen, die darauf gerichtet ist, die Zahl der eigenen Opfer zu minimieren und zugleich die des Gegner zu maximieren. Seit sich im Rahmen der Entstehung eines Völkerrechts ein differenziertes Bewusstsein für Recht und Unrecht im Krieg entwickelt hat, darf es im Krieg keine rechtsfreien Räume geben. In einem bewaffneten Konflikt hat die Bundeswehr die Strafgesetze und das humanitäre Völkerrecht (die Genfer Konventionen) zu beachten. Zugleich zeigt sich das Bestreben der militärischen Akteure, sich den durch das Recht gesetzten Einschränkungen zu entziehen. Man möchte der Gefahr einen Riegel vorschieben, dass militärisches Unrecht aufgeklärt und gar von unbefangenen Juristen geprüft wird, das die Politik lieber unter den Teppich gekehrt sehen möchte. Der Bundeswehrverband unter dem Vorsitz von Oberst Ulrich Kirsch beklagte die »Rechtsunsicherheit« der Soldaten und forderte für sie »einen ganz anderen Rechtsstatus«.|358|5 Und unverhohlen rief der frühere Verteidigungsminister Franz Josef Jung mit der Forderung »Soldaten dürften nicht mit staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen konfrontiert werden« nach einer Justiz mit bloßer Feigenblattfunktion, denn, so Jung weiter, ein Strafverfahren gegen Oberst Georg Klein mit dem Ziel der Aufklärung des Massakers bei Kunduz hätte »katastrophale Folgen« für die Bundeswehr.6


  Wenn die Militärbürokraten in der Politik »Rechtssicherheit« und »Handlungssicherheit« verlangen, geht es ihnen unmissverständlich um die Ausstellung eines Freibriefs. In der Debatteüber die grausame Verfolgung von Deserteuren, »Wehrkraftzersetzern« und »Kriegsverrätern« durch die Wehrmachtjustiz zwecks Aufrechterhaltung der »Manneszucht« beschäftigten sich die Medien und selbst die meisten Historiker nur am Rande mit einer anderen wichtigen, völkerrechtlich auch während des Zweiten Weltkriegs unbestrittenen Funktion einer Militärjustiz: der Aufgabe, militärische Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung okkupierter Länder zu legitimieren.


  Nach dem von hohen Militärjuristen der NS-Zeit formulierten »Barbarossa«-Kriegsgerichtsbarkeitserlass7 sollte sich die Wehrmachtjustiz einfach gar nicht um solche Übergriffe kümmern. Diese Abstinenz der Wehrmachtjustiz war eine wesentliche Voraussetzung für den millionenfachen Massenmord an der jüdischen und übrigen Zivilbevölkerung in Polen und der Sowjetunion sowie an der Ausrottung ganzer Dörfer auch in Griechenland und Italien. Gewiss darf man den NS-Vernichtungskrieg nicht mit den »humanitären« Militärinterventionen von heute vergleichen. Wie wir aber nicht nur am Beispiel der vielen von US-Militärs in Vietnam an Zivilisten verübten Massaker wissen, besteht die allzu oft von der Justiz gedeckte Anfälligkeit von Soldaten für Gewaltexzesse unabhängig von ideologischen Voreinstellungen.8


  Viele heutige Juristen würden sich wohl eine generelle Anweisung zur Niederschlagung von Verfahren wegen Ausschreitungen gegen die Zivilbevölkerung verbitten. Die historische Willfährigkeit der Wehrmachtrichter lenkt jedoch den Blick auf Gefahren, in denen jede eigens für den Militärbereich |359|eingerichtete Sondergerichtsbarkeit und auch jede auf Militärsachen spezialisierte Staatsanwaltschaft steht: dass der rechtliche Opferschutz vernachlässigt wird und Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung ungeahndet bleiben. Auch US-amerikanische Militärjuristen haben sich bei der Rechtlosstellung der Opfer hervorgetan: vom Vietnamkrieg (Stichwort: My Lai)9 über den Irakkrieg (Stichwort: Abu Ghraib)10 bis zum »Antiterrorkrieg« in Afghanistan11 und in aller Welt (Stichworte: Guantanamo, Geheimgefängnisse der CIA)12. Und was geschieht mit den von deutschen Soldaten gemachten und an die Amerikaner übergebenen Gefangenen?


  Solange die Tötung von Zivilisten und andere in Afghanistan angerichtete »Kollateralschäden« im Halbdunkel blieben, war das Bedürfnis nach einem rechtsfreien Raum für Soldaten und Offiziere wenig aktuell. Das änderte sich mit der Bombardierung der beiden Tanklastzüge bei Kunduz am 4. September 2009. Damit wurde erstmals einer breiten Öffentlichkeit bewusst, dass Zivilisten als Kriegsopfer des Schutzes durch die Justiz bedürfen. Die Aussicht, dass unabhängige Juristen sich mit diesem und künftigen Kriegsverbrechen beschäftigen könnten, weckte bei denen, die sich keine Beschränkungen beim Übergang von als Aufbauhilfe oder als »humanitäre Intervention« deklarierten Militäreinsätzen zu Kriegsoperationen auferlegen möchten, das Verlangen nach einer »einsatzfesten« Justiz.


  Militärjustiz durch die Hintertür?


  Was nach den Erfahrungen der Bundeswehr bis vor Kurzem noch als Tabu galt, wird jetzt vom Bundeswehrverband mit Nachdruck gefordert: die Wiedereinrichtung einer Militärjustiz. Denn es könne nicht sein, dass einem Soldaten wegen ziviler Opfer in Afghanistan der Prozess gemacht werde.13 Nach der Erschießung eines afghanischen Jugendlichen im Jahre 2006 dachte man sogar an eine »Militärgerichtsbarkeit mit Staatsanwälten, die mit in den Einsatz entsandt werden«14, sozusagen eine »embedded justice«.


  |360|Angesichts der Vergangenheit der deutschen Militärjustiz werden solche frommen Wünsche nach einer förmlichen Rückkehr zu einer Militärjustiz mit fest in die militärischen Strukturen eingebundenem Personal zwar nicht alsbald durchsetzbar sein. Doch sind längst Lösungen im Gespräch, die darauf hinauslaufen, dass sich mit der weniger rechtlich als politisch heiklen Materie nur »zuverlässige« Juristen beschäftigen. Man will eine Justizpraxis erreichen, die sicherstellt, dass die Auslandsaktivitäten der Bundeswehr vom Recht möglichst ungestört bleiben. Der 2009 zwischen CDU/CSU und FDP geschlossene Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sah die Einrichtung einer »zentralen Zuständigkeit der Justiz« für Bundeswehrstrafsachen vor. Die früheren Pläne für eine durch ausgewählte Richter mit einer eigenen Laufbahn besetzte Sondergerichtsbarkeit für Bundeswehrsachen hat man zwar nicht wieder aufgegriffen. Die rechtlichen und verfassungsrechtlichen Voraussetzungen wären nicht herzustellen gewesen. Stattdessen favorisiert das Bundesjustizministerium nun die Einrichtung einer »Schwerpunktstaatsanwaltschaft« mit daran gekoppelten örtlichen zentralen gerichtlichen Zuständigkeiten. Ein Gesetzentwurf15 sieht dazu eine Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes (§ 143GVG) und der Strafprozessordnung (Einfügung eines § 11a StPO) vor. Nach der jetzigen Rechtslage ist für im Auslandseinsatz begangene Taten von Soldaten die für den inländischen Einheitsstandort zuständige Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht am Standort zuständig. Waren mehrere Soldaten mit verschiedenen Stammeinheiten beteiligt, bestimmte die Staatsanwaltschaft Potsdam die zuständige Staatsanwaltschaft. Begründet wird die nun angestrebte Zuständigkeit einer einzigen Staatsanwaltschaft u. a. mit der Möglichkeit von Kompetenzkonflikten (Zuständigkeit mehrerer Staatsanwaltschaften) bei Beteiligung mehrerer Soldaten mit verschiedenen Heimatkasernen. Hier hat es jedoch, wie bei vielen anderen Strafverfahren mit mehreren Beteiligten, schon bisher keine Schwierigkeiten gegeben. Nach Maßgabe, wer in erster Linie als Täter in Frage kommt – z. B. der den Einsatzbefehl erteilende Offizier –, wurde die Staatsanwaltschaft durch die |361|als erste Anlaufstelle fungierende Staatsanwaltschaft Potsdam bestimmt.16 So wurde für die strafrechtlichen Ermittlungen wegen der Bombardierung der Tanklastzüge bei Kunduz anfangs die Staatsanwaltschaft Dresden zuständig. Dresden ist nämlich der Sitz der Stammeinheit des Oberst Georg Klein.


  Umso mehr erfordern die anderen zugunsten einer einzigen Zuständigkeit ins Feld geführten Argumente eine besondere Aufmerksamkeit. Diskussionswürdig erscheint auf den ersten Blick der Spezialisierungseffekt. Verwiesen wird auf das Erfordernis »besonderer Kenntnisse, etwa zu den rechtlichen und konkreten Rahmenbedingungen« der Auslandseinsätze, insbesondere Kenntnisse der »konkreten militärischen Abläufe«. In der Tat hat man mit Rücksicht auf das Spezialisierungserfordernis schon zu einigen wenigen anderen Strafrechtsbereichen Schwerpunktstaatsanwaltschaften eingerichtet, bislang jedoch nur auf Länderebene und nur für Wirtschafts- und Korruptionsdelikte sowie für die Bearbeitung von NS-Gewaltverbrechen. Eine Konzentration auch dieser Verfahren in den Händen einer einzelnen Staatsanwaltschaft mit entsprechender zentraler Gerichtszuständigkeit ist angesichts der begrenzten Gesetzgebungskompetenz des Bundes bisher jedoch nicht einmal erwogen worden. Auch bei den Verfahren gegen im Ausland eingesetzte deutsche Soldaten würde ein solcher Einschnitt in die föderale Struktur der Bundeswehr voraussetzen, dass der »Eingriff zur Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich« ist.17 Entsprechende massive verfassungsrechtliche Bedenken gegen die beabsichtigten Gesetzesänderungen haben deshalb der Deutsche Richterbund (DRiB)18, die Neue Richtervereinigung (NRV)19 und der Deutsche Anwaltverein (DAV)20 geäußert. Wenn sich trotzdem die 81. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister vom 23./24. Juni 2010 für die Einrichtung einer »zentralen Zuständigkeit« für die genannten Bundeswehrsachen ausgesprochen hat, werden dafür eher militärpolitische Erwägungen den Ausschlag gegeben haben.21


  Im Zusammenhang mit der durch eine Verfahrenskonzentration ermöglichten besonderen Sachkunde wird auf die durch |362|die Neuregelung erreichte »zügige Erledigung« der Strafverfahren verwiesen. Damit werde die mit jedem schwebenden Verfahren verbundene psychologische Belastung der betroffenen Soldaten verkürzt – ein Argument, das aber nicht minder für viele andere in verantwortungsvollen Berufen stehende Bürger gilt. An die Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Verfahren z. B. gegen Ärzte, Busfahrer, Lokomotivführer, Politiker und ähnlich vor psychischen Belastungen zu bewahrenden Bürgern hat aber noch niemand ernsthaft gedacht. Überdies wäre eine einzige für alle Auslandsbundeswehrsachen zuständige Staatsanwaltschaft einer einzigen Landesjustizverwaltung untergeordnet. Wenn sich der Referentenentwurf gerade für Leipzig (Bundesland Sachsen) und nicht für Potsdam (Brandenburg) entschieden hat, ist das nur auf den ersten Blick unverfänglich. Die Gesetzesbegründung verweist darauf, dass Leipzig Sitz des Bundesverwaltungsgerichts ist, auch des 5. Strafsenats des BGH und der diesem Senat zugeordneten Dienststelle des Generalbundesanwalts.


  Die unsichtbare Hand des Weisungsrechts der Exekutive


  Die Zusammenziehung aller Auslandsmilitärstrafsachen bei einer einzigen Behörde bringt Gefahren mit sich, die nicht übersehen werden dürfen. Der verfassungsrechtliche Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit gilt nämlich nur für Richter, nicht für Staatsanwälte. Die Vorstellung, die Staatsanwaltschaft sei »die objektivste Behörde der Welt«22, entspricht einem frommen Wunsch. Mit der Verdichtung des Verbindungsstranges zu den vorgesetzten Behörden erhält das Weisungsrecht der Exekutive, von dem die meisten Staatsanwälte im konkreten Fall nur hinter vorgehaltener Hand sprechen, eine noch größere Bedeutung. Gerade weil Staatsanwälte und Justizminister von ihrem Weisungsrecht nur selten ausdrücklich Gebrauch machen und sich, selbst bei ausdrücklicher Bitte eines Staatsanwaltes um Klarstellung, nur selten dazu bekennen, gewinnt das insgeheime Hineinreden in Entscheidungen |363|der Staatsanwaltschaft an Wirksamkeit. So gern die Objektivität von Entscheidungen der Staatsanwaltschaften suggeriert wird, zeigt gerade das strafrechtlich sanktionierte Verbot der Erwähnung erteilter Weisungen,23 wie unverzichtbar Machtpolitikern das Weisungsrecht ist. Nur selten und auch dann nur, wenn sich die Weisungsgeber ausnahmsweise öffentlich in die Defensive gedrängt sehen, bekennen sich Vorgesetzte zu ihrer Einmischung und räumen ein, dass es ihnen dabei nicht um korrekte Rechtsanwendung geht, sondern um »das Kräfteverhältnis der politischen Strebungen, Erwünschtheiten,[…] Verträglichkeiten«.24


  In diesem Sinne lässt der in der Begründung des Gesetzentwurfs enthaltene Hinweis auf die angeblich von der Spezialisierung erhoffte »Verbesserung der Entscheidungsqualität« aufhorchen. Wenn Juristen sich überwiegend nur mit einem einzigen Rechtsbereich befassen, gar in enger Tuchfühlung mit dem Dienstherren der Beschuldigten, kann das eher zu einer Blickverengung durch Betriebsblindheit führen. Auch erleichtert eine solche Verfahrenskonzentration die zentrale Steuerung sämtlicher Verfahren eines politisch sensiblen Bereichs. So hat die Konzentration der Staatsschutzverfahren während des Kalten Krieges auf wenige Gerichte dazu geführt, dass die Justiz jahrelang voll den an sie gestellten Verhaltenserwartungen entsprach. Dementsprechend hatte der damalige Vertreter des Bundesjustizministeriums Ministerialrat Hans Rotberg die Konzentration der politischen Strafverfahren in der Zeit des Kalten Krieges auf wenige Staatsanwaltschaften und Gerichte damit begründet, dass dadurch die Rechtsprechung in diesem »Sonderbereich besonders zuverlässig« wurde. Auch könnten die damit befassten Juristen so »bei einer besonders sachkundigen Stelle« Erfahrungen sammeln, um […] »bessere Maßstäbe« zu gewinnen. Schließlich sei es auf diese Weise möglich, »besonders hochwertige Richter für die Aufgabe zu finden, die nicht jedem liege«25. Nicht anders würde eine Verfahrenskonzentration im Bereich der genannten Bundeswehrsachen den Zugriff der dann in der Hand eines einzigen Justizministeriums liegenden Exekutive auf die einzelnen Verfahren begünstigen und zugleich die Besetzung |364|der entsprechenden Behörde mit solchen Staatsanwälten erleichtern, die das erwünschte System von Verfahrenserledigung bejahen.


  Garantierter Täterschutz bei perfekter Schutzlosigkeit der Opfer


  Wie sehr den Militärpolitikern an einer von Recht und Justiz ungestörten Durchführung von Militäraktionen liegt, haben zwei Disziplinarverfahren gezeigt: die Verfahren gegen den Major Florian Pfaff und den Oberstleutnant Jürgen Rose. Florian Pfaff hatte die Beteiligung an dem völkerrechtswidrigen Irakkrieg verweigert und war deshalb unter Degradierung zum Hauptmann und letztlich sogar mit dem Ziel der Entlassung aus der Bundeswehr disziplinarisch gemaßregelt worden. Jürgen Rose hatte in einem Zeitschriftenartikel die Unterstützung des Angriffskrieges gegen den Irak als völker- und verfassungswidrig kritisiert. Während das in der Berufungsinstanz mit dem Fall Florian Pfaff befasste Bundesverwaltungsgericht die Befehlsverweigerung Pfaffs als rechtmäßig ansah und die Disziplinarmaßnahmen aufhob,26 endete das Disziplinarverfahren gegen Jürgen Rose in beiden Instanzen des Truppendienstgerichts mit einer Bestätigung der gegen ihn verhängten Disziplinarbuße von 750,00 €27. Zwischen beiden Verfahren gibt es allerdings einen bemerkenswerten Unterschied: Während die Richter des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) der allgemeinen Gerichtsbarkeit zugehören, sind die Truppendienstgerichte als Sondergerichtsbarkeit fest in die Organisationsstruktur der Bundeswehr eingebunden. Gegen ihre Entscheidungen gibt es keine weiteren Rechtsmittel, auch nicht zum BVerwG. So beleuchtet der unterschiedliche Ausgang der beiden inhaltlich ähnlichen Verfahren die Gefahren einer Verfahrensspezialisierung auf Bundeswehrsachen. Gegenstand beider Verfahren waren gleichermaßen die Grenzziehung zwischen Meinungsfreiheit und militärischer Disziplin und der Zulässigkeit des Versuchs, die Rechtmäßigkeit der deutschen Beteiligung am Irakkrieg in Frage zu stellen.


  |365|Wie wenig den an der Aufrechterhaltung eines militärischen Denkens Interessierten an der Problematisierung militärischen Fehlverhaltens selbst nach Beendigung eines Krieges liegt, zeigt die jahrzehntelange verbissene Abwehr des Versuchs, die Verbrechen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg zu thematisieren.28 Noch die Rehabilitierung der deutschen »Kriegsverräter« des Zweiten Weltkrieges konnte nur gegen massiven Widerstand durchgesetzt werden. Einen unfreiwilligen Beitrag dazu, dass die von den Gegnern der Rehabilitierung ins Feld geführten Argumente widerlegt werden konnten, lieferte das Rechtsgutachten des von der CDU benannten Militärhistorikers Rolf-Dieter Müller. Ihm konnte die Verfälschung eines Urteils des Reichskriegsgerichts nachgewiesen werden.29 Jede auf angeblich besondere militärische Erfordernisse zugeschnittene Justiz ist in der Gefahr, unter ausdrücklicher oder insgeheimer Berufung auf außerrechtliche Werte wie »Handlungssicherheit«, Aufrechterhaltung der »Kampfkraft der Truppe« oder allgemein »Funktionsfähigkeit der Bundeswehr« fragwürdige Militäraktionen juristisch abzuschirmen. Das beweist die Justizgeschichte aller Staaten von den Landesverratsprozessen gegen Pazifisten in der Weimarer Republik30 bis zu der weitgehenden Niederschlagung der Verfahren gegen die im Vietnamkrieg an den Massakern von My Lai und anderen Massenmorden in Vietnam beteiligten Militärs.31


  Das Interesse der Politik an einer willfährigen Staatsanwaltschaft geht noch über das Interesse an der personellen Besetzung der Gerichte hinaus: Gegen gerichtliche Entscheidungen gibt es vielfältige Rechtsmittel. Von der vorgesetzten Behörde angeordnete oder mitgetragene Verfahrenseinstellungen durch die Staatsanwaltschaft sind aber praktisch unanfechtbar.32 Der Satz »Wo kein Kläger, da kein Richter« ist ebenso banal, wie er sich bewahrheitet, wenn willfährige Staatsanwälte am Werk sind.


  Während die von den Militärs so vehement geforderte »Rechtssicherheit« für die Soldaten schon jetzt nichts zu wünschen übrig lässt, hat das Bedürfnis an einem effektiven rechtlichen Opferschutz heute stark zugenommen. In einer Zeit, in der die distanzgerichtete moderne Waffentechnik die Gefährdung |366|der eigenen Soldaten stark verringert hat, werden immer mehr Opfer unter der Zivilbevölkerung in Kauf genommen.33 Wie sehr eine militärfreundliche Justiz vor der Feststellung von nachgewiesenen Kriegsverbrechen zurückscheut, zeigt auch die strikte Verweigerung von Entschädigungsansprüchen der Opfer, was regelmäßig mit dem Hinweis auf eine »Staatenimmunität« begründet wird, wobei abstrakten Staatengebilden eine größere Schutzbedürftigkeit zugebilligt wird als Menschen.34


  Leider ist der Funktionswandel der Militärjustiz unter den Bedingungen moderner Kriegsführung von den Verantwortlichen bisher nicht zur Kenntnis genommen worden. Der verbesserte Eigenschutz der Soldaten hat mit der dadurch verringerten Versuchung zu einer »Flucht vor dem Feind« die Aufgabe, die »Kampfmoral« durch Strafandrohungen zu sichern, hinter der Aufgabe zurücktreten lassen, das zum Schutz der Zivilbevölkerung geschaffene Kriegsvölkerrecht durchzusetzen. Bedauerlicherweise ist in dem Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums und in den rechtspolitischen Forderungen der Militärpolitiker allein von den in ihrem Vertrauen auf »Rechtssicherheit« zu schützenden Soldaten, dagegen nicht von dem zu verbessernden Opferschutz35 die Rede.36 Anstatt das Völkerstrafrecht weiter aufzuweichen, sollten die Möglichkeiten des auf Straftaten gewöhnlicher Art zugeschnittenen Klageerzwingungsverfahrens (§172 StPO) in Bezug auf Kriegsverbrechen, überhaupt auf Massenverbrechen, ausgedehnt werden, ebenso wie der Gesetzgeber durch den Erlass des VStGB gemeint hat, den Besonderheiten des Krieges Rechnung tragen zu müssen.


  Die Konzentration politisch heikler Strafverfahren auf eine einzige Behörde ist auch in personalpolitischer Hinsicht nicht unbedenklich. Die hohe Kunst, mittels rechtsmethodologischer Kunstgriffe unter stillschweigender Berücksichtigung »militärischer Notwendigkeiten« höheren Orts unerwünschte Strafverfahren geräuschlos zu Ende zu bringen, kann bei einer Spezialisierung auf Strafverfahren in politisch heiklen Strafrechtsbereichen besonders perfekt eingeübt werden. Umgekehrt |367|werden ihr Tun selbstkritisch reflektierende Juristen, die sich nicht im Sinne bestimmter Verhaltenserwartungen instrumentieren lassen, gar das Völkerrecht ernst nehmen, es in einer solchen in die Militärpolitik integrierten Behörde nicht leicht haben. Schon jetzt werden gesetzestreue, standhaft bleibende Staatsanwälte zurückgepfiffen, um den Politikern wirtschaftlich oder sonst nahestehende Straftäter vor Strafe zu schützen. Gegebenenfalls werden sie auf einen anderen Posten versetzt, wie dies dem Staatsanwalt Winfried Maier während des von ihm geführten Verfahrens der Staatsanwaltschaft Augsburg gegen den Waffenhändler Karlheinz Schreiber, Max Strauß, Ex-Staatssekretär Holger Pfahls und zwei Thyssen-Manager widerfuhr.37


  Der juristische Umgang mit dem Massaker bei Kunduz in Afghanistan


  Aus der Sicht derjenigen Militärpolitiker, denen an einer Justiz liegt, die auch die fragwürdigsten Militäraktionen unkritisch absegnet, hat schon die vorhandene Organisationsstruktur der Justiz kaum zu wünschen übrig gelassen. Das zeigt gerade der Fall, der das Rechtsgewissen und die juristische Redlichkeit besonders hätte herausfordern müssen: das auf Befehl des Oberst Georg Klein angerichtete Blutbad bei Kunduz in Afghanistan. Hier ermöglichte ein den meisten Bundesbürgern unbekanntes Gesetz, das erst im Jahre 2002 in Kraft getretene Völkerstrafgesetzbuch (VStGB),38 derartige Verfahren von vornherein auf eine solche Ebene zu hieven, wo die Rücksichtnahme auf »Bündnisverpflichtungen« und andere militärpolitische Belange sichergestellt ist. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft Dresden nach wochenlangem Zögern, ob sie für das Massaker bei Kunduz überhaupt ein Aktenzeichen vergeben sollte oder nicht, das Verfahren gegen Oberst Klein an den Generalbundesanwalt (GBA) in Karlsruhe abgegeben. Dieser ist bei Verdacht eines Verstoßes gegen das Völkerstrafrecht im Rahmen eines bewaffneten Konflikts an erster Stelle zuständig.39


  Inzwischen hat der GBA das Verfahren gegen Oberst Klein |368|eingestellt,40 mit der Begründung, die Bombardierung der Tanklastzüge verstoße weder gegen nationales noch internationales Recht und erfülle auch nicht den Verdacht verbotener Methoden der Kriegsführung. Man sei zu der Einschätzung gelangt, dass Oberst Klein »nach Ausschöpfung aller Erkenntnismöglichkeiten« davon ausgehen durfte, dass sich zur fraglichen Zeit keine Zivilisten am Einsatzort befanden. Allerdings hat der GBA sich einer Überprüfung auf juristische Korrektheit der Entscheidung dadurch entzogen, dass er das zugrunde liegende Tatsachenmaterial in Übereinstimmung mit dem Bundesverteidigungsministerium als Verschlusssache geheim hält.


  Gleich nach dem Luftschlag hatten sich die Täter darum bemüht, eine Aufklärung des Geschehens zu vereiteln, dies im Bewusstsein, dass es galt, die strafrechtliche Verfolgung eines offenkundigen Kriegsverbrechens zu erschweren: Nach den ohnehin selbstverständlichen Regeln der Internationalen Schutztruppe hätte spätestens zwei Stunden nach dem Bombardement eine Bestandsaufnahme am Tatort durchgeführt werden müssen. Auf höhere Anordnung erfolgte sie aber erst zehn Stunden später. Was die Feldjäger dann vorfanden, beschreiben sie in ihrem geheimen, aber doch bekannt gewordenen Bericht: »Ereignisort nicht unverändert. Augenscheinlich keine Leichen/Verletzten mehr vor Ort. ›Bombing-Area‹ ist in Anbetracht des vermeintlichen Personenschadens nahezu ›klinisch‹ gereinigt […] Es sind nur noch minimale Spuren von Humanmaterial zu finden.«41


  Aufgrund der schon aus der Distanz vorgenommenen Lagebeurteilung wussten die für die späte Entsendung der Feldjäger Verantwortlichen also, dass es etwas zu verbergen gab und belastende Spuren zu beseitigen waren. Auch das spricht eher gegen die Feststellung des GBA, Oberst Klein habe mit der Anwesenheit unbeteiligter Zivilisten nicht gerechnet.


  Wegen der späten Entsendung der Feldjäger hat der Verfasser bei der Staatsanwaltschaft Potsdam Strafanzeige gegen unbekannt wegen Strafvereitelung im Amt nach § 258 a StGB erstattet. Nach Abgabe durch die Staatsanwaltschaft Potsdam hat die |369|Staatsanwaltschaft Köln das Verfahren eingestellt.42 Dies mit der Begründung, es habe an einer »Vortat« gefehlt, weil nach der Entscheidung der Bundesanwaltschaft durch den Bombenangriff weder »die Vorschriften des Völkerstrafrechts noch die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs verletzt« worden seien. Übersehen hat die Staatsanwaltschaft Köln, dass die BA bei Kenntnis eines unveränderten Tatorts möglicherweise das Vorhandensein einer Straftat hätte bejahen müssen. Sie ist von einer zweifelhaften, selbst noch beweisbedürftigen Tatsache ausgegangen, eine Petitio principii.


  Obgleich Oberst Klein bei der Anordnung des Luftschlages mehrere Einsatzregeln gebrochen hatte, wurde gegen ihn nicht einmal ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Dagegen wurden die beiden US-Piloten, denen Oberst Klein eine vorherige Warnung durch ein Überfliegen der Menschenmasse im Tiefflug verboten hatte, nach dem Vorfall strafversetzt.43


  Das Völkerstrafgesetzbuch –

  Papiertiger gegen Kriegsverbrechen


  Wer sich ein vollständiges Bild von einer »Militärjustiz durch die Hintertür« machen will, muss, bevor er Schuldzuweisungen trifft, das komplizierte Gesamtgefüge der an der Strafverfolgung beteiligten Institutionen und gesetzlichen Normen in den Blick nehmen. Die Politiker, die an vom Recht unbehelligter Durchführung von Angriffskriegen und anderen dem Völkerrecht zuwiderlaufenden Militäraktionen interessiert sind, haben auf vielen Ebenen und Stufen wirksame Sicherungen eingebaut, die eine effektive Verfolgung von Kriegsverbrechen nahezu unmöglich machen.


  Der Versuch, die juristische Überprüfung von Kriegsverbrechen zu vereiteln, beginnt oft noch bevor sich Polizei oder Justiz mit dem Tatgeschehen befassen können: mit der faktischen Beseitigung oder Veränderung der Spuren, so wie dies im Fall Kunduz geschehen ist. In anderen Fällen gibt es verfälschte Sachberichte und andere Mittel der Desinformation.


  |370|Gewissermaßen am oberen Ende der juristischen Stufenleiter lassen sich Völkerrechtswissenschaftler und andere Juristen im Dienst der Militärpolitik instrumentalisieren, indem sie Hilfestellung bei einer täterfreundlichen Normierung des Völkerrechts leisten. Ein eindrucksvolles Beispiel für eine Juristenkunst, die auf den ersten Blick eine rigorose Verfolgung von Kriegsverbrechen verspricht, bei näherem Besehen aber Kriegsverbrecher effektiv vor Strafe schützt, ist das von den Massenmedien hochgelobte Völkerstrafgesetzbuch (VStGB). Seine Paragrafen haben das bislang für alle Bürger ohne Privilegierung einer Berufsgruppe geltende allgemeine Strafrecht als Spezialnorm weitgehend verdrängt. Von den Massenmedien als großer Rechtsfortschritt gerühmt, scheint es eine scharfe Waffe gegen Kriegsverbrechen zu sein, vor allem wegen seiner hohen Strafdrohungen bis zur lebenslangen Freiheitsstrafe. Bei näherem Besehen knüpft es eine Verurteilung wegen der Tötung von unbeteiligten Zivilpersonen an eine Fülle von Voraussetzungen, die die Verantwortlichen selbst bei grob fahrlässig angerichteten Massentötungen straffrei lassen.


  Der Ausgang des Ermittlungsverfahrens gegen Oberst Klein ist ein Paradebeispiel für die Wirkungslosigkeit des Kriegsvölkerstrafrechts. Nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 VStGB muss der Angriff »gegen die Zivilbevölkerung als solche« gerichtet sein. Nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 muss der Täter »als sicher erwarten, dass der Angriff die Tötung oder Verletzung von Zivilpersonen […] verursachen wird«. Danach genügt es nicht, dass der Soldat bei dem Waffeneinsatz mit dem Tod vieler Zivilisten gerechnet hat. Auch wenn sich ihm die Anwesenheit vieler Zivilisten und die Wahrscheinlichkeit ihrer Tötung hätten aufdrängen müssen, handelt er nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 VStGB sogar bei gröbster Fahrlässigkeit nicht rechtswidrig. Selbst falls er sich sagt, auch das sollte mir recht sein, setzt er sich einer Bestrafung nur dann aus, wenn die Tötung oder Verletzung von Zivilpersonen »außer Verhältnis zu dem insgesamt erwarteten konkreten und unmittelbaren militärischen Vorteil steht«.44


  Ebenso gut hätte der Gesetzgeber des VStGB sagen können: »Den Soldaten, der eine größere Menschenmenge bombardiert, |371|ohne zu wissen, wer sich darunter befindet, trifft keine strafrechtliche Schuld.« Mit diesem auf die Konferenz vieler Staaten in Kampala zurückgehenden Gesetzbuch hat man einen Freibrief für die Anrichtung von »Kollateralschäden« jedweder Art ausgestellt.


  Auch dafür, dass Ermittlungsverfahren wegen Kriegsverbrechen einer »verlässlichen« Stelle, nämlich der dem Bundesjustizministerium untergeordneten BA vorbehalten bleibt, hat der Gesetzgeber Vorsorge getroffen. Nach § 120 Abs. 1 Nr. 8 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) sind für Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch nicht die sonst für Tötungsdelikte zuständigen Landgerichte, sondern allein die Oberlandesgerichte zuständig. Und nach § 142 a GVG übt die BA in den zur Zuständigkeit von Oberlandesgerichten im ersten Rechtszug gehörenden Strafsachen das Amt der Staatsanwaltschaft auch bei diesen Gerichten aus. In der Tat ist für die Anhänger einer »Kriegsjustiz durch die Hintertür« die Bearbeitung durch die BA die optimale Regelung: Sie untersteht dem Bundesjustizministerium, das wiederum im ständigen Kontakt mit dem Verteidigungsressort steht. Auch von der Personalauswahl her können die, die militärpolitisch heikle Verfahren handverlesenen Juristen anvertraut sehen möchten, zufrieden sein: Die Bundesanwaltschaft ist mit vom Bundesjustizministerium ernannten Juristen besetzt, die absolute Loyalität gegenüber der Bundesregierung garantieren. Damit kann die erwünschte Steuerung der Rechtsprechung eher noch besser erreicht werden wie mit einer Sondergerichtsbarkeit für die Bundeswehr.


  Unabhängige oder gesteuerte Justiz?


  Welch großen Wert die Zweite Gewalt auf eine willfährige Dritte Gewalt gerade in Bundeswehrsachen legt, ist am Beispiel der für Disziplinarverfahren gegen Soldaten zuständigen Wehrdienstsenate des BVerwG offenkundig geworden. Wenn – wie es im Fall des Massakers bei Kunduz hätte geschehen müssen – die Dienstaufsicht nicht darum herumkommt, ein Disziplinarverfahren |372|einzuleiten, etwa wegen Missachtung der ISAF-Regeln, wird in letzter Instanz einer der beiden Leipziger Senate damit befasst werden.


  Nach dem Grundgesetz sind Richter unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Doch gerade im Fall der Leipziger Wehrdienstsenate ist die richterliche Unabhängigkeit in Frage gestellt. Eine auf den ersten Blick unauffällige, aber eindeutig verfassungswidrige Vorschrift (§ 80 II der Wehrdisziplinarordnung) ermöglicht es nämlich, diese Senate mit der Bundesregierung genehmen Juristen zu besetzen: Das Präsidium des BVerwG darf die Wehrdienstsenate nur mit solchen Richtern besetzen, die das Bundesjustizministerium speziell für diese Aufgabe bestimmt hat.


  Als würde dieser Eingriff in die Unabhängigkeit nicht genügen, hat nach einer in keinem Gesetzblatt stehenden Vereinbarung zwischen Justiz- und Verteidigungsministerium vom 21. Oktober 1970 das Verteidigungsministerium, also eine Prozesspartei, das Recht, die Richter für die Wehrdienstsenate mit auszusuchen. Diese Senate sollen als Werkzeug des Ministeriums dienen – das hat im September 2009 der damalige Minister Franz Josef Jung bewiesen. Kaum war die Möglichkeit eines Disziplinarverfahrens gegen Oberst Klein, den Verantwortlichen des Bombardements bei Kunduz, an den Horizont gerückt, lehnte Jung einen bereits vom Präsidium des BVerwG in den für Klein zuständigen Senat gewählten Richter ab, dem der Makel anhaftete, nie in der Bundeswehr gedient zu haben: einen veritablen Wehrdienstverweigerer. Man verständigte sich dann auf einen anderen, dem Verteidigungsministerium genehmen Juristen. Inzwischen haben die Präsidenten des BVerwG und aller Oberverwaltungsgerichte einhellig protestiert und die Streichung des § 80 II der Wehrdisziplinarordnung gefordert.


  |373|Freibrief zum Töten?


  Das verfassungsrechtliche Gebot der Unabhängigkeit gilt für die Richter, aber nicht für die Staatsanwälte, auch und erst recht nicht für den Generalbundesanwalt und seine Behörde. Dass zu den Qualitätsanforderungen an eine Behörde mit der Aufgabe, ebenso umstrittene wie robuste Militäreinsätze juristisch abzusichern, neben einer virtuosen Beherrschung der Rechtsauslegungskünste auch ein robustes Gewissen gehört, haben die zuständigen Beamten der Bundesanwaltschaft in den letzten Jahren wiederholt unter Beweis gestellt.45 So hat der Generalbundesanwalt nur die Vorbereitung eines Angriffskriegs, nicht aber den Angriffskrieg selbst für strafbar erklärt. Ein Ermittlungsverfahren gegen Donald Rumsfield lehnte er mit der Begründung ab, um die Foltervorwürfe könne sich ja auch die US-Justiz kümmern. Mit der Verschleppung von Gefangenen in ausländische Geheimgefängnisse habe sich die CIA nicht strafbar gemacht, denn nur totalitären Staaten, nicht aber demokratischen Regierungen seien Verschleppungen verboten.
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          1 Die Gründungsversammlung des Reichskriegsgerichts am 1. Oktober 1936 in Berlin; erste Reihe v. l. Konteradmiral Günter Guse, General der Flieger Erhard Milch, General der Infanterie Gerd von Rundstedt, Generalfeldmarschall Werner von Blomberg, Generaloberst Walter Heitz; ganz rechts Oberreichskriegsanwalt Walter Rehdans
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          2 Rudolf Lehmann, Generaloberstabsrichter des Heeres und Chef der Rechtsabteilung des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) im Nürnberger Prozess gegen das OKW
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          3 Generaloberst Ferdinand Schörner (Mitte) in Bulgarien, März 1941
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          4 Kurt Schumann, Präsident des Obersten Gerichts der DDR, 7. Dezember 1949
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          5 Ferdinand Schörner am 15. Oktober 1957 im Alten Justizpalast, Landgericht München I
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          6 Matrose Walter Gröger, 16. Januar 1945
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          7 Hans Filbinger, Ministerpräsident a.D., Thomas Strobl, Generalsekretär der CDU von Baden-Württemberg, Günther Oettinger, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, am 27. Oktober 2006 auf dem Landesparteitag der CDU in Pforzheim
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          8 Generalfeldmarschall Albert Kesselring während einer Besichtigung des Ostwalls, 1941
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          9 Ernst Mantel, später Richter am Bundesgerichtshof, 1937
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          10 Amtsgerichtsdirektor Werner Massengeil, 1948
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          11 Erich Schwinge, meistgelesener Kommentator des Militärstrafgesetzbuches während der NS-Zeit, nach dem Krieg Professor für Strafrecht an der Universität Marburg, Marburger Jägertage 1971
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          12 Der ehemalige Generalfeldmarschall Erich von Manstein und Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß, 1957
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          13 Ludwig Baumann vor dem »Denkmal des unbekannten Deserteurs«, Bremen 1987
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          14 Rechtsanwalt Otto Gritschneder
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          15 Eine aktuelle Gefahr: Kriegsjustiz durch die Hintertür Karikatur von Philipp Heinisch, 2011
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        13
      


      
        BA-MA, N 431/907: Urteil des Schwurgerichts Düsseldorf, Ks 1/59, 21. 8. 1959, S. 29 f.

      

    


    
      
        14
      


      
        Vgl. zu dieser Interpretation der Lage des deutschen Heeres 1943/1944 Erich von Manstein: Verlorene Siege. Bonn 1955, S. 560–569.

      

    


    
      
        15
      


      
        BA-MA, N 431/902: Manteuffel an Laternser, 14. 8. 1957.

      

    


    
      
        16
      


      
        BA-MA, H 34/3, Bl. 116: Notizen für Vortrag Chef Heerwesen-Abt. bei Chef OKW, ohne Datumsangabe, zit. nach: Messerschmidt, Der Gerichtsherr (Anm. 2), S. 499.

      

    


    
      
        17
      


      
        Dokument PS 4064, abgedruckt in: Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg. Nürnberg 1947–1949. Bd. 34, S. 129–132; zur Kontextualisierung des Befehls: Wrochem (Anm. 3), S. 58–63.

      

    


    
      
        18
      


      
        Manstein-Befehl, zitiert nach: Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher (Anm. 17).

      

    


    
      
        19
      


      
        Wrochem (Anm. 3), S. 115–117 f. (Aussage Manstein vor dem IMT), S. 176 f. und S. 183 (Deutungen des Krieges im Kontext des Manstein-Prozesses 1949), S. 376 f. (späte Deutung des Befehls im Kontext westdeutscher Ermittlungen 1969).

      

    


    
      
        20
      


      
        Messerschmidt, Wehrmachtjustiz (Anm. 1), S. 158 f.

      

    


    
      
        21
      


      
        BA-MA, RH 69/922, AOK 11, Nr. 5: Verfahren gegen den Schützen Erich Ross und den Gefreiten Karl Ottmüller wegen des Versuchs zu desertieren. Das Urteil gegen Ross wurde herabgesetzt.

      

    


    
      
        22
      


      
        Manstein (Anm. 14), S. 234 f.

      

    


    
      
        23
      


      
        |429|Wrochem (Anm. 3), S. 78 f.

      

    


    
      
        24
      


      
        Vgl. Andrej Angrick: Besatzungspolitik und Massenmord: die Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 1941–1943. Hamburg 2003, S. 489 f.

      

    


    
      
        25
      


      
        Ebd., S. 489; Angrick betont in Fußnote 78, dass das AOK bei der Rückeroberung Eupatorias »Rücksicht auf die Erhaltung der Stadt« nehmen wollte und Manstein daher sehr wahrscheinlich von vornherein Erschießungen befohlen hat. Diese Sicht vertrat auch Werner Braune nach dem Krieg. Vgl. BA-MA, N 507/v. 14, Bl. 117, sowie Bundesarchiv Ludwigsburg (im Folgenden BA Ludwigsburg), AR 1897/1966, Hauptakte Bd. VI, Bl. 1449: Aussage Hans-Wolf Riesen, 10. 6. 1964. Riesen gab hier an, Manstein habe über Ranck den Befehl erteilt, vor Ort und Stelle zu entscheiden, ob Häuser abgerissen werden oder Leute erschossen werden sollten.

      

    


    
      
        26
      


      
        Vgl. Angrick (Anm. 24), S. 490 f.; weiterhin aus dem im Privatbesitz befindlichen Nachlass von General Theodor Busse: NL Busse/49: Hubert Ritter von Heigl an Busse, 8. 2. 1949.

      

    


    
      
        27
      


      
        BA Ludwigsburg, AR 2126/1965, Bl. 199: Major Hans-Wolf Riesen, Abwehroffizier der Heeresgruppe Don, Stellungnahme, 30. 12. 1942 (auch in: Public Record Office, FO 1060/1351 als Dokument NOKW 584). Nach dem Krieg präzisierte er, die Gefangenen seien 50 Meter vor dem Erschießungsplatz in einer größeren Schlucht in Gruppen aufgeteilt und dann zu den Panzergräben des »Roten Bergleins« geführt worden – dort waren bereits die Juden Eupatorias erschossen worden. BA Ludwigsburg, AR 1897/1966, Hauptakte Bd. VI, Bl. 1449 f.: Aussage Hans-Wolf Riesen, 10. 6. 1964.

      

    


    
      
        28
      


      
        Vgl. Angrick (Anm. 24), S. 491.

      

    


    
      
        29
      


      
        BA Ludwigsburg, AR 1897/1966, Dokumentenband II, Bl. 322: NOKW 1310, AOK 11 an Heeresgruppe Süd und 1. Panzerarmee, Abendmeldung, 9. 1. 1942.

      

    


    
      
        30
      


      
        Ebd., Bl. 327: NOKW 1890, Der Stadtverteidigungskommandant Simferopol an Herrman, 9. 1. 1942. Vgl. BA Ludwigsburg, AR 1897/ 1966, Hauptakte Bd. VI, Bl. 1444–1451: Aussage Hans-Wolf Riesen, 10. 6. 1964. Zur Stellungnahme der OK: BA Ludwigsburg, AR 1897/1966, Dokumentenband II, Bl. 323: NOKW 1687, OK I/277 an Korück 553, 14. 1. 1942, Tätigkeitsbericht für die Zeit vom 1. 1. bis 15. 1. 1942.

      

    


    
      
        31
      


      
        BA Ludwigsburg, AR 1897/1966, Hauptakte Bd. I, Bl. 92: Aussage Heinz Schubert, 16. 7. 1959.

      

    


    
      
        32
      


      
        Vgl. Ohlendorfs Aussage in Nürnberg 1946. In: Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher (Anm. 17), Bd. 4, 26. Verhandlungstag, 3. 1. 1946, S. 452–456; Public Record Office, FO 1060/1358, Transcript of Landberg Hearing, 10. – 14. 1. 1949, Bl. 141: Aussage Heinz Schubert.

      

    


    
      
        33
      


      
        Vgl. BA Ludwigsburg, AR 1897/1966, Hauptakte Bd. IX, Bl. 2011bis 2021: Aussage Friedrich Wilhelm Hauck, 23. 3. 1965.

      

    


    
      
        34
      


      
        |430|Zitiert nach Guido Knopp/Jörg Müllner: Manstein – Der Stratege. In: Guido Knopp u. a.: Hitlers Krieger. München 1998, S. 191.

      

    


    
      
        35
      


      
        Zitiert nach Jürgen Engert (Hrsg.): Soldaten für Hitler. Berlin 1998, S. 161. Vgl. Soldaten für Hitler. Die Generäle, MDR, Erstsendung 22. 4. 1998, 8 Minuten, 25 Sekunden ff.

      

    


    
      
        36
      


      
        BA-MA, N 501/v.1: Vorschlag für die Grundlinien der Verteidigung, 2. August 1949; BA-MA, N 507/v. 7, Bl. 16 f., und N 507/v. 8, Bl. 214; vgl. Wrochem (Anm. 3), S. 176–187.

      

    


    
      
        37
      


      
        Vgl. zum Pallmann-Prozess und dem Wirken der Feldgendarmerie auf der Krim Wrochem (Anm. 3), S. 69 und S. 366–377; Gerhard Paul: Rudolf Pallmann – Führer der Feldgendarmerieabteilung 683. In: Klaus-Michael Mallmann/Gerhard Paul (Hrsg.): Karrieren der Gewalt. Nationalsozialistische Täterbiographien. Darmstadt 2004, S. 176 bis 187; Norbert Kunz: Die Krim unter deutscher Herrschaft (1941– 1944). Germanisierungsutopie und Besatzungsrealität. Darmstadt 2005; Manfred Oldenburg: Ideologie und militärisches Kalkül. Die Besatzungspolitik der Wehrmacht in der Sowjetunion 1942. Köln u. a. 2004.

      

    


    
      
        38
      


      
        Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (im Folgenden HStA Düsseldorf), Ger. Rep. 388/715, Bl. 29: Aussage Erich von Manstein, 16. 2. 1965. Auch Busse konnte sich »nicht erklären, wie es zu einer Zusammenarbeit auf der unteren Ebene gekommen sein soll«; ebd., Bl. 34–37: Aussage Theodor Busse, 18. 2. 1965.

      

    


    
      
        39
      


      
        Ebd.

      

    


    
      
        40
      


      
        Ebd., Bl. 32: Aussage Erich von Manstein, 16. 2. 1965. Zur Anwendung dieses Erlasses vgl. Felix Römer: »Im alten Deutschland wäre solcher Befehl nicht möglich gewesen«. Rezeption, Adaption und Umsetzung des Kriegsgerichtsbarkeitserlasses im Ostheer 1941/42. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 1/2008, S. 53–99.

      

    


    
      
        41
      


      
        HStA Düsseldorf, Ger. Rep. 388/715, Bl. 40–42: Stellungnahme Mansteins mit Anschreiben an den Untersuchungsrichter Landgerichtsrat Schwedersky, 19. 2. 1965.

      

    


    
      
        42
      


      
        Ebd., Bl. 4.

      

    


    
      
        43
      


      
        B. K., Der Leutnant und der General. In: Die Zeit, 15. 8. 1969.

      

    


    
      
        44
      


      
        BA Ludwigsburg, AR 1671/1969, Ermittlungen gegen Erich von Manstein, Bl. 3.

      

    


    
      
        45
      


      
        Ebd., Bl. 7.

      

    


    
      
        46
      


      
        Ebd., Bl. 50–52, hier: Bl. 50: Verfügung der Staatsanwaltschaft München, 12 Js/70, gez. Oberstaatsanwalt Weiß, 31. 7. 1970.

      

    


    
      
        47
      


      
        Ebd., Bl. 52.

      

    


    
      
        48
      


      
        John Zimmermann: Pflicht zum Untergang. Die deutsche Kriegführung im Westen des Reiches 1944/45. Paderborn 2009; Bernd Wegner: Die Choreographie des Untergangs. In: Das deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bd. 8: Die Ostfront 1943/44. Der Krieg im Osten und an den Nebenfronten. München 2007, S. 1192–1210

      

    

  


  
    
      
    


    


    |431|Christoph Rass/Peter M. Quadflieg


    Ganz normale Richter? Kriegserfahrung und Nachkriegskarrieren von Divisionsrichtern der Wehrmacht


    


    
      
        1
      


      
        Vgl. hierzu Christoph Rass/René Rohrkamp/Peter M. Quadflieg: General Graf von Schwerin und das Kriegsende in Aachen. Ereignis, Mythos, Analyse. Aachen 2007; dies.: Ein »Kampfkommandant der Menschlichkeit«? Gerhard Graf von Schwerin im kommunikativen Gedächtnis Aachens. In: Geschichte im Westen, Nr. 24 (2009), S. 99 bis 134.

      

    


    
      
        2
      


      
        Vgl. beispielsweise zu Hans D., geb. 1. 7. 1906 in Aachen, der sowohl vor als auch nach dem Krieg Staatsanwalt in Aachen war: BArch Pers 6/179200. D. war während des Krieges Kriegsgerichtsrat der Luftwaffe, u. a. im Luftgau Kiew und Münster. Vom 1. 8. 1951 bis zum 30. 4. 1972 war er Landgerichtsdirektor in Aachen, was der heutigen Bezeichnung Vorsitzender Richter am Landgericht entspricht.

      

    


    
      
        3
      


      
        Vgl. hier zu Rass/Rohrkamp/Quadflieg, General (Anm. 1); Rass/Rohrkamp/ Quadflieg, Kampfkommandant (Anm. 1).

      

    


    
      
        4
      


      
        Vgl. zur Spitzeninstitution der Wehrmachtjustiz und seinen Richtern: Günter Gribbohm: Das Reichskriegsgericht. Die Institution und ihre rechtliche Bewertung. Berlin 2003; Norbert Haase: Das Reichskriegsgericht und der Widerstand gegen die nationalsozialistische Herrschaft. Katalog zur Sonderausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Zusammenarbeit mit der Neuen Richtervereinigung. Hrsg. von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Berlin 1993; Manfred Messerschmidt: Die Wehrmachtjustiz 1933–1945. Hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt. Paderborn u. a. 2005.

      

    


    
      
        5
      


      
        Vgl. zu diesem Ansatz: Christoph Rass: »Menschenmaterial« – Deutsche Soldaten an der Ostfront. Innenansichten einer Infanteriedivision 1939–1945. Paderborn 2003; ders.: Gibt es den Gefreiten Jedermann? Perspektiven der Analyse personenbezogener Akten zum Personal militärischer Institutionen. In: Christian Hartmann (Hrsg.): Von Feldherren und Gefreiten. Zur biographischen Dimension des Zweiten Weltkriegs. München 2007, S. 91–102; ders./René Rohrkamp: Dramatis Personae. Die Akteure der Wehrmachtjustiz. In: Ulrich Baumann/Magnus Koch (Hrsg.): »Was damals Recht war …«. Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht. Berlin 2008, S. 97–114.

      

    


    
      
        6
      


      
        Vgl. den Forschungsüberblick bei Ulrich Vultejus: Kampfanzug unter der Robe. Kriegsgerichtsbarkeit des Zweiten und Dritten Weltkriegs. Hamburg 1984, insbesondere S. 15–18 und S. 83–90.

      

    


    
      
        7
      


      
        Vgl. hierzu und zum Folgenden die umfangreiche Darstellung bei Messerschmidt (Anm. 4).

      

    


    
      
        8
      


      
        Ein interessantes Beispiel für einen solchen Wiederverwendungszyklus ist die Karriere von Johannes Goldsche, der im Ersten Weltkrieg zum stellvertretenden Leiter der Untersuchungsstelle aufgestiegen |432|war, nach dem Krieg als Rechtsanwalt ins Zivilleben zurückkehrte und dann ab 1939 wieder der Wehrmachtuntersuchungsstelle vorstand; vgl. Christoph Rass: Missbrauchte Verbrechen. In: Die Zeit, Nr. 47 (2009), S. 107.

      

    


    
      
        9
      


      
        Vgl. Rass/Rohrkamp, Dramatis Personae (Anm. 5).

      

    


    
      
        10
      


      
        Vgl. Ingo Müller: Furchtbare Juristen. Die unbewältigte Vergangenheit unserer Justiz. München 1989, der sich jedoch ebenso auf den zivilen Bereich konzentriert wie Marc von Miquel: Richter in eigener Sache. In: Norbert Frei (Hrsg.): Karrieren im Zwielicht. Hitlers Eliten nach 1945. Frankfurt a. M. 2001, S. 165–217; Marc von Miquel: Ahnden oder amnestieren? Westdeutsche Justiz und Vergangenheitspolitik in den sechziger Jahren. Göttingen 2004.

      

    


    
      
        11
      


      
        Ein Forschungsprojekt unter Leitung von Claudia Bade am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e. V. erstellt zurzeit eine umfangreiche biographische Datenbank ehemaliger Wehrmachtrichter. Weiterführende Informationen unter http://www.hait.tu-dresden.de.

      

    


    
      
        12
      


      
        Zu einem typischen Vertreter dieser Gruppe vgl. BArch RH 26 526G 41; BArch RH 26 526 G1833; BArch RH 26 526 G 1826; BArch RH 26 526 G 2293; BArch RH 26 526 G 937 sowie BArch H2–32056.

      

    


    
      
        13
      


      
        Für Fallbeispiele vgl. BArch H2–14243; BArch H2–32062 und BArch W10–1756.

      

    


    
      
        14
      


      
        Vgl. BArch H2–31756; BArch RH 26 253 G 483; BArch RH 26 253G 271. Bei der 253. Infanteriedivision lässt sich nachweisen, dass ein Gerichtsoffizier über mehrere Monate als Divisionsrichter fungierte, als der Divisionsrichter offenbar nur unregelmäßig anwesend oder stark belastet war. Dieser Gerichtsoffizier fällte zwei später nicht vollstreckte Todesurteile. Vieles deutet demnach darauf hin, dass die Bedeutung der Gerichtsoffiziere für das Funktionieren der Wehrmachtjustiz bislang stark unterschätzt worden ist.

      

    


    
      
        15
      


      
        Vgl. zum Folgenden Rass, Menschenmaterial (Anm. 5), S. 208 ff.

      

    


    
      
        16
      


      
        Eine genaue Chronologie ergibt die Auswertung der Personal- und Verfahrensakten der 253. Infanteriedivision; BArch RH 26 253 G.

      

    


    
      
        17
      


      
        In seiner späteren Funktion beim Gericht der Division Nr. 526 war Kühne dann für mehr als 100 Todesurteile mitverantwortlich.

      

    


    
      
        18
      


      
        Vgl. Rass, Menschenmaterial (Anm. 5), S. 276–307.

      

    


    
      
        19
      


      
        Vgl. hierzu grundsätzlich Fritz Wüllner: Die NS-Militärjustiz und das Elend der Geschichtsschreibung. Ein grundlegender Forschungsbericht. Baden-Baden 1991.

      

    


    
      
        20
      


      
        Ansteigen der Verfahrenszahlen im Kriegsverlauf und unterschiedliche Dienstzeitintervalle führen zu einer breiten Streuung, rein rechnerisch entfielen bei 3000 Richtern und rund 2,5 Millionen Verfahren etwa 830 Verfahren auf jeden Kriegsrichter.

      

    


    
      
        21
      


      
        Vgl. auch zum folgenden Abschnitt Miquel, Ahnden (Anm. 10); ders., Richter (Anm. 10), Annette Weinke: Die Selbstamnestierung der bundesdeutschen |433|Justiz 1957–1965. Der Fall Westberlin. In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 46 (1996), H. 7, S. 622–637; Müller (Anm. 10).

      

    


    
      
        22
      


      
        Vgl. zum Fall Schwinge: Detlef Garbe: »In jedem Einzelfall … bis zur Todesstrafe«. Der Militärstrafrechtler Erich Schwinge – Ein deutsches Juristenleben. Hamburg 1989.

      

    


    
      
        23
      


      
        Vgl. zum Fall Filbinger: Wolfram Wette (Hrsg.): Filbinger – eine deutsche Karriere. Springe 2006.

      

    


    
      
        24
      


      
        Vgl. Kontrollratsproklamation Nr. 2: Zusätzliche an Deutschland gestellte Forderungen vom 20. 9. 1945. In: Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland, Jg. 1945, S. 8.

      

    


    
      
        25
      


      
        Vgl. Kontrollratsgesetz Nr. 8: Ausschaltung und Verbot der militärischen Ausbildung vom 30. 11. 1945. In: Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland, Jg. 1945, S. 33.

      

    


    
      
        26
      


      
        Vgl. Kontrollratsgesetz Nr. 34: Auflösung der Wehrmacht vom 20. 8. 1946. In: Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland, Jg. 1946, S. 172.

      

    


    
      
        27
      


      
        Kontrollratsgesetz Nr. 34 (Anm. 28).

      

    


    
      
        28
      


      
        Vgl. grundlegend Roland G. Foerster u. a.: Von der Kapitulation zum Pleven-Plan. München u. a. 1982; Lutz Köllner u. a.: Die EVG-Phase. München 1990.

      

    


    
      
        29
      


      
        Vgl. Juristische Kampfzone. In: Der Spiegel 47/2009, S. 36 f.

      

    


    
      
        30
      


      
        Vgl. Wie z. B. Ehebruch. In: Der Spiegel 30/1967, S. 58 f.

      

    


    
      
        31
      


      
        Vgl. Üppiges Dickicht. In: Der Spiegel 15/1982, S. 24 f. Die SPD-FDP-Bundesregierung stoppte diese Praxis 1982, nachdem sie öffentlich geworden war. Bereits 1964 hatte der »Spiegel« über entsprechende Manöver berichtet: Vgl. Kleinstädte bevorzugt. In: Der Spiegel 15/1964, S. 20 ff.

      

    


    
      
        32
      


      
        Vgl. Schwarze Roben, weiße Halsbinden. In: Der Spiegel 44/1987, S. 125 ff., und grundlegend: Vultejus (Anm. 6).

      

    


    
      
        33
      


      
        Vgl. Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes vom 19. 3. 1956. In: BGBl. Teil I, Jg. 1956, Nr. 11, hier: S. 112. Diese Grundgesetzänderung war Teil des umfangreichen Gesetzgebungsverfahrens für die sog. Wehrverfassung.

      

    


    
      
        34
      


      
        Vgl. grundlegend Hans Ehlert u. a.: Die NATO-Option. München 1993, insbesondere S. 235–560.

      

    


    
      
        35
      


      
        Wehrstrafgesetz (WStG) vom 30. 3. 1957. In: BGBl. Teil I, Jg. 1957, Nr. 11.

      

    


    
      
        36
      


      
        Vgl. auch recht unkritisch Hans Georg Bachmann: Militärgerichtsbarkeit der Deutschen Wehrmacht 1939–1945 und Wehrdienstgerichtsbarkeit in der Bundeswehr seit 1957. In: Unterrichtsblätter für die Bundeswehrverwaltung 11/2009, S. 407–415.

      

    


    
      
        37
      


      
        Dessen Aufgaben als Berufungsinstanz im Wehrdisziplinarrecht seit 2004 durch das Bundesverwaltungsgericht übernommen wird.

      

    


    
      
        38
      


      
        Vgl. Braunbuch. Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik: Staat, Wirtschaft, Armee, Verwaltung, Justiz, Wissenschaft. Hrsg. vom |434|Nationalrat der Nationalen Front des Demokratischen Deutschland, Dokumentationszentrum der Staatlichen Archivverwaltung der DDR. Berlin [Ost], 1. Aufl. 1965, 2. Aufl. 1967 und 3. Aufl. 1968. Letztere wurde, von dem ehemaligen SED-Funktionär Norbert Podewin herausgegeben, als Reprint 2002 neu aufgelegt.

      

    


    
      
        39
      


      
        Vgl. hierzu etwa die Karrieren des ehemaligen Wehrmachtrichters Georg Eigenwillig (1909–1965), der, zunächst im Amt Blank beschäftigt, schließlich zum Ministerialrat im BMVg aufstieg. Der seit 1936 im Heeresjustizdienst stehende Eigenwillig war von 1955 bis 1965 Leiter des Referats für Soldatenversorgungsrecht. Vgl. Braunbuch (Anm. 38); Bundesarchiv (Hrsg.): Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung online, http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/ 0000/z/z1960a/kap1_5/para2_25.html und: »Hängt die Kerle auf«. In: Der Spiegel 32/1960, S. 17–21.

      

    


    
      
        40
      


      
        Ausgewertet wurde für den vorliegenden Beitrag ein 106 Personen umfassendes Sample. Das Werk ist zwar eindeutig eine Propagandaschrift, jedoch liegt nach Götz Aly die Quote der faktischen Irrtümer bei unter einem Prozent. Vgl. Götz Aly: Rezension zu Podewin (Anm. 38). In: Süddeutsche Zeitung, 9. 8. 2002. Zum Braunbuch und seiner Wirkung vgl. auch: Klaus Bästlein: »Nazi-Blutrichter als Stützen des Adenauer-Regimes«. Die DDR-Kampagnen gegen NS-Richter und -Staatsanwälte, die Reaktionen der bundesdeutschen Justiz und ihre gescheiterte »Selbstreinigung« von 1957–1968. In: Helge Grabitz/Klaus Bästlein/Johannes Tuchel (Hrsg.): Die Normalität des Verbrechens. Bilanz und Perspektive der Forschung zu den nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. Berlin 1994, S. 408–443.

      

    


    


    Norbert Haase


    Die Richter am Reichskriegsgericht und ihre Nachkriegskarrieren


    


    
      
        1
      


      
        Angaben zum richterlichen RKG-Personal bei Günther Gribbohm, Das Reichskriegsgericht. Die Institution und ihre rechtliche Bewertung. Berlin 2004, S. 61 ff.

      

    


    
      
        2
      


      
        Ulrich Baumann/Magnus Koch (Hrsg.): »Was damals Recht war …«. Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht. Berlin 2008, S. 219.

      

    


    
      
        3
      


      
        Vgl. Niklas Luhmann: Soziologische Aufklärung 4. Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. 4. Aufl. Wiesbaden 2009, S. 199 f.

      

    


    
      
        4
      


      
        Zum Forschungsstand siehe: Gribbohm (Anm. 1); Norbert Haase, Aus der Praxis des Reichskriegsgerichts. Neue Dokumente zur Militärgerichtsbarkeit im Zweiten Weltkrieg. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 3/1991, S. 379–411; ders.: Das Reichskriegsgericht und der Widerstand gegen die nationalsozialistische Herrschaft. Berlin 1993; |435|Manfred Messerschmidt: Die Wehrmachtjustiz 1933–1945. Hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt. Paderborn u. a. 2005.

      

    


    
      
        5
      


      
        Messerschmidt, Wehrmachtjustiz (Anm. 4), S. 49.

      

    


    
      
        6
      


      
        Vgl. Haase, Reichskriegsgericht (Anm. 4), S. 52.

      

    


    
      
        7
      


      
        Bestand RKG im MHA Prag mit Urteilen und Anklageschriften sowie Generalakten und Personalunterlagen der Angehörigen des RKG; Nachlass Sieber (N 623) im Bundesarchiv-Militärarchiv mit den Protokollen der Heeresrichtertreffen; Heeresrichterliste abgedruckt bei Ulrich Vultejus: Kampfanzug unter der Robe. Kriegsgerichtsbarkeit des Zweiten und Dritten Weltkriegs. Hamburg 1984, S. 107–114. Der Verfasser dankt Claudia Bade für Hinweise zu Archivquellen und ihren Forschungsergebnissen im Projekt »Lebensläufe und Spruchpraxis von Wehrmachtrichtern«. Für biographische Informationen wurde, wenn nicht anders angegeben, auf diese Datenbank zurückgegriffen.

      

    


    
      
        8
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        BA-ZNS, RM – 34 681 a; Walmrath (Anm. 46), S. 539.

      

    


    


    |449|Günter Saathoff


    Von der allmählichen Anerkennung des Unrechts und der Entschädigung der Militärjustizopfer


    


    
      
        1
      


      
        Die Dynamiken in der politischen Öffentlichkeit und auch in den parlamentarischen Debatten wären völlig undenkbar (und unzureichend beschrieben) ohne das bewusstseinsprägende Wirken der vielen bürgerschaftlichen, kirchlichen und künstlerischen Initiativen, die sich diesem Thema (etwa für »Deserteursdenkmäler«) befassten.

      

    


    
      
        2
      


      
        Siehe hierzu noch mein Deutungsansatz in den Schlussthesen dieses Beitrags.

      

    


    
      
        3
      


      
        Für die dann folgende Forschung grundlegend bereits: Manfred Messerschmidt/Fritz Wüllner: Die Wehrmacht im Dienste des Nationalsozialismus. Baden-Baden 1987 und Fritz Wüllner: Die NS-Militärjustiz und das Elend der Geschichtsschreibung. Baden-Baden 1991.

      

    


    
      
        4
      


      
        U. a. Wolfram Wette (Hrsg.): Deserteure der Wehrmacht. Feiglinge – Opfer – Hoffnungsträger? Essen 1995.

      

    


    
      
        5
      


      
        Politischer Prozess meint im Kern: die über Jahrzehnte währende Auseinandersetzung dazu im Deutschen Bundestag, der über Zwischenstufen (»Entschließungen« ohne Rechtsverbindlichkeit) schließlich zur Rehabilitierung »in drei Anläufen« im NS-Aufhebungsgesetz führte.

      

    


    
      
        6
      


      
        Unter rechtssystematischen Gesichtspunkten ist vorab darauf hinzuweisen (auch im Vergleich etwa zu den Gesetzen, die ab 1991 als sog. SED-Unrechtsbereinigungsgesetze erlassen worden sind), dass die gesetzlichen Regelungen zur Aufarbeitung des NS-Unrechts in den drei grundlegenden Rechtsbereichen – rechtliche Rehabilitierung, Entschädigungsansprüche und Ansprüche nach dem Bundesversorgungsgesetz – keinen zwingenden inneren Bezug haben: Weder hat eine erfolgte rechtliche Rehabilitierung die Rechtsfolge, das damit ein Entschädigungsanspruch begründet wurde noch erforderte und erfordert eine Entschädigungsberechtigung die vorherige Aufhebung eines NS-Unrechtsurteils.
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        Die später noch zitierten parlamentarischen Initiativen (Anträge, Gesetzentwürfe) der damaligen Oppositionsfraktionen orientierten aber – in durchaus unterschiedlicher Ausprägung – auch auf »Entschädigung und Rehabilitierung« und auf eine Neuregelung bei versorgungsrechtlichen Ansprüchen.

      

    


    
      
        8
      


      
        Die »Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz e. V.«

      

    


    
      
        9
      


      
        Vgl. Wüllner und Messerschmidt/Wüllner (Anm. 3).

      

    


    
      
        10
      


      
        Kleine Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN, Bundestags-Drucksache (im Folgenden: BT-Drs.) 11/4920 vom 4. 7. 1989

      

    


    
      
        11
      


      
        Antwort der Bundesregierung, BT-Drs. 11/5218 vom 21. 09. 1989.
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        Dies ist nach wie vor der offizielle (gleichwohl m. E. problematische) Begriff, unter den die Bundesregierung die diversen Entschädigungsregelungen subsummiert.
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        |450|Allein für den Gesamtbereich der Entschädigungs- und Versorgungsregelungen, die für Militärjustizopfer relevant sein könnten, kämen hierfür nämlich in Frage:

        – Die Landesregelungen und Zonengesetze nach 1945 bis 1949

        – Das Bundesergänzungsgesetz (BErgG) von 1953

        – Das Bundesentschädigungsgesetz (BEG) von 1956, später i. d. F. des BEG-Schlussgesetzes von 1965

        – Das Bundesversorgungsgesetz (BVG)

        – Das Gesetz zur Wiedergutmachung in der Sozialversicherung (WGSVG) und andere Regelungen zum ns-bedingten Rentenschadensausgleich, so § 250 SGB VI

        – Das Allgemeine Kriegsfolgengesetz (AKG) von 1957 und insbesondere ab 1988 die darauf fußenden späteren Härteregelungen des Bundes

        – Die Sonderregelung des Bundes für Opfer der NS-Militärjustiz von 1997

        – Die mehrfach geänderten Ehrenpensionsregelungen der DDR

        – Die gesamtdeutsche Nachfolgeregelung dieser DDR-Regelung in Gestalt des Entschädigungsrentengesetzes (ERG)

        – Sonderregelungen einzelner Bundesländer in Gestalt von Landesstiftungen, Landeshärtereglungen oder – für Berlin – des Politisch-rassisch-Verfolgten-Gesetzes (PrVG).

        Dabei sind hiermit die entsprechenden Rechtsgrundlagen für den Bereich der rechtlichen Rehabilitierung in dieser Aufzählung noch gar nicht genannt. Zudem sind verschiedene Behörden des Bundes und/ oder der Länder und verschiedene Gerichtszüge bezüglich der Anwendung der genannten Regelungen zuständig.

      

    


    
      
        14
      


      
        Zu den folgenden Ausführungen bis um Zeitraum des Jahres 1993 siehe auch die hier zitierten Beispiele in Günter Saathoff/Franz Dillmann/Manfred Messerschmidt: Opfer der NS-Militärjustiz – Zur Notwendigkeit der Rehabilitierung und Entschädigung. Köln 1994 (Schriftenreihe des Bundesverbandes Information und Beratung für NS-Verfolgte e. V.)

      

    


    
      
        15
      


      
        OLG Bremen vom 25. 3. 1959, Rechtsprechung zur Wiedergutmachung (RzW) 1959, 13; BGH v. 14. 11. 1956, RzW 1957, 52 (53).

      

    


    
      
        16
      


      
        H.G. van Dam/Heinz Loos: Kommentar zum Bundesentschädigungsgesetz von 1956. Berlin 1957, S. 61; s. a. BGH v. 22. 10. 1955, RzW 1956, 45 (46).

      

    


    
      
        17
      


      
        Vgl. OLG Koblenz v. 9. 6. 1953, RzW 1953, 267; BGH v. 22. 10. 1955, RzW 1956,45 (46).

      

    


    
      
        18
      


      
        Zeitschrift für Wehrrecht, 1940/41, S. 2284; auch Erich Schwinge: Kommentar zum Militärstrafgesetzbuch nebst Kriegssonderstrafrechtsverordnung. 6. Aufl. Berlin 1944, S. 427. (= Kommentare zum Deutschen Reichsrecht, Bd. 1).

      

    


    
      
        19
      


      
        BGHv. 3. 10. 1956, RzW 1956, 360; BGHv. 14. 11. 1956, RzW 1957, S. 52 ff.

      

    


    
      
        20
      


      
        |451|Vgl. BGH v. 24. 6. 1964, RzW 1964, S. 501 (502) und das nicht rechtskräftige Urteil des OLG Oldenburg v. 19. 2. 1956, RzW 1956, S. 259.

      

    


    
      
        21
      


      
        Fall Georg Bock, BGH v. 14. 7. 1961, RzW 1962, S. 58.

      

    


    
      
        22
      


      
        Siehe in der folgenden Darstellung.

      

    


    
      
        23
      


      
        Bericht der Bundesregierung über die Wiedergutmachung und Entschädigung für nationalsozialistisches Unrecht (…), Bundestagsdrucksache 10/6287 (1986), S. 39.

      

    


    
      
        24
      


      
        Einen Durchbruch in der parlamentarischen und öffentlichen Aufmerksamkeit erreichte die Anhörung im Innenausschuss des Deutschen Bundestages vom 24. Juni 1987 zu den vorliegenden Anträgen der GRÜNEN und der SPD; siehe: Zur Sache – Themen parlamentarischer Beratung, Nr. 2/87 (Deutscher Bundestag), Bonn.

      

    


    
      
        25
      


      
        Diese Gruppen wurden damals mit dem markanten Begriff »vergessene Opfer« bezeichnet, die aber z. T. sehr unterschiedliche Leidensschicksale verkörperten; darunter wurden z. B. auch Zwangssterilisierte, Opfer der »Euthanasie«, ehemalige Zwangsarbeiter, »Asoziale« wie Homosexuelle verstanden.

      

    


    
      
        26
      


      
        BGBl. I, S. 1747; bei der neuerlichen Härteregelung des Jahres 1998 war der Bezug insb. § 5 Abs. 1 u. 2 AKG und § 6 AKG.

      

    


    
      
        27
      


      
        S. Bundesanzeiger 55/88.

      

    


    
      
        28
      


      
        Schriftliche Auskunft des Bundesministeriums der Finanzen an den Verfasser vom 31. 3. 2010.

      

    


    
      
        29
      


      
        Dies liegt auch an den allgemeinen (für andere Opfergruppen gleichermaßen) sehr strengen Leistungsvoraussetzungen der AKG-Härterichtlinie (Einkommensgrenzen für Ehepartner, Wohnsitzvoraussetzungen etc.)

      

    


    
      
        30
      


      
        U. a. Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN vom 21. 9. 1990 (BT-Drs. 11/5218).

      

    


    
      
        31
      


      
        Insbesondere: Franz Dillmann/Günter Saathoff: Angehörige der Waffen-SS und Opfer der Militärjustiz im Versorgungsrecht – ein Vergleich. In: VDJ-Forum – Zeitschrift demokratischer Juristinnen und Juristen, Heft 3, 1993.

      

    


    
      
        32
      


      
        BSG vom 11. 9. 1991, BSG NJW 1992, S. 934.

      

    


    
      
        33
      


      
        Siehe u. a. die Anträge der SPD-Fraktion (BT-Drs. 12/6220) vom 24. 11. 1993 und (nach Ausscheiden der GRÜNEN im Jahr 1990 aus dem Bundestag) der kleinen Bundestagsgruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aus dem Beitrittsgebiet (BT-Drs. 12/6418) vom 9. 12. 1993.

      

    


    
      
        34
      


      
        Siehe u. a. Constantin Goschler: Schuld und Schulden – Die Politik der Wiedergutmachung für NS-Verfolgte seit 1945. Göttingen 2005, S. 361–411; Christoph Hölscher: NS-Verfolgte im Antifaschistischen Staat, Vereinnahmung und Ausgrenzung in der ostdeutschen Wiedergutmachung. Berlin 2002; bezüglich des Personenkreises der Militärjustizopfer bereits 1990: Andreas Herbst: NS-Deserteure in der DDR. In: Deserteure. Eine notwendige Debatte. Geschichtswerkstatt Heft 22, Hamburg 1990.

      

    


    
      
        35
      


      
        |452|U. a. Ralf Kessler/Hartmut Rüdiger Peter: Wiedergutmachung im Osten Deutschlands 1945–1953. Frankfurt a. M. 1996; vergleichbare Hinweise erhielt ich am 9. 3. 2010 durch ein Schreiben der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt.

      

    


    
      
        36
      


      
        Die amtliche Statistik des damals nach der Vereinigung ab 1991 für das ERG zuständigen Bundesministeriums für Arbeit und Soziales verzeichnet damals in toto nur rund 12 800 Bezieher von DDR-Ehrenpensionen, weniger als 5 % der Anzahl, die die Bundesrepublik Deutschland nach dem BEG als Verfolgte anerkannt hatte.
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        Diesbezüglich wären in Zukunft auch die bei der »Bundesvereinigung Opfer der Militärjustiz e. V.« vorhandenen Unterlagen über Militärjustizopfer aus dem Beitrittsgebiet auszuwerten.
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        BGBl. I 1992, S. 906.

      

    


    
      
        39
      


      
        Tel. Nachfrage im Auftrag des Verfassers vom 18. 4. 2010 bei dem hierfür zuständigen Bundesversicherungsamt.

      

    


    
      
        40
      


      
        Entschließung des Deutschen Bundestages auf BT-Drs. 11/8389 vom 30. 10. 1990.

      

    


    
      
        41
      


      
        Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 11/7754 vom August 1990 zur Rehabilitierung und Entschädigung der Militärjustizopfer. Darin sollten u. a. die Verurteilungen als Verfolgung im Sinne des BEG anerkannt und den Betroffenen ein Zugang zu entsprechenden Leistungen verschafft werden.

      

    


    
      
        42
      


      
        Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 22. 4. 1996, BT-Drs. 13/4409.

      

    


    
      
        43
      


      
        Entschließung auf Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses, BT-Drs. 13/7669 vom 14. 5. 1997 mit Bezug auf die Anträge der Fraktion der SPD (BT-Drs. 13/354), des Antrages (BT-Drs. 13/353) und des Gesetzentwurfes (BT-Drs. 13/4409) von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-NEN.
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        Ebd.
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        Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen vom 9. 2. 2010 an den Verfasser.

      

    


    
      
        46
      


      
        Bericht des BMF Entschädigung von NS Unrecht – Regelungen zur Wiedergutmachung. Bonn/Berlin 2009, S. 45.

      

    


    
      
        47
      


      
        Die damals zuständige Partnerorganisation der Stiftung EVZ, die IOM, hat aber keine Auszahlungslisten sortiert nach Geschädigtengruppen geführt, so dass eine Angabe über die Zahl der leistungsberechtigten Militärjustizopfer nicht vorliegt.
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        Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege – NS-AufhG, BGBl. I 1998, S. 2501.

      

    


    
      
        49
      


      
        1. ÄndG vom 23. 7. 2002, BGBl. I S. 2714; 2. ÄndG vom 24. 9. 2009, BGBl. I, S. 3150.

      

    


    
      
        50
      


      
        Maßgeblich war für den »Durchbruch« zugunsten der »Kriegsverräter« das langjährige Engagement der Fraktion DIE LINKE, die schon 2006 einen entsprechenden Gesetzentwurf (BT-Drs. 16/3139 vom |453|25. 10. 2006) eingebracht hatte und die anderen Fraktionen zu einem gemeinsamen Gesetzentwurf mit identischem Ziel (BT-Drs. 16/13654) veranlasste.

      

    


    


    Manfred Messerschmidt


    Otto Gritschneder. Zeuge und Gegenspieler der Wehrmachtjustiz


    


    
      
        1
      


      
        Otto Gritschneder: »Fachlich geeignet, politisch unzuverlässig«. München 1996.

      

    


    
      
        2
      


      
        Für die Beleidigung von NS-Größen wurden nach dem Heimtückegesetz vom 21. März 1933 um diese Zeit vor allem gegen Angehörige der unteren sozialen Schichten meist harte Strafen von einigen Monaten Gefängnis verhängt, s. Ralph Angermund: Deutsche Richterschaft 1919–1945. Krisenerfahrung, Illusion, politische Rechtsprechung. Frankfurt a. M. 1990, S. 140–144.
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        Gritschneder (Anm. 1), S. 69.
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        Otto Gritschneder: Anwaltsgeschichten. München 1988, S. 62–69.
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        Gritschneder (Anm. 1), S. 165.
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        Ebd., S. 175.
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        Otto Gritschneder: Ich predige weiter: Pater Rupert Mayer und das Dritte Reich. Rosenheim 1987.

      

    


    
      
        8
      


      
        Gritschneder (Anm.1), S. 84.

      

    


    
      
        9
      


      
        Zum Hitler-Prozess vgl. Otto Gritschneder: Der Hitlerprozess und sein Richter Georg Neithardt. München 2001, Urteilstext S. 98–131.

      

    


    
      
        10
      


      
        Eine 1978 im Selbstverlag publizierte Sammlung von Aufsätzen, Gerichtsschriften und Biographien.

      

    


    
      
        11
      


      
        Im Selbstverlag 1986 publiziert.
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        Hermann Weinkauff: Über das Widerstandsrecht. Juristische Studiengesellschaft Karlsruhe, Heft 20, S. 19.
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        BSG 9a RV 11/90. Richter Dr. Wulfhorst – Vorsitzender –, Richterin Jaeger und Richter Dr. Ladage, ehrenamtliche Richter Klein u. Dr. Simon.
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        NJW 1993, S. 368 f.: Erich Schwinge: Die Urteile der Militärstrafjustiz »offensichtlich unrechtmäßig«? Otto Gritschneder: Entschädigung für die Witwen hingerichteter Wehrpflichtiger. In: Ebd., S. 369–372.
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        Ebd., S. 369.
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        Ebd., S. 371.
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        BGH 5 StR 747/94.
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        Otto Gritschneder: Rechtsbeugung. Die späte Beichte des Bundesgerichtshofs. Zugleich Besprechung des BGH-Urteils v. 16. 11. 1995. In: NJW 1996, S. 1239–1241.

      

    


    
      
        19
      


      
        Bayerische Staatszeitung, 1. März 1996, S. 1.

      

    


    
      
        20
      


      
        Ludwig Baumann, Heinz Düx, Otto Gritschneder, Manfred Messerschmidt, Traugott Wulfhorst.

      

    


    
      
        21
      


      
        Protokoll der 31. Sitzung, S. 8.

      

    


    
      
        22
      


      
        |454|Otfried Keller, Horst Möller, Jürgen Schreiber, Franz Seidler, Alfred-Maurice de Zayas.

      

    


    
      
        23
      


      
        Näher hierzu Manfred Messerschmidt: Rehabilitierung für Deserteure, »Wehrkraftzersetzer« und »Wehrdienstverweigerer«. Pro und contra bei der Anhörung im Rechtsausschuß des Bundestages am 29. November 1995. In: Kritische Justiz 1996, S. 88–99.
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        Protokoll der Sitzung v. 20. 12. 1995.
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        Zeitschrift für Rechtspolitik 2/Februar 1997, S. 41–44.
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        Otto Gritschneder an Günter Spendel, Brief v. 25. Februar 1997.
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        Deutsche Richterzeitung 1/2002.

      

    


    


    Rolf Surmann


    Neue Militärjustiz?


    Überlegungen zu ihrer Wiedereinführung in der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 2010
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        www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf (17. 8. 2010)
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        Der Aufsatz wurde im August 2010 geschrieben.
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        Siehe hierzu weiter unten.
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        Siehe Manfred Messerschmidt: Die Wehrmachtjustiz 1933–1945. Hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt. 2 Aufl. Paderborn u. a. 2005, S. 152 ff.
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        BGH, Urteil v. 16. 11. 1995–5 Str 747/94.
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        Deutscher Bundestag, 2. Wahlperiode, 92. Sitzung, S. 5213 f.
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        Zit. nach Eike Steindamm: Die Wehrstrafgerichtsbarkeit im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Würzburg 1974, S. 48. Vgl. auch als neueste Überblicksdarstellung Karen Birgit Spring: Brauchen wir in Deutschland eine Militärgerichtsbarkeit? Baden-Baden 2008, S. 93–131.

      

    


    
      
        8
      


      
        Helmut Schmidt wie nachfolgende Stellungnahmen zit. nach: Ebd, S. 44 ff.

      

    


    
      
        9
      


      
        Allgemein zur Geschichte der Militärjustiz siehe die Darstellungen von Hans-Dieter Schwind: Umfang und Träger der Wehrstrafgerichtsbarkeit. Diss. jur. Hamburg 1966, S. 3–49, sowie Wei-Chung Li, Die Wehrstrafgerichtsbarkeit der Republik China (Taiwan) und der Bundesrepublik Deutschland. München 2002, S. 106–129.
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        Nach ihr sollte eine generelle Militärjustiz mit Ausnahme von Soldaten auf Kriegsschiffen und im Ausland nur in Kriegszeiten eingeführt werden.
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        Nach Veröffentlichungen des »Spiegel« enthüllte Ulrich Vultejus das Vorhaben inklusive Dokumentation der geheimen Referentenentwürfe unter dem Titel »Kampfanzug unter der Robe. Kriegsgerichtsbarkeit des Zweiten und Dritten Weltkriegs« (Hamburg 1984). Siehe |455|auch den Literaturbericht von Helmut Kramer in: Kritische Justiz 1987, S. 218–245, hier: S. 231.
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        Siehe Spring (Anm. 7), S. 191.
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        Vultejus, Dokumentation (Anm. 11), S. 191.
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        So sollte sich der BGH nur dann mit Entscheidungen des Oberwehrgerichts befassen, wenn es in seiner Spruchpraxis von anderen Oberwehrgerichten abweiche oder Fragen von grundsätzlicher Bedeutung zu klären seien. Selbst diese Regelung könnte jedoch nach § 15 Abs. 3 EWStGO umgangen werden, wenn konstatiert wird, dass der BGH nicht zu erreichen und eine sofortige Entscheidung von öffentlichem Interesse sei.
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        Detlef Garbe: »In jedem Einzelfall … bis zur Todesstrafe. Der Militärstrafrechtler Erich Schwinge – Ein deutsches Juristenleben. Hamburg 1989, S. 97; hier (S. 96) auch das vorstehende Zitat. Vgl. den Beitrag Detlef Garbes in diesem Band.

      

    


    
      
        16
      


      
        Zur Biographie Drehers siehe Eduard und Georg Oberkofler Rabofsky: Verborgene Wurzeln der NS-Justiz. Strafrechtliche Rüstung für zwei Weltkriege. Wien u. a. 1985 sowie Vultejus (Anm. 11), S. 94 ff. Zur Bedeutung der Neufassung des § 50 Abs. 2 StGB siehe den Beitrag von Stephan Alexander Glienke in diesem Band.
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        Vorwort des Herausgebers. In: Neue Zeitschrift für Wehrrecht (NZWehrr) 1959, S. 3.
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        Berthold Schirmer: Ist die Einführung einer Militärstrafgerichtsbarkeit in Friedenszeiten wünschenswert? In: NZWehrr 1965, S. 109, zit. nach Spring (Anm. 7), S. 136.
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        Zusammen mit Otto Schweling verfasste er die zeitweilig als Standardwerk geltende Darstellung »Die deutsche Militärjustiz in der Zeit des Nationalsozialismus« (Marburg 1977). Ausführlich zu Schwinge: Garbe (Anm. 15).

      

    


    
      
        20
      


      
        Siehe Joachim Perels: Die Nachwirkungen der NS-Diktatur im demokratischen Rechtsstaat. In: Ders.: Das juristische Erbe des »Dritten Reiches«. Beschädigungen der demokratischen Rechtsordnung. Frankfurt a. M./New York 1999, S. 11–38.
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        Die Quellen sind noch nicht freigegeben. Die Darstellung und insbesondere die Zitate beruhen deshalb auf dem Bericht: Schwarze Roben, weiße Halsbinden. In: Der Spiegel 44/1987, www.spiegel.de/spiegel/print/d-13526321.html (17. 8. 2010).
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        Der Krieg läßt sich nicht bändigen. Interview mit Justizsenator Kröning. In: Der Spiegel 49/1987, www.spiegel.de/spiegel/print/d-13527657. html (17. 8. 2010)
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        Schwarze Roben, weiße Halsbinden (Anm. 21).
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        Siehe hierzu Spring (Anm. 7), S. 50 ff.
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        Ebd.
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        Bundestagsdrucksachen 15/3508 und 16/673, vgl. auch Spring (Anm. 7), S. 211–222. Die FDP hat der Bundeswehr aus einer extrem konservativen |456|Perspektive heraus immer schon große Beachtung geschenkt. Für die Anfänge siehe Dietrich Wagner: FDP und Wiederbewaffnung. Boppard 1978.
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        Referentenentwurf (Bearbeitungsstand 28. 4. 2010): Entwurf eines Gesetzes für einen Gerichtsstand bei besonderer Auslandsverwendung der Bundeswehr, hier auch alle Zitate. Dank an Wolfram Wette für die freundliche Übermittlung des Dokuments.
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        Siehe Helmut Kramer: Kriegsjustiz durch die Hintertür. In: Blätter für deutsche und internationale Politik 2/2010, S. 5–10.
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    Informationen zum Buch


    Alles andere als eine Erfolgsgeschichte des Rechtsstaats


    


    Während Opfer der NS-Militärjustiz jahrzehntelang um ihre Rehabilitierung kämpfen mussten, machten ehemalige Wehrmachtjuristen wie Richard Börker, Hans Filbinger, Ernst Mantel und Erich Schwinge in der Bundesrepublik eine zweite Karriere als Richter, Staatsanwälte, Beamte oder Dozenten.


    Renommierte Historiker und Juristen rücken die Folgen der personellen Kontinuitäten für die demokratische Rechtsordnung und die Aufarbeitung der NS-Verbrechen ins Bewusststein: Die Amnestie von Schreibtischtätern wurde durchgesetzt, Verfahren wegen Justizverbrechen endeten mit Freisprüchen oder wurden eingestellt. Selbst-entlastungen früherer Kriegsrichter stützten die Legende von der »sauberen« Wehr-macht, eingeschlossen die Wehrmachtjustiz. Der politische Widerstand gegen Hitler, der vor allem auf die Wiederherstellung der Geltung des Rechts gerichtet war, da-gegen galt z.B. 1956 noch immer als strafrechtlich zu ahndendes Verbrechen. Erst über 50 Jahre nach Kriegsende hob der demokratische Gesetzgeber in mehreren Anläufen – zuletzt mit der Annullierung der Norm des Kriegsverrats – sämtliche Unrechtsurteile des Hitler-Regimes auf und gab den Opfern damit ihre Würde zurück.


    Hoch aktuell ist die differenzierte Auseinandersetzung mit Überlegungen zur Wieder-einführung einer Militärjustiz in der Bundesrepublik.
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